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1 Einleitung 

„[...] die Erinnerung hatte einen Punkt ausgesucht, einen wichtigen, ja wesentlichen Punkt, 
und mich mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß das, was jetzt mit uns geschah, nichts 
anderes als der Rückbezug auf ein früheres Geschehen war und sich genauso auf alles noch 
zu Geschehende beziehen würde, wie es auch ein Hinweis auf ein noch Früheres war [...]“1

Péter Nádas

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Pusztavámer Massenmord vom 16. Ok-
tober 1944. In dem hauptsächlich von Ungarndeutschen bewohnten Dorf wurden im 
Herbst 1944 zwei jüdische Arbeitskompanien stationiert. Am 15. Oktober 1944 erklang 
im Radio die Proklamation des Reichverwesers, Miklós Horthy2. Die im Dorf unterge-
brachten Mitglieder der jüdischen Arbeitskompanien feierten den verkündeten Waffen-
stillstand und erhofften ihre baldige Befreiung aus dem Arbeitsdienst. Unsicherheit und 
Chaos nahmen sowohl in der „großen Politik“ als auch in dem ungarndeutschen Dorf 
zu. Infolge eines gelungenen Putsches annullierte Horthy die Proklamation und ernann-
te den Anführer der Pfeilkreuzler, Ferenc Szálasi3, zum Regierungschef und zugleich 
zum Staatsoberhaupt. Die Ereignisse im Dorf wurden unübersichtlich, die Anspannung 
erreichte ihren Höhepunkt. Am 16. Oktober 1944 wurden über 200 jüdische Arbeits-
dienstler am Rande des Dorfes ermordet. Einige Mitglieder der Kompanien konnten 
in der Nacht zuvor fliehen und somit dem Massenmord entkommen. Von ihnen gelang 
es einigen, die letzten Kriegsmonate zu überleben und ihr Leben u. a. in Israel, der 
Schweiz, der Tschechoslowakei, Ungarn und den Vereinigten Staaten fortzusetzen.

Im Jahr 1944 war der Krieg im Dorf nicht nur in Form von Berichten aus der Fer-
ne präsent, sondern auch unmittelbar spürbar. Flüchtlingstrecks kamen nach den so-
genannten „wilden Vertreibungen“ der „Volksdeutschen“ aus der Region Banat und 
suchten auf ihrem Weg nach Westen Zuflucht bei den Dorfbewohnern. Berichte über 

1 Nádas, S. 80.
2 Miklós Horthy (1868–1957) war ein österreichisch-ungarischer Admiral und Politiker. Nach der Niederla-

ge der ungarischen Räterepublik war er als Reichsverweser das Staatsoberhaupt des Königreichs Ungarn 
(1920–1944).

3 Ferenc Szálasi (1897–1946) war der Parteiführer der ungarischen faschistischen Partei der Pfeilkreuzler und 
von Oktober 1944 bis März 1945 diktatorischer Regierungschef sowie Staatsoberhaupt. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurde er 1946 als Kriegsverbrecher verurteilt und hingerichtet.
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Schikanen, Angriffe und Plünderungen erreichten die ungarndeutsche Gemeinschaft. 
Inzwischen näherte sich die Front, die Rote Armee war bereits auf ungarischem Boden. 
Der stellvertretende Ortsgruppenleiter des „Volksbundes der Deutschen in Ungarn“ 
organisierte im Dezember 1944 die Flucht zahlreicher Dorfbewohner aus Ungarn in 
Richtung Drittes Reich.

Die im Dorf Verbliebenen teilten das Schicksal der ca. 12 Millionen Deutschen aus 
Mittel- und Osteuropa. Etwa die Hälfte der Ungarndeutschen wurde zwischen 1946 und 
1948 nach Deutschland, anfangs in die amerikanische, anschließend in die sowjetische 
Besatzungszone, vertrieben. Die aus dem Dorf Vertriebenen landeten an verschiedenen 
Orten in der sowjetischen Besatzungszone. Einige Geflohene, die in der Zwischenzeit 
eine neue Heimat in der amerikanischen Besatzungszone gefunden hatten, engagierten 
sich und suchten den Kontakt zu den Vertriebenen. Von ihnen entschieden sich viele, 
sich der ersten Siedlung der 1944 Geflüchteten im bayrischen Geretsried anzuschlie-
ßen.

Zwischen der von den Geflüchteten und später den Vertriebenen mitbegründeten 
Gemeinde, heute eine Stadt in Bayern, und den in Ungarn Verbliebenen entwickelten 
sich in den folgenden Jahrzehnten enge Kontakte, die schließlich nach den europäi-
schen Umbrüchen 1989/1990 in einer offiziellen Partnerschaft der beiden Gemeinden 
Geretsried und Pusztavám gipfelten.

In der Nachkriegszeit wurden mehrere Ermittlungen eingeleitet, um den Puszta-
vámer Massenmord aufzuklären. Obwohl 1947 sogar ein Urteil4 des Volksgerichts 
Székesfehérvár erging, erfolgten weder seine Vollstreckung noch die genaue Identifi-
kation der am Massenmord Beteiligten. Die Aufklärung des Geschehens und die Erin-
nerung an den Massenmord waren und sind bis heute umkämpft, wurden manipuliert 
und instrumentalisiert. Der transnationale Charakter des Ereignisses, die verschiedenen 
Formen der Verstrickungen und der unklare Status der mit dem Massenmord befassten 
Institutionen in mehreren Ländern erschwerten die Ermittlungen und die Aufarbeitung 
seitens der Geschichtsforschung, weshalb eine solche bis heute als Forschungsdeside-
rat gilt.

1.1 Forschungsstand

Über den Pusztavámer Massenmord erschien bis dato keine zufriedenstellende For-
schungsarbeit. In den meisten Texten taucht er als Beispiel in der Reihe der zahlreichen 
während des Zweiten Weltkriegs in Ungarn begangenen Verbrechen auf, jedoch ohne 
tiefergehende Analyse und Berücksichtigung aller existierenden Quellen.5 In Brahams 
A magyarországi Holokauszt földrajzi enciklopédája wird er wie folgt beschrieben:

4 Das Urteil wurde am 5. November 1947 vom Volksgericht Székesfehérvár gefällt: Stammler, in: ÁBTL, 
O-14922/71, Bl. 6–25. Das Urteil des Volksgerichts Székesfehérvár wurde der Staatsanwaltschaft Frankfurt 
übermittelt und ins Deutsche übersetzt: Stammler, in: BArch, B162/9583, Bl. 43–74.

5 Wie etwa im Black Book, einer der ersten historischen Aufarbeitungen der ungarischen Judenverfolgung, von 
Levai: „Atrocities were also committed in the country. In one small village, for instance, the Nyilas slaugh-
tered 160 doctors and technicians belonging to a Jewish labour company.“ Levai, S. 342. 
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„Anfang der 1940er Jahre gelangte der Bund der ‚Volksdeutschen‘, also der nationalsozi-
alistische Ziele verfolgende Volksbund, in der lokalen deutschsprachigen Bevölkerung zu 
starkem Einfluss. Am 15. Oktober 1944 erreichte die Nachricht über die Proklamation des 
Reichsverwesers Horthy die Mitglieder der – ursprünglich in Jelschau stationierten, spä-
ter aber nach Pusztavám verlegten – jüdischen Arzt-Ingenieur-Arbeitsdienstkompanie, die 
das Ende des Krieges öffentlich feierten. Die unerwartete Mitteilung und die stellenweise 
geräuschvolle Freude der Arbeitsdienstler lösten Aufregung in den Kreisen der deutsch-füh-
lenden [sic!] Bevölkerung und Angst bei den Leitern des Volksbundes aus. Die Führer der 
Deutschen aus Pusztavám wandten sich an die SS-Kommandantur in Székesfehérvár und 
baten um ‚Schutz‘, zugleich meldeten sie, die Arbeitsdienstler würden einen ‚Aufstand‘ 
vorbereiten. Die bewaffneten SS-Männer kamen mit einem Lastwagen ins Dorf und waren 
entschlossen zu handeln. Kurz darauf begannen sie mit der Zusammentreibung der großteils 
jungen ungarischen Arbeitsdienstler und erschossen sie am Rande des Dorfes. Die Habselig-
keiten der 216 Opfer teilten die das Blutvergießen aktiv unterstützenden Volksbundmitglie-
der unter sich auf. Die Opfer des Massenmordes wurden nach dem Krieg exhumiert, ihr Grab 
befindet sich auf dem jüdischen Friedhof in der Kozma-Straße in Budapest.“6

Diese Darstellung prägt sowohl die historisch-wissenschaftlichen Texte als auch 
die in Zeitungen und Zeitschriften erschienenen Artikel und Nekrologe.7 Quellen sind 
in erster Linie Berichte jüdischer Überlebender8 sowie das Urteil des Volksgerichts 
Székesfehérvár.9 Recherchen im Rahmen dieser Arbeit zufolge berücksichtigte nur 
ein Aufsatz deutsche Archivmaterialien, jedoch in einem größeren Kontext, wobei der 
Pusztavámer Massenmord lediglich als illustrierendes Beispiel für das Thema „The 
‚Volksdeutschen‘ of Eastern Europe, World War II, and the Holocaust: Constructed 
Ethnicity, Real Genocide“ in nur wenigen Zeilen herangezogen wird.10

Im Jahre 2008 erschien der Band Perbe fogott múlt des Lokalhistorikers Antal Péter 
Polgár. In diesem veröffentlichte er einen 41-seitigen Aufsatz mit dem Titel „Legenda 
és valóság: Pusztavám, 1944. október 16.“ (Mythos und Wahrheit: Pusztavám, 16. Ok-
tober 1944).11 Diese bis dato ausführlichste Studie zum Massenmord muss jedoch kri-
tisch bewertet werden, da sie wissenschaftliche Qualitätskriterien nur teilweise erfüllt 
6 „Az 1940-es évek elején a helyi német ajkú lakosság körében a ‚népi németek‘ szövetsége, a nemzetiszocia-

lista célokat követő Volksbund erős befolyásra tett szert. 1944. október 15-én a Horthy kormányzó proklamá-
ciójáról értesült – eredetileg Jolsván felállított, később pedig Pusztavámra szállított – zsidó orvos-mérnök 
munkaszolgálatos-század tagjai ‚a háború végét‘ nyilvánosan ünnepelték. A váratlan közlemény, a zsidó 
munkaszolgálatos-csoportok helyenként zajos örvendezése a német érzelmű lakosok körében izgalmat váltott 
ki, s több Volksbund-vezetőt félelemmel töltött el. A pusztavámi németek vezetői a székesfehérvári SS-pa-
rancsnoksághoz fordultak ‚védelemért‘, egyben a munkaszolgálatosok készülő ‚lázadását‘ jelentették. A fel-
fegyverzett SS-ek akcióra készen, teherautón érkeztek a faluba. Hamarosan megkezdték a legnagyobbrészt 
fiatal magyar munkaszolgálatosok egybegyűjtését, és a község határában halomra lőtték őket. A 216 áldozat 
holmijain másnap a vérengzést tevékenyen segítő volksbundisták osztoztak. A tömegkivégzés áldozatait a 
háború után exhumálták, sírjuk a budapesti Kozma utcai zsidó temetőben van.“ Braham, Földrajz, S. 449 f.

7 Im Hauptteil werden ausgewählte Texte ausführlich analysiert. Vgl. dazu Arató; Kertész F., Diplomás 
század tragédiája; Gáborján; Kertész F., Helytállás; Aszódi/Dobrossy; J. Mező, 1944. október 16.; Rátkai.

8 Insbesondere zirkuliert der jüdische Zeitzeugenbericht von Dr. Károly Szász. Vihar, S. 140 f.
9 Stammler, in: ÁBTL, O-14922/71, Bl. 6–25. Deutsche Übersetzung: Stammler, in: BArch, B162/9583, 

Bl. 43–74.
10 Bergen, S. 75.
11 Polgár. 
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und der Autor eine stark subjektive Neigung hat, seine nicht sehr zahlreichen Quellen 
mit einem bestimmten Impetus zu interpretieren. Sein selbsterklärtes Ziel ist es, mit 
den „Legenden“ über den Pusztavámer Massenmord aufzuräumen und aufzuzeigen, 
was an jenem Tag „wirklich“ geschehen ist. Zu diesem Zweck zitiert er in chronologi-
scher Reihenfolge bereits erschienene Texte, wie zum Beispiel den von Imre Lebovits, 
der die Geschehnisse in seinem Buch Zsidótörvények – Zsidómentők anhand des Zeu-
genberichts des jüdischen Überlebenden Dr. Károly Szász beschreibt:

„Am ersten Tag der Pfeilkreuzler-Herrschaft, am 16. Oktober 1944, wurden auf Anzeige 
der örtlichen schwäbischen Bevölkerung die Mitglieder der sogenannten Ärztekompanie aus 
Jelschau, 216 Menschen, von einer deutschen Einheit hingerichtet.“12

Polgár kommentiert Lebovits’ Darstellung der Geschehnisse folgendermaßen:

„Vielleicht könnten wir uns mit diesen Sätzen versöhnen, wenn sie die Wahrheit bezeugen 
würden. Aber diese Sätze sind verlogen.“13

Mit dieser für wissenschaftliche Texte ungewöhnlich scharfen und emotionsgela-
denen Sprache legt Polgár in seiner Studie dar, dass er mit den Autoren bislang er-
schienener Texte keineswegs einverstanden ist, weil sie die „schwäbische Bevölke-
rung“ pauschalisierend als Mitverantwortliche darstellen. Er legt seine Quellen aus 
dem Historischen Archiv der Ungarischen Staatssicherheitsdienste so aus, dass die Be-
hauptungen jüdischer Überlebender bezüglich der dem Massenmord vorangegangenen 
Ereignisse widerlegt werden könnten und die Pusztavámer als Opfer der Geschichte 
und der Politik anzusehen seien. Sein Bezug zu den jüdischen Arbeitsdienstleistenden 
ist ebenfalls sehr kritisch zu bewerten, da er historisch relativierende Aussagen tätigt 
wie etwa:

„Es gab nämlich kein Arbeitslager in Pusztavám. [...] Die jüdischen – lasst es uns ausspre-
chen – Soldaten der Sonderkompanie, denn auch sie waren Soldaten, wurden überwiegend 
in den Häusern der Schwaben untergebracht.“14 

Damit impliziert er, die jüdischen „Soldaten“15 seien durch die Schüsse anderer Sol-
daten gestorben, was im Krieg durchaus „akzeptabel und verständlich“ sei. Er versucht, 
den Massenmord zu relativieren und die Frage der Verantwortung zu externalisieren. 
Sein Ziel ist es nicht, neue Erkenntnisse bezüglich des Tatumstandes und der Täter zu 
gewinnen, sondern die Pusztavámerinnen und Pusztavámer als Opfer der bisherigen 

12  A nyilas uralom első napján, 1944. október 16-án, Pusztavámon a helyi sváb lakosság feljelentésére egy 
német alakult kivégezte az ún. jolsvai orvos századot, 216 embert.“ Lebovits, S. 132.

13 „Talán megbékélhetnénk ezekkel a mondatokkal, ha igazat állítanának. De ezek a mondatok hazug monda-
tok.“ Polgár, S. 96.

14 „Pusztavámon ugyanis nem volt munkaszolgálatos tábor. [...] A különleges század zsidó – mondjuk ki – ka-
tonáit, mert hiszen ők is azok voltak, zömmel a svábok lakóházaiban szállásolták el.“ Ebenda, S. 100.

15 Zum jüdischen Arbeitsdienst siehe Kapitel 2 „Historische Einführung“. 
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Geschichtsschreibung darzustellen. Diese Motivation teilte der Verleger, die Selbstver-
waltung der Ungarndeutschen in Mór, vermutlich mit dem Autor.

Eines von Polgárs Hauptargumenten bezieht sich auf die Zeugenschaft der jüdi-
schen Überlebenden, speziell auf das Zeugnis von Dr. Károly Szász16:

„Der überlebende Arzt ist in diesem Falle eben für die Geschehnisse, die am wichtigsten 
sind: für die Hinrichtung von 216 Juden (oder wer weiß, wie viel), kein Zeuge. Wie er – so 
wird behauptet – selbst sagt, kenne er die Ereignisse nach seiner Flucht ‚aus der Erzählung 
des Stabsfeldwebels‘.“17 [Hervorhebung im Original]

Polgár entzieht dem Zeugen also die Autorität und bezweifelt die Authentizität sei-
nes Berichts, da der Arbeitsdienstler, der das Massaker überlebte, zur Tatzeit gar nicht 
am Tatort war, den Massenmord also nicht bezeugen kann. Diese Argumentation ist 
keine singuläre in Bezug auf den Holocaust18. Die Unmöglichkeit des Bezeugens, die 
Aporie, dass nur diejenigen heute über den Holocaust berichten können, die die letzte 
Etappe des Schreckens gar nicht selbst erlebt haben, nutzt Polgár, um anderen Zeugen 
die Deutungshoheit zuzusprechen und dadurch sein Narrativ des Pusztavámer Massen-
mordes zu belegen. Eben diese hier erkennbare Konkurrenz der Zeugenschaft weist auf 
den für die Erforschung des Pusztavámer Massenmordes grundlegenden, hier ange-
wandten Forschungsansatz hin.

1.2 Quellenlage, methodische Überlegungen, Perspektive der Autorin

Der Pusztavámer Massenmord wurde Teil der Lebensgeschichte diverser Menschen, die, 
unabhängig davon, ob überlebende Juden, geflohene Ungarndeutsche oder Flak-Män-
ner, dieses Geschehen ohne Ausnahme in der eigenen Biografie verorten mussten. Die-
se Menschen wurden entweder durch unterschiedliche Institutionen als Zeugen geladen 
oder hinterließen autobiografische Dokumente, die im Folgenden zur Analyse heran-
gezogen werden.19 Diejenigen, von denen weder mündliche noch schriftliche Zeug-
nisse vorliegen, können in der vorliegenden Arbeit nicht berücksichtigt werden. Diese 
schweigenden Zeugen müssen aber das Lesen ständig begleiten, da sie immer wie-
der darauf hinweisen, dass die Quellen nur einen Teil der Zeuginnen und Zeugen zur 

16 Vihar, S. 140 f.
17 „A túlélő orvos jelen esetben éppen azokra a történésekre nem tanú, amelyek a legfontosabbak: a 216 (vagy 

ki tudja, pontosan hány) zsidó kivégzésére. Mint – állítólag – maga mondja, a szökése után történteket, a 
‚továbbiakat a törzsőrmester elbeszélése alapján tudom‘“[Hervorhebung im Original]. Polgár, S. 98 f.

18 In dieser Arbeit werden die Begriffe „Holocaust“ und „Shoah“ benuzt. Zwar wies Giorgio Agamben zurecht 
darauf hin, dass der Begriff „Holocaust“ eine nicht wünschenswerte Sakralisierung aufweist („[...] mit dem 
Begriff ‚Holocaust‘ eine auch nur entfernte Verbindung zwischen Auschwitz und biblischem olah, zwischen 
dem Tod in den Gaskammern und der ‚vollkommenen Hingabe an heilige und höhere Ziele‘ hergestellt wird, 
dann kann das nur wie Hohn klingen. Dieser Ausdruck schließt nicht nur einen unannehmbaren Vergleich 
von Krematorien und Altären ein, sondern auch eine von Anfang an antijüdische Bedeutungsgeschichte.“ 
Agamben, S. 27 f.), trotzdem konnte kein anderer Begriff die Funktion dieses Wortes vollständig übernehmen. 
Die Vermeidung der Benutzung des Begriffs „Holocaust“ würde alleine wegen der Benennung renommierter 
Forschungs- und Bildungsinstitutionen wie etwa des United States Holocaust Memorial Museum scheitern.

19 Zur Zeugenschaft siehe die theoretische Einführung in Kapitel 3.1 „Zeuge, Zeugnis, Zeugenschaft“.
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Sprache kommen lassen, wodurch eine unausweichliche Selektion und Nicht-Reprä-
sentation vieler Stimmen entstehen. Und auch bei denjenigen, deren Erzählungen der 
Verfasserin schriftlich oder als Videoaufzeichnung zur Verfügung standen, muss eine 
konsequente Selbstreflexion und konstante Kontrolle durch den ausgewählten und er-
arbeiteten Methodenkorpus gewährleistet werden, da der Berufsinterpret mit  Bourdieu 
dazu neigt, sich in eine Komplizenschaft mit dem Erzähler zu begeben und die von 
diesem angebotene künstliche Sinnschöpfung zu akzeptieren.20

Die Quellen zum Pusztavámer Massenmord befinden sich – wie dies aufgrund des 
transnationalen Charakters des Ereignisses und dessen Nachgeschichte zu vermuten 
ist – in mehreren Ländern, und zwar in Deutschland, Israel, Ungarn und den Vereinig-
ten Staaten. Die Mehrzahl der überlieferten Texte sind Zeugenaussagen, die in unter-
schiedlichen Kontexten entstanden sind. Dokumente, die zur Zeit des Massenmordes 
aus dem deutschen oder ungarischen Staats- bzw. Militärapparat stammen, waren nicht 
aufzufinden.

Insgesamt liegen der Untersuchung über zweihundert Zeugnisse aus dem SzfvPL, 
dem BFL, dem Archiv der Zentralen Stelle im Bundesarchiv Ludwigsburg, dem ÁBTL, 
dem Lastenausgleichsarchiv des Bundesarchivs, dem Visual History Archive – USC 
Shoah Foundation und dem Yad Vashem Archiv zugrunde. Darüber hinaus wurden re-
levante Dokumente aus den Beständen des FML und des Stadtarchivs Geretsried aus-
gewertet. Diese Archivalien sind in der Zeit von 1945 bis 2001 entstanden. 

In Ergänzung zu den Archivbeständen wurden zahlreiche schriftliche Quellen wie 
Zeitungsartikel, Nekrologe und das Heimatbuch von Pusztavám in die Analyse ein-
bezogen.21 Im Rahmen mehrerer Forschungsreisen nach Pusztavám, Budapest und 
Geretsried (2013–2017) wurden die Erinnerungsorte des Pusztavámer Massenmordes 
besucht, Fotografien und Forschungsnotizen angefertigt.

Der mehrere tausend Seiten umfassende Korpus wurde nach einem mehrstufigen 
Modell in Anlehnung an den „Mixed-Methods“-Ansatz aufgearbeitet und interpretiert. 
Die Erfassung aller Archivquellen erfolgte in mehreren, speziell für diesen Zweck ent-
worfenen, miteinander verbundenen Tabellen, in denen grundlegende Merkmale der 
Dokumente festgehalten wurden. Anhand dieser wurden vier Zeugengruppen (Jüdi-
sche Überlebende; Pusztavámerinnen und Pusztavámer; Vertriebene; Militärangehöri-
ge) ausgemacht, denen die einzelnen Zeugnisse aus den diversen Archiven zugeordnet 
wurden. Die jeweiligen Aussagen wurden zunächst getrennt voneinander aufgearbeitet; 
somit genoss jedes Zeugnis ungeteilte Aufmerksamkeit. In der nächsten Etappe wurden 
alle Zeugenaussagen nach spezifischen Kriterien erfasst und es wurde eine Auswahl für 
die Tiefenanalyse getroffen. Die ausgewählten Zeugnisse wurden nach einem mehrstu-
figen Interpretationsmodell analysiert, wobei die Kombination von Quellenkritik und 
hermeneutischer Methode die Grundlage bildete. Jedes Zeugnis wurde als singulär be-
trachtet, wodurch die Polyphonie der Zeugenstimmen über den Massenmord am 16. 
Oktober 1944 beibehalten wurde. Diese bezeugt die der Vergangenheit und Erinnerung 
immanente Multiperspektivität, deren Manifestation in den Zeugnissen jeweils im Zu-
sammenspiel mit diversen Faktoren zum Vorschein kommt. 

20 Bourdieu, S. 76.
21 Siehe Verzeichnis der Forschungsquellen im Anhang.
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In Bezug auf die dialogische Struktur der Zeugenschaft stellten die fehlenden An-
gaben zum Interviewer, Vernehmer bzw. Gesprächspartner ein fast konstantes Problem 
dar. In erster Linie wurden keine Daten über sie erhoben und aufbewahrt, obwohl diese 
für die Interpretation der Zeugnisse durchaus von Bedeutung wären. In diesen Fällen 
gilt, wie Reinhart Koselleck formuliert, das „Vetorecht der Quellen“, d. h. dass nur dar-
auf hingewiesen werden kann, welchen Einfluss der Interviewer auf das Zeugnis haben 
kann. Dieser Einfluss kann aber aufgrund fehlender Dokumente nicht spezifiziert oder 
weiter ausgeführt werden.22

Ein für die Analyse bedeutsames – für die Holocaustforschung jedoch nicht seltenes 
– Phänomen stellt die quantitative Unausgeglichenheit der Quellen einzelner Zeugen-
gruppen dar. Während die Zeugenaussagen der Vertriebenen, der Pusztavámer und der 
Militärangehörigen zusammen den überwiegenden Teil des Gesamtkorpus ausmachen, 
konnten nur wenige jüdische Überlebensberichte gefunden werden. Die Opfer des Mas-
senmordes konnten zwangsläufig nicht mehr für sich zeugen, und diejenigen jüdischen 
Überlebenden des Pusztavámer Massakers, die die letzten Kriegsmonate noch über-
lebten, haben nicht unbedingt Zeugnis abgelegt. Dadurch entstand aus Quellensicht 
ein bestimmtes Ungleichgewicht zwischen Täter- bzw. Zuschauer- und Opferberichten.

Nichtsdestoweniger ermöglichen die zugrundeliegenden Zeugnisse einen multiper-
spektivischen Zugang zum Forschungsgegenstand. Sich ihnen anzunähern erfordert 
besondere Sorgfalt und eine theoretische „Ausrüstung“, mit denen sich diese Texte 
ergründen lassen, ohne die Einzigartigkeit der einzelnen Aussagen zu verlieren oder 
sie gar so weit zu universalisieren, dass eine Art Master-Narrativ entsteht. Die diszi-
plinenübergreifende Zugangsweise dieser Arbeit ermöglicht es, den historischen Ge-
genstand in seiner Komplexität in den Blick zu nehmen und zugleich Reflexionen und 
Erkenntnisse für das kulturwissenschaftliche Konzept der „Zeugenschaft“ aufzuzei-
gen. Durch das mikrohistorische Verfahren stehen die Handlungen, deren Bedingun-
gen, Felder und Deutungen auf der Ebene der einzelnen Akteure sowie ihrer sozialen 
Einbettung, ihrer Verflechtungen und Dispositionen im Fokus der Untersuchung. Aus 
dieser mikroanalytischen Perspektive heraus werden die Wechselbeziehungen mit der 
politischen, sozialen, kulturellen und ökonomischen Dimension makrogeschichtlicher 
Prozesse nachgezeichnet.

Ergänzend zu den methodischen Überlegungen werde ich meine, also die Selbst-
verortung der Autorin dieser Arbeit darstellen, um bewusst darauf hinzuweisen, dass 
historisch-kulturwissenschaftliche Erkenntnisse nicht standpunktunabhängig erlangt 
werden können. Die erste Berührung mit dem Forschungsgegenstand erfolgte Anfang 
der 2010er Jahre in einem Arbeitskontext im Collegium Hungaricum Berlin, wo ich be-
reits mein ausgeprägtes Interesse für die Thematik bemerkte. Dies resultierte aus meh-
reren Umständen, die neben dem beruflichen Werdegang auch dem eigenen Lebensweg 
geschuldet waren. Als Enkelin einer ungarndeutschen Familie habe ich sowohl die Er-
innerung an den Zweiten Weltkrieg als Ungarndeutsche als auch die Erfahrung „Flucht 
und Vertreibung“ in der Familiengeschichte hautnah miterlebt. Die geografische Veror-
22 „Streng genommen kann uns eine Quelle nie sagen, was wir sagen sollen. Wohl aber hindert sie uns, Aussa-

gen zu machen, die wir nicht machen dürfen. Die Quellen haben ein Vetorecht. Sie verbieten uns, Deutung 
zu wagen oder zuzulassen, die aufgrund eines Quellenbefundes schlichtweg als falsch oder als nicht zulässig 
durchschaut werden können.“ Koselleck, S. 206.
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tung des Pusztavámer Massenmordes als ein Ereignis im Nachbardorf meiner Kindheit, 
von dem jedoch weder ich noch meine Familienangehörigen je gehört hatten und von 
dem ich erst in Berlin erfuhr, verstärkte mein Interesse auf der Forschungsebene. Eine 
konstante Selbstreflexion, der ausgewählte Methodenkanon und der Austausch mit 
Kollegen und Betreuern haben mir geholfen, die Optik meiner „mitgebrachten Brille“ 
immer wieder in Frage zu stellen und die „Linsen“ neu zu fokussieren. Dieser Hinter-
grund – und wahrscheinlich viele weitere, in Kategorien kaum zu erfassende Facetten 
– ist beim Lesen der vorliegenden Arbeit mitzudenken.

1.3 Fragen und Ziele

Die Geschichte des Pusztavámer Massenmordes bringt zahlreiche Fragen mit sich, die 
sowohl aus mikrohistorischer Sicht als auch aus einer theoretischen Perspektive rele-
vante Erkenntnisse liefern. Wie bereits im Abschnitt „Forschungsstand“ dargestellt, be-
rücksichtigten bisherige Arbeiten nur einen Bruchteil der Quellen und diese lediglich in 
einem mononationalen Kontext. Die ersten grundlegenden Fragen zielen deswegen auf 
die transnationale Erfassung des Forschungsgegenstandes ab: Welche Quellen stehen 
zum Pusztavámer Massenmord zur Verfügung? Unter welchen Umständen und wann 
sind sie entstanden? Welche Funktionen erfüllen und erfüllten sie? Wie gestaltet sich 
die transnationale Zirkulation des Archivwissens über das Massaker?

Die umfassenden Archivrecherchen ergaben einen ansehnlichen, mannigfaltigen 
Korpus aus Israel, Deutschland, Ungarn und den Vereinigten Staaten. Zusätzlich wur-
den zeithistorische Quellen einbezogen, um zu einer möglichst vielschichtigen Unter-
suchungsbasis zu gelangen. Schrittweise zeigten sich im Laufe des Forschungsprozes-
ses die tatsächlichen, einschneidenden Probleme und Forschungslücken. Fragen mit 
den Fragewörtern „was“, „wann“, „wer“ deuteten immer mehr auf Herausforderungen 
in der Untersuchung hin, die sich um die Figur des Zeugen gruppieren lassen. Die 
Wahrnehmung, die Perspektivität und die zeitliche Verankerung des Zeugnisablegens 
hinterlassen gleichfalls ihre Spuren in den Zeugnissen. Die Forscherin legt also nicht 
nur ihren Standpunkt dar, sondern sie versucht auch den „verborgenen Standpunkt“, 
die schwer erfassbare Perspektivität der Zeugen zu ergründen. Wie funktioniert die 
Bezeugung im Falle des Pusztavámer Massenmordes? Wer wird als Zeuge geladen und 
wer nicht? Wer entscheidet sich, ohne institutionellen Zwang Zeugnis abzulegen? Wel-
che Formen der Zeugenschaft können beobachtet werden? Welche Zeugnistypen bilden 
sich heraus? Welche semantisch-narrativen Strukturen können in den verschiedenen 
Zeugengruppen aufgezeigt werden?

Geleitet von diesem Fragenkomplex wurden die Quellen interpretiert und verortet. 
Das letzte Kapitel schließt das Forschungs- und Themenfeld der Arbeit ab und wid-
met sich folgenden Fragen: Inwiefern wurde/wird der Pusztavámer Massenmord in der 
alten und in der neuen Heimat thematisiert? Welche Erinnerungsorte existieren zum 
Pusztavámer Massenmord? Wie beeinflussen Flucht und Vertreibung die Selbst- und 
Fremdwahrnehmung der Einzelnen und des Kollektivs? Welche Narrative des Puszta-
vámer Massenmordes existieren, entstehen und werden im Kontext der Erinnerungs-
kultur artikuliert? Welche Inhalte müssen aus einem bestimmten Diskurs verbannt 
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werden, um gerade diesen Diskurs am Leben zu halten? Wer definiert sich als Opfer 
und wie? Viktimisieren sich die aus Pusztavám stammenden oder dort noch lebenden 
Menschen? 

Die Forschungsfragen erstrecken sich über Themenkomplexe wie Zeugenschaft, 
Erinnerungskultur, Schweigen-Vergessen-Verdrängen, Mythen, lokale und überregio-
nale Narrative(nbildung) und Identität. Ziel der vorliegenden Dissertation ist es nicht, 
die Täter zur Rechenschaft zu ziehen, sie ist nicht auf der Suche nach einer (vermeint-
lichen) universellen „Wahrheit“ oder juristischen „Gerechtigkeit“. Ziel der Forschung 
ist einerseits, anhand der nach heutigem Stand verfügbaren Quellen den Pusztavámer 
Massenmord zu erforschen, andererseits die politischen bzw. soziokulturellen Prozesse 
im Hintergrund, die den traumatischen Ereignissen vorausgingen, sie begleiteten und 
ihnen folgten, zu untersuchen, das dialektische Verhältnis der Einzelnen und der Ge-
meinschaft zu analysieren, die Bezeugung im theoretischen Sinne zu beleuchten und 
verschiedene Quellen zusammenzuführen, um die existierende Forschungslücke über 
den Pusztavámer Massenmord zu schließen.

1.4 Zum Aufbau der Arbeit

Nach der Einleitung widmet sich das zweite Kapitel dieser Studie der historischen Ver-
ortung des Forschungsthemas und diskutiert die relevanten Begrifflichkeiten. Dem Ab-
riss der Geschichte der Deutschen in Ungarn folgt die Darlegung der Geschichte des 
ungarischen Judentums mit einem besonderen Fokus auf den jüdischen Zwangsarbeits-
dienst in der ungarischen Armee. Die Horthy-Proklamation spielt eine Schlüsselrolle 
in der Geschichte des Pusztavámer Massenmordes, deren Bedeutung ebenfalls kurz 
vorgestellt wird. Abschließend werden die zwei bedeutendsten Schauplätze, Pusztavám 
und Geretsried, bzw. ihre Beziehung zueinander historisch und geografisch verortet. 

Das nächste Kapitel „Zeugenschaft des Pusztavámer Massenmordes“ beginnt mit 
einer interdisziplinären theoretischen Einführung zur Zeugenschaft. Da die wichtigsten 
Quellen der vorliegenden Studie Zeugnisse sind, werden die Figur des Zeugen, der Akt 
des Bezeugens und die diversen Formen des Zeugnisses differenziert und intensiv dis-
kutiert, wobei die epistemologische Ebene der Zeugenschaft ebenfalls reflektiert wird. 
An den Theorieteil schließt sich die Analyse der Zeugenschaft der jüdischen Über-
lebenden des Pusztavámer Massenmordes an. Dieses wie die nächsten drei Kapitel 
zeigen einen ähnlichen strukturellen Aufbau: Der Verortung der Zeugengruppen folgen 
die hermeneutische Analyse der ausgewählten Zeugenaussagen, ein Zwischenresümee 
zu den Forschungsfragen und schließlich die Darstellung der wichtigsten semantischen 
Tendenzen quer durch die jeweilige Zeugengruppe.

Das Unterkapitel „Zeugenschaft der Pusztavámerinnen und Pusztavámer“ befasst 
sich mit den Aussagen der Dorfbewohner. Die Ermordung der jüdischen Arbeitsdienst-
leistenden begleitete sie fortan, da der Ort als Schauplatz des Massenmordes immer mit 
diesem Erbe verbunden bleiben wird. Schon 1945 meldeten sich die ersten Angehöri-
gen, die wissen wollten, was mit ihren Lieben in Pusztavám geschehen war. Nicht nur 
die Hinterbliebenen, sondern auch die staatlichen Instanzen wollten erfahren, wer für 
die grausame Exekution zur Verantwortung zu ziehen war.
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Nicht nur die in Pusztavám Verbliebenen legten Zeugnis über das Massaker ab, wie 
im Kapitel „Zeugenschaft der aus Pusztavám Vertriebenen“ deutlich wird. Bevor der 
Krieg zu Weihnachten 1944 das Dorf erreichte, entschieden sich mehrere Pusztavámer 
Familien Anfang Dezember, ihre Heimat entweder mit dem Zug Richtung Österreich 
und Tschechoslowakei oder mit dem Pferdefuhrwerk Richtung Österreich zu verlassen. 
Einige folgten ihnen im Januar 1945. Nach dem Krieg kehrten manche nach Ungarn 
zurück, die meisten blieben jedoch und bauten sich ein neues Leben in Nachkriegs-
deutschland auf. Von den damals verbliebenen Pusztavámern mussten 611 Personen 
ihr Dorf im Jahre 1948 verlassen und wurden in die sowjetische Besatzungszone ver-
trieben.23 Die Zeugnisse jener, die einst in Pusztavám wohnten, nach dem Krieg ihr 
Leben aber weit entfernt von der alten Heimat fortsetzten, werden in diesem Kapitel 
analysiert.

Das letzte Unterkapitel befasst sich mit den Aussagen der vierten Zeugengruppe, 
zu der die deutschen und ungarischen Militärangehörigen gehören. Das VII. Bataillon 
der ungarischen Armee bestand im Herbst 1944 aus zwei Arbeitsdienstkompanien, der 
Kompanie Nr. 107/320 aus etwa 180 bis 190 Personen und der sogenannten „Ärzte-
kompanie“ mit etwa 165 jüdischen Zwangsarbeitern in „Uniform“.24 Bevor das Batail-
lon nach Pusztavám verlegt wurde, war es in Jolsva stationiert. Die Kompanien und ein 
Teil der Wachmannschaft wurden in Pusztavám untergebracht, während der Stab, der 
Bataillonskommandeur József Kurucz25 und einige Arbeitsdienstleistende im Nachbar-
dorf Bakonysárkány Quartier bezogen. László Termann war zurzeit des Massenmordes 
Kommandeur der Kompanien und wurde deshalb nach dem Zweiten Weltkrieg mehr-
mals von der Staatspolizei verhört, in Gewahrsam bzw. in Untersuchungshaft genom-
men und im Jahre 1947 schließlich vor Gericht gestellt. Nicht nur ungarische, sondern 
auch deutsche Militärangehörige befanden sich zurzeit des Massenmordes in Puszta-
vám. Dreißig Jahre danach wurden sie im Rahmen der Ermittlungen der Frankfurter 
Staatsanwaltschaft vernommen. Ihren Zeugnissen ist der letzte Abschnitt der Analyse 
der Zeugenschaft gewidmet.

Während die in den vorhergehenden Kapiteln untersuchten Zeugnisse als Träger 
von Primärerfahrungen im Zentrum der Analyse stehen, versucht das Kapitel „Der 
Pusztavámer Massenmord im Gedächtnis“, die Erinnerung an das Massaker in ihrer 
politischen und sozialen Matrix nachzuzeichnen. Fragen nach den Erinnerungsträgern 
und Erinnerungsorten werden gestellt und beantwortet und es wird ein Ausblick bis in 
die Gegenwart gewagt, wobei der Zusammenhang zwischen der Erfahrung von Flucht 
und Vertreibung und der Erinnerung an den Pusztavámer Massenmord untersucht wird.

In der Schlussbetrachtung sind die Ergebnisse der Studie zusammengefasst, wobei 
der theoretische Fokus auf der Zeugenschaft liegt. Einige zusammenfassende Tabellen 
über die Kompaniemitglieder bzw. weitere Abbildungen und zwei Landkarten schlie-
ßen die Publikation ab. Dieser kurzen Vorstellung der einzelnen Kapitel, die als Kom-

23 Erdős, S. 14.
24 Die Zahlen stammen aus dem Urteil 7/1947/73. Eine vollständige Liste der Arbeitsdienstleistenden existiert 

laut Katalog des HL nicht. Somit kann sich die Angabe nur auf die vorhandenen Quellen stützen. Die Zahl 
der Arbeitsdienstleistenden in Pusztavám dürfte zwischen 300 und 350 gelegen haben. Stammler, in: ÁBTL, 
O-14922/71, Bl. 29. 

25 Auch unter der Namensvariante: Kuruc.
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pass dienen soll, folgen noch einige Hinweise bezüglich der Monografie abseits des 
Forschungsgegenstandes.

Zum Genderaspekt der Arbeit möchte ich darauf hinweisen, dass es sich hier um 
eine von männlichen Akteuren dominierte Geschichte handelt. Jüdische Arbeitsdienst-
leistende, deutsche und ungarische Militärangehörige, Vernehmer, Ermittler und Inter-
viewer waren fast ohne Ausnahme Männer. Frauen kommen in erster Linie als Zeugin-
nen des Massenmordes vor, jedoch auch hier nur in einer sehr geringen Anzahl. Aus 
diesem Grunde wird, auch im Sinne der Lesbarkeit, im Folgenden auf die stringente 
Benutzung von Dopplungen wie „Pusztavámerinnen und Pusztavámer“ verzichtet. An 
ausgewählten Stellen, an denen die Autorin die Leserinnen und Leser besonders auf die 
Beteiligung beider Geschlechter aufmerksam machen möchte, werden beide Formen 
genannt.

Die Schreibweise der unterschiedlichen Quellen wurde bewusst nicht vereinheit-
licht. Zu manchen Texten in ungarndeutschem Dialekt wurde die Abschrift in Hoch-
deutsch als Fußnote hinzugefügt. Die Übersetzungen stammen, so weit nicht anders 
angegeben, von der Autorin. Die Ortsnamen orientieren sich an der jetzigen offiziellen 
oder im Forschungskontext gängigsten Form. Eine Liste mit Angaben zu den diversen 
Namensvarianten der genannten Ortschaften befindet sich im Anhang.

Abschließend sei darauf hingewiesen, was diese Arbeit nicht ist: Sie ist weder eine 
reine historische Quellenarbeit noch eine bloße Darstellung der Folgen bestimmter 
traumatischer Ereignisse des 20. Jahrhunderts. Der Umfang des untersuchten Gegen-
standes ist stark begrenzt. Die Arbeit erzählt weder die komplette Geschichte der Un-
garndeutschen noch stellt sie eine umfassende Analyse der Nachkriegsjahre oder eine 
rein theoretische Arbeit zur Zeugenschaft dar. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht 
der Pusztavámer Massenmord. Wer hier jedoch die Antwort auf die Frage erwartet, 
„wie es wirklich gewesen ist“, wird enttäuscht sein, da diese Arbeit nicht den Anspruch 
erhebt, eine Rekonstruktion der Geschehnisse im positivistischen Sinne anzubieten.
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2 Historische Einführung

2.1 Zur Geschichte der Deutschen in Ungarn

2.1.1 „Ubi populus, ibi obulus“1 – Deutsche in Ungarn von 1711 bis 1938

Die Geschichte der Deutschen in Ungarn ist mindestens so alt wie die Geschichte des 
Staates Ungarn selbst.2 Die Einwanderung bzw. die Berufung der Deutschen erfolgte 
schon im 10. Jahrhundert unter dem Großfürsten Géza. Nach zahlreichen zeitlich be-
grenzten Siedlungen entstanden erst nach 17113 die erforderlichen Voraussetzungen 
für einen anhaltenden und effektiven Ansiedlungsprozess.4 Die Kolonisten, deren Um-
siedlung mit zahlreichen Rechten und Gesetzen gefördert und geregelt wurde, kamen 
hauptsächlich aus Süddeutschland.5 Ihre Motive zur Migration waren überwiegend 
wirtschaftlicher Natur: 

„Eine der wichtigsten Ursachen dieser Emigration war die volkswirtschaftliche Lage in den 
von der Auswanderung betroffenen Gebieten Südwest-, West- und Mitteldeutschlands. Eine 
[...] weitere Voraussetzung ergab sich aus den Besitzverhältnissen [...]. Diese [landarmen bis 
landlosen Unter-]Schichten stellten das Gros aller Auswanderer, die nach nichts anderem 
strebten, als in der Fremde das zu erwerben, was ihnen in der Heimat [...] verwehrt blieb: 
Agrarland und eigene Hofwirtschaft [...].“6

Bis Ende des 18. Jahrhunderts erreichte die Zahl7 der neuen deutschen Kolonisten 
rund 400 000. Die Ansiedlung der Deutschen setzte sich auch im 19. Jahrhundert fort, 

1 „Wo das Volk, dort das Geld“. Zitiert nach Bellér, S. 64.
2 Schon vor der ungarischen Staatsgründung wohnten Deutsche, hauptsächlich Franken und Bayern, im Kar-

patenbecken. Im 9. Jahrhundert wurden zahlreiche deutsche Siedlungen um den Balaton (Plattensee) und um 
Pécs (Fünfkirchen) gegründet, die sich aber wegen der Angriffe der Ungarn relativ schnell auflösten. Am Ende 
des 9. Jahrhunderts gab es keine erhebliche deutsche Bevölkerung mehr. Ebenda, S 18 ff.

3 Friedensabkommen von Szatmár.
4 Seewann, Geschichte bis 2006, S. 144.
5 Deswegen nennt man diese Phase der Ansiedlung „Schwabenzüge“. „Svábok/Schwaben“ als Benennung der 

deutschen Minderheit ist bis heute gängig in Ungarn.
6 Seewann, Geschichte bis 2006, S. 117.
7 Die Schätzungen über die Zahl der im 18. Jahrhundert nach Ungarn gekommenen Deutschen weichen vonei-

nander ab. Vgl. dazu Seewann, Geschichte bis 1860, S. 213 ff.
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jedoch im Vergleich zum 18. Jahrhundert nicht mehr so intensiv. Ende des 19. Jahr-
hunderts belief sich die Zahl der Deutschen im Königreich Ungarn auf 1,9 Millionen.8

Noch vor der Jahrhundertwende entstand infolge der 1784 erlassenen Sprachver-
ordnung Josephs II. die Strömung der ungarischen Spracherneuerung, die in enger 
Verbindung zu der sich zeitgleich entfaltenden ungarischen Nationalbewegung stand. 
Ziel der nationalen Bewegung war zunächst die Durchsetzung der ungarischen Sprache 
als Amtssprache und später deren alleinige Nutzung im öffentlichen Bereich. Für eine 
sprachliche Assimilierung der nichtungarischen Bevölkerung wurde zwar gekämpft, 
doch kann im Zeitraum von 1790 bis 1848 keineswegs von einer gewaltsamen „Mag-
yarisierung“ gesprochen werden.9

Aus der Märzrevolution von 1848, in der Deutsche aus Ungarn an der Seite der 
ungarischen Freiheitskämpfer gekämpft hatten, ging der erste ungarische Nationalstaat 
hervor. Der mit dem Kaiser und König Franz Joseph I. (1848–1916) ausgehandelte 
Dualismus10 stabilisierte die politische Situation Ungarns bis zum Ersten Weltkrieg. 
Der Vielvölkerstaat Ungarn bemühte sich im Anschluss an den Ausgleich um die Ver-
abschiedung eines Nationalitätengesetzes. Bedeutend war die Rolle von Baron József 
Eötvös, der schon 1848 in seinen Entwürfen für ein Schul- und Minderheitensprachge-
setz sein Verständnis des Zusammenspiels von Minderheit und Mehrheit unter Beweis 
stellte. Das 1868 unterzeichnete Gesetz beruhte zwar teils auf Eötvös Grundsätzen, war 
aber politisch den Verhältnissen angepasst. Es definierte die ungarische Nation als die 
Einheit aller Bewohner Ungarns. Im Gesetz bekam die Sprache eine Schlüsselrolle zu-
geschrieben: Als offizielle Amtssprache11 wurde Ungarisch bestimmt, die Nationalitä-
ten erhielten das Recht auf ihre eigenen als innere Amtssprachen. Laut Paragraf 17 des 
Nationalitätengesetzes durften Kinder bis zur Hochschulreife eine muttersprachliche 
Schulausbildung12 durchlaufen. Gegen die einzelnen Bestimmungen des Gesetzes wur-
de häufig verstoßen, die Nationalitäten empfanden es als mangelhaft, die konservativen 
Kräfte bezeichneten es wiederum als zu liberal.13

Die Assimilierung infolge der Magyarisierung und der Nationalisierung14 des 
Deutschtums nahm in den folgenden Jahrzehnten konstant zu. Sie war überwiegend in 
den größeren Städten erfolgreich, auch bedingt durch die Urbanisierung. Wichtig dabei 
ist, dass die Assimilation während der Zeit des Dualismus nur ein Teil diverser, kom-
plexer gesamtgesellschaftlicher Prozesse wie Anpassung und Integration ist. Trotz des 

8 1880: 1 953 911 Deutsche, d. h. 12,5 % der Gesamtbevölkerung. 1910: 2 037 435 Deutsche, d. h. 9,8 % der 
Gesamtbevölkerung. Ebenda, S. 215.

9 Seewann, Geschichte bis 2006, S. 216.
10 Der sogenannte „Ausgleich“ (1867) ist eine verfassungsrechtliche Vereinbarung, durch die das Kaisertum 

Österreich in die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn umgewandelt wurde. Franz Joseph I. wurde zugleich 
König von Ungarn und Kaiser von Österreich. Infolge des Ausgleichs ist Ungarn innenpolitisch praktisch 
unabhängig geworden. 

11 Ungarisch war die Sprache der Regierung, der Gesetzgebung, des Parlaments und der Justiz. §1 des Gesetzes. 
Seewann, Geschichte bis 2006, S. 17.

12 In zusammenhängenden Minderheitensiedlungsgebieten.
13 Seewann, Geschichte bis 2006, S. 18 f.
14 In dieser Arbeit wird die Anwendung der Begriffe „Magyarisierung“ und „Nationalisierung“ von Gerhard 

Seewann übernommen. Unter „Magyarisierung“ wird das Bestreben nach einer hegemonialen Stellung der 
ungarischen Sprache, unter „Nationalisierung“ der historische Prozess nationaler Homogenisierung (vor al-
lem in den Bereichen Kultur, Bildung, Medien, Administration) verstanden. Ebenda, S. 45.
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Anpassungsdrucks bewahrten sich die Deutschen in Ungarn auch in der zweiten Hälfte 
des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts ihre Heterogenität ebenso wie die strukturel-
len Merkmale ihrer Gemeinschaften. Hauptsächlich waren Mischformen der Identität 
aufzufinden.15 Der Prozess der Assimilierung verläuft nie nur einseitig: Gerade auf dem 
Lande, wo ungarndeutsche Dörfer in relativ geschlossener Struktur existierten, passten 
sich auch Ungarn dem Deutschtum an.

Die Deutschen in Ungarn standen nach dem Zusammenbruch der Habsburgermo-
narchie und dem Ersten Weltkrieg vor einer neuen Situation: Sie erlebten infolge des 
Krieges zahlreiche Veränderungen16, die sowohl ihre Identität als auch ihre politische 
und soziale Stellung als Nationalität beeinflussten. In den zwei Jahrzehnten zwischen 
den Kriegen entstand aus der ungarndeutschen Minderheit eine soziale Gruppe, die ein 
Zugehörigkeitsgefühl auf ethnisch-nationaler Ebene entwickelte. Das Ungarndeutsch-
tum hatte sich emanzipiert: Aus Objekten waren Subjekte geworden, die für ihr kultu-
relles Gut, für ihre Grundrechte eintraten.17

Das Trauma des Friedensvertrags von Trianon bestimmte die Politik Ungarns in 
der Zwischenkriegszeit. Der Revisionismus, der Wunsch nach einer vollständigen 
Widerrufung von Trianon, verstärkte den Nationalismus.18 In dieser Phase entwickel-
te sich Jakob Bleyer (1874–1933) zum Protagonisten der halben Million Deutscher19 
in Trianon-Ungarn. Der Lehrer, Forscher, Politiker und Minister Bleyer kämpfte für 
eine Doppelidentität der Ungarndeutschen20 dahingehend, ethnisch Deutsche und poli-
tisch-kulturell Ungarn zu sein. Der 1924 gegründete Ungarländische Deutsche Volks-
bildungsverein (UDV) sollte als struktureller Rahmen auch diesen Zwecken dienen. 
Vorsitzender des UDV war der frühere Minister Gusztáv Gratz, geschäftsführender 
stellvertretender Vorsitzender Jakob Bleyer.21 Die Bemühungen des UDV, im Konsens 
mit der Regierung die kulturelle, soziale und politische Lage der Deutschen in Ungarn 
zu verbessern bzw. zu stabilisieren, scheiterten Ende der 20er Jahre. Aus der Wirt-
schaftskrise und u. a. der aus ihr resultierenden Unsicherheit entsprang der Wunsch der 
Ungarndeutschen nach einer Neuorientierung. 

Ab 1931 kritisierte Bleyer die Regierung offen für ihre Minderheitenpolitik und er-
schuf mit der Gründung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft eine vom UDV unabhän-
gige Plattform für die politische Mobilisierung der Ungarndeutschen. Die ungarische 
Staatspolitik instrumentalisierte die deutsche Minderheit zugunsten ihrer innen- und 
außenpolitischen Interessen. Im Jahr 1933 versuchte Bleyer unmittelbaren Kontakt 
zum Führer bzw. führenden Vertretern der Reichsregierung aufzunehmen. Dies be-
gründete er in seinem Brief damit, dass die Deutschen in Ungarn angesichts der „ge-
gebenen Gefahr der Vernichtung [...] direkte Verbindung zum Führer und zu den am 

15 Ebenda, S. 56 ff.
16 Vgl. Romsics, S. 141–235.
17 Seewann, Geschichte bis 2006, S. 167 f.
18 Vgl. dazu Schödl, S. 456. Der ungarische Historiker Krisztián Ungváry weist in seinem Aufsatz „Antisemi-

tismus und Deutschfeindlichkeit“ auf die Tendenz zur Diskriminierung der Ungardeutschen parallel zu den 
Judengesetzen hin. Ungváry, Antisemitismus und Deutschfeindlichkeit, S. 107.

19 Nach der Volkszählung von 1920 lebten 551 211 Deutsche, d. h. 7 % der Gesamtbevölkerung, in Ungarn. 
Seewann, Geschichte bis 2006, S. 169.

20 „Ungarndeutsche“ ist die gebräuchliche Benennung der Deutschen in Trianon-Ungarn.
21 Schödl, S. 464 f.
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ehesten maßgeblichen Stellen“ suchten, „damit sie sich als Retter unseres Schicksals 
annehmen“.22 Bleyer erhielt eine reservierte Antwort der Reichsregierung, in der ihm 
verdeutlicht wurde, dass das Reich die „Erfüllung der kulturellen Wünsche fördert“23, 
jedoch keinen Druck auf die ungarische Regierung ausüben könne.24 Bleyer starb noch 
im selben Jahr mitten im politischen Skandal, der durch seine Kritik an der gesamten 
ungarischen Revisionspolitik ausgelöst wurde und zu seiner Ausgrenzung durch die 
ungarische Politik führte.

Gratz versuchte, das Erbe von Bleyer weiterzuführen, jedoch war der UDV schon so 
gespalten, dass radikale Ideen leicht Nährboden fanden. In Opposition zu Gratz erstark-
te im anderen Flügel die Position von Franz Basch, einem ehemaligen Studenten von 
Bleyer. Die Kämpfe unter den Deutschen in Ungarn und die konfrontative Auseinan-
dersetzung des radikalen Flügels des UDV mit der Regierung führten 1935 zur Verur-
teilung Baschs zu fünf Monaten Gefängnis und zur Suspendierung als Generalsekretär 
des UDV. Seine Anhänger gründeten infolgedessen die Volksdeutsche Kameradschaft 
(VK). Die ungarische Regierung verstand die Radikalisierung der ungarischen Deut-
schen als „ein durch äußere, reichsdeutsche Einflüsse entstandenes Problem“.25 Über 
die Ursachen innerhalb Ungarns wurde nicht gesprochen. Die Inhaftierung Baschs und 
die unreflektierte ungarische Politik beeinträchtigten die deutsch-ungarischen Bezie-
hungen zunächst schwer.

Während die Signale seitens des Dritten Reiches zu Beginn des ungarndeutschen 
Skandals widersprüchlich waren, wurden sie in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre 
immer klarer. Durch die außenpolitischen Erfolge des Reiches gelangten die Deutschen 
im Ausland in den Fokus der „Volkstumspolitik“. Die Volksdeutsche Kameradschaft 
wurde sowohl in Ungarn als auch vom Dritten Reich aufgewertet und als Verhand-
lungspartner angesehen. Nach dem Ersten Wiener Schiedsspruch vom 2. November 
1938, in dessen Folge Ungarn mithilfe des Dritten Reiches den ersten Erfolg seiner 
revisionistischen Politik verbuchen konnte, erlaubte die Regierung Ungarns die Grün-
dung des Volksbundes der Deutschen in Ungarn (VDU) als legale Organisationsform 
der VK.26

2.1.2 Der Volksbund der Deutschen in Ungarn

Direkt nach seiner Gründung am 26. November 1938 begann der Volksbund für sein 
höchstes Ziel zu kämpfen: die innere Spaltung zu beheben und die einheitliche Verei-
nigung aller Deutschen in Ungarn herzustellen. Die Repression der ungarischen Re-
gierung, der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und die ersten militärischen Erfolge des 
Dritten Reiches machten den Volksbund für viele attraktiv. Die Zahl der Mitglieder 
nahm rapide zu. Der Verein bot vielen Ungarndeutschen einen Ort des kulturellen Le-
bens und des Volkstumsschutzes.27

22 Zit. nach Seewann, Geschichte bis 2006, S. 259.
23 Zit. nach ebenda.
24 Spannenberger, S. 92.
25 Seewann, Geschichte bis 2006, S. 268.
26 Almási, S. 44.
27 Vgl. dazu Spannenberger, S. 196 ff.
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Nach dem Zweiten Wiener Schiedsspruch vom 30. August 1940 war dem unga-
rischen Ministerpräsidenten Teleki bewusst, dass dem Reich der Preis des (zurück-)
erworbenen Territoriums bezahlt werden musste. Noch am selben Tag unterschrieb er 
das sogenannte „Volksgruppenabkommen“, „das dem Volksbund als Volksgruppe aller 
Deutschen in Ungarn das Machtmonopol über alle in Ungarn geborenen Deutschen 
gewährleistete; auch über diejenigen Menschen, die nach den Rassevorstellungen der 
SS als Deutsche eingestuft wurden, ob sie es wollten oder nicht“.28 Somit verzichtete 
die ungarische Politik auf ihre Entscheidungsmacht in Angelegenheiten der deutschen 
Minderheit in Ungarn. Der VDU wurde ohne Umwege der Volksdeutschen Mittelstelle 
(VoMi)29, der SS und der Gesandtschaft in Budapest unterstellt. Die Umwandlung des 
VDU erfolgte nach dem Leitbild der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei 
(NSDAP). 

Nach der Einverleibung Nordsiebenbürgens (1940) und der Batschka (1941) betrug 
die Zahl der Deutschen in Ungarn ca. 850 00030.31 Mit dem Verlauf des Krieges wuchs 
der Anspruch der SS auf die Mobilisierung der Volksdeutschen. Nach mehreren ille-
galen Werbemaßnahmen und Musterungen bemühte sich das Reich um eine offizielle 
Erlaubnis von Budapest. Am 24. Februar 1942 wurde das erste „Abkommen über die 
Aufstellung von Verbänden der Waffen-SS in Ungarn“ unterschrieben.32 Es regelte die 
Rekrutierung und bestimmte, dass diejenigen, die bei den Musterungen für tauglich 
erklärt wurden, die ungarische Staatsbürgerschaft verlieren und die deutsche erhalten 
würden: 1942 waren 17 860 Personen tauglich, davon wurden 10 294 der Wehrmacht 
und 7566 der SS zugeteilt. 1942 fand die Anwerbung noch auf freiwilliger Basis statt.33 
1943 musste der VDU schon stärkeren Druck ausüben, bei der dritten Rekrutierung 
1944 hatten bereits alle Volksdeutschen34 zu erscheinen, die älter als 17 Jahre waren.35

Die Musterungen und Anwerbungen spalteten die Ungarndeutschen und führten 
zu Unruhe in den Gemeinden. Der Entzug der ungarischen Staatsangehörigkeit wurde 
als ein Zeichen der bevorstehenden Umsiedlung angesehen. Die Einberufung in die 
Waffen-SS gab den Magyaren Grund für Schikanen: Es kam zu Schlägereien, Tätlich-
keiten und rechtlichen Benachteiligungen, die die in Ungarn gebliebenen Angehörigen 
erleiden mussten.36 Die Probleme bei den familiären Mittelzuweisungen verursachten 
weitere Spannungen zwischen dem Volksbund und der deutschen Bevölkerung. 

28 Seewann, Geschichte bis 2006, S. 289.
29 Die Volksdeutsche Mittelstelle war ein Hauptamt des Dritten Reiches. Ihre Aufgabe bestand in der Umset-

zung der volkstumspolitischen Ziele des Nationalsozialismus in Bezug auf die „Volksdeutschen“, d. h. die 
Deutschen, die außerhalb des Reiches lebten. „Was als eine Koordinierungsstelle der Partei gedacht war, ent-
wickelte sich zu einem SS-eigenen Magneten, der immer mehr Bereiche und Organisationen der Volkstums-
politik an sich zog.“ Spannenberger, S. 236 f.

30 Almási, S. 45.
31 Um die genaue Anzahl der Deutschen in Ungarn wurde während des Krieges viel gestritten. Laut der Volks-

zählung 1941 lebten 350 000 Ungarndeutsche in Rumpfungarn, im vergrößerten Land nannten 950 000 
Deutsch als ihre Muttersprache. Basch, der diese Ergebnisse als „glatte Lüge“ ansah, führte mit dem Volks-
bund 1942 eine eigene Volkszählung durch, die 1 314 410 Volksdeutsche zählte. Spannenberger, S. 281 f.

32 Seewann, Geschichte bis 2006, S. 289.
33 Vgl. dazu Schödl, S. 593.
34 Jedoch verloren sie die ungarische Staatsangehörigkeit nicht mehr. Spannenberger, S. 412 f. 
35 Seewann, Geschichte bis 2006, S. 289.
36 Ebenda, S. 290.
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Das Ende des Volksbundes war mit der deutschen Besetzung Ungarns im März 
1944 und der dritten, nicht mehr freiwilligen Anwerbung besiegelt. Mit dem Näher-
rücken der Roten Armee befanden sich viele „Volksdeutsche“ auf der Flucht, jedoch 
war der größte Teil der Ungarndeutschen nicht bereit zu fliehen bzw. setzte sich stark 
gegen eine Evakuierung ein. Der Volksbundführer, Franz Anton Basch, wurde schon im 
Februar 1945 als Kriegsverbrecher bezeichnet. Er wurde nach seiner Auslieferung am 
18. Januar 1946 zum Tode verurteilt. Die Vollstreckung erfolgte am 26. April 1946.37

Rolle und Wirkung des Volksbundes der Deutschen in Ungarn sind sehr umstritten. 
Nach der Kriegsniederlage herrschte das öffentlich propagierte Narrativ „Ungarndeut-
scher = Volksbund = Nazi = Kriegsverbrecher = Vaterlandsverräter“, schreibt Seewann 
in seiner Monografie.38 Seither sind etwa 70 Jahre vergangen. In der allgemeinen/öf-
fentlichen Beurteilung des Volksbundes besteht immer noch die Tendenz, diesem alten 
Narrativ – ohne Differenzierung – zu folgen. Die 2005 erschienene Dissertation von 
Norbert Spannenberger versucht das kontroverse Bild des VDU zu verdeutlichen und 
den Anomalien und Paradoxien innerhalb der Organisation auf den Grund zu gehen.39

Eine tiefgründige Analyse des Problems würde den Rahmen dieser Arbeit spren-
gen, jedoch ist es für das zu behandelnde Thema wichtig festzuhalten, dass sich der 
Volksbund in seiner sechsjährigen Existenz fortlaufend veränderte. Es handelte sich 
weder nur um einen Kulturverein noch ausschließlich um eine „Nazi-Organisation“. 
In den Anfängen war sein höchstes Ziel die Vereinigung der Ungarndeutschen, eine 
Emanzipationsbewegung dieser sich politisch vernachlässigt fühlenden Minderheit. Im 
Verlauf des Zweiten Weltkriegs gewann das Dritte Reich auch im VDU eine immer 
einflussreichere Rolle und versuchte, die Volksdeutschen außerhalb des Reiches für 
seine eigenen Zwecke zu instrumentalisieren. Laut Spannenberger konnte sich „die 
nationalsozialistische Ideologie [im VDU] kaum aus[zu]breiten“40, da die gemischte 
Identität, die Loyalität zum ungarischen Staat und die Heterogenität der Deutschen in 
Ungarn dies zum Teil verhinderten. Basch, so Spannenberger weiter, war selbst kein 
Nationalsozialist. Natürlich gab es in den Reihen des Volksbundes auch Anhänger der 
NS-Ideologie, jedoch wäre es ein historischer Fehler, daraus automatisch und undiffe-
renziert zu schlussfolgern, der VDU und dessen Mitglieder hätten ausschließlich dem 

37 Ebenda, S. 294 f.
38 Ebenda, S. 295.
39 Das Phänomen des Antisemitismus unter den Volksbundmitgliedern und generell bei den Ungarndeutschen 

gehört immer noch zum Desiderat der Forschung. Spannenbergers Publikation befasst sich mit dem Thema 
nur in Bezug auf die Repräsentation der NS-Ideologie innerhalb des Volksbundes. 2002 ist eine fünfzehnseiti-
ge Studie des ungarischen Historikers Krisztián Ungváry mit dem Titel Antisemitismus und Deutschfeindlich-

keit. Der Zweifrontenkrieg erschienen, die rassistische Gesinnungen in erster Linie als gesamtgesellschaftliche 
ungarische Erscheinung unter die Lupe nahm. Vgl. dazu Ungváry, Antisemitismus und Deutschfeindlichkeit, 
S. 105–119. Der 2009 erschienene Tagungsband Akten der Historikertagung zum Verhältnis von Ungarndeut-

schen und Juden in Ungarn beinhaltet die Studie von Gerhard Seewann, die sich mit der parallelen Geschichte 
der Deutschen und der Juden in Ungarn befasst. Vgl. dazu Seewann, Juden, S. 7–28. Der amerikanische 
Historiker John C. Swanson widmet den Erscheinungen des Antisemitismus in ungarndeutschen Dörfern wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs in seiner 2017 erschienenen Monografie nur einige Seiten. Vgl. dazu Swanson, 
S. 290–299.

40 Spannenberger, S. 442.
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Dritten Reich gedient und dieses verehrt, um daraus das Recht abzuleiten, die Mitglie-
der der Organisation kollektiv abzustrafen.41

2.1.3 Flucht und Vertreibung der Deutschen aus Ungarn

Die Geschichte der Vertreibung der Deutschen aus dem östlichen Europa würde ein 
eigenes Kapitel verdienen, dennoch kann die vorliegende Arbeit diesen Abschnitt der 
Vertreibungsgeschichte während des Zweiten Weltkriegs und in der Nachkriegszeit nur 
in ihren groben Zügen behandeln. Eines der vorrangigen Ziele des Dritten Reiches war 
es, die im Osten und Südosten Europas lebenden Volksdeutschen „Heim ins Reich“ zu 
holen. Die Zwangsmigrationen und Bevölkerungsverschiebungen begannen 1939 in 
Südtirol und endeten erst etwa ein Jahrzehnt später.42 In diesen Jahren erlitten die Men-
schen durch Evakuierungen, Um- und Aussiedlungen, Flucht und Vertreibung schwere 
Verluste, unter deren Folgen sie noch Jahrzehnte später litten.

Aus den Ländern Südosteuropas fuhren die Trecks der geflüchteten Deutschen 
bereits im Herbst 1943 los. Infolge des Näherrückens der Ostfront evakuierten die 
NS-Behörden Volksdeutsche aus den östlichen Gebieten. Ihr Weg führte über Ungarn. 
So erhielten die Deutschen in Ungarn zeitig Informationen über eine für sie mögliche 
Flucht bzw. Evakuierung. Die Angst der deutschen Minderheit, bald auf die Soldaten 
der Roten Armee zu treffen, war weit verbreitet. Rumäniens Frontwechsel ermöglichte 
den sowjetischen Truppen das Eindringen in Ungarn. Die Flüchtlingstrecks aus Ost-
ungarn rollten – nach den Plänen der reichsdeutschen Stellen und der Volksgruppen-
führung – schon ab September 1944. Ihnen folgten dann weitere im Verlauf von Herbst 
und Winter.43 Trotz der Tatsache, dass die Front vor der Tür stand, und der Nachrichten 
über Übergriffe auf die Zivilbevölkerung war die Bereitwilligkeit der Deutschen in 
Ungarn zu fliehen recht gering. Etwa 60 000 Ungarndeutsche verließen ihre Heimat bis 
Kriegsende. Ähnlich hoch ist die Zahl der verschleppten Deutschen aus Ungarn, die 
als Zwangsarbeiter für den Wiederaufbau in der Sowjetunion eingesetzt wurden.44 Die 
sogenannten „wilden Vertreibungen“ hat es – im Unterschied zu anderen ostmitteleuro-
päischen Ländern – in Ungarn kaum gegeben.

Die Vertreibung der Ungarndeutschen wurde lange als Folge der Verliererposition 
des Landes gedeutet bzw. betont. Wie neueste Forschungsergebnisse zeigen, spielte 
Ungarn eine bedeutende Rolle in der Entwicklung der rechtlichen Grundlage der „Um-
siedlung“. Artikel 13 des Protokolls des Potsdamer Abkommens entschied unter ande-
rem über die „Aussiedlung“ der Ungarndeutschen.45

Neuere Forschungen haben nachgewiesen, dass der ungarische Außenminister den 
Alliierten schon vor dem Potsdamer Abkommen die Absicht offenlegte, die deutsche 
41 Vgl. dazu ebenda, S. 396–405, und Tilkovszky, Volksgruppenpolitik.
42 Vgl. dazu Seewann, Geschichte bis 2006, S. 331–341.
43 Beer, Flucht und Vertreibung, S. 93 f.
44 Beer, Vertreibung, S. 41.
45 „Die drei Regierungen haben die Frage [der Ausweisung der Deutschen] unter allen Gesichtspunkten beraten 

und erkennen an, daß die Überführung der deutschen Bevölkerung oder Bestandteile derselben, die in Polen, 
Tschechoslowakei und Ungarn zurückgeblieben sind, nach Deutschland zurückgeführt werden muß. Sie stim-
men überein, daß jede derartige Überführung, die stattfinden wird, in ordnungsgemäßer und humaner Weise 
erfolgen soll.“ Zit. nach ebenda, S. 42.
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Bevölkerung aus dem Land aussiedeln zu wollen. Somit ist nachvollziehbar, weshalb 
Ungarn – neben Polen und der Tschechoslowakei – in Artikel 13 genannt wird. József 
Antall, Minister für Wiederaufbau (1945–1946), sah in der Vertreibung eine einzigar-
tige Gelegenheit:

„Vom nationalitätenpolitischen Standpunkt ist es unzweifelhaft, daß es im Interesse Ungarns 
liegt, daß die Deutschen in umso größerer Zahl das Land verlassen. Niemals wird eine solche 
Gelegenheit wiederkehren, sich von den Deutschen zu befreien.“46

Die Verordnung des Ministerrats vom 22. Dezember 1945 regelte die Vertreibung 
der Ungarndeutschen. Demnach gehörten alle Personen zu den Auszusiedelnden, die 
bei der letzten Volkszählung Deutsch als Muttersprache oder die deutsche Nationalität 
angegeben hatten, die ihren Namen in einen deutschen Namen zurückgeändert hat-
ten und die Mitglied einer bewaffneten deutschen Einheit oder des VDU waren. Nach 
dem Erlass der Verordnung begann die Vertreibung planmäßig am 19. Januar 1946. 
Die erste betroffene Ortschaft, deren Einwohner in die amerikanische Besatzungszone 
ausgesiedelt wurden, war Budaörs.47 Die in Artikel 13 festgelegte „Überführung [...] in 
humaner Weise“ wurde weitgehend missachtet, wie General Lucius D. Clay, stellver-
tretender Militärgouverneur in der amerikanischen Zone, und Betroffene bestätigten. 
Die späteren Transporte ermöglichten den Ungarndeutschen die Mitnahme von Gepäck 
und Lebensmitteln, um wenigstens minimale Bedürfnisse befriedigen zu können.48 Die 
Transporte zwischen Januar und Juni bzw. September und November 1946 endeten in 
Nordbaden, Nordwürttemberg, Hessen und Bayern. In dieser ersten Phase der Vertrei-
bung verloren etwa 116 00049 Ungarndeutsche ihre Heimat in Ungarn. 

Die amerikanische Besatzungszone lehnte ab November 1946 die Aufnahme weite-
rer Ungarndeutscher aus mehreren Gründen50 ab. Die Versuche der ungarischen Regie-
rung, die Frage nach weiteren Transporten in die amerikanische Zone mit der Alliierten 
Kontrollkommission bzw. mit den amerikanischen Behörden zu klären, scheiterten. 
Am 11. Juli 1947 bat die ungarische Regierung daraufhin die Alliierte Kontrollkom-
mission um Genehmigung für die Aufnahme weiterer Vertriebener in die sowjetische 
Besatzungszone (SBZ). Hierbei ist wichtig zu erwähnen, dass sich die Lage in Ungarn 
infolge des Bevölkerungsaustausches, d. h. mit der Aufnahme der Magyaren aus der 
Tschechoslowakei, zuspitzte und die Regierung so schnell wie möglich Wohnraum für 
die vertriebenen Ungarn beschaffen wollte. Die Sowjetunion gewährte die Aussiedlung 
von 50 000 Ungarndeutschen in die SBZ. Demgemäß wurden in der zweiten Phase 
der Vertreibung, zwischen dem 19. August 1947 und dem 15. Juni 1948, etwa 35 000 

46 Zit. nach Seewann, Migrationen, S. 73.
47 Tóth, Migrationen, S. 132–140.
48 Beer, Flucht und Vertreibung, S. 95 f.
49 Unterschiedliche Forschungen kommen zu unterschiedlichen Zahlen. Beer spricht über 130 000 bis zu die-

sem Zeitpunkt Vertriebene. Dazu kommen noch ca. 50 000 geflüchtete bzw. evakuierte Ungarndeutsche in 
den letzten Kriegsjahren. Ebenda, S. 96. Tóth bestimmt die Zahl der Vertriebenen mit 116 000 und die der 
Geflüchteten mit 40 000 bis 45 000. Tóth, Rückkehr, S. 18. Seewann übernimmt die Forschungsergebnisse 
von Tóth. Seewann, Geschichte bis 2006, S. 349. In dieser Arbeit werden ebenfalls die Daten von Tóth her-
angezogen.

50 Vgl. dazu Seewann, Geschichte bis 2006, S. 348.
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Deutsche aus Ungarn in die SBZ, hauptsächlich nach Sachsen, gebracht. Somit betrug 
die Zahl der in den etwa zweieinhalb Jahren Vertriebenen ungefähr 166 800. In Ungarn 
verblieben waren etwa 230 000 Angehörige der deutschen Minderheit.51 Durch die Ver-
treibung zersplitterte Familien konnten ab 1950 teils vereint werden, da „im Rahmen 
der Familienzusammenführung“ mehrere „Repatriantentransporte“ von Ungarn in die 
DDR rollten.52 Nach 1950 waren Kriegsgefangene – unter anderem deutscher Nationa-
lität – aus der Sowjetunion nach Ungarn heimgekehrt, deren Verwandte bis dahin schon 
vertrieben worden waren. Oft fanden sie in ihren Häusern sogenannte „telepesek“53, 
umgesiedelte Magyaren aus der Slowakei. Im Sommer 1951 wurde 200, im September 
weiteren 172 und 1953 noch zusätzlichen 221 Personen die Ausreise aus Ungarn in die 
DDR genehmigt.54

Die Enteignungs- und Vertreibungsmaßnahmen, der Verlust der Heimat, des Zu-
hauses und des eigenen sozialen Umfeldes hatten enorme Auswirkungen sowohl auf 
die Vertriebenen als auch auf die Zurückgebliebenen. Die wirtschaftlichen Folgen, wie 
z. B. Ernteausfall, sind weitestgehend unerforscht.55 Insgesamt zeigt der heutige Stand 
der Forschung, dass der Prozess der Vertreibung in hohem Maße unübersichtlich ver-
lief. Die in der Verordnung vom Dezember 1945 erlassenen Kriterien dienten allein 
in der ersten Aussiedlungsphase mehr oder minder als Entscheidungsgrundlage für 
die Zusammenstellung der Listen der Auszusiedelnden. In der zweiten Phase können 
durchaus wirtschaftliche Gründe56 für die Auswahl bestimmend gewesen sein. 

Die Rückkehrzahlen der Ungarndeutschen können nach heutigem Forschungsstand 
nur schätzungsweise angegeben werden. Laut Tóth kehrten bis 1950 etwa 8000 bis 
10 000 Vertriebene zurück. Nur einem geringen Anteil der Vertriebenen gelang die 
Heimkehr auf legalem Wege. Rechtsgleichheit und die Aufhebung der Anwendung der 
im Zusammenhang mit der Umsiedlung der deutschen Bevölkerung Ungarns erlasse-
nen Einschränkungsverfügungen gewährte die Volksrepublik Ungarn mit der Verord-
nung Nr. 84/1950.57

2.1.4 Die Ära des Sozialismus 1949–1989

Die detaillierte Analyse der Phase des Sozialismus bzw. dessen Nationalitätenpolitik 
bis zur Wende ist nicht Kerngegenstand dieser Arbeit. Es wird versucht, die allgemeine 
Lage und die Veränderungen in Bezug auf die Identität der in Ungarn gebliebenen bzw. 
zurückgeflüchteten Ungarndeutschen kurz zu schildern. 

Nach Krieg, Flucht und Vertreibung blieb eine deutlich verringerte Zahl der Ungarn-
deutschen, die gesellschaftlich diskreditiert und verachtet wurde, in der ungarischen 

51 Tóth, Rückkehr, S. 15–18.
52 Beer, Vertreibung, S. 52.
53 Deutsch: Siedler.
54 Tóth, Rückkehr, S. 63 f.
55 Vgl. dazu Seewann, Geschichte bis 2006, S. 350 ff.
56 „Sollte ich das laufende Aussiedlungsverfahren der Schwaben charakterisieren, müßte ich feststellen, daß das 

leitende Motiv dabei nicht die Staatstreue oder gleichwertige moralische Gründe, sondern überwiegend die 
Vermögenssituation der auszusiedelnden Person bestimmend sind“, erklärte etwa Aurél Kern, Mitarbeiter im 
Amt des Ministerpräsidenten. Zit. nach Tóth, Migrationen, S. 206.

57 Tóth, Rückkehr, S. 19 f.
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Trümmerlandschaft zurück. Die These der Kollektivschuld überschrieb die Erinnerun-
gen an das jahrhundertelange friedliche Zusammenleben. Nicht nur diese, sondern auch 
die Auswirkungen der veränderten Sozial- und Siedlungsstruktur, die Industrialisie-
rung und die Objektrolle trieben die deutsche Minderheit in Ungarn weiter in Richtung 
des Verlustes ihrer ungarndeutschen Identität. Die sozialistische Nationalitätenpolitik 
förderte zwar die kulturellen Einrichtungen der Ungarndeutschen, jedoch nur in einer 
ethnisierenden Weise. Die Ausübung von traditionellen Tätigkeiten wie Volkstanz oder 
Blaskapellen wurde unterstützt und gutgeheißen, die Herausbildung selbstbestimmter 
ethnischer Gruppen wurde jedoch abgelehnt oder gar in der antipluralistischen Ge-
sellschaftsstruktur des Sozialismus unterdrückt. Wie Seewann betont, war deshalb die 
vollständige Aufgabe der Muttersprache zu beobachten.58 

Eine weitere Identitätskrise verursachte insbesondere bei den stark religiösen 
Schwaben die atheistische Einstellung des Systems. Die Zwangskollektivierung der 
Landwirtschaft und die Urbanisierung bzw. Mobilisierung hatten ebenfalls in den länd-
lichen ungarndeutschen Gemeinden und deren Identitäten einen unwiderruflichen Ab-
druck hinterlassen. Die Mitglieder der Folgegenerationen verließen ihre Heimatorte für 
Schulausbildung bzw. Arbeitsmöglichkeiten, wodurch die Dörfer zunehmend überal-
terten. Dies führte in rasantem Tempo zu einer sprachlichen Assimilation.59 

Die Verfassung der Volksrepublik Ungarn und die rechtlichen Rahmenbedingungen 
setzten die Gleichberechtigung und Gleichbehandlung der Minderheiten fest, schrieben 
die Möglichkeit des muttersprachlichen Unterrichts und der Pflege der eigenen Kul-
tur vor. Trotz dieser, im Kontext betrachtet, liberalen Regelungen blieb die Errichtung 
ungarndeutscher Schulen und Verbände weit hinter der schulischen bzw. kulturellen 
Infrastruktur anderer Nationalitäten in Ungarn zurück. Erst ab 1968, nach dem defini-
tiven Bruch mit der Automatismus-These60, war die ungarische Nationalitätenpolitik 
bemüht, die staatlichen Strukturen zu verbessern und die gesetzlichen Regelungen in 
der Praxis umzusetzen. Abseits der Gründung bzw. Wiedererrichtung verschiedener In-
stitutionen der Nationalitätenangelegenheiten auf staatlicher und Komitatsebene wurde 
ein besonderer Akzent auf den Unterricht der deutschen (Mutter-)Sprache und Kultur 
gelegt, die jedoch, wie Seewann betont, „für die meisten Kinder schon zur Zweit- oder 
gar Fremdsprache geworden [war]“.61 Obwohl die Zahl der Bildungseinrichtungen mit 
Nationalitätenfächern deutlich anstieg, war die Sprach- und Kulturvermittlung immer 
noch unzureichend und konnte den Assimilationsprozess nicht bremsen. 

Eine einschneidende Änderung brachten erst die 1980er Jahre. György Aczél, Po-
litbüromitglied der MSZMP, Chefideologe und kulturpolitischer Leiter der Kádár-Ära, 
hielt eine Rede am 3. Dezember 1983 auf dem Kongress des Demokratischen Verban-
des der Ungarndeutschen:

58 Seewann, Geschichte bis 2006, S. 376 ff.
59 „[...] der Anteil der sprachlich Assimilierten vergrößerte sich mit jedem Jahrzehnt um ungefähr 10 Prozent; 

bei den Ungarndeutschen unter 40 Jahren betrug er Anfang der 1980er Jahre bereits 80 Prozent. Sein Ausmaß 
wurde auch daran sichtbar, dass im Jahre 1980 nur jedes zehnte ungarndeutsche Kind bei seinem Schuleintritt 
Deutsch sprechen konnte.“ Ebenda, S. 381.

60 Vgl. dazu ebenda, S. 390; laut der Automatismus-These werden sich die nationalen Gegensätze auf dem Wege 
in den Sozialismus von selbst auflösen. Vgl. dazu K. Lengyel. 

61 Seewann, Geschichte bis 2006, S. 391.
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„Wir haben Gelegenheit gehabt zu lernen, dass es kein Heilmittel gegen innere Übel und 
Sorgen ist, wenn Nationalitäten- oder Glaubensgemeinschaften zum Sündenbock gemacht 
werden, wenn rassistischen oder nationalistischen Leidenschaften freier Lauf gelassen wird. 
Für diese Lehren haben wir einen hohen Preis bezahlt. [...] Wir sind der Überzeugung und 
halten es auch heute für gerecht und begründet, dass die Schuldigen – ob Deutsche oder 
Ungarn – zur Verantwortung gezogen wurden. Unsere Überzeugung ist auch, dass keinerlei 
kollektive Verantwortung gerechtfertigt war. Es gibt weder sektiererische noch faschistische 
Völker. Und wie Brecht sagt: Völker kann man nicht ablösen! Wir bedauern tief, dass auch 
fortschrittliche Menschen für Sünden büßen mussten, die sie nicht begangen haben.“62

 Mit seiner Ansprache brach Aczél das seit Jahrzehnten vorherrschende Tabu über 
die Vertreibung, sprach sich gegen die den Ungarndeutschen angelastete Kollektiv-
schuld aus und ermöglichte der Forschung, die schon teils präsenten Forschungsergeb-
nisse über den Volksbund, die SS-Rekrutierungen und die Vertreibung zu veröffentli-
chen und zu vertiefen.63

Die Rehabilitierung, der wirtschaftliche Pluralismus und die Liberalisierung betra-
fen auch die Schul- und Kulturpolitik. 1985 wurde ein neues Schulgesetz zur Förde-
rung des zweisprachigen Unterrichts verabschiedet. Diverse Förderungsmaßnahmen 
und Kontaktaufnahmen mit den deutschsprachigen Ländern (hauptsächlich mit der 
BRD) wurden eingeleitet. Ziel des neuen Kurses der ungarischen Nationalitätenpolitik 
war es (auch), ein Beispiel für die Nachbarländer im Umgang mit Minderheiten abzu-
geben, um den ungarischen Minderheiten im Ausland zu ähnlichen Rechte verhelfen zu 
können. Die nach der Rehabilitierung eingeleiteten Maßnahmen kamen zu spät. In der 
Phase nach der Vertreibung bis zu Aczéls Rede hatten die in Ungarn verbliebenen Un-
garndeutschen ihre ethnische Identität geleugnet und die Assimilation vorangetrieben. 
Eltern wünschten sich eine sichere und bessere Zukunft für ihre Kinder, die sie durch 
die Anpassung an die Mehrheitsgesellschaft zu gewährleisten glaubten.64

2.1.5 1989 und danach

Die Wende vom Staatssozialismus zur Demokratie legte den Grundstein für eine andau-
ernde Verbesserung der rechtlichen Lage der Minderheiten in Ungarn. Nach den ersten 
freien Wahlen 1990 kam eine bürgerliche Regierung an die Macht. Das Amt für Natio-
nale und Ethnische Minderheiten wurde eingerichtet, die Position eines Parlamentsbe-
auftragten für die Rechte der nationalen und ethnischen Minderheiten (Ombudsmann) 
geschaffen. Das Minderheitengesetz von 1993 ermöglichte die demokratische Wahl 
von Selbstverwaltungen der deutschen Minderheit auf kommunaler und Landesebene.

Diverse Verordnungen der neuen demokratischen Regierung regelten die Förderung 
der bereits existierenden Nationalitätenschulen und die Erfüllung der Grundvoraus-
setzungen für die Steigerung der Anzahl solcher Schulen. Der zweisprachige Unter-
richt und die Lehrerausbildung wurden besonders unterstützt. Neben der sprachlichen 

62 Zit. nach ebenda, S. 396.
63 Tilkovszky, Nemzetiségi politika, S. 170 f.
64 Seewann, Geschichte bis 2006, S. 393 ff.
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Förderung wurde die Minderheitenkultur als Lehrfach zur Förderung des Identitätsbe-
wusstseins angeboten.65 Trotz aller Bemühungen kann und konnte der Verlust der eige-
nen Sprache nicht aufgehalten werden. Die Standardvarietät des Deutschen übernimmt 
die Rolle des Dialekts der Ungarndeutschen. Wie Seewann betont, wuchsen nur wenige 
Mitglieder der jungen Generation mit deutscher Muttersprache oder bilingual auf. Mit 
Blick auf die Identitätsfrage zeigen Forschungen jedoch, dass Sprachwissen keine un-
erlässliche Voraussetzung für das Bekenntnis zu einer ungarndeutschen Identität ist.66 
Zwar können die langen Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts nicht ungeschehen gemacht 
werden, doch sind die Bemühungen und deren Ergebnisse für den Erhalt bzw. die För-
derung der ungarndeutschen Kultur seit der Wende sichtbar.

2.2 Zur Geschichte des ungarischen Judentums

2.2.1 Emanzipation, Assimilation, Neuorientierung – Eine Phase voller 
 Veränderungen 1848–1918 

Die Geschichte der Juden in Ungarn reicht ebenso wie die der Ungarndeutschen weit 
darüber hinaus, was im Rahmen dieser Arbeit erfasst werden könnte. In dieser kurzen 
historischen Einführung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat, liegt der Fokus 
auf den für die Forschungsthematik relevanten Ereignissen und Entwicklungen.

Im 19. Jahrhundert erlebte das ungarische Judentum mehrere Zäsuren. Die unga-
rische Orthodoxie unterschied sich sowohl geografisch als auch sprachlich-kulturell: 
einerseits die im westlichen Teil des Landes lebenden, hauptsächlich (auch) deutsch 
bzw. ungarisch sprechenden Juden, andererseits die im Osten, Nordosten lebenden, 
aus Galizien eingewanderten, jiddisch sprechenden Juden.67 Neben der landesweit 
mehrheitlich traditionstreuen jüdischen Bevölkerung bildete sich eine immer größere 
Schicht jüdischer Bürger heraus, die nicht nur zur wirtschaftlichen Modernisierung des 
Landes beitrugen, sondern auch die Reformation des ungarischen Judentums anstreb-
ten. Nach der 1848–1949er Revolution verstärkten sich die Urbanisierung und auch die 
wirtschaftliche Neuorientierung des Landes, wobei die Führungsschicht u. a. aufgrund 
der feudalen Struktur des ungarischen Königreichs die Unterstützung des neu gebilde-
ten Bürgertums benötigte, das hauptsächlich aus ungarländischen Juden und Deutschen 
bestand.68 Diese Chance nutzten die assimilierungswilligen Juden und wurden tragende 
Säulen der Industrie, des Handels, der Finanzwelt sowie der Kultur, Justiz und Me-
dizin. Politisch gesehen wurde dieses Engagement mit dem in 1867 verabschiedeten 

65 Ebenda, S. 407 ff.
66 Ebenda, S. 410 f.
67 Vgl. dazu Gantner, S. 1 ff.
68 Vgl. dazu Braham, Népírtás, S. 4 ff.; Konrád, Antiszemitizmus zsidó percepciója, S. 70 f.; Romsics, S. 57; 

Seewann, Juden, S. 8.
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Emanzipationsgesetz honoriert. Demnach wurde das Judentum als Konfession aner-
kannt69 und die Gleichstellung der Juden vor dem Gesetzt zugesichert70. 

Parallel dazu führte die sich weiter verstärkende Polarisierung des ungarischen Ju-
dentums auf dem Landeskongress der Israeliten 1868–1869 zum Bruch. In den 1860er 
Jahren spitzte sich die Auseinandersetzung zwischen Orthodoxen, die die Akkultura-
tion ganz oder zumindest teilweise ablehnten, und den sogenannten „Neologen“, die 
bereit waren, sich zu assimilieren und ihre Religion zu reformieren, immer mehr zu.71 
Die Spaltung des ungarischen Judentums führte zur Gründung getrennter Landesin-
stitutionen der Orthodoxen und der Neologen in 1871. Zugleich erschienen die so-
genannten „status-quo-ante“-Gemeinden, die sich weder den Konservativen noch den 
Reformierten anschlossen. Die 1868–1869 erfolgte Ausdifferenzierung der religiösen 
Zweige weist deutlich auf die Tatsache hin, dass kein einheitliches ungarisches Juden-
tum existierte, weder im säkularen noch im religiösen Sinne. 

Die sich für die Akkulturation und Assimilation entscheidenden Juden trafen auf 
eine mehrheitlich offene Gesellschaft, die bereit war, sie zu inkludieren und ihnen so-
zialen, wirtschaftlichen Aufstieg zu bieten.72 Während des Dualismus zeigte sich die 
ungarische Politik entschlossen, wenn es zu antisemitischen Übergriffen kam. Über-
zeugt von diesem Handeln vertrauten die ungarischen Juden dem Staat, dass er sie vor 
Feindlichkeit beschützen werde.73 Dies und die schon bereits erwähnte Uneinigkeit der 
ungarischen Juden ist für das Verständnis jüdischer Interessenvertretung gegen ihre 
Diskriminierung und spätere Verfolgung ebenso von Bedeutung.

2.2.2 Inklusion, Exklusion, Passivität – die Zwischenkriegszeit 

Der Erste Weltkrieg führte zum Zusammenbruch der Habsburgermonarchie und zu tur-
bulenten politischen Zeiten. Am 16. November 1918 wurde die Ungarische Volksre-
publik unter Regierungschef Mihály Károlyi ausgerufen. Nach nur wenigen Monaten 
wurde er von Béla Kun abgelöst, der ab März 1919 die Räterepublik als Vorsitzender 
der Sozialistischen Partei Ungarns (Magyarországi Szocialista Párt) regierte. Die kurze 
Zeit des kommunistischen Regimes wurde von innenpolitischen Unruhen, gewaltsa-
men Umbrüchen und außenpolitischen Bedrohungen begleitet.74 Der erneute Wechsel 
an der Spitze brachte politische Kontinuität in der Zwischenkriegszeit: Admiral Mikós 
Horthy wurde am 1. März 1920 zum Reichsverweser gewählt und bekleidete dieses 
Amt bis Oktober 1944. Dem sogenannten „roten Terror“ der Räterepublik folgte der 
sogenannte „weiße Terror“, der ebenso viele Todesopfer forderte, darunter auch zahl-
reiche Juden.75 Im Jahre 1920 erschütterte der Friedensvertrag von Trianon das Land. 

69 Die umfangreiche konfessionelle Gleichstellung erfolgte erst 1895. Danach wurden alle Benachteiligungen 
gegenüber dem Christentum aufgehoben. Vgl. dazu Karády, S. 3 f.

70 Vgl. dazu Konrád, Egyenjogúsítás feltételekkel, S. 33.
71 Innerhalb der Orthodoxie bzw. der Neologie waren ebenso mehrere Strömungen vertreten. Vgl. dazu Gant-

ner, S. 14 ff.
72 Nichtdestotrotz waren weiterhin bestimmte Arbeitsfelder wie die öffentliche Verwaltung oder die Armee für 

Juden unzugänglich.
73 Braham, Népírtás, S. 9 f.
74 Vgl. dazu Romsics, S. 112 ff.
75 Fritz, S. 50.
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Ungarn schrumpfte auf ein Drittel seines Territoriums und verlor 59 Prozent seiner 
Einwohner.76 Der beachtliche Gebietsverlust spielte in der Politik der Zwischenkriegs-
zeit eine entscheidende Rolle und bestimmte auch ihr höchstes Ziel: Grenzrevision um 
jeden Preis.

Im ethnisch homogeneren „Rumpfungarn“, im Vergleich zu „Großungarn“, verlor 
die Magyarisierung ihren hohen Stellenwert. Dadurch erübrigte sich der Bedarf an der 
federführenden Beteiligung der Juden am Nationalisierungsprozess.77 Ihre Integration 
bzw. gesellschaftliche Akzeptanz entpuppte sich als opportunistisch und scheinheilig. 
Nachdem sie ihre wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Funktionen erfüllt hatten, 
wurde ihnen die zugesprochene Aufnahme in die ungarische Gesellschaft schrittweise 
entzogen.78

Die Revolutionen, Trianon und das autoritär-konservative Horthy-Regime verän-
derten auch die Situation der ungarischen Juden. Sie wurden zunehmend mit dem „ro-
ten Terror“, mit Kapitalismus und Liberalismus identifiziert.79 Auch die Politik hielt 
sich nicht mehr an den ungeschriebenen Gesellschaftsvertrag zwischen Juden und Un-
garn.80 Als Auftakt der Diskriminierung begrenzte Ungarn bereits im Jahre 1920 als 
erstes europäisches Land mit dem „Numerus-Clausus“-Gesetz81 die Zahl jüdischer Stu-
dierenden entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil von sechs Prozent. Zwar verstärkte 
sich die Mobilisierung des Antisemitismus bereits ab den Umbrüchen nach dem Ersten 
Weltkrieg, trotzdem lassen sich die 1920er Jahre noch als relativ gemäßigt einstufen.82 
Die Konsolidierungsphase endete mit der Wirtschaftskrise83 und führte zu einer zu-
nehmenden Radikalisierung in den 1930er Jahren. Diese bereitete dem Ausschluss der 
Juden aus immer mehr Lebensbereichen den Weg und letztendlich ihrer Deportation 
und Ermordung.

Die ungarischen Juden verfügten demzufolge über keine einheitliche Vertretungs-
organisation oder Partei, die sich für ihre Interessen eingesetzt hätte. Die Mehrheit der 
Juden im „Trianon-Ungarn“ sah sich als Ungarn jüdischen Glaubens und fühlte sich 
trotz der anbahnenden Diskriminierung und verstärktem Antisemitismus sicher.84

76 Gerlach/Aly, S. 28.
77 Seewann, Geschichte bis 2006, S. 201 f.
78 Die Exklusion betraf auch andere ungarische Minderheiten, wie die der Ungarndeutschen und Slowaken. 

Diese wurden ebenfalls nach Erfüllung ihrer Funktionen aus der Gesellschaft ausgegrenzt und teils ausge-
schieden, siehe Vertreibung der Ungarndeutschen und Bevölkerungsaustausch. Seewann, Juden, S. 9.

79 Es ist wichtig dabei zu betonen, dass auch im Trianon-Ungarn kein homogenes Judentum existierte. Die sozi-
alen, ökonomischen und kulturellen Verhältnisse der ungarischen Juden waren sehr unterschiedlich. Lediglich 
eine kleine Schicht war finanziell günstig gestellt. Ein erheblicher Teil von ihnen lebte unter bescheidenen, gar 
ärmlichen Verhältnissen. Vgl. dazu Braham, Népírtás, S. 75 ff.

80 Seewann, Juden, S. 10.
81 Der Gesetzestext beinhaltete das Wort „Jude“ nicht. Die Formulierung richtet sich gegen alle Minderheiten: 

„[…] dass die Verhältniszahlen der im Lande wohnenden und den einzelnen Rassen und Nationalitäten ange-
hörenden Jünglinge unter den Hörern tunlichst die Verhältniszahlen der bezüglichen Religionen und Nationa-
litäten erreiche, zumindest aber neun Zehntel derselben betrage.“ Zitat nach Gerlach/Aly, S. 38. Demnach 
betrifft diese Diskriminierungsmaßnahme theoretisch auch die Ungarndeutschen. In der Praxis hatte sie auf-
grund von deren Beschäftigungsverhältnissen jedoch keine Konsequenzen.

82 Fritz, S. 53.
83 Dalos, Ungarn, S. 132.
84 Gerlach/Aly, S. 54.
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2.2.3 Der jüdische Zwangsarbeitsdienst in der ungarischen Armee

Nach dieser kurzen Einführung in die dem Zweiten Weltkrieg unmittelbar vorausge-
gangene Geschichte der Juden in Ungarn soll im folgenden Abschnitt der jüdische 
Zwangsarbeitsdienst in der ungarischen Armee geschildert werden. Ziel ist es, einen 
knappen Überblick zum besseren Verständnis des Kontextes des Forschungsthemas zu 
geben, ohne Anspruch auf die Darstellung des gesamten Ausmaßes der Judenverfol-
gung in Ungarn.

Für die ungarische Außenpolitik zählten die Wiener Schiedssprüche (1938, 1940) 
nach dem Abschluss des Friedensvertrags von Trianon zu den lang ersehnten großen 
Erfolgen. Die Allianz mit dem Dritten Reich ermöglichte es, den revisionistischen 
Wunsch der Zwischenkriegszeit zu erfüllen und Teile der Slowakei, das nördliche Sie-
benbürgen und auch die Karpatenukraine zu annektieren. Nach der Beteiligung Un-
garns am Überfall auf Jugoslawien 1941 kamen Gebiete im Délvidék85 dazu. Im erwei-
terten Ungarn lebten etwa 752 000 Jüdinnen und Juden.86

Die Diskriminierung der jüdischen Bürgerinnen und Bürger fing schon deutlich frü-
her an, juristisch gesehen aber erst mit der Verabschiedung des ersten sogenannten 
„Judengesetzes“ im Jahre 1938.87 Mit dieser Verordnung wurde die Zahl der jüdischen 
Angestellten in vielen Branchen stark begrenzt. Während hier noch die Religion als 
Diskriminierungsgrundlage diente, betraf das zweite Judengesetz (1939) auch diejeni-
gen, die aufgrund der „Rasse“ als dem Judentum zugehörig deklariert wurden.88 1941 
wurde das dritte Judengesetz verabschiedet, das Eheschließungen zwischen Juden und 
Nicht-Juden verbot und den Begriff „Jude“ weitgehend definierte.89 Die Enteignung der 
Juden bzw. der als Juden Bezeichneten verlief schrittweise. Bereits das zweite antijüdi-
sche Gesetz ordnete im Rahmen der Bodenreform an, jüdischen ländlichen Grundbesitz 
zu enteignen. Eine im Oktober 1942 erlassene Verordnung ging noch radikaler vor. Wie 
Aly und Gerlach zeigen, dienten die dort getroffenen Maßnahmen der Finanzierung 
des Krieges.90 Nach der deutschen Besetzung Ungarns wurden die soziale Segregation 
und die Enteignung der jüdischen Bevölkerung von Gesandten des Dritten Reiches in 
Kooperation mit den ungarischen Behörden koordiniert und durchgeführt.91

Erst nach dem ersten Judengesetz wachten die ungarischen Juden aus ihrer Pas-
sivität auf und versuchten finanzielle Unterstützung für die ihrer Beschäftigung be-
raubten und aus anderen Ländern nach Ungarn geflüchteten Juden zu bieten. Seit dem 

85 Nordosten Jugoslawiens: Batschka, Baranja und das Gebiet nördlich der Mur.
86 Fritz, S. 55.
87 1938. XV. tc., vgl. dazu Karsai, S. 217 ff. Zum „Numerus-Clausus“-Gesetz siehe ebenda, S. 216. Manche 

Historiker, wie etwa Mária M. Kovács, plädieren dafür, das 1920 verabschiedete Gesetz als erstes „Judenge-
setz“ zu bezeichnen und die juridische Verfolgung nicht erst ab 1938 zu datieren, da der Numerus Clausus 
in der gleichen historischen, antijüdischen Tradition zu verordnen ist. Vgl. dazu Kovács, Zsidótörvények, 
S. 128–139.

88 Vgl. dazu Fritz, S. 56; Karsai, S. 218 f.; Lappin-Eppel, S. 14 f. 
89 „Rein juristisch war der Begriff ‚Jude‘ nach dem dritten antijüdischen Gesetz in Ungarn umfassender als 

die Definition, die im Deutschen Reich seit den Nürnberger Gesetzen von 1935 gültig war. Die praktischen 
Auswirkungen der ungarischen Gesetze blieben jedoch – auch durch zahlreiche Ausnahmebestimmungen – 
deutlich hinter der deutschen Praxis zurück.“ Gerlach/Aly, S. 49.

90 Ebenda, S. 70 f.
91 Fritz, S. 59.
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zur Trennung führenden Kongress arbeiteten die Orthodoxen und die Neologen wieder 
zusammen und gründeten Wohlfahrtsorganisationen.92 Ihre Aktivität begrenzte sich je-
doch auf die Hilfe der Bedürftigen; über einen ausgeprägten politischen Widerstand 
oder eine massenweise Auswanderung kann man nach 1938 weiterhin nicht sprechen.93

Im Jahre 1939 wurde ein Arbeitsdienst für „unzuverlässige“ Männer im Alter zwi-
schen 18 und 48 Jahren in der ungarischen Armee eingeleitet.94 Diese Verordnung ver-
pflichtete nicht nur Juden, sondern auch andere Minderheiten oder „politische Geg-
ner“, die als nicht zuverlässig und deshalb als für die Landesverteidigung „untauglich“ 
galten, militärischen Arbeitsdienst zu leisten. Schritt für Schritt verschlechterte sich 
die Lage dieser Arbeitsbataillone. Anfangs durften die Arbeitsdienstler noch bewaffnet 
und in Uniform dienen, konnten aber nicht zu Offizieren befördert werden. Ab 1940 
wurden spezielle Einheiten nur für jüdische Arbeitsdienstleistende aufgestellt, schon 
ausnahmslos ohne Gewehr.95 Ab 1941 kämpfte die ungarische Armee begleitet von 
Arbeitsdienstsoldaten an der Ostfront. Das Aufeinandertreffen von SS-Truppen und 
jüdischen Arbeitsbataillonen in den Einsatzgebieten führte zu Kritik an der Ausrüs-
tung jüdischer Arbeitsdienstler und demzufolge zur Reduzierung ihrer Versorgung mit 
Dienstkleidung. Nur die Armeekappen durften sie ab 1942 behalten, ansonsten mussten 
sie in ihren eigenen Kleidern, gekennzeichnet mit einem gelben statt eines rot-weiß-
grünen Armbands Dienst leisten. Nicht nur die schlechte Bekleidung und katastrophale 
Versorgung, sondern auch Missbrauch, Schikanen und Aggression mussten die Juden 
an der Ostfront, weit weg von der Kontrolle des Heimatlandes, erleiden. Viele gerieten 
in sowjetische Gefangenschaft oder wurden getötet.96 

Die gemäßigte Politik des Verteidigungsministers der Kállay-Regierung, Vilmos 
Nagy Nagybaczoni (24.09.1942–12.06.1943), brachte eine gewisse „Verbesserung“ 
der Lage der jüdischen Arbeitsbataillone, zumindest in Ungarn. Am 3. März 1943 be-
schloss er eine Verordnung, in der er einen „vorschriftsgemäßen, konsequenten, stren-
gen, gerechten, von jeder Leidenschaft, Verblendung und Schonungslosigkeit freien“97 
Umgang mit den jüdischen Zwangsarbeitern vorschrieb. Außerdem musste genug Zeit 
für Körperpflege und Schlaf zur Verfügung gestellt werden, die Arbeitsdienstleistenden 
bekamen Anspruch auf Urlaub und waren wie die anderen Soldaten im Krankheitsfall 
versichert.

Nicht nur Ungarn, auch das Dritte Reich beanspruchte jüdische Arbeitsdienstleis-
tende für sich. Auf den wachsenden Druck reagierte Ministerpräsident Kállay sowohl 
im Dezember 1942 als auch im Mai 1943 abweisend:

„[S]olange die Grundbedingung der Lösung, nämlich die Beantwortung der Frage, wohin 
die Juden auszusiedeln sind, nicht gegeben ist. Ungarn wird nie vom Weg seiner Humanität 

92 Braham, Népírtás, S. 84 ff.
93 Gerlach/Aly, S. 55.
94 Vgl. dazu Rozett, S. 44 ff.; Lappin-Eppel, S. 16 ff.
95 „Die Ziffern mit 100 bedeuteten Judenkompanien, während die von 400 auf sogenannte Sondereinheiten 

politisch unzuverlässiger Menschen verwiesen.“ Szita. 
96 Ca. 15 000 jüdische Arbeitsdienstsoldaten starben, 10 000 gerieten in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Ger-

lach/Aly, S. 78.
97 „[...] előírásszerű, következetes, szigorú, igzaságos, minden szenvedélytől, elvakultságtól és kíméletlenségtől 

mentes.“ Karsai, S. 223.
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abweichen, die es im Laufe seiner Geschichte auf rassischem und konfessionellem Gebiete 
stets geübt hat.“98

Zwar lieferte Ungarn die Juden nicht aus, konnte sich aber dem Wunsch, jüdische 
Zwangsarbeiter der „Organisation Todt“99 zur Verfügung zu stellen, nicht verweigern. 
Verteidigungsminister Nagy folgte Lajos Csatay, der mit dem Abkommen vom 23. Juni 
1943 dem Dritten Reich 3000 jüdische Arbeitsdienstler zusicherte.100

Die deutsche Besetzung Ungarns am 19. März 1944 hatte drastische Folgen für 
das ungarische Judentum. Die Kállay-Regierung wurde durch den Ministerpräsiden-
ten Döme Sztójay abgelöst, der mit dem deutschen Kurs sympathisierte. Am 16. April 
begann die Ghettoisierung der gesamten jüdischen Bevölkerung und bald darauf ihre 
Deportation. Die jüdischen Arbeitsdienstsoldaten blieben von der Einwaggonierung 
verschont. Damit veränderte sich der Stellenwert des Arbeitsdienstes: Er bot bessere 
Überlebenschancen. Csatay gelang es am 1. Mai 1944, ein Abkommen mit den Deut-
schen zu schließen, nach dem die Zahl der Arbeitskompanien von bisher 210 auf 575 
erhöht werden durfte. Dies ermöglichte die Einziehung von weiteren 150 000 jüdischen 
Männern zum waffenlosen militärischen Arbeitsdienst.101

Auch während und nach der Anordnung der Beendigung der Deportationen am 6. 
Juli 1944 wurden jüdische Arbeitsdienstler noch an die Ostfront geschickt.102 Bis zur 
Horthy-Proklamation vom 15. Oktober 1944 betrug die Zahl der deportierten Juden 
444 152.103 Die Hoffnungen, dass nach Horthys Ankündigung des Austritts Ungarns aus 
dem Weltkrieg auch die Verfolgung der ungarischen Juden ein Ende nehmen könnte, 
erfüllte sich nicht. Nach der Machtübernahme der faschistischen Pfeilkreuzler unter der 
Führung von Szálasi mussten die in Ungarn gebliebenen Juden weitere Überfälle erlei-
den. Viele von den in den zwei Budapester Ghettos untergebrachten Juden wurden von 
den Pfeilkreuzlern schikaniert, geschlagen oder sogar ermordet.104 Außerdem übergab 
Ungarn über 76 000 als arbeitsfähig eingestufte ungarische Juden an das Dritte Reich. 
Diese wurden zu Fuß zu ihren Einsatzgebieten in die Ostmark getrieben. Im Vergleich 

98 Zit. nach Fritz, S. 58.
99 Die „Organisation Todt“ (OT) existierte seit 1938, als Hitler Fritz Todt mit den Arbeiten für die Errichtung des 

Westwalls beauftragte. Für diesen Zweck entwickelte Todt eine effektive Institution, die später den Namen 
„Organisation Todt“ bekam. Die kriegswichtige OT befasste sich mit Baumaßnahmen im Deutschen Reich 
und in den besetzten Gebieten, wo sie u. a. unzählige Zwangsarbeiter unter schwersten Bedingungen einsetzte. 
Das Einbeziehen der jüdischen Bevölkerung Ungarns war für die OT sehr wichtig, um die Bauprojekte des 
NS-Staates verwirklichen zu können. Vgl. dazu Seidler.

100 Lappin-Eppel, S. 18.
101 Wie viele tatsächlich eingezogen wurden, ist unsicher. Nach der Ghettoisierung konnten die Einberufungsbe-

fehle nicht oder nur teilweise zugestellt werden. Nach Lappin-Eppel waren es 80 000 neue Arbeitsdienstsol-
daten, die dank des Arbeitsdienstes tatsächlich nicht deportiert wurden. Ebenda, S. 19. Karsai schreibt, dass 
150 000 jüdische Zwangsarbeiter von der Deportation zurückgehalten wurden. Karsai, S. 225. Fritz behaup-
tet, dass „[...] Ungarn [nach der Beendigung der Deportation] jedoch bereits bis auf die Budapester Juden und 
etwa 80 000 jüdische Männer, die in der ungarischen Armee Arbeitsdienst leisten mussten, ‚judenrein‘ [war].“ 
Fritz, S. 64.

102 Rozett, S. 49.
103 Varga, S. 344.
104 „Laut Schätzungen wurden etwa 8000 Personen von Pfeilkreuzlern [...] ermordet.“ Fritz, S. 66; „Ein unga-

risches Volksgericht sah nach dem Krieg 6200 Morde von Pfeilkreuzlern an Juden als erwiesen an. Genaue 
Angaben sind nicht mehr möglich.“ Gerlach/Aly, S. 370.
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dazu hatten die im Westen Ungarns stationierten jüdischen Arbeitsbataillone noch ein 
„erträgliches Schicksal“. Ende 1944 wurde der Arbeitsdienst der ungarischen Armee 
aufgelöst. Mitglieder der Arbeitsbataillone wurden dem Deutschen Reich überstellt. 
Sie mussten entweder schwere Arbeit am Südostwall leisten, gerieten in Konzentrati-
onslager oder starben auf den Todesmärschen. Der Holocaust in Ungarn forderte laut 
der Zusammenfassung von Varga mindestens 550 000 jüdische Opfer, während etwa 
300 000 überlebten.105 Der jüdische Arbeitsdienst in der ungarischen Armee forderte 
etwa 65 000 bis 70 000 Opfer.106

2.3 Die Horthy-Proklamation 

Die Geschichte der Proklamation des Reichverwesers kann in diesem Rahmen nur in 
Grundzügen behandelt werden, obwohl sie für die spätere Einbettung der Forschungs-
ergebnisse sehr wichtig ist.

Im Sommer 1944, nach der Kapitulation Rumäniens, änderte sich die innenpoli-
tische Lage Ungarns. Horthy ernannte eine neue Regierung unter Ministerpräsident 
Lakatos und bemühte sich, einen Waffenstillstand auszuhandeln. Der Reichsverweser 
versuchte, als Verbündeter des nationalsozialistischen Deutschen Reiches seine Pläne 
geheim zu halten und Ungarns Frontwechsel für den 20. Oktober vorzubereiten. Er be-
auftragte György Bakách-Bessenyey mit den Verhandlungen mit den Westalliierten107 
und Generaloberst Náday, in Neapel im Hauptquartier der Briten und Amerikaner über 
die Waffenstillstandsbedingungen zu sprechen. Diese verwiesen allerdings auf die So-
wjetunion als angebrachten Verhandlungspartner, weshalb der Generalinspekteur der 
Gendarmerie, Gábor Faragho, noch im September mit dieser über den Waffenstillstand 
verhandelte. Zwar wurden die von Ungarn gestellten Bedingungen von der Sowjetuni-
on nicht akzeptiert, doch wurde das Abkommen am 11. Oktober 1944 im Geheimen 
unterzeichnet.108 

Inzwischen war die Zahl deutscher Soldaten in und um Budapest herum auf bei-
nahe 500 000 angestiegen, während die vor Ort zur Verfügung stehenden ungarischen 
Streitkräfte deutlich schwächer besetzt waren.109 Die Geheimhaltung des Waffenstill-
standes gelang Horthy nicht. Edmund Veesenmayer, Reichsbevollmächtigter, und Otto 
Winkelmann, der Höhere SS- und Polizeiführer (HSSPF) von Ungarn, kannten die 
Pläne des Reichverwesers und handelten dementsprechend. Veesenmayer informier-
te Szálasi, den Parteiführer der Pfeilkreuzler, und arbeitete an der Vorbereitung einer 
Machtübernahme durch die Pfeilkreuzler im Falle von Ungarns Absprung. Der exakte 
Grund, weswegen Horthy seine Proklamation vorzog, ist nicht bekannt.110 Die Ereig-

105 Die Anzahl der überlebenden Juden mit ungarischer und ausländischer Staatsbürgerschaft kann man „mit etwa 
300 000 Personen ansetzen. Dagegen sind bei der Endbilanz die 502 000 Opfer unter deutscher Besetzung zu 
den Opfern der Periode vor der deutschen Besetzung hinzuzuzählen.“ Varga, S. 351.

106 Szita, S. 6.
107 Sakmyster, S. 350.
108 Durucz, S. 223.
109 Sakmyster, S. 360.
110 Ebenda, S. 361.
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nisse verdichteten sich, sowohl im Osten des Landes durch das Näherrücken der Roten 
Armee als auch in Budapest durch die wirre politische Situation.111 Am 15. Oktober 
gegen 10 Uhr erreichte Horthy die Nachricht von der Entführung seines gleichnamigen 
Sohnes. Unter der Leitung von Otto Skorzeny, Kommandeur der SS-Jagdverbände, und 
Wilhelm Höttl, Leiter des SD in Ungarn, wurde Miklós Horthy Junior außer Landes 
gebracht. Der Reichverweser las die Ankündigung des Waffenstillstands, in der er jeg-
liche Kriegshandlungen als eingestellt erklärt, im Rundfunk vor:

„Heute besteht für jeden nüchtern Denkenden kein Zweifel mehr, daß das Deutsche Reich 
diesen Krieg verloren hat. Die für das Schicksal ihrer Heimat verantwortlichen Regierun-
gen müssen daraus die Konsequenzen ziehen, denn wie es der große Staatsmann Bismarck 
gesagt hat: ein Volk kann sich nicht auf dem Altar der Bündnistreue opfern. Im Bewußtsein 
meiner historischen Verantwortung muß ich jeden Schritt in der Richtung tun, um weiteres 
überflüssiges Blutvergießen zu vermeiden.“112

Er verwies auf die Pflicht der ungarischen Soldaten, ihm zu folgen, und drückte sei-
ne Hoffnung auf einen gerechten Frieden aus. Nach der Proklamation entstanden Panik 
und Orientierungslosigkeit, eine Gegenproklamation wurde veröffentlicht, Armeeein-
heiten wurden nicht informiert. Am 16. Oktober 1944 wurden Horthy und Lakatos vom 
Sonderkommando von Skorzeny gefangen genommen. Der Reichverweser wurde er-
presst und zog daraufhin seine Proklamation zurück. Er unterzeichnete seinen Rücktritt 
und die Ernennung Szálasis zum Ministerpräsidenten.113

Am 17. Oktober 1944 verließ Horthy das Land und überließ dem Pfeilkreuzler 
Szálasi sowohl das Amt des Regierungschefs als auch das des Staatsoberhaupts. Die 
somit legal vonstatten gegangene Machtübernahme durch die Pfeilkreuzler sicher-
te den Fortbestand des Bündnisses zwischen Ungarn und dem Dritten Reich bis zum 
Kriegsende.114

2.4 Pusztavám

Pusztavám liegt im ungarischen Komitat115 Fejér, 8 Kilometer von Mór, 35 Kilometer 
von Székesfehérvár und 26 Kilometer von Tatabánya entfernt.116 Das Dorf mit seinen 
2526 Einwohnern befindet sich mitten im Mittelgebirge Vértes-hegység mit Höhen bis 
etwa 500 Meter im nordwestlichen Ungarn.117 Ziel dieser Arbeit ist es nicht, die Ge-
schichte des Dorfes detailliert zu erfassen, deswegen werden hier nur einige grundle-
gende Daten dargelegt und keine tiefgründigen Forschungsergebnisse präsentiert. Für 
111 Vgl. dazu Durucz, S. 225 f. Durucz sieht den Grund der Vorziehung in „dem Druck der sich vermehren-

den Anzeichen eines Staatsstreichs, wie etwa die Entführung von Bakay und Hardy, bereits am Morgen des 
14. Oktober [...]“.

112 Horthy. 
113 Durucz, S. 227 f.
114 Spannenberger, S. 388; Szöllösi-Janze, S. 332.
115 Verwaltungsbezirk in Ungarn.
116 Siehe Karte Nr. 1 im Anhang, S. 267.
117 Merkatz, Település története. 
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diese Dissertation sind Themen wie die Gründung der Ortsgruppe des Volksbundes der 
Deutschen in Ungarn in Pusztavám und die Flucht und Vertreibung aus dem Dorf von 
großer Relevanz. 

Die Geschichte des Dorfes geht bis ins frühe Mittelalter zurück. Ondód und später 
Nána waren die ersten Siedlungen auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde. Quellen be-
zeugen, dass es erst in Ondód, später auch in der Umgebung eine königliche Maut gab. 
Der Name der heutigen Ortschaft geht wahrscheinlich auf diese Tatsache zurück.118 Die 
Dörfer Puszta-Nána, Puszta-vám und Ondód waren nach der Herrschaft der Türken in 
Ungarn (angeblich) entvölkert und verödet.119 Laut Donationsurkunde gelangten die 
Dörfer 1691 an den Baron Johann Haas von Hochburg, der von Kaiser Leopold I. gegen 
60 000 Rheinische Gulden mit dem Dominium Csókakő belehnt wurde. Die Neube-
siedlung der Orte begann etwas später, wahrscheinlich entweder 1715 oder 1741120. 
Die ersten Ansiedler waren hauptsächlich ungarländische Deutsche aus den Komitaten 
Moson, Vas und Sopron, außerdem kamen noch slowakische und ungarische Glau-
bensflüchtlinge. In der zweiten Phase der Einwanderung siedelten sich ausschließlich 
Deutsche aus dem Reich an.121

Das Dorf war landwirtschaftlich ausgerichtet, der Akzent wurde insbesondere auf 
die Viehzucht und den Weinbau gelegt. Ab den 1940er Jahren beschäftigte der Kohle-
bergbau immer mehr Einwohner des Dorfes.122

Über die Geschichte des Zweiten Weltkriegs in und um Pusztavám herum und über 
die Flucht und Vertreibung wird in den existierenden gedruckten Quellen zur Ortsge-
schichte123 kaum oder gar nicht berichtet. Interessant ist, dass sich im Buch von Wendel 
Hambuch ein ganzes Kapitel mit dem Titel „Die Geschichte von Pusztavám“ mit der 
Historiografie des Dorfes vom Mittelalter bis in die späten 1970er Jahre befasst, jedoch 
ohne ein Wort zur Flucht und Vertreibung oder zum Zweiten Weltkrieg.124 Das Kapitel 
lässt einfach eine Lücke in der Erzählung und nimmt den Faden bei der Industrialisie-
rung des Dorfes wieder auf. Dies bestätigt die These der Tabuisierung der Vertreibung 
der Ungarndeutschen in der Ära des Sozialismus bis zu Aczéls Rede (1983).

Die Webseite des Dorfes behandelt den Themenkomplex auf ihrer Unterseite 
„Település történet“ (Ortsgeschichte) ebenfalls sehr spärlich, obwohl der Text wahr-
scheinlich in den 2010er Jahren125 verfasst wurde:

118 Maut heißt „vám“ auf Ungarisch. Flach, S. 5.
119 Die zur Geschichte des Dorfes existierenden Quellen berichten über die Verödung der Gebiete nach der Tür-

kenherrschaft. Jedoch werden Begriffe wie „Verödung“, „Verwüstung“ und „Entvölkerung“ in Bezug auf 
die Ansiedlung deutscher Kolonisten in Ungarn oft pauschal aus bereits existierenden Texten übernommen. 
Seewann zählt dieses Narrativ zum Mythos der Ansiedlung, zum Mythos des „leeren Landes“. Vgl. dazu 
Seewann, Mythos, S. 31 ff.

120 Vgl. dazu Hambuch, S. 16 f.; Flach, S. 9 f.
121 Hambuch, S. 16.
122 Ebenda, S. 25.
123 Vgl. dazu ebenda; Flach; Wittmann. Hierbei zählt das Heimatbuch von Pusztavám (1978) nicht zu den 

Quellen. Inhalte des Heimatbuches dienen zur weiteren Analyse im folgenden Kapitel.
124 Hambuch, S. 11–46.
125 Bei der „Copyright“-Angabe auf der Webseite steht 2013.
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„Die freundschaftliche Beziehung zwischen den beiden Dörfern wird bis zu diesem Jahr-
hundert gepflegt. Nicht nur in Lajoskomárom, sondern auch in vielen Gegenden Deutsch-
lands mussten die Pusztavámer nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue Heimat suchen, die 
sie auch gefunden haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg veränderte sich die wirtschaftliche 
Struktur Pusztaváms dank der Errichtung zahlreicher industrieller Betriebe grundlegend.“126

Nach Angaben zu Betrieben und Unternehmen im Dorf und einer Analyse der wirt-
schaftlichen Situation, auch infolge der Wende, taucht das Thema „Ungarndeutsche“ 
wieder auf. 1995 wurde die lokale Nationalitätenselbstverwaltung gegründet. Nach ei-
gener Angabe sind heute 60 Prozent der Einwohner Ungarndeutsche.

Zwar fehlen die Angaben zu Kriegszeiten und zur Flucht und Vertreibung in der 
Selbstdarstellung der Pusztavámer, allerdings finden sich in sekundären Quellen einige 
grundlegende Daten. Laut den Volkszählungsdaten aus dem Jahre 1941 hatte Pusz-
ta vám zu diesem Zeitpunkt 2584 Einwohner. Darunter befanden sich 1343 Personen 
römisch-katholischen, zwei Personen griechisch-katholischen Glaubens, fünf Luthe-
raner, 1226 Reformierte und acht Juden. Die Zahlen zur Muttersprache zeigen, dass 
die Ungarndeutschen klar in der Mehrheit sind: 2416 Personen gaben Deutsch, 167 
Ungarisch und eine „Sonstige“ als ihre Muttersprache an.127

Die Pusztavámer Ortsgruppe des Volksbundes der Deutschen in Ungarn wurde im 
Jahre 1940 als eine der ersten im Komitat Fejér gegründet.128 Über die genaue Mitglie-
derzahl liegen keine vollständigen Quellen vor. Im Komitatsarchiv Fejér des Ungari-
schen Nationalarchivs (FML) finden sich hauptsächlich diverse Listen, die zur Vorbe-
reitung der Enteignung und Vertreibung der Ungarndeutschen angefertigt wurden. Am 
29. Mai 1945 wurde über die Enteignung von 175 Pusztavámern, die alle VDU-Mit-
glieder waren, berichtet.129 Die Enteignungsliste der „Bundisten“ mit weiteren 383 Ein-
zelpersonen und Familien ist auf etwa ein Jahr später datiert.130 Im Jahre 1946 infor-
mierte der Obernotar von Mór darüber, dass 188 Pusztavámer bei der SS gedient hatten. 
Davon kehrten 40 Personen nach Hause zurück, 28 wurden interniert, 117 lebten in 
Deutschland131 und drei verstarben.132

126 „A két falu közötti baráti kapcsolatokat még e századig is ápolták. Nemcsak Lajoskomáromban, hanem Néme-
tország sok területén kellett a pusztavámiaknak a II. világháború után új hazát keresni, melyet meg is találtak. 
A II. világháború után Pusztavám gazdasági arculata teljesen megváltozott, ez mindenekelőtt számos ipari 
üzem létrejöttével függ össze.“ Merkatz, Település története.

127 Központi Statisztikai Hivatal [Zentrales Statistikbüro Ungarns], Az 1941. évi népszámlálás [Volkszählung 
1941], S. 212 f.

128 Erdős, S. 6.
129 FML V157/19.
130 Die genaue Anzahl kann nicht errechnet werden, da die Liste ungenaue Angaben wie „und seine Kinder“ 

enthält. FML XXIV.201/Ki- és áttelepítésre vonatkozó névjegyzékek és iratok [Namenslisten und Dokumente 
bezüglich der Aus- und Umsiedlung]/7.

131 Keine Differenzierung zwischen den Besatzungszonen.
132 FML IV/417/7. Außer im Komitatsarchiv befindet sich eine Liste über die Pusztavámer SS-Mitglieder, eben-

falls mit 188 Namen, im Historischen Archiv der Ungarischen Staatssicherheitsdienste (ÁBTL): ÁBTL 3.1.9. 
V-55941/1, Bl. 2–4.
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Wie bereits dargestellt, verließen Ende 1944, bevor die Front das Dorf erreichte, 
die ersten Flüchtlingstrecks Pusztavám.133 Nach ihrer Ankunft in Bayern fanden vie-
le ehemalige Pusztavámer in Geretsried eine neue Heimat, andere wiederum kehrten 
nach Kriegsende ins Dorf zurück.134 Der Flucht folgte die Vertreibung. Bereits 1945 
hatten die Vorbereitungen dafür mit der Zusammenstellung einer Liste mit 1725 Na-
men von Personen begonnen, die aus Pusztavám ausgewiesen werden sollten. Da die 
erste Phase der Vertreibung abgebrochen wurde und letztendlich nicht alle Ungarndeut-
schen aus dem Land vertrieben wurden135, mussten deutlich weniger, nämlich genau 
611 Personen, Pusztavám im Februar 1948 verlassen.136 Die Transporte hatten nicht 
mehr die amerikanische, sondern bereits die sowjetische Besatzungszone zum Ziel. 
Einige der Vertriebenen verließen jedoch ihren zugewiesenen neuen Wohnort, um sich 
anschließend der Siedlung der geflohenen Pusztavámer in Bayern anzuschließen. Den 
Ermittlungsakten der ungarischen Staatssicherheitsdienste zufolge lebten 1960, also 
nach der Vertreibung, zwanzig ehemalige SS-Männer sowie siebzig einstige Mitglieder 
des Volksbundes in Pusztavám.137

2.5 Geretsried

Zur Geschichte der Stadt Geretsried in der Region Bayerisches Oberland wird hier 
ebenfalls nur ein knapper Überblick gegeben, mit Fokus auf die infolge des Zweiten 
Weltkriegs entstandene Flucht- und Vertreibungswelle. Die Stadt liegt etwa 35 Kilome-
ter südlich von München, zwischen den Flüssen Loisach und Isar.138 Das Stadtgebiet 
mit 23 610 Einwohnern139 besteht aus den Ortsteilen Gartenberg, Gelting, Geretsried, 
Stein, Buchberg, Ziegelei und Schwaigwall.

Die Geschichte der Siedlung ist über 1000 Jahre alt. Bis zum 20. Jahrhundert wohn-
ten hier wenige Hundert Menschen, die hauptsächlich in der Landwirtschaft tätig waren. 
Veränderung brachte die Ansiedlung von Rüstungswerken vor dem Zweiten Weltkrieg. 
DAG (Dynamit Aktiengesellschaft) und DSC (Deutsche Sprengchemie) errichteten 
Ende der 1930er Jahre einen gut getarnten Riesenkomplex mit Fabriken, Bunkern und 
einem unterirdischen Tunnelnetzwerk. Zu Beginn waren dort dienstverpflichtete Deut-
sche aus der Gegend beschäftigt, bald darauf mussten aber tausende Zwangsarbeiter 
bis 1945 in den Fabriken gefährliche Arbeit leisten.140 Nach der amerikanischen (Teil-)
Bombardierung und Besetzung des Komplexes verflocht sich dessen Geschichte mit 
der der Geflohenen und Vertriebenen. Die ersten Heimatvertriebenen kamen nach An-

133 Über die genaue Anzahl der geflüchteten bzw. evakuierten Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen konnte 
keine exakte Aufzeichnung ermittelt werden. 

134 Laut einem vom amtierenden Gemeindevorsteher erstellten Dokument kehrten 750 Einwohner, davon 735 
ungarndeutscher Abstammung, bis zum 1. November 1945 nach Pusztavám zurück. FML V157/9.

135 Vgl. dazu Kapitel 2.1.3 „Flucht und Vertreibung der Deutschen aus Ungarn“.
136 Erdős, S. 14.
137 Die Zahlen wurden aus den Listen der Staatssicherheitsdienste errechnet. Sie sind wahrscheinlich nicht voll-

ständig. Deportáltak [Deportierte], in: ÁBTL O-12022, Bl. 13–24.
138 Siehe Karte Nr. 2 im Anhang, S.267.
139 Angabe vom 31.12.2013. Bayerisches Landesamt für Statistik.
140 Zwicknagl. 
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gaben des Stadtportals141 am 7. April 1946 aus dem Sudetenland an. Die Baracken und 
Verwaltungsgebäude der ehemaligen Rüstungswerke dienten als Notunterkunft. Auf 
der offiziellen Unterseite „Die Geschichte Geretsrieds“ werden die schon 1944 aus 
Pusztavám geflüchteten Ungarndeutschen nicht erwähnt, da sie zunächst im nahegele-
genen Beuerberg untergebracht waren. Erst im Herbst 1945 siedelten Ungarndeutsche 
nach Schwaigwall über. Nach Angaben des Heimatbuches142 gehörten die Pusztavámer 
Ungarndeutschen aber zu den Ersten, die die Bunker der ehemaligen Rüstungswerke 
in Geretsried zu Wohnzwecken umbauten. Sie setzten sich für die Genehmigung des 
Umbaus ein und schufen somit die Grundlage für ihre dauerhafte Ansiedlung in Ge-
retsried. Diese umgebauten Schutzanlagen stehen bis heute an verschiedenen Stellen 
in der Stadt.

Die Gemeinde Geretsried in ihrer heutigen Form wurde am 1. April 1950 gegründet. 
Dank der schnell wachsenden Industrie und der dauerhaften Ansiedlung von Heimat-
vertriebenen vergrößerte sich die Siedlung rasch, sodass ihr 1970 der Stadttitel verlie-
hen wurde.143

2.6 Partnerstädte und Kontinuität

Die Beziehungsgeschichte von Pusztavám und Geretsried beginnt am Ende des Zwei-
ten Weltkriegs. Die beiden Ortschaften waren über einen langen Zeitraum nicht durch 
wirtschaftliche oder politische Beziehungen, sondern nur durch persönliche Kontakte 
miteinander verbunden. Was auf den ersten Blick als unpolitisch erscheint, wurde je-
doch im Laufe der Zeit aufgrund der gegebenen Umstände politisch.

Nach Flucht und Vertreibung war es in Anbetracht der politischen Lage während 
des Kalten Krieges zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik 
Ungarn nicht einfach, den Kontakt mit den in Ungarn gebliebenen Familienmitgliedern 
und Freunden aufrechtzuerhalten,. In den 1980er Jahren lockerte sich die Situation, 
sodass auf kommunaler Ebene eine erste Annäherung erfolgen konnte.144

Nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs wurden die aus privaten Beziehungen auf 
Verwaltungsebene entwickelten Beziehungen offiziell. Seit 1990 pflegen Pusztavám 
und Geretsried eine Städtepartnerschaft:

„Die Städtefreundschaft mit der Stadt Pusztavám wurde im Rahmen der 40-Jahr-Feier der 
Stadt Geretsried geschlossen. [...] Die Besiedlung begann zwischen 1715 & 1730 durch 
deutsche Aussiedler aus den Komitaten Ödenburg (Sopron), Wieselburg (Moson), Ragen-
dorf (Rajka), Nickelsdorf (Miklósfalva) sowie aus Bayern und Württemberg. Besonderhei-

141 Vgl. dazu ebenda.
142 „Gleichzeitig kamen viele meiner Landsleute aus Beuerberg herüber und bauten Bunker zu Wohnungen aus. 

Es gab auch bereits viele Fabriken und somit auch Verdienstmöglichkeiten. Sie stockten ihre Bunker auf, um 
Wohnraum zu schaffen, und aus den Bunkern wurden schöne Häuser. Wir sind froh, daß uns das Schicksal 
hierher geführt hat. Die ehemalige Munitionsfabrik wurde uns zur neuen Heimat.“ Tafferner/Schell/Witt-
man, S. 184 f.

143 Zwicknagl. 
144 Merkatz, Testvérkapcsolatok. 
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ten: Alljährliches Gemeindefest, Jugendblaskapelle sowie Volkstanzgruppe und Gesangs-
verein.“145

Das obenstehende Zitat stammt von der Homepage der Stadt Geretsried. In dem kur-
zen Text finden die aus Pusztavám stammenden Geretsrieder keine Erwähnung. Die an-
fangs private Verbundenheit beider Ortschaften gipfelte in einer offiziellen Beziehung 
auf kommunaler Ebene, was aus der Sicht ehemaliger Geflüchteter und Vertriebener 
aus Pusztavám mit einer Bedeutungsverlagerung verbunden war. Städtepartnerschaf-
ten werden gemeinhin als Symbol für die transnationale Verständigungsarbeit, freie 
Grenzen, demokratische Verbindungen sowie den Abbau kultureller und politischer 
Barrieren auf kommunaler Ebene in Europa, insbesondere zwischen Ost und West, be-
trachtet.146 Zugunsten dieser Werte tritt die Geschichte der Vertreibung in der Darstel-
lung der Geretsrieder in den Hintergrund, während sich die Pusztavámer dazu auf der 
Unterseite „Städtepartnerschaften“ des Gemeindeportals folgendermaßen äußern:

„Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ein erheblicher Teil der ungarndeutschen Bevölkerung 
unserer Gemeinde vertrieben. Die meisten fanden in der bayerischen Stadt Geretsried eine 
neue Heimat. Das Stadtbild von Geretsried [...] ist durch die während des Zweiten Weltkrie-
ges errichteten Bunker geprägt. Überwiegend in diese Bunker wurden die [sic!] einquar-
tiert. Die Künstlergruppen aus Pusztavám erhielten im Jahr 1982 dank der Einladung des 
Weltbundes der Ungarn mit Förderung des Kultusministeriums Ungarn die Möglichkeit, im 
Sommer am Bierfestival in Geretsried teilzunehmen. Dieses Ereignis wurde als ‚Abbau der 
kulturellen Berliner Mauer‘ bezeichnet, denn damals galten viel strengere Regelungen für 
Auslandsreisen. Obendrein war es das erste Mal, dass die Vertriebenen mit den Daheim-
gebliebenen offiziell in Verbindung treten durften.“147

Bereits im ersten Satz wird die Tatsache der Vertreibung der Ungarndeutschen, die 
ihre neue Heimat in Geretsried gefunden haben, betont. Die Traditionspflege, die kul-
turelle Verbundenheit der ehemaligen Pusztavámerinnen und Pusztavámer sowie die 
Pflege der familiären Beziehungen stehen im Vordergrund. Der Unterschied zwischen 
diesem und dem Ausschnitt aus dem Geretsrieder Stadtportal ist offensichtlich: Wäh-
rend die Geretsrieder eine allgemeine Beschreibung der Partnerstadt präsentieren, zielt 
die Darstellung der Pusztavámer auf das historische Ereignis der Vertreibung ab. Nach 
Verlust, Vertreibung und Abriegelung münden die Beziehungen in eine offizielle Part-
nerschaft – so das Narrativ der Pusztavámer. Die Flucht wird jedoch ausgespart. Die 

145 Komitee der Städtefreundschaften. 
146 Zu Städtepartnerschaften vgl. Pfundheller; Statz/Wohlfarth.
147 „A II. világháborút követően településünkről is kitelepítették a német nemzetiségi lakosság jelentős részét. 

Legnagyobb számban a bajorországi Geretsried városában kaptak új hazát. A ma hozzávetőlegesen 24 000 
lelket számláló város képét a világháború folyamán ide létesített bunkerek határozták meg. Zömmel ezekbe a 
bunkerekbe költöztették őket. 1982-ben a Magyarok Világszövetségének meghívására, az akkori magyar Kul-
turális Minisztérium támogatásával lehetőséget kaptak a pusztavámi művészeti csoportok, a geretsriedi nyári 
sörfesztiválon való részvételre. Ezt az eseményt a ‚kulturális berlini fal lebontása‘ ként [sic!] is emlegették, 
mivel akkoriban a mainál szigorúbb feltétele volt a külföldre történő utazásnak. Ráadásul ez volt az első 
alkalom, hogy a kitelepítettek hivatalos kapcsolatot alakíthassanak ki a szülőföldön maradtakkal.“ Merkatz, 
Testvérkapcsolatok.
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ersten Pusztavámer verließen die Ortschaft 1944, und sie waren diejenigen, die den 
Kontakt nach Geretsried aufbauten und sich anschließend dort ansiedelten. Ohne jene 
Geflohenen wären die später Vertriebenen nicht nach Geretsried gekommen, da die 
Vertreibung aus der Gemeinde erst 1948 stattfand. Im Mittelpunkt der Darstellung der 
Geretsrieder steht kein Opfernarrativ, sondern sie betonen mit dem Hinweis, „Träger 
der Ehrenfahne des Europarats“ zu sein, die europäische Dimension der Städtepartner-
schaft.
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3 Zeugenschaft des Pusztavámer Massenmordes

3.1 Zeuge, Zeugnis, Zeugenschaft

Die wichtigste Forschungsgrundlage dieser Arbeit bilden die in diversen Archiven, Bü-
chern, Manuskripten oder im Museum aufzufindenden Zeugnisse. Die Definition der 
Zeugenschaft und des Zeugen ist nicht einfach zu bestimmen, obwohl es sich dabei 
eigentlich um alltägliche Begriffe handelt, deren Auslegung durch die lange Tradition 
der Zeugenschaft in Religion, Rechtstaat und Geschichte geprägt ist. Zeugnisse sind für 
viele wissenschaftliche Disziplinen – wie die Geschichtswissenschaft, Literaturwissen-
schaft, Soziologie oder Theologie – unentbehrliche Quellen. Im Folgenden werden die 
Zeugenschaft, das Zeugnis und der Zeuge als komplexe Phänomene in Bezug auf die 
vorliegende Forschung analysiert und verortet. In einer Annäherung von theoretischer 
Seite werden die erforschten Zeugnisse typologisiert dargestellt, um sie als Erkenntnis-
quelle und als Produkt eines sozialen Aktes erfassen zu können.1

Für eine begriffliche Annäherung bietet das Lexikon für Theologie und Kirche einen 
idealen Ausgangspunkt:

„Zeuge, Zeugnis und Zeugenschaft haben ihren Ursprung im Rechtsbereich. Wie in jedem 
Rechtssystem, so spielen auch im israelitischen Zeugen eine wichtige Rolle. Vor allem in 
Strafsachen, in denen es zur Verhängung der Todesstrafe kommen kann, legt die mosaische 
Gesetzgebung Wert darauf, daß niemand verurteilt wird, es sei denn aufgrund der Aussage 
von zwei oder drei Zeugen (Num 35,30; Dtn 17,6;19,15). [...] Auch im Neuen Testament 
bleibt der Zeuge der rechtlichen Sphäre zugeordnet. Wir begegnen ‚falschen Zeugen‘ im 
Prozeß Jesu [...].“2

Der Lexikoneintrag befasst sich ausführlich mit der Tradition und Deutung der 
Zeugenschaft aus „biblischer, systematisch-theologischer, theologisch-ethischer, prak-
tisch-theologischer und kirchenrechtlicher Sicht“. Die Vielschichtigkeit der Deutungen 
weist auf die elementare Funktion der Zeugenschaft hin: Das soziale Zusammenle-
ben wird dadurch (juristisch) geregelt; Botschaften religiöser Natur werden vermittelt; 
Bündnisse verewigt; Gottesexistenz „bewiesen“; die Kontinuität der Religion gewährt; 
aber es wird kirchenrechtlich auch schlichtweg die Eheschließung ermöglicht. Das obi-

1 Scholz, S. 24 ff.
2 Beutler, S. 1440.
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ge Zitat als kleiner Auszug des Artikels zeigt, welche Rolle die Zeugenschaft als Be-
weismittel in strafrechtlichen Fällen in der Bibel und in der israelitischen Gesellschaft 
des Alten Testaments spielte. Diese Rolle behielt sie in den modernen demokratischen 
Staaten bis heute: Augenzeugen berichten vor Gericht über wahrgenommene Ereig-
nisse, gesehene Unfälle oder gehörte Geräusche in einer dunklen Nacht. Schlägt man 
eine allgemeine Enzyklopädie wie die von Brockhaus auf, findet man noch eine viel 
stärker juristisch ausgerichtete Begriffserklärung. „Zeugenschaft“ als eigenständiger 
Eintrag existiert nicht. Wir finden aber außer dem „Zeugen“ und dem „Zeugnis“ ande-
re wichtige Termini wie die „Zeugenbeeinflussung“, die „Zeugentüchtigkeit“ und das 
„Zeugnisverweigerungsrecht“.3 Der „Zeuge“ wird ausschließlich als eine Institution 
des Rechtsstaats wahrgenommen:

„Person, die in einem Verfahren über eigene Wahrnehmungen aussagen soll oder zum Ab-
schluss von Rechtsgeschäften zugezogen wird. Ein sachverständiger Zeuge soll über Tatsa-
chen und Zustände aussagen, zu deren Wahrnehmung eine besondere Sachkunde notwendig 
war. Den Beweis durch Zeugen enthalten alle Verfahrensordnungen. [...] Zeuge kann nicht 
sein, wer Partei, Beteiligter oder Beschuldigter ist; die Zeugeneigenschaft ist nicht an die 
Geschäftsfähigkeit geknüpft, so können auch Kinder als Zeuge vernommen werden.“4

Der Artikel zum „Zeugen“ beschreibt die genauen Regelungen in der Strafprozess-
ordnung (StPO) und Zivilprozessordnung (ZPO), ohne andere Dimensionen der Zeu-
genschaft zu erwähnen. Der Eintrag zum „Zeugnis“ bleibt auch wenig schlüssig für 
die Suche nach einer allgemeinen Begriffserklärung: Zeugnis wird nur im Arbeits- und 
Schulkontext erläutert. Interessanter ist die Zeugentüchtigkeit, die die Glaubwürdigkeit 
des einzelnen Zeugen beschreibt. Der Artikel behauptet: „[D]ie allgemeine Zeugen-
tüchtigkeit, die sich auf die kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten einer Person be-
zieht, hat wegen der Möglichkeit absichtlicher Falschaussagen als Beurteilungsgrund-
lage der Zeugentüchtigkeit an Bedeutung verloren [...]“5. Somit wird die allgemeine 
Kritik der Institution der Zeugenschaft nach epistemologischen Kriterien ausgeblendet, 
und es werden nur einige spezielle Fälle wie minderjährige Zeugen oder geistige Stö-
rung als Ausschlusskriterium erwähnt.

Im Magyar Nagylexikon, also einem allgemeinen ungarischen Nachschlagewerk, 
sind drei der Suche entsprechende Einträge zu finden: „Zeuge“, „Zeugnis“ und „Zeu-
genschutz“6. Der Artikel über den Zeugen ähnelt dem Brockhaus-Eintrag: Im Mittel-
punkt steht der juristische Zeuge, dem in den Verfahrensordnungen eine wichtige Rolle 
als Lieferant von Beweisen in Form einer Aussage zugewiesen wird. Die Glaubwürdig-
keit wird nur in Ausnahmefällen in Frage gestellt:

3 Brockhaus, Bd. 24, S. 548 ff.
4 Ebenda, S. 548 f.
5 Ebenda, S. 550 f.
6 Orig.: tanú, tanúvallomás, tanúvédelem. Magyar Nagylexikon, Bd. 17, S. 160 f.
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„Zeuge kann nicht sein, von wem wegen seiner körperlichen Unreife, seiner fehlenden oder 
beschädigten Sinnesorgane oder seiner mentalen Einschränkung kein richtiges Zeugnis zu 
erwarten ist.“7

Im Zitat geht es also um charakterliche und körperliche Einschränkungen, die die 
Glaubwürdigkeit eines Zeugen infrage stellen. Das äußerst normative Wort „helyes“ 
(„richtig“) lässt darauf schließen, dass Personen, die körperlich und geistig gesund und 
unversehrt sind, generell in der Lage sind, etwas „richtig“ zu bezeugen. Daraus lässt 
sich folgern, dass der kognitive Aspekt der Mitteilung von Erinnerungen im Artikel 
„Zeugnis“ keine Rolle spielt. Es wird jedoch betont, dass die Beurteilung des Zeug-
nisses als Glied einer Kette unterschiedlichster Beweismittel zu erfolgen hat. Sowohl 
im zitierten ungarischen Lexikon als auch im Brockhaus ist zu beobachten, dass die 
Zeugenschaft ausschließlich juristisch verstanden wird, ohne andere gesellschaftliche 
Dimensionen zu erwähnen.

3.1.1 Kritik der Zeugenschaft / Zeugenschaftsskeptizismus

Kein Wunder, dass das Juristische in den Nachschlagewerken dominiert, denn die Pra-
xis der Zeugenschaft ist sowohl im historischen als auch im heutigen Europa selbstver-
ständlich, formell geregelt und allgemein anerkannt als (mögliches) Beweismittel. Das 
heißt aber nicht, dass der Zeugenbeweis ohne jegliche Kritik angenommen wurde und 
wird. Schon im 19. Jahrhundert kritisierte Adolf Wach, ein Leipziger Juraprofessor, 
Zeugenaussagen vor Gericht stark.8 Die Skepsis der Kritiker beruht einerseits auf dem 
Wahrnehmungs- und Erinnerungsvermögen, andererseits auf der Glaubwürdigkeit des 
Zeugen. Trotz dieser einzelnen, immer wiederkehrenden Vorbehalte wurde die Zeugen-
schaft vor Gericht jedoch in ihrer Form beibehalten. Henne betont, dass in der rechts-
wissenschaftlichen Fachliteratur – wie auch in den vorgestellten Nachschlagewerken 
– hauptsächlich rechtstechnische Fragestellungen wie die Befragung des Zeugen im 
Vordergrund stehen.9 Die Zeugenaussage ist in diesem Kontext formal strikt festgelegt, 
faktenbasiert, verfahrenszentriert und abgesehen vom Zeugnisverweigerungsrecht ver-
pflichtend. Das Problem der Glaubwürdigkeit wird sowohl im deutschen als auch im 
ungarischen Rechtssystem pragmatisch gelöst: Durch die Ablegung eines Eides versi-
chert der Zeuge, dass er die Wahrheit sagt, und wird dadurch zum zweiten Mal Zeuge, 
denn er bürgt für sich selbst. 

Dieser Akt des Versicherns entspricht den Verfahrensregeln der Zeugenaussage vor 
Gericht, kann aber die Erkenntnisse anderer Disziplinen nicht außer Kraft setzen. Zahl-
reiche Forschungen in der Psychologie, der Neurobiologie, der Soziologie und auch in 
anderen Fächern haben gezeigt, dass der Mensch kaum fähig ist, die hohen Erwartun-
gen in Bezug auf die Zeugenschaft (z. B. unbeteiligte Objektivität) zu erfüllen.

Es gibt viele Fehlerquellen, die jede Zeugenaussage beeinflussen können. Die 
menschliche Wahrnehmung funktioniert selektiv und subjektiv, deswegen kann etwas, 
7 „Nem lehet tanú az, akitől testi fejletlensége, érzékszerveinek hiánya, ill. károsodása vagy szellemi fogyaté-

kossága miatt helyes tanúvallomás nem várható.“ Ebenda, S. 160.
8 Henne, S. 79.
9 Ebenda, S. 80.
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selbst wenn es vor unseren Augen geschieht, von unterschiedlichen Zeugen unter-
schiedlich wahrgenommen werden. Im nächsten Schritt ist das Gesehene und Gehörte 
zunächst nur dem Zeugen zugänglich. Erst durch den Akt des Mitteilens werden diese 
Fragmente zu einem erzählbaren Ganzen, das auch für andere, die nicht dasselbe erlebt 
haben, verständlich ist. Um dieses „Ganze“ produzieren zu können, rufen wir unser 
Gedächtnis zu Hilfe. Das Gedächtnis ist aber genau wie die Wahrnehmung selektiv und 
subjektiv. Hat man das Erlebte wahrgenommen, abgespeichert und dann nach kürzerer 
oder längerer Zeit wieder abgerufen, fehlt noch das passende Medium zur Mitteilung. 
Man artikuliert sein Zeugnis (meistens) mündlich oder schriftlich und formt die Er-
innerungen nach den Regeln der Kommunikation und in Abhängigkeit vom eigenen 
Ausdrucksvermögen. All diese Schritte haben ihre Schwächen und sind dadurch irr-
tumsanfällig. Sibylle Schmidt schreibt, dass der Mensch „[...] kognitiv überhaupt nicht 
in der Lage [sei,] ein Ereignis so wahrzunehmen, dass er später genau Zeugnis darüber 
ablegen kann“10.

Außer den Einschränkungen menschlicher Wahrnehmung und des Gedächtnisses 
können die Zeugenaussagen durch bewusste und unbewusste Lügen verfälscht werden. 
„Falsche Erinnerungen“11 sind, wie Elisabeth Loftus beweist, keine extremen Ausnah-
men. Sie kommen im Alltag vor, sind aber meist harmlos. Das gilt jedoch nicht, wenn 
sie vor Gericht artikuliert werden, wo sie als Beweise gegen den Angeklagten genutzt 
werden.

Psychologen versuchen seit Jahrzehnten mit diversen Experimenten zu erforschen, 
wie genau oder ungenau unser Gedächtnis arbeitet und welche Gefahren dementspre-
chend die Zeugenschaft für juristische Urteile bergen kann. Unter anderem hat Loftus 
bewiesen, dass die menschlichen Erinnerungen durch Suggestion und andere Informa-
tionen, die nach dem Erlebten z. B. von anderen Zeugen erzählt oder von den Medien 
veröffentlicht werden, stark beeinflusst werden können.12 Die Fragen, die Zeugen von 
Vernehmern, vom Gericht oder von anderen Instanzen gestellt bekommen, können ei-
nen enormen Einfluss auf die Antworten ausüben: Durch Suggestionen, tendenziöse 
Formulierung von Fragen kann eine mögliche, von den Vernehmern akzeptierte oder 
gar gewollte Richtung der Antworten vorgegeben werden. 

Sowohl durch Personen im Kommunikationsprozess als auch durch andere Ein-
wirkungen seitens der Außenwelt kann sich das Zeugnis verformen. Harald Welzer, 
Sozialpsychologe, beschreibt in seinem Buch über das kommunikative Gedächtnis die 
Auswirkung medialer Bilder auf das Gedächtnis: Nicht nur beteiligte, sondern auch 
unbeteiligte Menschen neigen dazu, Bilder, sogenannte „mediale Scripts“, aus Medien 
wie Filmen oder Literatur zu übernehmen und als Teil der eigenen Erinnerung abzu-
speichern. Der Prozess läuft unbewusst und unabsichtlich ab; deswegen kann einem 
Zeugen nicht vorgeworfen werden, dass er seine Aussage bewusst verfärbt oder gar 
fälscht.13 Forschungen der experimentellen Psychologie legen außerdem nahe, dass 
Erinnerungen keineswegs als konstante Einheiten zu verstehen sind. Sie können be-
einflusst werden, sie verformen sich im Laufe der Zeit, und der Mensch ist nicht in der 
10 Schmidt, S. 9.
11 Vgl. dazu Loftus; Loftus/Doyle; Kühnel/Markowitsch.
12 McLeod; Loftus/Doyle. 
13 Welzer, S. 192 ff.
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Lage einzuschätzen, wie „wahr“ die eigenen Erinnerungen sind. Auch wenn der Zeuge 
sehr sicher ist, dass er sich genau an etwas erinnern kann, kann er sich dennoch irren. 

Neben Psychologen bezweifeln Schriftsteller und Literaten ebenfalls die Institu-
tion der Zeugenschaft. Günter Grass betitelte seine 1997 erschienene Sammlung aus 
Essays, Reden, Gedichten und Interviews – in denen er sein schriftstellerisches Werk 
reflektiert – mit „Der Autor als fragwürdiger Zeuge“.14 In einer Rezension schreibt 
Martin Mann über Grass: 

„[Er] versucht sich mit seinen Erinnerungen zu versöhnen, scheitert aber immer wieder an 
deren Leerstellen und Unsicherheiten. Schließlich gehört zum Leben auch dessen ungeleb-
ter Anteil, jene Dinge, gegen die man sich entschieden hat, die aber dennoch präsent sind: 
‚kühn ungehaltne [sic!] Reden schwingen, Geschichte rückwärts neu datieren, gestrichne 
[sic!] Wörter abermals beleben […] und ab und an die Uhr belügen.‘“15 

Grass nennt den Zeugen fragwürdig, Henne „das unzuverlässigste und schwierigste 
Beweismittel vor Gericht“16. Die Zeugen, deren Aussagen als solche beurteilt werden, 
setzen voraus, dass jemand ihnen zuhört, jemand die Zeugenschaft aufnimmt und am 
Ende Schlüsse daraus zieht. Es gilt also nur als Zeuge, wer „gehört“ wird, wessen Aus-
sage in bestimmten sozialen, kulturellen Rahmen akzeptiert wird.

Der Zeuge existiert nicht als isoliertes Wesen, völlig abgetrennt vom sozialen Kon-
text, sondern ist immer Teil einer Gruppe, einer bestimmten Gesellschaft.17 Genau wie 
das Erinnern ist die Zeugenschaft in einem gesellschaftlichen Bezugsrahmen veran-
kert.18 Der Zeuge steht in Interaktion mit seinem Vernehmer, Gesprächspartner oder 
einem größeren sozialen Rahmen. Ohne diese Rahmen wäre sein Zeugnis nicht oder 
nicht in der Form entstanden. Dadurch kann eine starke Selektion beobachtet werden 
– nicht jeder wird gehört, sondern nur diejenigen, die ausgewählt worden sind oder die 
sich den Rahmen erschaffen können, in dem ihr Zeugnis verbreitet werden kann. 

Wer vom Gericht nicht als Zeuge geladen wird, wessen Erinnerungen nicht publi-
ziert werden, wessen Dokumente nicht im Archiv aufgehoben werden etc., wird nur in 
sehr begrenzten Sphären erzählen können und gehört werden. Nicht nur räumlich sind 
diese Zeugenaussagen beschränkt, sondern auch zeitlich. Dadurch, dass ein offizieller 
Rahmen, wie das Gericht, ein historisches Archiv oder anderweitige gesellschaftsbe-
zogene Institutionen, fehlt, werden diese Aussagen kurzlebig. Ihre Existenz auf der 
Ebene einer größeren Gemeinschaft wie einer Stadt oder der Nation ist im Vergleich 
zu anderen in sozial-institutionellen Strukturen eingebetteten Zeugenaussagen flüchtig. 
Genau deshalb ist die Auswahl – besonders für Historiker – sehr interessant: Wer wird 
in Bezug auf historische Ereignisse gehört und was wird davon aufgehoben? Zum so-
zialen Rahmen gehören ohne Zweifel die (eigene) Familie und die kleine Gemeinde. 
Zeugnisse, die in diesem Rahmen abgelegt werden, unterliegen nicht den formalen Vor-
gaben einer offiziellen Gerichtsaussage und erfüllen meist eine andere Funktion. Diese 

14 Grass. 
15 Mann. 
16 Henne, S. 90.
17 A. Assmann, Grundtypen, S. 34.
18 Halbwachs, S. 23.
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Zeugen finden Gehör bei Menschen, mit denen sie ihren Alltag teilen. Die Zeugnisse 
werden im Familien- und im kollektiven Gedächtnis der eigenen Gemeinde bewahrt 
und können zur Identität der kleineren Gemeinschaft beitragen und sie beeinflussen.

Sei es die Familie oder andere soziale Instanzen, für die Zeugenschaft gilt: Ohne 
Menschen, die zuhören können und wollen, werden die Erinnerungen nicht als eigen-
ständige Erzählungen angefertigt. Scholz betont, dass Zeugnis und Zeugenschaft in 
doppelter Hinsicht soziale Praxis darstellen:

„Sie implizieren zum einen die Beteiligung mehrerer Personen (Sprecher, Adressaten, evtl. 
auch ein Auditorium); und ermöglichen zum anderen die Bildung großer epistemischer Ge-
meinschaften [...].“19

Die Erinnerungen existieren zwar in den Zeugen, sind aber fragmentarisch. Durch 
das Erzählen für den Adressaten, durch das Zurück-Erinnern werden sie zu einem Nar-
rativ, das auch mitgeteilt werden kann. Dieser performative Akt ist meist mit einem 
Zweck, der auch Einfluss auf das Zeugnis hat, verbunden. Beim Gerichtszeugen ist 
die Art und Weise, wie die Zeugenaussage zu „produzieren“ ist, vom Zielpublikum 
und vom gesellschaftlichen Rahmen mehr oder minder durch eine bestimmte Tradition 
geprägt. Wie ein Augenzeuge der Polizei über das Erfahrene zu berichten hat, ist eben-
falls formal vorgeschrieben. Mit der „Geburt des Zeitzeugen“20 und der verstärkten 
Wahrnehmung der Zeugenschaft von Überlebenden der Shoah und anderer zeithisto-
rischer, oft traumatischer Geschehnisse rückte der Zeuge mehr und mehr ins Interesse 
der Öffentlichkeit. Im Zuge dessen entstanden auch neue Theorien über die Formen der 
Zeugenschaft.

3.1.2 Formen der Zeugenschaft

„Paradigmatisch für unseren Sprachgebrauch ist“ – so Schmidt – „der Gerichtszeu-
ge.“21 Paul Ricœur betont auch, dass man 

„[...] nicht einfach jeden Bericht über eine Tatsache, ein Ereignis, eine Person ein ‚Zeugnis‘ 
[nennt]; der Akt des Bezeugens hat eine enge Beziehung zu einer Institution: der Justiz; ei-
nem Ort: dem Gericht; einer sozialen Rolle: der des Anwalts, des Richters; einer Handlung: 
derjenigen, ein Plädoyer zu halten, d. h. Staatsanwalt oder Verteidiger in einem Prozess zu 
sein. Das Zeugnis ist eines der Beweismittel, die die Anklage oder die Verteidigung vorbrin-
gen, um den Richterspruch zu beeinflussen.“22 

Während Oliver R. Scholz die Gerichtszeugen als „formal“ bezeichnet, nennt Alei-
da Assmann sie „juridische Zeugen“.23 Der Bericht eines Augenzeugen dient zur Auf-

19 Scholz, S. 24.
20 Der Begriff wurde aus der gleichnamigen Publikation von Norbert Frei und Martin Sabrow entlehnt. Sabrow/

Frei. 
21 Schmidt, S. 7.
22 Ricœur, S. 12.
23 A. Assmann, Grundtypen, S. 35.
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klärung einer Tatsache und soll dazu beitragen, ein Urteil fällen zu können. Objekti-
vität, Aufrichtigkeit, und Sorgfalt werden von ihm erwartet. Sybille Krämer schreibt 
dem juridischen Zeugnis insgesamt sieben Eigenschaften zu: Evidenz, Wahrnehmung, 
Neutralität, Sprechakt, Zuhörerschaft, Autorisierung und Glaubwürdigkeit.24

Der Zeuge vor Gericht steht nicht als Person, als Individuum, sondern als Vermittler 
bestimmter Informationen25 im Mittelpunkt und wird somit eher als „Medium“, als 
„Speicher“ relevanter Tatsachen verstanden. Nicht seine persönliche Wahrnehmung, 
Gefühle und andere subjektive Informationen, sondern seine „Kapazität“ als neutraler 
„Beobachter“ und „Speicher“ werden vorausgesetzt. Aus dieser Grundhaltung der Ge-
richtspraxis ergibt sich ein stark reduziertes Bild des Zeugen, wobei seine Figur (fast) 
ausschließlich in der Kette der prozeduralen Rechtsprechung gesehen wird. 

Henne bezeichnet das Rechtssystem nicht nur als faktenfixiert, sondern generell als 
täterzentriert, sodass Opfer und Augenzeugen eine – aus juristischer Sicht betrachtet – 
Nebenrolle zugewiesen wird. Täter haben das Recht, am eigenen Strafverfahren nicht 
teilzunehmen, bei Erscheinen zu schweigen oder sogar zu lügen – ohne dass sie da-
durch größere Nachteile erleiden müssten.26 Im Gegensatz dazu kann man sich als Op-
fer oder geladener Zeuge nur in Ausnahmefällen auf das Zeugnisverweigerungsrecht 
berufen; man muss also in der Regel aussagen. Und das Zeugnis muss der Wahrheit 
entsprechen; lügen oder etwas bewusst verschweigen darf man nicht.27

Genau damit deutet Henne an, dass die Zeugenschaft vor Gericht nicht einfach als 
„juridisch“ oder „formal“ beschrieben werden kann. Der Hinweis auf diese Diversität 
fehlt in den verallgemeinernden Begriffen von Aleida Assmann und Oliver R.  Scholz. 
Diese allgemeinen Kategorien unterstreichen zwar die formellen Charakterzüge 
der Zeugenschaft vor Gericht, verschweigen aber die gravierenden juristischen und 
menschlichen Unterschiede zwischen Angeklagten, Opfern und/bzw. Zeugen. Eine 
Differenzierung der formellen bzw. juridischen Zeugnisse basierend auf dem Stand-
punkt der Zeugen ermöglicht eine detailliertere Perspektive bei der Interpretation der 
Zeugenaussagen. „Formales Zeugnis“ als Oberkategorie weist auf den vorgegebenen 
Rahmen, auf die „juridischen Settings“28 hin und beinhaltet sowohl die Gerichts- als 
auch andere Formen der institutionalisierten Zeugenschaft, wie z. B. Zeugen bei Ver-
tragsabschlüssen. Unterkategorien wie „juridisches Zeugnis von Angeklagten“, „juri-
disches Zeugnis von Opfern“ und „juridisches Zeugnis von Augenzeugen“ können die 
Unterscheidung unter den diversen Aspekten und Umständen der formellen Zeugen-
schaft verdeutlichen.29 

24 Krämer, S. 120.
25 Diese Eigenschaft bezeichnet Krämer als „Evidenz“. „Der Zeuge ist ein Beweismittel in einer mit einem 

Rechtsstreit verbundenen ungewissen Situation. Im juridischen Sinne fungiert er als ein Instrument zur Er-
mittlung von Tatsachenwissen.“ Ebenda, S. 120.

26 „Der Täter [...] darf schweigen, ohne Begründung und – von Nicht-Juristen und gerade in der Öffentlichkeit 
immer wieder übersehen – ohne dass ihm daraus ein Nachteil erwachsen könnte. [...] Der Angeklagte darf 
lügen, und dies, ohne dass eine Sanktion möglich ist, wenn auch in der Strafzumessung eine Lüge aus Sicht 
des Gerichts nicht vorteilhaft ist.“ Henne, S. 81 f.

27 Ebenda, S. 81 ff.
28 Entliehen von Aleida Assmann, A. Assmann, Grundtypen, S. 36.
29 Natürlich sind noch viele weitere Unterkategorien möglich. Wichtig ist, dass der Standpunkt des „juridischen 

Zeugen“ betrachtet und kontextualisiert wird.
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Auch wenn unser Sprachgebrauch und Verständnis dadurch stark geprägt sind, exis-
tiert der Zeuge bzw. die Zeugenschaft nicht nur vor Gericht, sondern darüber hinaus 
in vielen anderen formellen, aber eher informellen Formen. Bei ihnen bestehen (meist) 
keine juristischen Zwänge, die den Zeugen zum Ablegen eines Zeugnisses verpflichten. 
Dies gilt auch, wenn man der Familie persönliche Erfahrungen schildert oder wenn 
Journalisten über die Weltpolitik berichten. Diese tagtäglich gebräuchlichen Formen 
der Zeugenaussagen nennt Oliver R. Scholz „natürliche oder informelle Zeugnisse“.30 
Diese „natürlichen Zeugnisse“ umrahmen unser Leben und unsere Geschichte; sie sind 
weit verbreitete kulturelle und soziale Praktiken. 

Auf eine andere bekannte Form der Zeugenschaft weist der oben zitierte Artikel aus 
dem Lexikon für Theologie und Kirche hin. Zeugen spielen auch in der Religion eine 
außerordentlich wichtige Rolle: Sie vermitteln den Menschen Botschaften, bezeugen 
Wunder und die Existenz des Übernatürlichen. Aleida Assmann bringt „den religiösen 
Zeugen“ mit dem Märtyrertum in Verbindung: Er ist der Zeuge für den Zeugen, der für 
sich nicht mehr zeugen kann, da er durch den Märtyrertod erst einmal Zeugnis ablegte. 
„Das Martyrium konstituiert sich [...] erst im Bericht über diesen Tod.“31 Der Märtyrer 
zeugt nicht mit Worten und Schrift, sondern mit Taten: Durch seinen Tod im Kontext 
seines Glaubens und seiner Botschaft liefert der Märtyrer dem religiösen Zeugen erst 
die Möglichkeit, Zeugnis abzulegen über sein Leiden und Sterben.32 

Während die Zeugenschaft vor Gericht oder im religiösen Kontext weniger von 
den Massen rezipiert wird, genießt der „Zeitzeuge“ eine unübersehbare Aufmerksam-
keit von Seiten der breiten Öffentlichkeit. Denn hier geht es um Zeugen, die nicht 
nur darüber berichten, was sie gesehen oder gehört haben, sondern auch darüber, wie 
sie das Gehörte und Gesehene erlebt haben. Sie liefern – genau wie bei anderen Ty-
pen der Zeugenschaft – (als authentisch angesehene) Informationen. Dieses mitgeteilte 
Wissen ist historisch relevant, erzählt basierend auf der Biografie des Zeitzeugen von 
der jüngsten Vergangenheit. Der Zeuge berichtet und ergänzt dieses Wissen mit seinen 
individuellen Erfahrungen, um (vermeintlich) authentische Einblicke in die Zeitge-
schichte zu gewähren.

Diese Erzählinstitution der jüngsten Geschichte hat derzeit Hochkonjunktur: Die 
Figur des Zeitzeugen ist längst aus dem Schatten verstaubter Geschichtsbücher her-
ausgetreten und hat es zu allgegenwärtiger Sichtbarkeit in Blockbuster-Movies bis hin 
zu intermedialen Ausstellungen gebracht. Der Begriff wurde Mitte der 1970er Jahre 
eingeführt; einen regelrechten Boom erlebte er Ende der 1980er Jahre. Gründe da-
für sind nach Sabrow der allmähliche Verlust der Deutungshoheit der professionellen 
Historiografie, eine ab den 1970er Jahren entstandene „Bewegung gegen das kommu-
nikative Beschweigen der Vergangenheit“ und die Entdeckung des Zeitzeugen in der 
Fernsehproduktion.33

30 Scholz, S. 27.
31 A. Assmann, Grundtypen, S. 37.
32 Beispiele für den religiösen Zeugen findet man in den Weltreligionen reichlich. Vgl. dazu ebenda, S. 38 f.; 

Krämer, S. 133 f.
33 Sabrow/Frei, S. 14 ff.
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Die medial mächtige Zeitzeugenschaft ist oft umstritten, gilt jedoch mittlerweile 
als akzeptierte Quelle der Geschichtsschreibung. Für Sabrow ist die Abgrenzung des 
Zeitzeugen zum Augenzeugen, zum juridischen Zeugen wesentlich: 

„Der Zeitzeuge [...] ist nicht identisch mit dem Tatzeugen, der ein miterlebtes abgrenzbares 
Geschehen durch seine Darstellung zum Zweck der polizeilichen oder juristischen Ermitt-
lung so präzise wie möglich nachvollziehbar und beurteilbar macht.“34

Den Zeitzeugen sieht er unmittelbar verbunden mit dem medialen Kontext, in dem 
sein Zeugnis aufgezeichnet und verbreitet wird. Hier weist Sabrow auf einen ausge-
prägten Unterschied zum juridischen Zeugen hin und erweckt den Eindruck, das Zeug-
nis des Zeitzeugen sei nicht beurteilbar und nachvollziehbar, während das im Rahmen 
polizeilicher oder juristischer Ermittlungen entstandene Zeugnis nachvollziehbar, be-
urteilbar und somit als Quelle legitimer als die Zeitzeugenschaft sei. Die „Natur“ der 
Zeugenschaft, sei es bei juridischen, religiösen oder zeitgeschichtliche Zeugen, un-
terscheidet sich jedoch nicht voneinander, auch wenn die gesetzten Rahmen das Bild 
immer in die eine oder andere Richtung verzerren. Grundlegend ist, neben der allge-
meinen Kritik der Zeugenschaft die Entstehungsgeschichte des Zeugnisses zu kennen, 
um seinen Quellenwert beurteilen zu können. 

Aleida Assmann nutzt den Begriff „historischer Zeuge“ und bezeichnet damit alle 
Übermittler, die Informationen über von ihnen erlebte Geschehnisse an die Welt weiter-
geben. Sie verwendet den Terminus als Oberkategorie und zählt zu diesem Zeugentyp 
sowohl einzige Überlebende nach Gräueltaten als auch berichtende Journalisten und 
Zeitzeugen.35 Somit fokussiert sie viel mehr auf den Inhalt des Zeugnisses und nicht auf 
formale oder präsentationstechnische Gegebenheiten. 

Wie am Anfang dieses Kapitels schon dargestellt, existiert keine einheitliche Defi-
nition der Zeugenschaft, des Zeugnisses und des Zeugen. Gleichfalls gibt es konkur-
rierende Termini zur Beschreibung der Formen der Zeugenschaft. Im Vorhergehenden 
sind grundlegende, aber allgemeine Probleme der Typologie der Zeugnisse vorgestellt 
und beleuchtet worden. Eine Dimension wurde jedoch bisher noch nicht angesprochen, 
obwohl sie seit dem Holocaust ununterbrochen präsent ist. Es ist dies die ethisch-mo-
ralische Dimension. Was bedeutet das Bezeugen für Überlebende nach dem Schrecken 
der Shoah? Sie haben nicht nur überlebt, sondern sind die Einzigen, die für die Er-
mordeten Zeugnis ablegen können. Sie haben somit mehrere Rollen zugleich: Sie sind 
Opfer, Zeugen und Überlebende. Sie sind „moralische Zeugen“36, die nicht nur für sich, 
sondern auch für die unzähligen Todesopfer zeugen (können).37

34 Ebenda, S. 14.
35 A. Assmann, Grundtypen, S. 40 f.
36 Sybille Krämer nennt den moralischen Zeugen „Überlebenszeuge“. Krämer, S. 135.
37 Vgl. dazu Primo Levi: „Mein religiöser Freund hatte mir gesagt, ich hätte überlebt, damit ich Zeugnis ablegen 

kann. Das habe ich getan, so gut ich konnte, und ich hätte auch nicht anders gekonnt. Und immer noch lege ich 
Zeugnis ab, wann immer sich dazu eine Gelegenheit bietet. [...] Nicht wir, die Überlebenden, sind die wirk-
lichen Zeugen. [...] Wir sind die, die aufgrund von Pflichtverletzung, aufgrund ihrer Geschicklichkeit oder 
ihres Glücks den tiefsten Punkt des Abgrunds nicht berührt haben. [...] Vielmehr sind die ‚Muselmänner‘, die 
Untergegangenen, die eigentlichen Zeugen, jene, deren Aussage eine allgemeine Bedeutung gehabt hätte. Sie 
sind die Regel, wir die Ausnahme. [...] Jetzt sprechen wir, als Bevollmächtigte, an ihrer Stelle.“ Levi, S. 84 ff.
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Der Philosoph Avishai Margalit betont, dass moralische Zeugen in erster Linie 
auch selber gelitten hätten oder einem hohen Lebensrisiko ausgesetzt und nicht nur 
„Zuschauer“ von Gräueltaten waren.38 Gerade aufgrund dieser dramatischen Erfahrun-
gen wird der Zeugentyp mit dem Attribut „moralisch“ versehen. Im Unterschied zum 
oben erwähnten Zeugentyp berichten moralische Zeugen über elementare, lebenser-
schütternde Erfahrungen, die sie nicht nur miterlebten, sondern auch überlebten. Diese 
Gleichzeitigkeit von Opfer- und Augenzeuge-des-Sterbens-Sein verpflichtet den mo-
ralischen Zeugen zum Bezeugen, auch wenn er für sich selbst kein Zeugnis ablegen 
wollte. Er trägt außerdem – wie der „historische Zeuge“ – ein Zeugnis von historischer 
Relevanz in sich, das der Gesellschaft einfach vermittelt werden muss:

„The moral witness plays a special role in uncovering the evil he or she encounters. Evil 
regimes try hard to cover up the enormity of their crimes, and the moral witness tries to 
expose it.“39

Im Unterschied zum historischen Zeugen geht die Rolle des moralischen Zeugen 
weit über die Vermittlung einer Botschaft hinaus. Er ist Speicher der erfahrenen und 
gesehenen Gewalt, Medium der Vermittlung und Entlarvung und zugleich auch Wahr-
heitssuchender auf gesellschaftlicher und persönlicher Ebene. Margalit betont jedoch, 
der moralische Zeuge sei trotz der präsenten politischen Dimension der Wahrheitsfin-
dung und -vermittlung kein „politischer Zeuge“. Beide fühlen sich zuständig für die 
Aufdeckung erfahrener Untaten. Zwar kann der politische Zeuge bei der Enthüllung der 
faktischen Wahrheit effektiver sein, denn er erzählt nur eine Ebene: wie es war. Der mo-
ralische Zeuge ist aber fähig zu sagen, wie es sich anfühlte, wie es war, einem solchen 
Übel unterworfen zu sein.40 Dieses Emotional-stärker-involviert-Sein unterscheidet 
den moralischen Zeugen vom politischen, aber auch vom religiösen oder historischen 
Zeugen. Das Zeugnisgeben bei solchen traumatischen Erfahrungen hat dementspre-
chend eine stärkere biografische Komponente im Vergleich zu anderen Zeugentypen:

„Das Zur-Sprache-Kommen des Erlittenen erweist sich dann als ein Weg, die vergangenen 
Erfahrungen in die eigene Biographie zu integrieren und den damit verbundenen Schmerz 
auch existentiell annehmen zu können.“41

Trotz der möglichen psychologisch positiven Wirkung des Zeugnisgebens über die 
Shoah wird die Möglichkeit der Holocaust-Zeugenschaft sowohl von Betroffenen als 
auch von Wissenschaftlern kontrovers diskutiert.42 Einerseits wird die Unmöglichkeit 
des Bezeugens des Todes hervorgehoben, wodurch dem Überlebenszeugnis eine un-
überwindbare Grenze gesetzt bzw. aufgezeigt wird. Dori Laub nannte den Holocaust 

38 „The paradigmatic case of a moral witness is one who experiences the suffering – one who is not just an ob-
server but also a sufferer. The moral witness should himself be at personal risk, whether he is a sufferer or just 
an observer of the suffering that comes from evil-doing.“ Margalit, S. 150.

39 Ebenda, S. 165.
40 Ebenda, S. 168.
41 Krämer, S. 136.
42 Vgl. dazu Agamben; Brunner/Zajde; Michaelis; Schneider.
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sogar „an event without a witness“, da es laut seiner traumatheoretischen Auffassung 
unmöglich sei, den Schrecken mit einem Bewusstsein erlebt zu haben, das später das 
Bezeugen ermöglichen würde43:

„[...] that what precisely made a Holocaust out of the event is the unique way in which, 
during its historical occurrence, the event produced no witnesses. Not only, in effect, did the 
Nazis try to exterminate the physical witnesses of their crime; but the inherently incompre-
hensible and deceptive psychological structure of the event precluded its own witnessing, 
even by its very victims.“44

Giorgio Agamben nähert sich der angesprochenen Unmöglichkeit der Ho-
locaust-Zeugenschaft über eine andere Herangehensweise an, indem er ein wenig be-
tretenes Terrain der Holocaustforschung zwischen „Konstatierung“ und „Sakralisie-
rung“ betritt: Er hört den Lücken zu, er schenkt dem Gehör, was nicht artikuliert wird.45 
Wie zuvor angedeutet, bilden Shoah-Überlebenszeugnisse eine besondere Gruppe der 
Zeugenschaft, die über die vorhergehenden theoretischen und philosophischen Diskur-
se zur Zeugenschaft weit hinausgehen.

Die obige Ausführung erlaubt einen allgemeinen Einblick in die Typologie der Zeu-
genschaft und verweist auf die diversen Aspekte, aber auch auf einige Mängel existie-
render Konzepte. Die Generalisierbarkeit einer Zeugnistypologie kann nicht gewähr-
leistet werden, weil sie voraussetzen würde, dass alle Kriterien in einem einheitlichen 
System aufgestellt werden können. Da dies bereits an der disziplinären Verankerung 
scheitern würde, werden hier nur einige Eckpunkte hervorgehoben, die bei der Analyse 
der erforschten Zeugnisse dieser Arbeit herangezogen werden können. Zeugnisse kön-
nen also einerseits nach ihrer Formalität bzw. ihren Entstehungsgrundlagen analysiert 
werden. Demzufolge können sie zum Beispiel als „formal“ oder „natürlich/informell“ 
bezeichnet werden. Andererseits lassen sich viele inhaltlich-zeithistorische Kategorien 
formen, wie das „juridische Zeugnis“ in unterschiedlichen Betrachtungsweisen, der 
„religiöse Zeuge“, der „historische Zeuge“ oder der „Zeitzeuge“. Abhängig vom jewei-
ligen gesellschaftlichen Kontext können wir über „politische“ oder „moralische Zeug-
nisse“ sprechen. Unter moralischen Zeugen werden jene verstanden, die selbst Opfer 
von Gräueltaten waren. Zeugnisse müssen immer als Teile sozialer Akte verstanden 
werden, was voraussetzt, dass sich die Auslegung auch darauf erstreckt.

Obendrein haben alle Formen der Zeugenschaft ihre eigene sprachliche Tradition 
dahingehend, wie, auf welche Weise etwas erzählt wird. Solche Traditionen sind in 
einen kulturellen Rahmen eingebunden, basieren auf Sprache, auf Sprechhandlun-
gen und orientieren sich an scripts, die mehr oder minder festlegen, welche Inhalte 
und Sprechakte beim Zeugnisgeben zur Geltung kommen.46 Diese Sprechakte bilden 

43 Der Holocaust-Überlebende Primo Levi beschreibt dieses Phänomen ebenfalls: „Die Untergegangenen hät-
ten, auch wenn sie Papier und Bleistift gehabt hätten, niemals Zeugnis abgelegt, weil ihr Tod schon vor der 
Vernichtung ihres Körpers begonnen hatte. Wochen und Monate vor ihrem Ableben hatten sie bereits die 
Fähigkeit der Beobachtung, der Erinnerung, des Abwägens und des Ausdrucks verloren.“ Levi, S. 86.

44 Felman/Laub, S. 80.
45 Agamben, S. 9.
46 A. Assmann, Grundtypen, S. 34.
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ein Gerüst, auf dem ein Zeugnis – eingebettet in einen sozialen Rahmen – aufgebaut 
werden kann. Dieses eigene Sprach-Gerüst versucht zu verdeutlichen, dass man etwas 
Gesehenes oder Gehörtes weitergibt, weswegen die Aussage „richtig und wahr“ sein 
muss. Klauseln wie „Ich habe es gesehen“ oder „So war es“ verleihen Authentizität und 
drücken die Hoffnung auf das Vertrauen des Gegenübers aus. Demzufolge muss die 
Analyse auch den kulturellen Rahmen und das Sprach-Gerüst unter die Lupe nehmen. 
Die obige typologisierende Betrachtung der Zeugenschaft lenkt das Augenmerk deut-
lich auf epistemologische Fragen, die auch im Hinblick auf die Analyse der erhobenen 
Quellen etwas näher betrachtet werden sollen.

3.1.3 Epistemologie der Zeugenschaft

Die Gerichtsaussagen bzw. andere formelle Zeugenvernehmungen und informelle 
Zeugnisse, die dieser Arbeit zugrunde liegen, sind weder aus juristischer noch aus psy-
chologischer Sicht zuverlässig und in jeder Hinsicht präzise, wie sich aus der obigen 
theoretischen Verankerung der Zeugenschaft schließen lässt (siehe Kapitel 3.1.1 „Kritik 
der Zeugenschaft“). Nach so vielen Gegenargumenten und Zeugenschaftsskeptizismus 
könnte man berechtigt die Frage stellen, weshalb diese Arbeit Zeugenaussagen als Er-
kenntnisquelle nutzt. Die Frage lässt sich sehr knapp beantworten: Es existieren (fast) 
keine anderen Quellen über den Forschungsgegenstand. Diese äußerst kurz gehaltene 
Antwort ist allerdings nicht nur oberflächlich, sondern sie verschleiert auch die wesent-
lichen, nämlich epistemologischen Fragen. Werden Zeugenaussagen als Wissensquel-
len betrachtet? Wie werden Erkenntnisse aus Zeugnissen wissenschaftlich bewertet?

Die erkenntnistheoretische Rezeption der Zeugenschaft ist weitgehend diskursver-
haftet; dennoch sind die Grenzen zwischen den einzelnen Ansichten nicht klar zu 
trennen. Sie stehen im gegenseitigen Austausch und beeinflussen einander. Der episte-
mische Status des Testimonialwissens47 änderte sich im Laufe der Zeit, obwohl die kri-
tischen Hauptströmungen seit Platon präsent sind.48 Die Philosophie – so Schmidt – hat 
das Wissen durch Zeugnisse Anderer dem Erfahrungswissen deutlich untergeordnet.49 
Diese Sichtweise entspricht auch den oben erläuterten Ansichten der experimentellen 
Psychologie.

Abseits der Wissenschaft, im Familien- oder Schulalltag, wird im Wesentlichen we-
niger Kritik am Testimonialwissen geübt.50 Es wird als unerlässlicher Teil unseres Le-
bens wahrgenommen: Das mitgeteilte Wissen bildet den Großteil unserer Erkenntnisse, 
da aufgrund räumlicher und zeitlicher Begrenzungen der Aufbau eines reinen Kanons 
von Erfahrungswissen unmöglich ist. Der Philosoph David Hume schätzt zwar das 
Zeugenwissen, meint jedoch, man könne über „Wissen“ von Zeugen, von Zeugenaus-

47 Als Testimonialwissen bezeichnet man aus Zeugnissen, aus Erzählungen Anderer stammende Erkenntnisse.
48 „[...] wurden in der platonischen, aristotelischen und cartesianischen Denktradition Bedingungen für Wissen 

postuliert (Erkenntnis von etwas Allgemeinem, Notwendigem, Unveränderlichem; absolute Gewissheit), die 
es nicht erlaubten, das durch andere Erfahrene zum Wissen zu rechnen.“ Scholz, S. 31.

49 Schmidt, S. 17.
50 „Dass wir im Normalfall dem, was andere uns erzählen, Glauben schenken, und dies zu Recht, ist fundamental 

für unser Leben und Lernen.“ Ebenda, S. 23.
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sagen nur dann sprechen, wenn dieses Mitgeteilte nicht im Widerspruch zu den eigenen 
Erfahrungen stehe. Er betont, dass 

„[e]ine ganze Anzahl von Umständen bei allen Urteilen dieser Art in Betracht gezogen wer-
den [muss], und der letzte Maßstab, nach dem wir alle hierüber etwa entstehenden Streitig-
keiten schlichten, stammt immer aus der Erfahrung und Beobachtung.“51

Problematisch erscheinen kann seine Aussage in der praktischen Ausführung der 
Überprüfung des Testimonialwissens anhand eigener Erfahrungen und Beobachtungen, 
auch im Kontext der wissenschaftlichen Forschung. Der Forschende, der mit Zeugen-
aussagen arbeitet, kann nie selbst eigene Erfahrungen über einen in der Vergangen-
heit zu verortenden Forschungsgegenstand sammeln. Aus diesem Grunde könnte man 
meinen, dass die durch Zeugnisse mitgeteilten Informationen nie im Widerspruch mit 
den eigenen Erfahrungen stehen können. Hier kommt aber statt der Erfahrung das (ei-
gene) Wissen des Forschenden zum Tragen. Er verfügt als Rezipient von Zeugnissen 
vergangener Zeiten über ein breit gefasstes methodisches und theoretisches Wissen, 
auf dessen Grundlage er die Zeugnisse verortet und wissenschaftlich auswertet. Dieses 
umfassende Wissen über den Kontext des zu erforschenden Testimonialwissens basiert 
aber wiederum auf dem Zeugenwissen anderer Wissenschaftler. Somit müssten diese 
Quellen bzw. deren Verfasser laut Hume noch einmal überprüft werden, was wiederum 
wahrscheinlich andere Zeugnisse involvieren würde. Die Anforderungen an die Verifi-
kation von Hume sind, zumindest für Wissenschaftler, nicht erfüllbar. Essenziell sind 
aber seine Hinweise auf die „Überprüfung“ der Zeugen als „Einzelwesen“ und auf die 
dem (gesprochenen) Zeugnis innewohnenden Eigenschaften, die in der Beurteilung des 
„Quellenwertes“ als Kompass dienen können:

„[Die Beurteilung kann] aus dem Charakter oder der Zahl der Zeugen; aus der Art wie sie 
ihr Zeugnis abgeben, oder aus der Verbindung dieser Umstände [stammen]. Eine Tatsache 
wird uns verdächtig, wenn die Zeugen einander widersprechen; wenn ihrer nur wenige oder 
ihre Charaktere zweifelhaft sind; wenn ihr Vorteil bei ihrer Aussage in Frage kommt; wenn 
sie ihr Zeugnis zögernd oder im Gegenteil mit heftigen Beteuerungen abgeben. Es gibt noch 
viele andere Umstände gleicher Art, welche die Kraft einer jeden auf menschliches Zeugnis 
gestützten Begründung vermindern oder zerstören können.“52

Die von Hume beschriebenen, das Zeugnis beeinflussenden Beurteilungskriterien 
weisen dem Interpreten der Informationen als Individuum eine erhebliche Rolle zu. 
Jenseits der Überprüfung der Umstände kommt dem Individuum und Forscher außer-
dem deshalb eine wesentliche Bedeutung zu, weil er dem Zeugen Vertrauen schenkt. 
Der Empfänger, der das Zeugnis wahrnimmt und rezipiert, schenkt dem Zeugen 
Vertrauen, indem er ihm zuhört und dadurch dem Mitgeteilten Aufmerksamkeit und 
Glaubwürdigkeit schenkt. Dies sei unerlässlich auch für den Spracherwerb, wie Scholz 
in Anlehnung an Anthony Coady betont: „Ohne ein erhebliches Maß an Vertrauen auf 

51 Hume, S. 131.
52 Ebenda, S. 132.
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das Zeugnis anderer wären zahlreiche epistemische und sprachliche Praktiken nicht 
möglich.“53 An diesem Akt des Vertrauens wird deutlich, dass es bei der Zeugenschaft 
nicht allein um epistemologische, sondern auch um ethische Fragen geht. Krämer be-
tont diesbezüglich: 

„Da das Schenken von Vertrauen ein notwendig riskanter Prozess ist – anderenfalls wäre es 
kein Vertrauen –, ist das Ethos des Vertrauens in und des Glaubens an Person oder Institution 
die Bedingung der Möglichkeit, dass Wissen überhaupt übertragen werden kann. Erkenntnis 
ist gebaut auf Vertrauen.“54

Zwar bezieht sich der Philosoph Jaques Derrida auch auf das Vertrauen, doch nähert 
er sich dem Thema der Zeugenschaft aus einer sich bewusst vom juristischen Aspekt 
abgrenzenden Perspektive. Dementsprechend spielen für ihn Begriffe wie Glaubwür-
digkeit oder Wahrhaftigkeit auf der Ebene des Rechts keine Rolle. In seinem Sinne „lei-
det“ das Zeugnis immer unter der Verbindung mit Fiktion und Lüge, auch wenn es stets 

„den Anspruch erhebt, in der Wahrheit von der Wahrheit für die Wahrheit zu zeugen, besteht 
es um des Wesentlichen willen nicht darin, eine Kenntnis mitzuteilen, wissen zu lassen, zu 
informieren, das Wahre zu sagen.“55

Die im Zeugnis verborgene Wahrheit ruhe im Zeugen selbst und sei deshalb uner-
gründbar und singulär. Da „dieses Geheimnis“ sich nie völlig erschließen lasse, sei das 
Vertrauen des Rezipienten gefragt.56

Ebenso setzt die wissenschaftliche Analyse der Zeugenaussage ein bestimmtes Ver-
trauen voraus, nämlich dass der Forschende die Quellen zunächst als Quellen wahr-
nimmt und ihnen vertraut. Dieses Vertrauen darf keineswegs blind oder automatisch 
sein, wie Hume fordert.57 Der Wissenschaftler soll nach Auswahl des Quellenkorpus 
aus der Komfortzone des Vertrauens heraustreten, um danach sowohl den Inhalt als 
auch andere relevante Eigenschaften der Zeugenaussagen mithilfe fachlicher Methoden 
kritisch analysieren zu können. Solange er aber zunächst die Quellen der Forschung 
aussucht, betreibt er selbst einen sozialen Akt, einen Akt des Vertrauens. Welche Quel-
len und welche Menschen zur Sprache kommen, bildet auch einen Teil der historischen 
Forschung, der Geschichtsschreibung. Welche Bedeutung der Forschende diesen Quel-
len beimisst, markiert die nächste Interpretationsebene. 

Wie bereits erwähnt gelten Zeugenaussagen – zumindest aus der Sicht mehrerer 
Disziplinen, die dem Zeugnis einen Beweischarakter zuschreiben – als unzuverlässig, 
schwierig, fragwürdig und auch zweitrangig gegenüber anderen Erkenntnisquellen. 
Bei einer wissenschaftlichen Arbeit wie dieser ist es grundlegend, dass sie – wie es in 

53 Scholz, S. 33.
54 Krämer, S. 139.
55 Derrida, Bleibe, S. 25.
56 Ebenda, S. 28 ff.
57 „Der Grund, aus dem wir Zeugen oder Geschichtsschreibern überhaupt Vertrauen schenken, stammt nicht 

aus irgend einer Verknüpfung, die wir a priori zwischen Zeugnis und Wirklichkeit auffassen, sondern aus der 
Gewohnheit, eine Einstimmigkeit zwischen ihnen anzutreffen.“ Hume, S. 132.



53

Zeuge, Zeugnis, Zeugenschaft

der Formulierung vieler Promotionsordnungen steht – u. a. zu einer neuen Erkenntnis 
kommt, dass also die Forschung einen Mehrwert darstellt, etwas Neues präsentiert, 
kurz Wissen produziert. Im Falle dieser Arbeit basiert dieses Wissen über den hier ge-
wählten Forschungsgegenstand auf Zeugnissen. Bei der Auswahl muss den Quellen 
zunächst Vertrauen geschenkt werden, um eine wissenschaftliche Auseinandersetzung 
überhaupt zu ermöglichen. Sie werden als mögliche „Erkenntnisträger“ angesehen, 
nicht jedoch als reine „Faktenquellen“. Die allgemeine Zeugenkritik kann nicht dazu 
führen, dass diese Texte, Aussagen etc. einfach ignoriert werden, weil ihnen jeder po-
sitive epistemische Status aberkannt wird. Anforderungen wie der völlige Verzicht auf 
das Testimonialwissen können und müssen nicht erfüllt werden, sondern es reicht aus, 
wenn der Forschende sich die Aussage, dass Zeugnisse fehlbare epistemische Quellen 
sind, vor Augen hält. Zwar sind sie irrtumsanfällig, aber es handelt sich um wesentliche 
menschliche Quellen, ohne die der Wissenskanon unvorstellbar wäre. Genau das ist die 
Aporie des Zeugnisses: das Suchen nach perfekten und unfehlbaren Quellen, sodass 
diese Suche ständig auf neue Zeugnisse angewiesen ist. 

Obwohl – wie oben gezeigt – eingeräumt werden muss, dass eine völlige Ausblen-
dung des Wissens Anderer nicht realisierbar ist, werden Berichte, also Zeugnisse mit 
historischer Relevanz stets kritisch betrachtet. Den Aspekt, der dabei in den Vorder-
grund rückt, gibt Andree Michaelis deutlich wieder: „Auch Historiker suchen [...] nach 
Fakten und Tatsachen, wohingegen Augenzeugen nichts als Erfahrung vorweisen kön-
nen.“58 Genau wegen dieses dem Zeugnis immanenten Wesenszuges wird seine epis-
temische Bedeutung nicht nur in der Geschichtswissenschaft, sondern auch in vielen 
Richtungen der Philosophie sowie der Psychologie unterschätzt. Hierbei fehlt die an-
dere Seite der Medaille, die die Perspektive, die Zeugnisse dem Empfänger bieten, 
hervorhebt. Zeugnisse bergen demnach ein großes Potenzial an Erkenntnissen, auch 
wenn sie positivistisch/faktisch betrachtet sehr viele Mängel aufweisen. Um reine Fak-
ten über einen Forschungsgegenstand zu finden, müssten die relevanten existierenden 
Zeugnisse nach Zahlen, Namen, Daten etc. durchforstet werden. Die gewonnenen Da-
ten müssten systematisch miteinander verglichen werden, um zu Erkenntnissen höchs-
ter Wahrscheinlichkeit zu gelangen. Demnach wäre das Zeugnis dieser gesammelten 
„Datenwolke“ ausgeliefert – wie auch Michaelis betont:

„Dass diese Quellen [hier: Interviews mit Überlebenden der Shoah – A. B.] in ihrer argumen-
tativen Verwendung anderen Quellen unterlegen sind, liegt darin, dass im juristischen wie im 
historiologischen Diskurs davon ausgegangen wird, ihre Authentizität sei der Autorität des 
Faktischen unterzuordnen.“59

Mit diesem Vorgehen, sofern man die „Fakten“ als allmächtige Richter über die 
Authentizität betrachtet, würde man einen Teil des Wissens verlieren. Das heißt nicht, 
dass man „Fakten“ beiseitelegen sollte, sondern dass das Zeugnis in seiner Ganzheit 
und Einzigartigkeit als Träger von Geheimnissen und Lücken betrachtet werden muss. 
Dass Zeugnisse Erfahrungsberichte sind, darf nicht als Schwäche, sondern sollte als 

58 Michaelis, S. 273.
59 Ebenda, S. 274.
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eine der Zeugenschaft innewohnende Eigenschaft mit hohem Erkenntniswert erschei-
nen – besonders für die Forschung.

Aus all dem ergibt sich, dass das Zeugnis als epistemische Quelle unverzichtbar 
und unersetzlich ist. „Je nach Kontext, in dem es verwendet und verwertet wird, wird 
das Zeugnis in verschiedene Formen des Wissens verwandelt: In den juridischen Be-
weis, die historische Quelle, das politische Exemplum.“60 Dieses transportierte Wissen 
ist keineswegs zweitrangig, sondern einzigartig und singulär und kann jede Disziplin, 
jede Forschung bereichern. In diesem Sinne widmet sich dieses Kapitel den diversen 
Zeugnissen über den Forschungsgegenstand, um der „Interpretationsforderung“61 des 
Zeugnisses nachzukommen.

3.2 Zeugenschaft der jüdischen Arbeitsdienstler

„Heute wissen wir: Das Überleben ist nicht nur das persönliche Problem der Überlebenden, 
die langen, dunklen Schatten des Holocaust legen sich über die gesamte Zivilisation, in der 
er geschah und die mit der Last und den Folgen des Geschehenen weiterleben muß.“62

Imre Kertész

Wie sich aus dem Kapitel der kurzen Geschichte des jüdischen Zwangsarbeitsdienstes 
erschließen lässt, hatten die Mitglieder der Arbeitsbataillone ein sehr hartes Schicksal 
erlitten. Viele starben aufgrund der miserablen Umstände beim Einsatz an der Ostfront, 
nach Angriffen oder an Krankheiten. Die Mehrheit der Mitglieder der beiden in Puszta-
vám63 stationierten Arbeitskompanien starb nicht an Folgen von Unterernährung oder 
in Kampfhandlungen, sondern wurde am 16. Oktober 1944 ermordet. Einigen gelang 
es, dem Massemord zu entkommen. Von ihren Zeugnissen handelt dieses Unterkapitel.

„Ein bevorzugter Jude während der deutschen Besetzung“64 – so beginnt der Be-
gleitbericht von Dr. Theodor Lazar65 zum Zeugnis von Sándor Grünfeld. Der Zeuge ge-
hörte jener Arbeitskompanie an, die später in Pusztavám und Bakonysárkány stationiert 
wurde. Auf den außerordentlichen Charakter seiner Geschichte deutet schon der oben 
zitierte Titel des Begleitberichtes hin. 

Am 12. Oktober 1958 traf der aus Ungarn stammende Lazar den Zeugen Sándor 
Grünfeld in Tel Aviv, um ihn zu seinen Erfahrungen während des Zweiten Weltkriegs 
zu befragen. Damit erfüllte Lazar den im 1953 erlassenen Yad-Vashem-Gesetz festge-

60 Schmidt, S. 92.
61 In Anlehnung an Paul Ricœur: „[Das Zeugnis gibt] der Interpretation einen zu interpretierenden Inhalt. So-

dann in dem Sinn, dass es eine Interpretation fordert. Das Zeugnis gibt etwas zu interpretieren.“ Ricœur, 
S. 31.

62 Kertész, Holocaust als Kultur, S. 86.
63 Die Kompaniekommandantur und einige Arbeitsdienstler waren im Nachbardorf Bakonysárkány stationiert. 

Die dort stationierten Arbeitsdienstler waren vom Massaker nicht betroffen. 
64 Grünfeld, in: YVA O.3/1047, Bl. II.
65 Auch unter den Namensvarianten: dr. Theodor Zwi Lazar, dr. Theodor Zvi Lazar und Dr. Lázár Tivadar.
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legten Auftrag des israelischen Parlaments66, nämlich „Zeugnisse der Shoah zu sam-
meln, zu prüfen und zu veröffentlichen“. Die Sammlung von Dokumenten und Berich-
ten über den Holocaust hat eine längere Geschichte, die bereits während des Krieges 
ihren Anfang nahm. Das Yad Vashem Archiv in Jerusalem sammelt diese Funde seit 
seiner Gründung 1946 und arbeitet sie auf.67

Das Zeugnis von Sándor Grünfeld ist in einer sechzehnseitigen Abschrift von Lazar 
in ungarischer Sprache zu lesen. Es ist gut strukturiert: Den Anfang bilden grundle-
gende persönliche Daten und ein komprimierter Überblick der eigenen und familiären 
Kriegserfahrungen. Den einführenden Seiten folgt die detaillierte Erzählung. Sándor 
Grünfeld ist 1901 in Nordungarn geboren. Nach dem Ersten Weltkrieg zog er nach 
Tornalja68, wo er einen blühenden Öl- und Benzinhandel betrieb. Tornalja war seit 1919 
Teil der Tschechoslowakei und wurde erst wieder infolge des Ersten Wiener Schieds-
spruchs Teil Ungarns. Sándor Grünfeld erging es sowohl in der Zwischenkriegszeit als 
auch am Anfang des Zweiten Weltkriegs wirtschaftlich gut. Anzeichen des wachsenden 
Antisemitismus verspürte er schon seit 1938. Da er das Geschäft wegen der Juden-
gesetze nicht mehr hätte betreiben dürfen, „arisierte“ er es. Dank seines christlichen 
Partners konnte er weiterhin seinen Geschäften nachgehen. Er pflegte eine außeror-
dentlich gute Beziehung zu Stadtbeamten und Militäroffizieren. Nach der deutschen 
Besetzung wurde in Tornalja ein Ghetto errichtet, in das Grünfelds Frau und Tochter 
ziehen mussten, während die Behörden ihm weiterhin Bewegungsfreiheit gewährten. 
Aufgrund eines persönlichen Kontakts erhielt er vom Kommandanten des jüdischen 
Zwangsarbeitsdienstes des VII. Bataillons eine Einberufung nach Jolsva69, auf der be-
wusst das Datum ausgelassen worden war. Sándor Grünfeld erkannte nach eigenen 
Angaben den richtigen Zeitpunkt und füllte das Datumsfeld mit dem 1. Juni 1944 aus. 
Daraufhin wurde er nach Jolsva in die Arbeitskompanie eingezogen:

„Meine Lage in Tornalja wurde unhaltbar, den Antisemiten war es ein Dorn im Auge, dass 
ich mich noch außerhalb des Ghettos befand und meine Beschäftigung weiterhin ausübte.“70

Am 9. Juni bekam er die Nachricht, dass seine Frau und Tochter aufgrund eines 
Befehls vor der Einwaggonierung nach Auschwitz in Sicherheit gebracht worden sei-
en. Von diesem Moment an bemühte sich Grünfeld mit allen Mitteln, sein politisches 
Netzwerk einzusetzen, um sich und seine Familie vor der Deportation zu retten. Noch 
während er als Arbeitsdienstler in Jolsva stationiert war, erhielten er und seine Familie 
die schwedische Staatsbürgerschaft71. Zwar mussten seine Frau und Tochter nach Bu-
dapest ziehen, doch konnte er für sie einen sicheren Unterschlupf organisieren. In den 

66 Knesset.
67 Yad Vashem (Webseite). 
68 Heute: Tornaľa, 1948 bis 1990 slowakisch Šafárikovo, ungarisch Tornalja – älter auch Tornallya. Die Stadt 

liegt in der heutigen Mittelslowakei.
69 Heute: Jelšava, deutsch Eltsch oder älter Jelschau und Ilsau, ungarisch Jolsva oder älter Jólsva, lateinisch 

Alnovia. Sie liegt in der heutigen Mittelslowakei.
70 „A helyzetem tarthatatlanná vált Tornalján, szemet szurt [sic!] az antiszemitáknak, hogy én a gettón kivül 

[sic!] tartózkodom és folytatom korábbi foglalkozásomat.“ Grünfeld, in: YVA O.3/1047, Bl. 4.
71 Schutzpass.
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Sommermonaten 1944 genoss er trotz seines Status als jüdischer Arbeitsdienstler eine 
außerordentliche Reise- und Bewegungsfreiheit.

Am 25. September 1944 erhielt die Kompanie den Versetzungsbefehl von Jolsva 
nach Bakonysárkány-Pusztavám. Grünfelds Aufgabe war es, die Unterkunft für die 
Kompaniekommandantur vorzubereiten. Nach einem Besuch bei seiner Familie in Bu-
dapest kam er in Bakonysárkány an, wo er sich an der Vorbereitung für die Einquartie-
rung beteiligte. Die Kompanie traf Anfang Oktober ein: Die Offiziere und die Wach-
mannschaft mit ausgewählten jüdischen Arbeitsdienstlern wurden in Bakonysárkány, 
der Rest der sogenannten „Arzt-Ingenieur-Kompanie“72 in Pusztavám untergebracht. 
Grünfeld war in Bakonysárkány stationiert und genoss weiterhin die Sympathie der 
Offiziere – und dadurch eine bevorzugte Lage. Am 12. Oktober 1944 bekam er 14 Tage 
Urlaub, den er in Budapest verbrachte. Als er am 27. Oktober zurückkam, erfuhr er erst 
auf dem Bahnhof, was am 16. Oktober vorgefallen war. Sein Bericht basiert auf Erzäh-
lungen der Wachmänner73 und denen von Juden, die überlebt hatten:

„Die Geschichte des Blutbades von Pusztavám habe ich von Wachmännern und entkomme-
nen Juden gehört. Zeugen konnten nur Wachmänner gewesen sein, weil die Juden, die sich 
während des Mordes in Pusztavám befanden, ohne Ausnahme vernichtet worden sind. Ich 
konnte nur mit Juden sprechen, die den Krach der Gewehre in der Zeit der Exekution aus den 
umliegenden Wäldern gehört haben.“74

Am 15. Oktober 1944, am Tag der Horthy-Proklamation, freuten sich die Mitglieder 
der Ärztekompanie75 über das absehbare Ende ihres Leidens. Die Freude der jüdischen 
Arbeitsdienstler machte den Einheimischen aus Pusztavám Angst:

„Pusztavám war ein schwäbisches Dorf, die Bevölkerung bestand fast ohne Ausnahme aus 
Schwaben. Die haben es so gesehen, dass die freudetrunkenen Juden sie gefährden. Ein 
schwäbischer Schuster fuhr noch am selben Tag nach Székesfehérvár und von dort kam er 
mit 3 bis 4 SS-Burschen zurück, noch am selben Abend, am 15.“ 76

Die im Dorf eingetroffenen SS-Männer führten Kontrollen durch und flößten den 
Arbeitsdienstlern damit Angst ein, so Grünfeld. Infolgedessen floh die Mehrheit in ver-
einzelten Gruppen noch am selben Tag. Am Nachmittag des 16. Oktober 1944 führten 
die SS-Männer und die Wachmannschaft der Arbeitskompanien die zurückgebliebenen 

72 Ungarisch: orvos-mérnökszázad. Grünfeld spricht über eine Arbeitskompanie, in der hauptsächlich Ärzte, 
Apotheker und Ingenieure eingeteilt waren. Er erwähnte keine andere, nur diese eine Sonderkompanie und die 
dazugehörende Kommandantur.

73 Ungarisch: keretlegény.
74 „A pusztavámi vérfürdő történetét keretlegényektől és megmenekült zsidóktól hallottam. Szemtanu [sic!] 

csak keretlegény lehetett, mert a zsidókat, akik a gyilkosság idején Pusztavámon tartózkodtak, kivétel nélkül 
kiirtották [sic!]. Csak olyan zsidókkal beszélhettem, akik a környező erdőkből hallották a kivégzés idején a 
puskaropogást.“ Ebenda, Bl. 13.

75 Ungarisch: orvosszázad.
76 „Pusztavám sváb falu volt, a lakosság majdnem kivétel nélkül svábokból állott. Ezek ugy látták, hogy az 

örömittas zsidók veszélyeztetik őket. Egy sváb suszter még aznap beutazott Székesfehérvárra és onnan 3–4 
SS legénnyel tért vissza, még ugyancsak 15-én este.“ Ebenda, Bl. 13.
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Juden zum Rande des Dorfes in einen Hohlweg. Dort angekommen versperrte die un-
garische Wachmannschaft den Fluchtweg. Die SS-Männer erschossen die jüdischen 
Arbeitsdienstler in Zehnergruppen nacheinander, bis alle 21677 tot waren – so steht es 
in Grünfelds Zeugnis. 

Sándor Grünfeld war zutiefst schockiert von dieser Katastrophe. Er wurde danach 
dem schwedischen Sammelbataillon zugewiesen, mit dem er bis Ende des Krieges in 
Budapest ausharrte. Nach seiner Rückkehr nach Tornalja entschied er sich 1949, mit 
seiner Familie nach Israel auszuwandern, wo er erneut als Benzin- und Ölhändler zu 
arbeiten begann.

Betrachtet man die Versprachlichung der Erinnerungen von Grünfeld näher, fällt 
auf, dass er seine Geschichte mit einer sprachlichen Leichtigkeit und Freude am Mit-
teilen überbringt. Der Text ist gut lesbar, frei von Brüchen. Das Narrativ wird logisch 
und verständlich vermittelt. Grünfeld zitiert Gedichte und Zitate, die seinem Zeugnis – 
obwohl es als schriftliches Medium verfestigt ist – einen lebendigen und authentischen 
Charakter verleihen. Er scheint die Geschehnisse sehr gut im Gedächtnis bewahrt zu 
haben; nur an einer einzigen Stelle behauptet er, sich nicht an jemandes Namen erin-
nern zu können.78 Wo ihm die Ereignisse besonders nahegehen, neigt er zu sprachlicher 
Übertreibung, auch im Falle des Pusztavámer Massenmordes: 

„Als ich aus dem Zug stieg, fragten mich die Eisenbahner erstaunt, was ich hier zu suchen 
habe. Sie erzählten, dass SS-Burschen die Ärztekompanie vernichtet hatten. Ohnmächtig fiel 
ich um und erst am nächsten Morgen gegen 5 oder 6 Uhr war ich wieder bei Bewusstsein.“79

In erster Linie beschreibt er seine seelischen Schmerzen und den Schockzustand als 
eine körperliche Reaktion, deren Ausmaß die Stärke des Leidens symbolisieren soll. 
Das „Theatralische“ an seiner Erzählung fiel auch dem Vernehmer auf, der nach eige-
ner Einschätzung in der Verschriftlichung des Zeugnisses nichts ausließ.

Das Zeugnis endet mit zwei Erklärungen: In einer bestätigt Grünfeld, dass er sei-
ne Aussage ohne Beeinflussung und aus freiem Willen gemacht habe; in der anderen 
erklärt der Vernehmer, dass er die Aussage genauso festgehalten habe, wie sie vom 
Zeugen getätigt worden sei. Zwei Unterschriften bekräftigen die Erklärungen. Diese 
Aussagen weisen auf die unerlässliche Rolle des Vernehmers hin. Wie bereits erwähnt, 
gehörte das Sammeln und Prüfen der Zeugenberichte über den Holocaust zu den Auf-
gaben des Yad Vashem Archivs. Dr. Theodor Lazar verfasste einen siebenseitigen Be-
gleitbericht zum Grünfeld-Zeugnis auf Deutsch. Datiert ist das Dokument auf den 17. 
Oktober 1958, also fünf Tage, nachdem das Zeugnis gegeben worden war. Sein Bericht 
besteht aus mehr oder minder voneinander trennbaren Abschnitten: Nach einer Zusam-
menfassung der Eckdaten aus dem Leben von Grünfeld beschreibt er den Zeugen als 
Person und blickt letztendlich auf die vom Zeugen stammenden Dokumente.

77 Im Fließtext steht 214. Die Zahl wurde später mit der Hand auf 216 modifiziert. 
78 Wie in der theoretischen Einführung betont: Auch wenn der Zeuge sich sehr sicher ist, dass er sich gut erin-

nern kann, kann er sich irren.
79 „Amint leszállok a vonatról este, a vasutasok meglepetéssel kérdik, hogy mit keresek itt. Elmondották, hogy 

az orvosszázadot Pusztavámon SS legények kiirtották [sic!]. Ájultan estem össze és csak másnap reggel 5–6 
óra tájban tértem magamhoz.“ Ebenda, Bl. 13.
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Lazar beschreibt Grünfeld als „[...] ein[en] gescheite[n], zwar ungeschulte[n] Ju-
de[n] mit gutem, etwas theatralischem Vortragsvermögen“.80 Die Art und Weise, wie 
dieser über seine Erfahrungen sprach, also der performative Charakter des Zeugnisses, 
war dem Vernehmer ebenfalls wichtig:

„Er erzählte gerne von seinen Erlebnissen und die Rede fliesst [sic!] in weitem Strom aus 
ihm. Es war schwierig seine Erzählung binnen dem Rahmen der Ereignisse zu halten, die 
vom Geschichtspunkt der Schoah [sic!] von Bedeutung sind.“81

Daraus lässt sich ableiten, dass Grünfeld einen starken Redebedarf verspürte, dass 
er seine Geschichte mitteilen wollte, dass er sich danach sehnte, gehört zu werden. Wie 
Lazar sein eifriges Redebedürfnis wahrnahm, lässt darauf schließen, dass er die Infor-
mationen von Grünfeld mit Vorsicht behandelte. Lazars Herangehensweise steht im 
Einklang mit Humes Hinweisen auf die Beurteilung von Zeugenaussagen aus eigener 
Erfahrung:

„Seine Aussage zeigt die Ereignisse der Schoah [sic!] gewissermassen [sic!] aus einer an-
deren Seite, als die Aussagen der Juden in ihrer Mehrheit. [...] Er schilderte die Lage der 
tausende [sic!] Juden, die sich in Jolsva aufhielten, und zwar viel rosiger, als die Zeugen, die 
ich bisher diesbezüglich vernommen habe.“82

Lazar relativiert die Aussagen von Grünfeld durch Vergleiche mit anderen jüdischen 
Zeugnissen. Er bringt keine Gegenbeispiele, sondern bleibt allgemein, ohne sich fest-
zulegen, was genau er im Grünfeld-Zeugnis als unglaubwürdig wahrnahm. Die Kon-
trastierung und Gegenüberstellung, die aufgrund der quantitativen83 Basis ihre Legiti-
mierung beansprucht, mindert die Kraft der Zeugenaussage. Obwohl Lazar nie explizit 
schreibt, dass Grünfeld generell unglaubwürdig sei, nutzt er Formulierungen zur Un-
terscheidung von „tatsächlichen“ und „vermeintlichen“ Geschehnissen wie folgende, 
mit denen er Rezipienten beträchtlich beeinflusst: „Es steht jedenfalls fest [...]“; „Er 
soll seine Verbindungen [...]“; „die er selbst gesehen hat“. An zwei Stellen ergänzt er 
die Aussage sogar mit einem in Klammern gesetzten Fragezeichen.84 Von wesentlicher 
Bedeutung ist, dass Lazar zu Grünfelds Beschreibung des Massenmordes keine relati-
vierenden Begleitbemerkungen macht.

Der obige Ausschnitt lässt nicht nur Einblicke in den Erzählstil Grünfelds und die 
daraus folgende Quellenbeurteilung von Lazar zu, sondern weist deutlich auf die Rolle 
des Vernehmers hin. Demnach geht aus Lazars Bericht hervor, dass er bestimmte Er-
wartungen an den Zeugen hatte. Diese Erwartungen haben ihren Ursprung einerseits im 
Auftrag des Yad Vashem, nämlich auf die Shoah bezogene Zeugnisse zu suchen. Ande-
rerseits schimmern andere Vorstellungen durch, die dem Vernehmer offensichtlich von 

80 Der Begleitbericht ist Teil des Zeugnisses und unter demselben Aktenzeichen im Yad Vashem Archiv aufzu-
finden: Grünfeld, in: YVA O.3/1047, Bl. II.

81 Ebenda.
82 Ebenda, Bl. II f.
83 „Mehrheit der Juden“.
84 „/?/“.
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erheblicher Bedeutung waren. Zu diesen gehören die Religiosität und die politische 
Einstellung des Zeugen:

„Obzwar er seiner Religion treu blieb – auch jetzt lebt er religiös – fehlte aus ihm gänzlich 
das jüdische nationale Selbstbewusstsein.“85

Grünfeld schenkt seiner jüdischen Identität in seinem Zeugnis wenig Beachtung, 
was Lazar wahrscheinlich nicht auf der religiösen, sondern auf der politischen Ebene 
problematisch erschien. Nach bisherigen Kenntnissen86 gehörte Lazar zu zionistischen 
Kreisen, die die Staatsgründung und Behauptung Israels als ihre Lebensaufgabe erach-
teten. Dementsprechend hätte er von Grünfeld auch in seinem Zeugnis eine Bekräfti-
gung seines Jüdischseins auf nationaler Ebene erwartet. Stattdessen bekräftigte Grün-
feld seine ungarische nationale Identität und die aus der Judenverfolgung resultierende 
Ernüchterung: 

„Nur der kann wirklich hassen, der geliebt hat. Und wie ich die Ungarn geliebt habe, so habe 
ich sie begonnen zu hassen.“87 

Lazar findet eine andere Erklärung, die ihm begreiflich machen kann, weswegen 
Grünfeld für die ungarische nationale Idee „schwärmte“: nämlich die wirtschaftliche. 
Sowohl Grünfeld als auch Lazar betonen, dass Grünfeld sich als Benzin- und Ölhändler 
in guter finanzieller Lage befand, die Lazars Erklärung zufolge dank seiner ungarischen 
Beziehungen möglich war. Somit ließe sich seine (zwar verlorene) „Liebe“ zur ungari-
schen Nation aus dem Wohlstand herleiten, so Lazar.

Diese Beispiele verdeutlichen den schon in der theoretischen Einführung erläuter-
ten Zusammenhang zwischen dem sozialen Umfeld und dem Zeugnisgeben. Der politi-
sche Rahmen, wie die Staatsgründung und der existenzielle Kampf Israels, oder die be-
vorzugte Stellung von Grünfeld in Ungarn hinterlassen ihre Spuren in seinem Zeugnis. 

Lazars latenter Skeptizismus wird letztendlich durch Dokumente, die ihm Grünfeld 
zur Verfügung stellte, beseitigt:

„Die Dokumente unterstützen im bedeutenden Masse [sic!] die Aussage und sind aus histo-
rischem Gesichtspunkt bemerkenswert.“88

Insgesamt sechzehn Dokumente überreichte Grünfeld dem Mitarbeiter des Yad 
Vashem Archivs, die sein Narrativ, wie Lazar es formuliert, unterstützen. Reisebefeh-
le, Urlaubsnachweise, Telegramme und diverse Bescheinigungen zeugen hier für den 
Zeugen und sein Zeugnis: Grünfelds Aussagen erhalten erst durch diese Dokumente 
Glaubwürdigkeit und Authentizität. Dem Zeugnis in seiner Singularität ohne andere 

85 Ebenda, Bl. II.
86 Zu seiner Person stehen wenige Quellen zur Verfügung. Mündlichen Berichten zufolge war er Mitstreiter 

Rudolf/Rezső Kasztners.
87 „Csak az tud igazán gyülölni [sic!], aki szeretett. És ahogyan szerettem a magyarokat, ugy meggyülöltem 

[sic!] őket.“ Ebenda, Bl. 4.
88 Ebenda, Bl. VI.
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Zeugnisse, die seine „Wahrheit“ bezeugen, würde tendenziell ein geringerer Wert zu-
geschrieben.

Grünfelds Vernehmer führte noch ein weiteres Interview, in dem der Pusztavámer 
Massenmord erwähnt wird. Zwischen dem 6. und dem 24. September 1958 vernahm 
Theodor Lazar den Zeugen Avraham Fischer in Bne-Brak/Israel.89 Dieses Zeugnis ist 
deutlich länger als das vorige. Die Struktur der dreißigseitigen Abschrift von Lazar 
ähnelt der des Grünfeld-Zeugnisses: Zuerst werden die persönlichen Daten und der Be-
zug zum Holocaust erläutert, danach sind die Erlebnisse chronologisch und detailliert 
beschrieben. Die einzelnen Passagen sind mit Überschriften versehen, die wahrschein-
lich die Lesbarkeit erleichtern sollen und später von Lazar hinzugefügt wurden. Auch 
dieses Zeugnis ist in ungarischer Sprache verfasst.

Avraham Fischer ist 1913 in Tornalja geboren, in dem Ort, wo auch Grünfeld lebte. 
Noch vor dem Krieg begann er als Pharmakologe in einer Apotheke seiner Heimatstadt 
zu arbeiten. Sein Vater starb 1941 eines natürlichen Todes. Seine Mutter wurde im 
Jahre 1944 nach Ausschwitz deportiert und ermordet. Er selbst wurde schon früh, am 
1. September 1940, als jüdischer Arbeitsdienstler eingezogen. Als Grund vermutete er 
seine Teilhabe an der zionistischen Bewegung, wegen der er auf die „schwarze Liste“ 
gesetzt worden war. Schon mit 16 Jahren war er Mitglied des Schomer Hazair90, später 
des Hechaluz91 und anschließend des Ungarischen Zionistenverbandes gewesen.

Zwischen den Jahren 1940 und 1943 leistete er Zwangsarbeitsdienst an verschiede-
nen Orten in Ungarn, in der Ukraine und in Russland. Er bezeugt nicht nur sein eigenes 
Leid, sondern auch die Gräueltaten, die er gesehen hat, und deren Spuren. In vielen Fäl-
len beschreibt er die unterschiedlichen Kommandanturen und Wachmänner und ihren 
Umgang mit den jüdischen Arbeitsdienstlern. An mehreren Stellen zieht er Vergleiche 
zwischen ungarischen und deutschen Soldaten:

„[...] da ging es uns miserabel, die Ungarn hörten mit den gewöhnlichen Schikanen nicht 
auf. Immer mehr nahmen aber die Deutschen unsere Kompanie in Anspruch, was uns nur 
erfreuen konnte, obzwar die Kost fürchterlich war, die Behandlung aber menschlicher.“92

Das erlittene Leid und die unmenschlichen, dramatischen Umstände konnten jedoch 
die Ausübung jüdischer Rituale nicht verhindern. An vielen Stellen beschreibt Fischer, 
wie Mitglieder der Kompanie das Unmögliche schafften und religiöse Traditionen ein-
hielten. Nicht nur religiöse Juden, sondern auch diejenigen, die in der Heimat weder 
koscher noch anderen religiösen Vorschriften folgend gelebt hatten, bemühten sich in 
der Zeit des Zwangsarbeitsdienstes in der ungarischen Armee, ihre jüdische Identität 
durch die Religion auszudrücken. Die Religiosität und die Gemeinschaftserlebnisse 
während der Rituale und ihrer Vorbereitungen halfen ihnen am Leben zu bleiben und 
die Hoffnung nicht zu verlieren:

89 Fischer, in: YVA O.3/982.
90 Oder Hashomer Hatzair: internationale zionistische Jugendorganisation. 
91 Hechaluz: 1917 gegründeter zionistischer Weltverband.
92 „[...] ott komisz dolgunk volt, a magyarok a szokásos kitolásaikkal nem hagytak fel. Egyre inkább a németek 

vették azonban igénybe a századunkat, aminek csak örülhettünk, mert ha a koszt gyalázatos volt is, de a bánás-
mód emberségesebb.“ Ebenda, Bl. 8 f.
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„Der Seder-Abend war sehr ergreifend. Ich war voller Gedanken, dass keine bösen Kräfte 
das Judentum vernichten könnten. Hier wurden die Juden aus Roszosenz ja auch ausgerottet, 
aber über deren Grab feiern wir Juden, die aus der Ferne hierher gelangten, den Seder-Abend 
und erzählen die Geschichte der Befreiung der Juden.“93

Im Oktober 1943 wurde Avraham Fischer aus dem Arbeitsdienst entlassen, jedoch 
nach einigen Monaten wieder eingezogen. Obwohl er mit allen Mitteln versuchte, seine 
Einberufung zu verhindern, musste er sich am 6. Juni 1944 in Jolsva zum Arbeitsdienst 
melden. Während der deutschen Besetzung wurden alle jüdischen Arbeitsdienstler 
aus dem Gebiet des VII. Bataillons in Jolsva konzentriert. Anschließend wurden sie 
in diverse Kompanien eingeteilt; unter anderen wurde auch eine spezielle Kompanie 
für Ärzte, Ingenieure und Apotheker gebildet.94 Auch Fischer wurde der sogenannten 
„Ärztekompanie“ zugeordnet. Diese bestand anfänglich aus 240 Personen, deren Zahl 
mit den von der Front zurückkehrenden, meist verwundeten Arbeitsdienstlern stark an-
stieg. Der Umgang und die Verpflegung waren „außergewöhnlich“, so Fischer. Das 
Bestreben nach Schutz und außerordentlicher Behandlung der Ärztekompanie zeugt 
von einer bewussten politischen Entscheidung, nämlich die Mitglieder dieser spezi-
ellen Kompanie vor der Deportation und anderen gefährlichen Kriegssituationen zu 
schützen. Dieses Vorhaben führte auch dazu, dass sich Juden anderer Kompanien be-
mühten, sich in der Ärztekompanie einen Platz zu verschaffen. Diese nannte Fischer 
„bevorzugte Schwänzer“95, die sich gewöhnlich in die Kompanie „einkauften“ und zur 
Kommandantur gezählt werden konnten. Grünfeld, der vorige Zeuge, gehörte zu dieser 
Gruppe, die nicht aufgrund ihres Berufs der Sonderkompanie zugeteilt wurde. 

Am 6. Oktober 1944 kam die Ärztekompanie aus Jolsva in Bakonysárkány an. Die 
Mehrheit der Arbeitsdienstler wurde direkt nach Pusztavám gebracht, die Kommandan-
tur wurde in Bakonysárkány stationiert. Fischer, der an dieser Stelle zum ersten Mal 
seine Verwandtschaft zu Grünfeld erwähnt, konnte dank dessen exzellenter Beziehung 
zur Kompaniekommandantur ebenfalls in Bakonysárkány bleiben. So konnte er den 
Pusztavámer Massenmord überleben. Nach der Horthy-Proklamation freuten sich die 
jüdischen Arbeitsdienstler, so auch Fischer und Grünfeld, über das absehbar erschei-
nende Ende des Krieges. Viele entschieden sich direkt am 15. Oktober zu fliehen. An-
dere blieben im Dorf, dessen Einwohner Fischer folgendermaßen beschreibt:

„In Pusztavám wohnten Schwaben, deren Judenhass in Ungarn allgemein bekannt war. De-
ren zentraler Verband war der Volksbund, die Vereinigung der sogenannten Volksdeutschen 
in Ungarn, die eine extrem nazifreundliche, faschistische Organisation war.“96

93 „Nagyon megható volt a széder este. Engem olyan gondolatok töltöttek el, hogy a zsidóságot nem fogják tudni 
elpusztítani a gonosz erők. Ime itt is kiirtották a roszosenzii zsidókat, de a sirjaik felett mi, idegenből idekerült 
zsidók megüljük a széderestet és elmondjuk a zsidók szabadulásának a történetét.“ Ebenda, Bl. 16.

94 Wie schon von Grünfeld beteuert.
95 „[...] protekciós lógosok“.
96 „Pusztavámot svábok lakták, akiknek zsidógyülölete [sic!] Magyarországon közismert volt. Ezeknek a főszer-

vezete a Volksbund volt, a magyarországi ugynevezett [sic!] volksdeutschok egyesülete, amely szélsőségesen 
nácibarát, fasiszta szervezet volt.“ Ebenda, Bl. 27.



62

Zeugenschaft des Pusztavámer Massenmordes

Nach dem Scheitern des Austritts aus dem Krieg zeigte der Pusztavámer „Volks-
bundsführer“ – wie Fischer ihn bezeichnet – die jüdische Ärztekompanie bei einer in 
der Nähe stationierten SS-Einheit an. Der „Schuster“ und die „Pusztavámer Schwaben“ 
sagten aus, die Juden hätten sie mit Messern bedroht. Am nächsten Tag erschienen 
SS-Soldaten im Dorf, übernahmen die Arbeitsdienstler von Oberleutnant Termann97 
und führten sie zu einem verlassenen Bergwerk. Hier soll die SS-Einheit einen „Mi-
litärgerichtshof“ aufgestellt und alle Juden zum Tode verurteilt haben. Danach muss-
ten sie ihr eigenes Grab ausheben und sich ausziehen. Anschließend wurden sie laut 
 Fischers Schilderung gruppenweise erschossen. 

Von den Geschehnissen erfuhr Fischer direkt am selben Tag von einem Mitglied der 
Arbeitskompanie, das unmittelbar nach der Tat von Bakonysárkány nach Pusztavám 
fuhr und auf die Nachricht des Massenmordes hin sofort wieder dorthin floh, wo es her-
gekommen war. Die in Bakonysárkány verbliebenen Arbeitsdienstler, darunter Fischer, 
überlebten das Massaker vom 16. Oktober 1944. Mitglieder der Kompaniekomman-
dantur reagierten mit Entsetzen auf den Mord, so Fischer. Nach zwei Tagen wurden die 
Arbeitsdienstler versetzt, und bis „zu deren Befreiung durch die russischen Truppen“ 
am 19. November 1944 wanderten sie quer durch Ungarn. Nach seiner Rückkehr nach 
Tornalja entschied sich Fischer 1949, nach Israel auszuwandern.

Sein Zeugnis ist unter sprachlichem Gesichtspunkt betrachtet in sehr klaren Aus-
sagen verfasst. Er achtet, im Vergleich zu Grünfeld, sehr auf Details, weswegen im 
gedruckten Text an mehreren Stellen handschriftliche Korrekturen von ihm zu lesen 
sind. Wo Fischer nicht mit der Verschriftlichung seiner Aussage vonseiten seines Ver-
nehmers Lazar einverstanden war, strich er die Passage durch und schrieb sie neu. Die 
Authentizität der Korrekturen bewahrte er mit seiner Unterschrift neben der Textstelle. 
Außerdem kennzeichnen ein klarer Aufbau und Stringenz sein Zeugnis. Fischer erin-
nert sich an Details wie die „Preise“ auf dem Schwarzmarkt: 

„5 dkg Seife = 1 Feldflasche Honig, 3 Streichhölzer = 1 Ei, 1 Zigarette = 3 Eier, 3 Zigaretten 
= ein Huhn“.98

Fischer erzählt faktenbasiert: Namen, Ortsangaben, Daten stehen im Mittelpunkt. 
Genau deswegen fallen seine „Ausschweifungen“ sofort auf: An manchen Stellen er-
laubt er sich, emotional zu werden oder andere Stilmittel zu benutzen, die dem Text 
ansonsten fremd sind. Diese lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Einerseits tauchen 
sie auf, wenn er über das Judentum spricht, wie zum Beispiel bei der schon erwähnten 
Beschreibung des Seder-Abends. Andererseits benutzt er sie, wenn er sehr betroffen 
ist, sehr empört und voller Schmerz. An diesen Stellen nutzt er wortwörtliche Zitate, an 
die er sich genau zu erinnern scheint. Diese geben den Passagen einen ausdrucksvollen 
Charakter und erwecken den Eindruck, man lese einen Roman:

97 Auch unter den Namensvarianten: Tellmann, Telman, Tellman, Thermann. Laut der offiziellen Prozessakten 
hieß der Leutnant Termann. 

98 „5 dkg szappan = 1 kulacs méz, 3 szál gyufa = 1 tojás, 1 cigaretta = 3 tojás, 3 cigaretta = egy tyuk [sic!].“ 
Ebenda, Bl. 7.
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„Er sagte erschrocken: 
– Flüchtet! Die Deutschen haben die ganze Kompanie erledigt und jetzt kommen sie hier 
rüber.“99

 Fischer wechselt hier von der Narration, vom Nacherzählen zu einer direkten Form, 
die einerseits einen authentischen Eindruck vermitteln soll („Ich kann mich ganz genau 
an alle Worte erinnern.“), andererseits dem Leser einen Kompass zu seinem persönli-
chen Emotional-involviert-Sein bzw. Erfahrungshintergrund gibt. Diese – wahrschein-
lich unbewusste – Verfahrensweise tritt häufig an die Stelle der verbalen Ausformulie-
rung der Betroffenheit bzw. des Autoritätsanspruches.

An anderen Stellen fügt Fischer eine Klausel ein, die den Drang des Erzählens, des 
Mitteilens betont. Genau das passiert auch im Falle des Pusztavámer Massenmordes:

„Ich will die Katastrophe der Pusztavámer Kompanie erzählen.“100 [Hervorhebung A. B.]

Das „will“ sticht aus dem Kontext heraus und drückt ein Verlangen nach Aufmerk-
samkeit aus. Wie in der obigen Darstellung der Zeugentypen zu sehen war, fühlt sich 
der Überlebenszeuge verpflichtet, für die Toten zu zeugen. Fischer eignet sich diese 
Rolle an und will nicht nur über seine eigenen Erlebnisse sprechen, sondern auch an die 
Toten erinnern. Er deutet auch das Problem der Überlieferung an:

„Dessen war ich nicht Augenzeuge, aber wir waren sehr genau über die Geschehnisse im 
Nachbardorf informiert, großteils über die Wachmannschaft der vernichteten Kompanie. Aus 
den einzelnen Fragmenten können die Geschehnisse wie folgt rekonstruiert werden: [...].“101

Zwar stellt Fischer klar, dass er selbst die Geschehnisse nicht sah, schenkt aber 
seinen „Quellen“ Vertrauen: Diejenigen, die dabei waren, erzählten ihm das Gesehe-
ne, dessen „Informationsgehalt“ er als sehr hochwertig erachtet. Erst dieser Akt des 
Vertrauens ermöglicht die Überlieferung und so auch die Zeugenschaft für die Toten 
von Pusztavám. Fischer weist auch darauf hin, dass die von ihm wiedergegebene Ge-
schichte aus Bruchstücken besteht, die der Rekonstruktion, der Bildung eines Narrativs 
dienen. Interessant ist, dass Fischer bei der Formulierung das Passiv benutzt, wodurch 
er umgeht, das Agens bestimmen zu müssen. Von wem stammt diese Erzählung? Zwar 
beantwortet sein Zeugnis die Frage nicht explizit, jedoch wird aus dem Kontext klar, 
dass er derjenige ist, der die Bruchstücke oder Einzelheiten zusammengeführt hat und 
die so entstandene Geschichte jetzt wiedergibt. Das allein kann schon als Interpre-
tationsleistung gelten, was auch im deutschsprachigen Begleitbericht102 von Theodor 
Lazar zur Sprache kommt. Genauso wie das Grünfeld-Zeugnis ist auch dieses vom 

99 „Rémülten mondotta:
 – Meneküljetek! Az egész századot kinyirták a németek Pusztavámon és most jönnek át ide.“ Ebenda, Bl. 28.
100 „A pusztavámi század katarsztrófáját akarom elmondani.“ Ebenda, Bl. 26.
101 „Ennek nem voltam szemtanuja [sic!], de elég pontosan tájékozva [sic!] voltunk a szomszéd faluban történ-

tekről, nagyrészt az elpusztitott [sic!] század keretlegénysége utján [sic!]. Az egyes részletekből a követke-
zőképen [sic!] rekonstruálhatók a történtek: [...]“. Ebenda.

102 Der Begleitbericht ist unter demselben Aktenzeichen wie das Zeugnis zu finden: Fischer, in: YVA O.3/982.
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Vernehmer bewertet worden. Fischer erhält als Zeuge im Vergleich zu Grünfeld eine 
äußerst positive Einschätzung von Lazar:

„A. F. ist ein hochintelligenter und gebildeter Jude, der sich als alter Zionist für alles Jüdi-
sche interessierte.“103

Fischer ist genau wie der Vernehmer eine politisch aktive Person. Die Teilnahme 
an der zionistischen Bewegung verbindet die beiden miteinander. Aufgrund dieser 
Gemeinsamkeit schenkt Lazar Fischer deutlich mehr Vertrauen als Grünfeld, obwohl 
Grünfeld seine Aussage mit Dokumenten stützen konnte, während Fischer „nur“ das 
gesprochene Wort hat. Die Art, wie dieses Gesprochene gesagt wurde, der performative 
Charakter des Zeugnisses wird von Lazar besonders positiv beurteilt:

„Das Vortragsvermögen von A. F. ist so weit entwickelt, dass ich seine Aussage fast wörtlich 
aufzeichnen konnte. Er hielt sich bei der Aussage an eine chronologische Ordnung und wähl-
te selbst die der Aufzeichnung werten Ereignisse aus.“104

Das obige Zitat sagt nicht nur etwas über das Vortragsvermögen von Fischer aus, 
sondern auch über Lazars Beurteilungskriterien: Ein Zeugnis soll (möglichst) chro-
nologisch und zweckorientiert abgelegt werden. Während Grünfeld sich Sprünge und 
natürliche Ausschweifungen erlaubte, konnte Fischer seine Erinnerungen meist dem 
Auftragsziel Yad Vashems entsprechend und zeitlich geordnet erläutern und erhält in-
folgedessen die Anerkennung Lazars. Nicht der Mensch als Individuum stand im Mit-
telpunkt, sondern die Inhalte, die für die Shoah-Forschung, für das Yad Vashem und im 
größeren Kontext für den Staat Israel von Relevanz waren. Diese Äußerung erweckt 
den Eindruck, dass die Zeugen und ihre Erfahrungen wie beim Eichmann-Prozess105 
im Dienst anderer Zwecke gesehen wurden und nicht in ihrer Singularität. Aus den 
am Anfang dieses Unterkapitels genannten Zielen des Yad Vashem bei der Sammlung 
von Zeugenaussagen folgt, dass diese Zeugnisse nie als eigenständig existierende Aus-
sagen, sondern immer in ihrer Einbettung in einen klar definierten Kontext betrachtet 
wurden, zu dem auch die Begleitberichte und die Abschrift der mündlich getätigten 
Zeugenaussagen gehörten. Lazar, der Teil dieses Kontextes ist, erfreut das „Vortrags-
vermögen“ von Fischer, weil er wenig Arbeit mit der Abschrift der Zeugenaussage 
hatte: Er konnte die Aussage von Fischer „fast wörtlich“ übernehmen. Daraus lässt sich 
die Vermutung ableiten, dass Lazar – und wahrscheinlich auch andere Vernehmer – die 
mündlichen Zeugnisse modifiziert verschriftlichten. Damit sind nicht Lügen oder ande-
re Verfälschungen gemeint, sondern eher Auslassungen und „Verbesserungen“ der Er-
zählungen unter dem Gesichtspunkt des jeweiligen Vernehmers. Die Zeugen bekamen 
ihr Zeugnis vorgelegt und bestätigten dessen Richtigkeit – wie oben schon erwähnt – 

103 Ebenda, Bl. II.
104 Ebenda, Bl. III.
105 „[...] die Anklage im Eichmann-Prozess die gerichtliche Plattform nicht nur dazu benutzt, den Angeklagten 

seiner Schuld zu überführen, sondern auch um die Geschichte der Vernichtung des europäischen Judentums 
durch die Nazis vor der Öffentlichkeit auszubreiten und von so vielen Zeugen wie möglich erzählen zu las-
sen.“ Brunner, S. 102.
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mit einer Klausel und ihrer Unterschrift. Sie waren demnach einverstanden damit, wie 
der Vernehmer Dr. Theodor Lazar ihr Zeugnis festhielt. Folglich ergibt sich ein klares 
Verständnis der Zeugenschaft in ihrer Entstehung: Das Erzählte als Faktenquelle stand 
im Zentrum und nicht das Wie oder Warum. Darüber bestand ein Konsens zwischen 
Interviewer und Zeugen.

Ganz anders stellt sich der Fall beim Zeugnis von A. Neményi106 dar, das ebenfalls 
im Yad Vashem Archiv aufbewahrt wird. Seine Entstehungsgeschichte ist eine ganze 
andere und das wirkt sich auch auf Stil und Inhalt aus:

„Diese Rückerinnerung ist so entstanden, dass ich mir den Fuß verstauchte. Drei Wochen 
lang konnte ich nicht auftreten und musste solange im Zimmer bleiben. [...] Ich dachte, mit 
dieser geht ein gutes Stück Zeit vorbei, obendrein ist es gut, sich an vergangene Nöte zu 
erinnern, in einem sicheren, warmen Zimmer, eine Zigarre rauchend, nach einem schwarzen 
Kaffee.“107

Der zitierte Anfangsabsatz legt offen, dass dieses Zeugnis nicht von einem Inter-
viewer aufgenommen wurde, sondern vom Zeugen selbst, aus eigenem Willen, auf der 
eigenen Schreibmaschine verfasst wurde. Als Motivation gibt Neményi einen banalen 
Grund an: Zeitvertreib. Sowohl das Verfassungs- als auch das Katalogisierungsdatum 
des 63-seitigen Berichtes sind bis dato unauffindbar. Anzunehmen ist, dass der Text 
später als die obigen Zeugnisse entstanden ist.108 Neményi versieht seine Erzählung mit 
einer Einführung, die den Leser unmittelbar anspricht und die Entstehungsgeschichte 
seiner Erinnerungen darlegen soll. Er kannte vor der Abfassung seiner „Rückerinne-
rung“ schon mehrere Zeugnisse, die über Schicksale von Deportierten und Zwangs-
arbeitern berichteten, konnte aber keines zu Ende lesen, weil sie das Leiden zwar tat-
sachengetreu, aber für sein Empfinden zu lebendig beschrieben. Aus dieser Erfahrung 
heraus wollte er einem anderen Ansatz folgen, der dem Leser die Teilhabe an den grau-
samen Erfahrungen ermöglicht, ihn aber nicht mehr als nötig herausfordert:

„Meine Überzeugung ist, dass das Erzählen von Erlebnissen kein Protokoll ist, dass nicht 
alles in seiner Brutalität festgehalten werden muss, für mich ist es genießbarer, wenn ich die 
nackte Wahrheit eher zwischen den Zeilen versteckt entdecke, als wenn mir diese mit herz-
zerreißender Realität präsentiert wird.“109

106 Auch unter den Namensvarianten: Nemenyi oder Gyula Neményi.
107 „Ez a visszaemlékezésem ugy született meg, hogy megrándottam [sic!] a lábamat. Három hétig nem tudtam 

ráállni, addig a szobához voltam kötve. [...] Gondoltam, ezzel jódarab idő eltelik, ezenfelül pedig jó az el-
mult bajokra visszamlékezni s biztonságos meleg szobában, feketekávé után szivarozva.“ Neményi, in: YVA 
O.33/1953, Bl. 1.

108 In den Akten des Bundesarchivs von 1971–1980 (BArch B 162/9583; 9584; 9585) ist das Neményi-Zeugnis 
nicht erwähnt, obwohl der Staatsanwalt alle für Pusztavám relevanten Akten vom Yad Vashem (Grünfeld, 
Fischer; K.) erhielt. Daraus lässt sich folgern, dass der Neményi-Text erst später entstanden oder dem Yad 
Vashem zur Verfügung gestellt worden ist.

109 „Azt tartom, hogy az élmények elmondása nem jegyzőkönyv, nem kell mindent rögziteni [sic!] a maga bruta-
litásában, számomra jobban élvezhető, ha inkább a sorok között kissé elbujtatva [sic!] fedezem fel a meztelen 
valóságot, mintha szivszaggató [sic!] realitással a szemembe vágják.“ Ebenda.
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Neményi stellt es so dar, dass er den Text anfänglich nur für sich selbst schrieb und 
erst mit der Zeit den Wunsch verspürte, sein Zeugnis Bekannten zu zeigen. Nach unter-
schiedlichen Rückmeldungen sandte er es an einen amerikanischen Hochschullehrer, 
weil er wollte, dass seine Arbeit auch „von Nutzen“ sein würde.110 Dieser war vom 
Neményis Zeugnis beeindruckt. Wahrscheinlich gelangte der Text mit der ergänzten 
Einführung des Zeugen so in den Besitz des Yad Vashem Archivs.

Neményi beginnt seine Erzählung im Juni 1944, als er als Arbeitsdienstler nach 
Jolsva eingezogen wurde. Er beschreibt die Kommandantur und die Wachmänner des 
VII. Bataillons als äußerst korrupt und erzählt, sie hätten ihr Geld mit dem „Spiel“111 
des Zusammenstellens diverser Arbeitskompanien verdient. Juden, die es sich leisten 
konnten, kauften sich in Arbeitskompanien ein, die „harmlose Aufträge“ hatten. Ande-
re mussten in die Ukraine, so auch Neményi, der sarkastisch bemerkt, er sei in einer 
„schlechten“ Arbeitskompanie gelandet, weil er keine Lust auf „Kartenspiele“ gehabt 
habe. 

Aus der Ukraine gelangte er nach wochenlangen Strapazen ins Krankenhaus. Von 
dort kam er nach seiner Genesung auf Umwegen und mittels Bestechung wieder nach 
Jolsva. Im Angesicht der näher rückenden Roten Armee wurde er nach einigen Tagen 
mit der sogenannten „ergänzten“ Kompanie112 nach Pusztavám versetzt. Ohne die Situ-
ation bis zur Horthy-Proklamation im Dorf zu beschreiben, beginnt er seine Erzählung 
direkt mit dem Massenmord: Am 16. Oktober ermordeten die Deutschen 215 Juden 
in Pusztavám. „Meine besten Freunde sind da gestorben“, schreibt er. Dass er den-
noch fliehen konnte, verdankte er „seinem Instinkt“ und dem Ungarn, bei dem er und 
neun andere Arbeitsdienstler untergebracht waren. Als nach der Horthy-Proklamation 
deutsche Soldaten im Dorf erschienen, vermutete er „eine größere Schweinerei“ im 
Hintergrund:

„Mitten in einem schwäbischen Ort, unter deutschen Soldaten und bewaffneten Pfeilkreuz-
lern kann uns unsere Kommandantur ganz und gar nicht beschützen, auch wenn sie es woll-
te.“113

Nach dieser Erkenntnis bat Neményi den Sohn des Hausherrn, zu dem er ein gu-
tes Verhältnis hatte, im Dorf herauszufinden, was genau geplant war. Die Information 
verblüffte alle: Noch am selben Tag, am 15. Oktober 1944, wollten die Deutschen alle 
jüdischen Arbeitsdienstler töten. Daraufhin floh Neményi mit neun anderen Arbeits-
dienstlern und überlebte den Massenmord. Auf der Flucht trafen sie auf vierzehn wei-
tere Geflüchtete aus Pusztavám, die ebenfalls die Nachricht erhalten hatten, dass die 
„Deutschen“ die Arbeitsdienstler zu vernichten planten. Dank dieser zweiten Gruppe 

110 „Valami hasznát is akartam látni a munkámnak [...].“ Ebenda, Bl. 2.
111 Neményi beschreibt die Manipulation der Zusammenstellung der Arbeitskompanien als Glücksspiel.
112 Ungarisch: kiegészítő század. Neményi erwähnt die Ärztekompanie nicht. Wahrscheinlich gehörte er zu den 

Arbeitsdienstlern, die der Ärztekompanie kurzfristig angegliedert wurden oder der Kompanie Nr. 107/320. 
Grünfeld bezeichnete die neu entstandene Kompanie als „aufgeschwollene“ Ärztekompanie.

113 „Sváb település közepén, német katonaság és fegyveres nyilasok között semmi védelmet se nyújthatna a pa-
rancsnokságunk, még akkor se, ha akarna.“ Ebenda, Bl. 20.
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wurde die Rettung trotz der dramatischen Umstände vom universellen Gefühl der Lie-
be begleitet:

„[...] sie wären aber nicht geflohen, wenn sie nicht ein schwäbisches Mädchen, das in seinen 
Sohn [Ernő Englender – A. B.] verliebt war, gewarnt hätte. [...] so erschien es, also ob sich 
Feuer und Wasser vereinen würden.“114

Auf Umwegen kamen die Geflüchteten nach Bakonysárkány zurück, wo die Kom-
paniekommandantur und einige Juden untergebracht waren. Sie trafen auf einen Wach-
mann, der ihnen von den Geschehnissen des 16. Oktober erzählte. Neményi war sehr 
deprimiert. An dieser Stelle beschreibt er zum ersten Mal seine Hoffnungslosigkeit. 
Die in Bakonysárkány versammelten Arbeitsdienstler wurden in den Osten Ungarns 
geschickt, von wo Neményi nach Erhalt eines schweizerischen Schutzpasses in die 
Hauptstadt reiste. In Budapest wurde er gefangen genommen und am 1. Dezember 
1944 einwaggoniert. Nach Aufenthalten in den Konzentrationslagern Sachsenhausen, 
Briesen, Buchenwald, Bisingen und Dachau befreiten ihn die Amerikaner am 30. April 
1945.

Das Zeugnis von Neményi ist mit außergewöhnlicher Sorgfalt und literarischem 
Anspruch geschrieben. Seine Geschichte baut er chronologisch auf. Die einzelnen 
Überschriften geben eine klare Gliederung vor. Wie schon betont, ist der Adressat bei 
ihm der Leser, der den Text liest, und nicht ein spezielles Publikum wie bei den juridi-
schen Zeugen. Das zeigt der der eigentlichen Erzählung vorausgehende Prolog, den er 
als „eine Art Vorwort“115 betitelt, der die Leserschaft unmittelbar anspricht. Neményi 
erläutert seine Intention und gibt dem Publikum einen Kompass – aber auch eine War-
nung – an die Hand:

„Ich habe das Gefühl, dass ich ehrlich alles aufgedeckt habe, anhand dessen soll jeder für 
sich entscheiden, ob es sich lohnt weiterzulesen oder nicht. Jetzt ist jeder selbst schuld, wenn 
er doch mit dem Lesen loslegen sollte.“116

Er überlegte sich ganz genau, wie er schreiben wollte und wie seine Holocaust-Er-
fahrungen beschrieben werden können. Neményi scheint viele andere Shoah-Zeug-
nisse und Geschichtsbücher zu kennen, da er den Entschluss fasste, die Details, die 
sowieso schon „offenkundig“ waren, einfach wegzulassen. Er äußert den Ansatz, seine 
Erfahrung zu verdichten und nur exemplarische Geschichten zu erzählen, die für die 
Zeit charakteristisch sind. Statt des Anspruchs auf Vollständigkeit wählt er eine Vorge-
hensweise, durch die er dem Leser relevante Informationen zu vermitteln beabsichtigt. 
Schlüsselwort ist hierbei „vermitteln“, also nicht einfach mitteilen. Neményi erzählt 
nicht aus dem Motiv heraus, seine Last und seinen Schmerz mitteilen zu wollen, son-

114 „[...] de azért nem szöktek volna, ha idejében nem figyelmezteti a veszélyre egy sváb lány a fiát, aki szerelmes 
volt belé. [...] olyannak tünt [sic!] ez fel, mintha tüz és viz [sic!] egyesülne.“ Ebenda, Bl. 22.

115 „Előszóféle“. Ebenda, Bl. 1.
116 „Ugy [sic!] érzem becsületesen feltártam mindent, aminek alapján bárki eldöntheti magában, érdemes-e to-

vábbolvasni, vagy sem. Most már mindenki magára vessen, ha mégis belefog.“ Ebenda, Bl. 3.



68

Zeugenschaft des Pusztavámer Massenmordes

dern um seines Erachtens historisch „nützliches“ Wissen zu vermitteln. Er sucht keine 
Erleichterung durch das Brechen des Schweigens.

Ein anderes, im Prolog nicht erwähntes Ziel Neményis kristallisiert sich im Haupt-
teil heraus: Er möchte Zeuge derjenigen sein, die für sich nicht mehr zeugen können. 
Nicht bloß an seine Familie, Freunde oder Schicksalsgefährten erinnert er sich, sondern 
auch an Soldaten und Zivilisten. Über einen Hauptmann schreibt er nach der Schilde-
rung seiner aufrichtigen Tat zum Beispiel:

„Der Arme [Hauptmann Nagy – A. B.] lebt nicht mehr, aber ich erzähle es, da das das Ge-
ringste ist, was ich für sein Andenken tun kann, und es ist gut, wenn es sich verbreitet, dass 
es auch so etwas gab.“117

Neményis Intention, jemandem ein Denkmal zu setzen, der seine Taten nicht mehr 
bezeugen kann, ist ein klassisches Merkmal eines Überlebenszeugen. Die Aussage, die 
dieses Zitat in sich trägt, geht aber darüber hinaus: Neményi möchte, dass die Bot-
schaft, dass sich sogar unter Funktionären humane und gutwillige Personen befanden, 
die ihre Würde auch in der Kriegszeit bewahrten, in die Welt hinausgetragen wird. Sein 
Bestreben der Mitteilung dieser Erfahrung fokussiert auf die Kollektivschuldthese und 
will die Dichotomie zwischen Opfer und Täter aufheben. Sein Maßstab bei der Beurtei-
lung der einzelnen Taten beruht nicht auf Gruppenzugehörigkeiten, sondern vielmehr 
auf universellen menschlichen Eigenschaften, deren Präsenz und Mangel im ganzen 
Text eine zentrale Rolle einnehmen. 

Ein anderes Merkmal seines gesamten Zeugnisses sind die rhetorischen Figuren des 
Sarkasmus und der Ironie. Im Prolog führt er aus, dass der Humor auch in der größten 
Tragödie präsent sei, auch wenn dies nur „Galgenhumor“ sei. Diese Aussage kommt an 
vielen Stellen seines Textes zum Vorschein, in denen er bei der Erzählung unfassbarer, 
leidvoller Situationen rhetorische Redefiguren einsetzt. Er beherrscht diese so gut, dass 
sie auch in der Verschriftlichung vollends wirksam werden, wie zum Beispiel hier:

„Daran hat er [der Bataillonskommandeur – A. B.] gar nicht gedacht, uns wegen unserer 
guten Arbeit mit Vorzug zu behandeln, uns eine außerplanmäßige Ruhepause oder mehr Brot 
zu gewähren, er hat bei niemandem eine Ausnahme gemacht, gerecht, ohne eine Begünsti-
gung hat er alle nach seinem besten Wissen gequält, so wie es ihm befohlen wurde.“118

Einen dynamischen und plastischen Charakter verleihen seinem Text Zitate, Sprich-
wörter, fremdsprachige Einschübe und literarische Analogien. 

Neményi befasst sich auch mit dem Thema der Glaubwürdigkeit. Er ist sich der Tat-
sache bewusst, dass sein Zeugnis – wie jedes andere auch – vom Rezipienten geprüft 
wird. Bei bestimmten Passagen, in denen er – auch seiner Einschätzung nach – unwahr-

117 „Már nem él szegény, de elmondom, mert ez a legkevesebb, amit emlékének szentelhetek és jó ha hire [sic!] 
megy, hogy ilyen is volt.“ Ebenda, Bl. 5.

118 „Arra nem is gondolt, hogy jó munkánkért valami kedvezményt adjon, soronkivüli pihenőt, vagy több ke-
nyeret, nem kivételezett senkivel, igazságosan, részlehajlás nélkül gyötört mindenkit legjobb tudása szerint, 
ahogy megparancsolták neki.“ Ebenda, Bl. 16.
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scheinliche Ereignisse beschreibt, vermisst er den „zweiten“ Zeugen, der das Erzählte 
bezeugen könnte, oder zeigt sich jedem Zweifel ausgeliefert:

„Das würde ich keinem Menschensohn glauben, nur mir.“119

Auf der semantischen Ebene war er sich dessen bewusst, dass seine Geschichte im-
mer Teil eines größeren Narrativs war und dies auch für immer bleiben würde. Daher 
wechselte er kontinuierlich zwischen der Mikro- und Makroebene einer Geschichte 
und versuchte das Erlebte immer zu verorten. Häufig setzt er Redefiguren ein, die diese 
Kontrastierung und Nebeneinanderstellung der Geschehnisse sehr markant übermit-
teln. Dabei bleibt klar, dass das Gesehene, Gehörte, Erlebte mit später erworbenem 
Wissen so ergänzt wurde, dass Neményi räumliche und zeitliche Dimensionen außer 
Kraft setzt. Auf diese Weise erstellt er eine Gleichzeitigkeit, die so gar nicht existierte, 
und erzeugt dadurch eine Dramatik, die erst mit dieser Darstellung so intensiv und 
aufschlussreich zur Geltung kommt. Eine fortwährende Bezugnahme auf relevante 
Kriegsereignisse und auf den politischen Hintergrund prägen Neményis Erzählung. 
Psychologische und die menschliche Natur betreffende Beobachtungen weisen weit 
über die Grenzen eines protokollierenden Zeugnisses hinaus. Dementsprechend han-
delt es sich bei diesem Text nicht um ein nur auf Fakten ausgerichtetes Zeugnis, son-
dern um ein Zeugnis, das die Rückerinnerungen viel freier, stilistisch literarischer und 
im Verlauf spontaner darstellt; es ließe sich auch in die Kategorie der Memoiren-Lite-
ratur einordnen.

Im Gegensatz dazu sind die jüdischen Zeugnisse, die im Archiv der Hauptstadt Bu-
dapest (BFL) in den Ermittlungs- und Prozessakten120 zum Pusztavámer Massenmord 
aufbewahrt werden, formal gebunden, steif und unpersönlich. Die mehr als vierzig, 
jedoch größtenteils sehr kurzen, nur auf das Wesentliche beschränkten Zeugnisse der 
überlebenden Arbeitsdienstler entstanden zwischen 1945 und 1947. Mit den Ermitt-
lungen von Polizei und Staatsanwaltschaft und dem späteren Prozess am Volksgericht 
Székesfehérvár 121 sollten die Verantwortlichen für das Massaker zur Rechenschaft 
gezogen werden. Demnach unterscheiden sich die Motive, aufgrund derer die Zeug-
nisse abgelegt wurden, klar von den bisher behandelten Entstehungsgeschichten. Die 
Zeugen aussagen in diesem Kontext sind verfahrenszentriert und faktenbasiert. Als zen-
trales Element erscheint die Schuldsuche, im Rahmen derer das persönliche Leiden 
und die eigene Geschichte nur insoweit erzählenswert sind, als sie unmittelbar mit der 
Frage nach der Verantwortung am Pusztavámer Massenmord zu tun haben. Hierbei 
scheint die Selbstkontrolle der Zeugen bedeutsam zu sein. Sie waren sich der Tatsa-
che bewusst, dass ihre Aussagen lediglich ein Instrument der Justiz sein sollten. Diese 
würden nur so lange Geltung und Legitimität beanspruchen, wie das Erzählte für die 
Rechtsprechung von Belang sei. Exemplarisch ist der Hinweis von Dezső Márkus, der 
die Grenzen seines Zeugnisses in seiner Aussage122 zu verstehen gibt:

119 „Ezt én senki emberfiának el nem hinném, csak magamnak.“ Ebenda, Bl. 4.
120 Ermittlungs- und Prozessakten zum Pusztavámer Massenmord, in: BFL 19923/1949.
121 Stadt in Ungarn, Komitatssitz des Komitats Fejér. Deutscher Name: Stuhlweißenburg.
122 Er wurde nicht durch einen Polizisten vernommen, sondern verfasste sein Zeugnis selbst und überreichte es 

der zuständigen Volksstaatsanwaltschaft.



70

Zeugenschaft des Pusztavámer Massenmordes

„Was danach mit uns geschah, gehört streng genommen nicht zum Rahmen dieses Berichts, 
deswegen schildere ich es nicht.“123

Bei den Zeugen im Ermittlungsverfahren und im Prozess lässt sich die prägende 
Absicht und Überlieferung, wie diese Aussagen vor Gericht zu „produzieren“ sind, 
erkennen. Durch die Art und Weise, wie die Vorgeladenen ihre Geschichte mitteilen, 
wird deutlich, dass sie ihr Zeugnis nicht oder nicht unbedingt freiwillig ablegten bzw. 
dass sie ihre Gedanken nur den Vorgaben seitens des Gerichts entsprechend vortragen 
durften. Die Tatsache, dass die Justiz Zeugen „vorlädt“, also dass die Aussage nur in 
Ausnahmefällen verweigert werden kann, deutet darauf hin, dass die Zeugen nicht als 
Individuen, sondern als „Speicher“ relevanter Tatsachen verstanden werden, zu denen 
der „Zugang“ gewährleistet sein muss. Die Erwartung des Gerichts, diese Informati-
onen „abrufen“ zu können, bringt die jüdischen Überlebenden in eine Position, in der 
sie als „Medium“ zur Aufklärung des Massenmordes agieren sollen. Dadurch steht der 
Zeuge als ein „reduziertes“ Wesen da, ohne Raum für subjektive Informationen, per-
sönliche Wahrnehmungen und Gefühle zu haben. Im Mittelpunkt stehen die (vermeint-
lichen) Täter und nicht die Opfer. Demzufolge kann hier keine detaillierte, persönliche 
Vorstellung der einzelnen jüdischen Zeugen wie im Falle der Yad-Vashem-Testimonies 
oder des Neményi-Zeugnisses erfolgen.

Die Formalität des Rechtsverfahrens bringt es mit sich, dass Zeugenaussagen in In-
teraktion mit einem Vernehmer bzw. mit Anwälten und Richtern entstehen. Betrachtet 
man die einzelnen Zeugnisse näher, fällt auf, dass die Texte keinen sprachlichen Fluss 
aufweisen und die Zeugen wahrscheinlich zunächst auf Fragen antworteten und nicht 
(nur) frei sprachen. Die Protokolle der Ermittlungen und des Verfahrens im Falle des 
Pusztavámer Massenmordes beinhalten aber nur die Abschriften der Aussagen, ohne 
die vorhergehenden Fragen zu erwähnen. Genau deswegen ist es äußerst schwierig, die 
Rolle der Vernehmer in den Akten zu analysieren, da weder die Fragen noch irgendwel-
che Daten zu den jeweiligen Befragern zur Verfügung stehen und somit der Einfluss der 
Vernehmer auf das Bezeugen intransparent bleibt. Trotzdem hinterließen die fehlenden 
Fragen ihre Spuren in den Abschriften, und zwar in Form von Lücken, Brüchen und 
Diskontinuitäten. Wenn diesen Gehör geschenkt wird, lässt sich eine klare Tendenz der 
Fragestellungen des Vernehmers an den Angeklagten feststellen. Beispielhaft hierfür 
sind die Protokolle der Verhandlungstage am Volksgericht Székesfehérvár von 1947, 
darunter das Zeugnis von Ernő Emőd124, in dem er bei der Rekapitulierung des Erleb-
ten ohne Übergang im Redefluss über die Verantwortlichen zu berichten beginnt, was 
eine oder mehrere gezielte Fragen im Vorfeld vermuten lässt, die nicht im Protokoll 
verzeichnet sind:

„Ich weiß nichts darüber, ob Mitglieder der Wachmanschaft eine Rolle beim gerade verhan-
delten Massenmord spielen bzw. gespielt haben.“125

123 „Ami ezután velünk történt tekintve [sic!] hogy nem tartozik szorosan e jelentés keretébe, nem irom [sic!] le.“ 
Márkus, in: BFL 19923/1949, Bl. 146.

124 Auch unter den Namensvarianten: Englender, Engländer.
125 „Nem tudok arról, hogy bármilyen szerepe is lenne, illetve lett volna a keret tagjainak a vádbeli alkalommal 

történt kivégzésnél.“ Emőd, in: BFL 19923/1949, Bl. 257.
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Diese präsumtiven Fragen zuerst der vernehmenden Polizisten, dann der Prozess-
teilnehmenden führten zu einer Homogenität von legitimierten Sprecherpositionen der 
jüdischen Überlebenden. Durch tendenziöse Formulierungen waren die Zeugen in eine 
bestimmte Richtung gelenkt, die ihrer Zeugenschaft einen Charakter der Gleichförmig-
keit verlieh. Ohne ihre Singularität zur Geltung kommen zu lassen, verschmolzen sie 
zu einer Masse, in der die Justiz fakten- und täterfixiert ihr „Recht“ suchte. 

Die Nichtbeachtung der Zeugen als Individuen lässt sich auch an anderen Stellen an 
Vermerken des Vernehmers ablesen:

„Der Zeuge schildert den Vorfall in Übereinstimmung mit der Aussage von József 
 Schwarcz.“126

oder

„Das bis zum 15. Oktober abgelegte Zeugnis stimmt mit der Aussage von dr. László Licht-
schein vollkommen überein.“127

Nach diesen und ähnlichen Feststellungen des ermittelnden Beamten wurden die 
Einzelheiten der Zeugenaussagen nicht mehr protokolliert. Es ist unmöglich, dass Zeu-
gen ihre eigene Geschichte und das in Pusztavám Erlebte wortwörtlich gleich erzähl-
ten, es sei denn, sie hätten sich auf ein Narrativ geeinigt, dieses schriftlich festgehalten 
und auswendig gelernt. Da dies äußerst unwahrscheinlich erscheint, kann der Schluss 
gezogen werden, dass sich der Vernehmer auf Fakten, Daten, Orte etc. konzentrierte. 
Wenn er dabei klare Übereinstimmungen feststellte, bewertete er das Zeugnis als repe-
titive Erzählung und aus der Sicht der Ermittlungen nicht mehr als wichtig und an sich 
bewahrenswert. Somit kürzte er das Zeugnis ab, ohne seiner Singularität Beachtung zu 
schenken.

Weiterhin bei den Formalitäten der BFL-Akten verweilend, wird jetzt die Sprache 
der Protokolle in den Blick genommen. Sie ist sehr trocken, äußerst formal, voller 
juristischer Fachausdrücke und ohne Redefiguren wie die des Sarkasmus – ganz im 
Unterschied beispielsweise zum Neményi-Zeugnis. Die Sprache der Aussagen passte 
sich an den gesellschaftlichen Bezugsrahmen an und verbannte Zitate und berühren-
de, emotionale Beschreibungen. Wann und wie die Anpassung an den institutionellen, 
kontextuellen Rahmen erfolgte, ob erst durch die Protokollierung oder schon während 
des Aktes selbst, lässt sich nicht mehr rekonstruieren, obgleich feststeht, dass die Zeu-
gen mit ihren Unterschriften die Korrektheit ihres Zeugenprotokolls bestätigten und 
ihr Einverständnis mit der Niederschrift gaben. Erst durch diese Bestätigung galt die 
Zeugenschaft als autorisiert. 

Auf der semantischen Ebene lässt sich eine deutliche Differenz zwischen den Zeug-
nissen der polizeilichen Ermittlungen und den Aussagen vor Gericht feststellen. Ziel 
der Ermittlungen war es, die Täter für den Pusztavámer Massenmord zur Rechenschaft 
zu ziehen. Die Suche nach dem/den Verbrecher/n führte zuerst zum kommissarischen 

126 „Tanu [sic!] az esetet a Schwarcz József vallomásával egyezően adja elő.“ Ebenda, Bl. 11.
127 „Október 15-ig tett vallomása teljesen egyező Dr. Lichtschein László vallomásával.“ Ebenda, Bl. 12.
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Kommandanten der Ärztekompanie, zu László Termann. Der Fokus verschob sich von 
ihm, von seiner Verantwortung auf einige Einwohner des Dorfes Pusztavám. Das In-
teresse der Justiz beim Verhör und die vorab erwähnten tendenziösen Fragestellungen 
konzentrierten sich demnach zunehmend auf die Schuld einiger Dorfbewohner und 
erst sekundär auf Funktionäre der Ungarischen Armee. Diese Tendenz der Schuldver-
schiebung lässt sich besonders gut in den Zeugenaussagen von Tibor Fried nachweisen, 
da er im Laufe des Verfahrens mehrmals aussagte. Im Protokoll vom 8. August 1946 
beschuldigt Fried den Vertreter der Kompaniekommandantur noch ausdrücklich:

„Termann meldete diese nicht, er meldete die Abscheulichkeiten nicht, er meldete den Raub 
nicht, aber insbesondere meldete er das feindliche Verhalten der Einwohner den Juden ge-
genüber nicht. Als Mitglied der Kompaniekommandantur[128] behaupte ich, wenn Termann 
diese gemeldet hätte, wären beide Kompanien davongekommen.“129

Fried beschuldigt Termann, weil dieser die Kompanie nicht rechtzeitig versetzte 
bzw. bei den Gefahren, die Gestalt annahmen, nicht intervenierte und somit indirekt 
den Massenmord ermöglichte. Diesem Pflichtverletzungsvorwurf geht der Hinweis auf 
die „unerträgliche“ Lage der jüdischen Arbeitsdienstler voraus, da die Einwohner des 
ungarndeutschen Dorfes Pusztavám „die Juden nicht mochten“. Ganz am Ende seines 
Zeugnisses ergänzt Fried seine Erzählung mit einer Information, die er von anderen 
Arbeitsdienstlern gehört hatte: 

„Laut den entkommenen Kameraden bestellte ein schwäbischer Schuster die SS vor dem 
Massenmord telefonisch.“130

Die Beschuldigung dieses „Schusters“ erfolgt beiläufig, ohne einen größeren Ak-
zent darauf zu legen. 

Im Anschluss an die polizeilichen Ermittlungen wurde Fried auch beim Prozess 
am Volksgericht Székesfehérvár vorgeladen. In seiner Aussage am 16. Mai 1947 vor 
Gericht erwähnt er Termann nur nebenbei und betont die Schuld des Volksbundes der 
Deutschen in Ungarn und des „Führer-Schusters“. Die Betonung der Verantwortung 
der Pusztavámer Ungarndeutschen war in der späteren Verhandlungsphase vom 4. bis 
5. November 1947 noch ausgeprägter. In seinem dritten Zeugnis widerspricht Fried 
sich sogar selber:

128 Er war als Arbeitsdienstler für die Küche der Offiziere eingeteilt.
129 „Termann ezeket nem jelentette, nem jelentette az atrocitásokat nem jelentette a kirablást de főleg nem 

 jelentette a lakosság rendkivül [sic!] ellenséges magatartását a zsidókkal szemben. Mint a törzsben levő 
 állitom [sic!], hogy ha ezeket Termann jelenti, mind a két század meg menekült [sic!] volna.“ Fried, in: BFL 
19923/1949, Bl. 30.

130 „A megmenekült bajtársak szerint a kivégzés előtt egy sváb suszter telefonon hivta ki az SS-eket.“ Ebenda.
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„Ich kann nichts Schlechtes über den Angeklagten László Termann erzählen, er war kein 
Anhänger der Pfeilkreuzler, er war kein Antisemit. Nach dem Massenmord gab keiner bei 
der Kommandantur dem Angeklagten László Termann die Schuld am Massenmord.“131

Fried, der 1946 noch fest davon überzeugt war, dass Termann zumindest eine Mit-
verantwortung am Massenmord trug, distanzierte sich 1947 von seiner Aussage und er-
läuterte die Rolle des Volksbundes und des schon im ersten Zeugnis erwähnten Schus-
ters ausführlicher.

Diese Revision seiner Aussage ist ohne Zweifel nicht nur auf die bereits betonte 
Einwirkung des Ermittlers zurückzuführen, sondern auch auf den sich stets wandeln-
den politischen Kontext, der auch in den Zeugnissen der BFL-Akten zu spüren ist. Wie 
in Kapitel 2 „Historische Einführung“ erläutert, setzte sich die die Vertreibung legiti-
mierende These der Kollektivschuld der Ungarndeutschen im Anschluss an die Kriegs-
niederlage immer stärker durch. Demzufolge gewann die Gleichung im leitenden Nar-
rativ auch in den jüdischen Zeugnissen des Verfahrens immer größere Bedeutung: Wer 
Ungarndeutscher ist, gehört ausnahmslos zum Volksbund und ist demzufolge ein Nazi, 
Kriegsverbrecher und Vaterlandsverräter132. Dies darf nicht dazu verleiten, einseitig zu 
schlussfolgern, dass, wenn hier die Kollektivschuldthese griffe, die in den Zeugnissen 
erwähnten Ungarndeutschen unschuldig wären. In erster Linie geht es hier nicht um die 
Entscheidung, ob und wieweit die erwähnten Dorfbewohner in den Massenmord invol-
viert waren, sondern um den Nachweis der Einflussnahme des politischen Rahmens. 
Bereits im theoretischen Teil dieses Kapitels wurde erörtert, dass die Zeugenschaft nie 
als eine völlig isolierte Institution existiert. Sie ist immer Teil und zugleich Akteur 
innerhalb des jeweils vorherrschenden gesellschaftlichen Rahmens. Sowohl bei Fried 
als auch bei mehreren anderen vorgeladenen Zeugen kann die Verschiebung des inhalt-
lichen Akzents in den Aussagen im Verlaufe der Zeit als Zeichen des sich wandelnden 
politischen Klimas gewertet werden.

Eine ebenso wichtige Rolle kommt dem politischen Umfeld im Falle der im Histo-
rischen Archiv der Ungarischen Staatssicherheitsdienste (ÁBTL) aufbewahrten Akte 
„Deportierte“133 zu. Diese beinhaltet die Dokumente zu den Ermittlungen, die am 16. 
Dezember 1959 eingeleitet worden waren, um mehr über den Pusztavámer Massen-
mord zu erfahren. Die Abteilung III/III-1 des Innenministeriums im Komitat Fejér134 
schloss die neuerlichen Ermittlungen am 10. April 1962 ab. In diesem Zeitraum wurden 
zahlreiche Zeugenaussagen über die Geschehnisse im Oktober 1944 aufgenommen, 
darunter drei von jüdischen Überlebenden der in Pusztavám stationierten Arbeitskom-
panien. 

Der Zahnarzt Dr. Rudolf Oppenheimer wurde am 22. November 1961 in Losonc135 
von einem tschechoslowakischen Polizisten vernommen. Das ins Ungarische übersetz-

131 „Én rosszat nem mondhatok Termann László vádlottra, ő nem volt nyilas érzelmű, nem volt antiszemita. 
A kivégzés után a törzsnél senki nem okolta Termann László vádlottat a kivégzés miatt.“ Fried, in: BFL 
19923/1949, Bl. 294. 

132 Vgl. dazu Seewann, Geschichte bis 2006, S. 295.
133 Deportáltak, in: ÁBTL O-12022.
134 Ungarisch: Belügyminisztérium Fejérmegyei Rendőrfőkapitányság III/III-1 Alosztály.
135 Stadt in der Mittelslowakei, heute Lučenec, deutsch Lizenz, ungarisch Losonc, lateinisch Lutetia. 
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te Protokoll dokumentiert das gesamte Gespräch zwischen dem Vernehmer und dem 
Zeugen. Im Unterschied zu den bisher analysierten Zeugenaussagen sind auch die Fra-
gen, die dem Zeugen gestellt wurden und ihn eventuell in eine bestimmte Richtung 
lenkten, Teil der Niederschrift. Nach der kurzen Präsentation der persönlichen Daten 
des Zeugen zielen die Fragen des Ermittlers direkt auf die Geschehnisse im Oktober 
1944 ab. Oppenheimer kann die faktenorientierten Fragen zu Beginn nicht beantwor-
ten:

„Daran, wie unsere Arbeitskompanie hieß, erinnere ich mich nicht, da das schon lange her 
ist.“136

Der Zeuge bringt klar zum Ausdruck, dass dieses Zeugnis mittlerweile 17 Jahre 
nach dem Massenmord entstanden ist. Die vergangene Zeit hat ihre Spuren hinterlas-
sen, sodass Namen und Daten für Oppenheimer nicht mehr abrufbar sind, er jedoch 
die Ereignisse in ihrer narrativen Struktur ohne Probleme mitteilen kann. Bei offenen 
Fragen gerät er in einen Redefluss, und seine Erinnerung erscheint nicht mehr frag-
mentarisch. Bei seiner Schilderung der Flucht am 15. Oktober 1944, d. h. am Vorabend 
des Massakers, kann er sich sogar an den Namen des Fluchthelfers erinnern. Am Tag 
der Horthy-Proklamation wurden er und auch andere jüdische Arbeitsdienstler durch 
den Dorfbewohner Lajos Unger gewarnt, dass „die Deutschen etwas mit den Juden 
planen“. Dank dieser Vorwarnung konnte Oppenheimer mit über 20 anderen Kompa-
niemitgliedern entkommen. Er kannte die Geschehnisse vom 16. Oktober auch vom 
Hörensagen, nämlich von Wachmännern der in Pusztavám stationierten Kompanien: 
SS-Soldaten begleiteten die Arbeitsdienstler zum Dorfrand, wo sie sich entkleiden soll-
ten und zum Tode „verurteilt“ wurden. Oppenheimer behauptet, den genauen Grund 
der Verurteilung zu kennen: 

„[...] die sind alle Kommunisten, deswegen müssen sie sterben.“137

Der Massenmord, also die massenhafte Todesverurteilung, erfolgte, weil die jüdi-
schen Zwangsarbeiter Kommunisten waren und die „Deutschen“, die „Faschisten“, mit 
allen Kommunisten hart abrechneten – so die Aussage von Oppenheimer. Wenn man 
sein Zeugnis zeitlich und räumlich verortet, erscheint diese Argumentation plausibel. 
Sie ist ein Spiegel der offiziellen Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg in den Län-
dern des Ostblocks, in denen die herrschenden Narrative während des Staatssozialis-
mus die antifaschistische Doktrin und die Viktimisierung der Kommunisten waren. Im 
Zeitalter des Kalten Krieges entsprach diese Begründung des Massenmordes der bipo-
laren Vorstellung von der Welt, in der sich die Dichotomie von „Gut und Böse“ in den 
Kategorien „Kommunisten und Nicht-Kommunisten“ manifestierte und eine multiper-
spektivische Geschichtsdeutung unvorstellbar war. Oppenheimer war somit ein Kind 
seiner Zeit und lieferte eine zum damals gegenwärtigen politischen Rahmen passende 

136 „Hogy hogyan nevezték a mi munkaszázadunkat már nem emlékszem, mivel régen volt.“ Deportáltak, in: 
ÁBTL O-12022, Bl. 89.

137 „[...] valamennyien kommunisták ezért meg kell halniok.“ Ebenda, Bl. 93.
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Erklärung. Das Jüdisch-Sein blieb dadurch im Hintergrund, da das offizielle Gedenken 
der Opfer des Nationalsozialismus insbesondere die kommunistischen Widerstands-
kämpfer im Fokus hatte und andere Opfergruppen – wie die ermordeten Juden – mar-
ginalisierte. Durch sein Zeugnis integrierte Oppenheimer die Opfer des Pusztavámer 
Massenmordes in den Kreis der (stärker) anerkannten Opfer und verwies dadurch auf 
das Märtyrertum der Arbeitsdienstler, die wegen ihrer politischen Ansichten sterben 
mussten. Mit dieser Begründung bot der Zeuge Oppenheimer nicht nur eine „glaub-
hafte“ Erzählung, sondern bezeugte den Tod seiner Kameraden als einen Märtyrertod, 
der im damals aktuellen System ehrenwert und heldenhaft erschien. Das bedeutet nicht 
(unbedingt), dass Oppenheimer diese Argumentation bewusst wählte; vielmehr unter-
streicht das Beispiel die Eigenheit der Vergangenheit, gegenwartsbehaftet zu sein. Die 
Zeugenschaft bietet – auch in diesem Fall – nicht ausschließlich Informationen über die 
Vergangenheit, sondern auch zum Entstehungskontext des Zeugnisses: Die Erinnerung 
muss in die jeweilige Gegenwart der Person und auch der politischen Umgebung integ-
rierbar sein, sodass die Vergangenheit auch im Jetzt „Sinn ergibt“. Diese Sinnhaftigkeit 
wird in Oppenheimers Zeugnis nicht nur in der zum Todesurteil führenden Begrün-
dung, sondern auch bei der Schuldzuweisung sichtbar: Er erwähnt – im Unterschied 
zu den meisten in Ungarn vernommenen Zeugen – weder den Volksbund noch die ju-
denfeindlichen Einheimischen aus Pusztavám, die den anderen Schilderungen zufolge 
zumindest eine Mitverantwortung am Massenmord trugen. Für Oppenheimer sind die 
Verantwortlichen ausschließlich deutsche Soldaten und die SS. 

Diese Unterschiede zu den bisher analysierten Zeugnissen, die immer wieder auf-
scheinende Lücke und die Differenz in der Schuldzuweisung, sind auch im Zeugnis 
des Arbeitsdienstlers Dr. Sándor Ádám138 vorhanden.139 In seiner im November 1961 in 
Losonc aufgenommenen Aussage beschuldigt er die „Deutschen“ und die SS, während 
er über die Dorfbewohner nur Positives zu berichten weiß:

„Die erwähnten Personen [Lajos Unger und Bariák – A. B.] machten uns rechtzeitig auf die 
Gefahr aufmerksam, die uns vonseiten der Deutschen drohte. Wenn Unger uns nicht vor der 
Gefahr gewarnt hätte, stünden wir jetzt nicht in der Reihe der Lebenden.“140

Ádám betont seine Dankbarkeit den Einheimischen gegenüber, die ihn vor dem 
Massenmord retteten. Während die allgemeine feindliche Stimmung im Dorf gegen-
über Juden in den in Ungarn während der Ermittlungen und des Prozesses in den 1940er 
Jahren entstandenen Zeugnissen ausdrücklich genannt wird, erwähnten die in Losonc 
vernommenen Zeugen Oppenheimer und Ádám eine solche nicht. Daraus lässt sich fol-
gern, dass entweder wegen der Dankbarkeit für die Fluchthilfe Tatsachen ausgeblendet 
wurden oder dass die Kollektivschuldthese der Ungarndeutschen territorial auf Ungarn 
begrenzt war und die in der Tschechoslowakei lebenden jüdischen Überlebenden davon 
frei waren. Wie oft in den BFL-Zeugnissen zu sehen, blieben die „Deutschen“ immer 

138 Auch unter der Namensvariante: Altmann.
139 Sándor, in: ÁBTL O-12022.
140 „Az említett személyek [Unger Lajos és Bariák] időben figyelmeztettek bennünket a veszélyre, ami a németek 

részéről fenyegetett bennünket. Ha Unger nem figyelmeztet bennünket a veszélyre, most nem lennénk az élők 
soraiban.“ Ebenda, Bl. 99 f.
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„Deutsche“, egal ob sie Ungarndeutsche oder deutsche Soldaten des Dritten Reiches 
waren. Bemerkenswert ist, dass sich diese Tendenz bei Ádám und Oppenheimer nicht 
nachweisen lässt. Die „Schwaben“ als eine weit verbreitete Täterkategorie, als „fünfte 
Kolonne Hitlers“141, scheinen in der Tschechoslowakei der 1960er Jahre nicht mehr 
präsent gewesen zu sein.

Einen ausgesprochen interessanten Kontrast bildet das dritte im ÁBTL verwahrte 
Zeugnis142 von József Szpevák143. Es wurde ebenfalls im Jahre 1961 in Prag aufgenom-
men. Das Mitglied der Ärztekompanie Szpevák floh im Oktober 1944 mehrere Tage 
vor dem Massenmord mithilfe des Pusztavámers Miklós Richter, der ihm einen Über-
weisungsschein wegen akuter Magenblutung besorgt und ein Taxi organisiert hatte. Die 
Fahrt ging statt ins Krankenhaus nach Budapest, wo Szpevák untertauchen konnte. Er 
machte ähnlich positive Erfahrungen mit den Einheimischen wie Ádám und Oppenhei-
mer, dennoch vertritt er eine andere Sichtweise in Bezug auf das ungarndeutsche Dorf:

„Die Mehrheit der Bewohner der Gemeinde Pusztavám hatte ein schlechtes Verhältnis zu 
den Verfolgten. [...] Die Mehrheit der Pusztavámer Einwohner meldete sich freiwillig zur 
SS. [...] Kein Wunder, dass dieser unmenschliche Massenmord in dieser Umgebung einfach 
durchzuführen war.“144

Der Beschreibung der feindlichen Umgebung folgen konkrete Anschuldigungen, 
die die Einwohner als Mittäter belasten:

„Als die Einwohner von Pusztavám, die zu 90 % dem Volksbund angehörten, die 
Freude [der Juden nach der Horthy-Proklamation] sahen, riefen sie das SS-Sonderkom-
mando aus der Gemeinde Mór ins Dorf. [...] Am Massenmord waren auch Pusztavá-
mer, die beim Mord halfen, und die Wachmannschaft, d. h. die Offiziere und Soldaten, 
beteiligt.“145

Seitenlang schildert Szpevák die Situation und die Geschehnisse am 16. Oktober 
1944 im Dorf, obwohl er zu diesem Zeitpunkt schon längst nicht mehr dort war, wie 
das bei allen Überlebenden der Fall war. Seine Erzählung erscheint trotz seiner immer 
wiederkehrenden Klage, viele Daten und Namen vergessen zu haben, lebendig und flie-
ßend. Ohne ins Stocken zu geraten, bezeugt er ein Verbrechen, das Ferenc Stammler146 
– der schon an anderen Stellen erwähnte Pusztavámer Schuster – begangen haben soll:

„Zwei von den Arbeitsdienstlern versuchten zu fliehen, die Kugeln der SS-Soldaten erreich-
ten die Entkommenden nicht. Das sah Ferenc Stamler, ehemaliger Bewohner von Puszta-

141 Seewann/Spannenberger, S. XII.
142 Szpevák, in: ÁBTL O-12022.
143 Auch unter der Namensvariante: Singer.
144 „Pusztavám község lakosságának többsége rosszul viszonyult az üldözöttekhez. [...] Pusztavám lakosságának 

többsége önként jelentkezett az SS-be. [...] Nem csoda, hogy ilyen környezetben könnyen lehetett keresztül-
vinni ezt az embertelen tömeggyilkosságot.“ Ebenda, Bl. 81.

145 „Amikor a pusztavámi lakosság, melynek 90 % ‚Volksbund‘-ista volt és látta ezt a nagy örömöt, kihivatta 
[sic!] Mór községből az SS Sonderkommandót. [...] A tömeggyilkosságnál jelen voltak pusztavámi lakosok is, 
akik segédkeztek a gyilkosságnál, valamint az őrség, azaz a tisztek és katonák.“ Ebenda, Bl. 84.

146 Auch unter den Namensvarianten: Franz Stammler, Stamler.



77

Zeugenschaft der jüdischen Arbeitsdienstler

vám, und rannte hinter den Fliehenden her, aus unmittelbarer Nähe erschoss er sie, und 
danach raubte er seine Opfer aus.“147

Während die zwei anderen zur selben Zeit in der Tschechoslowakei vernommenen 
Zeugen Ádám und Oppenheimer keinerlei Aussagen über die Dorfbewohner, über den 
Volksbund oder über Ferenc Stammler machen, gibt Szpevák der feindlichen ungarn-
deutschen Umgebung eine Mitschuld am Massenmord. Wenn die Kollektivschuldthese 
der Ungarndeutschen in der Tschechoslowakei nicht verbreitet war, wie lässt sich dann 
diese Ähnlichkeit des Szpevák-Zeugnisses mit den in Ungarn während des Gerichts-
verfahrens entstandenen Aussagen erklären? Der Pusztavámer Fluchthelfer Miklós 
Richter, dessen Zeugnis ebenfalls im Jahre 1961 in Ungarn aufgenommen worden war, 
berichtet über einen regen Kontakt zu József Szpevák. Die beiden standen in regel-
mäßigem Briefwechsel und trafen sich nach dem Krieg häufiger. Die Interaktion, der 
gegenseitige Erfahrungs- und Informationsaustausch zwischen dem jüdischen Überle-
benden Szpevák und dem Pusztavámer namens Richter führten dazu, dass Szpeváks 
Erzählung der Geschehnisse vom 16. Oktober 1944 trotz des anders gelagerten politi-
schen Rahmens stärker den BFL-Zeugnissen als den tschechoslowakischen Aussagen 
ähnelt. Die lebendige Beziehung zwischen dem ehemaligen Arbeitsdienstler und dem 
daheimgebliebenen Fluchthelfer überbrückte die räumliche Grenze und ermöglichte 
die Ausarbeitung eines gemeinsamen Narrativs. Szpevák übernahm die aus Puszta-
vám stammenden Informationen und baute diese in sein Zeugnis ein. Somit „adelte“ 
er auch seine Informationsquelle, der er soweit vertraute, dass er ihre Aussagen in sein 
eigenes Zeugnis integrierte. Dies weist wiederum auf eine grundlegende Eigenschaft 
der Zeugenschaft hin, nämlich dass das im Zeugnis dargelegte Narrativ keineswegs 
etwas Konstantes ist, was im Zeugen selbst als etwas Unveränderliches existiert. Wäh-
rend Ádám und Oppenheimer keine Kontakte zu Pusztavámern hatten und demzufolge 
wahrscheinlich nach dem Krieg keine Informationen erhielten, war Szpevák nicht nur 
gut unterrichtet, sondern wurde auch Teil und Mitgestalter des mehr oder minder geteil-
ten Narrativs der nicht geflohenen oder vertriebenen Ungarndeutschen. Die Narrativie-
rung der Erfahrungen der jüdischen Überlebenden Ádám, Oppenheimer und Szpevák 
erfolgte zwar zum selben Zeitpunkt, d. h. dass die Ankerpunkte der Vergegenwärtigung 
die gleichen waren, trotzdem können ausgeprägte Unterschiede der Schuldzuweisung 
zwischen ihnen nachgewiesen werden. Daraus lässt sich folgern, dass neben den un-
kompliziert recherchierbaren entstehungsgeschichtlichen Fakten wie Ort und Datum 
des Zeugnisgebens auch andere Faktoren wie die soziale Einbettung des Zeugen und 
der jeweilige aktuelle politische Rahmen einen signifikanten Einfluss auf die Zeugen-
schaft ausüben können.

Die bisher analysierten Zeugnisse waren ausnahmslos schriftliche Quellen, die ent-
weder protokollartig aufgezeichnet oder vom Verfasser unmittelbar niedergeschrieben 
wurden. Diese Schriftstücke halten nur das „Wesentliche“ fest, das, was in den jewei-
ligen Entstehungskontexten als relevant erschien. Die Sprache und gerade der dialogi-

147 „A munkaszolgálatosok közül ketten szökést kiséreltek [sic!] meg, az SS-ek gyolyói nem érték el a szökevé-
nyeket. Ezt látván Ferenc Stamler, volt pusztavámi lakos a szökevények után futott, közvetlen közelről lelötte 
őket, majd áldozatait kirabolta.“ Ebenda, Bl. 85.
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sche Austausch bestehen aber aus weitaus mehr als nur Schriftzeichen: Die schon an 
mehreren Stellen thematisierte Rolle des Vernehmers sowohl bei den Fragestellungen 
als auch bei der Protokollierung sowie bei Pausen, Brüchen und anderen Diskontinui-
täten im Erzählstrang und die gesamte Palette der nonverbalen Kommunikation waren 
bis jetzt nicht zugänglich bzw. intransparent. Das ändert sich bei den audiovisuellen 
Zeugnissen des Visual History Archive der USC Shoah Foundation. Die Sammlung 
beinhaltet Interviews mit jüdischen Überlebenden, anderen Opfern der Nazi-Zeit wie 
Sinti und Roma, Homosexuellen und mit politisch Verfolgten. Zudem wurden auch 
Interviews mit Rettern, Helfern und Befreiern sowie Beteiligten an den Kriegsverbre-
cherprozessen aufgezeichnet.148 Die Sammlung beinhaltet über 53 000 Zeitzeugenin-
terviews, die in insgesamt 63 Ländern und 40 Sprachen aufgezeichnet wurden.149 Die 
Videos sind zentral gespeichert und archivarisch bearbeitet und können dank einiger 
Kooperationsverträge auch an bestimmten Orten in Deutschland online angeschaut 
werden. 

Das Visual History Archive150 beherbergt auch audiovisuelle Interviews mit Bezug 
zum Pusztavámer Massenmord. Die insgesamt neun forschungsrelevanten Zeugnisse 
weisen eine große Vielfalt auf: Sie wurden in fünf verschiedenen Ländern (Australien, 
Israel, Kanada, Ungarn und Vereinigte Staaten), in drei unterschiedlichen Sprachen 
(Englisch, Hebräisch151 und Ungarisch) zu abweichenden Zeitpunkten ab Mitte der 
Neunziger bis Anfang der Zweitausender Jahre aufgezeichnet.

Zwar unterscheiden sich die Zeugnisse auf den ersten Blick erheblich voneinan-
der, es verbindet sie jedoch der gemeinsame Entstehungskontext, der aufgrund der me-
thodischen Vorgaben der auftraggebenden Institution bei allen Zeugnissen leicht zu 
konstatieren ist. Alle Interviews beginnen mit grundlegenden Angaben zu Interviewer 
und Interviewtem sowie Ort und Zeitpunkt der Aufnahme und nehmen dann mit ein-
fachen Fragen zur Familie und Ausbildung des Zeugen ihren Anfang. Die Ästhetik der 
Aufnahmen weist ebenfalls eine Ähnlichkeit auf: Vor der Kamera sitzen die Zeugen 
wie Büsten, der Fokus – also die Beleuchtung und das „Auge“ der Kamera – richtet 
sich auf ihre Gesichter, der Hintergrund verschwimmt in einer düsteren Nebenwelt. 
Durch diese Inszenierung wirken die Zeitzeugen sowohl lebendig und nah (die Augen 
strahlen, durch die Nähe der Aufnahme entsteht der Eindruck, dass der Zuschauer vor 
dem Bildschirm auch Teil des Gesprächs ist) als auch respekteinflößend und fern (die 
„Büsten“ wirken starr, ohne Hände und Bewegungsfreiheit, das Gesicht kann durch die 
Lichtverhältnisse blass wie bei antiken Marmorbüsten erscheinen).

Der strukturelle Aufbau der Zeugnisse folgt für alle gültigen Vorgaben, die die 
Videos in einzelne Segmente aufteilen und die einzelnen Teile mit Schlüsselwörtern 
inhaltlich markieren. Alle Interviews wurden nachträglich mit Personen-, Sach- und 
Ortsregister versehen, mit deren Hilfe der Zuschauer in den zwei- bis dreistündigen 
Interviews mühelos die gesuchte Stelle finden kann. Ein entscheidender Unterschied 

148 Die ursprüngliche Sammlung der Holocaust-Zeugnisse wurde mittlerweile um Interviews mit Überlebenden 
weiterer Genozide (Ruanda, Armenien, Nanjing Massaker) ergänzt. 

149 VHA-Webpage. 
150 Im Folgenden wird die Abkürzung VHA verwendet. 
151 Da die Verfasserin dieser Arbeit kein Hebräisch spricht, wird das Interview mit dem Zeugen Nisan Beeri hier 

nicht analysiert und bleibt unberücksichtigt.
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zu den schriftlichen Vernehmungsprotokollen zum Pusztavámer Massenmord besteht 
darin, dass die Interviewer der VHA-Zeugnisse sich am Anfang mit Namen und Ge-
sicht vorstellen und somit ihre Rolle als Teil des Gesprächs und dadurch des Zeugnisses 
offenlegen. 

So stellt sich der Interviewer Emil Horn am 25. Februar 2001 vor, als er den jüdi-
schen Überlebenden László Fischer152 in Budapest befragt. Fischer ist am 1. Mai 1924 
in Budapest geboren und lebte auch nach dem Krieg in seinem Geburtsort. Am 15. Mai 
1944 wurde er als Arbeitsdienstler eingezogen und zuerst in Jolsva stationiert. Nach 
einem Aufenthalt in Salgótarján153 gelangte er wieder nach Jolsva, wo er der Kompa-
nie zugeteilt wurde, die später nach Pusztavám verlegt wurde. In Pusztavám arbeitete 
 Fischer eigenen Angaben zufolge in der Landwirtschaft und war bei den Dorfbewoh-
nern untergebracht. Anfang Oktober wehte der Wind Fischer während der Zuckerrü-
benernte ein Stück Zeitung vor die Füße, durch das er erfuhr, dass „die Russen“ schon 
nach Ostungarn vorgedrungen waren. Infolgedessen fasste er mit zwei seiner Freunde 
aus der Kompanie den Entschluss zu fliehen. Der Freund Ervin Geiger und der Zeuge 
besorgten sich falsche Befehlsformulare, die den beiden offiziell nach Budapest ver-
halfen. Am 13. Oktober 1944, drei Tage vor dem Massenmord, entkam Fischer aus 
Pusztavám. Nach seiner Flucht konnte er sich verstecken und es gelang ihm, während 
des Krieges stets eine günstige Position zu erlangen. In seinem mehr als zweistündigen 
Interview erwähnt er den Pusztavámer Massenmord nicht. Entweder weiß er nicht, was 
nach seiner Flucht mit seiner Kompanie geschah, oder er will/kann es nicht erzählen. 
Nimmt man sein Narrativ der Shoah als Ganzes unter die Lupe, wird deutlich, dass es 
sich um die Erzählung einer abenteuerlichen Geschichte mit „Happy End“ handelt. 
Alle engen Familienmitglieder überlebten den Holocaust, und Fischer – so betont er es 
in seinem Zeugnis – sah nur „einen einzigen Toten“. Für ihn, für sein persönliches Le-
ben und seine persönliche Geschichte war die Shoah – zumindest in der Rückschau im 
Jahre des Zeugnisgebens – nicht das, was sie für die meisten Überlebenden war. Fischer 
integrierte diese Jahre als etwas, das herausfordernd, aber nicht schrecklich und grau-
sam war, in seine Lebensgeschichte. Seine Anekdoten bezeugen menschliche Herzlich-
keit und Empathie, neben denen Grausamkeit und Leid (mehrheitlich) eine Nebenrolle 
spielen. Ausgerechnet dabei kommt die Intention des Interviewers zum Vorschein: An 
Stellen, an denen Fischer im Erzählstrang etwas erwähnt, das mehr das vorherrschende 
Narrativ der Arbeitsdienstler bezeugt, unterbricht er den Zeugen und fragt nach detail-
lierten Informationen. Als Fischer die deutsche Besetzung 1944 rekapituliert und mit 
Bedauern feststellt, dass sich in seinem Stammlokal keine Tanzveranstaltung, sondern 
deutsche Soldaten befanden, reagiert der Interviewer Horn überrascht und wertend: 
„Du warst ja ein wenig Außenstehender?“154 Der Zeuge Fischer unterbricht daraufhin 
seine Erzählung und erläutert seine Perspektive in Bezug auf die deutsche Besetzung 
Ungarns: „Ich war davon überzeugt, dass ich überleben werde. Wir wussten, dass die 

152 Fischer, László, in: Interview Code (IC) 51480, VHA, USC Shoah Foundatio, http://www.vha.fu-berlin.de 
(27.07.2016).

153 Salgótarján (deutsch Schalgotarjan/Schalgau, slowakisch Šalgov-Tarjany/Šalgotarján) ist eine Stadt im Nor-
den Ungarns nahe der slowakischen Grenze.

154 „Kicsit kívülálló voltál?“ Fischer, László, in: IC 51480, VHA.
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Russen kommen.“155 Horn kann jedoch nicht so einfach akzeptieren, dass der Zeuge 
eine aus seiner Sicht anders zu deutende historische Gegebenheit auf seine Weise wahr-
nahm und macht eine Bemerkung: „Aber da waren judenfeindliche Verordnungen! Die 
Schmuckstücke mussten abgegeben werden, die Rundfunkgeräte mussten abgegeben 
werden.“156 Fischer reagiert auf den ungeduldigen Kommentar weiterhin gelassen und 
lässt sich von seiner Überzeugung und Erinnerung an die Vergangenheit nicht abbrin-
gen: „Mich hat es nicht gestört, meine Eltern sicher, aber ich habe das als natürlich 
angenommen.“157

Die Diskussion zeigt, wie wichtig das Dialogische für die Interpretation eines Zeug-
nisses ist. Man kann die Intention des Vernehmers im ganzen Zeugnis verfolgen. Stets 
versucht er, das Augenmerk auf das Bezeugen der Unrecht-Erfahrungen und auf die 
(vermeintlich) historisch relevanten Zeugnisinhalte zu lenken. Ein gutes Beispiel hier-
für ist der Kommentar des Interviewers, als Fischer über seinen Aufenthalt in Salgótar-
ján berichtet: „Es ist enorm interessant, was Sie erzählt haben, weil ich zumindest so 
etwas noch nicht gehört habe.“158 Horn unterbricht nicht nur Fischers Redestrom und 
bittet den Zeugen um eine detailliertere Schilderung des Vorfalls, sondern wechselt 
die Anrede vom Du zum Sie. Diese protokollarische Änderung bewirkt Seriosität und 
zeigt, dass der Interviewer den Zeugnisinhalt besonders beachtenswert findet. Auch im 
weiteren Verlauf des Interviews kristallisiert sich die Erwartung des Interviewers her-
aus, ein Narrativ, das das Jüdische in die Mitte rückt und der Identität und Religiosität 
des Zeugen Beachtung schenkt, zu unterstreichen. Horn lenkt das Gespräch oft und 
deutlich und drückt eindeutig aus, wenn er etwas als wichtig erachtet. So schafft er eine 
unmittelbare Gegenkategorie, nämlich die der „weniger relevanten“ Inhalte. Der Zeuge 
Fischer geht zwar auf die Fragen des Interviewers ein, ändert sein Narrativ aber nicht. 
Seine Erzählung erklingt in einem nostalgischen Ton, voller Anekdoten und glückli-
cher Zufälle. Von seinem Gesicht lässt sich ablesen, dass er seine Geschichte gerne 
mitteilt. An vielen Stellen leuchten seine Augen vor Aufgeregtheit über die Vergegen-
wärtigung der (für ihn) abenteuerlichen Kriegsjahre. Er integriert seine Holocaust-Er-
fahrungen als nicht traumatisiertes Opfer in seine Erinnerungen und konzentriert sich 
dabei auf die positiven Wendepunkte, fabelhaften Zufälle und das glückliche Ende. Er 
weigert sich, seine Erinnerungen im Nachhinein umzuschreiben und zu behaupten, er 
habe während der Shoah mehr gelitten oder mehr Brutalität mit eigenen Augen gesehen 
als dies tatsächlich der Fall war. Daraus lässt sich folgern, dass das Schweigen über 
das Schicksal der in Pusztavám gebliebenen Kompanie mit Fischers Wahrnehmung 
des Holocaust in Zusammenhang steht. Zwar kann nicht nachgewiesen werden, dass 
Fischer von dem Massenmord wusste, es ist aber kaum vorstellbar, dass er in den ver-
gangenen Jahrzehnten weder etwas von den Ermittlungen erfuhr noch das Grab auf 
dem Jüdischen Friedhof159 in Budapest kannte. Vielmehr steht zu vermuten, dass seine 

155 „Meg voltam győződve, hogy én túlélem. Tudtuk, hogy jönnek az oroszok.“ Ebenda.
156 „De hát voltak zsidóellenes rendelkezések! Èkszereket le kellett adni, rádiót le kellett adni.“ Ebenda.
157 „Engem nem zavart, a szüleimet biztos, de én természetesnek vettem.“ Ebenda.
158 „Ez hallatlanul érdekes, amit elmondott, mert ilyet én legalábbis nem hallotam még.“ Ebenda.
159 Die in Pusztavám ermordeten Juden wurden nach der Exhumation auf dem Jüdischen Friedhof in der 

 Kozma-Straße in Budapest begraben. 
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Erzählung einerseits auf seiner eigenen Erfahrung basiert – er verzichtet darauf, andere 
Berichte zu zitieren – und andererseits sein Verständnis der Shoah widerspiegelt.

Eine davon abweichende Erfahrungswelt scheint im Interview160 mit der Zeugin Ju-
dith Velencei161 auf, das 1996 in den Vereinigten Staaten aufgezeichnet wurde. Velencei 
ist 1932 in Tibolddaróc162 in einer christlich-jüdischen Familie geboren. Ihre Mutter, 
die nach der Hochzeit mit dem örtlichen Winzer und Händler Ignác Schvarcz163 zum 
Judentum konvertierte, stammte aus einer katholischen Familie. Velencei erhielt laut 
eigener Aussage eine interreligiöse, liberale Erziehung, die sich bei ihr in einem dop-
pelten christlich-jüdischen Zugehörigkeitsgefühl in der Zwischenkriegszeit manifes-
tierte. Nach dem Erlass des ersten und zweiten Judengesetzes bemühte sich die Familie, 
den Kindern Judith und ihrem Bruder Ottó eine christliche Identität zu schaffen. Judith 
wurde getauft und in eine Nonnenschule geschickt, wo sie ihre jüdische Abstammung 
verbarg. Im Jahre der deutschen Besetzung 1944 wurden alle Kinder aus dem Inter-
nat nach Hause geschickt. Ab diesem Zeitpunkt wussten die jüdischen Einwohner von 
Tibolddaróc, was sie erwartete, so Velencei. Zu dieser Zeit musste die Zeugin untertau-
chen und lebte teilweise mit falscher Identität an diversen Orten in Ungarn. Ihr Bruder, 
der wegen seines jungen Alters noch nicht zum Arbeitsdienst einberufen worden war, 
folgte seinem Vater, der schon länger seinen waffenlosen Dienst in der ungarischen 
Honvéd leistete. Velencei erwähnt hier zum ersten Mal die Kompanie, die in Jolsva 
zusammengestellt und später nach Pusztavám verlegt wurde. Sie betont, dass ihr Va-
ter wahrscheinlich dank seiner Auszeichnungen im Ersten Weltkrieg als privilegiert 
galt und deshalb einer speziell zusammengestellten Kompanie aus Ärzten, Juristen, 
Pharmazeuten und anderen Akademikern zugeteilt wurde.164 Diese Kompanie sollte vor 
der Deportation gerettet werden. Eben deshalb wollten Velenceis Eltern, dass sich ihr 
Sohn, auch wenn er noch minderjährig war, der Kompanie inoffiziell anschloss, erzählt 
Velencei.165 Während sich ihr Bruder Ottó mit seinem Vater in Jolsva verstecken konn-
te, musste Velencei öfter ihren Aufenthaltsort wechseln. Später wurde sie enttarnt und 
verhaftet. Nachdem sie dank einer hochkarätigen Beziehung ihrer Familie entlassen 
wurde, musste sie sich in einer Höhle unter dem Keller eines Mehrfamilienhauses in 
Miskolc verbergen. Wochenlang harrte sie allein in dem dunklen und nassen Loch aus. 

Gesellschaft bekam sie im Herbst 1944, als der Vater mit zwei anderen Überle-
benden des Pusztavámer Massenmordes nach Miskolc abkommandiert wurde, wo der 

160 Velencei, Judith, in: IC 20711, VHA, http://www.vha.fu-berlin.de (27.07.2016).
161 Andere Namen: Judith Schvarcz (Geburtsname), Judith Sárvári (Nachkriegsname) und Edit Wizsoly (falsche 

Identität).
162 Tibolddaróc ist ein Dorf im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén im Norden Ungarns, ca. 15 Kilometer vom 

 Komitatssitz Miskolc entfernt.
163 Auch: Schwarcz.
164 Der Vater Ignác Schvarcz war ein vermögender Mann. Im Gegensatz zu Velenceis Erzählung ist anzunehmen, 

dass er sich einen Platz in der Ärztekompanie „erkauft“ hat. Aus Berichten anderer Arbeitsdienstler wissen 
wir, dass die Zuteilung zur Ärztekompanie außer durch die erforderliche akademische Berufszugehörigkeit 
vor allem durch das Korruptionsprinzip gekennzeichnet war: Wer genug Geld und Beziehungen hatte, konnte 
sich der Kompanie anschließen. Außerdem wurden einige verwundete Arbeitsdienstler, die aus dem Osten 
zurückkamen, kurzfristig der Kompanie zugeordnet.

165 „It was a promise that group will be kept safe till the end of the war, because the country need them. And with 
that knowledge they decided my brother would be safe with that group inside the labor.“ Velencei, Judith, in: 
IC 20711, VHA.
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Wachmann ihn laufen ließ. Ignác Schvarcz versteckte sich in derselben Höhle wie sei-
ne Tochter, die die Geschichte ihres Vaters über sein Entkommen im VHA-Interview 
erzählt. Schvarz war am Tag des Massenmordes mit zwei anderen Arbeitsdienstlern, 
Dr. Károly Szász und einem Internisten aus Miskolc, in Begleitung eines Wachmanns 
in eine Nachbargemeinde geschickt worden, um dort Lebensmittel für die Kompanie 
aufzutreiben, erzählt Velencei. Als sie von der Besorgung zurückkehrten, sahen sie ein 
dampfendes Grab am Rande des Dorfes. Als der „captain Décsi“ sie sah, erschrak er, da 
er sich den Nazis gegenüber dafür verbürgt hatte, ihnen alle Juden zu überstellen. Um 
auch sich selbst zu retten, erlaubte Décsi den drei Überlebenden die Flucht in Beglei-
tung eines Wachmanns, der zur Tarnung mitgeschickt wurde, so die Zeugin. Zu viert 
fuhren sie nach Nordostungarn zurück, wo der Wachmann sie tatsächlich laufen ließ. 

Velencei erzählt außerdem, dass nach dem Krieg alle dachten, keiner aus der Kom-
panie hätte überlebt, und dass sie später auch in Büchern gelesen habe, die gesamte 
Kompanie sei durch den Pusztavámer Massenmord ausgelöscht worden. Die Zeugin ist 
noch 1996 fest davon überzeugt, dass nur ihr Vater und die zwei Mediziner dem Mas-
saker entkommen konnten. Sie erwähnt weder die Ungarndeutschen von Pusztavám 
noch die ungarische Gendarmerie oder die Pfeilkreuzler. Die Täter sind in ihrem Zeug-
nis ausschließlich „die Nazis“. Hier zeigt sich der Einfluss des politischen Rahmens: 
Velencei, die 1956 in die USA emigrierte, hatte keinerlei Kontakt zu anderen jüdischen 
Überlebenden oder zu den Pusztavámern. Sie bedient weder die in Ungarn verbreitete 
Kollektivschuldthese der Ungarndeutschen noch die ungarnkritische Stellungnahme 
des israelischen Vernehmers Dr. Lazar. Demzufolge benennt sie die Täter mit der allge-
meinen, auch umgangssprachlich gebräuchlichen Kategorie „die Nazis“. Sie zeigt kein 
Interesse an einer Abgrenzung bzw. Spezifizierung dieser sehr allgemeinen Gruppe.

Die Zeugin Velencei erzählt ihre Geschichte sehr aufgeschlossen und mit viel Elan. 
Im Verlauf des Interviews lässt sich beobachten, wie sich ihre Gefühlslage ändert 
und bestimmte Erinnerungsfragmente sie zum Weinen bringen. Angefangen mit ih-
rer Kindheit, die sie mit einem Hauch von Nostalgie wiedergibt, gelangt die Zeugin 
zu ihren Holocaust-Erfahrungen, die sie nach der deutschen Besetzung Ungarns als 
zwölfjähriges Mädchen sammelte. Im weiteren Verlauf des Gesprächs verändern sich 
ihre Gesichtszüge, ihre Erzählung wird langsamer, Pausen und Geräusche unterbre-
chen ihren Redefluss. Dem Rezipienten wird durch die audiovisuelle Aufnahme des 
Zeugnisses ein anderer Zugang zum Erzählten gewährt, der weitaus mehr beinhaltet als 
die Schriftprotokolle. Für Velencei ist der Pusztavámer Massenmord gleichbedeutend 
mit der wundersamen Rettung ihres Vaters: Wenn er an jenem 16. Oktober 1944 nicht 
weggeschickt und wenn seine Kompanie währenddessen nicht vernichtet worden wäre, 
hätte er nie die Gelegenheit bekommen, de facto „offiziell“ zu desertieren. Durch diese 
Flucht wurde nicht nur der Vater, sondern auch das Kind Velencei gerettet: Judith be-
kam durch ihren Vater Gesellschaft und Beistand im dunklen, einsamen Versteck unter 
dem Keller des Wohnhauses in Miskolc. Genau diese Freude ist in ihrem Interview 
zu spüren: Ihre Stimme klingt heiter, ihr Gesicht glänzt bei der Erinnerung an einen 
erlösenden Moment während einer enorm schwierigen Zeit. Für sie persönlich steht die 
Tragödie des Pusztavámer Massakers weniger im Mittelpunkt und ist untrennbar mit 
einer glücklichen Wende verbunden, nämlich mit der Wiedervereinigung mit einem 
geliebten Menschen. 
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Auf den vorhergehenden Seiten wurden Zeugnisse der jüdischen Überlebenden aus 
Pusztavám bzw. ihrer Nachkommen analysiert. Insgesamt wurden für die ausführli-
che Untersuchung elf Zeugnisse aus vier Archiven (Archiv der Hauptstadt Budapest; 
Historisches Archiv der Ungarischen Staatssicherheitsdienste; Visual History Archive 
– USC Shoah Foundation; Yad Vashem Archiv) und fünf Ländern (Israel, Schweiz, 
Tschechoslowakei, Ungarn, Vereinigte Staaten von Amerika) ausgewählt, die im Zeit-
raum 1945 bis 2001 entstanden sind. Die Polyphonie der Zeugenstimmen über den 
Massenmord am 16. Oktober 1944 zeigt die der Vergangenheit und Erinnerung imma-
nente Multiperspektivität, deren Manifestation in den Zeugnissen jeweils im Zusam-
menspiel mit diversen Faktoren zum Vorschein kommt. In die hermeneutische Bearbei-
tung der Aussagen über den Pusztavámer Massenmord sind deshalb auch die Spuren 
dieser Faktoren eingeflossen.

Die von Yad Vashem im Jahre 1958 aufgenommenen Zeugenaussagen (Grünfeld 
und Fischer166) unterscheiden sich in ihrer Gesamtheit ausdrücklich voneinander. Dabei 
sind explizit nicht die Fakten oder andere inhaltliche Einzelheiten gemeint, sondern 
die Erzählperspektiven. Während Fischer „die menschliche Katastrophe“ bezeugt, tut 
Grünfeld dies nicht: Er erzählt zwar vom erfahrenen und gesehenen Leid, letztendlich 
bezeugt er jedoch „das Überleben“. Sein Zeugnis versucht, dem Wunder „Überleben“ 
Ausdruck zu verleihen, während Fischer die moralische Pflicht empfindet, den Toten 
eine Stimme zu geben. Darin liegt der wesentliche Unterschied zwischen den beiden 
Zeugenaussagen und nicht im Bildungsniveau der Zeugen oder im chronologischen 
Aufbau der Erzählung, wie der Vernehmer Dr. Lazar dies andeutet. Aus den zahlreichen 
Differenzen in der Formulierung, bei der Akzentuierung oder im Inhalt der Erzählun-
gen lässt sich folgern, dass es kein ausgehandeltes, verfestigtes Narrativ – zwischen 
den in einem Verwandtschaftsverhältnis stehenden Zeugen Grünfeld und Fischer – 
gibt. Was hier ausdrücklich zum Vorschein kommt, ist die unterschiedliche Interpre-
tationsleistung der Zeugen mit Blick auf den Pusztavámer Massenmord und ihre Ho-
locaust-Erfahrungen: Grünfeld, der sein Glück in den Mittelpunkt stellt, und  Fischer, 
der die Geschehnisse zu verorten versucht und Verantwortung für das Bezeugen des 
Märtyrertums der Ermordeten empfindet. Grünfeld sucht keine Verantwortlichen, sein 
Zeugnis ist eher ahistorisch und apolitisch.

Im Gegensatz zu Avraham Fischer und Sándor Grünfeld war Judith Velencei167 kein 
Mitglied der sogenannten „Ärztekompanie“. Sie nahm als sekundäre Zeugin das Mas-
saker von Pusztavám in ihre Erinnerungen auf, da es für sie die Familienzusammen-
führung bedeutete. Das heißt nicht, dass sie den Massenmord als unbedeutend darstellt, 
sondern dass dieser ungewollt mit einem für sie positiv besetzten Ereignis zusammen-
hängt und dadurch nie den Stellenwert hätte bekommen können, den er zum Beispiel 
bei Avraham Fischer hatte.

Die genannten Beispiele zeigen, dass die Zeugenschaft nicht als etwas Abgespalte-
nes, in sich Vollkommenes existiert, sondern erst durch die Person, die das Zeugnis in 
sich trägt, zustande kommt. Das Zeugnis ist ein integraler Teil der Person, das immer 
im Jetzt des Bezeugens produziert wird und durch das das Subjekt sich selbst konstru-

166 Grünfeld, in: YVA O.3/1047, und Fischer, in: YVA O.3/982.
167 Velencei, Judith, in: IC 20711, VHA.
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iert. Die Erinnerungen an den Pusztavámer Massenmord, die durch das Zeugnisgeben 
der Öffentlichkeit mitgeteilt werden, sind also immer gegenwartsverhaftet und müssen 
sinnstiftend für den jeweiligen Zeugen sein. Die Überlebenden, die dem 16. Oktober 
1944 entkommen konnten, führten ihr Leben weiter und mussten diese Erfahrung für 
sich interpretieren und in ihre eigene Gegenwart integrieren. Da diese Gegenwarten nie 
vollkommen übereinstimmen können und sich immer im Wandel befinden, fallen die 
Zeugnisse über das Massaker unterschiedlich aus. 

Zur Gegenwartsverbundenheit gehören auch die Entstehungskontexte der jeweili-
gen Zeugenaussagen, die das Zeugnis unmittelbar beeinflussen. Während die ersten 
Zeugenaussagen über den Pusztavámer Massenmord, die im Rahmen des Ermittlungs-
verfahrens und Prozesses des Volksgerichts Székesfehérvár 1945–1947 entstanden sind, 
einen stark juristischen Charakter aufweisen, wobei das erlittene Leid nicht als Gegen-
stand der Ermittlungen oder des Prozesses verstanden wurde und die jüdischen Zeu-
gen lediglich zum Thema des Strafprozesses berichteten, stellen die Zeugnisse des Yad  
Vashem Archivs und des Visual History Archives nicht ausschließlich die Schuld suche 
und damit das Urteil in den Mittelpunkt, sondern das gesamte Leben und jegliche Kriegs- 
und Verfolgungserfahrungen. Die Aussagen der jüdischen Überlebenden, die heute im 
Historischen Archiv der Ungarischen Staatssicherheitsdienste aufbewahrt werden, sind 
wiederum verfahrenszentriert und faktenbasiert. Der institutionelle Rahmen, also durch 
wen, wann und unter welchen Umständen ein Zeuge vernommen wurde, übte auch im 
Falle des Pusztavámer Massenmordes einen Einfluss auf die Zeugnisse aus.

Die Form der Zeugenschaft wird teilweise ebenfalls durch diese institutionelle 
Einbettung bestimmt, jedoch nicht ausschließlich. Der Zeuge Neményi wurde in den 
1940er Jahren zweimal in Ungarn vernommen: Einmal vom Landesfürsorgekomitee 
der Deportierten nach seiner Rückkehr168 aus der Deportation und einmal während der 
Ermittlung am Volksgericht Székesfehérvár169. Wahrscheinlich Jahrzehnte später ver-
fasste er selbst ein Zeugnis170, das unter unklaren Umständen ins Yad Vashem Archiv 
gelangte. Während die ersten zwei Aussagen durch bestimmte Institutionen mit einer 
bestimmten Absicht aufgenommen wurden, entstand das letzte Zeugnis ohne jegliche 
institutionelle Beeinflussung. Der Unterschied bei ein- und demselben Zeugen lässt 
sich klar feststellen: Die in den 1940er Jahren entstandenen Aussagen sind kurz und 
pointiert. Die Texte lesen sich eher wie eine Aneinanderreihung von Fakten und Tat-
sachen, die entweder für das DEGOB oder das Volksgericht von Bedeutung waren. 
Sie sind ausdrücklich formal. Wie im theoretischen Teil schon angedeutet, können 
diese Zeugnisse als „juridisch“ bezeichnet werden, genauer gesagt in diesem Fall als 
„juridisches Zeugnis der Überlebenden des Pusztavámer Massenmordes“. Neményis 
selbstverfasstes Zeugnis zeigt keine Abweichungen, was das Faktische betrifft, sondern 
lässt eine völlig andere Intention erkennen: Er will an die Opfer erinnern, die während 
der Shoah ermordet wurden, und er will von seinen Erfahrungen und Erinnerungen 
Zeugnis ablegen, ohne jedoch eine Schuldsuche im juristischen Sinne zu betreiben. 
Er verkörpert den „moralischen“ oder den „Überlebenszeugen“, der zugleich Opfer 

168 Am 19. September 1945. Neményi, in: DEGOB/3006.
169 Neményi, in: BFL 19923/1949.
170 Neményi, in: YVA O.33/1953.
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und Überlebender von Gräueltaten ist. An diesem einen Zeugen mit seinen drei unter-
schiedlichen Zeugnissen lässt sich ablesen, wie sich Form und auch Erzählperspektive 
in unterschiedlichen Entstehungskontexten verändern. 

Unter den vielen schriftlichen Quellen zum Pusztavámer Massenmord finden sich 
einige Videointerviews171, die bereits in der Ära der „Zeitzeugen“ entstanden sind. 
Durch die angewandte audiovisuelle Technik wurden den Rezipienten und der For-
schung nicht nur völlig neue Aspekte der Zeugenschaft wie Gestik oder Erzähltempo 
und -stil zugänglich, sondern auch die Fragen der jeweiligen Interviewer, die bis dato 
nicht oder nur sehr selten Teil eines Vernehmungsprotokolls über den 16. Oktober 1944 
gewesen waren. Dadurch lassen sich die in den schriftlichen Quellen nur als Spuren 
und Lücken vorhandenen, teils tendenziösen Fragestellungen transparent erschließen 
und wird die Rolle des Gegenübers beim Zeugnisgeben erkennbar. Diese Rolle ma-
nifestiert sich vorwiegend in der Erwartung eines bestimmten Narrativs beim Bezeu-
gen172 oder in der Bedienung aktueller politischer Interessen173.

Die Figur des Zeitzeugen genießt eine deutlich größere öffentliche Aufmerksam-
keit als andere Zeugnisse. Durch diese Aufmerksamkeit wächst das Verantwortungs-
bewusstsein des „Überlebenszeugen“, der diese Aufmerksamkeit ebenfalls für das 
Bezeugen der in der Shoah ermordeten Menschen nutzt. Somit ist auch das Zeugnis 
von Judith Velencei ein doppeltes: Einerseits spricht sie für sich, andererseits für all 
diejenigen, die dem Schrecken nicht entkommen konnten. Für die Zeugin bedeutet die 
Zeugenschaft nicht ausschließlich das Mitteilen des Erlebten, sondern auch das Fest-
halten des Vergangenen und Verlorenen:

„I considered [sic!] my duty to remember. [...] But as long as somebody recall [sic!], some-
body remember [sic!] you, you are alive. [J. V. weint] And I think of my family [Pause], my 
cute, little nieces and cousins and I almost feel like [sic!] a duty to remember. [Pause] And 
even so I didn´t talked [sic!] about it, for a very long time, because [J. V. seufzt] I just felt too 
bad about it to talk, and because a lot of people don´t wanted to listen, or at least not with 
the intenseness I wanted them to listen. I shut up. But by no mean, [sic!] mean to forget and 
when my son got big enough I started to talk to him and tell him stories, and without my 
encouragement he became very proud of his Jewish heritage.“174

Sie erachtet das Erinnern als ihre Pflicht, die nicht nur eine Lebensaufgabe ver-
körpert, sondern ihre geliebten, ermordeten Mitmenschen durch die Zeugenschaft am 
Leben hält. Erinnern heißt aber nicht sofort Mitteilen, wie Velencei betont, denn um 
mitteilen zu können, braucht man ein Gegenüber, das genau zuhört. Dieses intensive 
Zuhören ist ein integraler Bestandteil der Zeugenschaft, was es überhaupt erst ermög-
licht, etwas zu bezeugen. Infolge des medialen Interesses an der Figur der Zeitzeugen 

171 VHA Interviews: 49922, 20711, 15704, 33944, 33872, 50961, 4474, 51480.
172 Wie zum Beispiel beim Yad-Vashem-Vernehmer Dr. Theodor (Zvi) Lazar im Falle des Zeugen Grünfeld oder 

bei Emil Horn im Falle des VHA-Interviews mit Fischer.
173 Wie zum Beispiel in den BFL-Akten beim Zeugen Fried: Die Betonung der Verantwortung der Pusztavámer 

Ungarndeutschen war in der späteren Verhandlungsphase immer stärker präsent. Die Übernahme der Kollek-
tivschuldthese der Ungarndeutschen wurde (unausgesprochen) erwartet. 

174 Velencei, Judith, in: IC 20711, VHA.
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bildete sich das sorgfältig zuhörende Publikum heraus, das viele sich schweigend er-
innernde Zeugen erst zum Sprechen brachte. Die Zeugenschaft ist dementsprechend 
sowohl ein Sprech- als auch ein Hörakt.

Im den jüdischen Zeugnissen des Pusztavámer Massenmordes lassen sich die im 
theoretischen Teil angedeuteten Diskurse über das Bezeugen des Holocaust nachwei-
sen: Wie kann der Tod bezeugt werden? Wer kann als jüdischer Überlebender über 
das Massaker am 16. Oktober 1944 berichten? Nur diejenigen Arbeitsdienstler, die 
am 16. Oktober 1944 nicht (mehr) in Pusztavám waren. Alle jüdischen Arbeitsdienst-
ler, die sich an jenem Tag in Pusztavám befanden, wurden ermordet und können nicht 
mehr für sich sprechen. Die Überlebenden müssen angesichts dieser Unmöglichkeit 
des Bezeugens in einer doppelten Funktion Zeugnis ablegen: Sie bezeugen ihre Zeit 
als Arbeitsdienstler, ihre Unterbringung in Pusztavám, ihre Entscheidung zur Flucht 
oder ihr glückliches Entkommen bzw. ihre weiteren Kriegs- und Verfolgungserfah-
rungen nach jenem Oktober. Andererseits sind sie zugleich sekundäre Zeugen für die 
getöteten Kompaniemitglieder. Sie müssen und/oder wollen stellvertretend über den 
Massenmord Bericht erstatten, um den Toten eine Stimme zu geben. Sie erzählen von 
etwas, das sie selbst nicht erlebt und gesehen haben und wovon sie nur vom Hörensa-
gen erfuhren. Zwischen ihrer Flucht und ihrer Benachrichtigung über die Geschehnisse 
entstand notwendigerweise eine Lücke, die sie mit Informationen von Wachmännern 
der Kompanie und Dorfbewohnern füllen oder mit Ergebnissen der nachfolgenden Er-
mittlungen. Lediglich in den wenigsten Fällen175 bleibt diese Lücke bestehen und wird 
auch als solche benannt. Die meisten Zeugen tendieren dazu, die Lückenhaftigkeit der 
Geschehnisse zu ignorieren und ihrem Zeugnis aufgrund der bereitstehenden Infor-
mationen Dritter und ihrer Wahrnehmung der Lage im Dorf im unmittelbaren Vorfeld 
der Tat eine schlüssige, logische und fließende Struktur zu verleihen. Keineswegs sind 
damit eine vorsätzliche Lüge oder ein falsches Zeugnis gemeint176, aber es sei darauf 
hingewiesen, dass die Berufung der jüdischen Überlebenden als Zeugen stets mit der 
Aporie des Bezeugens der Shoah verbunden ist. Infolgedessen leiden stellvertretende 
Zeugen immer unter einer Authentizität-Skepsis.

Zum Abschluss dieses Unterkapitels sollen zusammenfassend einige Tendenzen der 
Zeugnisse vorgestellt werden, die als Ankerpunkte für die folgenden Kapitel dienen. Die 
jüdischen Arbeitsdienstler, die mit ihren Kompanien nach Pusztavám verlegt wurden, 
berichten teilweise über eine feindliche Stimmung seitens der einheimischen Ungarn-
deutschen.177 Als Gründe tauchen der Antisemitismus178 und die generelle Sympathie 
mit dem Dritten Reich und dessen Ideologie auf. Mehrfach werden der Volksbund und 
die SS als Organisationen erwähnt, die viele Mitglieder aus dem bzw. im Dorf hatten.179 
Parallel dazu berichten jüdische Zeugen über ein freundliches und friedliches Mitein-
ander mit den Einheimischen, von denen viele Fluchthilfe leisteten und somit das Le-

175 Zum Beispiel die Aussage von Jenő Pollák vom 16.05.1947, in der der Zeuge betont, dass er nur vom Hören-
sagen berichten kann. Pollák, in: BFL 19923/1949.

176 Die Möglichkeit des falschen Zeugnisses ist bei jedem Zeugnisablegen präsent. Das Zeugnis gelingt nicht 
immer. 

177 Z. B.: Boros, in: BFL 19923/1949.
178 Z. B.: Fischer, in: YVA O.3/982.
179 Z. B.: Szpevák, in: ÁBTL O-12022.
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ben einiger Arbeitsdienstler retteten.180 Mehrmals wird ein „schwäbischer Schuster“181 
erwähnt, der auf irgendeine Weise für das Massaker verantwortlich gemacht wird.182 
Er soll telefonisch oder persönlich seine Angst wegen der Arbeitsdienstler ausgedrückt 
haben, die angeblich einen Aufstand organisierten oder eine Bedrohung für die deut-
sche Bevölkerung darstellten.183 Die Geschehnisse am 15. Oktober 1944 folgten nach 
den Erzählungen rasch aufeinander. Die jüdischen Überlebenden berichten über ihre 
Freude nach der Horthy-Proklamation, da sie glaubten, der Krieg und dementspre-
chend ihr Arbeitsdienst seien bald beendet. Noch während des Tages entschieden sich 
viele zu fliehen.184 Ebenso erzählen die Zeugen von der Ankunft der SS185 oder einer 
Flak-Einheit186, deren Soldaten auch im Dorf untergebracht wurden. Es handelte sich 
wohl um eine Flak-Einheit, die aber wahrscheinlich von vielen als SS eingestuft wurde, 
da die Arbeitsdienstler die Uniformen möglicherweise nicht voneinander unterschei-
den konnten. Die unsichere politische Lage und die Ankunft reichsdeutscher Soldaten 
flößten vielen in Pusztavám untergebrachten Juden Angst ein, die nun nicht wegen der 
Proklamation, sondern wegen dieser Bedrohung flohen. Andere berichten von Nach-
richten, die sie von Dorfbewohnern bekamen, die schon gewusst haben sollen, was für 
den 16. Oktober 1944 geplant war.187 So entschieden sich insgesamt mehr als hundert 
jüdische Arbeitsdienstler, Pusztavám zu verlassen. Die meisten wussten nichts vonein-
ander, da sie in über das ganze Dorf verteilten Privathäusern untergebracht waren.

Soweit sich aus den analysierten Akten erschließen lässt, verlief die Flucht bei den 
diversen Gruppen in den umliegenden Wäldern sehr unterschiedlich. Manche kehrten 
aus Angst vor der Machtübernahme von Szálasi nach Pusztavám-Bakonysárkány zu-
rück188, einige fanden einen Unterschlupf189 oder wurden später gefasst und deportiert.

Die Überlebenden, die zur Kompaniekommandantur zurückkehrten, erfuhren von 
den Wachmännern oder von den Arbeitsdienstlern, die mit dem Stab im Nachbardorf 
Bakonysárkány stationiert waren, von der Tragödie der zurückgebliebenen Arbeits-
dienstler. Andere Geflüchtete erhielten Informationen von Pusztavámern oder erst spä-
ter durch die Ermittlungen. Als Täter – falls erwähnt – werden „die Deutschen“190 oder 
SS-Männer191 genannt. In der Schilderung der Geschehnisse kommen die „Bundisten“, 

180 Z. B.: Ádám, ebenda.
181 Ferenc oder Franz Stammler. Häufig werden nur Berufsbezeichnungen (Schuster) oder Volksbund-Positionen 

(Führer, stellvertretender Leiter) als Erkennungsmerkmale erwähnt.
182 Hierbei sind auch nicht in Ungarn aufgenommene Zeugnisse inbegriffen, wie das von Avraham Fischer 

 (Fischer, in: YVA O.3/982). Anzunehmen ist bei diesem Zeugnis, dass es von der in Ungarn vorherrschenden 
Kollektivschuldthese der Ungarndeutschen frei ist. Trotzdem betont Fischer die Tatsache, dass die Kompanie 
in einem schwäbischen Dorf untergebracht war und dass der „Schuster“ die Juden angezeigt habe.

183 Z. B.: Lusztig, in: BFL 19923/1949; Kurlander, ebenda; Szpevák, in: ÁBTL O-12022; Grünfeld, in: YVA 
O.3/1047.

184 Z. B.: Fischer, in: YVA O.3/982.
185 Z. B.: Grünfeld, in: YVA O.3/1047.
186 Z. B.: Csongovai, in: BFL 19923/1949.
187 Z. B.: Schwarcz, ebenda; Schneeweisz, ebenda; Neményi, in: YVA O.33/1953.
188 Z. B.: Ádám, in: ÁBTL O-12022.
189 Z. B.: Ignác Schvarcz. Velencei, Judith, in: IC 20711, VHA.
190 Ungarisch: „A németek“. Wie zum Beispiel bei Révész-Kallusz, in: YVA O.3/1947, oder bei Neményi, in: 

YVA O.33/1953.
191 Z. B.: Oppenheimer, in: ÁBTL O-12022; Kurlander, in: BFL 19923/1949.
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genauer der „Schuster“, als mitverantwortliche Zuschauer vor.192 Die Beschreibung der 
genauen Tat stimmt in den meisten Zeugnissen vorwiegend überein: Die Arbeitsdienst-
ler wurden von bewaffneten Soldaten zum Rande des Dorfes am Császár-Weg beglei-
tet. Dort mussten sie sich entkleiden und ihre Habseligkeiten abgeben. In kleineren 
Gruppen wurden sie in einen Hohlweg oder zu einem Grab geführt, wo sie von hinten 
erschossen wurden.193 Mehrfach werden der Volksbund und dessen stellvertretender 
Leiter Franz Stammler im Kontext der Verteilung der Habseligkeiten der ermordeten 
Juden unter den Volksbundsmitgliedern in Pusztavám erwähnt.194 In einigen Zeugnis-
sen wird jedoch weder auf Stammler noch auf die feindlich gesinnte Dorfbevölkerung 
Bezug genommen.195

Die obige Zusammenfassung der in den Zeugnissen der jüdischen Arbeitsdienstler 
aus der sogenannten „Ärzte“- und der 107/320-Kompanie aufscheinenden Tendenzen 
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie versucht, einen Überblick zu vermit-
teln, der sowohl die stark präsenten Gemeinsamkeiten als auch die unterschiedlichen 
Darstellungen der Geschehnisse aus jüdischer Sicht quer durch den Quellenkorpus be-
rücksichtigt.

3.3 Zeugenschaft der Pusztavámerinnen und Pusztavámer

Der Massenmord an den Mitgliedern der jüdischen Arbeitsdienstkompanie Nr. 107/320 
und der sogenannten „Ärztekompanie“ geschah nicht an irgendeinem Ort oder an ei-
nem Unort, sondern an einem bestimmten, lokalisierbaren Platz, in einem lebendigen 
Dorf in Transdanubien, in Pusztavám, am 16. Oktober 1944. Zwar endete der Zweite 
Weltkrieg auf dem europäischen Kriegsschauplatz am 8. Mai 1945, sein Erbe bestimm-
te jedoch weiterhin die Nachkriegsjahre, zum Teil sogar -jahrzehnte. Dies gilt auch im 
Falle des Pusztavámer Massenmordes: Obwohl der Krieg schon beendet war, belas-
tete die Ermordung der jüdischen Arbeitsdienstleistenden die Pusztavámerinnen und 
 Pusztavámer fortan, und der Ort als Schauplatz wird immer mit diesem Erbe verbunden 
bleiben. Schon 1945 meldeten sich die ersten Angehörigen, die wissen wollten, was 
mit ihren Lieben in Pusztavám geschehen war. Nicht nur die Hinterbliebenen, sondern 
auch die staatlichen Instanzen wollten erfahren, wer für die grausame Exekution zur 
Verantwortung zu ziehen war. 

Die Suche nach den Tätern begann bereits einige Monate nach der Tat. Im Archiv 
der Hauptstadt Budapest (BFL) werden die zwischen 1945 und 1947 entstandenen Er-
mittlungs- und Prozessakten196 zum Pusztavámer Massenmord aufbewahrt, aus denen 
bereits im vorigen Kapitel197 einige jüdische Zeugnisse untersucht wurden. Während 
in jenem Kapitel die Form der juridischen Zeugenschaft im Fokus der Analyse stand, 
sollen im vorliegenden Kapitel die Auswirkungen des institutionellen Rahmens, also 

192 Z. B.: Fried, in: BFL 19923/1949; Fleiszig, ebenda; Lusztig, ebenda.
193 Z. B.: Boros, ebenda; Fischer, in: YVA O.3/982; Oppenheimer, in: ÁBTL O-12022.
194 Z. B.: Szpevák, in: ÁBTL O-12022; Szász, in: Vihar, S. 140 f.
195 Z. B.: Malek, in: BFL 19923/1949.
196 BFL 19923/1949.
197 Siehe Kapitel 3.2 „Zeugenschaft der jüdischen Arbeitsdienstler“.
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der Einfluss der Volksgerichtsbarkeit auf die Zeugnisse der Pusztavámerinnen und 
 Pusztavámer in den frühen Nachkriegsjahren in Ungarn untersucht werden.

Neben dem ab 1945 eingerichteten neuen Staatssicherheitsapparat hatten die eben-
falls neu aufgestellten Volksstaatsanwaltschaften und Volksgerichte die Aufgabe, die 
im am 20. Januar 1945 unterzeichneten Waffenstillstandsabkommen vereinbarte Ver-
folgung von Kriegsverbrechen sicherzustellen. Die Ermittlungen der Polizei und der 
Staats anwaltschaft gegen „Franz Stammler und Andere“198 und der spätere Prozess 
am Volksgericht Székesfehérvár wurden infolge der am 5. Februar 1945 erschienenen 
Verordnung 81/1945. M. E. eingeleitet.199 Diese regelte die Einrichtung von Volksge-
richten mit dem Ziel der Verfolgung von Kriegsverbrechen und „Volksfeinden“. Die 
Volksgerichtsbarkeit war in ihrem Aufbau eine außergewöhnliche Institution: In der 
ersten Instanz musste nur der vorsitzende Richter fachlich ausgewiesen sein, die ande-
ren Delegierten wurden auf Vorschlag der Koalitionsparteien und des Landesrats der 
Gewerkschaften berufen, was eine mitbeabsichtigte politische Voreingenommenheit 
des jeweiligen Delegierten nach sich zog. Außerdem handelte es sich in den meisten 
Fällen um Laien, die keinerlei juristisches Wissen besaßen. Einspruch konnte nur ge-
gen das Urteil der ersten Instanz erhoben werden, was wiederum dem angestrebten Ziel 
einer schnellen Urteilsverkündung diente. Die Angeklagten durften ihren Verteidiger 
nicht selbst wählen; dieser wurde ihnen vom Volksgericht zugewiesen.200 Wie dieser 
strukturelle Aufbau zeigt, schränkte die Volksgerichtsbarkeit die Rechte der Angeklag-
ten ein, was auf die Zielsetzung der neuen politischen Machthaber hinweist, welche 
die Volksgerichte eingesetzt hatten: nämlich eine zügige Abrechnung mit allen „feind-
lichen Elementen“ der vorangegangenen Ära. Diese Funktion der Justiz spitzte sich be-
sonders nach dem Erlass des Gesetzes VII/1945 noch zu.201 Im Fokus standen zunächst 
die Prozesse gegen die Hauptschuldigen bzw. die Elite der Kriegszeit. Daneben kam 
den politischen Säuberungsprozessen im Zeichen der Festigung des neuen Systems 
eine immer wichtigere Rolle zu. Wie Deák betont, hatten also die Volksgerichte neben 
der Verurteilung von (tatsächlichen) Kriegsverbrechern weitere Funktionen, z. B. die 
neuen Machthaber zu legitimieren, deren Unterstützer zu stärken und die Neuvertei-
lung des Reichtums zu beschleunigen.202

Eine überwiegend als feindlich eingestufte Gruppe waren die Ungarndeutschen, die 
als „faschistische Elemente“ unter Kollektivverdacht dieser politischen Justiz gestellt 
wurden. Hier lässt sich wieder eine doppelte, wenn nicht sogar mehrfache Zielsetzung 
beobachten: die „breitgefächerte“ Entnazifizierung des Landes und die Vorbereitung 
der Legitimierung der Vertreibung der Deutschen aus Ungarn.203 Natürlich wurde da-
mit neben der ethnischen Homogenisierung auch die Neuverteilung des konfiszierten 
Vermögens im Sinne der angestrebten Redistribution der Güter innerhalb des Landes 
verfolgt.

198 Ungarisch: Stammler Ferenc és társai. Ebenda.
199 Soós, S. 83.
200 Tilkovszky, Volksgerichtsprozesse, S. LXX.
201 Soós, S. 84.
202 Deák, S. 65.
203 Seewann, Geschichte bis 2006, S. 349 f.
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In diesem politischen Umfeld gelangte der Pusztavámer Massenmord ins Visier der 
(Volks-)Justiz. Die polizeiliche Ermittlung wurde bereits 1945 eingeleitet, doch wurden 
die meisten Zeugen im Zuge des Ermittlungsverfahrens im Jahre 1946 vernommen. 
Die Verhandlung fand beim Volksgericht Székesfehérvár in mehreren Etappen204 statt 
und wurde durch das Urteil205 am 5. November 1947 abgeschlossen. Darin wurden 
Franz Stammler, Stefan Bábli, Paul Wagner, Martin Skobrák206 und István Bakos207 
wegen Kriegsverbrechen nach dem Volksgerichtsgesetz §11 Abs. 5 für schuldig be-
funden. Außerdem wurden sieben weitere Angeklagte, die keine Pusztavámer waren, 
freigesprochen.

Laut dem Urteil, das wahrscheinlich von vornherein zumindest partiell feststand 
und im Sinne der politischen Elite gefällt wurde208, trugen vier Pusztavámer, die zur 
Zeit der Verhandlung längst aus Ungarn geflohen waren, eine Mitverantwortung an 
dem Pusztavámer Massenmord. Die Funktionsweise der Volksgerichtsbarkeit im Nach-
kriegsungarn führte dazu, dass die Täter der Kriegszeit zum Teil selbst Opfer der po-
litischen Justiz des Stalinismus wurden. Diese Verflochtenheit führte keineswegs zu 
Gerechtigkeit, sondern zu Desorientierung.209 Die Beurteilung, ob und wieweit dieses 
Urteil zu einem gerechten Schluss gelangte, ist nicht Ziel dieser Arbeit, es muss jedoch 
betont werden, dass nicht jedes Urteil der Volksgerichte per se falsch war. Viel mehr 
liegt der Fokus darauf, wie die daheimgebliebenen oder zurückgekehrten Pusztavá-
merinnen und Pusztavámer während der Ermittlungen und des Prozesses Zeugnis über 
den Massenmord ablegten und wie sich ihre Zeugenschaft in dieser äußerst prekären 
Situation gestaltete. 

János Tetzl210 gehört zu den Pusztavámern, die bereits im Jahre des Kriegsendes, 
genauer am 26. Juni 1945, aussagten. Er wurde außerdem noch zwei weitere Male, 
am 5. Februar und am 31. Mai 1946, als Zeuge geladen. Tetzl erzählt jedes Mal, dass 
er selbst jüdische Arbeitsdienstleistende beherbergte, zu denen er ein gutes Verhält-
nis pflegte. Als Schuster reparierte er die Schuhe der Juden, seine Frau kochte und 
wusch für sie. Bei der Schilderung des Massenmordes gehen seine drei Aussagen 
auseinander: Während die ersten zwei Zeugnisse semantisch signifikant übereinstim-
men, unterscheidet sich seine letzte Aussage gravierend von den vorhergehenden. Am 
16. Oktober 1944, so Tetzl bei seiner zweiten Vernehmung, befand er sich im Weingut 
eines  Pusztavámers, als er von der Exekution erfuhr. Unverzüglich eilte er zum Er-
schießungsort, wo er von einem SS-Mann aufgehalten und aufgefordert wurde, sich 
auszuweisen. Die Erschießung war zu diesem Zeitpunkt bereits beendet. Tetzl sah nur 
die nackten Körper am Boden liegen und Franz Stammler in ihrer unmittelbaren Nähe. 
Am Tag darauf sah der Zeuge ein Auto vor dem Pusztavámer Postamt stehen. In diesem 

204 Ermittlungs- und Prozessakten zum Pusztavámer Massenmord, in: BFL 19923/1949.
205 Stammler, in: ÁBTL, O-14922/71, Bl. 6–25.
206 Auch unter den Namensvarianten: István Bábli, Babli; Pál Wágner; Márton Skobrák.
207 István Bakos war Zugführer der Arbeitsdienstkompanien. Er wurde nicht wegen seiner Rolle beim Massen-

mord verurteilt, sondern weil er nach dem Massenmord etwa zwölf Arbeitsdienstler den Pfeilkreuzlern über-
gab.

208 Vgl. dazu Deák; Tilkovszky, Volksgerichtsprozesse; Soós; Seewann/Spannenberger.
209 Vgl. dazu Deák, S. 70.
210 Tetzl, in: BFL 19923/1949.
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saßen der SS-Mann, der ihn tags zuvor angehalten hatte und ihn jetzt sofort erkannte, 
und Stammler:

„[...] und er [der SS-Mann – A. B.] hat mich in fließendem Ungarisch angesprochen, gestern 
ist es beinahe dazu gekommen, dass wir dich niedergeschossen hätten.“211

Tetzl berichtet, er sei nicht nur von diesem am Massenmord beteiligten SS-Mann 
bedroht worden, sondern auch vom Volksbundfunktionär Stammler, da dieser seine po-
sitive Einstellung zu den Arbeitsdienstleistenden missbilligte. Am Ende seines zweiten 
Zeugnisses berichtet Tetzl, der Volksbund und dessen Mitglieder hätten die Habselig-
keiten der ermordeten Juden eingesammelt und unter sich verteilt.

In seinen Zeugenaussagen vom 26. Juni 1945 und vom 5. Februar 1946 präsentiert 
sich der Zeuge als Augenzeuge, der die Anwesenheit von Franz Stammler am Tag der 
Exekution neben den nackten Leichen zweifellos bezeugen kann. In seinem letzten 
Zeugnis, das er bereits direkt vor der Staatsanwaltschaft ablegte, beteuert er demgegen-
über, er habe lediglich vom Hörensagen von dem Massenmord erfahren und den Er-
schießungsort erst am darauffolgenden Tag besucht. Bei seinem Besuch am 17. Okto-
ber 1944 wurde er von deutschen Soldaten aufgehalten, die ihn für einen geflohenen 
jüdischen Arbeitsdienstsoldaten hielten und beleidigten. Der anwesende Franz Stamm-
ler schritt daraufhin ein und bestätigte die Identität des Pusztavámers Tetzl. Während 
der stellvertretende VDU-Ortsgruppenleiter Stammler laut den ersten beiden Aussagen 
am Tag und am Ort der Exekution präsent war, was latent darauf hindeutet, dass er am 
Massenmord beteiligt war, erscheint Stammler in der dritten Aussage durchaus ambi-
valent: Er bedrohte Tetzl zwar wegen seiner Unterstützung der jüdischen Kompanie-
mitglieder, half dem Zeugen aber in einer bedrohlichen Situation und rettete ihn vor der 
Aggressivität der deutschen Soldaten.

Die Diskrepanz der drei Aussagen weist auf mehrere entstehungsgeschichtliche 
Kontexte hin, die das Zeugnisablegen und die Vernehmung bzw. die Protokollierung 
beeinflusst haben. Alle drei Aussagen bestehen aus einer Kette zahlreicher, durch-
aus ähnlicher Informationen, die jedoch unterschiedlich aneinandergereiht werden, 
wodurch unterschiedliche Narrative entstanden sind. Die deutschen Soldaten, Franz 
Stammler sowie das Auto mit dem SS-Mann erscheinen in allen Protokollen, jedoch 
immer verschieden. Die Akzente verschieben sich; dies verändert die Erzählung. Das 
kann vor allem auf den veränderten institutionellen Rahmen zurückgeführt werden: 
Die ersten beiden Zeugnisse wurden von der Politischen Abteilung der Staatspolizei212 
aufgenommen, wohingegen die letzte Aussage vor der Staatsanwaltschaft erfolgte. Die 
Tendenz, die dabei wirksam wird, ist das ausgeprägte Interesse der Staatspolizei an 
Franz Stammler, während die Staatsanwaltschaft offensichtlich eine freiere Erzählung 
zuließ. Zwar sind die Fragen der Vernehmungen nicht protokolliert, lassen sich aus den 
Texten jedoch soweit rekonstruieren, dass eine tendenziöse Fragestellung im Falle der 
Staatspolizei durchaus als belegt angesehen werden kann. Eine wiederholte Zeugen-

211 „[...] és folyékony magyar szavakkal megszólított, hogy tegnap nemsok híja [sic!], hogy agyon nem löttünk.
[Sic!]“ Ebenda, Bl. 198 f. 

212 Ungarisch:Államrendőrség Politikai Osztálya.



92

Zeugenschaft des Pusztavámer Massenmordes

schaft produziert nie das gleiche Zeugnis, außer wenn etwas schon als vorgefertigte, 
„auswendig gelernte“ Erzählung mitgeteilt wird, da das Zeugnisgeben immer in der 
bezeugenden Gegenwart verankert ist und auf den jeweiligen Bezugsrahmen Rück-
sicht nimmt. Dies gilt auch für den Zeugen Tetzl, dessen Zeugnisse sich im Verlauf der 
Zeit verändern und keineswegs unabhängig von den politischen Rahmenbedingungen 
sind. Tetzl bestätigt jedes Mal sowohl die Protokollierung als auch den Inhalt seiner 
jeweiligen Aussage mit seiner Unterschrift, wodurch die Authentizität der Aussagen als 
bewiesen gilt. Irreführend wäre es, zu dem Schluss zu kommen, die Diskrepanzen und 
Paradoxien der Zeugenaussagen wiesen auf ein falsches Zeugnis, auf einen Meineid 
im intentionalen Sinne hin. Der entscheidende Vorgang ist hier die Narrativierung, die 
diese unterschiedlichen und doch ähnlichen Aussagen hervorbringt, wobei sich sowohl 
die Interessen der Justiz als auch die persönlichen Schwerpunkte des Zeugen nachvoll-
ziehen lassen. Die Bruchstücke, Puzzleteile der Erinnerungen werden zusammengefügt 
und konstruieren eine Geschichte, die zur jeweiligen Gegenwart des Individuums und 
des sozialen Bezugsrahmens in Beziehung zu setzten ist. Alle drei artikulierten Zeug-
nisse sind demzufolge singulär. 

An dieser Stelle muss noch ein Element des zweiten Tetzl-Zeugnisses hervorgeho-
ben werden, das eine neue Ebene der Täterermittlung im Falle des Pusztavámer Mas-
senmordes eröffnet. Tetzl bezeugt hier nämlich, dass der ihm drohende SS-Mann Un-
garisch konnte, was die Frage aufwirft, ob deutsche Militärangehörige ungarndeutscher 
Abstammung Mitglieder des Exekutionskommandos waren. Infolge der in Ungarn zu-
gelassenen SS-Rekrutierungen213 für deutsche Einheiten wäre eine solche Beteiligung 
möglich. Dafür sprechen die Kontaktaufnahme des Volksbundfunktionärs Stammler 
mit dem VDU-Kreisleiter und mehrere Zeugen, die vom Hörensagen erfahren haben 
wollen, dass Stammler die SS aus Székesfehérvár „bestellt hatte“. Um eine unmittelba-
re Benachrichtigung einer in der Nähe stationierten SS-Einheit über eine Bedrohungs-
lage der Pusztavámer Gemeinde zu ermöglichen, wäre ein persönlicher, oder zumin-
dest mittelbarer Kontakt eines Ungarndeutschen zu einem ungarndeutschen Mitglied 
dieser Waffen-SS Einheit durchaus vorteilhaft gewesen. Dagegen ist einerseits kritisch 
einzuwenden, dass zahlreiche Zeugen, die gleichfalls beider Sprachen mächtig waren, 
keine darauf bezogenen Aussagen tätigten. Andererseits berichtet Tetzl an anderer Stel-
le, dass er für die ungarische Kompaniekommandantur dolmetschen musste, was im 
Falle eines bilingualen SS-Mitglieds nicht nötig gewesen wäre. Zuletzt muss noch die 
Rolle des in Pusztavám stationierten Majors der Flak-Einheit in Betracht gezogen wer-
den. Auch diesem wäre es möglich gewesen, seine Vorgesetzten in Kenntnis zu setzen 
und dadurch die Exekution durch das SS-Kommando zu veranlassen. Eine eindeutige 
Beantwortung dieser Frage ist daher nicht möglich und hier auch nicht von Relevanz. 
Wichtig ist nur der Hinweis, dass das Verschweigen oder Nicht-erneut-Reflektieren von 
Informationen in Zeugenaussagen nicht zu ihrer qualitativen Abwägung bei der Ana-
lyse führen darf. Die Tatsache, dass von den Pusztavámern lediglich Tetzl, und auch er 
nur einmal, den ungarischsprachigen SS-Mann erwähnte, bedeutet nicht zwangsläufig, 
dass Tetzl die Unwahrheit sagte. Die juristische Handhabung der Zeugenschaft, gerade 
vor dem Volksgericht Székesfehérvár, verfolgte einen anderen Ansatz, wodurch die 

213 Vgl. dazu Seewann, Geschichte bis 2006, S. 288 ff.
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Singularität der einzelnen Aussagen unbeachtet blieb und die erstrebte politisch moti-
vierte Urteilssprechung den Fokus bildete.

Über die Person des Vernehmers, aber auch des Zeugen enthalten die Protokolle 
keine Auskunft. Die formalen Akte wie die Aufnahme der Personalien und die Bestä-
tigung des Protokolls durch eigenhändige Unterschrift dienen lediglich zur Legitimie-
rung des Zeugen als solcher im Zuge der polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen 
Ermittlungen zum Pusztavámer Massenmord. Bleibt man bei den Formalitäten der 
Tetzl-Zeugenaussagen, lohnt es sich, die Sprache der Protokolle zu betrachten. Die in 
ungarischer Sprache verfassten Zeugnisse sind kurz, sachlich und sehr formal. Emoti-
onale, spontane Reaktionen wurden entweder nicht geäußert oder nicht protokolliert. 
Der Zeuge wandte keine rhetorischen Techniken an, um seine Autorität zu betonen 
oder um eine Selbstverortung vorzunehmen. Wie im vorigen Kapitel bereits betont, übt 
die Zielvorgabe juridischer Zeugenaussagen einen beachtlichen Einfluss auf die Spra-
che der Zeugnisse aus, da Sachverhalte gekürzt und pointiert vorgetragen, emotionale 
Ausdrücke vermieden und der freien Erzählung Grenzen gesetzt werden, wodurch ein 
brüchiger und reduzierter Text zustande kommt.

Ebenso wenig persönliche Informationen wurden über den Zeugen Dr. Lajos Gabá-
nyi214 während seiner Vernehmung am 27. September 1945 protokolliert. Er wurde in 
der Nähe von Budapest geboren und lebte und arbeitete als Hausarzt in Pusztavám. 
Am 15. Oktober 1944 erfuhr der Zeuge im Gemeindehaus, dass sich Major Weber mit 
dem Plan der Exekution der in Pusztavám untergebrachten jüdischen Arbeitsdienstleis-
tenden befasste. Gabányi setzte nach eigener Aussage Termann, den Kommandanten 
der Ärztekompanie, hiervon in Kenntnis. Noch am selben Tag traf der Zeuge einen 
Arbeitsdienstler auf der Straße und warnte ihn vor der drohenden Gefahr. Am nächsten 
Tag sah Gabányi die Angehörigen der Kompanien mit „militärischer Begleitung“ und 
später hörte er, die Juden seien erschossen worden. Der Zeuge hatte Angst, dass „nach 
den Juden die Ungarn drankommen“ und auch sie ermordet würden. Initiator des Mas-
senmordes war laut Gabányi Major Weber. Der Pusztavámer Gemeindearzt bezeugt 
auch die Teilnahme von Josef Wittmann und Theodor Bachmann, Mitgliedern der in 
Pusztavám stationierten Flak-Einheit, am Massenmord. Einen Tag nach der Exekution 
suchte Franz Stammler in Begleitung zweier SS-Männer den Zeugen auf, um zwei Kof-
fer eines jüdischen Mitglieds der Ärztekompanie abzuholen, die der Arbeitsdienstler 
bei Gabányi deponiert hatte. Der Zeuge berichtet weiter über einen singulären Vorfall, 
bei dem er ebenfalls Augenzeuge eines Mordes wurde: Unweit des Exekutionsplatzes 
wurde ein Arbeitsdienstler gefunden, der vergiftet, aber noch am Leben war. Nach-
dem Gabányi den jüdischen Arbeitsdienstleistenden untersucht hatte, wurde dieser 
von einem unbekannten Soldaten erschossen. Am Ende seiner Aussage beschreibt der 
Pusztavámer Hausarzt die zahlreiche Mängel aufweisende Beerdigung der ermordeten 
Arbeitsdienstler. Er suchte deshalb Major Weber auf und erzwang eine Verbesserung 
dieser Maßnahmen.

Im Jahr darauf, und zwar am 31. Mai 1946, wurde Gabányi zum zweiten Mal ver-
nommen. Zwischen den beiden Aussagen kann eine starke Tendenz zur Uminterpretati-
on des Täterprofils beobachtet werden. Während im ersten Zeugnis die ausgesprochene 

214 Gabányi, in: BFL 19923/1949.
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Verantwortung des Majors Weber betont wird, nimmt im zweiten der VDU-Funktionär 
Stammler eine zentrale Rolle ein. Die semantische Verschiebung kann auf die politi-
sche Umstrukturierung in den Nachkriegsjahren zurückgeführt werden. Während im 
Jahre 1945 das Interesse mehr auf den Tätern einschließlich der deutschen Täter lag, 
verstärkte sich im Laufe der Zeit die Schuldsuche unter den sich im Land befindenden 
und als feindlich eingestuften Gruppen, darunter natürlich den Ungarndeutschen. Die 
Kollektivschuldthese betreffend die Deutschen in Ungarn verbreitete sich und beein-
flusste ebenfalls die Zeugenaussagen im Falle des Pusztavámer Massenmordes:

„[...] die Bundisten sprechen voll Schadenfreude überall darüber, dass jetzt die Exekution der 
Ungarn an der Reihe sei.“215

Aus dem Zitat geht hervor, dass Gabányi in seinem zweiten Zeugnis nicht mehr 
über Gerüchte spricht, sondern das Agens angibt: Die „Bundisten“, also die Volksbund-
mitglieder, wollen ihm zufolge auch den Tod der Ungarn. Damit greift der Hausarzt auf 
den Mythos über den Volksbund zurück, wonach der VDU nicht nur antisemitisch, son-
dern sogar ungarnfeindlich gewesen sei. Diese Darstellung der beklemmenden Lage 
der ungarischen Einwohner Pusztaváms ist ganz im Sinne der vernehmenden Staatspo-
lizei, da die allgemeine Dämonisierung der Ungarndeutschen die Legitimierung ihrer 
Vertreibung unterstützte. Demzufolge inkludiert Gabányi ein neues Erzählsegment in 
seine Aussage, das den stellvertretenden VDU-Ortsgruppenleiter als einen grausamen 
Menschen beschreibt:

„[...] sie sind auch in die Wohnung von Frau Friedmann eingedrungen und haben sie auf-
gefordert zu erzählen, wohin die jüdischen Ärzte geflohen sind. Als Frau Friedmann die 
Antwort verweigert hat, hat ihr Stammler kräftig auf den nackten Fußrücken getreten.“216

Das juridische Zeugnis konzentriert sich wie bereits erläutert, auf die ermittlungsrele-
vanten Antworten und lenkt dadurch die Bezeugung selbst. Die Ahndung des Puszta-
vámer Massenmordes, die als Ausgangspunkt der Ermittlungen galt, rückt angesichts 
von Erzählungen, die für die Täterermittlung irrelevant sind, mehr und mehr in den 
Hintergrund. Eine derartige Beschreibung von Stammler führt aus Sicht der polizeili-
chen Strafverfolgung zu keinem Ergebnis. Die Narrativierung des „bösen Menschen“ 
Stammler und der „guten, verängstigten“ Ungarn, zu denen der Zeuge Gabányi selbst 
gehört, entspricht dem Topos von Gut und Böse. Dabei lässt sich beobachten, dass 
das eigentliche Thema, die Ermordung der jüdischen Arbeitsdienstleistenden, in den 
Hintergrund gedrängt und für politische Zwecke der Justiz instrumentalisiert wird. Die 
Volksgerichtbarkeit überschreibt die Täterfixierung des juridischen Zeugnisses, indem 
sie die Aufmerksamkeit präsumtiv auf eine politisch gewünschte Täterkategorie richtet 
und dadurch eine politisch-juridische Zeugenschaft etabliert.

215 „[...] a Bundisták kárörvendve mindenütt azt beszélik, hogy most a magyarok kivégzése kerül sorra.“ Ebenda, 
Bl. 206.

216 „[...] behatoltak Friedmann Pálné lakásába is és követelték tőle, hogy valja [sic!] be merre menekültek a zsidó 
orvosok. Friedmanné tagadó válaszára Stamler [sic!] durván rátiport az asszony meztelen lábafejére.“ Ebenda, 
Bl. 207.
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In seinem dritten Zeugnis vom 16. Mai 1947 wiederholt Gabányi seine Darstellung 
aus dem Jahre 1946, Stammler sei wahrscheinlich am Massenmord beteiligt oder sogar 
dessen Initiator gewesen. In diesem Fall relativiert er aber sein Zeugnis, indem er sagt, 
er habe diese Informationen nur vom Hörensagen erfahren und besäße kein „unmit-
telbares Wissen“ über die Verantwortung Stammlers. Diese letzte Aussage beschul-
digt zwar Stammler, verweist aber auf die Informationsherkunft und schiebt dadurch 
die Verantwortung für die Prüfung des „Wahrheitsgehalts“ auf die Volksrichter. Diese 
nuancierte Differenz lässt sich auf die unterschiedliche institutionelle Einbettung der 
Sprechakte zurückführen. Während die ersten beiden Aussagen im Rahmen der polizei-
lichen Ermittlung erfolgten, legte Gabányi beim dritten Mal direkt vor Gericht Zeugnis 
ab, wodurch dieses eine höhere Aussagekraft besitzt. Außerdem wird der Zeuge durch 
die formale Ausgestaltung beeinflusst bzw. zur Vorsicht gemahnt.

Gabányis Zeugenaussagen sind unter sprachlichem Gesichtspunkt deutlich lebhaf-
ter als die von Tetzl. Seine Zeugnisse sind zwar chronologisch, förmlich, in einer mo-
noperspektivischen Erzählweise aufgebaut, werden aber um Zitate, die den protokolla-
rischen Stil aufbrechen, ergänzt. In Gabányis erster Aussage steht ein Zitat von Major 
Weber auf Deutsch217, das sich vom ungarischen Kontext abhebt und dem Zeugen Au-
thentizität verleiht. Ferner kann eine Strategie der Sympathielenkung beobachtet wer-
den, wenn Gabányi seine Fürsorge und Versuche, die jüdischen Arbeitsdienstleistenden 
zu retten, darstellt.

Während Gabányi durch die Handlungsstruktur seines Zeugnisses seine Rolle als 
Retter zu inszenieren versucht, braucht der Zeuge Bariák218 diese Realität nicht durch 
das Erzählen zu erzeugen, da er selbst für über zwanzig Juden Fluchthilfe leistete. 
Da diese Tat bereits durch andere Aussagen bezeugt wurde, schreibt der Pusztavámer 
 Bariák219 diesem Ereignis eine signifikant geringere Bedeutung in seiner Erzählung zu 
als Gabányi.

Ferenc Bariák kehrte am Abend des Massenmordes mit sechs der ursprünglich 24 
Arbeitsdienstleistenden nach Pusztavám zurück, da sie auf der Flucht erfahren hatten, 
dass Szálasi an die Macht gekommen war und sie Angst vor einer Vergeltungsmaßnah-
me wegen des Fluchtversuchs hatten. So erzählt es der Zeuge am 27. September 1945 
dem vernehmenden Polizisten. Als sie erfuhren, dass die im Dorf verbliebenen jüdi-
schen Kompaniemitglieder ermordet worden waren, flohen die Arbeitsdienstleistenden 
erneut. Über den Massenmord und dessen Verantwortliche erzählt Bariák Folgendes:

„[...] ich habe Kenntnis darüber, dass die VDU-Leiter Franz Stammler und István Bábli, die 
mit der deutschen SS und mit der hier stationierten Flak-Einheit stets kooperierten, vonseiten 
des Dorfes die Initiatoren [des Massenmordes – A. B.] waren.“220

217 „Das Hat [sic!] sein müssen. /Ennek meg kellet [sic!] történni./“ Ebenda, Bl. 179.
218 Auch unter den Namensvarianten: Baniák, Barják, Barniak.
219 Bariák, in: BFL 19923/1949.
220 „[...] tudomásom van arról, hogy a falu részéről az értelmi szerző Stamler [sic!] Ferenc és Bábli István volksb-

undvezető [sic!] voltak [sic!] akik állandoan [sic!] együttmüködtek [sic!] a német SS és az itt állomásozó Flak 
alakulatokkal.“ Ebenda, Bl. 177.
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Außerdem erzählt Bariák die Geschichten von Pálné Friedmann und dem vergif-
teten Arbeitsdienstler, die bereits im Zeugnis von Gabányi vorkamen. Woher diese 
Kenntnisse stammen, verrät der Zeuge nicht. 

Dem oben zitierten Zeugnis ging eine Vernehmung im Jahre 1945 voraus, die 
 äußerst kurz war und statt einer Fokussierung auf Franz Stammler eine logisch auf-
gebaute, chronologische Erzählung der Ereignisse um den Massenmord präsentierte. 
Der erste Satz des Protokolls bezieht sich darauf, seit wann der Zeuge Bariák Franz 
Stammler kenne. Die Frage des vernehmenden Polizisten ist zwar nicht dokumentiert, 
Struktur und Inhalt der Aussage weisen aber auf präsumtive Fragen hin, die den ehe-
maligen Volksbundfunktionär in den Mittelpunkt des Zeugnisses stellten. Nach dem 
Massenmord suchte Franz Stammler in Begleitung von SS-Männern den Zeugen in 
dessen Wohnung auf und forderte ihn auf, die bei ihm untergebrachten jüdischen Ar-
beitsdienstleistenden der SS zu übergeben. Da der Pusztavámer Bariák Stammlers Auf-
forderung nicht nachkam, wollte der stellvertretende VDU-Leiter ihn der SS übergeben. 
Dank des gewaltigen Protests von Bariáks Familie stieß ihm nichts zu, so der Zeuge. 
Die SS erscheint in der Beschreibung dieses Vorfalls als ein Instrument der Gewalt-
ausübung Stammlers und nicht als eine unabhängige Organisation. Das Narrativ, dass 
mehrere SS-Männer dem Volksbundfunktionär Stammler gehorchten und seine Befeh-
le ausführten, wird in den letzten Sätzen des Vernehmungsprotokolls noch deutlicher:

„Ich sage [hiermit] definitiv aus, dass der Initiator der Exekution der Juden Stammler war 
und dass er an der Exekution teilnahm und danach die Kleider, Schmuckstücke und das Geld 
der Juden an die ortsansässigen Volksbundmitglieder verteilte.“221

Diese Darstellung des „rundum bösen“ Stammler spitzt sich in der letzten Aussa-
ge Bariáks im Jahre 1947 vor Gericht zu. Der Zeuge rekapituliert sein Narrativ der 
ersten Aussage, dem zufolge Stammler ihn mit SS-Soldaten zu Hause besuchte und 
ihm wegen der geleisteten Fluchthilfe bedrohte. In dieser Version verdankt er seine 
Rettung jedoch nicht den protestierenden Familienmitgliedern, sondern der Interven-
tion eines „höherrangigen deutschen Soldaten“222, der Bariáks Schreie hörte und ihn 
in Schutz nahm. Die Verschiebung der Rollen erzeugt eine Dramatik, die in dieser 
Gegenüberstellung Stammler als den genuin Bösen skizziert, der nicht nur der Initiator 
des Massenmordes war, sondern auch seine Pusztavámer Mitbürger gefährdete. Selbst 
„die deutschen Soldaten“ zeigten mehr Erbarmen als Stammler und befreiten Bariák 
aus seiner misslichen Lage.

Diese Fokussierung der Aussagen Bariáks auf Stammler weisen auf ein den gesam-
ten volksgerichtlichen Prozess begleitendes Paradoxon hin. Während der eigentliche 
Anlass der polizeilichen Ermittlungen und des Volksgerichtsprozesses darin bestand, 
die Täter des Pusztavámer Massenmordes zur Rechenschaft zu ziehen, erscheinen in 
den Aussagen der ehemaligen Pusztavámerinnen und Pusztavámer Episoden und An-
ekdoten, die unmittelbar nichts mit dem Akt des Massenmordes zu tun haben. Diese 
221 „Azt egészen pontosan állitom [sic!], hogy Stammler volt a zsidó kivégzések meginditója [sic!] és ő részt vett 

a kivégzésen, utána pedig a zsidók ruháit és ékszereit pénzeiket [sic!] a helybelivolksbundosok [sic!] között 
szétosztotta.“ Ebenda, Bl. 183.

222 „[...] magasabb rangu [sic!] német katona [...].“ Ebenda, Bl. 267.
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werden von den Vernehmern als legitime Inhalte der Zeugnisse betrachtet und erhal-
ten dadurch einen prominenten Platz in den Protokollen. Verstärkt drängt sich dadurch 
die Charakterisierung des späteren Angeklagten Stammler in den Vordergrund, des-
sen „abscheuliche“ Eigenschaften in den Mittelpunkt der Bezeugung rücken. Mehrere 
 Pusztavámer Zeugen können ihren Schmerz und das Unrecht, das ihnen durch den 
Volksbundfunktionär widerfahren ist, öffentlich machen und treten teilweise an die 
Stelle der (eigentlichen) Opfer, nämlich der Opfer des Massakers. Diese Opferkon-
kurrenz wird durch die ermittelnden Instanzen verstärkt, deren politische Zielvorgabe 
auf die pauschale Diffamierung der Volksbundmitglieder bzw. der Ungarndeutschen 
ausgerichtet war. Wie auch in Bariáks Zeugenaussagen steht Stammler dabei nicht nur 
für sich selbst, sondern für das ganze Ungarndeutschtum, dessen kollektive Verurtei-
lung wichtiger erscheint als nachzuweisen, wer die am Massaker Schuldigen waren 
und dadurch Gerechtigkeit für die jüdischen Opfer auf juristischer Ebene herzustellen.

Wie eben beschrieben, kann eine Uminterpretation in der Beschreibung der Epi-
sode mit Stammler beim Zeugen beobachtet werden. Die Differenzen entstehen durch 
die Narrativierung im bezeugenden Jetzt, wodurch jedes Mal ein singuläres Zeugnis 
entsteht. Demzufolge ist die Frage, ob Bariák dank seiner Familie oder eines deutschen 
Soldaten vor Stammler gerettet wurde, keine Entweder-oder-Frage, die zwangswei-
se in die Polemik Wahrheit oder Lüge mündet. So kann auch die Zeugenaussage von 
Frau Bariák223 aus dem Jahre 1947 vor dem Volksgericht Székesfehérvár verstanden 
werden. Sie integriert und verbindet die in den Aussagen ihres Mannes erscheinenden 
Handlungseinheiten miteinander, wodurch sie eine kausale Handlungsstruktur kons-
truiert: Ein SS-Mann hörte die schreienden und weinenden Familienmitglieder, kam 
von der Straße in die Wohnung und hielt Franz Stammler von seinem Vorgehen gegen 
Bariák ab. Die Sequenzen der Ereignisse ergeben in dieser Abfolge aneinandergefügt 
eine  logische, nachvollziehbare Geschichte, in der sich die vermeintlichen Unstimmig-
keiten der drei Bariák-Aussagen auflösen lassen. 

Frau Bariák, die in Pusztavám zurückblieb, während ihr Mann in der Nacht des 
15. Oktober 1944 mit den jüdischen Arbeitsdienstleistenden Richtung Csákvár224 flüch-
tete, kann dadurch als Augenzeugin für das fehlende Zeitintervall im Zeugnis ihres 
Mannes auftreten. Sie bettet die Episode des Stammler-Besuchs in den Kontext der 
vorhergehenden Stunden ein, während sie die einzelnen Geschehnisse eindeutig da-
nach markiert, ob sie Augen- oder Hörzeugin des Erzählten war. Somit stellt sie klar, 
dass sie das Massaker nicht gesehen hat, aber vom Hörensagen erfuhr, dass Stammler 
die SS ins Dorf bestellt hatte. Dadurch kommt der erwähnten Episode eine andere Be-
deutungsebene zu: Wenn Stammler fähig war, uns zu drohen, dann wäre es vorstellbar, 
dass er auch andere grausame Taten vollbringen würde. Das Fehlen der Augenzeugen-
schaft wird auf diese Weise ersetzt und legitimiert die Weitergabe der nur vom Hören 
bekannten Informationen und somit die indirekte Schuldzuweisung an Stammler.

Eine ähnliche Funktion erfüllt eine Episode in den Zeugenaussagen des Puszta-
vámers Sándor Máthay225, der ebenso wie Ferenc Bariák dreimal vernommen wurde. 

223 Ferencné Bariák, in: BFL 19923/1949.
224 Kleinstadt im Komitat Fejér.
225 Máthay, in: BFL 19923/1949.
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Während Máthay sich im ersten Zeugnis nur auf die Geschehnisse, die unmittelbar mit 
dem Massenmord zu tun haben, konzentriert, erscheinen in den beiden späteren Aussa-
gen Erzählsegmente, die wiederum die Rolle von Franz Stammler beschreiben sollen 
und zur Legitimierung seiner Beschuldigung dienen:

„Meines Wissens war Franz Stammler der Anstifter der Exekution. Ich besitze zwar kein un-
mittelbares Wissen über die Exekution, aber ich vermute, dass der Angeklagte Franz Stamm-
ler der Anstifter der Exekution war, weil er an der Verschleppung der Mutter meiner Frau, die 
jüdischer Abstammung war, beteiligt war.“226

So wie Ferenc Bariák und seine Ehefrau erzählt Máthay auch eine persönliche Lei-
densgeschichte, die er unmittelbar mit dem stellvertretenden VDU-Leiter in Verbin-
dung bringt. Máthay fügt keine weiteren Informationen über die Deportation seiner 
jüdischen Schwiegermutter hinzu, wodurch die Umstände, durch die Franz Stammler 
Einfluss auf das Schicksal der Jüdin ausüben konnte, unklar bleiben. Aus der Sicht der 
Justiz waren diese Umstände jedoch von erheblicher Bedeutung, da der Antisemitis-
musvorwurf des Zeugen das gewünschte Narrativ unterstützte: Franz Stammler, das 
Volksbundmitglied, der Ungarndeutsche war nicht nur grausam zu den Pusztavámern 
oder zu den in Pusztavám untergebrachten jüdischen Arbeitsdienstlern, sondern auch 
ein Antisemit, der sogar bei der Deportation anderer jüdischer Mitbürger mitwirkte. 
Hierbei lässt sich wiederum beobachten, wie sich der Fokus der Zeugenaussage im Ver-
lauf der Ermittlungen und der Verhandlungen änderte. Während Máthay in seiner ers-
ten Aussage deutsche Offiziere verantwortlich macht und sogar ihre ungefähre Adres se 
angibt, bezeugt er in den letzten beiden Aussagen die Schuld der Volksbundfunktionä-
re. Die politische Justiz war nur soweit an der Täterermittlung interessiert, wenn diese 
Täter aus den als „feindlich“ konstatierten Gruppen hervorgingen. Der „Beweis“ der 
Unschuld der ungarischen Mitbürger und der Kommandantur der Arbeitsdienstkom-
panien wurde parallel zur Betonung der Beteiligung der Ungarndeutschen am Mas-
saker angestrebt. Diese Instrumentalisierung der Zeugenschaft führt keineswegs zur 
Aberkennung der Authentizität der Pusztavámer Zeugen vor dem Volksgericht oder zur 
Delegitimierung des Urteils gegen Franz Stammler. Die wiederholte, jedes Mal singu-
läre Zeugenschaft lässt Einblicke in den Prozess zu und gibt Aufschluss darüber, wie 
institutionelle Einbettung und politischer Kontext die Sprechakte beeinflussen.

Eine ähnliche Tendenz lässt sich beim Zeugen Ferenc Unger227 beobachten, der 
zweimal im Jahre 1946 und zweimal im Jahre 1947 Zeugnis ablegte. In seiner ersten 
Aussage spielt die allgemeine Täterermittlung noch eine wesentlich wichtigere Rolle 
als in den späteren Zeugnissen. Hier rekapituliert er alles, was er über den Massenmord 
erfuhr, unabhängig davon, ob es sich um Ungarndeutsche oder Deutsche handelte:

„Bei mir hat der die Exekution leitende deutsche Feldwebel gewohnt [...]. Der genannte 
[Korporal] Mayers ist abends nach Hause gekommen und hat vor mir [damit] geprahlt, er 

226 „Tudomásom szerint Stammler Ferenc vádlott volt a kivégzés elinditója [sic!]. Közvetlen tudomásom ugyan 
nincsen a kivégzéssel kapcsolatban, de feltételezem, hogy Stammler Ferenc vádlott volt a kivégzés elinditója 
[sic!], mert része volt a feleségem zsidó származásu [sic!] édesanyja elhurcolásában is.“ Ebenda, Bl. 245.

227 Unger, in: BFL 19923/1949.
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habe persönlich 60 Juden niedergeschossen. Ich erkläre [hiermit] ausdrücklich, dass Stamm-
ler und Báble [sic!] persönlich an der Exekution teilgenommen haben. Die Kleider der Ju-
den haben sie nach der Exekution auf zwei deutsche Autos geladen und diese zweimal de-
monstrierend die Hauptstraße des Dorfes entlang geschleppt, und danach haben sie diese in 
Stammlers Wohnung an die Volksbundmitglieder verteilt.“228

Wie aus obigem Zitat hervorgeht, gibt der Pusztavámer Unger sowohl die Informa-
tion weiter, dass sich Mayers als Täter brüstete, wie auch, dass Stammler und Bábli, der 
stellvertretende und der Leiter des VDU, mit dem Massenmord in Verbindung gebracht 
werden können. In den weiteren Aussagen Ungers verschwindet die Erzählsequenz 
über Feldwebel Mayers. Durch diese Auslassung fokussieren die Zeugnisse verstärkt 
auf die Figur Stammler, obwohl dieser im Gegensatz zu Mayers nie ein Geständnis ab-
gelegt hatte. Beispielsweise taucht in der letzten Aussage Ungers ein davor noch nicht 
in den Zeugnissen präsentes Ereignis auf, nämlich, dass Franz Stammler Unger am Er-
schießungsort gedroht habe, wenn der Zeuge nicht unverzüglich ins Dorf zurückkehre, 
werde Stammler ihn erschießen.

Der Fokus wurde durch die vernehmenden Institutionen bewusst auf die Schuld der 
Ungarndeutschen gelegt, während die Verfolgung der aus Deutschland stammenden 
Täter nicht angestrebt wurde. Diese Einstellung der Polizei und der Volksjustiz weist 
nachdrücklich darauf hin, dass das Ziel nicht die Ahndung der Täter des Pusztavámer 
Massenmordes, sondern die Bestrafung derjenigen (Mit-)Verantwortlichen war, die 
dem aktuellen poiltischen Diskurs entsprachen. Infolge dieser Intention wurden den 
Zeugen vor Gericht tendenziöse Fragen gestellt, die zwar nicht protokolliert wurden, 
aber deren Spur durch die Fragmentierung der Zeugenaussage nachgewiesen werden 
kann.

Ein neuer Aspekt, der in Ungers Zeugnis erscheint, ist die soziale Bezugnahme auf 
die Figur Stammler. Diese erweist sich insbesondere bei der Zeugenschaft der ehema-
ligen Pusztavámer, die ihr Leben nach der Flucht und Vertreibung in der Nähe der von 
Stammler mitbegründeten Siedlung in Bayern fortsetzten, als von Bedeutung. Dieses 
Thema wird im folgenden Kapitel ausführlicher behandelt. Unger weist nämlich auf die 
ungleiche Machtverteilung im Dorf Pusztavám hin. Der Massenmord stellte hier keine 
Zäsur dar, da nach der Machtübernahme von Szálasi weder eine ernsthafte Ermittlung 
durchgeführt wurde noch sonstige Veränderungen zu beobachten waren. Die Kontinui-
tät der Agierenden stärkte sogar ihre Machtposition, wie Unger beschreibt:

„Nach der schrecklichen Exekution haben Stammler und Bábli die Macht übernommen und 
nur ihre Befehle wurden ausgeführt.“229

228 „Nálam lakott a kivégzést vezető német őrmester [...]. Nevezett haupralmeister [sic!] Mayers este hazatért 
és dicsekedett nekem, hogy hatvan zsidót személyesen lőtt le. Azt határozott állítom, hogy Stamler [sic!] és 
Báble [sic!] a kivégzésen személyesen részt vettek. A zsidók ruháit a kivégzés után felrakták két német autóra 
és a falu fő utcáján [sic!] kétszer tüntetően végighurcolták és utána Stammlaer [sic!] lakásán a Volksbundisták 
között szétosztották.“ Ebenda Bl. 195.

229 „A szörnyü [sic!] kivégzés után Stammler és Báble [sic!] vették át a községben az uralmat és csak az ő paran-
csait hajtották végre.“ Ebenda, Bl. 196.
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Wer genau den Anordnungen der beiden Volksbundfunktionäre folgte, lässt sich 
aus dem Kontext nicht genau bestimmen. Der Hinweis, dass nach dem Massenmord 
zumindest Stammler die Macht ganz an sich riss, lässt sich anhand anderer Zeugen-
aussagen bestätigen, die bezeugen, dass er den amtierenden Bürgermeister ohne jegli-
chen offiziellen Akt ablöste. Demzufolge wird Stammler nicht nur als der Inbegriff des 
Bösen, sondern auch als autoritärer Machtinhaber inszeniert, dessen Einfluss weitaus 
größer war, als seine Positionen dies nahelegen.

Abgesehen von der semantischen Analyse lässt sich in den Zeugnissen der Ermitt-
lungen der Staatspolizei und der Verhandlung am Volksgericht Székesfehérvár eine 
ähnliche sprachliche Tradition feststellen, die u. a. aus dem förmlichen Charakter der 
juridischen Zeugenvernehmung resultiert. Die im Archiv aufbewahrten Protokolle bie-
ten einen eingeschränkten Zugang zur Ebene der Performativität der Aussagen, da die 
veränderte Medialität nicht nur die Körpersprache, sondern auch spontane, emotionale 
Äußerungen nicht erfasste. Die gestellten und zugleich abwesenden Fragen hinterlas-
sen Spuren, die sich in Formen wie Fragmentierung, Lücken, Weglassen und Nichtre-
flektieren niederschlagen.

Ein ebenfalls förmliches Zeugnis230 über den Massenmord verfasste der Priester 
von Pusztavám einen Tag nach dem Geschehen, am 17. Oktober 1944. Der Brief un-
terrichtet die Diözeseanführung in einem sachlichen Stil über den Massenmord. Der 
Pusztavámer Priester erzählt, etwa 240 Juden seien seit Anfang Oktober im Dorf un-
tergebracht gewesen. Sie hätten unter Militärbewachung gestanden, die jüngeren in 
der Landwirtschaft gearbeitet. Der Priester benutzt die Bezeichnung „Arbeitsdienstler“ 
nicht; aus seinem Text wird nicht deutlich, weshalb sich die Juden im Ort aufhiel-
ten. Ein interessanter Aspekt ist die Wahrnehmung der Mitglieder der Arbeitskompa-
nien aus katholischer Sicht: Der Priester erwähnt am Anfang seines Zeugnisses, dass 
die Katholiken unter den Juden am Gottesdienst teilnahmen und acht Personen sogar 
zur Kommunion gingen. Das friedliche Bild temporären Zusammenlebens endet am 
15. Oktober 1944:

„Nach der Proklamation des Herrn Reichsverwesers haben sie [die Juden – A. B.] angefan-
gen zu hoffen und einige haben sogar ihre gelben Abzeichen abgelegt. Gestern kam aber eine 
fünfköpfige SS-Einheit ins Dorf und die hat die Juden an den Rand des Dorfes abkomman-
diert und dort wurden sie in 25-köpfigen Reihen aufgestellt, davor ausgezogen und alle 240 
niedergeschossen.“231 

Die SS-Einheit reiste im Anschluss daran ab und hinterließ eine enorme Angst 
unter den katholischen „Ungarn-Sympathisanten“, erzählt der Priester. Diese Aussa-
ge lässt, abgesehen von der konfessionellen Unterscheidung, darauf schließen, dass 
die „Deutsch-Sympathisanten“ durch die Tat nicht geängstigt waren und das Massa-
ker nicht missbilligten. Bereits im Oktober 1944 teilt der Priester seine Gläubigen in 
zwei Gruppen ein und marginalisiert diejenigen, die sich als Deutsche identifizierten 
230 Bericht des Pusztavámer Priesters, in: FML, SzfvPL-No. 4546 – 1944. 10.17.
231 „Kormányzó ur [sic!] vasárnapi kiáltványára reménykedni kezdtek és egyesek sárga jelvényüket is letették. 

Azonban tegnap egy ötös SS kötelék érkezett a községbe és kivezényelték a zsidókat közvetlen a község 
határába [sic!] s ott 25-ös sorokban, előzőleg levetköztetve, [sic!] mint [sic!] a 240-et agyonlőtték.“ Ebenda.
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und eventuell dem VDU beitraten. Das bezeugt, dass die innere Spaltung der Ungarn-
deutschen bis in das Gemeindeleben hineinwirkte und die Ausgrenzung der jeweils 
Andersdenkenden auch durch die Kirche reproduziert wurde. Diese findet aber ihre 
Grenze, als es um die Benennung der Schuldigen geht: Der Priester identifiziert die 
Täter klar und deutet keine Mitverantwortung bestimmter Dorfbewohner an. Weder 
der Volksbund noch Franz Stammler werden in seinem Brief erwähnt. Zum Abschluss 
seiner Erzählung bezieht sich der Priester auf den Flak-Offizier Weber, der ihm gesagt 
habe, er habe nichts von der SS-Aktion gewusst. 

Der von Hand verfasste Brief schildert den Massenmord und dessen Vorgeschichte 
chronologisch und distanziert. Der Priester vermeidet es, seinen Emotionen oder seiner 
Sichtweise auf die Geschehnisse Ausdruck zu geben. Seine Funktion ist nicht morali-
scher Natur, sondern eine Pflichterfüllung, die ihm übergeordnete Instanz von der Ex-
ekution zu unterrichten. Der sachliche Bericht ähnelt dem juridischen Zeugnis sowohl 
in seiner formalen als auch in seiner semantischen Struktur.

Bereits im vorigen Kapitel wurden einige jüdische Zeugnisse, die im Historischen 
Archiv der Ungarischen Staatssicherheitsdienste aufbewahrt werden, analysiert. Die 
Akte „Deportierte“232 beinhaltet über die Dokumente zu den Ermittlungen, die am 
16. Dezember 1959 eingeleitet worden waren und erst am 10. April 1962 abgeschlos-
sen wurden, hinaus elf Zeugnisse von Pusztavámerinnen und Pusztavámern über den 
Massenmord der jüdischen Arbeitskompanien am 16. Oktober 1944. Während die Er-
mittlungen in den 1940er Jahren unmittelbar mit der drohenden Gefahr von Flucht und 
Vertreibung verbunden waren, änderte sich der politische Rahmen nach dem Aufstand 
im Jahre 1956.233 Die Staatssicherheitsdienste waren in den Nachfolgejahren bemüht, 
Verantwortliche zu präsentieren, die als Initiatoren der „Gegenrevolution“ angeklagt 
werden konnten. Zu diesem Zweck wurden u. a. die Volksgerichtsakten der 1940er 
Jahre herangezogen, um die ehemaligen Kriegsverbrecher und „treuen Soldaten der 
Horthy-Ära“ erneut unter die Lupe zu nehmen.234 Die 1947 verurteilten ungarndeut-
schen Kriegsverbrecher des Pusztavámer Massenmordes rückten demzufolge wieder 
in den Mittelpunkt des Interesses, da die sich im „feindlichen Ausland“ befindenden 
Vertriebenen Kontakte zu ihrer Heimatgemeinde pflegten und somit aus der Sicht der 
Kádár-Ära eine politische Gefahr darstellten.

Vor diesem politischen Hintergrund wurde die Pusztavámerin PFI235 am 1. Februar 
1960 als Zeugin vernommen. Auf Aufforderung des vernehmenden Polizisten beginnt 
sie ihre Erzählung direkt im Oktober 1944. Bei ihr wurden vier jüdische Arbeitsdienst-
leistende aus der Ärztekompanie einquartiert, die etwa zehn Tage im Dorf waren und 
am 16. Oktober 1944 hingerichtet wurden, erzählt PFI. An jenem Tag ging sie wie 
gewöhnlich zur Arbeit. Am Vormittag erfuhr die Zeugin von einer anderen Einwoh-
nerin, dass die SS die jüdischen Kompaniemitglieder in einem Lagergebäude auf dem 
Gelände des Bergwerks zusammentrieb. Mitarbeiter des Bergwerks trauten sich laut 

232 Deportáltak, in: ÁBTL O-12022.
233 Zum Aufstand in Ungarn vgl. Dalos, 1956; Klimó, S. 24–41.
234 Vgl. dazu Pihurik, Perben és haragban, S. 91 f.; Pihurik, Háborús múlt.
235 Schutzpflichtige Namen aus den Akten der ungarischen Staatssicherheitsdienste werden automatisch anony-

misiert. PFI, in: ÁBTL O-12022.
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PFI nicht, sich dem Lager zu nähern. Die Zeugin zögerte nicht und ging zum Versamm-
lungsort, wo sie folgende Szene beobachtete:

„[...] einer der deutschen Soldaten hat einen Juden zu sich gerufen und hat ihm [etwas – 
A. B.] erklärt. Dieser Jude hat sich vor die Anderen hingestellt und hat übersetzt. Er hat 
gefragt, ob sie arbeiten wollten. Alle haben ja gesagt und danach mussten sie dies mit Hand-
heben bekräftigten. Danach hat er mitgeteilt, dass sie jetzt in geschlossenen Gruppen zum 
Mittagessen marschieren werden und danach alle ihren Einsatzplan im Bergwerk erhalten 
werden.“236

Nachdem PFI sich sicher war, dass den Juden nichts zugestoßen war, setzte sie ihre 
Arbeit fort, bis sie eine Einwohnerin traf, die ihr berichtete, dass die Juden ermordet 
worden seien, erzählt PFI dem Oberleutnant. Die Arbeitsdienstler mussten sich ent-
kleiden und wurden in Zehnergruppen am Rande einer Grube erschossen. Unter den 
Beobachtern des Massenmordes befanden sich mehrere Zivilisten, rekapituliert PFI die 
Erzählung der anderen Pusztavámerin. Klar abgegrenzt von ihrer Rolle als sekundäre 
Zeugin setzt sie die Erzählung fort:

„Das habe ich auch schon gesehen, dass die Autos reingefahren sind und die Kleider ver-
streut worden sind und die Zivilisten die eingesammelt haben. Ich habe dann die folgenden 
Personen auf dem Auto erkannt: Franz Stammler, Schuster, Leiter des örtlichen Volksbun-
des, [sic!] István Bábli und Pál Vénusz, Volksbundmitglieder. [...] Die Habseligkeiten, die 
die Juden in ihren Wohnungen hinterlassen hatten, wurden auch von denen eingesammelt.“237

Von der Augenzeugenschaft wechselt sie zurück in ihre Rolle als sekundäre Zeugin 
und berichtet über den Erschießungsort und die spätere Exhumation. Auf die Frage, aus 
welchem Grund die Exekution stattfand, stellt PFI klar, dass sie dazu keine konkreten 
Angaben machen kann. Dennoch setzt sie ihre Erzählung fort und gibt die Gerüchte aus 
dem Dorf wieder. Demnach sprachen „alle“ davon, dass der Massenmord auf die Ini-
tiative von Franz Stammler und den Volksbundmitgliedern geschah. Dass der Zeugin 
eine solche Mutmaßung als vorstellbar und dadurch legitim reproduzierbar erscheint, 
begründet sie mit einem allgemeinen Antisemitismusvorwurf:

„Sie haben die Juden gehasst und waren sogar böse auf die, die etwas Gutes für die [Juden 
– A. B.] getan haben.“238

236 „[...] az egyik német katona oda hivott [sic!] egy zsidót és magyarázott neki. Ez a zsidó oda állt [sic!] a többi 
elé és forditott [sic!]. Megkérdezte, hogy akarnak-e dolgozni. Mindenki azt mondta, hogy igen, ezután kézfel-
tartással kellett ezt bizonyitani [sic!]. Utána közölte, hogy most zárt menetben elmennek ebédelni és utána a 
bányánal mindenki megkapja a beosztását.“ Ebenda, Bl. 32.

237 „Azt már én is láttam amikor [sic!] a kocsik beérkeztek és a ruhákat szorták szét és a civilek szedték össze. 
Én ekkor felismertem a kocsin lévők közül az alábbi személyeket: Stamler [sic!] Ferenc cipész foglalkozásu 
[sic!], a helyi Wolkszbund [sic!] szervezeti vezetője, Bábli István és Vénusz Pél [sic!] wolkszbundisták. [...] A 
lakásukon hagyott holmijaikat is ők gyűjtötték össze a zsidóknak.“ Ebenda, Bl. 33.

238 „Ők gyülölték [sic!] a zsidókat, még arra is haragudtak [sic!] akik valamilyen jót tettek azokkal.“ Ebenda.
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Die Feindseligkeit und die Bedrohung richteten sich seitens des Volksbundes nicht 
nur gegen die Juden, sondern auch gegen die ungarische Bevölkerung von Pusztavám, 
wie PFI berichtet.

Das dreiseitige Protokoll der Zeugenaussage beinhaltet die Fragen und Aufforde-
rungen des Zeugenvernehmers und wirkt in seiner Struktur transparenter aufgebaut 
als die Vernehmungsabschriften der Ermittlungen aus den 1940er Jahren. Nach einer 
Belehrung über den Meineid fordert der Vernehmer die Zeugin PFI auf, alles über den 
Massenmord zu erzählen. Die weiteren Fragen sind ebenfalls offen formuliert, eine 
tendenziöse Haltung des vernehmenden Polizisten ist nicht zu bemerken. Das Protokoll 
endet mit der Bestätigung des Inhalts durch die eigenhändige Unterschrift der Zeugin.

Unter sprachlichen Aspekten macht die Aussage von PFI einen natürlichen Ein-
druck. Der Text ist gut lesbar, frei von Brüchen. Das Narrativ wird kausal nachvoll-
ziehbar und verständlich vermittelt. Der festgehaltene Dialog zwischen Vernehmer und 
Zeugin wirkt weder steif noch künstlich, die Erzählung fließt natürlich, ohne Spuren 
einer erzwungenen Anpassung an eine juristische Erzähltradition wie etwa bei machen 
Aussagen vor Gericht. Davon zeugt zum Beispiel ihre Beschreibung der Exhumation:

„Wir Frauen haben uns beklagt, dass sie [die Leichen – A. B.] im Sommer rausgeholt wurden, 
sie stanken. Ihre Angehörigen waren hier [in Pusztavám – A. B.] und es war sehr schlimm, 
ihr Leid mitanzusehen.“239

Zwar ist das Zeugnis aus sprachlicher Sicht frei von juridischen Anpassungsspuren, 
diese erscheinen jedoch auf der semantischen Ebene. An mehreren Stellen formuliert 
PFI Aussagen, die eine vermeintliche Schuldzuweisung abwehren sollen. So hebt die 
Zeugin hervor, dass sie schon am Tag der Horthy-Proklamation die bei ihr unterge-
brachten jüdischen Arbeitsdienstleistenden zur Flucht ermutigte. Die Narrativierung 
der eigenen Rolle während der Szálasi-Machtübernahme und des Massenmordes weist 
auf die Angst hin, sich mit der eigenen Aussage in irgendeiner Form zu kompromittie-
ren. Demzufolge sind Hinweise, die im eigentlichen Sinne wenig mit der Exekution 
zu tun haben, Teil der Erzählung, wie z. B. die Beschreibung der eigenen Empörung 
über den Pfeilkreuzler-Putsch. Dadurch versichert die Zeugin, dass sie den aus der Per-
spektive der vernehmenden Institution bzw. der Kádár-Diktatur ideologisch sicheren 
Standpunkt vertritt, und grenzt sich von den historischen Feinden des Staates ab. Dies 
bedeutet nicht, dass sie im Jahre 1944 nicht empört über die Machtübernahme von 
Szálasi gewesen wäre. Solche Aussagen geben vielmehr Auskunft über die zumindest 
aus sprachlicher Sicht neutral erscheinenden Vernehmungsinstanzen, die wiederum in 
den Augen der Zeugin nicht diese Neutralität verkörperten, weshalb sie ihre Position in 
ihrer Aussage deutlich zu machen versucht. Die Repräsentation der antifaschistischen 
Ideologie ist nicht nur eine private Einstellung der Pusztavámerin, sondern auch eine, 
die offiziell propagiert wird und in die Narrativierung einbezogen wird, nicht nur durch 
tendenziöse Fragen, sondern ebenso durch das durchpolitisierte Umfeld, das der Ver-
nehmer verkörpert.

239 „Mi asszonyok még sérelmeztük is, hogy pont nyáron szedték ki őket, nagyon szagosak voltak. Itt voltak a 
hozzátartozóik és nagyon rossz volt látni szenvedésüket.“ Ebenda.
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Derselbe Polizist befragte am 26. April 1961 den Pusztavámer LSZ240 nach dem 
Massenmord. Nach einer allgemeinen Aufforderung erzählt der Zeuge, dass etwa 180 
bis 200 jüdische Arbeitsdienstler Ende September oder Anfang Oktober in Puszta-
vám untergebracht worden waren. Da die Volksbundmitglieder und die sogenannten 
„Deutsch-Freunde“241 die Juden nicht unterbringen wollten, wurden sie alle bei den 
sogenannten „Ungarn-Sympathisanten“242 einquartiert, berichtet LSZ. Diese Aussage 
scheint den weiteren Verlauf seines Berichtes zu untermauern, weil der Zeuge danach 
die einzelnen Familien, deren Wohnort und Beruf benennt, die im Jahre 1944 Arbeits-
dienstleistende beherbergten. Die Bereitschaft, damals Juden aufzunehmen, ist in den 
1960er Jahren ein Zeugnis für Loyalität und für eine antifaschistische Haltung, die zum 
Zeitpunkt der Vernehmung von Bedeutung war. Folglich verschiebt sich der Fokus der 
Erzählung auf die Bezeugung der Standhaftigkeit einzelner Pusztavámer Familien.

Der Zeuge LSZ beherbergte selbst zwölf Arbeitsdienstler und einige Mitglieder der 
Kompaniekommandantur. Ambivalent erscheint, dass er versucht, sich einerseits als 
„Ungarn-Sympathisant“, andererseits als unwissend darzustellen: Er habe kaum Kon-
takt mit den Juden und den Kompaniemitgliedern gehabt, kenne deren Namen nicht 
und habe das Wenige, was er gewusst habe, längst vergessen. Mit dieser Abgrenzung 
strebt er nach der Rolle eines Nicht-Involvierten, der nur als unschuldiger Zuschauer 
oder Opfer seiner Zeit Teil der Geschichte wurde. An zwei weiteren Stellen kristal-
lisiert sich diese zwiespältige Haltung ebenfalls heraus. So etwa bei der Erzählung 
einer Episode, bei der der Zeuge von SS-Männern aufgesucht wurde, die LSZ beschul-
digten, Arbeitsdienstleistenden Fluchthilfe geleistet und ihnen eine Gans verkauft zu 
haben. Der Zeuge erzählt dem vernehmenden Polizisten, dass er den Juden weder bei 
der Flucht noch bei ihrer Versorgung geholfen habe und nicht einmal mit den Namen 
der bei ihm untergebrachten Juden vertraut war. Bereits in dieser Erzählung taucht der 
Name des stellvertretenden Leiters des örtlichen VDU Franz Stammler auf:

„In diesem Zusammenhang habe ich den örtlichen Volksbundleiter Franz Stammler gefragt, 
wer die SS zu mir geschickt habe. Er hat mir darüber keine Auskunft erteilt, er hat gesagt, 
wenn ich die Unwahrhaftigkeit der Beschuldigung beweisen könne, dann werde mir das 
keine Unannehmlichkeiten verursachen.“243

Aus diesem Zitat geht hervor, in welch zwiespältiger Lage sich der Zeuge LSZ 
befand. Zwar nahm er die Juden 1944 auf, hatte aber Angst vor Stammler und dessen 
Machtposition. In seiner Zeugenaussage stellt er sich auf der Makroebene als „Un-
garn-Sympathisant“ dar, der nichts mit dem Volksbund und dessen politischer Einstel-
lung zu tun hatte. Währenddessen beschreibt er seine Kontaktaufnahme mit dem stell-
vertretenden VDU-Leiter und streitet jegliche Hilfeleistung für die Arbeitsdienstleister 

240 LSZ, in: ÁBTL O-12022.
241 Ungarisch: „német barátok“.
242 Ungarisch: „magyar érzelmü [sic!] emberek“.
243 „Ezzel kapcsolatban meg is kérdeztem Stámler [sic!] Ferenc helyi wolsbund [sic!] vezetőt, hogy ki irányitotta 

[sic!] hozzám az SS.-eket [sic!]. O [sic!] erre felvilágósítást nem adott, azt mondta, hogy amennyiben a gya-
nusitás [sic!] valótlanságát be tudom bizonyitani [sic!], ugy [sic!] kellemetlenségem ebből nem származik.“ 
Ebenda, Bl. 35.
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ab. Er betrachtet Franz Stammler, der nicht nur eine leitende Position einer ungarn-
deutschen Organisation innehatte, sondern auch einen guten Kontakt zur SS zu pflegen 
schien, als Bedrohung. Da der Zeuge LSZ weiterhin seiner unmittelbaren Umgebung 
verhaftet blieb und somit mögliche Konsequenzen seiner Haltung gegenüber den Juden 
auf der Mikroebene fürchtete, versucht er, eine neutrale Position einzunehmen. Diese 
Dissonanz zwischen dem durch Stammler verkörperten Standpunkt bzw. der Ideologie 
im Jahre 1944 und der antifaschistischen Doktrin der Kádárzeit hinterlässt ihre Spuren 
auch in der Narration, wodurch eine paradoxe Erzählweise entsteht, die als eine Abbil-
dung dieser Spannung auf der politisch-sozialen Ebene zu verstehen ist.

Erst nach dieser Episode und der langen Aufzählung der Quartiergeber kehrt der 
Zeuge zum eigentlichen Vernehmungsgegenstand zurück und berichtet weiter über den 
Massenmord. LSZ erfuhr vom Hörensagen von der Exekution, die am 16. Oktober 
1944 in der Nähe des Császár-Weges stattfand. In seinem akustischen Gedächtnis be-
wahrt er die Geräusche der Gewehrsalven, mit eigenen Augen sah er nichts. In Bezug 
auf die Täter gibt der Pusztavámer an, eine SS-Einheit sei nur wegen des Massenmor-
des ins Dorf gekommen:

„Ich weiß es nicht sicher, aber ich halte es für wahrscheinlich, dass der örtliche Volksbund-
leiter Franz Stammler die Anforderung der SS und die Exekution veranlasste.“244

Wie im Dorf erzählt wurde, mussten sich die Arbeitsdienstleistenden entkleiden, 
berichtet der Pusztavámer weiter. Die Kleidungsstücke wurden ins Dorf gebracht und 
unter den „Deutsch-Sympathisanten“ und Volksbundmitgliedern verteilt. Im Anschluss 
an diese Schilderung stellt der Vernehmer einige Fragen, die sich ausschließlich auf die 
Fluchthelfer und die VDU-Mitglieder beziehen. Der Zeuge beantwortet diese ausführ-
lich und weist darauf hin, dass alle diese Personen vor der „sowjetischen Befreiung“ 
flohen. 

Mit der Unterschrift und Bekräftigung des Protokollinhalts endet das Zeugnis. Un-
typischerweise folgt diesem eine zweite Aussage245 von demselben Pusztavámer, die 
ebenso in der Akte der Staatsicherheitsdienste zu finden ist. Diese wurde am selben 
Tag, am 26. April 1961, protokolliert und weist dieselbe Struktur auf. Aus der An-
fangssequenz lässt sich folgern, dass der Polizeioberleutnant und der Zeuge nach dem 
Abschluss der ersten Vernehmung ins Gespräch kamen. Der Vernehmer erachtete den 
Inhalt dieses Gesprächs als bedeutend für die Ermittlung und veranlasste demzufolge 
die Protokollierung des inoffiziellen Dialogs.

LSZ schildert laut dieser zweiten Niederschrift einen aktuellen Vorfall in Bezug auf 
den Pusztavámer Massenmord. Im Sommer 1960 arbeitete der Zeuge mit anderen Ar-
beitern auf den Feldern der Landwirtschaftlichen Produktionsgemeinschaft (LPG)246, 
als einer seiner Kollegen laut erklärte, er könne den Vorsitzenden der LPG erledigen, 
da er ihm 1944 ein Kalb verkauft habe, das er zusammen mit SS-Männern in seiner 

244 „Nem tudom biztosan, de valószinünek [sic!] tartom, hogy Stamler [sic!] Ferenc helyi wolksbund [sic!] vezető 
intézkedett az SS.-ek kirendelésére és az agyonlövetés végrehajtására.“ Ebenda, Bl. 37.

245 LSZ Nr. 2, in: ÁBTL O-12022.
246 Ungarisch: „tsz“.
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Wohnung feierlich verspeist habe. Der Zeuge LSZ gibt auch die Namen des LPG-Vor-
sitzenden und des Kollegen an, distanziert sich aber vom Inhalt der Aussage:

„Ob diese der Wahrheit entspricht, weiß ich nicht, ebenso wenig weiß ich, ob JS [der 
LPG-Präsident – A. B.] wirklich Deutsch-Sympathisant war oder nicht.“247

16 Jahre nach der Exekution fungiert die Beteiligung am Massenmord bzw. der 
Kontakt zu den Tätern immer noch als Druckmittel, mithilfe dessen aktuelle Feinde 
beseitigt werden können. Der eine Pusztavámer, der sich mit einem anderen anschei-
nend im Spannungsverhältnis befindet, nutzt das historische Erbe des geografischen 
Ortes Pusztavám, um diesen Menschen zu denunzieren. Diese öffentliche Anschuldi-
gung einer möglichen Beteiligung am Massenmord dient keineswegs der wahrhaftig 
gewünschten Aufklärung des Falles, sondern sie wird im aktuellen Kontext der Äu-
ßerung zu Selbstzwecken instrumentalisiert. Der Sprecher, der u. a. dem Zeugen die-
se Geschichte im Jahre 1960 erzählt, holt diesen alltäglichen Akt des Verkaufs aus 
der Amnesie und bringt ihn in einen Zusammenhang, der unterschwellig eine Betei-
ligung am Massenmord andeutet. Die Anschuldigung, der LPG-Vorsitzende habe mit 
SS-Männern gefeiert, scheint dem vernehmenden Polizisten so bedeutend zu sein, dass 
er eine erneute Protokollierung veranlasst. Daraus lässt sich einerseits ableiten, dass die 
Täterermittlung trotz des Urteils des Volksgerichts als nicht abgeschlossen betrachtet 
wurde, und andererseits, dass das politische System der Nachkriegszeit um eine Kon-
tinuität der Feindbilder aus dem Zweiten Weltkrieg und der mit diesem verbundenen 
Ideologie bemüht war. „Deutsch-Sympathisant“ gewesen zu sein bedeutete demzufol-
ge eine Erpressungsgrundlage oder eine Bedrohung, die eventuelle Konsequenzen im 
bezeugenden Jetzt nach sich ziehen konnte. Die Ermittlung im Falle des Pusztavámer 
Massenmordes ist auch in diesem Licht der Realität der 1960er Jahre zu sehen.

Weniger prägnant erscheint der aktuelle politische Rahmen im Zeugnis von IK248, 
das Ende April 1961 aufgezeichnet wurde. Der allgemein gefassten Aufforderung des 
vernehmenden Oberleutnants folgend erzählt der Pusztavámer, etwa 400 jüdische Ar-
beitsdienstleistende seien Ende September oder Anfang Oktober im Dorf einquartiert 
worden. IK meint sich zu erinnern, dass sie keine spezifische Arbeit zu verrichten hat-
ten, sondern gelegentlich den einheimischen Bauern bei der Ernte halfen. Die Bewa-
chung der Kompanien beschreibt er als nicht streng: Die Arbeitsdienstleistenden durf-
ten sich frei im Dorf bewegen. Der Zeuge IK scheint sich des besonderen Merkmals der 
Ärztekompanie bewusst zu sein:

„Was ihre Berufe betrifft, waren sie großenteils Intellektuelle und ich weiß vom Hörensagen, 
dass sie als intellektuelle Menschen vor der Auslieferung an die Deutschen gerettet werden 
sollten.“249

247 „Azt, hogy ez valóban fedi-e a valóságot [sic!] nem tudom, arról sem tudok, hogy SJ [TSZ-elnök – A. B.] 
valójában németbarát volt-e vagy sem.“ Ebenda, Bl. 42 f.

248 IK, in: ÁBTL O-12022.
249 „Foglalkozásukat illetően nagyobbrészt értelmiségi személyek voltak és hallomásból tudom azt, hogy ál-

litólag [sic!] mint értelmiségi embereket meg akarták menteni a németek kiszolgáltatottságából.“ Ebenda, 
Bl. 44.
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Durch diese Bezugnahme auf die durchaus ungewöhnliche Zusammensetzung der 
Arbeitskompanie und die damit verbundene Verfolgung der Juden während des Zwei-
ten Weltkriegs hebt sich das Zeugnis von IK von den meisten Zeugenaussagen der 
Puszta vámerinnen und Pusztavámer ab, da diese den Holocaust und dessen Verflech-
tungen mit den in Pusztavám stationierten Kompanien in ihren Erzählungen überwie-
gend nicht reflektieren.

Logisch erscheint demzufolge die Fortsetzung der Aussage von IK, der den Akzent 
auf die Fluchthilfe und nicht auf den Massenmord legt. Etwa 200 oder etwas weniger 
jüdischen Arbeitsdienstlern gelang es zu fliehen. Der Zeuge selbst verhalf eigenen An-
gaben zufolge einer Gruppe von 40 bis 50 Menschen zur Flucht. Am 15. Oktober 1944 
besuchte ein Quartiergeber den Zeugen IK und bat ihn darum, den bei ihm unterge-
brachten Juden bei der Flucht zu helfen. Den Massenmord ahnten die Arbeitsdienstler 
laut IK an jenem Tag bereits voraus und wollten aus diesem Grunde die Flucht ergrei-
fen. Der Zeuge IK erklärte sich bereit, ihnen zu helfen und sie durch den Wald bis zum 
Nachbardorf zu führen. Da er sich Sorgen um die eigene Sicherheit machte, wollte er, 
dass ein anderer Pusztavámer ihn begleitete:

„[...] ich habe Kontakt mit dem Pusztavámer JG aufgenommen, der zwar Mitglied des Volks-
bundes war, da ich ihn aber kannte, habe ich ihn für geeignet empfunden, mich zu begleiten 
[...].“250

Aus diesem Zitat geht hervor, dass der Zeuge die Volksbundmitgliedschaft und die 
Hilfeleistung an Juden als antagonistische Tatsachen betrachtet. Dieses Spannungsver-
hältnis löst er mit der Angabe auf, er habe das VDU-Mitglied persönlich gekannt und 
ihm vertraut. Er bürgt somit für die Person und gibt ihr eine Möglichkeit, unabhängig 
von politisch vorgegebenen Verhaltensformen vorzugehen. So leistete IK in Begleitung 
von JG in der Nacht der Horthy-Proklamation etwa 20 bis 25 Juden Fluchthilfe. Auf ih-
rem Weg durch die Wälder seien sie auf eine andere Gruppe geflohener Arbeitsdienstler 
gestoßen, die den Weg mit ihnen fortsetzten, erzählt der Zeuge dem Vernehmer. Wäh-
rend sie eine Ruhepause einlegten, verschwand das Pusztavámer VDU-Mitglied JG mit 
dem Wintermantel eines jüdischen Arbeitsdienstlers. Das Vertrauen, das der Zeuge dem 
anderen Pusztavámer entgegenbracht hatte, schwand; und die Annahme, VDU-Mit-
glieder würden Juden nicht helfen, bestätigte sich. IK schildert den Vorfall mit einer 
gewissen Ruhe und Akzeptanz und erzählt, dass er den Geflohenen nunmehr allein 
beistehen musste. Am Rande des Dorfes Csákvár verabschiedete er sich von den Ar-
beitsdienstlern, die ihm, wie vereinbart, 200 Pengő251 übergaben. Der Zeuge IK ergänzt 
die Beschreibung dieser Transaktion mit dem Halbsatz, er habe den Juden nicht wegen 
des Geldes geholfen, sondern aus „menschlicher Pflicht, menschlicher Solidarität“.252

Am Morgen des nächsten Tages kam der Zeuge IK zu Hause an und erzählte nie-
mandem, wo er in der Nacht gewesen war. Vom Massenmord erfuhr er erst später vom 

250 „[...] felvettem a kapcsolatot JG nevü [sic!] pusztavámi lakossal, aki ugyan a wolksbund [sic!] szervezettnek 
[sic!] tagja volt, de mivel őt ismertem, megfelelőnek tartottam arra, hogy kiséröm [sic!] legyen [...].“ Ebenda, 
Bl. 46.

251 Der Pengő war vom 1. Januar 1927 bis zum 31. Juli 1946 die Währung Ungarns.
252 „[...] emberi kötelességből, emberi szolidaritásból.“ Ebenda, Bl. 47.
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Hörensagen. Demzufolge kamen SS-Männer ins Dorf, die die dagebliebenen 200 bis 
240 jüdischen Arbeitsdienstleistenden erschossen. Das Gebiet wurde von „Deutschen“ 
gesichert, die die Dorfbewohner darin hinderten, zum Erschießungsort zu gelangen. 
Augenzeuge wurde er am 17. Oktober 1944, als er die Beerdigung der Leichen be-
obachtete. Vier deutsche Soldaten in grauen Uniformen begruben die überall verteilt 
liegenden ermordeten Arbeitsdienstleistenden, erzählt der Pusztavámer Fluchthelfer.

Die Vernehmung von IK leitete derselbe Oberleutnant wie im Falle der beiden be-
reits analysierten Protokolle. Während bei Letzteren die Fragen des Vernehmers ak-
kurat aufgezeichnet waren, erweckt das Zeugnis von IK den Eindruck, dass nur aus-
gewählte Fragestellungen niedergeschrieben wurden. Besonders deutlich lassen sich 
Spuren der Fragen nach den (einheimischen) Initiatoren des Massakers nachweisen. 
Ohne Vorankündigung setzt der Zeuge seine Erzählung mit der Antwort auf die Frage 
fort, ob er etwas über die Rolle des VDU-Funktionärs Stammler wisse. Der Bruch im 
Erzählverlauf und die nicht kohärent aufgebaute Passage lassen darauf schließen, dass 
der vernehmende Polizist explizit nach Franz Stammler und dem Volksbund fragte. Der 
Pusztavámer IK bekräftigt ausdrücklich, dass er keine Informationen habe, die eine 
Rolle Stammlers beim Massenmord bestätigen würden, und distanziert sich somit von 
dem wahrscheinlich schon in der Frage implizierten Generalverdacht. Interessant ist 
der durch diese Frage hervorgerufene Beitrag bezüglich der sozialen Rolle Stammlers 
und des Volksbundes:

„Ich weiß, dass sie zu dieser Zeit die Macht übernommen haben, an die Stelle des Obernotars 
der Gemeinde ist Stammler getreten und sie haben alle Angelegenheiten geregelt.“253

Dieses Erzählsegment wäre ohne das spezielle Interesse des Oberleutnants nicht 
Teil des Zeugnisnarrativs gewesen. IK hätte keinen Bezug auf Stammler genommen, 
da er sogar dessen Machtübernahme aus der Sicht des Massenmordes als irrelevant er-
achtete. Im Kontrast zu den anderen Aussagen kann dieses Nicht-zur-Sprache-Bringen 
u. a. auf zwei Faktoren zurückgeführt werden. Der eine Faktor ist die Position des Zeu-
gen innerhalb von Pusztavám. Sein Name und Zeugnis lassen darauf schließen, dass 
er sich nicht als Ungarndeutscher identifizierte und somit außerhalb des die Gemeinde 
spaltenden Volksbundes stand. Er bedient die bipolare Vorstellung der „Bundisten“ und 
„Ungarn-Sympathisanten“ unter den Pusztavámern nicht und fühlt sich nicht gezwun-
gen, Partei zu ergreifen. Er scheint diese pauschalen Vorurteile zu kennen, nimmt aber 
nur reflektiert und differenziert darauf Bezug. 

Der zweite Faktor ist seine persönliche Rolle während des Massenmordes. Während 
andere Zeugen den vernehmenden Instanzen gegenüber versichern mussten, dass sie 
auf der „richtigen Seite“ waren, also nichts mit der SS, dem Volksbund oder Stammler 
zu tun hatten, musste der Zeuge IK dies nicht durch politisch motivierte Narration tun, 
da die geretteten Juden für seine unzweifelhaft schuldlose Position bürgten. Er nimmt 
sich als aufrichtigen Fluchthelfer wahr, der die dramatische Situation schon damals 
und nicht erst nachträglich erkannte und durch sein Handeln gegen jegliche spätere 

253 „Azt tudom, hogy ebben az időben ők vették át a hatalmat, a községi főjegyző helyére Stamler [sic!] lépett, és 
ők intézték az összes ügyeket.“ Ebenda, Bl. 48.
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Anschuldigungen geschützt war. Während andere Zeugen sowohl während des Ge-
richtsprozesses in den 1940er Jahren als auch bei den Ermittlungen der Staatspolizei 
Anfang der 1960er Jahre Konsequenzen ihrer Aussage zu fürchten hatten, war der Zeu-
ge IK diesen Ängsten nicht ausgeliefert und konnte deshalb sein Zeugnis freier able-
gen. IK konnte sogar mit Briefen eines jüdischen Arbeitsdienstleistenden nachweisen, 
dass er Fluchthilfe geleistet hatte. Diese Dokumente bürgten für den Zeugen, der seinen 
Sprechakt somit unabhängiger vom institutionellen Rahmen gestalten konnte.

Eine ebenso wichtige Funktion erfüllte der Brief eines jüdischen Überlebenden im 
Leben des Zeugen FV254, der am 9. August 1961 von einem anderen Unterleutnant 
der Staatspolizei vernommen wurde. Um den 4. oder 6. Oktober 1944 herum kamen 
etwa 350 jüdische Arbeitsdienstleistende ins Dorf, von denen drei Personen bei FV 
einquartiert waren, erzählt der Pusztavámer. Die Arbeitsdienstler mussten in den um-
liegenden Wäldern Barrikaden errichten. Am 15. Oktober 1944 erfuhren die bei FV 
untergebrachten Juden, dass Szálasi die Macht übernommen hatte und die Arbeitskom-
panien den Deutschen übergeben werden würden. Aus diesem Grunde beschlossen sie 
zu fliehen und baten den Zeugen um Hilfe. FV, wie er in seinem Zeugnis erzählt, beglei-
tete etwa zwanzig Arbeitsdienstleistende durch den Wald, als sie zufällig auf die von 
dem Puszta vámer IK geleitete Gruppe trafen. Die Arbeitsdienstler setzten ihre Flucht 
alle gemeinsam fort und FV kehrte nach Hause zurück, berichtet der Zeuge. Am Mor-
gen des nächsten Tages beobachtete er, wie deutsche Flak-Soldaten die verbliebenen 
Arbeitsdienstler aus dem Dorf hinausbegleiteten. Ob später noch eine SS-Einheit da-
zukam, weiß er nicht. Noch am gleichen Vormittag besuchten Franz Stammler und 
István Bábli den Zeugen und suchten die bei FV untergebrachten Juden. Nachdem sie 
diese nicht fanden, gingen sie zum nächsten Haus, in dem Arbeitsdienstler einquar-
tiert waren. Dabei beobachtete der Pusztavámer FV, wie Stammler und Bábli auf einen 
Hinweis aus der Nachbarschaft hin einen Arbeitsdienstler aus seinem Versteck im Heu 
holten. Die Szene beschreibt FV äußerst plastisch. Er fügt sogar ein direktes Zitat von 
Stammler hinzu:

„Ich habe auch noch gehört, wie Stammler die Anmerkung gemacht hat: ‚Das Schwein hat 
sich so versteckt, dass wir ihn kaum finden konnten.‘“255

Den Arbeitsdienstleistenden führten Stammler und Bábli anschließend weg, erzählt 
der Zeuge. Gegen 15 oder 16 Uhr hörte FV Schüsse, wusste aber nicht, wo und wes-
wegen geschossen wurde. Am späten Nachmittag unterrichtete sein Schwiegervater ihn 
über den Massenmord. Er hatte selbst gesehen, wie deutsche Soldaten die lediglich eine 
Unterhose tragenden Arbeitsdienstler niederschossen.

Am gleichen Abend trank FV mit einem anderen Pusztavámer und drei deutschen 
Soldaten zwei bis drei Liter Wein. Dabei kam unter den deutschen Soldaten die Exe-
kution zur Sprache. Der eine namens „Kurt Vencel“ griff den anderen, Ernst, an, weil 
er sich nicht am Massenmord beteiligt gehabt habe, erzählt FV. Daraufhin nannte Ernst 

254 FV, in: ÁBTL O-12022.
255 „Hallottam még azt is, hogy Stamler [sic!] megjegyezte ‚úgy elbújt a disznó, hogy alig tudtuk megtalálni.‘“ 

Ebenda, Bl. 64.
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den anderen feige, da dieser nicht an der Front kämpfte und im Kampf Menschen tö-
tete, sondern mit der Erschießung der 60 bis 70 ausgelieferten Arbeitsdienstleistenden 
prahlte.256

Am darauffolgenden Tag suchten Stammler und Bábli den Zeugen auf, um nach 
jüdischen Habseligkeiten zu suchen, erzählt FV. Vom Hörensagen erfuhr er, dass diese 
später unter den VDU-Mitgliedern verteilt wurden. Das Zeugnis endet mit zwei Fragen 
des Vernehmers bezogen auf den Volksbund und dessen Funktionäre, die FV beantwor-
tet.

Diese Fragen lassen auf die Intention der Ermittlungen schließen. Der eigentliche 
Grund der Aufforderung zum Zeugnisablegen war nicht die Ahndung des Pusztavámer 
Massenmordes. FV schildert dem vernehmenden Polizisten die Episode im Keller eines 
Pusztavámers äußert detailliert und gibt das Geständnis eines deutschen Flak-Soldaten 
als sekundärer Zeuge wieder. Während bisher die Tendenz der groben Benennung der 
Täter als die „Deutschen“ dominierte und die Spezifikation höchstens in der Bezeich-
nung der durchführenden Einheit lag, nennt der Zeuge FV den konkreten Namen ei-
nes Täters, der selbst schoss. Die indirekte Beschuldigung von Volksbundmitgliedern 
wird duch die unmittelbare Erfahrung des Pusztavámers abgelöst, eine existierende 
Person als Mörder identifizieren zu können. Jedoch interessiert sich der Vernehmer 
nicht für diesen Täter, sondern für den Volksbund. Seine protokollierten Fragen suchen 
die Feinde unter den Deutschen aus Ungarn, deren Rolle nach 1956 erneut verstärkt 
in den Fokus geriet. Das Anliegen der ermittelnden Staatspolizei beeinflusst somit die 
Bezeugung selbst.

Ein anderes Erzählsegment weist auf eine weitere politische Erfahrung hin, die die 
Ungarndeutschen aus Pusztavám betraf und den Massenmord an den jüdischen Ar-
beitsdienstleistenden unmittelbar mit der Vertreibung der Ungarndeutschen verband. 
Bereits bei den Zeugenaussagen vor dem Volksgericht Székesfehérvár wurde aufge-
zeigt, dass die Bezeugung nach dem Zweiten Weltkrieg nicht unabhängig von der Ge-
fahr der Enteignung und der Vertreibung aus Ungarn erfolgte. Im politischen Klima der 
Nachkriegsjahre waren die Ungarndeutschen einem Generalverdacht ausgesetzt, der 
Konsequenzen nach sich zog. Einzelnen gelang es, der Vertreibung zu entkommen und 
dabei das eigene Hab und Gut behalten zu können. Diese hatten entweder im weites-
ten Sinne Glück257 oder zeigten eine der neuen Ära entsprechende politische Haltung. 
Demzufolge boten die Ermittlungen der 1940er Jahre den Pusztavámer Ungarndeut-
schen eine Plattform, ihre Treue zu Ungarn und Ablehnung der nationalsozialistischen 
Ideologie unter Beweis zu stellen. Der Nachweis, schon während des Krieges auf der 
„richtigen“ Seite gestanden zu haben, konnte den für die Zusammenstellung der Lis-
te der zu Vertreibenden zuständigen Aussiedlungsausschuss (Kitelepítő Bizottság)258 

umstimmen und wegen der unscharfen Regelungen für die zu vertreibenden Personen 
dazu führen, dass man nicht auf die Liste kam. Diese Willkür der Vertreibungsorgane 
nutzte der Zeuge FV aus:

256 Der Pusztavámer AG, der ebenfalls am Umtrunk teilnahm, schildert das Geständnis von „Kurt Vencel“ in 
seinem Zeugnis ebenso. AG, in: ÁBTL O-12022.

257 Die Vorbereitung zur Vertreibung der Ungarndeutschen verlief insbesondere anfangs chaotisch und führte zu 
diversen Ad-hoc-Lösungen. Tóth/Seewann, S. 125 ff.

258 Zu den Befugnissen und Tätigkeiten der Vertreibungsorgane vgl. ebenda, S. 109–124.
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„Der Brief von Klein ist zurzeit nicht mehr in meinem Besitz, da ich ihn dem Aussiedlungs-
ausschuss als Beweis dafür gegeben habe, wohin ich im Jahre 1944 gehörte.“259

Den Brief hatte FV von einem der jüdischen Arbeitsdienstler erhalten, dem er in 
jener Nacht der Horthy-Proklamation Fluchthilfe leistete. Dieser dankte dem Zeu-
gen für seine Hilfe und schlug ein späteres Treffen vor. Dieses Dokument bezeugt, 
dass der Zeuge FV kein „Deutsch-Sympathisant“ war und den bei ihm untergebrach-
ten  Juden vor dem Massenmord in Pusztavám rettete. Wie FV andeutet, entschied der 
Aussiedlungsausschuss aufgrund dieses Briefes, den Zeugen FV nicht zu vertreiben. 
Der Puszta vámer Massenmord rettete also einen Ungarndeutschen vor der Enteignung 
und Vertreibung. Die gegenseitige Rettung des jüdischen Arbeitsdienstlers und des 
Deutschen aus Ungarn widerspricht der Kollektivschuldthese, laut der alle Ungarn-
deutschen „Nazis“ waren. Stillschweigend ermöglichte der Aussiedlungsausschuss vier 
Jahre nach dem Massenmord die Ausnahme im Fall FV, ohne aber diesem oder ähnli-
chen Fällen öffentliche Aufmerksamkeit zu schenken. Eine diesbezügliche Transparenz 
hätte die Ideologie der Nachkriegszeit infrage gestellt, was wiederum politisch nicht 
erwünscht war.

Neben vereinzelten Differenzen lässt sich ein gemeinsames Charakteristikum in der 
Sprache der Zeugenaussagen der Akte „Deportierte“ erkennen. Die meisten Protokolle 
sind mit Schreibmaschine getippt und weisen eine klare Struktur auf. Am Anfang steht 
eine Belehrung, gefolgt von einer allgemeinen Aufforderung zum Zeugnisablegen. 
Zum Abschluss bestätigten die Zeugen in allen Fällen mit einer eigenhändigen Unter-
schrift den Inhalt des Vernehmungsprotokolls. Die Protokolle beinhalten die Fragen 
der vernehmenden Polizisten, obwohl eine bewusste Selektion der niedergeschriebenen 
Fragen vermutet werden kann. Auf eine offen tendenziöse Einstellung der Vernehmer 
kann aus den Fragen nicht geschlossen werden, während einige Antworten oder ge-
wählte Schwerpunkte eine derartige Haltung zumindest möglich erscheinen lassen. Die 
sprachlich kodierte Epoche lässt sich insbesondere am Wortschatz ablesen. Die Anfang 
der 1960er Jahre abgelegten Zeugnisse nutzen das Wort „ellenforradalmár“ (Gegen-
revolutionär) sowohl in Bezug auf die Revolution im Jahre 1956 als auch als Ausdruck 
für „Staatsfeinde“ davor. Die Epoche wurde somit bis zu einem bestimmten Grad kon-
serviert, sodass die Sprache der Zeugnisse für den Rezipienten eine nicht mehr präsente 
Gegenwart reproduziert.

Simon Wiesenthal, der berühmte Gründer des „Dokumentationszentrums des Bun-
des Jüdischer Verfolgter des Naziregimes“, schrieb am 13. Oktober 1971 den Ludwigs-
burger Oberstaatsanwalt Rückerl an und bat ihn um die Einleitung von Ermittlungen 
im Falle des Pusztavámer Massenmordes. Leslie Balanyi, dessen Bruder in Pusztavám 
erschossen worden war, hatte Wiesenthal im Vorfeld aufgesucht, um ihn um Hilfe bei 
der Suche nach den Mördern zu bitten. Wiesenthal benachrichtigte die „Zentrale Stelle 
der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen“, die 
1958 gegründet worden war, um die NS-Kriegsverbrechen systematisch aufzuklären.260 

259 „Kleintól kapott levél jelenleg nincs a birtokomba [sic!] mivel 1948-ba [sic!] a kitelepítő bizottságnak adtam 
annak bizonyságául [sic!] hogy hová tartoztam 1944-be [sic!].“ FV, in: ÁBTL O-12022, Bl. 63.

260 Kunz/Wehr, S. 71.
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Da die Zentrale Stelle keine autonomen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsbefug-
nisse hatte261, leitete der Oberstaatsanwalt das Verfahren an die Staatsanwaltschaft in 
Frankfurt weiter, da an jenem Standort eine Voruntersuchung im Falle des ehemaligen 
höheren SS- und Polizeigenerals Otto Winkelmann in Ungarn anhängig war.

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft vernahm bis zur endgültigen Schließung der 
Akte u. a. Dutzende Vertriebene aus Pusztavám sowie zahlreiche Militärangehörige, 
deren Zeugenaussagen in den folgenden zwei Kapiteln behandelt werden. Dieser Ab-
schnitt konzentriert sich auf die Vernehmungsprotokolle aus den Jahren 1974 und 1976, 
die das Innenministerium der Volksrepublik Ungarn dem Staatsanwalt zur Verfügung 
stellte. Der Ermittlungsleiter in der BRD nahm Kontakt zu den ungarischen Behörden 
auf, nachdem die Frankfurter Staatsanwaltschaft vom Volksgerichtsprozess im Jahre 
1947 Kenntnis bekommen hatte. Die UVR kooperierte mit der westdeutschen Institu-
tion und lieferte dieser vorerst das Urteil und einige Zeugenaussagen, die von einem 
vereidigten Übersetzer ins Deutsche übersetzt wurden und Teil der Ermittlungsakte 
waren.262 Da die eigenen Untersuchungen der Frankfurter Staatsanwaltschaft auf wei-
tere Zeugen hinwiesen, die sich außerhalb des Gebiets der BRD befanden, versuchten 
die Ermittler, die Vernehmungen in Kooperation mit der jeweiligen ausländischen In-
stitution einzuleiten. Während Österreich und die Vereinigten Staaten eine unmittelbare 
Zusammenarbeit ermöglichten, führte der Beauftragte des Innenministeriums der UVR 
die Vernehmung selbst durch. Die Abschriften wurden der Frankfurter Staatsanwalt-
schaft übermittelt und anschließend übersetzt.

Im Rahmen dieses Rechtshilfeverfahrens wurden in zwei Etappen insgesamt sechs 
Pusztavámer vernommen. Unter den ersten drei Zeugen sagte JK263 im Jahre 1974 aus. 
Der Vernehmer des Innenministeriums der UVR gibt in der Belehrung am Anfang des 
Zeugnisses an, dass die Vernehmung auf „Verordnung der Höchsten Staatsanwaltschaft 
bezüglich des Mordes an den am 16. Oktober 1944 in Pusztavam [sic!] von der SS 
hingerichteten 217 Arbeitsdienstlern“ erfolgt. Auf die allgemeine Aufforderung erzählt 
der Zeuge JK, er sei im Oktober 1944 in der Evangelischen Schule in Pusztavám als 
Junglehrer angestellt gewesen. Am Tag der Horthy-Proklamation wurden drei deutsche 
Offiziere einer neu eingetroffenen Flak-Reparatureinheit in der Wohnung des Schul-
direktors untergebracht. Der Pusztavámer JK liefert eine äußerst gründliche Beschrei-
bung der deutschen Offiziere und identifiziert sie wie folgt: Major Weber, Leutnant 
Bachmann und Oberleutnant Wittmann.264 An jenem Tag erschien Franz Stammler, der 
örtliche Stellvertreter des VDU, in Begleitung eines „SS-Fähnrichs“ in der Wohnung 
des Schuldirektors und ersuchte um ein Gespräch mit Major Weber hinter verschlosse-
ner Tür. Anschließend verließen Stammler, Oberleutnant Bachmann und der SS-Mann 
gemeinsam das Haus.

Wie sich die Ereignisse danach gestalteten und wie es zum Massenmord kam, ent-
zieht sich der Kenntnis des Zeugen, der in seiner fragmentarischen Erzählung fortwäh-
rend betont, er könne keine Auskunft erteilen, ob und wieweit die erwähnten deutschen 

261 Vgl. dazu Weinke, S. 28.
262 BArch B 162/9583, Bl. 42–100.
263 JK, in: BArch B 162/9583.
264 Die Namen der deutschen Offiziere sind nicht anonymisiert, da sie in anderen, nicht schutzpflichtigen Akten 

bereits identifiziert worden sind.
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Offiziere und der Pusztavámer Stammler in die Exekution verwickelt gewesen seien. 
Nichtsdestoweniger schildert er die Gerüchte aus dem Dorf, die besagten, dass die jü-
dischen Arbeitsdienstler „von deutschen Soldaten und SS“ hingerichtet worden waren. 
Mit eigenen Augen gesehen hat JK nur einen mit Zivilbekleidung beladenen deutschen 
LKW, der am 16. Oktober 1944 im Dorf parkte. Diese Information ergänzt er wiederum 
mit einer von Dritten stammenden Information:

„Zu dieser Zeit war es im Dorf offenkundig, daß dieser Lastkraftwagen die Kleider der hin-
gerichteten jüdischen Arbeitsdienstler transportiert hat.“265

Auch wenn der Zeuge selbst nicht versichern konnte, dass die Kleider den Juden ge-
hört hatten, bewertet er die Information als „offenkundig“ und gibt durch das Kollektiv 
des Dorfes das Gefühl weiter, eine unbestreitbare Tatsache geäußert zu haben.

Das fünfseitige Zeugnis endet mit dem Vermerk, dass JK die weiteren Fragen, die 
jedoch nicht protokolliert wurden, nicht beantworten kann und den Inhalt der Abschrift 
mit seiner Unterschrift bestätigt und als dem Gesagten entsprechend erklärt. Das Proto-
koll gibt wenig Informationen über die Person des Vernehmers, da weder seine Fragen 
noch sein Name transparent gemacht werden. Aus dem Kontext der Bezeugung lässt 
sich lediglich der politische Rahmen rekonstruieren, der besonders durch den Vergleich 
mit Zeugenaussagen anderer Quellen einen aufschlussreichen Hinweis auf die Inten-
tion und das Interesse der vernehmenden Institution gibt. Während die Zeugen des 
Volksgerichtsprozesses zu innenpolitischen Zwecken instrumentalisiert wurden, lässt 
sich dieses Bestreben im JK-Zeugnis nicht nachweisen. In erster Linie stehen die Täter, 
und zwar die deutschen Täter, des Massenmordes im Fokus. Das Bestreben nach der 
Ermittlung der an der Exekution beteiligten Militärangehörigen wird durch die äußerst 
präzise Personenbeschreibung deutlich:

„Auf der Uniform dieses Offiziers war eine rote Banderole und daraus habe ich geschlossen, 
daß er ein Artillerie-Offizier sein mußte. Sein Alter war damals 30–32 Jahre, er war etwa 180 
cm groß, von mittlerer Statur, mit blonden Haaren und ziemlich vollem Gesicht.“266

Die Absicht besteht, wie nun in der Belehrung postuliert wird, nicht mehr darin zu 
bestimmen, inwieweit ungarndeutsche Einwohner für den Massenmord verantwortlich 
waren, sondern darin, die Kriegsverbrecher, die über 200 jüdische Arbeitsdienstleisten-
de hinrichteten, zur Rechenschaft zu ziehen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass gerade 
die Zeugen, die eventuell in den vergangenen dreißig Jahren nach der Exekution bereits 
als solche fungiert hatten, ihre bisherige Wahrnehmung oder gar Position in ihrem Um-
feld als völlig unbedeutend darstellten. Dies gilt etwa für den Zeugen FR267, der sich 
selbst auf die Wiederholbarkeit seines Zeugnisses aus dem Jahre 1947 bezieht:

265 JK, in: BArch B 162/9583, Bl. 98.
266 Ebenda, Bl. 97.
267 FR, in: BArch B 162/9585.
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„Ich wurde im Jahre 1947 beim Amtsgericht Stuhlweißenburg als Zeuge vernommen in dem 
Verfahren gegen die Befehlshaber der Arbeitsdienstkompanie, wo ich nur dasselbe aussagen 
konnte wie jetzt.“268

Der Zeuge bringt, wahrscheinlich auf erneute Fragestellung des untersuchenden Be-
amten, exakt zum Ausdruck, dass er im Prinzip sein Zeugnis wiederholen, aber keine 
neuen Informationen vermitteln kann. Dementsprechend liefert er keine detailliertere 
Beschreibung der von ihm gesehenen deutschen Militärangehörigen oder andere, der 
Intention der neuen Vernehmung entsprechende Tatsachen. Er versucht, die mit der 
Wiederholung seines Zeugnisses verbundene vermeintliche oder latent präsente Erwar-
tung zu erfüllen, die es dem Gegenüber ermöglicht, durch das Zeugnisablegen eine Evi-
denzerfahrung zu machen. Er bemüht sich, sein früheres Zeugnis zu reproduzieren, um 
seine Authentizität zu bewahren und um das ihm entgegengebrachte Vertrauen nicht zu 
verlieren. 

Ein Beispiel für jemanden, der sich dem Zwang der Zeugnis-Reproduktion entzie-
hen kann, ist der schon erwähnte Schuldirektor der Evangelischen Schule, der 1947 
nicht vorgeladen wurde und dadurch weder einen inneren noch einen äußeren Drang 
zur Wiederholung verspürt. Er wurde im Rahmen des zweiten Rechtshilfeverfahrens 
am 22. November 1976 von einem Beamten des ungarischen Innenministeriums ver-
nommen. Der Zeuge AE269 beginnt seine Erzählung unmittelbar mit der Beschreibung 
der Ereignisse am Tag der Horthy-Proklamation, an dem der Befehlshaber der in 
Puszta vám stationierten Kanonenreparatureinheit bei ihm einquartiert wurde. Am sel-
ben Tag suchten zwei andere Offiziere, Bachmann und Wittmann, und der Pusztavámer 
Franz Stammler Major Weber auf. Zwar erfolgte die Unterredung in der Wohnung des 
Zeugen, dennoch konnte er den Inhalt des Gesprächs nicht nachvollziehen. In seiner 
Erzählung bezieht er sich auf sein Erinnerungsvermögen und reflektiert genau, an was 
und wieso er sich erinnern kann. 

„Den Besuch von Stammler habe ich mir nur deshalb gemerkt, weil er ungewöhnlich war 
und Stammler vorher nie bei uns gewesen ist. Wir haben nicht miteinander gesprochen. Das 
paßte nicht zu unseren [sic!] Beziehung.“270

Die Wahrnehmung, sich an etwas Seltsames und Ungewöhnliches präzise erinnern 
zu können271, spielt für den Zeugen eine wichtige Rolle dabei, seine Erinnerungen zur 
Sprache zu bringen, da er dadurch eine gewisse Selbstsicherheit verspürt, ein wahres 
Zeugnis ablegen zu können. In zahlreichen anderen Punkten, für die sich der Verneh-
mer interessiert, äußert er sich distanziert über die Vergangenheit und betont, dass er 
sich trotz seines Willens an bestimmte Sequenzen nicht erinnern könne. Obwohl die 
Fragen der Mitarbeiter des Innenministeriums nicht konsequent transkribiert wurden, 

268 Ebenda, Bl. 567.
269 AE, in: BArch B 162/9585.
270 Ebenda, Bl. 557.
271 Der Eindruck des Zeugen, emotional intensivere Lebensereignisse besser als neutrale erinnern zu können, 

wurde in der Erinnerungsforschung von Psychologen in diversen Studien nachgewiesen. Vgl. dazu Gudehus, 
S. 39; Markowitsch/Welzer, S. 67 ff.
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lässt sich die Tendenz ablesen, dass der Beamte das Vergessen des Zeugen nicht akzep-
tiert und ihn bedrängt. Dieses wird in einer Erklärung des Pusztavámers deutlich, mit 
der er sein Schweigen zu legitimieren sucht:

„Es tut mir leid, daß ich nur so wenig Angaben bezüglich der Ermordung der Arbeitsdienstler 
machen kann. Die Erklärung dafür liegt in der Tatsache, daß ich am Morgen des 17. Okto-
bers zum Militärdienst einrücken mußte. Deshalb war ich in einem erbitterten und verstörten 
Zustand und war mit meinen eigenen Sorgen beschäftigt, so daß ich die schrecklichen Ereig-
nisse in meiner Umgebung nicht beobachtet habe.“272

AE unterscheidet sich damit von den meisten Zeugen, die sich dem durch den in-
stitutionellen Rahmen vermittelten Zwang des Bezeugens nicht entziehen konnten. 
Der Pusztavámer versucht sein Zeugnis authentisch abzulegen und dabei erhebt er sich 
selbst gegenüber einen Aufrichtigkeitsanspruch. Er erzählt differenziert, kontextuali-
siert und reflektiert und lässt sich durch Vernehmungspraktiken wie eine Gegenüber-
stellung mit einer anderen Aussage nicht verunsichern. Aus diesem Grund lassen sich 
in seinem Zeugnis keine Spuren einer kollektiven Beschuldigung nachweisen, obwohl 
der ungewöhnliche Charakter des Besuchs des Volksbundfunktionärs Stammler durch-
aus eine starke emotionale Reaktion bei ihm auslöste:

„Stammler war ein fanatischer Volksbündler. Zu dieser Zeit war er von der im Dorf woh-
nenden ungarischen Minderheit gefürchtet, weil er denen, die sich seinem Willen widersetz-
ten, öfters Scherereien gemacht hat. Die Volksbündler hatten auch die Evangelische Schule 
nachteilig behandelt und deshalb habe ich jegliche Beziehung zu Stammler und den anderen 
Leitern des Volksbundes vermieden.“273

Aus diesem Zitat geht hervor, dass der Schuldirektor AE weder dem Volksbund 
noch dessen leitenden Funktionären nahestand und die durch diese Organisation umge-
setzte Diskriminierung missbilligte. Während die Ethnizität als wiederkehrende Span-
nungsursache unter den Dorfbewohnern in der Zeugenschaft über den Pusztavámer 
Massenmord häufiger vorkommt, ist der Hinweis auf einen konfessionellen Konflikt 
neu. Demzufolge bestanden zwischen den Katholiken, zu denen auch Franz Stammler 
gehörte, und den Protestanten Spannungen, die sich laut AEs Zeugnis in Form von 
ungleichen Ressourcenverteilungen aufgrund der assymetrischen Machtverhältnisse 
manifestierten.

Nichtsdestoweniger führt die geschilderte Situation nicht zu einer Beschuldigung 
von Franz Stammler bzw. anderen Volksbundmitgliedern. AE achtet darauf, dass er die 
Erinnerungsfragmente, denen er selbst vertraut, möglichst sachlich erzählt und diese 
erst auf Anfrage zu interpretieren versucht. Wie auch im Falle von Stammlers Besuch 
am Vorabend der Exekution:

272 AE, in: BArch B 162/9585, Bl. 561 f.
273 Ebenda, Bl. 556.
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„Wie gesagt, habe ich nicht gehört, was Stammler dem Major Weber gesagt hat. Aber daß 
es etwas mit den Arbeitsdienstlern zu tun hatte, scheint die Tatsache zu beweisen, daß Major 
Weber nach dem Besuch von Stammler bewaffnete Patrouillen ins Dorf schickte.“274

Den möglichen kausalen Zusammenhang zwischen Stammlers Handeln und dem 
Massenmord verstärkt er durch das Rekapitulieren mehrerer Gerüchte aus dem Dorf. 
Dabei fügt er den einzelnen Segmenten die Angabe „Hörensagen“ zur Bestimmung der 
Informationsherkunft hinzu. Somit kennzeichnet er seine Rolle als sekundärer Zeuge, 
der nicht bereit ist, dafür zu bürgen. Außerdem scheint er sich der Tatsache bewusst zu 
sein, dass „Fakten“ erst durch Interpretation entstehen, und ergänzt seine Erzählung an 
einer Stelle mit dem Hinweis: „Diese angebliche Äußerung hat Stammler in der Weise 
ausgelegt [...]“.

Da sich der Vernehmer den Spuren zufolge eine konkretere Anschuldigung ge-
wünscht hätte, wiederholt AE am Ende seiner Aussage und bekräftigt, er habe keine 
Kenntnis über Stammlers Rolle beim Massenmord. Somit ist das Zeugnis von AE ein 
Gegenbeispiel für das in den Nachkriegsjahren herrschende und öffentlich propagierte 
Narrativ, alle Ungarndeutsche seien Kriegsverbrecher und Nazis.275

Ähnlich verläuft die Schilderung der zweiten Tätergruppe, wobei der Zeuge wie-
derum den Akzent auf seine persönliche Zeugenschaft legt und darüber hinaus keine 
Stellung zum Erzählten bezieht. Am Tag des Massenmordes hielt sich Oberleutnant 
Wittmann in der Wohnung des Zeugen auf, während Major Weber und Oberleutnant 
Bachmann abwesend waren, erzählt AE. Am Nachmittag kehrte der Befehlshaber 
 Weber zurück und machte einen nervösen Eindruck. Etwas später fuhr ein deutscher 
LKW auf den Hof der Evangelischen Schule, beladen mit Kleidungsstücken und per-
sönlichen Gegenständen. AE beobachtete, wie die Papiere, Börsen und Fotos der Ar-
beitsdienstleistenden auf seinem Hof verbrannt wurden. Was anschließend mit den an-
deren Habseligkeiten geschah, entzieht sich seiner Kenntnis.

Am selben Abend, erzählt der Zeuge AE, unterhielt er sich mit Oberleutnant Witt-
mann:

„An seine Worte kann ich mich nicht genau erinnern, aber das wesentliche seiner Stellung-
nahme war, daß er den Krieg satt habe und daß er an solchen Massenmorden nicht teilneh-
men könne. Weiterhin sagte er mir, daß er den Leutnant Bachmann verachte, weil er mitge-
wirkt hat und bei der Hinrichtung anwesend war.“276

Wie bereits erläutert kennzeichnet der Pusztavámer AE die Positionen, die er als 
sekundärer Zeuge angibt, genau. Dies tut er auch im Falle des Flakangehörigen Witt-
mann. Er steht seinem eigenen Erinnerungsvermögen zwar kritisch gegenüber, erachtet 
es aber trotzdem als wichtig, die Unschuld des einen bzw. die Schuld des anderen Ober-
leutnants zu bezeugen. Aus der Sicht des deutschen Auftraggebers zur Vernehmung 
sind diese Angaben für die weitere Nachforschung von Bedeutung. Entsprechende 

274 Ebenda, Bl. 559.
275 Vgl. dazu Seewann, Geschichte bis 2006, S. 295.
276 AE, in: BArch B 162/9585, Bl. 561.
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Zeugenaussagen werden in Kapitel 3.5 „Die Zeugenschaft der in Pusztavám stationier-
ten Militärangehörigen“ beleuchtet. 

Das neunseitige Zeugnis wird durch AEs Unterschrift abgeschlossen, mit der er den 
Inhalt des Protokolls bestätigt. Aus sprachlicher Sicht ist das Zeugnis logisch und gut 
verständlich aufgebaut und in einer narrativen Sprache formuliert. AE versucht, einem 
chronologischen Aufbau zu folgen, der aber durch wiederholte Fragen des Vernehmers 
durchbrochen wird. Aus diesem Grunde beinhaltet die Zeugenaussage Umkehrungen 
und Wiederholungen. Die Lücken, die die nicht protokollierten Fragen hinterlassen, 
können aus dem Kontext heraus gefüllt werden und dadurch den schon angedeuteten 
institutionellen Rahmen beleuchten. Aus ihnen lässt sich folgern, dass der Vernehmer 
des ungarischen Innenministeriums zwar tendenziöse Fragen bezüglich der Exekution 
stellte, diese die Zeugenschaft von AE aber nicht in die gewünschte Richtung lenkten. 
Dieses Beispiel verdeutlicht, dass die vernehmende Institution und Person zwar durch-
aus eine einflussreiche Stellung als Dritte besitzen, tendenziöse Fragen aber trotzdem 
nicht zwangsläufig zu einer semantischen Verzerrung der Zeugenschaft führen.

Das dritte ausgewählte Zeugnis aus den Akten der Frankfurter Staatsanwaltschaft 
wurde ebenfalls in den Räumen des Innenministeriums der Ungarischen Volksrepublik 
aufgenommen. FVA277 wurde in Pusztavám geboren und lebte auch zur Zeit der Verneh-
mung im Jahre 1974 dort. Der Belehrung folgend beginnt der Zeuge seine Erzählung 
mit dem Rekapitulieren der Ankunft der etwa 350 jüdischen Arbeitsdienstler im Ok-
tober 1944. Er beherbergte selbst drei Juden. Am 15. Oktober 1944 kam FVA abends 
nach Hause, wo er von der auf die Proklamation Horthys folgende Machtübernahme 
von Szálasi erfuhr. Da sich im Dorf schon deutsche Soldaten aufhielten, machten sich 
die Juden Sorgen und baten FVA, ihnen zur Flucht zu verhelfen. Dieser Bitte kam er 
nach und konnte somit die Arbeitsdienstler retten.

Am nächsten Tag schildert der Zeuge, wie etwa fünf bis sechs „deutsche Soldaten“ 
mit Maschinengewehren etwa 220–230 Juden in Reihen aufstellten. Anschließend wur-
den sie etwa 400–500 Meter vom Dorf entfernt hingerichtet. Er habe die Schüsse der 
deutschen Soldaten gehört und nicht gewusst, wo geschossen wurde. Dies erfuhr FVA 
erst nachträglich von seinem Schwiegervater, der gesehen hatte, wie die bis auf die Un-
terhose entkleideten Arbeitsdienstler in kleineren Gruppen ermordet wurden. Den Akt 
des Massenmordes beschreibt FVA als sekundärer Zeuge, der die Wahrnehmung eines 
ihm vertrauten Verwandten in sein Zeugnis aufnimmt. Dabei betont er wiederholt, dass 
die Täter deutsche Militärangehörige waren, deren Einheit er aber nicht bestimmen 
kann. Deutlich zurückhaltender formuliert er die Beteiligung von Pusztavámern:

„Ich kann mich soweit entsinnen, daß ich von meinem Schwiegervater und auch von anderen 
Personen im Dorf gehört habe, daß bei der Hinrichtung der Arbeitsdienstler die Leiter des 
Volksbundes des Dorfes anwesend waren, und namentlich wurden erwähnt Stammler Ferenc 
und Babli Istvan [sic!]. Ich weiß nichts davon, was sie bei der Hinrichtung getan haben, aber 
es wurde kategorisch gesagt, daß sie dabei anwesend waren.“278

277 FVA, in: BArch B 162/9583.
278 Ebenda, Bl. 103.
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Zwar wiederholt er die Annahme, Stammler und Bábli seien am Exekutionsort 
gewesen, sieht jedoch davon ab, die Anwesenheit der örtlichen VDU-Leiter zu inter-
pretieren. Während er am Anfang des Zitats eine gewisse Unsicherheit zeigt, steigt 
der Beurteilungsgrad seines Erinnerungsvermögens mit jedem Satz, bis er sich uner-
schütterlich sicher ist, dass das „kategorisch“ gesagt wurde. In seiner chronologischen 
Erzählung fährt er mit den Ereignissen direkt nach der Exekution fort: Die schon er-
wähnten Stammler und Bábli suchten mit den deutschen Soldaten gemeinsam nach 
entkommenen jüdischen Arbeitsdienstleistenden und sammelten deren hinterlassene 
Wertgegenstände ein. Am darauffolgenden Tag wurden die Angehörigen der im Dorf 
stationierten Flak-Einheit in den ehemaligen Quartieren der Ermordeten untergebracht:

„[...] mit dem Unterschied, daß man sie nicht in Scheunen, sondern nur in den Zimmern 
untergebracht hat.“279

Dieser zunächst als unscheinbar erscheinende Akt des Unterkunftsbezugs durch 
Flak-Soldaten weist auf ein in den Zeugenaussagen häufiger präsentes Problem der Pusz-
ta vámer hin. Der (vermeintlich) knappe Wohnraum wird besonders vom stellvertreten-
den VDU-Leiter Stammler beklagt, der in der Ankunft der jüdischen Arbeits dienstler 
hauptsächlich eine weitere „Schwierigkeit“ erkennen möchte. Als die Flak-Einheit am 
Tag der Horthy-Proklamation im Dorf eintraf, mussten noch weitere Quartiere geschaf-
fen werden. Infolge des Massenmordes wurden Schlafplätze frei, die den stationierten 
Soldaten zugewiesen wurden. Dies lässt darauf schließen, dass der in den Kriegsjahren 
entstandene Ressourcenmangel die sowieso schon bestehende Feindseligkeit innerhalb 
des Dorfes und auch aus ideologischer Sicht verstärkte und die in Pusztavám unterge-
brachten jüdischen Arbeitsdienstleistenden noch intensiver gefährdete.280

Im weiteren Verlauf der Erzählung schildert der Zeuge FVA, er habe eines Abends 
mit seinem Schwager und drei weiteren Flak-Angehörigen Wein getrunken. Im Laufe 
des Abends sagten zwei der Flak-Soldaten, sie hätten an der Hinrichtung teilgenommen 
und selbst 70–80 Personen erschossen. Die dritte Person beschimpften sie als feige, 
weil sie die Teilnahme am Massenmord verleugnete. FVA liefert sowohl Namen als 
auch eine Personenbeschreibung und schließt mit einem indirekten Zitat der Soldaten:

„Kurt Vencel und seine Kameraden betonten, daß sie zwar gemordet hätten, aber das hätten 
sie auf Befehl getan. Den Namen der Person, die den Befehl erteilt hatte, haben sie nicht 
genannt.“281

Das Motiv dieser Äußerung entspricht dem Auftrag der Frankfurter Staatsanwalt-
schaft, auf die Spur der deutschen Täter zu kommen. Die exakte Beschreibung der 
Flak-Männer und die Suche nach dem Befehlshaber zeugen davon, dass FVA nach der 
Belehrung verstanden hatte, was von seiner Zeugenschaft erwartet wurde. Der Puszta-

279 Ebenda, Bl. 104.
280 Kapitel 3.4 „Zeugenschaft der aus Pusztavám Vertriebenen“ befasst sich ausführlicher mit der Thematik der 

Quartierverteilung.
281 FVA, in: BArch B 162/9583, Bl. 105.
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vámer schließt seine Erzählung mit der letzten evidenten Handlung des Pusztavámer 
Massenmordes, nämlich mit der Beschreibung der Exhumierung. 

Diese chronologische Wiedergabe der Ereignisse vor und nach dem 16. Oktober 
1944 baut FVA anhand diverser Fragmente zusammen, die erst in dieser temporalen 
und kausalen Erzählung zu einer Kette zusammengefügt werden. Zwischen den ein-
zelnen Kettengliedern legt der Zeuge Wert darauf, die Informationsherkunft der Bruch-
stücke anzugeben. Aus diesem Grunde fügt er den Erzählsegmenten (performative) 
Angaben wie „vom Hörensagen“ oder „ich habe gesehen“ hinzu und versucht dabei, 
sein Zeugnis selbst zu überprüfen:

„Nach Ablauf einiger Stunden, gegen 11 Uhr, sah ich wieder – ich berichtige: ich habe es nur 
gehört –, daß man die Arbeitsdienstler [...].“282

Neben den performativen Äußerungen gestaltet sich die Sprache des Zeugnisses 
äußerst gehoben. Es lässt sich jedoch nicht nachweisen, ob das ursprüngliche Protokoll 
in einem ebenso anspruchsvollen Stil verfasst wurde. An dieser Stelle muss darauf hin-
gewiesen werden, dass die heute zugängliche Abschrift der Vernehmung aus dem Bun-
desarchiv einem mehrfachen Übersetzungsprozess ausgesetzt war.283 Wie bereits im 
vorigen Kapitel beschrieben bildet bei den meisten Quellen dieser Arbeit die Abschrift 
einer mündlichen Zeugnisaussage die erste Ebene der Übersetzung. Ein lebendiges, 
dialogisches Zeugnis wird durch einen Dritten nachträglich, also nicht direkt simultan, 
sondern mit einer sekundären oder längeren Verspätung transkribiert. Das somit ent-
standene Protokoll wird durch den jeweiligen Zeugen oder die jeweilige Zeugin geneh-
migt und beglaubigt und durch die Unterschrift des Vernehmers offiziell bestätigt. Nach 
der Übersetzung aus der gesprochenen in die geschriebene Sprache erfolgt im Falle der 
oben erläuterten drei Zeugenaussagen eine erneute Übersetzung, und zwar vom Unga-
rischen ins Deutsche. Beide Übersetzungsetappen sind nicht zugänglich, da weder das 
einst gesprochene Zeugnis noch das ursprüngliche ungarische Protokoll archiviert wur-
den. Dementsprechend werden diese lediglich durch Spuren im Zeugnis erkennbar. Im 
Falle des Zeugen FVA284 liegt ein weiteres Zeugnis vor, das im Jahre 1961 ebenfalls in 
Ungarn protokolliert wurde, jedoch in Ungarn noch in der Originalsprache vorhanden 
ist. Daraus lassen sich Indizien zur zweiten Etappe der Übersetzung gewinnen, indem 
die beiden Zeugenaussagen miteinander verglichen werden. Hier ist keineswegs ein 
referenzieller Vergleich gemeint, sondern eher eine Annäherung an die Sprache beider 
Aussagen. Auffällig ist dabei, dass die deutsche Zeugenaussage in der Sprache einen 
differenzierten Standpunkt vermittelt, während das ungarische Zeugnis kaum derartige 
Äußerungen beinhaltet. Auch Unwissen wird stilistisch unterschiedlich ausgedrückt, 
beispielsweise „Ich kann mich nicht entsinnen [...]“ im Deutschen und „Ich weiß es 

282 Ebenda, Bl. 102.
283 Die Übersetzung meint hier nicht ausschließlich den Vorgang der Translation. Sie wird als kulturwissen-

schaftliche Kategorie verstanden, die über eine strukturell-semantische Äquivalenzerwartung an Original und 
Translat hinausgeht. Vgl. dazu Schahadat/Zbytovský, S. 7–16; Bachmann-Medick; Cercel.

284 Um die zwei Zeugenaussagen derselben Person auseinanderhalten zu können, wird das Zeugnis aus dem Jahre 
1961 mit dem Kürzel „FV“ und das aus dem Jahre 1974 mit dem Kürzel „FVA“ versehen.
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nicht mehr [...]“285 im Ungarischen. Demzufolge liegt der Schluss nahe, dass das Proto-
koll während des Übersetzungsprozesses eine Stiländerung durchlief.

Beim Vergleich der beiden Protokolle wird ein weiteres Merkmal sichtbar, das 
wiederum den Charakter des Zeugnisses als zeitlich und institutionell eingebetteten 
Sprechakt verdeutlicht. Während das Zeugnis aus dem Jahre 1961 einen klaren Akzent 
auf die Rolle Franz Stammlers in den Tagen um den Massenmord legt, bezeugt das 
zweite die Täterschaft der deutschen Militärangehörigen in ausgeprägter Weise. Exakte 
Personenbeschreibungen, die der Täterermittlung in der BRD zugutekommen, enthält 
nur das spätere Zeugnis. Zwar wurden beide Aussagen in Ungarn aufgenommen, die 
unterschiedlichen Vorladungsintentionen geben aber einen bestimmten Fokus vor, der 
das Zeugnisablegen prägt. Folglich bringt der Zeuge FV zum Beispiel den Aufstand 
im Jahre 1956 im ersten Zeugnis zur Sprache, in der zweiten, von den deutschen Be-
hörden angeforderten Bezeugung spielt er jedoch keine Rolle mehr. An dieser Stelle 
muss noch erwähnt werden, dass der in der Belehrung erklärte Vernehmungszweck den 
Vernehmungsort nicht vollkommen ausblendet. So bezieht sich der Zeuge FV im zwei-
ten Zeugnis zweifellos auf Stammlers Rolle bei der Exekution, trotzdem lassen sich 
Erzählsegmente, die den Zeitgeist des sozialistischen Ungarns widerspiegeln, nachwei-
sen. Wie zum Beispiel an einer Stelle, an der er von seinem Erzählstrang abweichend 
eine Episode über die „befreienden Soldaten der Roten Armee“ schildert:

„Ich habe einen russischen Kriegsgefangenen gesehen und sogar mit ihm gesprochen, der bei 
dieser Kanonen-Reparaturwerkstatt arbeiten mußte. Dieser Kriegsgefangene sprach schon 
deutsch und sagte uns, als die Soldaten es nicht hörten: Habt keine Angst, die Russen sind 
nicht so schlimm wie man sagt.“286

Dieses Zitat zeigt, dass das in der UVR herrschende Narrativ über die sowjetischen 
Befreier in Verbindung mit der in den Zeugenaussagen der Ungarndeutschen häufiger 
artikulierten Angst vor den „Russen“ ins Zeugnis einfließt. Der Zeuge schildert eine mit 
Blick auf den Pusztavámer Massenmord besonders für die auftraggebende Frankfurter 
Staatsanwaltschaft irrelevante Episode, weil diese wegen der zeitlich-lokalen Veranke-
rung der Bezeugung besondere Beachtung gewinnt.

Im vorliegenden Kapitel wurden Aussagen von Zeugen, die zum Zeitpunkt ihrer 
Vernehmung im Dorf Pusztavám wohnten, untersucht. Insgesamt liegen der Untersu-
chung etwa sechzig Zeugnisse aus vier Archiven in der Bundesrepublik Deutschland 
und in Ungarn zugrunde (Archiv der Diözese Székesfehérvár, Archiv der Hauptstadt 
Budapest, Archiv der Zentralen Stelle im Bundesarchiv Ludwigsburg und Historisches 
Archiv der Ungarischen Staatssicherheitsdienste), die zwischen 1945 und 1976 proto-
kolliert wurden.

Die deutliche erkennbare Diversität unter den Zeugenaussagen wird von einer dem 
Zeugnis eigenen Aporie einer bestimmten Gleichförmigkeit begleitet, wofür die zum 
Zeugnis auffordernden Institutionen verantwortlich sind. Während bei den jüdischen 
Zeugenaussagen das Zeugnisablegen, zumindest stellenweise, auf Wunsch des Zeugen 

285 „Azt már nem tudom [...]“. FV, in: ÁBTL O-12022.
286 FVA, in: BArch B 162/9583, Bl. 105.
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geschieht, erfüllen die in diesem Kapitel analysierten Zeugnisse ausnahmslos eine Ver-
pflichtung der Bezeugung. Aus diesem Grunde spielen den Sprechakt hervorrufende 
Instanzen bzw. deren Vertreter in Form von Vernehmern in den Zeugnissen der Puszta-
vámer und Pusztavámerinnen eine bedeutende Rolle. Sowohl die während der Ermitt-
lungen am Volksgericht Székesfehérvár als auch die vom Innenministerium der UVR 
aufgenommenen Zeugenaussagen sind an die Tradition der jeweiligen Institution ge-
bunden. Nicht die zuhörende Person als solche steht dabei im Mittelpunkt, sondern der 
von ihr repräsentierte politische Rahmen. Dieses Gegenüber, der Dritte als notwendiger 
Teil jedes Bezeugungsprozesses, beeinflusst sowohl latent als auch direkt den Zeugen, 
da sich in ihm bestimmte politische und gegenwartsverhaftete Diskurse und Erwartun-
gen manifestieren. Die dies bekräftigenden formalen Akte der Zeugenvernehmung und 
eine im bezeugenden Jetzt präsente Angst der Pusztavámer führen hier zu einer beson-
deren Form der Zeugenschaft, die mit dem Terminus der „politisch-juridischen Zeu-
genschaft“ beschrieben wird. Diese weist einerseits auf den in der Vorladung und der 
Belehrung unmissverständlich formulierten juridischen Charakter der Aussagen hin, 
andererseits auch auf die als notwendig erachtete politische Positionierung der Zeugen 
wegen eines durchpolitisierten Umfeldes und einer politisch nicht unabhängigen Justiz 
und eines ebensolchen Rechtssystems.

Dem entstehungsgeschichtlichen Kontext gleichfalls verhaftet erscheint das Phäno-
men der „wiederholten Zeugenschaft“, das besonders in den BFL- und BArch-Akten 
auftritt. Da die Ermittlungen des Volksgerichts Székesfehérvár eine mehrfache Bezeu-
gung voraussetzen, die in der Regel zuerst vor den ermittelnden Polizisten und da-
nach vor Gericht geschah, entstanden notwendigerweise mehrere Zeugnisse derselben 
Person. Diese wurde in den 1970er Jahren im Rahmen des Rechtshilfeverfahrens um 
weitere Zeugenaussagen ergänzt. Die wiederholte Zeugenschaft bringt nie dasselbe 
Zeugnis hervor, es sei denn, der Zeuge präsentiert eine vorgefertigte, „auswendig ge-
lernte“ Erzählung, da das Zeugnisgeben immer in der bezeugenden Gegenwart veran-
kert ist und auf den jeweiligen Bezugsrahmen Rücksicht nimmt. Die latente Erwartung 
des Gegenübers, sei es Vernehmer, Staatsanwalt oder jeglicher Rezipient, ein Zeugnis 
könne stets wiederholt werden, ohne sich zu verändern, thematisieren auch die Puszta-
vámer. Die Angst, ein falsches Zeugnis abzulegen oder gar einen Meineid zu begehen, 
manifestiert sich in performativen Äußerungen der Zeugen, in denen sie behaupten, sie 
könnten sich lediglich wiederholen und nichts weiter angeben als das, was sie bereits 
während eines früheren Zeugnisablegens ausgesagt hätten. Diese explizite Äußerung 
bedeutet natürlich nicht die wortwörtliche Wiederholung eines früheren Zeugnisses, da 
dies außer einem sehr seltenen Mnemotechniker niemand meistern könnte. Des Weite-
ren würde es sich in einem solchen Fall nicht mehr um ein Zeugnis handeln, da ein sol-
ches ein gegenwärtiger Akt ist. Die Wahrheitsdimension, die sich hier zeigt, erscheint 
in Form der Wiederholbarkeit eines Zeugnisses, die dem Dritten, dem Gegenüber eine 
Evidenzerfahrung ermöglichen soll.287 Der Zeuge möchte diesem Anspruch gerecht 

287 Vgl. dazu Derrida: „Wenn ich mich verpflichte, die Wahrheit zu sagen, verpflichte ich mich, dasselbe einen 
Augenblick danach, zwei Augenblicke danach, am nächsten Tag und für alle Ewigkeit auf eine bestimmte 
Weise zu wiederholen. Nun reißt aber diese Wiederholung den Augenblick aus sich selbst heraus. Infolgedes-
sen wird der Augenblick augenblicklich, in dem Augenblick selbst durch das, was er dennoch möglich macht 
– das Zeugnis – geteilt, zerstört.“ Derrida, Bleibe, S. 33 [Hervorhebung im Original].
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werden, da er seine Funktion bzw. seinen Aufrichtigkeitsanspruch erst dadurch erfüllt 
weiß. Die Zeugnisse der Pusztavámer und Pusztavámerinnen würden einen Authen-
tizitätsverlust erleiden, wenn sie auf ihre exakte Wiederholung geprüft würden. Die 
Gegenwartsverbundenheit und der sich ständig wandelnde Referenzrahmen bedingen 
ein komplexes Interpretationsmodell der Zeugen, das von diversen Erzählmustern wie 
Distanzieren, Relativieren, Weglassen, Nicht-erneut-Reflektieren, (Ver-)Schweigen 
oder Hervorheben begleitet wird.

In diesem Komplex der Wiederholung und der Nachträglichkeit spielt die Kausa-
lität für den Zeugen eine bedeutende Rolle. Wie bereits im vorigen Kapitel erläutert, 
konnten die jüdischen Überlebenden des Pusztavámer Massenmordes die Exekuti-
on zwangsläufig nicht selbst bezeugen. Nichtsdestoweniger legten sie auch darüber 
Zeugnis ab. Diese Unmöglichkeit des Bezeugens führt nicht zu einer Akzeptanz der 
lücken haften Natur ihres Zeugnisses, sondern zu diversen Strategien, die den kausalen 
Zusammenhang der einzelnen Spuren wiederherstellen. Obwohl die in diesem Kapitel 
analysierten Zeugen nicht vor dem Massaker flüchten mussten, war keiner von ihnen 
unmittelbarer Augenzeuge des Massenmordes. Dies konnten nur diejenigen sein, die 
die Gewehre abfeuerten und den Exekutionsort sicherten. Eine mittelbare Augenzeu-
genschaft des Massakers und eine unmittelbare Augenzeugenschaft bestimmter Er-
zählsegmente werden von den Pusztavámer Zeugen ebenso wie von den Arbeitsdienst-
leistenden mit gehörten Informationen, Episoden und Anekdoten ergänzt, um einen 
kausal logisch erscheinenden Geschichtsablauf zu erzeugen. Dabei kann ein anderes 
Phänomen der Bezeugung beobachtet werden, das Jan Assmann bereits beschrieben 
hat.288 Die Pusztavámerinnen und Pusztavámer legen Zeugnis über eine bedeutsame 
Vergangenheit ab, deren Bezugsrahmen die Gegenwart bestimmt. Dies kann eine Er-
klärung für die im Kapitel beschriebene Diversität und Divergenz der Bezeugung im 
Verlauf der Zeit sein. Während sich die ungarndeutschen Zeugen, die in den 1940er 
Jahren vor dem Volksgericht Székesfehérvár aussagten, durch ihre Zeugenschaft eine 
(positive) Einflussnahme auf ihr aktuelles Schicksal, nämlich die Nichtaufnahme in die 
Liste der zu Vertreibenden, erhofften, spielte diese in den 1960er und 1970er Jahren bei 
den Vernehmungen keine Rolle mehr, da die Vertreibung der Ungarndeutschen bereits 
abgeschlossen war. Demzufolge gestaltet sich in den früheren Zeugnissen die Bezeu-
gung der eigenen politischen Position während des Krieges als bedeutsame Vergangen-
heit, da eine den Nachkriegsjahren entsprechende politische Positionierung Heimat und 
Eigentum der Zeugen bewahren konnte.

Dies weist wiederum auf ein wiederkehrendes Motiv der Zeugenschaft der Puszta-
vámer hin, nämlich auf die Ressourcenverteilung. Konkrete und scheinbare Notlagen 
dienen den Pusztavámern sowohl dazu, bestimmte Rechtfertigungsmuster hervorzu-
bringen als auch gewisse Gruppen ambivalent zu beschreiben. Demgemäß sind Topoi 
wie der von „Gut und Böse“ oder „der (All-)Mächtige“ Elemente der Erzählungen meh-
rerer Pusztavámer Zeugen. Zu diesem Phänomen passt auch die Opferkonkurrenz, die 
vorwiegend bei der volksgerichtlichen Zeugenschaft evident wird. Der Schmerz und 
288 „Nur bedeutsame Vergangenheit wird erinnert, nur erinnerte Vergangenheit wird bedeutsam. Erinnerung ist 

ein Akt der Semiotisierung. Das gilt auch heute, so sehr der Begriff der ‚Sinnstiftung‘ (und nichts anderes 
heißt ja Semiotisierung) in bezug auf Geschichte in Mißkredit geraten ist.“ J. Assmann, Kulturelles Gedächt-
nis, S. 77 [Hervorhebung im Original].
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das Unrecht, die zahlreiche Pusztavámer Zeugen u. a. durch den Volksbund zu erleiden 
hatten, werden öffentlich gemacht und treten teilweise an die Stelle der (eigentlichen) 
Opfer des Massakers. Die ermittelnden Instanzen verstärken selbst die Opferkonkur-
renz, da ihre politische Zielsetzung mit der pauschalen Diffamierung der Volksbund-
mitglieder bzw. der Ungarndeutschen übereinstimmte. Die in diesem Zusammenhang 
deutliche Instrumentalisierung des Pusztavámer Massenmordes zu innenpolitischen 
Absichten ist in den Akten der Frankfurter Staatsanwaltschaft nicht vorhanden.

Zum Abschluss dieses Unterkapitels lassen sich die wichtigsten semantischen Ten-
denzen der Zeugenschaft der Pusztavámerinnen und Pusztavámer wie folgt zusammen-
fassen: Im Vergleich mit den Zeugenaussagen der jüdischen Arbeitsdienstleistenden 
lassen sich keine erheblichen Unterschiede in der Beschreibung des Massenmordes 
auf der temporalen und lokalen Ebene feststellen. Demnach wurden die Mitglieder der 
in Pusztavám stationierten Arbeitsdienstkompanien am 16. Oktober 1944 in der Nähe 
des Dorfes erschossen.289 Die Ereignisse des vorhergehenden Tages werden im Gegen-
satz dazu unterschiedlich beschrieben. Einige Zeugen berichten, sie hätten bereits an 
jenem Tag erfahren, dass die Exekution der Juden geplant sei290, während andere eine 
völlige Ahnungslosigkeit bezeugen.291 Eine zweifelsfrei wichtige Rolle spielt die An-
kunft der deutschen Flak-Einheit aus Rumänien, deren Befehlshaber, Major Weber, in 
der Dienstwohnung der Evangelischen Schule untergebracht wurde. Die Stationierung 
einer deutschen Einheit im Dorf bedeutete nicht nur aus der Sicht des Einquartierungs-
plans eine Herausforderung, sondern auch eine hautnahe Bedrohung der ungarisch-jü-
dischen Arbeitskompanien, die am selben Tag von der Horthy-Proklamation und der 
darauf folgenden Machtübernahme durch Szálasi erfuhren. Die Beschreibung der Ge-
schehnisse in einer chronologischen Reihenfolge ist auf der Grundlage der Zeugnisse 
nicht möglich, da die einzelnen Perspektiven auseinanderdriften. Während einige auf 
die wachsende Kriegsgefahr fokussieren, berichten andere von der Angst der jüdischen 
Arbeitsdienstleistenden.

Am Abend des 15. Oktober 1944 besuchte der stellvertretende Leiter des Volks-
bundes, Franz Stammler, Major Weber in der Wohnung des evangelischen Schuldirek-
tors.292 Im Anschluss an diese Unterredung wurde eine Patrouille im Dorf angeordnet, 
die einigen Bezeugungen zufolge wegen eines möglichen „Judenaufstands“ aufgestellt 
wurde.293 Diesen Akt und weitere von Dritten erhaltene Informationen legen mehrere 
Pusztavámer so aus, dass Stammler Major Weber mit der „Lösung des Judenproblems“ 
beauftragt hatte.294 In der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober 1944 konnten zahlreiche 
jüdische Arbeitsdienstleistende dank der Hilfe von Pusztavámer Einwohnern fliehen.295 
Diejenigen, die nicht die Flucht ergriffen, wurden am nächsten Tag getötet. Wer für die 
Exekution zuständig war, wird auf mindestens zwei Ebenen diskutiert. Die eine ist die 
durchführende Einheit, die verallgemeinernd als „deutsche Soldaten“ oder „die Flak“ 

289 Z. B.: FR, in: ÁBTL O-12022.
290 Z. B.: Gabányi, in: BFL 19923/1949.
291 Z. B.: JW, in: ÁBTL O-12022.
292 Z. B.: JK, in: BArch B 162/9583.
293 Z. B.: AE, in: BArch B 162/9585.
294 Z. B.: Tetzl, in: BFL 19923/1949. 
295 Z. B.: IK, in: ÁBTL O-12022.



124

Zeugenschaft des Pusztavámer Massenmordes

bezeichnet wird.296 In zahlreichen Fällen wird eine SS-Einheit, bestehend aus weniger 
als zehn Männern, die nur für die „Durchführung“ des Massenmordes ins Dorf kam, 
benannt.297 

Die zweite Stufe der Schuldzuweisung geschieht auf der moralischen Ebene. Wenn 
die Rede auf diese kommt, wird Franz Stammler bzw. der Volksbund als Verantwort-
licher dargestellt.298 Einige sahen Stammler am bzw. in der Nähe des Exekutionsortes299, 
andere erfuhren vom Hörensagen, dass er mit dem Massenmord in Verbindung stand.300

Eine bei den jüdischen Zeugen nicht präsente Ebene der Täterermittlung wird durch 
die nach dem Massaker weiterhin in Pusztavám stationierte Flak-Einheit angedeutet. 
Zeugen, die mit diesen Soldaten Kontakt hatten, berichten über Gespräche, in denen 
diese Flak-Männer quasi ein Geständnis über die Teilnahme am Massenmord ablegten. 
Der Quartier nehmende Flak-Angehörige Mayers soll demzufolge 60 Arbeitsdienst-
leistende erschossen haben.301 Kurt Vencel302, ein unbekannter deutscher Soldat303 und 
Oberleutnant Theodor Bachmann304 nahmen ebenso als Schützen an der Exekution teil. 
Ob Major Weber selbst dabei war, lässt sich aus den Zeugnissen nicht rekonstruieren. 
Diese Hinweise auf die deutschen Täter wurden von den ungarischen ermittelnden In-
stanzen nicht weiter verfolgt.

Neben dieser sekundären Zeugenschaft über die Täterschaft einiger Flak-Männer 
berichten einige Pusztavámer über vereinzelte Morde im Zuge der Exekution. So be-
richtet der Gemeindearzt Gabányi von dem Arbeitsdienstleistenden, der sich vergiftet 
hatte und ebenfalls von einem Flak-Mann erschossen wurde.305 Die meisten Pusztavá-
mer bezeugen, dass die Habseligkeiten der Juden unter den Pusztavámer Volksbund-
mitgliedern verteilt wurden.306 Ein Zeuge beschreibt, dass die Papiere und persönlichen 
Gegenstände, wie z. B. Fotos, von deutschen Militärangehörigen auf dem evangeli-
schen Schulhof verbrannt wurden.307

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Pusztavámer Zeugenschaft einige neue 
Schlaglichter auf den Massenmord am 16. Oktober 1944 wirft. Es muss jedoch fest-
gestellt werden, dass die Aufklärung des Massenmordes dem politischen Rahmen un-
tergeordnet wurde. Die Zeugen wurden für innenpolitische Zwecke instrumentalisiert, 
während sie die durch die Zeugenschaft entstandene Plattform als eine Gelegenheit zur 
Verbesserung ihrer persönlichen Lage ansahen. Die bei den jüdischen Zeugen präsente 
historisch-moralische Zeugenschaft erscheint unter den Pusztavámer Zeugenaussagen 
kaum. Aus der Sicht der ermittelnden Instanzen kann der Wille zur Bestrafung der Täter 
infrage gestellt werden. Da das ungarische Innenministerium spätestens ab dem Jahre 

296 Z. B.: JT, ebenda.
297 Z. B.: JSCH, in: BFL 19923/1949.
298 Z. B.: AG, in: BArch B 162/9583.
299 Z. B.: FU, in: BFL 19923/1949.
300 Z. B.: FV, in: BArch B 162/9583.
301 FU, in: BFL 19923/1949.
302 AG, in: ÁBTL O-12022.
303 FV, in: BArch B 162/9583.
304 AE, in: BArch B 162/9585.
305 Gabányi, in: BFL 19923/1949.
306 Z. B.: JH, in: ÁBTL O-12022.
307 AE, in: BArch B 162/9585.
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1974 mit der Frankfurter Staatsanwaltschaft in Verbindung stand und ein Urteil gegen 
Franz Stammler bereits im Jahre 1947 gefällt worden war, stellt sich die Frage, weshalb 
die UVR keinen Auslieferungsantrag an die BRD stellte. Dies kann ein Hinweis auf die 
unzureichende Beweislage gegen den VDU-Funktionär sein, mit der die ungarischen 
Behörden vertraut waren. Dabei soll hier keine Stellung zur Verantwortung von Franz 
Stammler bezogen werden. Es sei lediglich betont, dass sowohl die Ermittlung als auch 
das Urteil im Zeichen einer politischen Justiz zu betrachten sind.

Die obige Zusammenfassung der in den Zeugnissen der Pusztavámerinnen und Pus-
ztavámer aufscheinenden Tendenzen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ziel 
des gebotenen Resümees war es, sowohl die ausgeprägten Analogien als auch die kon-
troversen Darstellungen der Geschehnisse aus der Sicht der Bewohner des Dorfes quer 
durch den Quellenkorpus zu erörtern.

3.4  Zeugenschaft der aus Pusztavám Vertriebenen

„einner im Osten ter Andre im Vesten“308

Der Zweite Weltkrieg änderte das Schicksal der Deutschen in Ungarn drastisch. Män-
ner im wehrpflichtigen Alter wurden entweder in die ungarische Armee oder in die 
deutsche Wehrmacht und in andere deutsche Kampfeinheiten wie die Waffen-SS ein-
berufen. Frauen blieben zu Hause und mussten mit der für die meisten neuen Rolle als 
alleinige Familienernährerin zurechtkommen. Viele der Männer kehrten nie, andere 
mit Verletzungen vom Einsatz zurück. Einige gerieten in Kriegsgefangenschaft, aus 
der sie erst nach Jahren wieder freikamen. Diejenigen, die zu Hause blieben, erlebten 
den Krieg mit all seinen verstörenden und zerstörerischen Elementen hautnah. Puszta-
vám, eine über Jahrhunderte funktionierende deutschsprachige Gemeinde, erlitt infol-
ge des Zweiten Weltkriegs, genau wie so viele andere Dörfer und Städte, Flucht und 
Vertreibung. Das Jahr 1944 brachte den Krieg näher: Die ersten deutschsprachigen 
Flüchtlinge kamen aus dem Banat. Sie brachten Nachrichten über wilde Vertreibungen 
und Missbrauchsfälle gegenüber der deutschen Bevölkerung mit. Nachdem sie sich in 
Pusztavám ausgeruht hatten, setzten sie ihre Flucht Richtung Westen fort.

Ende August erreichten die sowjetischen Truppen Ungarns Grenze von Siebenbür-
gen.309 Im Herbst 1944 ließ sich die Front nicht mehr aufhalten – auch wenn der Reichs-
verweser Horthy den Austritt aus dem Krieg proklamierte – und so wurde Ungarn zum 
Kriegsschauplatz. Das Vorrücken der Roten Armee machte besonders den Deutschen 
in Ungarn Angst, da sie sich davor fürchteten, wegen ihrer Abstammung außerordent-
liche Grausamkeiten vonseiten der sowjetischen Truppen erleiden zu müssen. Nicht 
ohne Grund, denn die Deportation der Angehörigen der deutschen Minderheit in die 
Sowjetunion fand als erster Schritt vieler folgender Verfolgungsmaßnahmen bereits ab 
dem Spätherbst 1944 statt.310 Jahrelang mussten diese verschleppten Zivilisten „malen-

308 Zitat aus dem Brief des ehemaligen Pusztavámers AL, in: BArch LAA, Ost-Dok 16/31.
309 Ungváry, Schlacht, S. 13.
310 Geregelt wurde die Verschleppung durch den sowjetischen Armeebefehl Nr. 0060 erst am 22.12.1944. Der 

Abtransport ungarischer Staatsbürger begann aber deutlich früher, im Prinzip gleichzeitig mit der Besetzung 
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kij robot“311 leisten, die etwa ein Viertel bis ein Drittel der Zwangsarbeiterinnen und 
Zwangsarbeiter nicht überlebten.312 Diejenigen, die zurückkamen, mussten mit weite-
ren schmerzhaften Erfahrungen rechnen: Die Vertreibung aus Ungarn zwischen 1946 
und 1948 riss viele Familien auseinander, das eigene Haus gehörte einem nicht mehr, 
und in der Regel war eine Internierung in Tiszalök313 bis 1953 nicht auszuschließen.

Auch wenn die Ungarndeutschen von Pusztavám die Zukunft mit den grausamen 
Verfolgungsmaßnahmen nicht voraussehen konnten, hörten zahlreiche auf den Aufruf 
des örtlichen Volksbundes, der die Vorbereitungen für die Evakuierung der Ortsbewoh-
ner traf. Bevor der Krieg zu Weihnachten 1944 Pusztavám erreichte, entschieden sich 
mehrere Pusztavámer Familien Anfang Dezember, ihre Heimat entweder mit dem Zug 
Richtung Österreich und Böhmen oder mit dem Pferdefuhrwerk Richtung Österreich 
zu verlassen. Einige folgten ihnen im Januar 1945. Nach dem Krieg kehrten manche 
nach Ungarn zurück, die meisten blieben jedoch und bauten sich ein neues Leben im 
Nachkriegsdeutschland auf. Von den damals gebliebenen Pusztavámern mussten 611 
Personen ihr Dorf im Jahre 1948 verlassen und wurden in die sowjetische Besatzungs-
zone vertrieben.314 Das vorliegende Kapitel befasst sich mit den Zeugnissen jener, die 
einst in Pusztavám wohnten, nach dem Krieg ihr Leben aber weit weg von der alten 
Heimat fortsetzten.315

„Ich bestätige hiermit, daß dieses schreiben [sic!] vollständig der Wahrheit ent-
spricht“316, notierte SF317 unter einem Zitat der Neuen Zeitung, die er am 5. November 
1960 von einem Mitarbeiter eines Forschungsprojekts, angesiedelt am Bundesarchiv 
Koblenz, als Anlage zu einem Brief erhielt. Die Neue Zeitung, seit 1957 in Budapest 
erscheinendes ungarndeutsches Wochenblatt, hatte am 21. Oktober 1960 einen Artikel 
mit dem Titel „Kann der Volksbund reingewaschen werden?“ veröffentlicht. Der Autor 
Dr. Endre Arató beschrieb den Pusztavámer Massenmord aufgrund der Aufzeichnun-
gen von Dr. Károly Szász, einem Überlebenden des Massakers, im sogenannten „Gelb-
buch“318:

„Auch ist es bekannt, welche Rolle die Deutschen von Pusztavám bei der Hinrichtung der 
dort stationierten Arbeitsdienstkompanie spielten. (Sie bestand aus 168 Mann, hauptsächlich 
Ärzte [sic!], Pharmazeuten und Ingenieuren.) Die Angehörigen dieser jüdischen Arbeits-

des Landes. In der Anfangsphase wurden auch ungarische Bürger, die nicht der deutschen Minderheit ange-
hörten, deportiert. Seewann, Geschichte bis 2006, S. 354 f.

311 „Kleine Arbeit“. Russischer Begriff für die Zwangsarbeit der Verschleppten in der Sowjetunion nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Ritter. 

312 Seewann, Geschichte bis 2006, S. 356.
313 Tiszalök ist eine Gemeinde im Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg im Nordosten Ungarns. In Tiszalök befand 

sich zwischen 1951 und 1953 ein Internierungslager, in dem hauptsächlich aus der sowjetischen Kriegsgefan-
genschaft zurückgekehrte Ungarndeutsche Zwangsarbeitsdienst leisteten.

314 Erdős, S. 14.
315 Das Kriterium, nach dem die Zeugnisse der ehemaligen Pusztavámerinnen und Pusztavámer für die Analyse 

ausgewählt wurden, bildete der Standort des Zeugen zum Zeitpunkt des Zeugnisablegens.
316 SF, in: BArch LAA, Ost-Dok 16/31.
317 Hinsichtlich der Regelungen des Lastenausgleichsarchivs des Bundesarchivs ist im Falle des Zeugen SF eine 

Anonymisierung notwendig. Im weiteren Verlauf werden die schutzpflichtigen Namen der Zeugen automa-
tisch anonymisiert.

318 Vgl. dazu Vihar, S. 140 f.
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dienstkompanie begrüssten [sic!] nämlich am 16. Oktober 1944 erfreut die bekannte Prokla-
mation Horthys vom 15. Oktober. Darum eilte ein Volksbund-Bursche nach Székesfehérvár 
und bat die dort stationierte SS-Einheit um Hilfe zur Unterdrückung – wie er sagte – des 
‚Judenaufruhrs‘. Aus der Arbeitskompanie blieben nur zwei am Leben. Aus der Aussage 
des einen Überlebenden wurden diese Ereignisse bekannt, in deren Verlauf die SS-Leute der 
Hinrichtungseinheit die Bekleidungsstücke der Opfer dieses Blutbades an die ortsansässigen 
Volksbundmitglieder verteilten.“319 

Dieser Beitrag gelangte nun von Ungarn in die Bundesrepublik und in die Hän-
de eines Mitarbeiters des Forschungsprojekts „Dokumentation der Vertreibung der 
Deutschen aus Ost-Mitteleuropa“, das am Bundesarchiv Koblenz angesiedelt war. Das 
Projekt befasste sich u. a. mit dem Schicksal der Deutschen aus Ostmittel- und Südost-
europa, die in Folge des Krieges Flucht und Vertreibung erlitten hatten. Das politisch 
initiierte320 und wissenschaftlich durchgeführte Projekt sammelte hauptsächlich in den 
50er Jahren321 Fragebogen- und Erlebnisberichte322 zur Dokumentation der Vertreibung 
der Deutschen.

Das Interesse am Pusztavámer Massenmord weicht vom überwiegenden Teil der 
Aufhebungen des Forschungsvorhabens ab. In erster Linie wurden „Gemeindeschick-
salsbefragungen“ durchgeführt und persönliche Erfahrungen bezüglich Flucht und 
Vertreibung dokumentiert. Weshalb interessiert sich Johann Wüscht, der Forschungs-
projekt-Mitarbeiter, für diesen Fall? Im Begleitbrief zum oben zitierten Artikel bittet 
Wüscht den Zeugen SF um eine Stellungnahme, ob und inwieweit der Inhalt des Ar-
tikels, vor allem die Behauptungen, die sich auf die deutsche Bevölkerung beziehen, 
der Wahrheit entsprechen. Wüscht versichert dem Zeugen, dass seine Angaben nur der 
Forschung dienen und nicht veröffentlicht werden. Nach einigen Fragen zur jüdischen 
Arbeitskompanie beschreibt der Archivmitarbeiter den Interessenschwerpunkt der Be-
fragung:

„Da wir uns bloß für den Vorgang selbst interessieren, wünschen wir nicht, daß uns die Na-
men der eventuell beteiligten deutschen einheimischen Personen genannt werden.“323

Herr Wüscht stellt damit klar, dass eine strafrechtliche Verfolgung eventuell aufge-
deckter Verbrechen für ihn und für das Forschungsvorhaben ohne Belang sei. Die Be-
schreibung der Geschehnisse des 16. Oktobers muss der Zeuge ohne Nennung konkreter 
Namen vornehmen, obwohl der ursprüngliche Artikel ausdrücklich auf ein Volksbund-
mitglied und auf die Beteiligung der SS hinwies. Eine juridische Zeugenschaft wird 
nicht nur nicht erwartet, sondern eindeutig abgelehnt. Wenn nicht die Strafverfolgung, 

319 Arató, S. 3.
320 Vgl. dazu Beer, Spannungsfeld, S. 346 ff.
321 Die aus dem Forschungsprojekt resultierenden Publikationen sind zwischen 1953 und 1962 erschienen. Beer, 

Dokumentation, S. 18.
322 Diese werden seit 1989 im Lastenausgleichsarchiv (BArch LAA) in Bayreuth als Außenstelle des Bundesar-

chivs aufbewahrt.
323 SF, in: BArch LAA, Ost-Dok 16/31.
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welches Ziel verfolgt nun der Verfasser mit dem Brief an SF? Darauf antwortet er im 
letzten Absatz seines Textes selbst:

„Indem wir annehmen, daß auch Ihnen viel daran liegt, daß die deutsche Bevölkerung der 
Gemeinde Pusztavám nicht mit einer so schweren Anklage belastet und mit einem zweifel-
haften Ruf verewigt wird, hoffen wir zuversichtlich, daß Sie uns mit Ihren Aussagen helfen 
werden, die Wahrheit in dieser Sache zu finden. Auf diese Weise haben schon mehrere Leute 
den guten Ruf und die Ehre ihrer Landsleute vor ähnlichen Entstellungen und tendenziösen 
Beschuldigungen gerettet.“324

Diese Aussage von Wüscht offenbart seine Erwartungen an den Zeugen. Er ver-
mutet, dass der Artikel in der Neuen Zeitung eine Unwahrheit verbreitet, die allein der 
(ehemaligen) deutschen Bevölkerung von Pusztavám schaden will. Nun soll der Zeuge 
SF „den Ruf und die Ehre“ seiner Landsleute retten, indem er die Verlogenheit des Arti-
kels bestätigt. Wüscht scheint fest davon überzeugt zu sein, dass der Inhalt des Artikels 
ein Produkt der deutschfeindlichen Propaganda ungarischer Politik sei. Wüscht bedient 
sich damit der Argumentation des Kalten Krieges, indem er die Beschuldigung eines 
Kriegsverbrechens pauschal ablehnt, wenn diese aus dem feindlichen Ausland kam. Ob 
Wüscht dies aus eigener Überzeugung tat oder ihn andere Motive dazu veranlassten, 
lässt sich schwer nachweisen. Um sich dieser Frage zu nähern, müsste Wüscht nicht 
in seiner Funktion als Forschungsprojektmitarbeiter, sondern als Person und Akteur im 
historischen Kontext betrachtet werden. Johann Wüscht ist nämlich in der Geschichts-
schreibung nicht unbekannt. Er wurde 1897 im Gebiet des Königreichs Ungarn gebo-
ren und war Verbandsfunktionär, NS-Amtswalter, Herausgeber und Autor im König-
reich Jugoslawien. Er gehörte als Direktor der „Zentralwohlfahrtsgenossenschaft zur 
Führung der nazistischen Erneuerungsbewegung“ in Jugoslawien an.325 Im Jahre 1944 
floh er nach Österreich, wo er sich für die Anerkennung deutschsprachiger Flüchtlinge 
aus Ostmitteleuropa einsetzte. In den fünfziger Jahren schloss er sich dem Dokumen-
tationsprojekt an und arbeitete im Bundesarchiv Koblenz. Wüscht gehörte also selbst 
zu den „Volksdeutschen“, die später seine Interviewpartner wurden. Historikern, die 
sich mit den Quellen der Ost-Dokumentation befassten, fiel seine Voreingenommen-
heit ebenso auf wie sie hier im Falle des Pusztavámer Massenmordes deutlich wird. So 
schreibt Thomas Casagrande in seinem Buch:

„Johann Wüschts Denunziation der jüdischen Bevölkerung ist dabei kein Einzelfall, sondern 
fand ihre Ergänzung in einer Vielzahl vergleichbarer Berichte.“326

Der Historiker Johann Böhm befasst sich in seinen Werken u. a. mit der deutschen 
Volksgruppe in Südosteuropa und kommt dabei auch zur fragwürdigen Figur von Jo-
hann Wüscht. Er beschreibt die politische Einstellung Wüschts als „nazistisch ange-
haucht“327 und stellt in seinem Buch Die deutschen Volksgruppen im unabhängigen 

324 Ebenda.
325 Böhm, Jugoslawien, S. 302.
326 Casagrande, S. 164.
327 Böhm, Jugoslawien, S. 211.
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Staat Kroatien und im serbischen Banat: ihr Verhältnis zum Dritten Reich 1941–1944 

die Behauptung auf, Wüscht habe als Mitarbeiter des Bundesarchivs die NS-Ver-
gangenheit, bewusst oder unbewusst, zu beschönigen, gar zu leugnen versucht.328 In 
Wüschts Brief an den ehemaligen Pusztavámer kann dieser Wunsch nach einer „Berei-
nigung der Vergangenheit“ ebenfalls beobachtet werden. Wüscht nähert sich der The-
matik von einem emotionalen, ideologisierten und nicht von einem wissenschaftlichen 
Standpunkt her. 

Im Falle des Zeugen SF bleibt Wüschts Ersuchen der „Ehrenrettung“ unerfüllt, da 
der Zeuge den Wahrheitsgehalt des Artikels beteuert. Somit bürgt er für den jüdischen 
Zeugen Szász, der sein Zeugnis ursprünglich im Gelbbuch veröffentlichte. SF führt 
vorerst keine weitere Angaben zum Massenmord an, sondern hält sich an den Auftrag, 
die Frage zu beantworten, ob der Text der Neuen Zeitung der Wahrheit entspreche.

Anfang 1961 schreibt Wüscht SF erneut an und bittet ihn um sein eigenes Zeug-
nis. Damit steht nicht mehr das Bezeugen einer Aussage Dritter, sondern seine Person 
als ehemaliger Pusztavámer im Mittelpunkt. SF verfasst seine Antwort am 27. Janu-
ar 1961 in Amberg und gibt seinem Schreiben den Titel „Pusztavam [sic!] Schiksal 
[sic!] 1944“. Er beschreibt, dass die jüdischen Arbeitskompanien bis zum 15. Oktober 
1944 von der ungarischen Armee bewacht wurden. Am Tag darauf erschien eine aus 
20 Mann bestehende SS-Einheit im Dorf, die die Juden aus ihren Unterkünften holte 
und sie nicht weit von Pusztavám in einen Hohlweg führte. „Daging das grausamste 
an von disen Henkersknechten“329, schildert SF das Massaker ausführlich. Die Juden 
mussten sich zuerst entkleiden und wurden danach in Zehnergruppen 40 Meter weiter 
nach vorne geführt, wo sie erschossen wurden. 

„Soweiter ging es bis zuletzten und dasih alle hingerichtett waren dan gingens durch iren 
opfer durch und prüften sih dernoch etwas leben insih hat derbekomt noch einen schus und 
dan zihn ir opfer noch die ringe fondi finger.“330

Die anderen Habseligkeiten der jüdischen Arbeitsdienstler wurden auf einen 
deutschen LKW geladen und ins Dorf gefahren. Die Opfer wurden abends von der 
in Pusz ta vám stationierten Wehrmacht nachlässig begraben, berichtet der Zeuge. Ein 
kleinerer Teil der Kleider der Ermordeten wurde von „2 Volksbündlern [sic!] mit ei-
nem SS-Sturmbannführer“ an die Mitglieder des Volksbundes verteilt. Die restlichen 
Sachen transportierte der LKW ab – so beendet SF sein Zeugnis. Am Ende des Briefes 

328 „Wüscht, der in den Dreißigerjahren den nazistischen Erneuerern um Sepp Janko nahestand, war nach Ende 
des Zweiten Weltkrieges als Archivar im Bundesarchiv Koblenz für die Niederschriften und Tonbandaufnah-
men ehemaliger hoher NS-Funktionäre aus Jugoslawien, Rumänien und Ungarn verantwortlich. Als hoher 
NS-Amtswalter bis Ende 1944 hätte er wissen müssen, dass man als Staatsangestellter in einem demokra-
tischen Staat die Handlungen der NS-Funktionäre von 1933–1945 weder beschönigen noch leugnen darf. 
Auffallend an diesen Niederschriften ist, dass Wüscht bewusst oder unbewusst ‚Unwahrheiten‘ aufgenommen 
hat, die auch in seinen Publikationen immer wieder anzutreffen sind.“ Böhm, Kroatien und Banat, S. 13 f.

329 Bei Zitaten aus dem Brief von SF wird auf die Angabe „[sic!]“ der Lesbarkeit wegen verzichtet.
330 Die Zitate, verfasst im ungarndeutschen Dialekt, werden in den Fußnoten in das Hochdeutsche transkribiert. 

„So weiter ging es bis zum Letzten und da sich alle hingerichtet waren, dann gingen sie durch ihre Opfer durch 
und prüften sich, wer noch etwas Leben in sich hat, der bekommt noch einen Schuss und dann ziehen ihr Opfer 
noch die Ringe von den Fingern.“ SF, in: BArch LAA, Ost-Dok 16/31.



130

Zeugenschaft des Pusztavámer Massenmordes

bittet er Herrn Wüscht um keine weitere Kontaktaufnahme, da er wegen seines hohen 
Alters nicht mehr aussagen wolle.

Wenn man die Versprachlichung der Erinnerungen von SF näher betrachtet, fällt 
auf, dass er die Schriftsprache unzulänglich beherrscht, seine Wortwahl aber von einem 
differenzierten, breiten Wortschatz zeugt. Der Text ist schwer lesbar, da die Interpunk-
tion fast völlig fehlt, die Handschrift unklar ist und die Wortgrenzen sich miteinan-
der vermischen. Auf der semantischen Ebene ist der Text logisch, in chronologischer 
Reihenfolge aufgebaut und vermittelt ein verständliches Narrativ. SF erinnert sich 
an genaue Zahlen, Angaben und Verläufe. Erinnerungslücken oder brüchige Stellen 
weist das Zeugnis nicht auf. An mehreren Stellen wirkt seine Darstellung plastisch 
und emotional. Das Zeugnis wurde zwar äußerlich in einer Briefform verfasst, ähnelt 
aber sowohl referenziell als auch strukturell einem Tagebucheintrag, der einerseits in-
tim bleibt, andererseits aber doch für die Öffentlichkeit gedacht ist. Das kann mit der 
Rolle des Interviewers, in diesem Fall mit dem Forschungsprojekt-Mitarbeiter Wüscht 
zusammenhängen. Wie bereits erwähnt, betont Wüscht in seinem Schreiben, dass ihn 
lediglich der Vorgang interessiere, womit er Fragen der Verantwortung und der straf-
rechtlichen Relevanz nicht behandelt wissen wollte. Der Zeuge SF hält sich an den vor-
gegebenen Rahmen und erzählt unbeschwert die Geschichte, ohne Namen zu nennen. 
Wir erfahren nicht einmal, woher er seine Informationen bezog. Performative Akte wie 
„Ich habe es gesehen“ kommen nicht vor. Die Authentizität des Zeugen scheint von 
Anfang an gegeben zu sein, wodurch er solche Beteuerungen oder Angaben zur Infor-
mationsherkunft nicht mehr als nötig erachtet.

Im Vergleich zu den zahlreichen bisher analysierten Zeugenvernehmungsproto-
kollen erfolgte die Informationssammlung im Falle der Ost-Dokumentation per Brief-
wechsel und nicht persönlich. Somit entfällt das Dialogische im Zeugnis. Zwar entsteht 
durch die Korrespondenz auch eine Art Dialog zwischen Forscher und Interviewtem, 
dieser weist jedoch nicht den lebendigen und auch unberechenbaren Charakter eines 
persönlichen Interviews auf. Der Zeuge hat Zeit zum Nachdenken und zum Ausfor-
mulieren seiner Gedanken, er hat die Gelegenheit, sich selbst zu zensieren und sein 
Zeugnis mehrmals niederzuschreiben, ohne durch Fragen oder Kommentare gestört 
zu werden. Während Lücken, Pausen und Geräusche im Erzählfluss bei audiovisuellen 
Interviews vollkommen oder in den Protokollen der Vernehmungen sporadisch nach-
zuweisen sind, verschwinden diese Informationen in der Briefform spurlos und stehen 
auch der Interpretation nicht zur Verfügung.

AL erhielt am 7. November 1960 den gleichen Brief vom Forschungsprojekt-Mit-
arbeiter wie SF. Er antwortete Ende November in einem zweiseitigen Brief, in dem 
er die Geschehnisse genau schildert. Die Beziehung der jüdischen Arbeitsdienstler zu 
den Einheimischen beschreibt der Zeuge als außerordentlich gut. Als Grund gibt er an, 
dass die Juden „Inteligente Menshen“ waren, die der Bevölkerung häufig medizinische 
Hilfe leisteten. Zwei Ärzte wurden in dem Haus der Schwiegereltern des Zeugen unter-
gebracht. Am 16. Oktober 1944, erzählt AL, erschien die „schwarze SS“, die nach dem 
Mittagessen die Arbeitsdienstler aus dem Dorf führte. Noch ahnungslos folgten die 
 Juden den Befehlen, bis ihnen klar wurde, dass sie am Rande von Pusztavám erschos-
sen werden sollten. Das Haus des Zeugen lag ganz in der Nähe des Tatortes, wo sich 
viele Menschen versammelt und den Massenmord gehört hatten.
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Die Arbeitsdienstler wurden dann beinahe nackt in Zehnergruppen abgeführt und 
ermordet. Nach der Erschießung der Juden gingen die SS-Männer im Dorf von Haus zu 
Haus und sammelten die Habseligkeiten der Juden in ihren ehemaligen Unterkünften 
ein. Diese wurden dann unter den Mitgliedern des Volksbundes verteilt, berichtet AL. 
Der Zeuge beendet seine Erzählung aber nicht mit dem Massaker, sondern fährt fort 
und beschreibt die spätere Exhumation, an der Angehörige der Ermordeten teilnahmen.

Während SF den beigelegten Artikel von Arató mit seiner Beteuerung versehen an 
Wüscht zurückschickte, vermeidet AL eine unmittelbare Stellungnahme. Ohne expli-
zit den Wahrheitsgehalt des Artikels zu leugnen oder zu bestätigen, betont der Zeuge 
die emotionale Betroffenheit und die Überraschung der Einheimischen, womit er ihre 
Nicht-Involviertheit bezeugt:

„Aber nimand fonter Sivilbevölkerung hatkevust vosi hingetriben verten. Und vas mit innen 
– kesiht, Niht ein mal si selber diese Armen ham kevust vohin Mit innen ket, [...]“.331

Das Unwissen und die Empörung vonseiten der Pusztavámerinnen und Pusztavámer 
zeugen von ihrer Unschuld. Mit dieser Darstellung scheint der Zeuge AL der Bitte des 
Interviewers Wüscht nachzukommen, nämlich „die Ehre und den Ruf“ seiner Lands-
leute vor dieser schweren Anklage zu retten. Zwar betont der Forschungsprojekt-Mit-
arbeiter Wüscht die allgemeinen, tendenziösen Beschuldigungen der Ungarndeutschen 
in seinem Begleitbrief, allerdings kommt eine solche Schuldzuweisung in dem von der 
Neuen Zeitung zitierten Zeugnis nicht vor, da dort lediglich ein Volksbundmitglied als 
in die Geschehnisse involviert dargestellt wird. AL erwähnt die Rolle des Volksbun-
des insofern, als er beschreibt, die VDU-Mitglieder hätten die Bekleidungsstücke der 
ermordeten Juden von der SS entgegengenommen. Außerdem schreibt der Zeuge an 
anderer Stelle:

„Unt nahtem Krik bin ich auhzuhause kevest voti juden sind kekhommen, Unt haben ire 
lieben austem Masen krab keholt, Undan haben vir kesakt jetzt müsenti volksbüntler miti 
hente alle heraus hollen, Aber die juden hamsniht ankenomen si hamnur solhe kenomen vas 
freivillik sind gekanken“.332

Diese Andeutung, dass die Volksbundmitglieder bei der Exhumation hätten helfen 
sollen, kann darauf hinweisen, dass AL dem Volksbund eine (Mit-)Verantwortung für 
den Massenmord zuschreibt. Diese führt er nicht weiter aus.

Während SF gar keine Angaben zur Herkunft der Informationen machte, schreibt 
AL am Anfang seines Briefes, dass er sich zur Tatzeit gar nicht in Pusztavám befand, da 
er bei der Honvéd-Armee seinen Militärdienst leistete. Sein Zeugnis basiert, mit Aus-

331 Bei Zitaten aus dem Brief von AL wird auf die Angabe „[sic!]“ der Lesbarkeit wegen verzichtet. „Aber nie-
mand von der Zivilbevölkerung hat gewusst, wo sie hingetrieben werden. Und was mit ihnen geschieht. Nicht 
einmal sie selber, diese Armen, haben gewusst, wohin es mit ihnen geht.“ AL, in: BArch LAA, Ost-Dok 16/31.

332 „Und nach dem Krieg bin ich auch zu Hause gewesen, wo die Juden sind gekommen und haben ihre Lieben 
aus dem Massengrab geholt. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen die Volksbündler mit den Händen alle 
herausholen. Aber die Juden haben es nicht angenommen, sie haben nur solche genommen, was freiwillig sind 
gegangen.“ Ebenda.
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nahme der Exhumation, ausschließlich auf der Erzählung seiner Frau, die ihre Erinne-
rungen an ihren Mann weitergab. AL spricht anstelle seiner Frau als sekundärer Zeuge, 
der seiner Quelle eine vollständige Autorität und Authentizität zuspricht.

Da AL die Geschehnisse gar nicht mit eigenen Augen verfolgte, legt er keinen 
Schwerpunkt auf die Artikulation von Klauseln, die seine Autorität als Zeuge bestär-
ken würden. Während solche performativen Äußerungen nicht vorkommen, nimmt das 
Hören bzw. das Zuhören eine äußerst wichtige Rolle in seinem Gedächtnis ein. Zu-
erst hörte er die Geschichte des Massakers von seiner Frau, die vieles wiederum nicht 
sah, sondern hörte. Die in dem Haus der Familie AL versammelten Menschen wurden 
„Ohrenzeugen“ des Massenmordes. Das akustische Gedächtnis von ALs Frau hielt das 
Schreien und Weinen der Opfer fest, dessen Wiedergabe eine äußerst berührende Be-
schreibung in ALs Zeugnis findet:

„Nur auf einmal istas srein unt veinnen unt wehklaken kehört vorten bi zu meinen Lieben 
hausz vosi file Menhsen fersamelt haben, Und haben keveint überso einen sreklihes erreig-
nis, Sie haben kehört vitise Armen Menchsen gebittet haben si solns niht ersisen – sie voln 
helfen unt kfenfen für Deichland vosi nur khönnen, die ganse bevölgerung varser embört 
fom Pusztavám darüber“.333 

Sprachlich betrachtet ist der handschriftlich verfasste Brief schwer lesbar, aber an 
sich strukturell und referenziell logisch aufgebaut. Das Zeugnis ist in eine klare Brief-
struktur eingebaut: Anrede und Schlussformel rahmen die Erzählung. Durch diese per-
sönlich an den Interviewer Wüscht gerichtete Erinnerung bekommt der monologische 
Brief etwas von dem dialogischen Zeugnisablegen zurück, da ein abwesender Zuhörer 
latent präsent ist.

Auf den Brief von AL antwortet der Ost-Dokumentation-Mitarbeiter Wüscht am 
29. November 1960. Er bedankt sich für die ausführliche Beschreibung, die er als über-
zeugend empfindet, und stellt weitere vier Fragen in Bezug auf die in Pusztavám sta-
tionierte Kompanie und auf den im Artikel erwähnten „Volksbund Burschen“, über 
dessen Rolle der Interviewer mehr erfahren möchte. Dabei zitiert er andere Zeugen, 
die Wüscht zufolge behaupteten, das Volksbundmitglied habe die SS nur wegen des 
nach der Horthy-Proklamation ausgebrochenen Aufstandes der Juden benachrichtigt. 
Wüscht fügt seinen Fragen einen emotionalen Kommentar hinzu, der den Zeugen mo-
tivieren soll, die Geschehnisse so zu beschreiben, wie sie „wirklich“ waren:

„Tun Sie dies in der Überzeugung, daß Sie damit dem guten Ruf der Pusztavámer einen gro-
ßen Dienst leisten, selbst in dem Falle, wenn sich nicht alles so zugetragen hat, wie es von 
braven Menschen zu erwarten ist.“334

333 „Nur auf einmal ist das Schreien und Weinen und Wehklagen gehört worden bis zu meinem lieben Haus, wo 
sich viele Menschen versammelt haben. Und haben geweint über so ein schreckliches Ereignis. Sie haben ge-
hört [wie] diese armen Menschen gebeten haben, sie sollen sie nicht erschießen, sie wollen helfen und kämp-
fen für Deutschland, wo sie nur können. Die ganze Bevölkerung von Pusztavám war darüber sehr empört.“ 
Ebenda.

334 Ebenda.
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Anfang Dezember 1960 antwortet AL mit einem nach den Fragen strukturierten 
Brief, in den er seine Frau als eigentliche Zeugin deutlich mehr involviert als in seinem 
vorigen Schreiben. Er beschreibt, dass die jüdischen Ärzte, die bei seinen Schwiegerel-
tern untergebracht waren, und weitere 17 bis 20 Arbeitsdienstler, die bei seinem Onkel 
wohnten, eine relative Bewegungsfreiheit im Dorf genossen. Frau AL hatte am Abend 
vor dem Massaker Kontakt zu einem der Ärzte, der aber nichts ahnte. AL verneint aus-
drücklich, dass ein Aufstand der Juden der Auslöser des Konflikts gewesen sei:

„Und fom einnen aufstant varja kerkheine rede, dasz var nur einne Lüge fom tiszen schvarse 
SS Männer fom tiesen Teufeln, daher vies tise Armen Mencshenson ham hinkerihtet kehabt 
unti Befölkerung fom Pusztavám varniht zufriden“.335

Eine Schuldzuweisung an die SS kristallisiert sich auch im weiteren Verlauf des 
Briefes heraus. AL beschreibt, dass der Volksbund nichts mit der SS zu tun hatte. Die 
in Wüschts Brief gestellte Frage nach einem „Volksbund Burschen“ verneint er zwar 
nicht ausdrücklich, doch schreibt er, dass seine Frau diesbezüglich nichts gehört habe. 
Wie in seinem ersten Zeugnis macht AL hier auch eine indirekte Andeutung auf die 
(politische) Einstellung einiger Volksbundmitglieder:

„Die Wolksbund Bildeten kleinneren teil. Aber das hat mitten juden niszk cutun, gehabt, es 
varn son ettlihe dabei, Aberdi merheit hat allesz mitleit gehabt mittiszem armen Mencsen.“336

In Anbetracht der Tatsache, dass die Mehrheit Mitleid mit den jüdischen Arbeits-
dienstlern empfand, gab es eine Minderheit, für die der Massenmord ein weniger ein-
schneidendes Erlebnis bedeutete. Wenn beide Zitate aus ALs Zeugnis bezüglich der 
Volksbundmitglieder zusammengeführt werden, scheint ein latenter Antisemitismus-, 
gar Beteiligungsvorwurf auf, den er aber nicht weiter ausführt. Da Wüschts Fragen 
weiterhin nur auf den Vorgang abzielten und ihm die Identität der einzelnen Akteure 
nicht von Bedeutung war, macht der Zeuge AL auch keine genaueren Angaben. 

Der letzte Absatz seines Zeugnisses entfernt sich von den gestellten Fragen und 
spricht den Bundesarchiv-Mitarbeiter Wüscht direkt an. AL öffnet den Fokus der Ge-
schichte von der Mikroperspektive und bettet die Geschehnisse von Pusztavám in einen 
größeren Kontext ein:

„Und dieses Ellend was vir son haben müsen mitmahen, Tas khönnen vir nur diesem Teufel 
Hitler fertangen, Ter Teufel het im sonholen befor er aufti Welt ist kekhomen, Tan heten file 
arme Mencsen noh ire Liebe Heimad, Aberso sintvir fon unsrer Lieben Heimat alle fertriben 

335 „Und von einem Aufstand war ja gar keine Rede, das war nur eine Lüge von diesen schwarzen SS-Männern, 
von diesen Teufeln, daher wie sie diese armen Menschensöhne haben hingerichtet gehabt und die Bevölke-
rung von Pusztavám war nicht zufrieden.“ Ebenda.

336 „Die Volksbund[-Mitglieder] bildeten [den] kleineren Teil. Aber das hat mit den Juden nichts zu tun gehabt, 
es waren so etliche dabei. Aber die Mehrheit hat alles Mitleid gehabt mit diesen armen Menschen.“ Ebenda.
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vorten, einner im Osten ter Andre im Vesten, und khomen nimer mit unsre Lieben zusam-
men“.337

Zwar fallen keine Namen von Personen, die das Massaker in Pusztavám zu verant-
worten hätten, jedoch bleibt die Schuldfrage für den Zeugen AL durchaus klar. Poli-
tisch gesehen ist der Führer des Dritten Reiches für das grausame Schicksal der Men-
schen verantwortlich. Nicht nur die Ermordung der jüdischen Arbeitsdienstler, auch 
die Folgen des Zweiten Weltkriegs legt er Hitler zur Last. AL sieht sein Leben und das 
seiner Familie in einem größeren politischen Rahmen, in dem Flucht und Vertreibung 
als Konsequenz der nationalsozialistischen Politik erscheinen. Die Zerstörung der Ge-
meinde Pusztavám und die Verhinderung einer gemeinsamen Zukunft sind Kriegsfol-
gen, die er zu tragen hat. Den Brief beendet er mit einem hoffnungsvollen Satz:

„Ter Liebe Gott sols geben dasso ein Sclehter Menchs niht mer anti Regirunk khom“.338

Johann Wüscht schrieb weitere ehemalige Pusztavámer an, darunter am 3. Dezem-
ber 1960 Franz Stammler, dessen Name sowohl aus den Zeugnissen der jüdischen 
Überlebenden als auch aus den Akten des Volksgerichts in Székesfehérvár und der 
Staatsanwaltschaft Frankfurt bekannt ist. Der Bundesarchiv-Mitarbeiter legte seinem 
Brief die Abschrift des Artikels der Neuen Zeitung bei und bat Stammler genau wie 
SF und AL um eine Aussage über den Wahrheitsgehalt des Textes. Wüscht betonte, 
dass der Adressat Stammler als ehemaliger Ortsgruppenleiter des Volksbundes seine 
Pflicht erfüllen und die eventuellen Lügen und Gerüchte aufklären müsse, um seine 
Landsleute vor solchen Anschuldigungen zu schützen. Auf die vier Fragen, die sich 
auf die Bewachung der Juden, auf den Aufruhr der jüdischen Arbeitsdienstler am 15. 
Oktober 1944, auf die Benachrichtigung der SS durch ein Volksbundmitglied und auf 
die Verteilung der Bekleidungsstücke der ermordeten Juden beziehen, erwartet Wüscht 
eine ehrliche Antwort, auch wenn sie „für die deutsche Bevölkerung [...] nicht günstig 
wäre“. Dabei stellt der Interviewer klar, dass Stammler keine Namen nennen soll und 
dass sein Bericht nur der Forschung zugänglich gemacht wird.

In seinem Antwortbrief nimmt Stammler zuerst Stellung zum beigelegten Artikel:

„Ich werde Ihre Frage schon im Interesse unserer Volksgruppe beantworten, da die in den 
[sic!] Zeitungsartikel geschilderte Anschuldigung gegen die Volksbundangehörige [sic!] 
meiner Heimatgemeinde nicht ohne Widerspruch bleiben kann.“339

Bevor er die Geschehnisse detailliert schildert, berichtigt er Wüschts Aussage: Er 
habe zwar der Ortsgruppenleitung des Volksbundes angehört, sei aber nie Ortsgrup-

337 „Und dieses Elend, was wir schon haben müssen mitmachen, das können wir nur diesem Teufel Hitler verdan-
ken. Der Teufel hätte ihn schon holen [sollen], bevor er auf die Welt gekommen [war]. Dann hätten viele arme 
Menschen noch ihre liebe Heimat. Aber so sind wir von unserer lieben Heimat alle vertrieben worden, einer 
im Osten, der Andere im Westen und kommen nie mehr mit unseren Lieben zusammen.“ Ebenda.

338 „Der liebe Gott soll es geben, dass so ein schlechter Mensch nicht mehr an die Regierung kommt.“ Ebenda.
339 Stammler, in: BArch LAA, Ost-Dok 16/31.
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penleiter gewesen, auch wenn die VDU-Kreisleitung ihn später beauftragt habe, die 
Evakuierung aus Pusztavám vorzubereiten.340

Stammler beschreibt die Kompanie der jüdischen Arbeitsdienstler, die unter unga-
rischem Kommando stand und „etwa im September 1944“ im Dorf eintraf, als 300- bis 
400-köpfig. Einen Aufruhr bemerkte Stammler nicht, da er nach der Horthy-Proklama-
tion direkt nach Mór fuhr, um die Evakuierung vorzubereiten. Erst Tage später erfuhr 
er, dass ein großer Teil der Arbeitskompanie noch am 15. Oktober floh. Er leugnet 
die Beschreibung des jüdischen Zeugen Szász über den Volksbundangehörigen und 
bezeichnet diese Behauptung als „erfunden[, die] lediglich zur Verunglimpfung des 
Volksbundes [dient]“. Ebenfalls negiert er eine Verteilung von Bekleidungsstücken 
durch die SS an Volksbundmitglieder.

Sein Zeugnis beendet Stammler mit einer Abschiedsformel und der Erklärung sei-
ner Bereitschaft, bei weiteren Fragen behilflich zu sein. Stammlers Text ist sehr formal 
geschrieben, äußerst sorgfältig formuliert und klar strukturiert. Während die Zeugnis-
se anderer Pusztavámer handschriftlich und im ungarndeutschen Dialekt geschrieben 
wurden, verfasste Stammler seinen Brief mit der Schreibmaschine auf Hochdeutsch. 
Diese sofort ins Auge springenden Unterschiede auf der formalen Ebene werden von 
ebenso gravierenden inhaltlichen Differenzen begleitet. Während AL und SF dem zi-
tierten jüdischen Zeugnis recht geben, widerlegt Stammler sowohl die Aussagen dessen 
wie auch die Erinnerungen anderer Pusztavámer. In Anbetracht der Tatsache, dass spä-
ter jüdische und nicht-jüdische Zeugnisse diesen „Volksbund Burschen“ beim Namen 
nannten und genau den antwortenden Stammler als Informanten der Wehrmacht bzw. 
der SS angaben, stellt sich die Frage, ob und wieweit Stammler in seinem Zeugnis an 
Wüscht seine Erinnerungen preisgibt und die Fragen ehrlich beantwortet. In seinem 
gesamten Brief lässt sich eine Strategie beobachten, die auf eine Ablenkung von der 
noch immer aktuellen Frage hindeutet. Stammler führt bei jeder Gelegenheit die Chiff-
re „Flucht und Vertreibung“ an, was anstatt einer Täter- die Opferrolle der Ungarndeut-
schen in den Vordergrund rückt. Auch seine Rolle als Gemeinde- und Volksbundmit-
glied verbindet er mit der Evakuierung, die die Rettung vor den „Russen“ bedeutete. 
Abgesehen von diesen Abweichungen gibt Stammler keine weitere Information zum 
Massenmord. Er beschränkt sich darauf, den Auftrag zu erfüllen und die gestellten vier 
Fragen zu beantworten. Er fügt keinen emotionalen Kommentar hinzu und zeigt selber 
auch keine Spur von Empörung. Den Massenmord drängt er in den Hintergrund. Für 
ihn war er lediglich eine Instrumentalisierungsmaßnahme der „Nicht-Deutschen“ zur 
Beschuldigung des Volksbundes und er zeigt kein Aufklärungsbedürfnis in Bezug auf 
diese grausame Tat.

Die Korrespondenz zwischen Wüscht und Stammler endet mit diesem Schreiben. 
Ob Wüscht wusste, dass Stammler selbst von vielen beschuldigt wurde, lässt sich aus 
den bereitstehenden Dokumenten nicht ermitteln.

Anfang 1961 erhielt der Bundesarchiv-Mitarbeiter einen weiteren Antwortbrief des 
ehemaligen Pusztavámers SFR. Am Tag des Massenmordes arbeitete dieser außerhalb 
des Dorfes in seinem Weingarten und erfuhr erst am Abend von den Geschehnissen. 

340 Anderen Quellen zufolge war Stefan Bábli der Ortsgruppenleiter. 
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Zwar war er kein Augenzeuge, er nahm jedoch Stellung zu dem dem Brief angefügten 
Text:

„Der Artikel über Pusztavám [...] dürfte ungefähr der Wahrheit entsprechen. Ganz genaue 
Einzelheiten kann ich Ihnen nicht geben.“341

SFR kann sich vorstellen, dass das in dem Artikel zitierte Zeugnis des jüdischen 
Überlebenden den Massenmord wahrheitsgetreu schildert. Dadurch liegt der Schluss 
nahe, dass eine hohe Übereinstimmung zwischen den Dorfgesprächen und dem zitier-
ten jüdischen Zeugnis herrscht. Der Zeuge bleibt jedoch vorsichtig und relativiert seine 
Aussage mit Phrasen wie „meines Wissens nach“ oder „nicht 100 %“. Sein Schreiben 
ist förmlich, sogar steif. Er versucht sich abzugrenzen und keine Emotionen zu zeigen. 
Seine Intention, nicht wieder befragt zu werden, lässt sich aus seiner Haltung ableiten. 

Der letzte Brief der Ost-Dokumentation zum Pusztavámer Massenmord stammt 
vom Februar 1961 und zwar von JFE.342 Er kann kein Zeugnis ablegen, da er zur Tatzeit 
nicht im Dorf war. Er gibt keine Informationen vom Hörensagen weiter und beschränkt 
sich auf einige nach dem Krieg selbst erfahrene Tatsachen, die aber die Fragen Wüschts 
nicht beantworten. 

Die Sammlung der Ost-Dokumente beinhaltet keine weiteren Zeugnisse zum 
Massenmord. Der Grund, weshalb eine Nachforschung nicht weiter verfolgt wurde, 
kann genauso wenig festgestellt werden wie die Anfangsmotivation des Interviewers 
Wüscht. Zwar bleiben diese Informationen verdeckt, es lohnt sich jedoch, den Entste-
hungskontext der Ost-Dokumentation in Augenschein zu nehmen. Das Forschungs-
projekt „Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa“ war 
eine geschichtspolitisch motivierte Auftragsarbeit, die in den 1950er Jahren innen- und 
außenpolitische Ziele hätte unterstützen sollen.343 Zeitzeugenberichte über Flucht und 
Vertreibung sollten die Opferrolle der Deutschen hervorheben, um das Unrecht gegen-
über den Deutschen zu postulieren und als juristische Beweismittel bei eventuellen au-
ßenpolitischen Verhandlungen zu dienen. Die wissenschaftliche Kommission des For-
schungsvorhabens bediente die Ziele des ursprünglichen Auftragsgebers nur bedingt, 
da die wissenschaftliche Aufarbeitung dieser Ego-Dokumente weitaus vielstimmiger 
und die Gründe der Vertreibung durchaus differenzierter ausfielen als gewünscht.344 Die 
weitere Analyse dieses Spannungsverhältnisses zwischen Wissenschaft und Politik der 
1950er Jahre kann an dieser Stelle nicht unternommen werden.

Ziel der vorausgehenden Ausführungen ist es, auf das politische Klima der Ent-
stehungsjahre hinzuweisen, um die Formulierungen des Projektmitarbeiters Wüscht 
nachvollziehen zu können. Sowohl der Kontext des Forschungsvorhabens als auch die 
persönliche Biografie Wüschts erweisen sich als politisch-gesellschaftlich motiviert: 
Durch die Dokumentation der traumatischen Erfahrungen der Ungarndeutschen soll 
den Deutschen ein Opferstatus im historischen Gedächtnis gesichert werden. Der Mas-
senmord von Pusztavám und das Erscheinen des Artikels deuteten auf eine Täterrolle 
341 SFR, in: BArch LAA, Ost-Dok 16/31.
342 JFE, ebenda.
343 Beer, Dokumentation, S. 22 f.
344 Vgl. dazu Beer, Spannungsfeld.
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der Ungarndeutschen hin, die politisch per se ungewollt war und von Wüscht persön-
lich als inakzeptabel angesehen wurde. Der Versuch, den Wüscht mit der Sammlung 
anderer Zeitzeugenberichte und von „Gemeindeschicksalsbefragungsbögen“ wagte, 
„den Ruf und die Ehre“ der Landsleute zu retten, wurzelt in seiner Bemühung, das 
Deutschtum des Ostens möglichst positiv darzustellen. Daraus lässt sich folgern, dass 
er mit seinen Nachforschungen aufhörte, nachdem sein Versuch mit mehreren Bestäti-
gungen des Wahrheitsgehalts des zitierten jüdischen Zeugnisses endete, und die Kor-
respondenz ohne Veröffentlichung in den Aktensammlungen des Forschungsprojekts 
verschwand.

Wie bereits im vorigen Kapitel erwähnt, benachrichtigte Simon Wiesenthal die Zen-
trale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Ver-
brechen über den Pusztavámer Massenmord. Diese übergab das eingeleitete Verfahren 
an den Frankfurter Staatsanwalt. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt stellte die Ermittlun-
gen nach einigen Zäsuren am 11. Juni 1980 endgültig ein. In diesem beinahe neunjäh-
rigen Zeitraum der Untersuchungen wurden über 80 ehemalige Pusztavámerinnen und 
Pusztavámer in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich und in den Vereinigten 
Staaten vernommen. Die meisten Zeugnisse wurden von zwei Personen, dem zustän-
digen Staatsanwalt und dem Kriminalhauptmeister (KHM), der zugleich als Protokoll-
führer tätig war, entweder am Wohnort des Zeugen oder in dessen Nähe aufgenommen.

Dies gilt auch für die Zeugin AW, die am 31.05.1976 an ihrem Wohnort in München 
vom Frankfurter Staatsanwalt und dem verantwortlichen KHM vernommen wurde.345 
AW ist in Pusztavám geboren und lebte bis zu ihrer Vertreibung 1948 in ihrem Heimat-
dorf. Am 16. Oktober 1944 arbeitete sie auf dem Feld. Als sie abends zurückkehrte, 
berichteten ihr die Dorfbewohner, dass die Juden vom „deutschen Militär“ erschossen 
worden seien, schildert AW, nachdem sie mit dem Vernehmungsgegenstand bekannt-
gemacht worden war. Gemäß den Erzählungen wurden die Juden Richtung Császár 
aus dem Dorf hinausgeführt und direkt vor dem Ort ermordet. In Pusztavám herrschte 
eine allgemeine Angst, dass die Exekution auch für die Einheimischen Folgen nach 
sich ziehen könnte, berichtet AW. Auf die Frage nach dem Volksbund und dessen Rolle 
beim Massaker beschreibt AW das Spannungsverhältnis zwischen VDU-Mitgliedern 
und Nicht-Mitgliedern folgendermaßen:

„In Pusztawam [sic!] war ein Teil der besonders deutsch gesinnten Bevölkerung im sogen. 
Volksbund zusammengeschlossen. [...] Diese Volksbündler haben uns mehr ungarisch orien-
tierten Deutschen mehrfach gedroht, daß wir erschossen würden [sic!] wenn Hitler den Krieg 
gewinnen werde. Sie betrachteten uns gleichsam als Gegner, weil wir es abgelehnt hatten, im 
Volksbund mitzumachen.“346

Zwar wirft AW dem Volksbund eine konkrete Beteiligung am Massenmord nicht 
vor, beschreibt die Organisation aber trotzdem als aggressiv gegenüber Andersdenken-
den, was darauf hinweist, dass die Zeugin eine mögliche Verwicklung des Volksbundes 
nicht auszuschließen vermag. Des Weiteren konstatiert AW, dass in erster Linie Volks-

345 AW, in: BArch B162/9584.
346 Ebenda, Bl. 379.
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bundmitglieder die Flucht vor der Roten Armee ergriffen, und fügt sogar die Namen 
Stammler und W., ehemalige führende Volksbundmitglieder, hinzu. Sie führt ihren Ge-
danken nicht weiter aus und lässt ihre Aussage einfach so stehen. 

Die Vermutung, dass ein unterschwelliger Hinweis auf einen anderen Fluchtgrund 
in AWs Aussage vorhanden ist, lässt sich quer durch die Vernehmungsprotokolle der 
Frankfurter Staatsanwaltschaft feststellen. Der Volksbund der Deutschen in Ungarn 
scheint die ehemaligen Pusztavámerinnen und Pusztavámer nach vielen Jahren Aufent-
halt in der BRD immer noch zu spalten. Frühere Mitglieder berichten durchaus positiv 
über den Einsatz des VDU im sozialen und kulturellen Bereich und schließen eine Be-
teiligung des Volksbundes und dessen einzelner Mitglieder am Massaker vollkommen 
aus. Die Empörung, die gegenüber diesen teils latenten Anschuldigungen vonseiten der 
Nicht-Mitglieder herrscht, äußert MV in ihrem Zeugnis ausdrücklich:

„Ich glaube, daß falsche Vorstellungen darüber bestehen, um was für eine Organisation es 
sich bei dem Volksbund in P. gehandelt hat. Dieser Bund war nur eine Vereinigung zur Frei-
zeitgestaltung; wir lernten dort Lieder, tanzten Volkstänze und trieben Sport.“347

Die Zeugin, die selbst in der Jugendgruppe des Volksbundes aktiv war und deren El-
tern als Mitglieder die Programme mitgestalteten, weist die kritischen Fragen der Ver-
nehmer zurück. Da die der Staatsanwaltschaft vorliegenden jüdischen Zeugnisse348 und 
das vom ungarischen Volksgericht übermittelte Urteil den Verdacht an einer Verwick-
lung des Volksbundes bzw. dessen einzelner Mitglieder belegen, stellten die Vernehmer 
auch den schweigsamen Pusztavámern konkrete Fragen zu diesem Sachverhalt. Die 
Protokolle enthalten nur in wenigen Fällen den genauen Wortlaut der Fragen, jedoch 
geht aus dem Kontext klar hervor, dass diesbezügliche Fragestellungen erfolgten. Au-
ßerdem wird dies durch einen den Akten beigefügten Fragenkatalog349 bestätigt, der 
im Verlauf der Ermittlungen als Leitlinie an kooperierende Organisationen verschickt 
wurde. In diesem stehen auch Punkte, die eine Beteiligung des VDU oder des Schuh-
machers Stammler betreffen. Diejenigen Zeuginnen und Zeugen, die 1944 evakuiert 
wurden oder dem Volksbund und dessen Mitgliedern nahestanden, tendieren bei der 
Gegenüberstellung mit den erwähnten Fragen zum Schweigen bzw. Verneinen oder zu 
inhaltlichen Uminterpretationen. Ein deutliches Beispiel lässt sich im Zeugnis von AG 
nachweisen, die zusammen mit dem stellvertretenden VDU-Ortsgruppenleiter Stamm-
ler aus Pusztavám floh:

„Wenn mir gesagt wird, daß Angehörige des Volksbundes durch Aussagen von in Ungarn le-
benden Zeugen nicht unerheblich belastet werden, so dürfte dies nicht zuletzt darauf zurück-
zuführen sein, daß wir Ungarndeutsche von der ungarischen Bevölkerung gehaßt worden 
sind und auch heute noch gehaßt werden. Es ist deshalb nicht abwegig anzunehmen, daß die 
Ungarn versuchen einen Teil der Mitschuld an dieser Erschießung auf uns abzuwälzen.“350

347 MV, in: BArch B162/9584, Bl. 469.
348 Die jüdischen Zeugnisse stammen aus dem Yad Vashem Archiv.
349 Fragenkatalog, in: BArch B162/9584, Bl. 235–236.
350 AG, in: BArch B162/9584, Bl. 462.
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Eine konkrete Antwort auf die Frage, ob Stammler beteiligt war, gibt die Zeugin 
nicht, sondern reagiert mit der Beschuldigung, eine solche Frage als einen Beleg für 
die „Erzfeindschaft“ zwischen Ungarndeutschen und Ungarn zu verstehen. Der Hin-
weis, dass in Ungarn lebende Zeugen dem Volksbund eine Mitschuld am Massenmord 
zuschreiben, bringt die Zeugin dazu, dieses Spannungsverhältnis hervorzuheben. Die 
konkrete Frage nach dem Pusztavámer Massenmord bleibt unbeantwortet, da sie von 
der Mikro- auf die Makroebene wechselt, wobei sie nicht mehr einzelne Täter auf der 
Anklagebank sieht, sondern das ganze Ungarndeutschtum. Dadurch fühlt sie sich ver-
pflichtet, ihre „Landsleute“ zu verteidigen, und bringt implizit das verborgene Politi-
sche auf der Makroebene zur Sprache.

Die lange Geschichte der wechselvollen Beziehung der Ungarn und ihrer deutschen 
Minderheit hinterließ ihre Spuren, die nicht nur in AGs Zeugnis, sondern auch bei vie-
len anderen Vernommenen zu spüren ist. Diese Geschichte ist aber weitaus komplexer 
als eine Dichotomie zwischen Deutschen und Ungarn. Um diese vermeintliche Bipo-
larität aufzulösen, muss konstatiert werden, dass die allgemeine Annahme der Zeugin, 
„die in Ungarn“ und „die in der BRD“ legten standortgebunden unterschiedliche Zeug-
nisse über die Täterschaft im Falle des Massenmordes ab, durch andere in der BRD 
aufgenommene Zeugnisse falsifiziert werden kann. So erzählt etwa die ehemalige Pus-
ztavámerin TW351, dass sie bei der Evakuierung in der Tschechoslowakei zurückbleiben 
musste und nicht nach Oberbayern weiterreisen konnte, da der frühere Stellvertreter der 
VDU-Ortsgruppe Stammler nur Angehörige des Volksbundes mitnahm. Der Zeuge FB 
berichtet ebenfalls von einer ähnlichen Erfahrung:

„Ich selbst habe dem Volksbund nicht angehört und deshalb erhebliche Nachteile hinnehmen 
müssen.“352

Wie diese Beispiele verdeutlichen, existierte eine Spaltung nicht nur zwischen den 
Deutschen und den Ungarn, sondern auch innerhalb der Ungarndeutschen aus Puszta-
vám, die auch weiterhin in den 1970er Jahren unabhängig vom Wohnort anhielt. Die 
zitierten Zeugen waren inzwischen alle Bürger der BRD und mussten keine politischen 
Folgen ihrer Zeugenschaft in Ungarn befürchten, trotzdem vertraten sie stark vonei-
nander abweichende Positionen. Der VDU als eine kontrovers diskutierte Institution 
spaltete Ende der 1930er, Anfang der 1940er Jahre die Einwohner von Pusztavám, wo-
durch die Perspektive des jeweiligen Zeugen stark von seinem Standpunkt und dadurch 
auch von seinem persönlichen Umfeld abhing. Diese Spaltung bestimmte sowohl die 
Art und Weise der Informationsbeschaffung als auch die spätere Einschätzung der Au-
thentizität der Dorfgespräche über die Exekution. Die Zeugenschaft wurde fortdauernd 
davon beeinflusst, wem Vertrauen geschenkt wurde bzw. welche Inhalte als authentisch 
und wahr anerkannt und dadurch in die eigenen Erinnerungen aufgenommen wurden. 
Die scheinbare Einheit der deutschen Dorfbewohner war eine Irrung, die den Mythos 
verstärkte, dass solche Anschuldigungen wie im Falle des Pusztavámer Massakers nur 
aus politisch motivierten Gründen bzw. wegen der deutschen Abstammung der Bevöl-

351 TW, in: BArch B162/9584.
352 FB, in: BArch B162/9584, Bl. 361.
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kerung erhoben wurden. Dieser Mythos versetzte zahlreiche geflohene und vertriebene 
Pusztavámerinnen und Pusztavámer in die Lage, in ihrem Zeugnis den Tatverdacht als 
eine politisch motivierte Lüge von sich zu weisen. Zugleich muss betont werden, dass 
die ungarische Politik in den Nachkriegsjahren in vielen Fällen auch Gründe für eine 
solche Anschuldigung lieferte, was jedoch eine solche Generalisierung nicht rechtfer-
tigt. Das Anliegen der obigen Ausführung war es, darauf hinzuweisen, dass der ungari-
schen Minderheitenpolitik und der generellen Kriegspolitik im Falle der Zeugenschaft 
des Pusztavámer Massakers eine besondere Bedeutung zukommen und dass der Volks-
bund der Deutschen in Ungarn noch in den 1970er Jahren zweifellos eine entscheiden-
de Position in der bezeugten Erinnerung einnimmt.

Nicht anders verhält es sich im Falle des Zeugen JA353, der 1913 im Nachbardorf, in 
dem 1944 der Stab der Arbeitsdienstlerkompanien stationiert war, geboren wurde und 
erst später nach Pusztavám zog. Er diente 1944 in der ungarischen Armee, wobei er auf 
Bitte der in Pusztavám stationierten deutschen Einheit vom Wehrdienst befreit wurde, 
um sein Kino im Dorf wieder betreiben zu können. So berichtet es JA den Vernehmern 
im Jahre 1976. In seinem Haus wurden etwa acht bis zehn jüdische Arbeitsdienstler un-
tergebracht, die laut seiner Erinnerung morgens von Soldaten zur Arbeit abgeholt wur-
den. Das Kino von JA besuchten die deutschen Flak-Soldaten, die ebenfalls im Dorf 
einquartiert waren. „Eines Tages im Oktober“, berichtet der Zeuge JA, mussten die bei 
ihm untergebrachten Juden schon zum Frühstück Schaufeln und Schippen mitnehmen, 
die letztlich zum Graben ihres eigenen Grabes dienten. Danach wurden die Arbeits-
dienstler mit Maschinengewehren getötet. Dies erfuhr der Zeuge aus Dorfgesprächen. 
Auf die Frage, wer den Massenmord zu verantworten hatte, antwortet JA distanziert:

„Darüber ist nach meiner Erinnerung überhaupt nicht gesprochen worden, zumal das ganze 
sowieso sehr geheim vor sich ging. Ich kann auch nicht angeben, ob und in welchem Um-
fang Bewohner von Pußtawam [sic!] an den Vorgängen beteiligt oder mit verantwortlich 
waren.“354

JA bezeugt damit das Schweigen der Bewohner über die Täterschaft, das als Motiv 
in den Zeugnissen immer wiederkehrt. Erst auf Aufforderung erzählt JA, dass er eigent-
lich Ungar sei und deswegen kein Mitglied des Volksbundes war. Im Zusammenhang 
mit dem Volksbund kann er sich an den Schuhmacher Stammler erinnern, der nach JAs 
Angabe „fanatisch“ war und ihm sogar drohte:

„So hat er beispielsweise auch mir gegenüber schon davon gesprochen, wer nach dem Sieg 
das Kino bekäme.“355

Stammler war demzufolge fest davon überzeugt, dass das Dritte Reich den Krieg 
gewinnen und dies eine Neuverteilung der Ressourcen zum Vorteil der Ungarndeut-
schen bringen würde. Der Zeuge JA, der in der Gemeinde als Ungar lebte, wäre infolge 

353 JA, in: BArch B162/9584.
354 Ebenda, Bl. 354.
355 Ebenda, Bl. 355.
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des deutschen Sieges benachteiligt gewesen. Wie die Formulierung „auch mir gegen-
über“ verdeutlicht, war eine derartige Drohung Stammlers kein Einzelfall. Weiter führt 
JA den Gedanken nicht aus und betont, dass er nicht wisse, welche Rolle Stammler bei 
der Erschießung spielte. Umso interessanter ist, dass JA ein zweites Mal im Rahmen 
der Ermittlung der Frankfurter Staatsanwaltschaft vernommen wurde, und zwar sieben 
Monate später, im Dezember 1976. Weshalb eine zweite Befragung veranlasst wurde, 
lässt sich aus den Quellen nicht erschließen. In der Regel wurden Zeugen nur einmal 
vernommen. Der Zeuge JA wiederholt zunächst seine Aussage vom Mai 1976. Der 
erste Unterschied besteht jedoch darin, dass er etwas ausführlicher über die einzelnen 
Sachverhalte berichtet. Verglichen mit dem ersten Protokoll macht JA bei der Schil-
derung des 16. Oktobers modifizierte Angaben. Die Anzahl der bei ihm beherbergten 
Juden verringert er auf sechs bis acht, den Tag der Horthy-Proklamation verlegt er 
zeitlich zurück. Während er im Mai 1976 behauptete, gesehen zu haben, wie die Juden 
mit Schippen abgeholt worden seien, bezeugt er im Dezember 1976, dass er an jenem 
Morgen noch geschlafen habe.

Eine Gegenüberstellung der beiden Aussagen seitens der Vernehmer erfolgt nicht, 
die Authentizität des Zeugen wird nicht infrage gestellt. Das Interesse der Ermittler 
besteht vielmehr darin, mehr über die Dorfgespräche und die Rolle des Volksbundes zu 
erfahren. Sie lenkten deshalb die Aussage mit gezielten, ins Protokoll aufgenommenen 
Fragen in diese Richtung. So nahm JA die Freude der Arbeitsdienstler über die Radio-
nachrichten am 15. Oktober 1944 und die Flucht von ca. 150 Juden in sein Zeugnis auf, 
was er im Mai 1976 noch nicht erwähnt hatte. Vom Massenmord, so betont er, erfuhr er 
von anderen Pusztavámern, die die Exekution von einem Hügel aus beobachtet hatten. 
Diesen Augenzeugenberichten schenkte er Glauben und behandelte die Informationen 
so, als habe er das Geschehen mit eigenen Augen verfolgt. Als die Vernehmer nach den 
Tätern fragen, welche die Dorfbewohner auch hätten sehen können, beteuert der Zeuge 
JA, dass er keine näheren Kenntnisse darüber habe, und präsentiert folgende These:

„Ich kann hierzu nur meine persönliche Meinung äussern [sic!]. Die Erschießung könnten 
Mitglieder des deutschen Volksbundes u. a. der Schuhmacher Franz Stammler veranlaßt ha-
ben. [...] Dieser Stammler oder andere könnten veranlaßt haben, unter Zugrundelegung der 
Tatsache des bevorstehenden Kriegsendes und der deutschen Niederlage verschwanden die 
Juden unter Verkleidung[356] aus Pusztawam [sic!], daß eine Meldung an eine deutsche oder 
SS-Dienststelle von seiten [sic!] des Volksdeutschen Bundes erfolgt ist. Das ist meine per-
sönliche Meinung, genau kann ich es nicht sagen.“357

Der ehemalige Pusztavámer JA sagt zwar, Stammler hätte eine deutsche Dienst-
stelle benachrichtigen können, distanziert sich aber in juristischer Hinsicht von seiner 
eigenen Aussage und stuft diese als persönliche Meinung ein. Worauf diese Meinung 
basiert, gibt er nicht an. Der ermittelnde KHM zeigt dem Zeugen nach dieser Äußerung 
die der Frankfurter Staatsanwaltschaft übermittelten ungarischen Gerichtsprotokolle 
356 In der Nacht des 15. Oktobers 1944 ergriffen über 100 jüdische Arbeitsdienstler die Flucht. Der Zeuge JA 

meint wahrscheinlich mit seiner Aussage „unter Verkleidung“, dass die Juden ihre Armbinde und Kopfbede-
ckung, die sie als Arbeitsdienstler der Honvéd-Armee zu tragen hatten, ablegten und inkognito flohen.

357 JA Nr. 2, in: BArch B162/9584, Bl. 516.
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aus dem Jahre 1947. JA sagt, seine persönliche Wahrnehmung stimme mit den Feststel-
lungen des Volksgerichts in Ungarn überein. Somit bestätigt bzw. bürgt er für die Zeu-
gen, die damals in Ungarn aussagten, und versichert den Vernehmern die Authentizität 
der ungarischen Quellen.

Der Zeuge wohnte bis 1944 in einer ungarndeutschen Gemeinde und setzte danach 
sein Leben in der BRD fort. Sein Zeugnis legte er auf Deutsch ab. JA floh mit anderen 
Ungarndeutschen im Dezember 1944 aus Pusztavám, was darauf schließen lässt, dass 
er als Ungar in die mehrheitlich deutsche Umgebung integriert und der Sprache mäch-
tig war. Wegen seiner ungarischen Abstammung stand es jedoch außer Frage, dass er 
dem VDU hätte beitreten können. Seine Position ist demzufolge eine besondere, da die 
anderen ungarndeutschen Einwohner des Dorfes sich entscheiden mussten, ob sie sich 
dem Volksbund anschlossen. Je nachdem, welche Entscheidung sie trafen, nahmen sie 
auch eine entsprechende Position innerhalb der Gemeinde ein. Wie oben schon ange-
führt, spaltete die Organisation VDU die Pusztavámer, was auch ihre Zeugnisse in Be-
zug auf den Pusztavámer Massenmord beeinflusste. Aufgrund des Sonderfalls des Zeu-
gen JA liegt der Schluss nahe, dass er weniger der emotionalen Bipolarität der 1940er 
Jahre verhaftet war und seine persönliche Meinung nicht aus niederen Beweggründen 
formulierte. Seine Motivation war keineswegs Vergeltung, da er den Wert seiner eige-
nen Aussage relativierte und eine im juristischen Sinne gültige Beschuldigung vermied.

Auch die Ermittler könnten diese außergewöhnliche Position des Zeugen JA be-
merkt haben, als sie diesen zur zweiten Vernehmung vorluden. Die wiederholte Zeu-
genschaft ist stark mit der Erwartungshaltung verbunden, dass der Zeuge wortwörtlich 
dieselbe Aussage macht wie bei seiner ersten Vernehmung. Wenn dies nicht der Fall 
ist, wird die Autorität und Authentizität des Zeugen infrage gestellt. Dabei wird der 
grundlegende Charakter der Zeugenschaft jedoch außer Acht gelassen, nämlich dass 
es sich dabei um einen performativen Akt handelt. Zeugenschaft ist ein Produkt des 
Augenblicks, das mehrfach durch innere und äußere Umstände beeinflusst wird. Was 
erzählt wird, entsteht im Moment des Bezeugens und ist keineswegs eine vorgefertigte 
Erzählung. Die Differenzen in den beiden Aussagen des ehemaligen Pusztavámers JA 
rechtfertigen nicht, sein Zeugnis als „falsches Zeugnis“ zu bezeichnen. Zwar gibt es 
auf der faktischen Ebene Unterschiede, auf der inhaltlichen, sinngemäßen Ebene zeigt 
er jedoch den Charakter eines sich erinnernden und nachdenklichen Menschen, der die 
Ereignisse zu verstehen versucht und sich nicht auf das unzuverlässige Erinnerungsver-
mögen konzentriert.

Problematischer erscheint der Fall des Zeugen JH358, der ebenfalls mehrfach Zeugnis 
über den Massenmord ablegte. Er wurde im Juni 1976 zum ersten Mal in der Bundes-
republik vom Frankfurter Staatsanwalt und dem zuständigen KHM an seinem Wohnort 
vernommen. Im Jahre 1944 war er in Pusztavám als Luftschutzwart stationiert. Den 
Flugverkehr beobachtete er von der Flugmeldestation, die am Dorfrand in Richtung 
Császár lag. An jenem 16. Oktober 1944 sah er eine große Anzahl Juden von Puszta-
vám kommen, die in einer Mulde unweit des Weges verschwanden, berichtet der Zeuge 
JH. Nach den ersten Schüssen sah er, dass die Arbeitsdienstler in Unterwäsche aus der 
Mulde zum Erschießungsplatz begleitet wurden:

358 JH, in: BArch B162/9584.
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„Zunächst waren die Juden wahllos an den Erschießungsplatz getrieben worden. Nachdem 
es aber 2 Juden gelungen war zu fliehen, wurden sie in 10 [sic!] Gruppen zum Exekutionsort 
geführt. [...] Den bei der Exekution geflüchteten Juden ist mit einem PKW nachgefahren 
worden. Dabei wurde ein Jude eingeholt und erschossen [sic!] während zweien[359] die Flucht 
gelungen ist.“360

Nach dem Massaker wurde zuerst eine Grube ausgehoben, in welcher die Leichen 
bestattet wurden, erzählt der Zeuge. Die Täter konnte er nicht identifizieren und auch 
keine Angaben machen, ob es sich um Zivilpersonen oder Uniformierte handelte.

JH hätte sein Zeugnis vielleicht an dieser Stelle mit der Beschreibung des Massen-
mordes beendet, wenn ihm die Vernehmer nicht seine Aussage vor dem Volksgericht 
in Székesfehérvár vorgehalten hätten. Der Zeuge wurde mit seiner Aussage aus den 
Protokollen des Volksgerichtsprozesses 1945 bis 1947 konfrontiert. JH beschuldigte 
demnach den stellvertretenden Volksbundortsgruppenleiter Stammler, nach dem Mas-
senmord von JHs Vater Besen und Rechen verlangt zu haben. Darüber hinaus stand im 
Protokoll, dass JH vor Gericht bezeugte, Stammler und seine Freunde hätten die Hab-
seligkeiten der jüdischen Arbeitsdienstler unter sich verteilt. Beide früheren Aussagen 
wies JH strikt zurück:

„Ich kann mir nicht erklären, wie der Name Stammler ins Protokoll gekommen ist. Ich habe 
den Namen Stammler im Prozeß überhaupt nicht erwähnt. [...] Wie dieser Name in meine 
damalige Aussage gelangt ist [sic!] mir unerklärlich.“361

JH distanziert sich nicht nur von seiner alten Aussage, sondern bezweifelt auch 
deren Echtheit, da er sich sicher ist, dass er den Schuhmacher Stammler nie beschul-
digt hat. Der Name geriet seiner Meinung nach auf unerklärliche Weise ins Gerichts-
protokoll, das der deutschen Staatsanwaltschaft übermittelt wurde. Außerdem gibt der 
Zeuge an, dass er in Ungarn lediglich einmal in der Hauptverhandlung vernommen 
worden sei und eine vorhergehende polizeiliche Vernehmung nicht stattgefunden habe. 
Aus den Akten des Archivs der Hauptstadt Budapest (BFL), in dem die Prozessdoku-
mente des Volksgerichts Székesfehérvár heute verwahrt werden, geht jedoch hervor, 
dass der Zeuge in Ungarn zweimal aussagte: im Januar 1946 in der Polizeistation der 
Kreisstadt Mór und beim Prozess im Jahre 1947 in Székesfehérvár.362 Der Inhalt des 
ersten Protokolls stimmt mit den Aussagen der Frankfurter Staatsanwaltschaft überein. 
In diesem behauptet der Zeuge, Stammler habe am Exekutionsplatz einen LKW mit 
den Habseligkeiten der Juden beladen und diese später an Volksbundmitglieder verteilt. 
Außerdem sagt er:

359 Der Zeuge JH spricht zuerst über zwei, dann aber über drei geflohene Arbeitsdienstler. Diese numerische 
Differenz spielt bei der Interpretation des Zitats keine Rolle. 

360 Ebenda, Bl. 367.
361 Ebenda, Bl. 368.
362 JH, in: BFL 19923/1949.
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„Daran erinnere ich mich ganz genau, dass Stammler und zwei SS-Männer, die den Mas-
senmord begingen, nach der Exekution zur Wohnung meines Vaters gingen, um Werkzeuge 
(Harke, Besen und zwei Eimer) von ihm zu holen.“363

An dieser Stelle drängt sich die Frage auf, wer wann ein falsches Zeugnis ablegte 
oder ob ein Zeugnis verfälscht wurde. Der Schluss liegt nahe, dass die Frankfurter 
Staatsanwaltschaft das Originalprotokoll benutzte, das ihr aus Ungarn vorlag. Dafür 
sprechen die inhaltlich-semantischen Übereinstimmungen der Protokolle. Daraus folgt, 
dass entweder das Volksgericht die Aussagen manipulierte oder der Zeuge JH seine 
Aussage änderte und im Zuge der mehrfachen performativen Akte entweder in den 
1940er Jahren oder Ende der 1970er Jahre ein falsches Zeugnis ablegte.

Die Volksgerichte nach dem Zweiten Weltkrieg in Ungarn erfüllten nicht nur straf-
rechtliche Aufgaben, sondern auch eine politische Funktion. Die Kollektivschuldthe-
se der Ungarndeutschen manifestierte sich in Urteilen, die Produkte einer politischen 
Justiz waren. Die Suche nach und die Verurteilung von Kriegsverbrechern war u. a. 
unmittelbar mit der Konsolidierung der Machtposition des damaligen Regimes und 
mit der Rechtfertigung der Vertreibung der Ungarndeutschen verbunden.364 In diesem 
politisierten Umfeld, in dem die Volksgerichtsbarkeit sich aktiv an der Diskriminierung 
der deutschen Minderheit in Ungarn beteiligte, wäre eine bewusste Verfälschung der 
Zeugnisse durchaus denkbar. Was jedoch dagegen spricht, ist einerseits die Seltenheit 
des Vorfalls, da bislang kein anderer Zeuge über eine ähnliche Erfahrung berichtete. 
Unter Berücksichtigung der Publikationen über die Akten des Volksgerichtsprozesses 
gegen Basch365 erweist sich andererseits die Änderung der Zeugnisprotokolle als unnö-
tig, da die Gerichte die Aussagen zur Urteilsfindung nicht (unbedingt) berücksichtigten 
und das Urteil schon ab ovo feststand. Dem Zeugen wurde vor Gericht in der Regel 
in der Hoffnung zugehört, dass er Evidenz liefert und als Belastungszeuge eingesetzt 
werden kann. Das Volksgericht instrumentalisierte die Zeugen, die in ihrer Funktion als 
juridische Zeugen keine Beachtung fanden, sondern als „Requisiten“ einer politischen 
Justiz fungierten. Es musste nicht zwangsläufig Beweise vorlegen, um ein Urteil fällen 
zu können, da die Politik das längst ermöglichte. Es lässt sich daher zwar nicht nach-
weisen, aber der Schluss liegt nahe, dass das Volksgericht Székesfehérvár eine Verfäl-
schung der Aussagen des ehemaligen Pusztavámers JH nicht als erforderlich erachtete. 
Sein durchaus legitimes Ziel, Kriegsverbrecher wegen des Pusztavámer Massenmordes 
zu verurteilen, konnte das Gericht ohne die Umschreibung der Aussagen erfüllen.

Richtet man nun den Blick auf die Aussagen JHs, so stellt sich die Frage, wie die 
drei Aussagen zueinander stehen. Das erste Protokoll aus dem Jahre 1946 nimmt zum 
Massenmord und zur Rolle Franz Stammlers klar Stellung. JH berichtet selbstsicher, 
dass er Augenzeuge des Massakers gewesen sei: Er sah von der Flugmeldestation, wie 
die jüdischen Arbeitsdienstler sich ausziehen mussten und im Anschluss daran getötet 
wurden. Ohne Zögern sagt der Zeuge, Stammler sei bei seinem Vater gewesen und 

363 „Arra pontosan emlékszem hogy, [sic!] Stamler [sic!] és két SS katona kik a kivégzést végrehajtották [sic!] 
édesapám lakására jöttek a kivégz s [sic!] után is több szerszámot kértek, /gerblyét [sic!], seprőt, s két vödröt./“ 
Ebenda, Bl. 185.

364 Vgl. dazu Seewann/Spannenberger, S. XII f.
365 Vgl. dazu Seewann, Geschichte bis 2006, S. 312; Seewann/Spannenberger. 
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habe aktiv an der Einsammlung und Verteilung der Habseligkeiten der Juden teilge-
nommen. Im zweiten Zeugnis von 1947 berichtet JH schon deutlich zurückhaltender. 
Er distanziert sich von seiner Position als Augenzeuge und sagt, ein Kollege aus dersel-
ben Station habe die Ankunft der Juden beobachtet und ihm das Gesehene mitgeteilt. 
Den Massenmord habe er selbst nicht sehen können, da er sich etwa 8oo Meter weit 
entfernt auf der Meldestation befunden habe. Unter Berufung auf das polizeiliche Ver-
nehmungsprotokoll sagt er, die Informationen über Stammler habe er nur von seinem 
Vater gehört. Damit nimmt er die Position eines sekundären Zeugen ein. Im dritten 
Zeugnis aus dem Jahr 1976 berichtet JH, er habe den Massemord zum Teil mit eigenen 
Augen beobachtet. Er beschreibt die Geschehnisse detailliert und plastisch. Hiermit wi-
derspricht er seiner Aussage aus dem Jahr 1947 und bestätigt gleichzeitig die, die er im 
Jahr 1946 tätigte. Andererseits nimmt er eine noch größere Distanzierung von seinen 
Aussagen von 1946 und 1947 vor und behauptet, er habe Stammler in seinen früheren 
Zeugnissen nie erwähnt. Diese aufgezeigten Diskrepanzen der wiederholten Zeugen-
schaft lassen sich auf mehrere Ursachen zurückführen, die nur teilweise rekonstruiert 
werden können. Ein möglicher Faktor ist der institutionelle Rahmen: Während der Er-
mittlungen der Polizei in Ungarn, im Prozess vor dem Volksgericht und im Gespräch 
mit dem Frankfurter Staatsanwalt wirkten sich jeweils andere Umstände, die durchaus 
immens mit politischen oder strafrechtlichen Konsequenzen verbunden waren, auf sein 
Zeugnis aus. 

Ein weiterer Faktor ist die Zeit, mit der nicht in erster Linie die kognitive Fähigkeit 
des sich erinnernden Menschen gemeint ist, sondern die gegenwartsverhaftete Zeu-
genschaft. Im Sprechakt vergegenwärtigt der Zeuge JH das Gesehene und Gehörte. 
Dadurch ist der Inhalt der jeweiligen Aussage mit dem Zeitpunkt des Zeugnisable-
gens untrennbar verbunden. Während JH in den 1940er Jahren in Ungarn lebte, wohnte 
der im Dezember 1944 geflohene Stammler in Bayern, unbehelligt von jeglicher Ge-
genüberstellung oder juristischen Konsequenzen. JH, der während des Krieges nicht 
floh, wollte offenbar in Ungarn bleiben. Seine Aussage gegen Stammler könnte im 
Zeichen der Kollektivschuldthese der Ungarndeutschen geschehen sein, verbunden mit 
der Hoffnung, von der Vertreibung verschont zu bleiben. Dagegen spricht jedoch, dass 
er bei der zweiten Vernehmung seine Anschuldigungen nur distanziert als sekundärer 
Zeuge erhebt. Ungeachtet dessen, ob JH damit rechnete oder nicht, wurde er mit vielen 
Pusztavámern und Pusztavámerinnen 1948 in die sowjetische Zone vertrieben.

Zum Zeitpunkt seiner Vernehmung im Jahre 1976 wohnte er aber nicht mehr in der 
DDR, sondern in der BRD, und zwar in der Gemeinde, die die Evakuierten, darunter 
Stammler, mitbegründet hatten. Überlieferungen zufolge half „der frühere kommis-
sarische Bürgermeister“ Stammler mehreren Vertriebenen aus Pusztavám dabei, aus 
der Ostzone in die Westzone zu gelangen. Vermutlich konnte sich JH mithilfe seiner 
Landsleute ein neues Leben in Bayern aufbauen. Dieser Umstand, dass er in unmittel-
barer Nachbarschaft mit dem u. a. von ihm beschuldigten und in Ungarn verurteilten 
Stammler wohnte, musste einen Einfluss auf sein letztes Zeugnis ausüben. Damit ist 
keine vorsätzliche Lüge gemeint; vielmehr wird hier die eigentümliche Natur der Zeu-
genschaft deutlich, die Erinnerungen und dadurch auch die Bezeugung dem jeweiligen 
Jetzt des Sprechaktes anzupassen. Die Möglichkeit einer Lüge wohnt auch diesem wie 
jedem anderen Zeugnis inne. Eine derartige „Irrtumsanfälligkeit“ mindert den „Zeug-
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niswert“ auf keinen Fall, da gerade die Verfolgung der oben angeführten Spuren einen 
profunden Einblick in die Geschehnisse und Verflechtungen des Schicksals der diver-
sen Zeugen bietet.

Ein anderer Vorgang, der im Verlauf der Zeit beobachtet werden kann, ist die sich 
ändernde Bewertung der Informationen anderer. JH gibt in seinem ersten Zeugnis die 
auf Stammler bezogenen Angaben so weiter, als sei dieser selbst zu ihm gekommen. 
Im zweiten Zeugnis bezieht er sich auf seinen Vater, der ihm diese Hinweise über die 
Beteiligung des früheren Volksbundfunktionärs lediglich mitgeteilt habe. In seiner letz-
ten Aussage leugnet er, diese Informationen je bezeugt zu haben. Was hier beobachtet 
werden kann, ist der Vertrauensverlust in das Zeugnis Dritter. JH, der als sekundärer 
Zeuge seinem Vater Glauben schenkte, gibt die Geschichte zunächst als seine eigene 
wieder. Mit der Zeit delegitimiert er diese Quelle und bestreitet die Bezeugung der vom 
Vater stammenden Informationen. Das Vertrauen, das am Anfang per se gegeben war, 
verschwand, wodurch auch ein Teil des Zeugnisses verloren ging.

Die Divergenzen in den drei Zeugnissen des ehemaligen Pusztavámers JH sind 
natürlich noch auf ein ganzes Bündel von Ursachen zurückzuführen, von denen hier 
lediglich die wichtigsten angesprochen wurden. Zu den Überlegungen in Bezug auf 
das Bezeugen des Massenmordes gehört ein quellenkritischer Hinweis, der das erste 
Zeugnis JHs betrifft. In den Dokumenten war ausschließlich eine Kopie seines Zeug-
nisses zu finden, die statt seiner Originalunterschrift nur den Vermerk „s.k.“366 am Ende 
des Protokolls beinhaltet. Zunächst handschriftlich verfasste Protokolle wurden später 
regelmäßig mit der Schreibmaschine abgetippt, was die Existenz der Kopie erklären 
könnte. Jedoch beinhaltet diese Kopie logischerweise die Originalunterschrift des Zeu-
gen nicht, sondern nur die des protokollführenden Vernehmers. 

Der Zeuge KB367 wurde im Jahre 1976 ebenfalls vom KHM des Hessischen Krimi-
nalamtes an seinem Wohnort in Konstanz vernommen. Die jüdischen Arbeitsdienst-
ler standen unter ungarischer Bewachung, erzählt KB. Nach der Horthy-Proklamation 
kamen die Pfeilkreuzler an die Macht, die den Krieg an der Seite Deutschlands wei-
terführen wollten. Der innenpolitische Aufruhr übte einen Einfluss auf die Juden in 
Pusztavám aus, berichtet der Zeuge KB:

„An diesem Tag haben die Juden vermutlich gemeutert und sind aufsässig geworden, so hat 
man jedenfalls erzählt. Dann kam ein Kommando deutscher Soldaten und haben [sic!] die 
Juden zusammengetrieben und erschossen.“368

Das Kommando bestand aus zehn SS-Männern, die nur für die Zeit der Exekution 
vor Ort waren. Die in Pusztavám stationierte Flakinstandsetzungseinheit leistete Hilfe 
beim Massenmord, indem sie die Arbeitsdienstler begleitete und den Erschießungsort 
sicherte, erzählt der ehemalige Pusztavámer. Diese Informationen waren dem Zeugen 
nur vom Hörensagen bekannt. Er teilte sie dem Vernehmer zwar mit, versah sie aber 

366 S.k. = Saját kezűleg. Ungarische Abkürzung, steht für „eigenhändige Unterschrift“. 
367 KB, in: BArch B162/9584.
368 Ebenda, Bl. 422.
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kontinuierlich mit relativierenden Angaben. Er wurde Augenzeuge eines Einzelschick-
sals, das er wie folgt beschreibt:

„Ich selbst habe einen Tag später beim Nachschauen einen Juden gesehen [sic!] der un-
weit des Exekutionsortes lag und sich offensichtlich vergiftet hatte. Ihm lief weisser [sic!] 
Schaum vom Munde und Tabletten lagen bei ihm, sprechen konnte er nicht mehr. Dieser 
wurde durch einen Unteroffizier der Flakeinheit persönlich erschossen.“369

Somit identifiziert KB neben der für das Massaker zuständigen SS-Einheit einen 
Einzeltäter der Flakeinheit, was für die Ermittlungen der Frankfurter Staatsanwalt-
schaft von großer Bedeutung war. Der Vernehmer stellt weitere Fragen bezüglich der 
Beteiligten am Massaker, worauf der Zeuge wie folgt antwortet:

„Wer die SS-Einheit angefordert hat, weiss [sic!] ich nicht, von alleine sind die nicht ge-
kommen und haben die Juden erschossen. Zusammengetrieben hat sie die Flakeinheit. Ob 
Franz Stammler damit etwas zu schicken hatte, weiss [sic!] ich nicht. Ich habe auch nichts 
dergleichen gehört.“370

Der Zeuge KB zieht einen logischen Schluss: Ohne eine Benachrichtigung der 
SS-Einheit wäre diese nicht nach Pusztavám gekommen, um die jüdischen Arbeits-
dienstler zu töten. Wer diese Meldung an wen tätigte, entzog sich seiner Kenntnis. Dazu 
hatte er auch keine Informationen aus Dorfgesprächen. Demzufolge sagt er, dass über 
den Massenmord zwar ausführlich gesprochen worden sei, über personifizierte Täter 
und deren Helfer unter den Dorfbewohnern jedoch geschwiegen wurde.

Interessant am Protokoll seines Zeugnisses ist, dass die vom Vernehmer gestellten 
Fragen ebenfalls protokolliert sind. Dabei handelt es sich nicht um tendenziöse Fra-
gen, sondern allgemeine Nachfragen, ohne jegliche Spur der Zeugenbeeinflussung. Die 
konkrete Frage nach Franz Stammler wurde nicht festgehalten. Es lässt sich aber aus 
dem Kontext erschließen, dass der Zeuge KB Stammler von sich aus nicht erwähnt 
hätte. Der ehemalige Pusztavámer legt ein äußerst logisch aufgebautes und gleichzeitig 
distanziertes Zeugnis ab, das außer der Beschreibung des augenzeuglichen Momentes 
wenig plastische Beschreibungen beinhaltet. Die emotional reservierte und konstant 
reflektierte Aussage hat dadurch eine bestimmte Glaubwürdigkeit, der bei juridischen 
Zeugen eine besondere Bedeutung zukommt.

Franz Stammler, in Ungarn verurteilter Kriegsverbrecher und zugleich wichtige 
Figur des Pusztavámer Gemeindeschicksals, wurde am 28. November 1974 vom er-
mittelnden Staatsanwalt und vom zuständigen KHM an seinem Wohnort in Geretsried 
vernommen.371 Die Vernehmung begann wie bei den anderen ehemaligen Pusztavámer 
Ungarndeutschen mit einer Belehrung, die aber nicht zur zeugenschaftlichen Wahrheit 
ermahnte, sondern ihn gemäß Paragraf 55 der Strafprozessordnung (StPO) über sein 
Recht zur Auskunftsverweigerung in Kenntnis setzte. Dieser anfängliche juristische 

369 Ebenda.
370 Ebenda.
371 Franz Stammler, in: BArch B162/9583.
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Hinweis zeigt, dass Stammler nicht nur als Zeuge, sondern auch als potenzieller Mit-
verantwortlicher im Falle des Pusztavámer Massenmordes ins Visier der Staatsanwalt-
schaft gelangt war.

Nach einer kurzen Vorstellung seiner Lebensumstände als Schuhmacher erzählt 
Stammler, dass er sein Dorf am 9. Dezember 1944 verließ. Die Evakuierung organi-
sierte und führte er durch, da er im Vorfeld vom Gebietsführer des Volksbundes Dr. 
Nenn und vom Pusztavámer Obernotar zum kommissarischen Bürgermeister ernannt 
worden war, um die Vollmacht für die Vorbereitung der Flucht übernehmen zu können. 
Die Frage, wie der offizielle Bürgermeister des Dorfes durch die Ernennung eines für 
dieses Amt nicht befugten Volksbundfunktionärs habe ersetzt werden können, beant-
wortet er wie folgt:

„Es war zwar damals noch der Bürgermeister Krebs im Amt. Er hatte sich aber nicht so sehr 
für die deutschen Interessen eingesetzt und deshalb konnte man nicht erwarten, daß er diese 
Evakuierung zügig voranbringt bezw. [sic!] sich dafür bereit findet.“372

Etwa Tausend Einwohner wurden mit der Bahn über Mór Richtung Österreich oder 
Böhmen evakuiert, und weitere 77 Personen verließen Pusztavám mit Fuhrwerken, 
darunter der Zeuge selbst. Nach der Beschreibung der Evakuierung fährt er mit der 
Geschichte des Volksbundes der Deutschen in Ungarn fort. Den VDU beschreibt er als 
eine kulturelle und soziale Organisation, die bis zur Flucht im Jahre 1944 keine poli-
tischen Aufgaben innehatte. Die Evakuierung versieht er mit dem Hinweis, dass die 
ungarische Bevölkerung die Ungarndeutschen als „schlecht ansah“ und sich deswegen 
über ihre Flucht373 freute. Dass sich nicht jeder Pusztavámer zu fliehen entschied, er-
klärt er mit der inneren sozialen Spaltung der Gemeinde:

„Die Reichen wollten nicht mit dem armen Bevölkerungsteil auf die Flucht gehen.“374

Im örtlichen Volksbund hatte er die Position des stellvertretenden Ortsgruppenlei-
ters inne. Hierbei betont er wieder die Neutralität und politische Unabhängigkeit bzw. 
Machtlosigkeit des VDU. Als er in seiner Erzählung im September 1944 ankommt, 
berichtet Stammler, dass deutschsprachige Geflüchtete aus dem Banat in Pusztavám 
eintrafen, für die er Unterkunft bei den Einwohnern organisierte. Am gleichen Tag, 
wie er erzählt, traf eine jüdische Arbeitskompanie begleitet von einem ungarischen 
Stab ein. Das brachte den Einquartierungsplan durcheinander, da die jüdischen Arbeits-
dienstler die für die „Banater Schwaben“ reservierten Unterkünfte bezogen. Als er sich 
darüber beim ungarischen Oberleutnant beklagte, drohte dieser, ihn zu erschießen, so 
Stammler. Im Folgenden verwickelt sich Stammler in Widersprüche, indem er behaup-
tet, die Arbeitsdienstler hätten bei dem Volksbund nicht nahestehenden Einwohnern 
gewohnt, was heißen würde, dass diese Unterkünfte im Einquartierungsplan des VDU 

372 Ebenda, Bl. 218.
373 Es muss hierbei gegenübergestellt werden, dass die Flucht zu dieser Zeit genauso alle anderen ungarischen 

Bürger betraf, da das Vorrücken der Roten Armee bzw. der Front nicht nur die Ungarndeutschen, sondern die 
gesamte Zivilbevölkerung betraf.

374 Ebenda, Bl. 219.
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für die Banater wahrscheinlich nicht auftauchten und genau deswegen für die Juden zur 
Verfügung standen:

„Wie ich aus Gesprächen damals entnommen habe, wurden die Juden hauptsächlich bei 
Bauern an der Hauptstrasse [sic!] einquartiert. Es handelte sich dabei um solche Bauern, die 
zwar deutsche [sic!] waren [sic!] aber uns, dem Volksbund Zugehörigen, nicht freundlich 
gesonnen waren. Die Arbeitsdienstler sollen bei diesen Bauern in Zimmern untergebracht 
gewesen sein.“375

Weitere Unterkünfte benötigten die deutschen Soldaten, die am 15. Oktober 1944 in 
Pusztavám eintrafen. Am gleichen Tag dankte die Horthy-Regierung ab, was Stammler 
Angst einjagte, da er befürchtete, dass die Deutschen deswegen vertrieben würden. Er 
ging zum VDU-Kreisleiter nach Mór, mit dem er die Vorbereitung der Evakuierung 
besprach. Nach seiner Rückkehr ins Dorf besuchte er den frisch eingetroffenen Ein-
heitsführer, der in der evangelischen Schule untergebracht war. Der Offizier versicherte 
Stammler, er werde die deutsche Bevölkerung Pusztaváms beschützen, und teilte ihm 
mit, Ungarn habe eine neue Regierung. Als er nach Hause lief, sah er einige Leute, 
wahrscheinlich Juden, auf der Straße. Er riet ihnen, zurück in ihre Unterkünfte zu ge-
hen, da der Major ihm gesagt hatte, dass er Patrouillen im Ort anordnen würde, berich-
tet Stammler weiter. Noch am selben Abend besuchte ihn ein Pusztavámer, begleitet 
von zwei deutschen Soldaten, die auf der Suche nach einem Pusztavámer Bergarbeiter 
waren, der anscheinend Juden zur Flucht verhalf. Zu Viert suchten sie diesen Bergar-
beiter in seinem Haus auf, der jedoch leugnete, Fluchthilfe geleistet zu haben. Stamm-
ler beschreibt seinen Einsatz wie auch an anderen Stellen heroisierend:

„Er hat mir gegenüber bestritten, Juden Fluchthilfe geleistet zu haben. Aber aus seinem Ver-
halten habe ich bemerkt, daß er nicht die Wahrheit sagte. Es ist mir aber gelungen, die deut-
schen Soldaten von der angeblichen Unschuld diees [sic!] Mannes zu überzeugen und es ist 
ihm daraufhin auch nichts passiert.“376

Am nächsten Tag, dem 16. Oktober 1944, war Franz Stammler zu Hause, als er 
hörte, dass ein Nachbar rief, die Arbeitsdienstler seien erschossen worden. Daraufhin 
ging er mit einem deutschen Soldaten, den er zufällig traf, zum Erschießungsplatz, er-
zählt der Zeuge. Dort sah er, wie nackte Leichen von Männern zu einer Grube getragen 
wurden und wie zwei Zivilisten auf einem LKW mit den Habseligkeiten der Ermor-
deten wegfuhren. Zur Identität der Täter und Helfer gibt er keine weiteren Auskünfte. 
Bestürzt von den Ereignissen kehrte er nach Hause zurück. Am Nachmittag beobach-
tete er, dass Besitztümer der Juden von deutschen Soldaten zur katholischen Schule 
gebracht wurden. Sein Zeugnis will Stammler mit der Beschreibung des Schweigens 
nach dem Massaker beenden:

375 Ebenda, Bl. 220.
376 Ebenda, Bl. 224.
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„Ich habe an diesem Tag und auch in der Folgezeit nichts Weiteres mehr über diese Er-
schießung gehört. Erst später habe ich dann noch erfahren, daß die Leichen nach Budapest 
umgebettet sein sollen.“377

Die Vernehmung endet aber nicht mit diesen Sätzen, da der Staatsanwalt noch meh-
rere gezielte Fragen stellt, die auch protokolliert sind. Daraufhin erzählt der Zeuge 
Stammler, dass nach dem Massenmord im Dorf darüber gesprochen worden sei, dass 
die Deutschen getötet worden wären, wären die jüdischen Arbeitsdienstler nicht er-
schossen worden. Von wem oder wieso das geschehen sollte, gibt er nicht an, son-
dern fügt hinzu, dies sei wahrscheinlich vom deutschen Militär „als Trost“ verbreitet 
worden. Widersprüchlich zum obigen Zitat erscheinen seine nächsten Antworten, die 
bezeugen, dass er die Dorfgespräche über das Massaker kannte und sogar über den 
Prozess am Volksgericht Székesfehérvár Bescheid wusste. Nach diesen Äußerungen 
berufen sich die Vernehmer auf Aussagen anderer Pusztavámer378, die Franz Stammler 
als Mitbeteiligten darstellten. Der ehemalige stellvertretende VDU-Ortsgruppenleiter 
streitet alle Anschuldigungen ab und stellt die Zeugnisse unter einen politischen Gene-
ralverdacht:

„Wenn sie [die Pusztavámer – A. B.] gegen mich Beschuldigungen erheben sollten, so kann 
ich mir das nur so erklären, daß sie sich dadurch in ihrer Heimat einen guten Namen machen 
wollen und die Schuld bezw. [sic!] Mitschuld an der Erschießung der Juden dem Volksbund 
unberechtigt anlasten wollen, um evtl. dadurch auch eine nachträgliche Rechtfertigung un-
serer Ausweisung zu erreichen.“379

Franz Stammler scheint sich demzufolge der Tatsache bewusst zu sein, dass die 
Volksgerichtsbarkeit nicht (ausschließlich) juristische, sondern auch politische Ziele 
verfolgte. Seine Annahme, dass die Vertreibung der Ungarndeutschen mit der Verfol-
gung der Kriegsverbrecher während des Zweiten Weltkriegs verbunden wurde, erweist 
sich dem aktuellen Forschungsstand zufolge als historisch korrekt. Andererseits stellt 
sich die Frage, weshalb auch andere Zeugen, die nicht in Ungarn, sondern in der BRD 
oder in Israel aussagten, den Volksbundfunktionär als mitschuldig darstellten. Sogar 
in den Ermittlungsakten der Zentralen Stelle lassen sich Zeugenaussagen ehemaliger 
Pusztavámerinnen und Pusztavámer finden, die Stammler nicht als unschuldig, sondern 
als zwielichtig darstellen:

„Stammler war damals schon eine in Puszawam [sic!] führende Person, er war Ortsgruppen-
führer des deutschen Volksbundes und der NSDAP. Er hatte seine Finger überall dazwischen, 
deshalb ist er auch gleich abgehauen.“380

Das Narrativ, das Stammler über die letzten Kriegsmonate, die er in Pusztavám 
verbracht hatte, konstruiert, widerspricht dem Narrativ zahlreicher anderer Zeugen-

377 Ebenda, Bl. 226.
378 Die Zeugnisse stammten aus den Prozessakten des Volksgerichts Székesfehérvár. 
379 Franz Stammler, in: BArch B162/9583, Bl. 228.
380 FH, in: BArch B162/9584, Bl. 411.
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aussagen. Er setzt sich als eine apolitische, aber hilfsbereite Person in Szene, die ih-
ren Landsleuten immer zur Seite stand, die sie vor den „Russen“ rettete und auf die 
sogar die jüdischen Arbeitsdienstler zählen konnten. Die Heroisierung, die hier auch 
den Erzählfluss verändert, ist stark mit einem Opferbewusstsein verbunden. Stammler 
scheint fest davon überzeugt zu sein, dass die „anständigen“ Ungarndeutschen von den 
„Anderen“ verachtet und bedroht wurden. Diese Drohung ging seiner Meinung nach 
nicht nur von Ungarn, sondern auch von anderen Ungarndeutschen aus, die dem Volks-
bund nicht wohlgesinnt waren. Die Polarisierung, die er auf mehreren Ebenen, sei es 
sozial zwischen arm und reich oder auf der Ebene der Ethnizität, empfindet, beeinflusst 
seine Narrativierung des durchaus ereignisvollen Herbsts 1944. Sein Zeugnis legt er 
nicht chronologisch ab, sondern er beginnt mit der Beschreibung seiner Rolle bei der 
Vorbereitung und Durchführung der Evakuierung. Sein „respekteinflößender“ Einsatz 
erfüllt ihn mit Stolz, während er sich zum Massenmord distanziert äußert. Er erachtet 
als wichtig, den Namen des VDU-Gebietsführers zur Sprache zu bringen, während er 
an die Soldaten, den Major oder die Uniformen der am Erschießungsort präsenten Per-
sonen keine Erinnerungen mehr haben will. Das von Stammler gewählte Narrativ lässt 
parallel keine unangenehmen Erinnerungsfragmente zur Geltung kommen, da diese 
den „verdienten Opferstatus“ der Ungarndeutschen gefährden würden. Eine denkbare 
Mitschuld delegitimiert er, indem er die diese bezeugenden Personen als Instrumente 
einer politischen Justiz hinstellt.

Der Vorfall mit dem Bergarbeiter am 15. Oktober 1944 zeigt, dass die jüdischen 
Arbeitsdienstler schon an jenem Tag ins Visier der Flak-Einheit gerieten. Die deut-
schen Soldaten waren erst am selben Tag aus Rumänien angekommen und befassten 
sich bereits mit der jüdischen Arbeitsdienstkompanie, die eigentlich unter ungarischer 
Bewachung stand. Die Frage drängt sich auf, weshalb es Major Weber als notwendig 
erachtete, sich mit den Arbeitsdienstlern zu befassen und weshalb er Männer seiner 
Einheit zu Stammler schickte, um den möglichen Pusztavámer Fluchthelfer zu fassen. 
Auch wenn Franz Stammler381 bestreitet, je mit dem Major der Flak-Einheit über die 
Juden ein Gespräch geführt zu haben, ist schwer denkbar, dass der Major eigenständig 
beschlossen hat, sich mit den jüdischen Kompanien zu befassen, da seine Zuständigkeit 
auf die Instandsetzung von Abwehrkanonen bezogen war und nichts mit den ungari-
schen Arbeitsdienstlern zu tun hatte. Dementsprechend liegt der Schluss nahe, dass 
Stammler den Major am 15. Oktober 1944 um Hilfe bat und der Flak-Einheitsführer 
die Patrouille deswegen anordnete.

Wie sein oben beschriebener Einsatz bei der Evakuierung hat auch dieser eine po-
litische Dimension, die die apolitische Beschreibung des Volksbundes widerlegt. Der 
Zeuge Stammler betont in seiner Aussage, dass der VDU als eine kulturelle, wohltätige 
Organisation fungierte, die nur infolge der ungarischen Nachkriegspolitik zwielich-
tig erschien. Dabei bemerkt der Zeuge nicht, dass er sich selbst widerspricht. Eine 
ausschließlich der Traditionspflege382 verschriebene Institution wäre nicht in der Lage 
gewesen, einen amtierenden Bürgermeister zu suspendieren, weil sich dieser „nicht so 
381 Ebenso tut es der Major Weber. Siehe Kapitel 3.5 „Zeugenschaft der in Pusztavám stationierten Militärange-

hörigen“.
382 „Aufgabe des Volksbundes war es, das von unseren Vätern nach Ungarn gebrachte deutsche Kulturgut zu 

erhalten und zu pflegen.“ Ebenda, Bl. 219.
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sehr für die deutschen Interessen eingesetzt“ hatte. Der Gebietsführer des Volksbundes 
ernannte den stellvertretenden VDU-Ortsgruppenleiter völlig illegitim zum Bürger-
meister von Pusztavám, da er nach der geltenden Rechtsordnung dazu nicht befugt war. 
Das zeigt, dass der Volksbund der Deutschen in Ungarn als politischer Akteur handelte 
und keineswegs nur kulturelle und soziale Aufgaben erfüllte.

Die Paradoxien, die das Zeugnis Stammlers begleiten, lassen darauf schließen, 
dass er sich aus seinen Erinnerungsfragmenten ein für sich vertretbares Narrativ zu-
sammenbaute, in dem die inneren Widersprüche keine Rolle spielten, da ihm in erster 
Linie die Sinnhaftigkeit und die In-sich-Schlüssigkeit der Geschichte wichtig waren. 
Ereignisse, die er als positiv bewertete, wurden überproportional dargestellt, während 
die Täterschaft des Massenmordes relativiert und immer in Verbindung mit Ungarns 
politischer „Hexenjagd“ auf den Volksbund gesehen wurde. Seine eigene Rolle sah er 
als die eines heroischen „Landsmannes“, der mit seiner Gemeinde einer deutschver-
achtenden Umgebung zum Opfer fiel. Seine exzessive Bindung an die Opfergeschichte 
lässt vermuten, dass diese andere Erinnerungen verdrängt, die für die Erforschung des 
Pusztavámer Massenmordes von Belang wären. 

Wenn man die Versprachlichung der Erinnerungen von Stammler näher betrachtet, 
fällt auf, dass er ein hervorragendes Hochdeutsch spricht. Seine Sprache ist faktisch 
und distanziert. Bis zu seiner Gegenüberstellung mit den Zeugenaussagen anderer ver-
zichtet er auf Authentizitätsklauseln. Die ihm gegenüber formulierten Anschuldigun-
gen bringen ihn zum Abschluss seiner Aussage dazu, seine Wahrhaftigkeit zu beteuern:

„Ich kann es unter meinen Eid nehmen, daß die Angaben, die ich gemacht habe, richtig sind 
und daß ich auch nichts verschwiegen habe.“383

Nach einigen umfassend analysierten Zeugnissen aus dem Archiv der Zentralen 
Stelle lassen sich einige Tendenzen der über 80 berichtenden Pusztavámerinnen und 
Pusztavámer aufzeigen. Ein interessantes Phänomen, das mittelbar u. a. im oben ana-
lysierten Zeugnis von BK auftaucht, ist das gleichzeitig präsente Schweigen in einem 
durchaus gesprächigen Dorf. Zahlreiche Zeugen beziehen ihre Informationen zum 
Massenmord ausschließlich vom Hörensagen, während sie gleichzeitig über ein alles 
umfassendes Schweigen berichten. Beispielhaft ist die Aussage der Zeugin MV:

„Nach der Erschießung waren alle Dorfbewohner verängstigt; wir wagten nicht, über diese 
Vorgänge zu sprechen oder darüber Fragen zu stellen.“384

Das Nichtreden scheint direkt mit der Angst, als Dorfbewohner Konsequenzen des 
Massakers erleiden zu müssen, in Zusammenhang zu stehen. Außerdem berichten eini-
ge Zeugen über ein durch die Traumatisierung verursachtes Schweigen. Hauptsächlich 
Frauen, die während des Krieges alleine zu Hause lebten und ein apolitisches Leben 
führten, beschreiben ihre Erfahrung ähnlich wie die ehemalige Pusztavámerin MM:

383 Ebenda, Bl. 229.
384 MV, in: BArch B162/9584, Bl. 469.
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„Es wurde über diese Dinge im Dorf nicht gesprochen [sic!] weil wir alle von dieser Aktion 
sehr erschüttert gewesen sind.“385

Das zumindest partielle Schweigen bestätigt u. a. die Aussage eines Zeugen, der im 
Oktober 1944 nicht in Pusztavám war und dadurch die Geschehnisse erst viel später 
erfuhr:

„Von einer Erschießung der jüdischen Personen wie in diesem vorliegenden Vorgang ge-
schildert, habe ich erst bei meinem Besuch nach dem Kriege im Jahre 1962 in Pusztawam 
[sic!] erfahren.“386

Es könnte demzufolge sein, dass Pusztavámerinnen und Pusztavámer, die sich zur 
Tatzeit und direkt danach nicht im Dorf befanden, erst mit größerem zeitlichen Abstand 
oder gar nicht387 über den Massenmord in Kenntnis gesetzt wurden. Er wurde aber 
auf keinen Fall totgeschwiegen, wie dies nicht nur die aus Dorfgesprächen stammen-
den Angaben verdeutlichen, sondern auch das obige Zitat, das bezeugt, dass Dorfbe-
wohner 1962 das Massaker zum Thema machten. Das kontinuierliche Zusammenspiel 
von Reden, Nicht-mehr-Reden und Nichtreden kann mit der schambehafteten Position 
des Zuschauers zusammenhängen. Der ehemalige Pusztavámer PT berichtete im Jahre 
1976, dass er am 16. Oktober 1944 zum Exekutionsplatz lief, wo sich zahlreiche andere 
neugierige Einwohner befanden. Wie auch in anderen Aussagen erwähnt, musste die 
Flak-Einheit den Ort des Massenmordes sichern, damit die Dorfbewohner nicht näher 
herankamen. Aber auch diejenigen, die vom Erschießungsort wegblieben, wurden ge-
wollt oder ungewollt Zuschauer des Massakers, da der Schauplatz dieser Grausamkeit 
ihr beschauliches Dorf wurde. Diese unvermeidbare Involviertheit irritierte viele und 
löste ein Schamgefühl aus, was des Öfteren in Schweigen oder in Vergessen/Verges-
sen-Wollen mündete. Beleg dafür ist z. B. die Aussage von TH:

„Ich muß nochmals betonen, daß ich von diesen Dingen nichts weiss [sic!], ich will auch 
nichts davon wissen.“388

Ein anderes Motiv, das an die Thematik Reden und Schweigen anknüpft und die 
Protokolle der Staatsanwaltschaft charakterisiert, ist die Diversität der Zeugnisse, die 
eine ehemalige Pusztavámerin auch in ihrem Zeugnis thematisierte. Sie beschreibt, 
dass sie im Anschluss an die Tat so viele, voneinander stark abweichende Berichte 
hörte, dass sie gar nicht mehr wusste, was „wirklich“ geschehen war.389

385 MM, in: BArch B162/9584, Bl. 454.
386 JZ, in: BArch B162/9584, Bl. 508 f.
387 Wie die Zeugen PM und MG, die zur Tatzeit im Krieg waren. Beide begannen ihr neues Leben in der Nähe 

der von Stammler mitbegründeten Gemeinde und wurden dort im Jahre 1974 zum Pusztavámer Massenmord 
vernommen. Unabhängig voneinander sagten sie aus, dass sie während der Vernehmung zum ersten Mal von 
dem Massaker hörten. PM und MG, in: BArch B162/9583.

388 TH, in: BArch B162/9584, Bl. 425.
389 AG, in: BArch B162/9583.
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Es lässt sich außerdem beobachten, dass das akustische Gedächtnis in den Zeug-
nissen eine bedeutende Rolle einnimmt. Mehrere Zeugen betonen in diesen Quellen 
ebenso wie in der Ost-Dokumentation, dass sie Ohrenzeugen des Massakers waren. Da 
die Sicht durch den Hohlweg und die Absperrung der Flak-Männer versperrt war, über-
nahm das Hören die primäre Funktion der unmittelbaren Erfahrungssammlung. Auch 
diejenigen, die sich weit weg vom Exekutionsplatz aufhielten, konnten die Schüsse 
hören, die den Massenmord als (fast) alleinige Beweise bezeugten und durch dieses 
gemeinsame Erlebnis die meisten Pusztavámer einte. Dies verdeutlich das Zitat von JF:

„Wir haben an diesem Tag, die genaue Uhrzeit weiss [sic!] ich nicht mehr [sic!] plötzlich 
Schießen gehört etwa so wie ein Maschinengewehrfeuer.“390

Schließlich sei noch ein interessantes Merkmal der Zeugenaussagen der Zentra-
len Stelle erwähnt, nämlich dass die Zeugen mit einer Ausnahme überwiegend auf der 
Mikroebene der Geschehnisse bleiben. Politische Hinweise, größere Zusammenhänge, 
die das Ungarndeutschtum betreffen oder zum Massaker der in Pusztavám stationier-
ten Juden führen könnten, werden vermieden. Einen Sonderfall bildet die Aussage des 
Zeugen AF, der auf die Makroebene, auf den größeren politischen Kontext des VDU 
hinweist:

„Im Volksbund waren alle diejenige Pusztawamer [sic!] organisiert, die sich zum Deutsch-
tum bekannten. Er hatte teils kulturelle Aufgaben und sollte aber auch die Deutschen zusam-
menfassen und ich nehme an, daß dies im Sinne von Hitler war.“391

Auf der formalen Ebene lässt sich der Einfluss des institutionellen Rahmens nach-
weisen, da alle Protokolle mit einer Belehrung anfangen, die den juristischen Kontext 
verdeutlichen und dem Zeugen den Vernehmungsgegenstand mitteilen. Dadurch ist ab 

ovo klar, dass der Zeuge nicht als Person im Mittelpunkt steht, sondern als ein mög-
licher „Beweis-Lieferant“ verstanden wird. Demzufolge ist die Sprache der Aussagen 
überwiegend trocken, sachlich und emotional distanziert. Plastische Beschreibungen 
kommen nur selten vor. Der dialogische Akt des Vernehmens wird sporadisch durch die 
protokollierten Fragen sichtbar; an anderen Stellen kann dieser aus der Fragmentierung 
des Redeflusses erschlossen werden.

Einen völlig anderen sprachlichen Zugang bieten die Zeugnisse aus dem Heimat-

buch von Pusztavám, das 1978 in Geretsried im Selbstverlag erschien.392 Die bisher in 
dieser Arbeit analysierten Quellen stammen aus diversen Archiven, die der Verfasserin 
nach wissenschaftlichen Kriterien aufgearbeitet zur Verfügung standen. Das Heimat-
buch unterscheidet sich gravierend sowohl in seiner Entstehungsgeschichte als auch in 

390 JF, in: BArch B162/9584, Bl. 505.
391 AF, in: BArch B162/9583, Bl. 175.
392 Tafferner/Schell/Wittman. 
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seiner Art von den Archivquellen. Eine einheitliche Definition393 der Schriftenklasse394 
existiert bis dato nicht, was an der Offenheit des Genres und an der fehlenden wis-
senschaftlichen Beachtung während des letzten Jahrhunderts liegt.395 Die Geschichte 
der Heimatbücher reicht bis ins frühe 20. Jahrhundert zurück, als die Heimatkunde 
entstand. Ihre Tradition wird bis heute ununterbrochen weitergeführt.396 Die ursprüng-
lichen Heimatbücher bahnten den Weg für die Vertriebenen-Heimatbücher, die infolge 
von Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg publiziert wurden und wo-
durch die Gattung, wenn auch mit anderen Schwerpunkten397, einen neuen Aufschwung 
erlebte. Die „heimatverlorenen“ Geflüchteten und Vertriebenen fanden im Heimatbuch 
ein Medium, das geeignet für die vielschichtige Darstellung eines geliebten Ortes und 
dessen einstiger Einwohner erschien. Die Schriftenklasse bot eine Möglichkeit, etwas 
festzuhalten, das nicht mehr greifbar war und nur in Erinnerungsfragmenten existier-
te, nämlich die „Heimat“ in Form eines „Buches“ zu verewigen. Der Versuch, eine 
gemeinsame Heimat auf Papier darzustellen, erfolgte in den meisten Fällen durch 
kollektive Autorschaften, deren Mitglieder zur Erlebnisgeneration gehörten. Die aus 
Ungarn vertriebenen und geflohenen Ungarndeutschen folgten dem Aufruf der Lands-
mannschaft der Deutschen aus Ungarn im Jahre 1970, gründeten Heimatmuseen und 
Archive und begannen, Heimatbücher zu verlegen.398

In die Reihe dieser ungarndeutschen, lokal ausgerichteten Publikationen gliedert 
sich die Monografie der ehemaligen Pusztavámer ein. Sie wurde kollektiv vom ört-
lichen Heimatausschuss verfasst und herausgegeben. Die Redaktion übernahmen 
Dr. Anton Tafferner und Franz Schell, die selbst ungarndeutscher Herkunft waren. 
Tafferner widmete sich neben seiner pädagogischen Tätigkeit der Erforschung der 
donauschwäbischen Geschichte.399 Der zweite Redakteur war Gründungsmitglied der 
Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn.400 Der Heimatausschuss bestand aus acht 
ehemaligen Pusztavámern, die ihre verlorene Heimat in einer Mischung aus subjek-
tiven und faktenorientierten Texten darstellten. Wie Schell schon am Anfang des Bu-
ches andeutet, ist es dessen Ziel, „ein historisches Zeugnis“ zu sein. Dementsprechend 
spielen die Zeitzeugenberichte der ehemaligen Bewohner eine große Rolle bei der 
Beschreibung der Kriegs- und Nachkriegsgeschehnisse. Im Kapitel „Flucht und Ver-
treibung“ sind sechs Zeugnisse in einer thematischen Zuordnung zu finden. Der erste 

393 Eine Definition von Vertriebenen-Heimatbüchern ist im Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte im öst-

lichen Europa zu finden. Faehndrich, Heimatbuch.
394 Der Begriff wurde von Jutta Faehndrich übernommen. Ihre Definition nach Helmut Allischewski: „Schrif-

tenklassen fassen Druckschriften nach gemeinsamen charakteristischen Merkmalen zusammen; die Schrif-
tenklassen selbst bilden größere Gruppen nach bestimmten Kriterien, z. B. nach der Verfasserschaft, der 
 Erscheinungsweise, der Gestaltung des Buchblocks, dem Inhalt und dem korporativen Träger.“ Faehndrich, 
Heimatbücher der deutschen Vertriebenen, S. 5.

395 Beer, Heimatbuch, S. 9 ff.
396 Faehndrich, Heimatbücher der deutschen Vertriebenen, S. 44 ff.
397 Die Heimatbücher der Vertriebenen unterscheiden sich von den vorhergehenden Heimatbüchern sowohl in 

ihrer Intention als auch in ihrem Inhalt. Vgl. dazu Beer, Heimatbuch, S. 24.
398 Oroszné Takács, S. 34.
399 Wolf, S. 157 f.
400 Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn. 
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Zeitzeugenbericht mit dem Titel „Aufzeichnungen und Erinnerungen“401 wurde vom 
früheren stellvertretenden VDU-Ortsgruppenleiter Franz Stammler verfasst.402 Seine 
Erzählung beginnt er mit der Genealogie seiner Familie, wobei dem Nachweis seiner 
deutschen Abstammung eine erhebliche Bedeutung zukommt. Nach seiner Ausbildung 
als Schuhmacher machte er sich in Pusztavám selbständig, erzählt Stammler. Im fol-
genden Absatz beginnt er bereits mit der Beschreibung der Kriegsjahre, wobei seine 
Position im Volksbund der Deutschen in Ungarn eine wichtige Rolle spielt:

„Ich wurde Führungsmitglied des VDU und bekam bald die Schikanen der Behörden zu 
spüren.“403 

Nachdem er im Jahre 1941 den Erlös von einem Paar Stiefel dem Volksbund spen-
diert hatte, wurde er zu zehn Tagen Haft verurteilt. Im darauffolgenden Jahr sprach 
man schon über die „Aussiedlung“ der Deutschen aus Ungarn, was Stammler äußerst 
beunruhigte. Auch in Pusztavám bekam man die deutschfeindliche Haltung zu spüren. 
Dies verdeutlicht Stammler mit einer Geschichte über den Gemeindearzt Dr. Gabányi. 
Nach dieser Einführung erläutert er die „allgemeine Lage“ im Jahre 1944 in Puszta-
vám, um die Ereignisse vor der Flucht vieler Pusztavámerinnen und Pusztavámer zu 
veranschaulichen:

„Es gab auf der einen Seite die Deutschen, die dem Volksbund angehörten, es gab keine konfes-
sionellen Unterschiede dabei und die ‚anderen Deutschen‘, die schon aus wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Gründen (Bauern mit mehr Landbesitz) der anderen Seite angehörten.“404

Aus diesem Zitat geht hervor, dass die spaltende Rolle des Volksbundes, die in 
den Zeugenaussagen der Frankfurter Staatsanwaltschaft öfters beschrieben wurde, dem 
früheren Volksbund-Funktionär ebenfalls bewusst war. Die Legitimation der Existenz 
des VDU begründet er mit der Beschreibung der seiner Meinung nach unterdrückenden 
ungarischen Nationalitätenpolitik. Nun wechselt er im nächsten Absatz das Thema und 
erzählt, dass seine beiden Söhne infolge der bilateralen Vereinbarung zwischen Ungarn 
und dem Dritten Reich zur deutschen Wehrmacht einberufen wurden. Angekommen im 
Jahre 1944 wird seine Erzählung deutlich detaillierter und er versucht, die Ereignisse 
fast Tag für Tag zu schildern. Ende August 1944, so Stammler, trafen die ersten Flücht-
linge aus dem Banat ein. Für die etwa 300 Personen mussten er und ein Beauftragter 
des Gemeinderats Quartiere besorgen. Dann überschlugen sich die Ereignisse:

401 Die Titel vor den einzelnen Zeitzeugenberichten stimmen mit den im Inhaltsverzeichnis des Heimatbuches 
angeführten Titeln nicht überein. Die Überschrift „Aufzeichnungen und Erinnerungen“ steht vor dem eigent-
lichen Text von Franz Stammler, während sie im Inhaltsverzeichnis als Kapiteltitel angegeben und der Titel 
„Erinnerungen an unsere Flucht“, der eigentlich vor dem Zeugnis von Matthias Maratzi steht, als Überschrift 
von Stammlers Zeugnis angeführt wird. Tafferner/Schell/Wittman, S. 479 f.

402 Ebenda, S. 176–185.
403 Ebenda, S. 176.
404 Ebenda, S. 177.
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„Ungefähr zwei Stunden vor dem Eintreffen der Flüchtlinge wurde ein Arbeitskommando 
von ca. 400 Juden, meist Intellektuelle ins Dorf verlegt. Dadurch kam unser Einquartierungs-
plan durcheinander, da dieses Kommando fast alle freien Zimmer belegte. Deshalb mußte 
die Hälfte der Flüchtlinge auf der Straße bleiben.“405 

Die Lage spitzte sich weiter zu, da noch einige deutsche Soldaten erschienen, um 
für ihre Einheit, die aus Rumänien nach Ungarn verlegt wurde, Unterkünfte zu besor-
gen. Die dramatische Darstellung der gleichzeitigen Ankunft mehrerer hundert Per-
sonen in dem beschaulichen Dorf Pusztavám in Stammlers Zeitzeugenbericht steht in 
Widerspruch zu den Informationen anderer Zeugnisse, die das Eintreffen der jüdischen 
Arbeitsdienstler, der Banater und der Flak-Einheit unterschiedlich datieren.406 Sogar 
Stammler selbst gibt laut Vernehmungsprotokoll aus dem Jahre 1974, also vier Jahre 
vor dem Erscheinen des Heimatbuchs, an, dass die Kreisleitung des VDU den lokalen 
Volksbund erst im September über die Ankunft der Banater Schwaben informiert hatte. 
Außerdem sagte Stammler dem Frankfurter Staatsanwalt, die Flak-Einheit sei am Tag 
der Horthy-Proklamation, also am 15. Oktober 1944, in Pusztavám eingetroffen.407 In 
seinem Brief an Wüscht schreibt Stammler im Jahre 1960, dass die Arbeitsdienstler 
im September 1944 kamen. Dabei weist er auf keine anderen Einquartierungen hin.408

Wie zu sehen ist, modifizierte Stammler im Verlauf der Zeit von 1960 bis 1978 sein 
Narrativ bezüglich der Ankunft von Nicht-Pusztavámern. Ziel seiner Hervorhebung 
ist, die Belastung der Gemeinde hochzuspielen, um durch die Beschreibung dieser dra-
matischen Zustände Mitleid und Achtung seitens der Rezipienten zu erzielen und um 
die nachfolgenden Ereignisse des Oktobers 1944 in den Hintergrund zu drängen und 
zu relativieren. Seine eigene Rolle stellt Stammler da heroisierend dar, wo er gegen die 
verstärkte Bedrohung seiner Mitbürger kämpft. Genauso ist es bei der Beschreibung 
des aus der Sicht des Pusztavámer Massenmordes wichtigen Tages der Horthy-Prokla-
mation und der Szálasi-Machtübernahme. An jenem Tag, so erinnert sich Stammler, 
herrschte eine große Unsicherheit im Dorf, da „einige Bürger“ die Deutschen bedroh-
ten, weshalb er zum VDU-Kreisleiter nach Mór fuhr. Der Kreisleiter wies Stammler an, 
dafür zu sorgen, dass die Pusztavámer bei einer Verschlechterung der Lage die Flucht 
ergreifen sollten, erzählt Stammler. Auf dem Rückweg bemerkte Stammler die Zelte 
der angekommenen Flak-Einheit, woraufhin er direkt zum Major in die evangelische 
Schule ging, um ihn um Schutz für die deutschen Einwohner Pusztaváms zu bitten, was 
dieser ihm zusicherte. Ohne Weiteres über den 15. Oktober 1944 zu erzählen, geht er zu 
seinen Erinnerungen an den nächsten Tag über:

„Am Montag, den 16. Oktober hatte sich die Lage beruhigt, da bereits am Sonntag Abend 
bekannt wurde, daß eine neue deutschfreundliche Regierung unter Ministerpräsident Szálasi 

405 Ebenda, S. 178.
406 Die Kompanien der jüdischen Arbeitsdienstler trafen höchstwahrscheinlich Ende September/Anfang Okto-

ber, die Flak-Einheit am 15. Oktober 1944 in Pusztavám ein. Deutschsprachige Flüchtlinge kamen vor dem 
Eintreffen der jüdischen Kompanien, blieben aber deutlich kürzer, da ihr Endziel nicht in Ungarn, sondern im 
Westen lag.

407 Vgl. dazu Stammler, BArch 162/9583.
408 Vgl. dazu BArch LAA, Ost-Dok 16/31.
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gebildet wurde. Am 4. Dezember 1944 kam der Gebietsführer des VDU, Dr. Heinrich Neun 
aus Ödenburg nach Pusztavám.“409

An jenem 16. Oktober 1944, an dem laut Stammlers Zeitzeugenbericht wieder Ruhe 
ins Dorf einkehrte, wurden über 200 jüdische Arbeitsdienstler in Pusztavám erschos-
sen. Stammler konstatiert bezüglich des 16. Oktobers die einkehrende Ruhe infolge 
der Machtübernahme von Szálasi, der laut Stammler „deutschfreundlich“ war. Was das 
Pfeilkreuzler-Regime aber für die ungarische Bevölkerung und die Budapester Juden 
bedeutete410, lässt er ohne Beachtung. Das Massaker nimmt er nicht in seine Erinnerun-
gen auf, obwohl er seinen eigenen Angaben411 zufolge ebenfalls am Erschießungsplatz 
anwesend war. Dem Verschweigen des Massenmordes folgt seine Erzählung über die 
Vorbereitungen für die Flucht, die teilweise mit der Bahn Richtung Tschechoslowa-
kei oder mit Planwagen Richtung Österreich erfolgte. Seine Beschreibung dominieren 
zwei Topoi, und zwar einerseits der Topos des „unerschütterlichen Retter-Führers“, der 
seinen Landsleuten unter allen Gefahren Orientierung, Sicherheit und Zukunft bietet 
und der „sein Volk“ aus der „Knechtschaft“ ins „Kanaan“ führt. Dieses biblische Motiv 
der Moses-Figur zieht sich auch durch die Erzählung von der Ankunft und dem Neuan-
fang der Pusztavámer in Bayern:

„Durch die Flucht und die Evakuierung wurden viele Familien auseinandergerissen. [...] 
Nach langem Bitten und Betteln erhielt ich die Erlaubnis, aus den Lagern Radstadt und 
Pongau mit 42 Landsleuten abzureisen. [...] Nach zwei Wochen machte ich mich wieder 
auf die Reise zu den Pusztavámern, die nach der Tschechei verschlagen wurden. [...] Die 
Schwierigkeiten waren hier viel größer als in Österreich, denn der Russe war schon sehr 
nahe. Es gelang mir doch, einen Transport von 32 Leuten zusammenzubringen und über 
Pilsen nach Beuerberg zu holen.“412

Der andere wiederkehrende Topos ist das „Opfer-Sein“, der das Unglück der Pusz-
ta vámer in Ungarn, auf der Flucht und bei der Ankunft bezeugen soll. Beide Topoi 
werden durch Übertreibungen, heroische Überhöhungen der eigenen Leistungen und 
Zuspitzungen, die sogar textinterne Paradoxien ertragen, ausgedrückt. Stammler er-
zeugt dadurch ein Narrativ, das ein verzerrtes und selektives Bild der Geschehnisse 
der Jahre 1944 bis 1949 bietet. In seiner Erinnerung gibt es keinen Platz für diejeni-
gen Pusztavámer, die nicht geflohen oder von ihm abgeholt wurden, wie es in vorigen 
Zeugenaussagen dargestellt wurde. Im Fokus sind diejenigen Einwohner, die schon 
während des Krieges zu seinem Kreis gehörten und eine ähnliche politische Einstellung 
mitbrachten. Eine Auseinandersetzung mit der Spaltung der Pusztavámer in Bezug auf 
den Volksbund oder eine Revision des Gesagten erfolgen nicht, da er jegliche „Störfak-
toren“ aus seinem Zeitzeugenbericht verbannt. 

Genauso ist es auch im Fall der in Pusztavám stationierten jüdischen Arbeitskom-
panien, die Stammler zu Instrumenten seiner Topoi degradiert. Den Pusztavámer Mas-

409 Tafferner/Schell/Wittman, S. 179.
410 Vgl. dazu Braham, Földrajz, S. 82–92; Gerlach/Aly, S. 356–375.
411 Vgl. dazu Stammler, BArch 162/9583.
412 Tafferner/Schell/Wittman, S. 183 f.
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senmord ignoriert er mit Absicht, da dieser die dargestellten Berichte seines Zeugnis-
ses gravierend infrage stellen würden. Allein der Gedanke des Zuschauer-Seins bzw. 
der Mittäterschaft hätte das Opfer-Narrativ der „unterdrückten, gehassten, vertriebe-
nen, aber tapferen“ Ungarndeutschen überschattet und relativiert. Ein wahrscheinlich 
deutlich schwerwiegenderer Beweggrund der Auslassung des Massakers ist die Ver-
schleierung seiner Beschuldigung als Mitverantwortlicher413 bzw. seine Verurteilung 
als Kriegsverbrecher414. Dem Erscheinen des Heimatbuches gingen Vernehmungen des 
früheren Volksbund-Funktionärs voraus, die bezeugen, dass er sich sehr bewusst war, 
welche Rolle ihm bei der Exekution der jüdischen Arbeitsdienstleistenden zugeschrie-
ben wird. Gegen die deutlich erkennbare Gefahr seiner Beschuldigung, von der Stamm-
ler seit mehr als 30 Jahren die Vernichtung gewärtigen musste, wollte er entschlossen 
vorgehen. Das Heimatbuch bot ihm eine ausgezeichnete Plattform für diesen Zweck, 
da es nicht nur ein Zeugnis der Vergangenheit, sondern auch ein Vermächtnis für die 
Zukunft ist.415 An sich ist diese doppelte Natur der Schriftenklasse „harmlos“, solange 
die Verfasser das Erlebte als identitätsstiftend für die nächste Generation begreifen und 
es nicht für die Verdrängung eines Kapitalverbrechens instrumentalisiert wird. Stamm-
ler selektiert und konstruiert dagegen seinen Beitrag im Heimatbuch von Pusztavám 
bewusst und steuert dadurch die Überlieferung des von ihm gewünschten Narrativs. 
Ein Zeugnis, das im Moment des Bezeugens in seiner Singularität entsteht, impliziert 
dieses Kalkül des Ver-Schweigens nicht. Franz Stammler bezeugt seine Kriegserfah-
rung nicht, er konstruiert ein Bild für ein bestimmtes Publikum, das ihn als heroische 
Gestalt und seine Dorfleute als Opfer politischer Gewalt in Erinnerung behalten soll. 
Sein Zeugnis ist kein „bezeugendes“ Zeugnis, sondern ein latenter Rechtfertigungs-
versuch im Mantel eines Zeitzeugenberichtes, der im Vorfeld geplant und aufgebaut 
war. Die sprachliche Struktur seines Textes beweist diese Intention: Die einzelnen Ge-
schichten sind fragmentarisch aneinandergereiht, die Übergänge gestalten sich brüchig 
und Zeichen der Performativität sind nicht vorhanden.

Aufgrund der Ermittlungen in Ungarn, des Interviews der Ost-Dokumentation und 
der Vernehmung der Staatsanwaltschaft Frankfurt war Stammler gezwungen, Zeug-
nis über den Pusztavámer Massenmord abzulegen. In diesen nicht freiwilligen Akten 
spricht er über die „unbequeme“ Vergangenheit, die er mit seiner Flucht in Ungarn 
zurückließ oder zumindest zurücklassen wollte. Mit seinem Beitrag im Heimatbuch 
konterkariert Stammler die Realität des Massenmordes, die ihn einzuholen droht, in-
dem er seine Geschichte öffentlich zugänglich macht. Während die Ermittlungsakten 
in Ungarn und in der BRD archiviert werden, die Zeugnisse jüdischer Überlebender 
in einer nicht-öffentlichen Sammlung ruhen, publizieren die ehemaligen Pusztavámer 
auf Initiative u. a. von Franz Stammler das Heimatbuch, das genau das Zielpublikum 

413 Siehe vorgehende Zeugnisse im Kapitel 3.2 „Zeugenschaft der jüdischen Arbeitsdienstler“ oder Zeugnisse 
von Pusztavámern aus den Akten des Archivs der Hauptstadt Budapest BFL 19923/1949.

414 „Das Volksgericht von Stuhlweißenburg hat wegen Kriegsverbrechen in der Strafsache gegen Stammler Fe-

renc und andere in dem gegen sie erhobenen Strafprozeß in öffentlicher Sitzung das folgende URTEIL erlas-
sen: Gegen die an unbekanntem Ort sich aufhaltenden I. Stammler Ferenc [...]. Die Angeklagten sind schuldig 
wegen Kriegsverbrechen nach Volksgerichtsgesetz §11 Abs. 5, gem. Änderung durch Volksgerichtsnovelle 
§ 8.“ BArch B162/9583, Bl. 43 f. [Hervorhebungen im Original].

415 Vgl. dazu Faehndrich, Heimatbücher schlesischer Vertriebener, S. 238 ff.
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erreicht: die eigenen „Landsleute“. Erst die Schrift als Medium erlaubt ihm die Tradie-
rung seines Narrativs, das somit den Übergang aus dem Bereich des kommunikativen 
ins kulturelle Gedächtnis416 schafft. Damit beansprucht Stammler die Deutungshoheit 
der Pusztavámer Kriegs- und Nachkriegsgeschichte und weist jegliche Übernahme von 
Verantwortung von sich.

Das mit Stammlers Bericht eingeleitete Kapitel „Flucht und Vertreibung“ beinhal-
tet weitere Zeugnisse, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit Kriegsereig-
nissen befassen. Diese nachfolgenden Zeitzeugenberichte unterscheiden sich insofern 
gravierend von Stammlers Text, als sie keine politische Legitimation des Volksbundes 
oder der Entscheidungen während der Kriegs- und Nachkriegsjahre anstreben, sondern 
meist grausame Erfahrungen mit einer persönlichen Stimme wiedergeben. Das Zeit-
fenster, das im Fokus der einzelnen Berichte steht, variiert je nach Erzählung, jedoch 
werden weder die jüdischen Arbeitskompanien noch der Pusztavámer Massenmord in 
einem der Texte erwähnt. Das schon bei Stammler präsente Narrativ der Opferrolle 
lässt sich als gemeinsames Bindeglied auch in diesen Berichten und somit im ganzen 
Kapitel nachweisen.

Parallel zum Erscheinen des Heimatbuches, am 7. April 1978, verschickte eine ehe-
malige Pusztavámerin einen Brief an die Botschaft der Volksrepublik Ungarn. Der Brief 
ist Bestandteil des Objektdossiers „Stammler“, das heute im Historischen Archiv der 
Ungarischen Staatssicherheitsdienste (ÁBTL) aufbewahrt wird.417 Die Verfasserin TU 
wurde 1948 aus Pusztavám vertrieben und lebte zum Zeitpunkt der Abfassung ihres 
Briefes in Geretsried in Bayern, in derselben Gemeinde wie Franz Stammler und viele 
andere ehemalige Pusztavámerinnen und Pusztavámer. Das Ziel ihres Schreibens stellt 
sie schon in den ersten Zeilen klar: Sie möchte Beweismittel von der Volksrepublik 
Ungarn erhalten, mit denen sie nachweisen kann, dass Franz Stammler zusammen mit 
SS-Männern am 16. Oktober 1944 mehr als 200 Juden erschoss. Seit seiner Flucht, er-
zählt die Pusztavámerin, lebt Franz Stammler mit den anderen ehemaligen Dorfbewoh-
nern in Geretsried zusammen. Der frühere Kreisjugendführer der Deutschen Jugend 
(DJ) 418, Josef oder Sepp Stammler419, der ebenfalls in Geretsried wohnt, spielte auch 
eine Rolle beim Massaker, erzählt die Zeitzeugin TU. Sie beschreibt im Weiteren die 
allgemeine Situation in ihrer neuen Heimatgemeinde und zieht persönliche Geschichten 
hinzu, um zu schildern, was sie bedrückt und wovor sie Angst hat. In diesem Brief er-
läutert sie die von Franz und Josef Stammler eingenommene Rolle in der neuen Heimat:

416 Vgl. dazu Kapitel 4 „Der Pusztavámer Massenmord im Gedächtnis“.
417 Stammler, in: ÁBTL O-14922/71.
418 Die Deutsche Jugend (DJ) war ein Jugendverband zur vormilitärischen Erfassung der Ungarndeutschen wäh-

rend des Zweiten Weltkriegs. Laut der Satzung der DJ durften nur Kinder der Volksbundmitglieder DJ-Mit-
glieder werden. Der Aufbau erfolgte nach dem Muster der Hitlerjugend (HJ). Zwar bemühte sich der Lan-
desjugendführer Mathias Huber um eine landesweite nationalsozialistische Erziehung der ungarndeutschen 
Jugend, jedoch gelang es ihm nicht, die NS-Ideologie nach seiner Vorstellung in alle ungarndeutschen Dörfer 
zu transportieren. Vgl. dazu Spannenberger, Volksbund, S. 316 ff.; Vitári, S. 30–45.

419 Laut den vorliegenden Quellen standen Franz und Josef Stammler in keinem engeren Verwandtschaftsverhält-
nis zueinander. Josef Stammler, geboren am 11.11.1917 in Pusztavám, kam nach seiner Kriegsgefangenschaft 
im Jahre 1949 zu seinen Eltern, die in der Nähe von Geretsried, in Wolfratshausen, wohnten. Josef Stammler 
war in der Kommunalpolitik sehr aktiv und von 1965 bis 2001 Stadtrat in Geretsried. Vgl. dazu Schmuck.
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„Ich bitte Sie erneut, beweisen Sie das in Ungarn und in Deutschland, uns wäre es wichtig. 
Dankend bitte ich Sie. Diese zwei Stammlers haben hier den Faschismus wieder aufgebaut.“420

 Laut ihrer Aussage waren Franz und Josef Stammler aktiv an den Geschehnissen 
am 16. Oktober 1944 beteiligt. Wie das obige Zitat verdeutlicht, hofft TU ausdrücklich, 
dass die Volksrepublik Ungarn ihr Hilfe dabei leisten kann, diese Tat zu beweisen, da-
mit die „Stammlers“ ihren Einfluss in Geretsried verlieren. Diese Bitte äußert sie nicht 
nur in ihrem Namen, sondern im Plural, wobei nicht klar ist, wen sie mit „wir“ genau 
meint. Am Ende ihres Briefes verdeutlicht sie noch ausdrücklicher, wie sich die Sozial-
struktur ihrer Meinung nach in der neuen Heimat der Pusztavámer gestaltet:

„So sind wir hier wie in der Gefangenschaft. Wir müssen uns Sorgen um unser Leben ma-
chen. Wenn wir nicht ausgesiedelt worden wären, wäre ich nie hier gelandet, weil wir schon 
genug von diesen beiden Stammlers zu Hause hatten, und jeder hier, der aus Ungarn kommt 
oder dahin fährt, wird von denen [Josef und Franz Stammler – A. B.] empfangen und es wird 
mit ihnen gefeiert, damit sie alles wissen, und den einen nehmen sie auf und der andere, der 
ihnen nicht passt, darf nicht hierhin kommen oder reinfahren.“421

Aus dem Zitat geht hervor, dass die Machtverhältnisse in Pusztavám während des 
Zweiten Weltkriegs sowie in Geretsried nach der Flucht und Vertreibung sehr ähn-
lich aussahen. Die Position innerhalb der Gemeinde, die Franz und Josef Stammler 
innegehabt hatten, konnte an einem neuen geografischen Ort, in einem veränderten 
gesellschaftlichen Rahmen, aufrechterhalten werden. Das zeigt, dass sich die Macht-
struktur soweit festigte, dass sie ungeachtet von Flucht und Vertreibung in die neue 
Heimat übertragen werden konnte. Somit ist die Durchsetzungsfähigkeit, der Wille 
beider leitenden Figuren belegt, während den Akteuren, also TU und weiteren ehe-
maligen Puszta vámern, die geringere Macht haben, bewusst ist, dass eine Verletzung 
dieser Machtstruktur Bestrafung bedeutet.422 Eine solche Bestrafung erscheint in TUs 
Zeitzeugnis in Form eines befürchteten Verstoßes aus der Gemeinschaft, den sie als 
eine Bedrohung ihrer Existenz betrachtet. Gegen diese Gefahr versucht sie zu kämpfen, 
indem sie den oben zitierten Brief an die Botschaft der UVR schickt. Der Nachweis 
einer Beteiligung Stammlers am Massenmord erscheint hier als Mittel zur Befreiung 
aus diesem einengenden Machtgefüge, das ihr Leben zu beeinflussen scheint. TU legt 
also nicht aus einer ethischen Motivation heraus Zeugnis ab, sondern weil es für sie 
und ihre Lebenswelt von Nutzen sein könnte. Die ehemalige Pusztavámerin bricht das 
Schweigen, in das der Massenmord seit über 30 Jahren gehüllt wird, und versucht, die-
sen gegen „den wiederaufgebauten Faschismus der Stammlers“ zu instrumentalisieren. 
420 „Ujra [sic!] kérem sziveskedjenek [sic!] ezt Magyarba és Németbe [sic!] bizonyitani [sic!] nekünk ez fontos 

volna. Köszönetell Kérem [sic!]. Ez a két Stamler [sic!] ujra [sic!] felépiteték [sic!] a Fasizmust [sic!].“ TU, 
in: ÁBTL O-14922/71, Bl. 9.

421 „Mink itt vagyunk itt mint egy fogságba [sic!] nekünk félni kell az életünket [sic!] ha mink nem letünk [sic!] 
volna kitelepitve [sic!] én soha nem kerültem volna ide [sic!] mert nekünk őleg [sic!] volt otthon már a két 
Stamlertől [sic!], és itt mindenki [sic!] aki Magyarországbol [sic!] jön vagy be megy, [sic!] ezt ők fogadják és 
tartanak mulatságot velük, [sic!] hogy mindent tudjanak, és ezt felveszik és aki nem tesz eleget nekik [sic!] ez 
nem jöhet ide [sic!] se nem bemehet.“ Ebenda, Bl. 12.

422 Vgl. dazu Kemper, S. 87–108.
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Ihr Kampf gegen die reetablierte alte Ordnung zeigt, dass sich die bereits erläuterte 
Spaltung innerhalb von Pusztavám in eine innere Spaltung in Geretsried verwandelt hat-
te. Der Konflikt, der das Deutschtum in Ungarn teilte, ist in den diversen Identitätsfor-
men der Ungarndeutschen verwurzelt. Ohne auf alle Spezifika der äußerst komplexen 
Diskurse der Identität einzugehen, können die von Seewann aufgestellten Kategorien423 
im Brief von TU nachgezeichnet werden. Franz und Josef Stammler repräsentieren die 
klare deutsch-völkische Identität, mit einer aktiven Beteiligung an deren Institutionen 
in der Kriegszeit. Die Pusztavámerin TU, die 1944 und 1945 nicht floh, sondern 1948 
vertrieben wurde, vertritt die Kategorie der national-ungarischen Identität, wobei eine 
zeitweilige Beteiligung im Volksbund nicht auszuschließen ist. Es kann nur vermutet 
werden, dass sie den Volksbundfunktionären gegenüber keine oppositionelle Haltung 
einnahm, da sie aus der Ostzone nach Westen, und zwar nach Geretsried, übersiedeln 
konnte. Während TU keine Angaben zu ihrer Übersiedlung oder zum Volksbund macht, 
drückt sie ihre Loyalität zum ungarischen Staat aus und hält diesen für ihre Vertrei-
bung nicht für verantwortlich. Allein die Tatsache, dass sie die ungarische Botschaft 
um Hilfe bittet, zeugt davon, dass sie sich als ungarische Staatsbürgerin wahrnimmt, 
deren Sorge den Staat angeht, aus dem sie ausgebürgert wurde und von dem sie sich 
Unterstützung erhofft. Auf der anderen Seite stehen die Stammlers, die ihre Macht nur 
für diejenigen einsetzen, die ihrem völkisch-deutschen Ideal entsprechen:

„[...] weil wir keine dem Stammler passenden Deutschen sind.“424

Wie das obige Zitat verdeutlicht, fühlt sich die Zeitzeugin TU in ihrer Gemeinde 
diskriminiert, da sie zu einer vermeintlichen Minderheit gehört, die eine Mischidentität 
nach Geretsried importiert hat. Daraus folgt, dass Flucht und Vertreibung die Konti-
nuität der Identitätskonzeptionen der Ungarndeutschen nicht unterbrochen haben und 
dass diese Identitätskonzeptionen sogar noch Ende der 1970er Jahre einen signifikanten 
Einfluss auf das Leben ehemaliger Ungarndeutscher in der BRD ausüben konnten. Der 
Pusztavámer Massenmord reiht sich in diesen Komplex der gespaltenen (ehemaligen) 
Pusztavámer ein, wobei er als Druckmittel fungiert, ohne jegliche Reflexion des Mas-
sakers als traumatische Erfahrung oder als Objekt des kollektiven Schweigens. Den 
Nachweis, dass Franz und Josef Stammler Mittäter waren, bewertet die Briefschreibe-
rin als einen Akt der Befreiung von dem Herrschaftsanspruch der Stammlers und der 
von ihnen beanspruchten Deutungshoheit über das Geschehen im Oktober 1944.

Es sollte jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass der Ausweg aus diesem bedrü-
ckenden Machtgefüge auch eine Rückkehr nach Ungarn hätte darstellen können. TU 
betont nämlich, dass sie Ungarn nie verlassen wollte und sich für ihre Tochter einen 
ungarischen Mann wünscht. Es ist vorstellbar, dass die Intention neben der Strafver-

423 Identitätskonzeptionen laut Seewann: 1) Mehrfachidentität: sowohl Deutscher als auch Ungar mit staatlicher 
Loyalität zu Ungarn. Zugleich ein indifferentes oder opportunistisches Verhalten gegenüber dem Volksbund; 
2) deutsch-völkische Identität, meist mit einer Begeisterung für den Volksbund; 3) national-ungarische Iden-
tität: ungarndeutscher Abstammung, stellt sich gegen den Volksbund und bevorzugt das traditionelle Zusam-
menleben mit der Mehrheitsgesellschaft. Seewann, Geschichte bis 2006, S. 329 f.

424 „[...] mivel mink [sic!] nem vagyunk a Stamlernak [sic!] megfelelö [sic!] németje.“ TU, in: ÁBTL O-14922/71, 
Bl. 12.
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folgung die Hoffnung war, die Volksrepublik Ungarn könne es TU nach diesem Loya-
litätsbekenntnis ermöglichen, in ihre alte Heimat und ihr Haus zurückzukehren. Diese 
Hypothese bekräftigt der Faschismus-Vorwurf, der der Rhetorik des Kalten Krieges 
entspricht, wodurch die Zeitzeugin Sympathie bei den Mitarbeitern der Botschaft der 
UVR zu erlangen versucht.

Das Objektdossier des ÁBTL enthält weder eine Stellungnahme noch einen Ant-
wortbrief. Das Zeugnis wurde in ungarischer Sprache, äußerlich in einer klassischen 
Briefform mit Anrede und Abschlussformel, verfasst. Das vier Seiten lange Schreiben 
besitzt den Charakter eines Zeitzeugenberichtes, der am Anfang und am Ende zum 
konkreten Sachverhalt Bezug nimmt, dazwischen jedoch einen emotional gesteuerten 
Beitrag zu den eigenen Erfahrungen im Zuge des Krieges und der Vertreibung bzw. zu 
familiären Tragödien leistet. TU verfasste ihren Brief auf Ungarisch, was wahrschein-
lich ihre weniger oft gesprochene Zweitsprache ist. Fragmentierungen sind nicht nur 
der Sprache, sondern auch den Emotionen geschuldet, die im Hauptteil des Briefes die 
Regie übernehmen. Formal gesehen handelt es sich hierbei weder um eine juridische 
noch eine moralische Zeugenschaft. Der Brief verkörpert vielmehr eine „opportunisti-
sche Zeugenschaft“, wobei bei der Motivation des Zeugnisablegens weder eine rechtli-
che, bürgerliche Pflicht noch eine moralische Intention im Hintergrund stehen, sondern 
die Zeugenschaft einer bestimmten Zielsetzung dient. Somit kann weder etwas Näheres 
über den Pusztavámer Massenmord noch über die Herkunft der Information der von 
TU beschuldigten Täter Franz und Josef Stammler erfahren werden.

Auf den vorhergehenden Seiten wurden Zeugnisse der ehemaligen Pusztavámerin-
nen und Pusztavámer, die ihr Heimatdorf infolge von Flucht und Vertreibung verließen, 
analysiert. Insgesamt liegen der Untersuchung über neunzig Zeugnisse aus vier Quel-
len (Archiv der Zentralen Stelle im Bundesarchiv Ludwigsburg, Historisches Archiv 
der Ungarischen Staatssicherheitsdienste, Lastenausgleichsarchiv des Bundesarchivs, 
Heimatbuch von Pusztavám) und drei Ländern (aus Deutschland, Ungarn und den Ver-
einigten Staaten von Amerika) aus dem Zeitraum von 1960 bis 1978 zugrunde. 

Die Zeugnisse bzw. Nicht-Zeugnisse der ehemaligen Pusztavámerinnen und 
Puszta vámer sind in unterschiedlichen Kontexten und zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten entstanden, was u. a. auch die Diversität der Aussagen erklärt. Während das Projekt 
Ost-Dokumentation die Zeugenaussagen zu Forschungszwecken sammelte und jedem 
Interviewpartner allumfassende Diskretion versprach, lud die Frankfurter Staatsan-
waltschaft die Pusztavámer ausdrücklich zur Vernehmung im Rahmen eines juristi-
schen Ermittlungsverfahrens vor. Beide Institutionen haben gemeinsam, dass sie den 
Zeugen nicht auf deren Wunsch eine Plattform für die Bezeugung bieten, sondern die 
Pusztavámer de facto dazu bringen, über den Forschungs- bzw. Ermittlungsgegenstand 
zu sprechen. Die Ziele dieser aufgeforderten Bezeugungen unterscheiden sich jedoch 
voneinander, da die Ost-Dokumentation Zeugnisse ohne Nennung der Täter und Mit-
verantwortlichen erbittet, während die Staatsanwaltschaft Frankfurt im Rahmen ihres 
Auftrags die Nennung genauer Angaben in Bezug auf das Verbrechen und seine Tä-
ter fordert. Diese Diskrepanz zwischen den Intentionen der beiden Institutionen be-
einflusste die Zeugenschaft über den Pusztavámer Massenmord insbesondere bei den 
Aussagen im Rahmen der Ermittlungen der Frankfurter Staatsanwaltschaft. Das klare 
Ziel, nämlich die Täter und die Mitverantwortlichen vor Gericht zu stellen, gibt den 
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Zeugen eine besondere moralische Verantwortung. Ihre Aussage stellt nicht mehr eine 
„harmlose Rückerinnerung“ dar, sondern kann als folgenreiches Beweismittel einge-
setzt werden. Diese Verantwortung ist gleichwohl mit der Angst verbunden, jemanden 
oder gar sich selbst in eine Situation zu bringen, in der mit juristischen Konsequenzen 
der eigenen Worte gerechnet werden muss. Diese Angst führte in den meisten Fällen zu 
diversen Erzählmustern wie Relativierung, Distanzierung und Bezweiflung oder zum 
Schweigen, die dem Zeugen die Kontrolle in einem fremdgesteuerten Bezeugen sicher-
ten. Damit lässt sich die ausgeprägte Tendenz einer Beeinflussung seitens der institu tio-
nellen Rahmen der Sprechakte bei den „juristischen Zeugen“ ausdrücklich feststellen.

Interessanterweise spielen die zuhörenden Personen sowohl bei der Ost-Dokumen-
tation als auch bei der Frankfurter Staatsanwaltschaft eine wesentlich geringere Rolle 
als bei den Zeugnissen der jüdischen Überlebenden. Zwar ist der Ost-Dok-Interviewer 
Wüscht deutlich voreingenommen und behandelt den Pusztavámer Massenmord als 
eine politisch motivierte Schikane gegenüber den Ungarndeutschen, jedoch beeinflusst 
seine Einstellung die Zeugen SF und AL kaum.425 Wüscht beharrt in seinem Brief auf 
die Rettung des „Rufs und der Ehre der Landsleute“, womit er die völlige Zurückwei-
sung jeglicher Anschuldigung der Beteiligung des Volksbundes oder einzelner Perso-
nen am Massaker erwartet, jedoch folgen die Zeugen SF und AL seinen tendenziösen 
Erwartungen und Fragen nicht. Ein möglicher Grund seiner verringerten Einflussnah-
me kann die Form des Zeugnisablegens sein, da dieses nicht in der herkömmlichen 
Dialogform, sondern in Briefform erfolgte. Die fehlende Präsenz des Interviewers ge-
währt den Zeugen eine größere Distanzierung von dessen Formulierungen, weswe-
gen die bezeugenden Antworten unabhängiger sein konnten. Somit entfällt bzw. ändert 
sich der unmittelbare „Sprech- und Hörakt“ und erscheint in Form eines „Schreib- und 
Lese aktes“.

Die Form der Zeugenschaft wird überwiegend durch den institutionellen Rahmen 
bestimmt, jedoch nicht in allen Fällen. Während die Zeugenaussagen vor dem Frank-
furter Staatsanwalt einen klaren juristischen Charakter aufweisen, überwiegt in den 
Briefen an die Ost-Dokumentation keine einheitliche Form der Zeugenschaft. Die 
Zeugnisse von SF und AL repräsentieren eine Mischform aus „historischem“ und „mo-
ralischem Zeugen“, der ein Zeitgeschehen und eine menschliche Katastrophe zugleich 
bezeugt und nebenbei noch als „sekundärer Zeuge“ für die Aussagen des ehemaligen 
jüdischen Arbeitsdienstlers Szász bürgt. Hervorgehoben werden muss die „wiederholte 
Zeugenschaft“ von Franz Stammler, der dreimal hintereinander, und zwar in den Jahren 
1960426, 1974427 und 1978428, Zeugnis ablegte. Sein erster Brief an den Ost-Dok-Pro-
jektmitarbeiter Wüscht war zwar das Ergebnis einer Aufforderung zur Zeugnislegung, 
jedoch konnte er aufgrund Wüschts tendenziöser Einstellung ein aus seiner Sicht po-
sitives Bild über sich und seine Verantwortung in Bezug auf den Pusztavámer Mas-
senmord vermitteln. Die Vorladung zur Aussage durch den Frankfurter Staatsanwalt 
zwang ihn dazu, zum zweiten Mal über den Oktober 1944 zu berichten. Während diese 
ersten beiden von Dritten initiierte Aussagen waren, formulierte er seinen dritten Be-

425 SF und AL, in: BArch LAA, Ost-Dok 16/31.
426 Stammler, ebenda.
427 Stammler, in: BArch B162/9583.
428 Stammlers Zeugnis im Heimatbuch: Tafferner/Schell/Wittman, S. 176–185.
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richt aus eigenem Willen. Mit dem Heimatbuch von Pusztavám, das nicht nur seinen 
Text enthält, sondern von ihm ins Leben gerufen wurde, kreierte er eine Plattform, 
in der er ohne jegliche Kontrolle seine Erzählung der turbulenten Kriegs- und Nach-
kriegsjahre öffentlich präsentieren konnte. Der Akzent liegt hierbei auf „öffentlich“, da 
die vorhergehenden, ihn mit unbequemen Details wie seiner Beschuldigung als Mit-
verantwortlicher am Massaker konfrontierenden Zeugnisse nicht öffentlich zugäng-
lich waren. Während Wüscht in seiner Aufforderung bezeugt, dass Stammlers Brief 
nur Forschungszwecken diene und nicht veröffentlicht werde, ist die Vernehmung der 
Staatsanwaltschaft insofern riskanter, als bei einer eventuellen Verhandlung die Aus-
sagen an die Öffentlichkeit hätten gelangen können. Da aber die Ermittlungen nicht in 
einen Prozess mündeten, gelangten die Akten in ein Archiv, dessen Tore für die Öffent-
lichkeit wiederum versperrt und somit als Gegenpol zum Öffentlichen privat blieben. 
Stammler erkannte wahrscheinlich die Macht, die in der öffentlichen Deutungshoheit 
liegt, und ergriff die Initiative, selbst ein „Zeugnis“ zu produzieren. Aus diesem Grund, 
nämlich, dass er sich dem unberechenbaren Prozess der Bezeugung entzog, wurde 
sein Text aus dem Jahre 1978 als „Nicht-Zeugnis“ bezeichnet. Unter dem Aspekt der 
Zweckmäßigkeit kann dieser jedoch mit einer neuen Kategorie beschrieben werden, 
und zwar als „opportunistische Zeugenschaft“. Diese Form der Zeugenschaft bezeich-
net ein durch Opportunismus und Pragmatismus motiviertes Zeugnisablegen, das der 
Zeuge einerseits zur Kontrolle einer nach außen präsentierten Geschichtsdeutung und 
dadurch auch zur Konstruktion der eigenen Identität anwendet und das andererseits 
einem bestimmten Zweck dient – genau wie im Falle der ehemaligen Pusztavámerin 
TU429, die mit ihrem Brief über den Pusztavámer Massenmord eine Veränderung ihrer 
Lebenslage zu erreichen versuchte. 

Das unter den ehemaligen Pusztavámerinnen und Pusztavámern herrschende 
Schweigen über die Erschießung der jüdischen Arbeitsdienstler am 16. Oktober 1944 
wurde durch das zunehmende Interesse diverser Institutionen ab den 1960er Jahren, zu-
mindest partiell, gebrochen. Das Nicht-Reden wurde u. a. mit der Angst vor möglichen 
politischen, juristischen Konsequenzen begründet. Zudem wurde über Traumatisierung 
und dadurch verursachtes Schweigen berichtet, die teils schambehaftet in den Zeugnis-
sen erscheinen.

Zum Abschluss dieses Unterkapitels werden zusammenfassend einige semantische 
Tendenzen dieser ersten Zeugnisse vorgestellt, die als weitere Orientierungshilfen für 
das Verständnis der Geschichte des Pusztavámer Massenmordes dienen. Die Ereignis-
se vor und nach dem Massaker wurden von zahlreichen ehemaligen Pusztavámerin-
nen und Pusztavámern ähnlich wie in den jüdischen Zeugnissen beschrieben. Einige430 
bürgen sogar für das im Gelbbuch erschienene jüdische Zeugnis. Eine signifikante 
Übereinstimmung mit den jüdischen Berichten lässt sich bei der geografischen und 
ereignis orientierten Beschreibung des Massakers beobachten. So erzählen die früheren 
Dorfbewohner auch, dass die jüdischen Arbeitsdienstler am Dorfrand Richtung Császár 
in einem Hohlweg ermordet wurden.431 Sie mussten sich zuerst entkleiden und wurden 

429 TU, in: ÁBTL O-14922/71.
430 Z. B.: SF und SFR, in: BArch LAA, Ost-Dok 16/31. 
431 Z. B.: AW, in: BArch B162/9584.
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in kleineren Gruppen zum Erschießungsort geführt und dort getötet.432 Gravierende 
Differenzen entstehen erst bei der näheren Erläuterung des unmittelbaren Vorfelds des 
Massenmordes. Am Tag der Horthy-Proklamation beschreiben jüdische Zeugen die 
Freude der Arbeitsdienstler über ein absehbares Ende des Krieges.433 Im Vergleich dazu 
berichten zahlreiche ehemalige Pusztavámer, zumindest Gerüchten zufolge, über einen 
„Judenaufstand“ bzw. eine explizite Bedrohung der Ungarndeutschen durch die Ju-
den434, was nur von einigen Zeugen ausdrücklich geleugnet wird.435 Mit der Andeutung 
einer von den waffenlosen jüdischen Arbeitsdienstlern ausgegangenen Gefahr war es 
möglich, eine Plausibilität des Geschehens herzustellen: Die Juden wurden ermordet, 
weil sie eine Gefahr für die „Anderen“, seien es Ungarndeutsche, Deutsche oder Ungarn, 
bedeuteten. Infolge dieser Ängste benachrichtigte jemand am 15. Oktober 1944 die SS. 
Wer genau welche Einheit in Kenntnis setzte, lässt sich aus den vorliegenden Zeugnis-
sen nicht eindeutig ermitteln, da die Aussagen diesbezüglich sehr auseinandergehen. 
Im Hintergrund dieser ausdrücklichen Differenzen kann die oben schon beschriebene 
spaltende Rolle des Volksbundes der Deutschen in Ungarn beobachtet werden. Die-
jenigen, die dem VDU näherstanden oder dessen Mitglieder waren, können sich eine 
Beteiligung des VDU nicht vorstellen.436 Andere Pusztavámer, die die deutsch-völki-
schen Ideologie missbilligten, drückten durchaus klare oder latente437 Anschuldigungen 
gegen den Volksbund bzw. gegen dessen stellvertretenden Leiter Franz Stammler438 
aus. Demgegenüber lässt sich bei der zweiten Gruppe feststellen, dass sie versucht, ihre 
Aussage möglichst ungenau zu halten und aus diesem Grund auf generalisierende Be-
zeichnungen wie „Volksbundist“ oder „Bundisten“439 zurückzugreifen. Ähnliches lässt 
sich zur konkreten Täterschaft sagen: Zahlreiche Zeugen tendieren zu allgemeinen Be-
nennungen wie „deutsches Militär“440, statt konkrete Angaben zur Einheit oder zu den 
Personen zu machen. Diejenigen, die das Exekutionskommando näher beschreiben, 
berichten überwiegend von einer kleinen SS-Einheit, die am 16. Oktober 1944 ins Dorf 
kam und Pusztavám noch am selben Tag wieder verließ.441 Der Erschießungsort wurde 
laut einiger Zeugenaussagen von der in Pusztavám stationierten Flak-Einheit, deren 
Major Franz Stammler am 15. Oktober 1944 aufgesucht haben soll442, gesichert.443 Was 
mit den Habseligkeiten der ermordeten jüdischen Arbeitsdienstler passierte, wird eben-
falls vielstimmig wiedergegeben: Die Kleidungsstücke und Wertsachen, die die Juden 
am Exekutionsplatz bei sich hatten, wurden vermutlich auf einen LKW geladen. Eini-
ge, logischerweise nicht dem VDU angeschlossene Pusztavámer berichten, dass zu-

432 Z. B.: JH und KB, ebenda.
433 Siehe Kapitel 3.2 „Zeugenschaft der jüdischen Arbeitsdienstler“.
434 Z. B.: WL und GM, in: BArch B162/9583; JP und TK, in: BArch B162/9584.
435 Z. B.: AL, in: BArch LAA, Ost-Dok 16/31.
436 Z. B.: JP, in: BArch B162/9584.
437 Z. B.: FH, ebenda.
438 Z. B.: TU, in: ÁBTL, O-14922/71.
439 Z. B.: AL, in: BArch LAA, Ost-Dok 16/31.
440 Z. B.: AG, in: BArch B162/9584.
441 Z. B.: TM, ebenda.
442 Z. B.: Stammler, in: BArch B162/9583.
443 Z. B.: LW, ebenda.
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mindest ein Teil der Habseligkeiten unter den Volksbundmitgliedern verteilt wurde444, 
was wiederum von früheren VDU-Mitgliedern ausdrücklich verneint wird.445

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zeugnisse dieses Kapitels sich nicht in 
erster Linie auf die Opfer des Massakers konzentrieren und keine nähere Auskunft über 
die jüdischen Arbeitsdienstler, die im Dorf untergebracht waren, erteilen. Die Frank-
furter Staatsanwaltschaft konnte trotz der über 80 Zeugnisse von ehemaligen Puszta-
vámern und Pusztavámerinnen kein befriedigendes Ergebnis hinsichtlich der Täterer-
mittlung erzielen. Ob und wieweit Franz Stammler in den Massenmord am 16. Oktober 
1944 involviert war, konnte die Staatsanwaltschaft nicht rechtskräftig beweisen. Die 
ehemaligen Pusztavámer setzten den Akzent nicht auf eine Verurteilung, eine ehrliche 
Aufklärung der Umstände des Pusztavámer Massenmordes und Gerechtigkeit für die 
Ermordeten und deren Angehörige, sondern legten ihr Zeugnis gegenwartsverhaftet ab, 
indem sie u. a. entweder das geschichtspolitisch motivierte, zwischen Täter und  Opfer 
konkurrierende Narrativ bedienten oder ausschließlich ihren eigenen sozialen und geo-
grafischen Standort berücksichtigten und apolitisch, distanziert reagierten. Erschei-
nungsweisen dieser beiden Gruppen manifestierten sich in unterschiedlichen Erzähl-
formen, deren Palette von der Amnesie bis zur heroisierenden Selbstdarstellung reicht.

Kein Wunder ist demzufolge, dass die eigene jüdische Minderheit von Pusztavám 
in den Zeugenaussagen wenig Beachtung erfährt. Laut der Volkszählung im Jahre 1941 
lebten in der ungarndeutschen Gemeinde acht Juden.446 Die Pusztavámerinnen und Pus-
ztavámer wurden schon vor dem Massaker im Dorf mit der Verfolgung der Juden kon-
frontiert, da die jüdische Familie Schloss447, die einen Gemischtwarenhandel an einem 
zentral gelegenen Platz in Pusztavám betrieb, im Zuge der aus Ungarn herausrollenden 
Züge deportiert wurde. Irén und Ilona Schloss kamen nie aus Auschwitz zurück. Zsig-
mond Schloss starb als jüdischer Arbeitsdienstler.448 In den oben analysierten Quellen 
wird mehrfach erwähnt, dass die Gemeinschaftsküche der jüdischen Arbeitsdienstler 
der sogenannten „Ärzte“- und Nr. 107/320-Kompanien im Oktober 1944 im Anwesen 
Schloss eingerichtet war. Wieso das Gebäude leer stand, bildet meist keinen Teil der 
Erzählungen, und wenn doch, wird der Holocaust nie erwähnt:

„Der Besitzer Schloß war damals schon verstorben“449

oder

„Bei dem Inhaber handelte es sich um einen Juden, der schon einige Zeit vorher weggeholt 
worden war“450

444 Z. B.: SF, in: BArch LAA, Ost-Dok 16/31.
445 Z. B.: Stammler, ebenda.
446 Braham, Földrajz, S. 438.
447 Auch unter der Namensvariante: Schloß.
448 YVA; The Central Database Of Shoah Victimsʼ Names. URL: https://yvng.yadvashem.org/index.htm-

l?language=en&s_lastName=Schloss&s_firstName=&s_place=Pusztavam&s_dateOfBirth=&cluster=true 
(14.08.2020).

449 PG, in: BArch B162/9583, Bl. 124.
450 MG, ebenda, Bl. 193.
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und

„Wobei ich betonen möchte, daß in der Vorkriegszeit nur zwei jüdische Familien451 in Puszta-
wam [sic!] waren, d. h. sie wohnten dort. Sie waren zu dieser Zeit [Oktober 1944 – A. B.] 
bereits verschwunden, wohin sie gekommen sind, weiss [sic!] ich nicht.“452

Wie aus diesen Beispielen hervorgeht, werden die Deportation und die Ermordung 
der Pusztavámer Juden nicht artikuliert, sondern höchstens vage umschrieben. Diese 
in den Jahren 1974 und 1976 protokollierten Aussagen bezeugen, dass der Holocaust 
etwa dreißig Jahre nach dem Krieg immer noch keinen Bestandteil des Narrativs der 
Pusztavámer Zeugen bildet. Sowohl der Pusztavámer Massenmord als auch die Er-
mordung einheimischer Juden wurden aus dem eigenen und auch aus dem kollektiven 
Gedächtnis verbannt, was sowohl die juristische als auch die historische Aufarbeitung 
des 16. Oktobers 1944 behindert und teilweise unmöglich macht.

Das obige Resümee der in den Zeugnissen der ehemaligen Pusztavámerinnen und 
Pusztavámer aufscheinenden Tendenzen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Ziel des gebotenen Überblicks war es, sowohl die ausgeprägten Gemeinsamkeiten als 
auch die unterschiedlichen Darstellungen der Geschehnisse aus der Sicht der Geflüch-
teten und der Vertriebenen quer durch den Quellenkorpus zu beleuchten.

3.5 Zeugenschaft der in Pusztavám stationierten Militärangehörigen 

Das VII. Bataillon bestand im Herbst 1944 aus zwei Arbeitsdienstkompanien, der Kom-
panie Nr. 107/320 mit etwa 180 bis 190 Personen und der sogenannten „Ärztekompa-
nie“ mit etwa 165 jüdischen Zwangsarbeitern in „Uniform“.453 Bevor das Bataillon 
nach Pusztavám verlegt wurde, war es in Jolsva stationiert. Aufgrund der Beurlaubung 
von Oberleutnant Székely, der noch die Versetzung der Kompanien nach Transdanu-
bien leitete, wurde László Termann454 Befehlshaber der Ärztekompanie. Die Kompa-
nien und ein Teil der Wachmannschaft wurden in Pusztavám untergebracht, während 
der Stab, Bataillonskommandant József Kurucz455 und einige Arbeitsdienstleistende 
im Nachbardorf Bakonysárkány Quartier bezogen. László Termann war zurzeit des 
Massenmordes Kommandant der Kompanien und wurde deshalb nach dem Zweiten 
Weltkrieg mehrmals von der Staatspolizei verhört, in Gewahrsam bzw. in Untersu-
chungshaft genommen und im Jahre 1947 schließlich vor Gericht gestellt. 

451 Laut den Quellen des Yad Vashem Archivs zog die andere Familie namens Kohen schon vor dem Zweiten 
Weltkrieg in ein anderes Dorf und wurde später von dort aus deportiert (YVA; The Central Database Of Shoah 
Victimsʼ Names).

452 JZ, in: BArch B162/9584, Bl. 508.
453 Die Zahlen stammen aus dem Urteil 7/1947/73. Eine vollständige Liste der Arbeitsdienstleistenden existiert 

laut Katalog des Militärhistorischen Archivs Budapest (HL) nicht. Somit kann sich die Angabe nur auf die 
bereitstehenden Quellen stützen. Die Zahl der Arbeitsdienstleistenden in Pusztavám dürfte zwischen 300 und 
350 gelegen haben. Stammler, in: ÁBTL O-14922/71, Bl. 6–25, und BArch B 162/3583, Bl. 46 f. 

454 Auch unter den Namensvarianten: Terman, Tellmann, Telman, Tellman, Thermann.
455 Auch unter der Namensvariante: Kuruc.
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Die Anklage gegen Termann basierte auf der Annahme, der Oberleutnant habe „den 
Deutschen“ die Arbeitsdienstleistenden ohne einen diesbezüglichen Befehl übergeben. 
Außerdem habe er das Massaker vorausgeahnt und trotzdem keine Maßnahmen zur 
Rettung der Kompaniemitglieder unternommen und ihnen sogar von der Flucht ab-
geraten. Darüber hinaus wurde eine getrennte Anklage gegen ihn erhoben, die ihn be-
schuldigte, die Aufmerksamkeit der Deutschen vorsätzlich auf das Küchenpersonal der 
Kompanien und auf zwei andere Arbeitsdienstleistende gelenkt zu haben. Dieses Han-
deln führte dazu, dass diese Personen sich ebenfalls in die Reihe der zum Erschießungs-
ort marschierenden Kompanien stellen mussten und anschließend ermordet  wurden.456

Auf die Anklage reagierte László Termann zunächst457 in einem Brief an das Volks-
gericht Székesfehérvár.458 Darin bezieht er sich auf die in der Anklage formulierten 
Punkte und versucht, ein Gegen-Narrativ zu entwerfen. Der Zeuge – und zugleich 
Angeklagte – beginnt seinen Bericht mit der Erklärung, er habe im Vorfeld keinerlei 
Kenntnis vom geplanten Massenmord gehabt und die Flucht der Arbeitsdienstleisten-
den nicht verhindern wollen. Nach dieser klaren Zurückweisung der Beschuldigungen 
schildert er die Ereignisse chronologisch. Dies kündigt er mit dem Satz „Die wahre 
Faktenlage ist folgende:“459 an. Demzufolge wurde das Bataillon Anfang Oktober 1944 
nach Bakonysárkány bzw. nach Pusztavám verlegt. Der Zeuge bezog als Kommandant 
der Ärztekompanie in Pusztavám Quartier. Zu den Arbeitsdienstlern habe er eine gute 
Beziehung gehabt und sei sogar mit einigen befreundet gewesen.

Am 15. Oktober 1944 suchte der jüdische Arzt Hauszmann460 den Zeugen Termann 
in seiner Wohnung auf, um ihn über die Horthy-Proklamation zu unterrichten. Als die 
beiden gemeinsam Radio hörten, wurde ihnen klar, dass die Pfeilkreuzler dabei waren, 
die Macht zu übernehmen, und Horthys Versuch, aus dem Krieg auszusteigen, schei-
terte. Hauszmann war Termann zufolge erschrocken und voller Angst, da die ungarn-
deutschen Einheimischen die Freude der Arbeitsdienstleistenden über das mögliche 
Kriegsende beobachteten. Daraufhin riet Termann den Kompaniemitgliedern, in ihren 
Quartieren zu bleiben, um „die Deutschen“ nicht zu verärgern. Auf die Frage der Ar-
beitsdienstleistenden, ob er die Flucht als nötig erachte, antwortete Termann, er halte es 
für sicherer, wenn die Kompanie zusammenbleibe.

Nach einer ruhig erscheinenden Nacht rannte ein Ingenieur, Mitglied der Ärzte-
kompanie, am 16. Oktober 1944 zu Termanns Wohnung, um ihm Bericht zu erstatten: 
Ein deutscher Major sei mit zwölf mit Maschinengewehren bewaffneten Soldaten am 
Sammelplatz der Kompanie erschienen und habe das Kommando übernommen. Ter-
mann eilte dorthin und teilte dem Major mithilfe von Hauszmann als Dolmetscher mit, 
er habe keinen Befehl zur Übergabe der Arbeitsdienstleistenden erhalten. Der Major 
kümmerte sich nicht um die ungarische Befehlskette und entgegnete dem Zeugen, er 
handele lediglich nach seinem Befehl und habe die jüdischen Arbeitskompanien dem-
entsprechend übernommen. Wie Termann in seinem Brief beschreibt, fügte er hinzu:

456 BArch B 162/9583, Bl. 65 ff.
457 Eine exakte Datierung beinhaltet der Brief nicht.
458 Termann, in: BFL 19923/1949.
459 „A való tényállás a következő: [...].“ Ebenda, Bl. 134.
460 Auch unter den Namensvarianten: Hausmann, Haußman. 
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„[...] dieser Zustand wird behoben, dass die Juden nichts arbeiten, aber in Betten schlafen, 
während der deutsche Soldat auf dem Boden schläft.“461

Anschließend kommandierte der Major die Juden in die Richtung des am Dorfrand 
liegenden Fabrikgebäudes ab. Der Zeuge Termann eilte zum Postamt, um Befehlshaber 
Kurucz telefonisch zu benachrichtigen. Da das Gerät nicht funktionierte, schickte er 
einen Boten mit einem schriftlichen Rapport nach Bakonysárkány. Nachdem der Zeuge 
zu Hause angekommen war, erschienen zwei bewaffnete deutsche Soldaten bei ihm und 
zogen ihn für die fehlenden Arbeitsdienstleistenden zur Verantwortung. Gegen Mittag 
marschierten die Kompanien zurück ins Dorf und wurden nach einer kurzen Wartezeit 
ohne Mittagessen zum Kaiserweg begleitet. Wie er im Nachhinein von den auf den 
Feldern arbeitenden Pusztavámern erfuhr, wurden die Kompaniemitglieder ermordet, 
während Termann zu telefonieren versuchte. Den Befehl des Bataillonskommandanten 
Kurucz, die Lage zu beobachten, nahm Termann vom Boten entgegen. 

Nach dieser chronologischen Erzählung präsentiert Termann dem Volksgericht 
Zeugen, die für seine Unschuld bürgen sollen. So wird das ursprüngliche Zeugnis ein 
Sammelbecken weiterer Zeugenaussagen. Der Angeklagte wählt die seine Erzählung 
stützenden Passagen der Zeugen aus und zitiert diese unmittelbar im Fließtext. Dabei 
werden einerseits einzelne Geschehnisse bezeugt, andererseits die Persönlichkeit und 
die politische Einstellung des Kompaniekommandanten Termann dargestellt. So wird 
etwa Kálmán Gyönyör, Termanns Offiziersbursche, folgendermaßen zitiert:

„Der Herr Oberleutnant ging mit den Juden aus der Kompanie sehr menschlich um. [...] von 
den Juden aus der Kompanie haben ihn mehrere besucht und er hat sich sehr oft die verbote-
nen Rundfunknachrichten der damals feindlichen Länder mit den Vertrauten angehört. An ei-
nem der vorausgegangenen Tage hatten die Menschen [Arbeitsdienstleistende – A. B.] einen 
Unterhaltungsnachmittag organisiert und der Herr Oberleutnant ist auch hingegangen, was 
in so einem deutschsprachigen Dorf wie diesem für einen Oberleutnant sehr riskant war.“462

Diese Beschreibung präsentiert Termann als einen humanen und freundlichen Men-
schen, der bereits während des Krieges eine der offiziellen Politik entgegenstehenden 
Position vertritt. Seine Figur wird als mutig, fast heldenhaft beschrieben, sogar als ri-
sikobereit, wenn es darum ging, ein gutes Verhältnis zu den jüdischen Arbeitsdienst-
leistenden zu pflegen. Welches von den Pusztavámern ausgehende Risiko der zitierte 
Offiziersbursche meint, lässt sich aus dem Kontext nicht feststellen. Die Gegenüber-
stellung wird jedoch deutlich: „Die Deutschen“ waren die Antisemiten, zugleich die 
Täter, während der Befehlshaber der Ärztekompanie menschenfreundlich, unschul-
dig und ebenso Opfer der mächtigen Gegner war. Wie bereits in den vorhergehenden 

461 „[...] az az állapot megszün ik, [sic!] hogy a zsidók semmit nem dolgoznak, de ágyakban alszanak akkor [sic!] 
amikor a német katona a földön alszik.“ Ebenda, Bl. 135.

462 „A században lévő zsidókkal nagyon emberségesen bánt a főhadnagy ur [sic!]. [...] nagyon sok volt a főhad-
nagy ur [sic!] lakásán a látogató a századjában lévő zsidókból és nagyon sokszor bizalmasabbakkal hallgatta 
meg az akkor ellenséges országok tilos rádióhireit [sic!] is. Az előtte való napokban az emberek valami szo-
rakoztató délután [sic!] rendeztek és oda is elment a főhadnagy ur [sic!] amit olyan németajku [sic!] faluban 
[sic!] mint az volt [sic!] egy főhadnagynak megtenni reszkir volt.“ Ebenda, Bl. 137.
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 Kapiteln aufgezeigt, neigen die geladenen Zeugen dazu, sich selbst anstatt der ermor-
deten jüdischen Arbeitsdienstler als Opfer zu präsentieren. In diesem Fall ist der Druck 
auf Oberleutnant Termann deutlich größer, da er nicht auf der Zeugen-, sondern auf der 
Anklagebank sitzt. Seine und die von ihm zitierten Zeugenaussagen sind die einzigen 
„Beweise“ seiner Unschuld. Ohne sie wäre er dem Damoklesschwert der Volksjustiz 
schutzlos ausgeliefert. 

Seine wichtigsten Zeugen, die jüdischen Arbeitsdienstleistenden, die seine Glaub-
würdigkeit untermauern könnten und Vertrauen evozieren würden, sind alle ermordet 
worden. Termann ist sich dessen bewusst und artikuliert dieses Problem explizit. Um 
seine Authentizität zu bewahren, zitiert er die anderen Zeugen – als seine Zeugen – und 
hofft auf die Überzeugungskraft der Details. Er beschreibt die Geschehnisse akribisch 
und eingehend, verfolgt eine chronologische Struktur, fast im Minutentakt. Diese Er-
zählweise erweckt den Eindruck, er könne sich ganz genau an alles erinnern und die 
einzelnen Handlungsakte seien logische Reaktionen auf die Geschehnisse rund um 
die Horthy-Proklamation gewesen. Während die in den vorigen Kapiteln vorgestellten 
Zeugen wiederholt, explizit oder latent, eine bestimmte Unsicherheit in Bezug auf ihr 
Erinnerungsvermögen ausdrücken, präsentiert Termann sich als der „Techniker“, der 
alles genau aufgezeichnet hat und es nun ohne Mühe wieder abrufen kann. 

Das zweite Zeugnis von Oberleutnant Termann ist auf den 19. September 1947 
datiert.463 Dabei handelt es sich um das Protokoll der ersten Vernehmung durch die 
Staatsanwaltschaft Székesfehérvár. Beide Texte weisen einen eindeutig juridischen 
Charakter auf, unterscheiden sich jedoch in ihrer Narration aufgrund ihrer diversen 
Entstehungskontexte. Während der oben analysierte Brief als Ego-Dokument gedeutet 
werden kann, ist der zweite Text vom Zeugen nicht mehr als Monolog verfasst, son-
dern als ein in einer Interaktion entstandenes Zeugnis. Das bedeutet einerseits, dass der 
Zeuge Termann abgesehen von einer freien Eröffnungssequenz in seinem Erzählfluss 
mehrmals durch Fragen unterbrochen bzw. gelenkt wurde. Diese wurden jedoch nicht 
protokolliert, weswegen lediglich die hinterlassenen Spuren wie Lücken, Fragmentie-
rungen und Wiederholung im schriftlichen Protokoll auf sie verweisen. 

Andererseits wirkt sich die Einbettung der Bezeugung in einen juridischen Rahmen 
begleitet durch formale Sprechakte auf Termanns Erzählung aus. So etwa bei der Anga-
be von Uhrzeiten. In seinem Brief gibt er diese zumindest schätzungsweise an, während 
er in der Vernehmung sagt, er könne sich daran nicht erinnern. Diese Distanzierung und 
Relativierung weist auf die Angst vor einem falschen Zeugnis hin. Paradoxerweise ist 
diese Subtilität bei der Paraphrasierung des deutschen Majors nicht präsent:

„[...] der geantwortet hat, dass während die Deutschen bluten, würden die Juden tatenlos im 
weichen Bett liegen, das könne er nicht dulden und nehme sie zur Arbeit mit.“464 [Hervor-

hebung A. B.]

463 Termann Nr. 2, ebenda.
464 „[...] aki azt válaszolta, hogy amig [sic!] a németek véreznek, addig a zsidók tétlenül puha ágyban feküsznek, 

ezt ő nem türi [sic!] és munkára viszi őket.“ Ebenda, Bl. 216.
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Termann erzählt in seinem Brief die gleiche Episode und paraphrasiert Major Weber 
ebenso, mit dem Unterschied, dass der Major hier nicht „bluten“, sondern „auf dem 
Boden schlafen“ gesagt haben soll. Bluten, also Verletzt-Sein oder gar Sterben, ist ein 
deutlich stärkerer Ausdruck als der zuerst verwendete, der eher auf die Probleme bei der 
Ressourcenverteilung hindeutet. Die Differenz zwischen den Juden und den Deutschen 
wird weiterhin mit dem Adjektiv „weich“ verdeutlicht. Diese Zuspitzung im Vergleich 
zum ersten Zeugnis lässt darauf schließen, dass Termann während der Vernehmung 
die Wut von Major Weber noch expliziter hervorheben wollte. Die Intention dabei ist, 
die Figur der Deutschen so darzustellen, dass das Gegenüber, also der Staatsanwalt, 
ihm glaubt, er habe keine andere Wahl gegenüber dem aggressiven Major gehabt, als 
die Kompanien zu übergeben. Die Zurückweisung der Schuld erfolgt auf diese Weise 
indirekt, indem „die Deutschen“ als das genuin Böse erscheinen. Parallel dazu zeichnet 
Termann ein selbstheroisierendes Bild, indem er etwa seine Leistung als pflichtbewuss-
ter oder mutiger Kompaniekommandant und als „humanistischer Mensch“ darstellt:

„Ich trage in Bezug auf meinen Umgang mit den Arbeitsdienstlern vor, dass ein Arbeits-
dienstleistender, der nicht meiner Kompanie angehört hat, seinen Namen weiß ich nicht, er 
hat mit seinem Sohn zusammen gedient, sich mir gegenüber so geäußert hat, dass sie nach 
dem Krieg eine goldene Skulptur von mir anfertigen lassen werden, worauf ich geantwortet 
habe, sie sollen eine richtig große machen lassen und mir diese überreichen.“465

Diese teils selbstironische und weitere, ähnliche Episoden tragen keineswegs zur 
Aufklärung des Pusztavámer Massenmordes bei. Sie dienen nur zur Untermalung von 
Termanns Charakter, um seine Verantwortung an den Vorfällen zu leugnen. An ande-
ren Stellen lässt sich die konventionelle Anpassung der Erzählung an den in diesem 
politischen Umfeld vorherrschenden Diskurs beobachten. Während Termann sich in 
seinem Brief auf seine christliche Gesinnung bezieht, betont er im zweiten Zeugnis, 
er habe sich die „antifaschistischen Äußerungen“ eines Arbeitsdienstleistenden bereits 
während des Krieges angehört und mit mehreren Juden die englischen Rundfunknach-
richten verfolgt. Termann ändert sein Zeugnis nicht in der Faktizität, sondern in seiner 
Rhetorik, die er dem herrschenden Narrativ der Nachkriegsjahre anpasst. Ebenso dieser 
Konventionalisierung, dieser Anpassung entsprechend erwähnt der Oberleutnant in der 
Vernehmung den Volksbund der Deutschen in Ungarn. Am 16. Oktober 1944 habe er 
erfahren, dass „der Führer der Volksbundisten, ein örtlicher Schuster“466, eine Einheit 
aus Mór angefordert habe, um die Juden zu „bändigen“467. Vom Hörensagen stammende 
Informationen gibt Termann in seinem Brief nicht weiter, da er diese als nicht relevant 
erachtet. Im veränderten Kontext der aufgeforderten Zeugenschaft bedient er als Ange-
klagter bereits den wachsenden Anti-Ungarndeutschen-Diskurs der offiziellen Politik.

465 „A munkaszolgálatosokkal való bánásmódomra vonatkozólag jellemzésül előadom, hogy egy munkaszolgála-
tos, aki nem is a századomhoz tartozott [sic!] nevét nem tudom [sic!] a fiával együtt szolgált [sic!] azt a 
kijelentést tette nekem, hogy a háború után arany szobrot fognak nekem csináltatni a jóságomért, amire azt 
válaszoltam, hogy csináltassanak jó nagyot és adják át nekem.“ Ebenda, Bl. 218.

466 „[...] a Volksbundisták vezére egy ottani cipészmester [...].“ Ebenda.
467 „[...] a zsidók megfékezésére [...].“ Ebenda.
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Ähnliche Tendenzen lassen sich im dritten Zeugnis von Oberleutnant Termann fest-
stellen.468 Dieses wurde im Rahmen der in Székesfehérvár geführten Verhandlung am 
4. November 1947 protokolliert. Der Anfang seiner Aussage gestaltet sich insofern an-
ders, als Termann den chronologischen Anfang seiner Erzählung deutlich früher setzt. 
Während die beiden vorhergehenden Zeugnisse im September 1944 ihren Ausgangs-
punkt haben, beginnt das dritte Protokoll bereits im Jahre 1939. Diese Analepse, die-
ser ausgiebige zeitliche Vorsprung ermöglicht es dem Zeugen, seine Lebensgeschichte 
nicht nur auf die Ereignisse rund um den Massenmord einzuschränken und somit ein 
differenzierteres Bild von sich zu entwerfen. Im Vergleich zu den vorigen Texten ist 
dieser auch noch ausführlicher. Termann beschreibt alles bis ins kleinste Detail und 
integriert dabei neue Erzählsegmente in sein Narrativ:

„Unsere Küche war, aus dem Bergwerk Richtung Dorf kommend, etwa 100 Meter vom 
Pfarrhaus entfernt bei einem hohen Haus. In der Küche waren 4 Arbeitsdienstler als Köche 
und ein Kader als Wache eingeteilt. Jeden Morgen um 8 Uhr wurde die Kopfzahl auf dem 
Hof des der Küche gegenüberliegenden Hauses festgestellt, wo auch eine kleine Küche war. 
Das Frühstück war um 7 Uhr morgens und danach die Mitgliederzahlkontrolle, danach freie 
Beschäftigung. Das Abendessen war um 6 Uhr abends.“469

Diese exakte, sorgfältige Deskription erweckt den Eindruck, Termann habe unend-
liche Zeit, Autorität und Kompetenz, den Rezipienten alles mitzuteilen, wobei der ei-
gentliche Kontext, nämlich das Verhör als angeklagter Kriegsverbrecher, in den Hin-
tergrund gerückt wird. Das obige Zitat führt den routinemäßigen, ruhigen Alltag der 
Arbeitsdienstkompanien auf plastische Weise vor, wodurch die durch „die Deutschen“ 
plötzlich erscheinende Gewalt als noch dramatischer erscheint. Termann war Teil die-
ses – fast idyllischen – Alltags und wurde ebenso wie die Arbeitsdienstleistenden von 
seinen Vorgesetzten im Stich gelassen und der deutschen Willkür ausgesetzt. Ein sol-
ches Erzählmuster führt laut Barthes470 zu einem Wirklichkeitseffekt, der dem Ober-
leutnant als Angeklagtem ohne Bürgen die Chance bietet, Vertrauen zu evozieren und 
an Glaubwürdigkeit zu gewinnen. 

Trotz der semantischen Differenzen der drei aufeinanderfolgenden Zeugenaussagen 
gelang Termann sein Sprechakt. Er konnte das Volksgericht überzeugen und wurde 
freigesprochen.

Nach der Ermittlung und dem Prozess am Volksgericht Székesfehérvár geriet  László 
Termann bei der Ermittlung der Frankfurter Staatsanwaltschaft zum Pusztavámer 
 Massenmord erneut ins Visier. Am 21. Januar 1974 wurde er im Rahmen des Rechts-
hilfeverfahrens in den Amtsräumen des Innenministeriums der Volksrepublik Ungarn 

468 Termann Nr. 3, ebenda.
469 „A konyhánk a bányából jövet a falu felé a plébániától kb. 100 méterre volt egy magas háznál. A konyha körül 

4 munkaszolgálatos szakács volt beosztva és egy keret felügyelőnek. Minden reggel 8 órakor volt a létszám 
megállapítás a konyhával szembe [sic!] levő ház udvarán, ahol egy kisebb konyha is volt. A reggeli 7 órakor 
volt és utána volt a létszám megállapítás, majd tetszés szerinti foglalkozás. Vacsora este 6 órakor volt.“ Eben-
da, Bl. 284.

470 Vgl. dazu Barthes, S. 164–172.
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vernommen.471 Seine Position in der Bezeugung änderte sich nun vom Angeklagten 
zum Zeugen, der zwar weiterhin der Gefahr eines falschen Zeugnisses ausgesetzt war, 
sich jedoch nicht mehr als Befehlshaber der Kompanie(n) zu verantworten hatte. Dieser 
veränderte Rahmen beeinflusst die Darstellung der Geschehnisse, da die nicht mehr 
präsente Bedrohung der Strafverfolgung die oben beschriebene Zuspitzung nicht mehr 
erfordert. Dies wird etwa in dem bereits erläuterten Beispiel der Paraphrasierung des 
Gesprächs mit dem Flak-Kommandanten erkennbar:

„Major Weber teilte mir schreiend mit – was mir der Dolmetscher übersetzt hat –, Was wol-
len Sie eigentlich. [sic!] Während die Juden in Betten mit Bettdecken schlafen. [sic!] liegen 

die deutschen Soldaten in Regen und Schlamm auf der Erde. Das darf nicht sein, ich nehme 
die jüdischen Arbeitsdienstler zur Arbeit mit.“472 [Hervorhebung A. B.]

An der Art und Weise, wie Termann Major Weber zitiert, lässt sich eine Steigerung, 
eine Zuspitzung vom ersten bis zum dritten Zeugnis ablesen, wobei diese steigende 
Kurve der Dramatisierung in seiner letzten Aussage deutlich abnimmt. Hier „bluten“ 
die deutschen Soldaten nicht mehr, sondern sie „liegen in Regen und Schlamm auf der 
Erde“. Angesichts der präsenten Bedrohung, sich für den Pusztavámer Massenmord 
auf irgendeine Weise verantworten zu müssen, ändert Termann sein Narrativ. Dies lässt 
sich außer am eben erläuterten Beispiel auch an der Charakterisierung der eigenen Per-
son beobachten. Während in den ersten drei Aussagen die allgemeine Darstellung eines 
humanistischen, gutmütigen Menschen einen wichtigen Stellenwert in der Erzählung 
einnimmt, beinhaltet das vierte Zeugnis solche Erzählsegmente nicht, weil der Ober-
leutnant die Artikulierung dieser als nicht mehr relevant bzw. nötig erachtet.

Der einzige Bezug auf seine Position während der Geschehnisse am 15. und am 16. 
Oktober 1944 erscheint in Form wiederholter Hinweise auf die gültige Befehlskette 
und auf die strenge militärische Hierarchie:

„Ich sei überhaupt nicht der Kommandant und auch der höhere Befehlshaber könne sie [die 
Arbeitsdienstkompanien – A. B.] ihm [Major Weber – A. B.] nicht übergeben ohne die Ge-
nehmigung des Gesundheitsministeriums.“473

Demnach handelte er korrekt und tadellos. Eine moralische Ebene der Verantwor-
tung abseits dieses streng regulierten Systems wird nicht angesprochen. Wer gegen 
die gültige Ordnung verstoßen hat, benennt Termann klar: Major Weber und die deut-
schen Soldaten. Der Täterfokus verschiebt sich im Zusammenhang mit der Intention 
der Vernehmung, die diesmal von der BRD ausging, auf „die deutschen Täter“, über die 
der ungarische Oberleutnant exakte Informationen mitteilt. So beschreibt er die Person 
Major Weber, um ihre Identifikation zu ermöglichen. Bezüglich der Zuordnung der am 
Massaker beteiligten Militärangehörigen äußert er sich so, dass er weder „bei Major 
Weber noch bei seinen Untergebenen das SS-Abzeichen“ gesehen habe. Die von ihm 

471 Termann Nr. 4, in: BArch B 162/9583.
472 Ebenda, Bl. 90. 
473 Ebenda.
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beschriebenen zehn bis zwölf für die Hinrichtung eintreffenden Soldaten bezeichnet er 
einfach als „Deutsche“. Diese Deutschen werden in Termanns viertem Zeugnis noch 
inflationärer als das Böse dargestellt. Dies verdeutlicht etwa eine neue Episode in der 
Erzählung des Tages des Massenmordes:

„Ich winkte erneut, daß sie zum Mittagessen kommen sollten, aber darauf kam einer der sie 
begleitenden deutschen Soldaten zum Kessel und hat diesen mit einem Fußtritt umgesto-
ßen.“474

Neben dieser zitierten Episode lassen sich in der letzten Aussage mehrere Erzähl-
segmente identifizieren, die hier zum ersten Mal vorkommen. So etwa die Beschrei-
bung der Freude der Juden nach der Horthy-Proklamation:

„Ich muß bemerken, daß der größte Prozentsatz der Dorfbewohner aus Schwaben bestand, 
die das Benehmen der Arbeitsdienstler, wie ich später erfahren habe, so ausgelegt haben, daß 
sie einen Aufstand gegen die Deutschen durchführen wollten.“475

Das Zitat, so betont Termann selbst, beschreibt nicht seine eigene Wahrnehmung 
oder Erinnerung, sondern gibt eine von einem Dritten stammende Information weiter, 
der der Oberleutnant Glauben schenkte und die er deswegen reproduziert. Nicht bei al-
len neuen Erzählsegmenten weist Termann auf die Herkunft der Informationen hin. Bei 
der Lektüre der BFL-Zeugnisse tauchen diese aber auch in anderen Zeugenaussagen 
auf. Das Phänomen, das sich hier herauskristallisiert, ist die Wissenszirkulation bzw. 
der Wissenstransfer unter den Zeugen. Termann, der als Angeklagter die Ermittlungen 
und die Verhandlung des Volksgerichts Székesfehérvár selbst mitverfolgte, integriert 
das dort Gehörte in seine spätere Zeugenschaft. Daraus lässt sich folgern, dass voraus-
gegangene Zeugnisse auf die Zeugenschaft als gegenwärtiger, institutionell eingebette-
ter Sprechakt ebenso einen Einfluss ausüben wie der Rahmen, in dem Zeugnis abgelegt 
wird.

Solche Tendenzen lassen sich auch in den Zeugenaussagen von Zoltán Jakab, ein-
satzleitendem Feldwebel der Ärztekompanie, nachweisen. Jakab wurde am 11. Mai 
1945 zum ersten Mal in Miskolc vernommen.476 Diese Vernehmung ist zwar Teil der 
Akte des Pusztavámer Massenmordes am Volksgericht Székesfehérvár, unterscheidet 
sich in ihrer Entstehung jedoch von den anderen. Der Vernehmungsort befand sich 
nicht in der offiziellen Räumlichkeit einer staatlichen Instanz, sondern in der Wohnung 
eines ehemaligen jüdischen Arbeitsdienstlers in Miskolc. Weiterhin leiteten jüdische 
Überlebende die Vernehmung. Sie agierten als Vertreter der „Abteilung der Deportier-
ten und Verschwundenen“477. Eine Belehrung oder eine Vereidigung wurden, ebenso 
wie die Fragen der Vernehmer, nicht dokumentiert. Die Authentizität des Dokuments 
ergibt sich aus den Unterschriften des Zeugen und des aus vier Personen bestehenden 

474 Ebenda, Bl. 92.
475 Ebenda, Bl. 88.
476 Jakab, in: BFL 19923/1949.
477 Ungarisch: Elhurcoltak és Eltűntek Ügyosztálya. 
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Vernehmungskomitees. Das Protokoll gelangte erst später zum Volksgericht Miskolc, 
das dieses an das die Ermittlungen leitende Volksgericht Székesfehérvár weiterleitete.

Jakab beginnt seine Erzählung mit dem 25. August 1944, da er an jenem Tag als 
einsatzleitender Feldwebel der Ärztekompanie eingeteilt wurde. In Jolsva erhielt er den 
Befehl von Oberleutnant Székely, er solle mehr Pausen als Arbeit von der Kompanie 
erwarten, da deren Mitglieder Ärzte, Apotheker und Ingenieure seien, die nur ihren 
Berufen entsprechend arbeiten dürften. Von Jolsva wurde die Kompanie zuerst nach 
Tornalja, dann über Méhi nach Bakonysárkány versetzt. Jakab beschreibt die Reise 
und die antisemitischen Übergriffe eines neuen Mitglieds des Truppenkaders, István 
Boldizsár. Am 2. Oktober 1944 erreichten sie Pusztavám. 

Die Ankunft, erzählt der Feldwebel, habe sich nicht einfach gestaltet, da die Pus-
ztavámer, die fast alle „Schwaben“ gewesen seien, sich der Kompanie gegenüber sehr 
schlecht verhalten hätten. Wie Jakab erzählt, wollten die Einheimischen weder Quartier 
geben noch bei der Verpflegung helfen. Ohne eine Überleitung setzt er mit dem folgen-
den Satz fort:

„Im Dorf war der Volksbund, dessen Leiter ein örtlicher Schuster war, stark organisiert.“478

Obwohl Jakab die Sätze nicht mit einem sprachlichen Verknüpfungselement ver-
bindet, suggeriert er einen Zusammenhang zwischen den Ungarndeutschen, dem VDU 
und der Haltung der Pusztavámerinnen und Pusztavámer gegenüber der Arbeitskompa-
nie. Diese vermeintliche Kausalität in der Erzählung geht der Beschreibung des Mas-
senmordes voraus und macht den Weg für ein späteres Erzählsegment frei. 

Am 14. Oktober 1944 wurde Jakab mit fünf jüdischen Mitgliedern der Ärztekom-
panie nach Budapest geschickt, um dort Medikamente für das Bataillon zu besorgen. 
Am Tag darauf erfolgte der Szálasi-Putsch. Der Feldwebel versteckte die Juden in sei-
ner Wohnung und blieb vorerst mit ihnen in Budapest. Mit drei Tagen Verzögerung 
erreichte sie die Nachricht vom Massenmord. Der Zeuge entschied sich, alleine nach 
Pusztavám zurückzukehren, um mehr über die Geschehnisse zu erfahren. Dort traf er 
einen Einheimischen namens Gál, der die Geschehnisse folgendermaßen beschrieb:

„Nach der Radioproklamation des Reichverwesers am 15. sind die Mitglieder beider Ar-
beitsdienstkompanien auf die Straße gegangen und haben ihre Abzeichen in dem Glauben 
abgelegt, die bisher gültigen Verordnungen würden infolge der Rede des Reichverwesers 
ihre Gültigkeit verlieren. Den Einwohnern hat das missfallen und sie haben die Arbeits-
dienstler in ihre Quartiere geschickt, wobei sie von den dort stationierten deutschen Soldaten 
Hilfe bekommen haben. [...] Der Volksbund-Leiter des Dorfes, der schon oben erwähnte 
Schuster, wir wissen nicht genau, ob per Telefon oder persönlich, benachrichtigte eine der 
deutschen Dienststellen in Székesfehérvár und beschuldigte die Juden, sie würden einen 
Aufstand vorbereiten, und bat sie um sofortiges Handeln. Ein Befehl wurde sofort erteilt und 
25 SS-Burschen kamen ins Dorf.“479

478 „A faluban erősen meg volt szervezve a Volsbund [sic!] melynek vezetője egy ottani suszter volt.“ Ebenda, 
Bl. 85.

479 „A 15.-iki [sic!] kormányzói rádiószózat elhangzása után az ott lévő munkaszolgálatos két század emberei 
keret nélkül kimentek az utcára és levették a karszalagukat annak a tudatában, hogy a kormányzói szózat 
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Am Montag, dem 16. Oktober, so Jakab weiter, sammelten die SS-Männer die Mit-
glieder beider Kompanien ein, etwa 148 Personen aus der Ärztekompanie und 63 Ar-
beitsdienstleistende aus der Kompanie Nr. 107/320, und brachten sie zunächst ins Berg-
werk. Gegen Mittag kehrten sie für kurze Zeit ins Dorf zurück und wurden dann hinter 
den Hügel geführt, wo sie in Zwanzigergruppen erschossen wurden. Die Hinrichtung, 
erzählt der Zeuge, wurde von den Volksbundmitgliedern des Dorfes beobachtet. Diese 
begrüßten sie mit dem Ausruf „Heil, Hitler!“. Die Habseligkeiten der Juden wurden auf 
drei LKW geladen, zwei davon fuhren nach Mór, einer blieb in Pusztavám.

Der Zeuge Jakab fungiert somit als sekundärer Zeuge für Gál und weitere Pusztavá-
mer, die ihm vom Massenmord berichteten. Er schenkt diesen Glauben und behandelt 
das vom Hörensagen Erfahrene genauso wie seine eigenen Erlebnisse, da er beides als 
einander ergänzende Erzählsegmente ansieht, die Kausalität herstellen und ein kohä-
rentes Zeugnis ermöglichen. Im Gegensatz zu den bereits vorgestellten Zeugenaussa-
gen, die in einem juridisch-politischen Rahmen aufgenommen wurden, besteht beim 
Zeugnisablegen im Falle Jakabs keine Gefahr, sich oder andere durch das Zeugnis zu 
gefährden. Jakab ist weder angeklagt noch gehört er zu einer politisch diskriminierten 
Gruppe, für die die Zeugenschaft über den Pusztavámer Massenmord folgenreich wäre. 
Während Oberleutnant Termann bemüht ist, sich als heldenhafte, pflichtbewusste und 
ehrenhafte Person darzustellen, erwähnt der Zeuge Jakab die Rettung der „Jungs“ durch 
seine Intervention in Budapest nur beiläufig. Die im vorigen Unterkapitel skizzierte op-
portunistische Zeugenschaft verliert ihre durchdringende Präsenz, wenn der Zeuge sich 
sozial und politisch sicher fühlt und der Sprechakt in eine als neutral oder gefahrlos 
wahrgenommene Umgebung eingebettet ist. Jakabs jüdische Vernehmer scheinen dem 
Zeugen bei seiner Aussage viel Freiraum gegeben zu haben, da der protokollierte Text 
keine Spuren tendenziöser Fragen aufweist. Jakabs Person stand nicht auf dem Prüf-
stand, er musste seine Haltung nicht extra darlegen, sondern ihm wurde per se Glauben 
geschenkt. Aufgrund welcher Faktoren dieses Vor-Vertrauen entstand, lässt sich aus 
dem Protokoll nicht entnehmen. Ein starkes Indiz liefert jedoch die Datenbank des Yad 
Vashem Archivs, in der Zoltán Jakab seit 2002 als sogenannter „Righteous“ gelistet 
ist. Demnach half er nicht nur den Pusztavámer Arbeitsdienstleistenden, sondern auch 
anderen Juden, was von einer offiziellen Instanz, dem Yad Vashem, bestätigt wird:

„During the war, Zoltán Jakab, b. 1908, a left minded person, was a blacksmith working at 
the MÁVAG (the Machine Factory of the Hungarian Royal State Railways) in Budapest. [...] 
On October 14, 1944, one day prior to the Szálasi take-over, Jakab, together with five physi-
cians and pharmacists, traveled to Budapest in order to bring medicine to the battalion. When 
they arrived to Budapest, Jakab hid the five Jews in his own apartment for two days until they 
found other hiding places. In November 1944, at Teleki Square in Budapest, Jakab spotted 
a woman [...] with her two sons. [...] Jakab, who was wearing his uniform as he always did, 

következtében az eddigi rendelkezések hatályukat vesztik. A lakosság ezt igen rossz szemmel nézte, vissza 
zavarta a munakszolgálatosokat a körleteikbe, ebben az ottani lévő német katonaság is segítségükre volt. [...] 
A falu Volsbund [sic!] vezére a már fentebb emlitett [sic!] suszter, nem tudjuk telefonon-e, vagy személyesen, 
felhivta [sic!] a székesfehérvári valamelyik német parancsnokságot azzal a váddal, hogy a zsidók lázadást 
készítenek elő és sürgős intéskedést kér. A rendelkezést azonnal kiadták és 25 SS legény érkezett a faluba.“ 
Ebenda.
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took them out of the line and back to his home. They hid with the Jakabs for a few days, until 
they found a hiding place on the Buda side of the city.“480

Jakab legte besonders früh, und zwar im Mai 1945, sein erstes Zeugnis ab. Die 
Distanz zum Massenmord und zum Krieg überhaupt war noch äußerst gering. Dem-
zufolge hatten die im Verlauf der Zeit immer stärker werdenden Anpassungsprozesse 
noch keinen Einfluss auf sein persönliches Narrativ.481 Dieser Hinweis erscheint im 
Zusammenhang mit den Anschuldigungen gegen Stammler und den Volksbund – die, 
wie bereits erläutert, während der Ermittlungen und der Verhandlung am Volksgericht 
Székesfehérvár immer stärker hervorgehoben wurden – beachtenswert, und zwar aus 
dem Grund, dass Jakab zum Zeitpunkt des Zeugnisablegens noch nicht dem Narrativ 
des Volksgerichts ausgesetzt war, aber trotzdem eine klare Position bezüglich der Ver-
antwortlichen für den Massenmord bezog. Demzufolge wäre es nicht zu dem Massaker 
gekommen, wenn Stammler nicht eine deutsche Dienststelle benachrichtigt hätte.

In einem etwas anderen Kontext betont er dieses Erzählsegment während seiner 
Vernehmungen im März und im September 1947482 am Volksgericht Székesfehérvár: 

„Ich habe so einen Tratsch im Dorf gehört, dass einige von den Dorfbewohnern am Exekuti-
onsort waren und vor Ende des Massakers mit erhobener Hand „Heil, Hitler“ gerufen haben. 
Ich habe gehört, dass der Schuster Franz Stammler am Exekutionsort präsent war.“483

Während Jakab die obige Geschichte in seinem ersten Zeugnis als von Dritten 
stammend, aber als glaubwürdig einzustufen darstellt, zieht er im Jahre 1947 sein be-
dingungsloses Vertrauen zurück und distanziert sich von den vom Hörensagen stam-
menden Informationen. Während also etwa die ungarndeutschen Zeugen während der 
wiederholten Vernehmungen im Rahmen des Volksgerichtsprozesses zu einer Ver-
schärfung der Anschuldigungen dem VDU und dessen Funktionären gegenüber ten-
dieren, kennzeichnet die Zeugenschaft von Jakab eine entgegengesetzte Entwicklung. 
Der Feldwebel formuliert differenzierter und achtet darauf, welche Erzählsegmente 
artikuliert werden und wie er diese einrahmt. Ebenso lässt sich beobachten, dass er 
Widersprüchlichkeit und dadurch eine Art Unsicherheit zulässt, was im ersten Zeugnis 
aufgrund eines von inneren Widersprüchen freien Kausalitätsanspruchs nicht der Fall 
war. Der ambivalente Prozess, der sich hier herauskristallisiert, weist auf einen multidi-
rektionalen Einfluss des Bezugsrahmens abhängig von den jeweiligen Sprecherpositi-
onen hin. Es sind also nicht nur die vernehmenden Institutionen, sondern insbesondere 
das Verhältnis und die Position des Zeugen in dieser sozialen und politischen Matrix 
ausschlaggebend. Diese Einflussnahme erfolgt nicht nach einem klaren Regelwerk 

480 Zitat aus der Onlinedatenbank des Yad Vashem Archivs, in: Yad Vashem, Righteous. Die Originalakte befin-
det sich in der Sammlung „Righteous Among the Nations Department“ YVA, in: M.31.2/9739.

481 Vergleiche dazu Pető, S. 4.
482 Jakab Nr. 2–3, in: BFL 19923/1949.
483 „Hallottam olyan pletykát a faluban, hogy a falubelik közül is voltak kint a kivégzésnél és a kivégzés vége 

elött [sic!] felemelt karral ‚Heil Hitler-‘-t [sic!] kiáltottak. Hallottam, hogy Stammler Ferenc suszter kint volt 
a kivégzésnél.“ Ebenda, Bl. 325.
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oder einer Grammatik, sondern immer in Wechselwirkung. Auf Veränderungen wird 
empfindlich reagiert. 

Von den über 20 im Rahmen des Volksgerichtsprozesses vernommenen Militärange-
hörigen soll an dieser Stelle zuletzt das zweite Zeugnis von Lajos Berentés, dem dienst-
habenden Zugführer der Arbeitsdienstkompanie Nr. 107/320, analysiert werden.484 Es 
wurde am 23. April 1947 in Miskolc aufgezeichnet. Am 15. Oktober 1944, erzählt Be-
rentés, freuten sich die Arbeitsdienstler über die Aussicht auf ihre Entlassung. Doch im 
Laufe des Tages wurde der Zeuge gewarnt, die schwäbische Bevölkerung bereite etwas 
gegen die Kompaniemitglieder vor. Kurz darauf beobachtete Berentés, wie SS-Männer 
in sechs LKW ankamen und mit Maschinenpistolen patrouillierten. Der Zeuge, der 
all das auf der Straße beobachtete, wurde auf vier Arbeitsdienstler aufmerksam, die 
von den deutschen Soldaten aus ihren Quartieren vertrieben wurden. Sie wurden in 
ein Haus gedrängt, wo ein deutscher Wachtmeister bereits einen Arbeitsdienstler und 
dessen Sohn als Geisel genommen hatte.

Berentés sagte den Arbeitsdienstlern daraufhin, sie sollten fliehen. Im Dorf habe 
Berentés erfahren, die SS-Männer seien auf die Anzeige eines Schusters hin aus Mór 
nach Pusztavám geschickt worden, weil dieser die Juden beschuldigt habe, für Aufruhr 
zu sorgen. Am darauffolgenden Tag mussten Berentésʼ Vorgesetzte zum Stab nach Ba-
konysárkány, weswegen der Zeuge am Tag des Massenmordes Befehlshaber der Kom-
panie Nr. 107/320 war. Nach dem Frühstück trieben „die Deutschen“ die Arbeitsdienst-
ler zusammen und führten sie aus dem Dorf hinaus. Der Zeuge versuchte, von einem 
SS-Oberleutnant zu erfahren, was mit der Kompanie geschehen solle. Dieser schickte 
den Zugführer fort und bedrohte ihn sogar mit seinem Gewehr. Gegen Mittag kamen 
die Arbeitsdienstleistenden ins Dorf zurück und Berentés ließ einen SS-Major fragen, 
ob er das Mittagessen für die Kompanie vorbereiten solle. Der Major meinte, die Juden 
seien satt. Auf Berentésʼ Bitte, dass man sie sich zumindest anständig anziehen lassen 
sollte, antwortete der SS-Mann mit einem vielsagenden ironischen Spruch:

„[...] ich [Berentés – A. B.] solle mir darüber keine Sorgen machen, sie würden schon einge-
deckt werden. [...] Als ich diese Äußerung von dem SS-Major gehört hatte, konnte ich daraus 
schon schliessen [sic!], was geschehen würde.“485

Die SS führte die Arbeitsdienstler dann erneut aus dem Ort hinaus. Der Zeuge erfuhr 
erst später von einem Pusztavámer, dass die Kompaniemitglieder erschossen worden 
waren. Noch am selben Tag suchte der schon erwähnte Schuster in Begleitung eines 
SS-Mannes den Zeugen auf und nahm ihn mit zwei anderen ungarischen Militärange-
hörigen „zum Verhör“ beim SS-Major mit. Berentés beschreibt die Situation als äußerst 
bedrohlich, da „hinter jedem ein SS-Soldat mit Maschinengewehr“ stand. Am Anfang 
des Verhörs fragte ein anwesender SS-Leutnant die drei ungarischen Soldaten, ob sie 

484 Berentés, ebenda.
485 Berentés, in: BArch B 162/9583, Bl. 82. Die Originalzeugenaussage aus dem Jahr 1947 gelangte im Rahmen 

des Rechtshilfeverfahrens an die Frankfurter Staatsanwaltschaft und wurde 1974 beglaubigt übersetzt. Die 
Zitate werden nach einem eingehenden Äquivalenzvergleich mit dem Originalprotokoll direkt der deutschen 
Übersetzung entnommen. Die bis zum nächsten Zeugnis vorkommenden Zitate stammen ausnahmslos aus 
dieser Quelle.
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Deutsch sprächen. Als diese verneinten, fing der SS-Leutnant an, Ungarisch zu spre-
chen. Er wolle wissen, wohin der Rest der jüdischen Arbeitskompanien verschwunden 
sei. Berentés erklärte ihm, dass er nur für die eine Kompanie zuständig sei und von 
den 178 Juden genau 100 in der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober geflohen seien. 
Der SS-Major verfügte über eine Namensliste, mit der Berentésʼ Aussage verglichen 
wurde. Da die Angaben übereinstimmten, wurde der Zeuge entlastet und sogar zum 
Abendessen eingeladen, wo er den SS-Leutnant fragte, was mit den Juden geschehen 
sei. Dessen Antwort lautete:

„Die Arbeitsdienstler wollten im Dorf eine Revolution anzetteln, so daß wir die 203 Leute 
liquidiert haben.“486

Nachdem der SS-Leutnant das Verhör abschlossen hatte, zeigte er dem Zeugen eine 
ungarische Tapferkeitsmedaille487, die er genau wie Berentés auf der Brust trug. Wann 
und wofür er diese Medaille erhalten hatte, geht aus dem Protokoll nicht hervor. Sei-
nem Zeugnis zufolge ist es möglich, dass ein ungarisch sprechender SS-Leutnant am 
Pusztavámer Massenmord beteiligt war. Dies deutet auf die bereits in Kapitel 3.3 „Zeu-
genschaft der Pusztavámerinnen und Pusztavámer“ erläuterte Annahme hin, dass Franz 
Stammler eine ihm bekannte Person über den „Judenaufstand“ am 15. Oktober 1944 
unterrichtet hat. Da auch bei der SS ungarndeutsche Männer dienten, ist eine solche 
Überschneidung im Falle des Pusztavámer Massenmordes durchaus vorstellbar.

Die Frage nun, ob diese Person der SS oder der in Pusztavám stationierten Flak-Ein-
heit angehörte, kann nicht beantwortet werden, da Berentés undifferenziert entweder 
über „die Deutschen“ oder über „die SS“ spricht. Die von ihm beschriebenen sechs 
LKW gehörten mit großer Wahrscheinlichkeit der Flak-Einheit und nicht der SS, da 
diese erst am 16. Oktober für die Hinrichtung nach Pusztavám kam. Der mehrmals er-
wähnte SS-Major könnte ebenso mit Major Weber von der Flak-Einheit identisch sein. 
Berentésʼ Sprachgebrauch zeigt die bei den meisten ungarischen Zeugen herrschende 
Undifferenziertheit, was die diversen deutschen Einheiten betrifft. Daher gestaltet sich 
besonders die juristische Verantwortungssuche problematisch.

Das Thema der Verantwortung bzw. des Pflichtbewusstseins zieht sich durch das 
gesamte Zeugnis, da Berentés immer wieder darauf hinweist, dass er den Vorschriften 
entsprechend gehandelt habe. Obwohl er als Zeuge und nicht als Angeklagter vernom-
men wird, rechtfertigt er seine Haltung und versucht sich als pflichtbewussten Men-
schen darzustellen. An manchen Stellen scheinen diese Hinweise eher eine Beruhigung 
für sich, für das eigene Gewissen und nicht eine Rechtfertigung gegenüber der Justiz 
oder ihrem Vernehmer zu sein. Parallel dazu entwirft er ein Narrativ der Bedrohung, 
demzufolge sein Leben ebenso bedroht war wie das der Arbeitsdienstler. Etwa bei der 
folgenden Episode, die er abweichend von seiner ansonsten chronologischen, linearen 
Erzählung am Ende seines Zeugnisses schildert:

486 Ebenda, Bl. 85.
487 Vitézségi érem.
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„[...] als die Deutschen in das Dorf kamen, befand ich mich in einem Bezirk [? – A. B.]; da 
kam ein großer SS-Feldwebel zu mir, zog seine Pistole aus dem Halfter, setzte sie an meine 
Schläfe und sagte zu mir: wenn von hier nur ein einziger Mann flieht, wirst Du auch hinge-
richtet.“488

In dieser Lage fühlte er sich gefangen und konnte auch nichts gegen „die Deut-
schen“ unternehmen. Während Berentés sich selbst dadurch entlastet, tut er das mit 
Oberleutnant Termann, Kommandant der Ärztekompanie, nicht:

„Nach meiner Ansicht liegt die Verantwortung allein bei dem Oberleutnant Teelmann Laszlo 
[Termann László – A. B.], weil er in Abwesenheit unseres Kompagnie-Kommandanten [sic!] 
der Ranghöchste und zur Befehlsausgabe befugt war und sogar genügend Zeit zur Verfügung 
hatte, um die Etappen-Kommandantur in Bakonysárkány zu benachrichtigen, aber er hat das 
versäumt und vor meinen Augen hat er Beratungen mit den Deutschen geführt.“489

Aus diesem Zitat geht hervor, dass Berentés auch für seine Kompanie Termann 
als Verantwortlichen ansah, zumindest was den Massenmord betrifft. Am Anfang des 
Zeugnisses betont er mehrmals, er sei in Abwesenheit seiner Vorgesetzten für die Kom-
panie Nr. 107/320 zuständig gewesen und habe die Ereignisse beobachten wollen. 

Aus sprachlicher Sicht ist das Zeugnis von Berentés in klaren Aussagen verfasst und 
folgt abgesehen von kleineren Episoden einem linearen, chronologisch aufgebauten 
Erzählmodus. Die bereits in vorigen Kapiteln beschriebene Modifikation der Sprache 
durch die Übersetzung kann auch hier teilweise beobachtet werden. Die stilistischen 
Änderungen sind aber wesentlich seltener. Lücken und Fragmentierungen, die als In-
diz für ein freieres Zeugnisablegen ohne tendenziöse Fragestellungen gedeutet werden 
könnten, weist der Text kaum auf. Berentés kreiert eine lebendige Erzählung, bei der 
man sich die Einzelheiten plastisch vorstellen kann. Diese ergänzt er mit Zitaten der 
Akteure. Es lässt sich folgern, dass ihm das Zeugnisablegen, auch wenn er dazu aufge-
fordert worden war, leichtfiel und dass er durch die Versprachlichung seiner Erlebnisse 
sein Gewissen beruhigen konnte.490 

Die oben analysierten Zeugenaussagen entstanden im Rahmen der Ermittlungen 
und der Verhandlung zum Pusztavámer Massenmord am Volksgericht Székesfehérvár. 
Angehörige der Kommandantur und der Wachmannschaft waren ebenso wie Puszta-
vámer Volksbundmitglieder gemäß Paragraf 11 Absatz 5 Volksgerichtsgesetz wegen 
Kriegsverbrechen angeklagt. Dieses besagt:

„Kriegsverbrecher ist jemand, der [..] unter Missbrauch der ihm anvertrauten Macht Gräu-
eltaten verübt hat oder generell Anstifter, Täter oder Teilnehmer von illegalen Exekutionen 
oder Folterungen von Menschen war.“ 491

488 Ebenda.
489 Ebenda, Bl. 86.
490 Vgl. dazu Brooks; Felman/Laub; Laub, Genocidal Trauma.
491 „11. § Háborús bűnös az: [...] aki [...] a reá bízott hatalommal visszaélve kegyetlenkedett, vagy aki általában 

felbujtója, tettese vagy részese volt emberek törvénytelen kivégzésének vagy megkínzásának.“ Országos 
Törvénytár, Népbíráskodás.
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Die Zeugenaussagen der ungarischen Militärangehörigen waren die einzigen Quel-
len aus Militärkreisen zum Massaker, da keine ergänzenden Dokumente, schriftlichen 
Berichte oder Befehle, mit denen die Zeugenaussagen hätten kontrastiert werden kön-
nen, aufgefunden wurden. Aus diesem Grunde war es den Angeklagten äußerst wichtig, 
Vertrauen zu wecken. Das Bemühen, dem Volksgericht gegenüber als authentische, au-
toritäre Zeugen zu erscheinen, beeinflusste das Zeugnisablegen maßgeblich, da Erfolg 
oder Misserfolg der Zeugen, also die Frage, wem die Volksrichter Glauben schenkten 
und wem nicht, über ihr Schicksal entschieden. Das Urteil als Resümee aus zahlreichen 
Zeugenaussagen gibt ein neues, von einer staatlichen Instanz akzeptiertes Narrativ des 
Pusztavámer Massenmordes wieder, das jedoch nicht mehr die Singularität der ein-
zelnen Zeugnisse hervorhebt und eine zwar kohärente, aber deutlich reduzierte Versi-
on der Geschehnisse präsentiert. Das Urteil beeinflusst die spätere Wahrnehmung der 
Zeugenaussagen und setzt eine neue Konvention über den Pusztavámer Massenmord 
fest. Dieses als offiziell fixierte Narrativ wird als Träger des Wissens über das Massaker 
angesehen und kursiert in den folgenden Jahrzehnten als authentisches Dokument. So 
gelangt es im Rahmen des Rechtshilfeverfahrens im Jahre 1974 auch an die Frankfurter 
Staatsanwaltschaft.

Dreißig Jahre nach dem Pusztavámer Massenmord wurden im Rahmen der Ermitt-
lungen der Frankfurter Staatsanwaltschaft deutsche Militärangehörige vernommen, die 
entweder im NS-Verwaltungsapparat tätig oder in Pusztavám stationiert gewesen wa-
ren. Theodor Bachmann492, Oberleutnant der in Pusztavám stationierten Flak-Sonder-
gerätewerkstatt493, sagte am 23. Januar 1975 in Heringen aus.494 Die Vernehmung wurde 
von einem Kriminalhauptmeister geleitet und folgte einer von den bisherigen Zeugen-
vernehmungen abweichenden Struktur. Der Zeuge wurde in einer Vorbesprechung mit 
dem Gegenstand seiner Vernehmung bekannt gemacht und gemäß Paragraf 55 Straf-
prozessordnung495 zur Wahrheit ermahnt. Dies bedeutet, dass Bachmann die Beantwor-
tung einer Frage hätte verweigern können, wenn er sich mit der Antwort selbst belas-
tet hätte. Diesem strikt juristischen Auftakt folgte keine allgemeine Aufforderung zur 
Schilderung des Pusztavámer Massenmordes, sondern zunächst eine kurze Vorstellung 
der Person und danach eine strikte Befragung nach einem vorbereiteten Fragenkatalog, 
der ebenfalls Teil des Vernehmungsprotokolls ist. Er bestand aus insgesamt 47 Fragen, 
die logisch und chronologisch aufeinander aufbauen und das Vorwissen der Staatsan-
waltschaft widerspiegeln. Die Beantwortung der ersten Fragen, die auf genaue Zahlen, 
Angaben und Namen abzielen, erfolgt kurz und prägnant: Entweder liefert Bachmann 
die gewünschte Information oder gibt an, diese vergessen zu haben. Ab der 15. Frage 
visiert der Vernehmer die in Pusztavám stationierten jüdischen Arbeitskompanien an. 
Bachmann antwortet wie folgt:

492 Von einer Anonymisierung wird aufgrund der nicht schutzpflichtigen Akten anderer Archive abgesehen, weil 
eine Identifizierung des Oberleutnants wegen seiner leitenden Position, basierend auf den bereits analysierten 
Zeugenaussagen, mühelos erfolgen könnte. Aus diesem Grunde werden die Namen der in Pusztavám statio-
nierten Flak-Leutnante und -Majore nicht anonymisiert. 

493 Auch unter der Bezeichnungsvariante: Flakgerät-Sonderwerkstatt.
494 Bachmann, in: BArch B 162/9584.
495 Auskunftsverweigerungsrecht. Siehe dazu Kapitel 3.4 „Zeugenschaft der aus Pusztavám Vertriebenen“.
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„An Juden oder jüdische Arbeitsdienstler habe ich keine Erinnerung. Ich weiß nicht, ob unter 
Uniformierten sich Juden befanden. Von der Abdankung HORTHYS habe ich damals nichts 
erfahren. Es könnte sein, daß nach dem Umsturz Patrouillen aufgestellt wurden und zwar 
aufgrund der Erfahrungen in Rumänien, als wir von diesen angegriffen wurden.“496 [Hervor-
hebung im Original]

Erst als der KHM dem Fragenkatalog folgend nach dem Massenmord in Pusztavám 
fragt, sagt Bachmann aus, er erinnere sich, eines Morgens ein SS-Kommando gesehen 
zu haben, das uniformierte Menschen497 aus den Häusern geholt habe. Die SS-Einheit 
habe angegeben, die Personen wegführen zu wollen, stattdessen habe sie sie später 
erschossen. Kein einziges Mal sagt Bachmann, dass es sich hierbei um Juden gehan-
delt habe. Ebenfalls erst auf Aufforderung erzählt der Oberleutnant, seine Einheit habe 
den Exekutionsplatz gesichert, damit die neugierige Bevölkerung nicht näherkommen 
konnte. Seine Beschreibung setzt er sehr technisch und distanziert fort:

„Etwa 90 Minuten dauerte die Exekution. Ich ging später ins Quartier und mach [sic!] Major 
WEBER Meldung. Was danach geschah, weiß ich nicht. Es war nachmittags. Am nächsten 
Tag sagte mir Weber, die Leichen seien überhaupt nicht zuschaufelt [sic!], wie er gehört 
habe. Er veranlaßte daraufhin, daß Chlorkalk herbeigeschafft und über das Grab gestreut 
wurde.“498 [Hervorhebung im Original]

Auf die nächsten Fragen des Vernehmers antwortet Bachmann erneut mit kur-
zen Sätzen, die der reinen Informationsübermittlung dienen. Er wisse nicht, wo die 
SS herkam oder was mit den Habseligkeiten der Juden geschehen sei. Er nehme an, 
ein Sturmführer habe das Kommando gehabt. Dieser habe zwar deutsch gesprochen, 
„dennoch könnte sich es evtl. um ungarische SS gehandelt haben“. Was genau er mit 
„ungarische SS“ meint, lässt sich aus dem Protokoll nicht ersehen. Ebenso habe er 
keine Erinnerung an irgendwelche Ungarn oder andere Einzelheiten des Vorfalls. Diese 
sperrigen Antworten werfen die Frage auf, wie die Protokollierung erfolgte und ob die 
Niederschrift einfach eine flüchtige Skizze des Gesagten ist. Diese Annahme bestätigt 
sich jedoch nicht, da am Ende des Protokolls zwei Klauseln, die der Zeuge mit seiner 
Unterschrift bekräftigt, das Gegenteil beweisen:

„Mir wurde während der Vernehmung Gelegenheit gegeben, auf die Formulierung meiner 
Antworten Einfluß zu nehmen. [...] Die Vernehmung wurde im Wortlaut so niedergeschrie-
ben, wie ich sie angegeben habe. Ich genehmige den Inhalt des Protokolls.“499

Anzunehmen ist also, dass Bachmann bewusst versucht hat, dem Zwang der Bezeu-
gung zu entkommen. Er willigte zwar ein, über den Pusztavámer Massenmord Zeugnis 

496 BArch B 162/9584, Bl. 238.
497 Wie bereits in vorhergehenden Kapiteln beschrieben, trugen die jüdischen Arbeitsdienstler ab Frühjahr 1942 

keine Uniformen. Sie dienten in Zivilkleidung und hatten lediglich eine Armeekappe und eine Armschleife zu 
tragen. Lappin-Eppel, S. 16.

498 Bachmann, in: BArch B 162/9584, Bl. 238.
499 Ebenda, Bl. 239.
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abzulegen, in Wirklichkeit verweigert er dies aber. Auf der juristischen Ebene behaup-
tet er, er lege Zeugnis ab. Tatsächlich beschränkt er sich jedoch auf eine Kooperation 
im juridisch inszenierten Sprechakt, eine Art minimale Rollenannahme im „Theater der 
Vernehmung“. Bachmann achtet genau darauf, dass er keine Emotionen ausdrückt und 
keine Aussage macht, die ihn in irgendeiner Hinsicht gefährden kann. Seine Sprache 
reduziert er auf die kleinsten Einheiten, er kontrolliert genau, was und wie er es äußert. 
Die dem Protokoll zufolge vom Vernehmer akzeptierte Antwort, er wisse es nicht oder 
könne sich nicht mehr daran erinnern, fügt die für die Aufklärung des Pusztavámer 
Massenmordes irrelevanten, sperrigen Informationsblöcke zusammen. Die von ihm 
postulierte Amnesie lässt sich aus strafrechtlicher Sicht verstehen, gerade im Vergleich 
seiner Aussage mit anderen Zeugnissen. So wurde bereits in Kapitel 3.3 „Zeugenschaft 
der Pusztavámerinnen und Pusztavámer“ auf seine Rolle beim Massenmord hingewie-
sen, die von anderen Flak-Angehörigen noch detaillierter beschrieben wurde. 

So etwa im Zeugnis von JM, Stabsgefreiter mit Wachtmeisterfunktionen in der 
Flak-Sondergerätewerkstatt II/17, deren Oberleutnant Theodor Bachmann war.500 Er 
wurde im Oktober 1976 vom Frankfurter Staatsanwalt vernommen. Das Protokoll wur-
de von einer dritten Person, einem KHM geführt. Im Gegensatz zur strikt nach Fragen-
katalog geführten Vernehmung Bachmanns konnte JM nach der Belehrung frei erzäh-
len und wurde erst in der zweiten Hälfte des Zeugnisablegens mit Fragen konfrontiert, 
die jedoch nicht im exakten Wortlaut protokolliert wurden.

Bei der Ankunft der Abteilung in Pusztavám habe sich Oberleutnant Bachmann um 
die Bereitstellung der Quartiere gekümmert, erzählt der Zeuge JM. Bachmann stellte 
bei der Quartiersuche fest, dass fast alle Privatunterkünfte durch Juden belegt waren. 
Der Zeuge JM und Bachmann bezogen schließlich in einem öffentlichen Gebäude Un-
terkunft, das unweit vom Quartier von Major Weber lag. Der Oberleutnant war jedoch 
unzufrieden mit der Situation und meinte, die Juden müssten verlegt werden. Noch 
am selben Abend, so JM, habe Bachmann ihm befohlen, am kommenden Morgen die 
Juden aus ihren Quartieren zu vertreiben. Aus welchem Grund dieser Befehl gegeben 
worden sei, wisse JM nicht. Ein möglicher Aspekt könnte die in den vorhergehenden 
Kapiteln beschriebene Ressourcenverteilung sein. Aufgrund des knappen Wohnraums 
gelangten die jüdischen Arbeitsdienstleistenden ins Visier des Oberleutnants der frisch 
eingetroffenen Flak-Sondergerätewerkstatt.

Am nächsten Tag taten JM und sämtliche Abteilungsangehörige, was ihnen befoh-
len worden war. Die aus ihren Quartieren heraus- bzw. zusammengetriebenen Arbeits-
dienstler wurden zum Kohlenbergwerk geführt, wo sie Erdarbeiten für die Sondergerä-
tewerkstatt hätten erledigen müssen, erzählt der Zeuge, der nach der Räumungsaktion 
in sein Quartier zurückkehrte. Im Laufe des Vormittags wollte JM nachsehen, was die 
Juden auf dem Gelände machten. Als er auf die Straße ging, erzählt der Zeuge, habe er 
die Arbeitsdienstler in Begleitung eines Flak-Oberwachtmeisters marschieren sehen:

„Auf meine Frage, was denn mit den Juden geschehen solle, deutete er auf die Spitze des 
Zuges und sagte: ‚Sie [sic!] dir doch die Helden da vorne an!‘ An der Spitze dieses Zuges 
sah ich zwei oder drei Gestalten in herabgerissener Zivilkleidung, welche MP umgehängt 

500 JM, in: BArch B 162/9584.
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hatten. Sie trugen lange Mäntel, die aber keine Ähnlichkeit mit Wehrmachts- oder deutscher 
SS-Bekleidung hatten. Als ich die Gestalten gesehen habe, war für mich klar, daß die Juden 
umgebracht würden.“501

In der Zwischenzeit wurde also ein Teil der jüdischen Kompanien von bewaffne-
ten Unbekannten übernommen, was der hier zitierten Aussage des Oberwachtmeis-
ters zufolge von der Flak-Einheit begrüßt und sogar tatkräftig unterstützt wurde. JM 
distanziert sich von der Billigung der Flak-Angehörigen, indem er eine dritte Person 
wortwörtlich zitiert und selbst keine Stellung bezieht. Ebenso werden die für die Über-
nahme Verantwortlichen als „Gestalten“, als Unmenschen beschrieben, die nicht iden-
tifiziert werden können. Der Stabsgefreite bezieht somit keine Stellung, er gibt das 
Gesehene und Gehörte lediglich als Betrachter von außen weiter.

Nachdem der Zeuge JM in die Flak-Schreibstube zurückgekehrt war, befahl ihm 
Oberleutnant Bachmann, mit ihm zum Dorfrand zu fahren, da er die Wertgegenstände 
der Arbeitsdienstler entgegenzunehmen habe. Der Zeuge reagierte darauf zunächst ab-
weisend, da er nichts „mit der Erschießung der Juden“ zu tun haben wollte:

„BACHMANN versicherte mir, ich hätte damit nichts zu tun, meine Aufgabe bestehe aus-
schließlich in der Annahme der Wertgegenstände wie Uhren und Ringe.“502 [Hervorhebung 
im Original]

JM war durch die Aussage des Oberleutnants beruhigt und fuhr mit diesem zum 
Exekutionsort am Rande Pusztaváms. Dort stand bereits ein Tisch, an dem ein anderer 
Angehöriger der Flak-Sondergerätewerkstatt die Übergabe der Habseligkeiten vorbe-
reitete. Weitere Flak-Männer bewachten die Arbeitsdienstler, die Richtung Erschie-
ßungsplatz am Tisch vorbeigingen:

„Sie machten einen sehr ruuigne [sic!] und gefaßten Eindruck. Widerspruchslos legten sie 
ihre Wertsachen (Geld, Ringe, Uhren) auf den Tisch. Sie gingen dann auf dem Weg, noch 
etwa 30 bis 40 meter [sic!] weiter. Der Weg stieg leicht an.“503

Die Arbeitsdienstleistenden mussten sich danach entkleiden und wurden in klei-
neren Gruppen erschossen. Die Hinrichtung selbst konnte der Zeuge JM von seinem 
Standort aus nicht sehen, nur hören. Nachdem alle Juden ihre Habseligkeiten abge-
geben hatten, ging der Zeuge zur Schreibstube zurück. Die Wertgegenstände wurden 
Major Weber übergeben. Anschließend an diese äußerst technische, emotionslose Be-
schreibung des Massenmordes schildert der Zeuge zum ersten Mal seine Betroffenheit:

„Ich bin dann den Rest des Tages über auf der Schreibstube geblieben, denn die ganze Ange-
legenheit hatte mich doch sehr angegriffen.“504

501 Ebenda, Bl. 473.
502 Ebenda, Bl. 474.
503 Ebenda.
504 Ebenda, Bl. 475.
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Bis zu diesem Punkt ähnelt JMs Zeugnis einem militärischen Bericht, in dem die 
einzelnen Befehle und deren Ausführung im Mittelpunkt stehen und persönliche Mei-
nungen und Gefühle völlig ausgeblendet werden. Dieser eine Satz unterbricht das dis-
tanziert deskriptive Narrativ und lässt darauf schließen, dass der Zeuge durchaus mehr 
empfindet, als er im Rahmen dieser juristischen Vernehmung zur Sprache bringt oder 
bringen kann. Im weiteren Verlauf kehrt JM wieder zu seinem deskriptiven Erzählmo-
dus zurück und beantwortet die Fragen des Frankfurter Staatsanwalts. Dabei bezeugt 
er, er habe keine Pusztavámer in der Nähe des Erschießungsortes gesehen. Anschlie-
ßend wird er mit einer anderen Zeugenaussage konfrontiert, in der ein SS-Kommando 
als Täter benannt wird. JM lässt sich durch diese anderslautenden Aussagen nicht ver-
unsichern und betont, er habe keine SS, sondern „zwei oder drei Gestalten“ gesehen, 
bei denen er angenommen habe, es handele sich um Ungarn. Diese Vermutung gründet 
auf der Aussage des oben zitierten Flak-Angehörigen, der sie Helden genannt habe, und 
auf dem Aussehen der Männer. Ob JM diese Gestalten auch am Exekutionsplatz sah 
und ob er sie Ungarisch sprechen hörte, erfährt man aus seinem Zeugnis nicht.

Das Zeugnis ist chronologisch aufgebaut und folgt einer linearen Erzählstruktur. 
JM benutzt eine narrative Sprache, die seine distanzierte Haltung zum Geschehen zum 
Ausdruck bringt. Er präsentiert sich als kühler Beobachter, der die Emotionalität und 
Dramatik aus seiner Erzählung zu verbannen sucht. Performative Äußerungen, die 
Glaubwürdigkeit evozieren sollen, beinhaltet sein Zeugnis nicht.

Obwohl das Zeugnis im Rahmen der Ermittlungen der Frankfurter Staatsanwalt-
schaft aufgenommen wurde, lässt sich keine Spur von Angst vor Strafverfolgung 
nachweisen. JM fühlte sich nicht schuldig, da er „nur Befehle“ ausgeführt und an der 
Exekution selbst nicht teilgenommen hatte. Er schämte sich nicht für seine aktive Be-
teiligung an der Beraubung der Arbeitsdienstler, da er diese Handlung vom tatsächli-
chen Massenmord als notwendige Pflichterfüllung abgespalten ansieht, wodurch sich 
die Frage nach Verantwortung und Gewissen nicht mehr stellt. Deshalb fällt es dem 
Zeugen leichter, über den Pusztavámer Massenmord zu sprechen, und im Unterschied 
zu Bachmann konnte er darüber Zeugnis ablegen.

Ebenso wie JM schildert FF505 in seinem Zeugnis vom August 1976 die Rolle seines 
Einheitenführers Bachmann anders als dieser selbst. Demnach waren acht bis zehn 
SS-Männer bei der gewöhnlichen Befehlsannahme der Flak-Sondergerätewerkstatt am 
16. Oktober 1944 anwesend. Diese besprachen mit Bachmann das Vorgehen in der 
Sache der Arbeitsdienstler. Der Zeuge wurde mit anderen Einheitsangehörigen zur Su-
che nach den geflohenen Juden eingeteilt. FF gab jedoch lediglich vor, den Befehl zu 
erfüllen:

„Die ‚Suche‘ bestand darin, daß wir uns einige Meter in den Wals [sic!] begeben hatten und 
dort den Tag verttreichen [sic!] liesen [sic!]. Wir hatten kein Interesse Juden zu fangen.“506

Als sie ins Dorf zurückkehrten, wurden die Arbeitsdienstler gerade zum Exeku-
tionsplatz begleitet. FF erzählt, er sei dem Zug aus einem gewissen Interesse gefolgt. 

505 FF, in: BArch B 162/9584.
506 Ebenda, Bl. 417.
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Von seinem Standort aus beobachtete er, wie Angehörige der Flak-Einheit die Juden 
bewachten, die sich zunächst entkleiden mussten und danach von einigen SS-Män-
nern in eine Mulde hinuntergeführt und erschossen wurden. Die von Bachmann zur 
Bewachung abgestellten Flak-Männer erzählten dem Zeugen anschließend, es hätten 
sich erschütternde Szenen abgespielt, da die SS-Männer auf die Arbeitsdienstler, die 
versuchten, sich zu retten, eingeschlagen hätten. Nach der Erschießung verschwanden 
die SS-Männer aus Pusztavám und ließen die Leichen zurück:

„Die Aufgabe unserer Einheit war es nun, die Toten zu begraben. Damit wurden russische 
Kriegsgefangene [sic!] die bei uns beschäftigt waren, beauftragt. Sie mußten eine große Gru-
be ausheben und zwar am Erschießungsplatz und dann die Leichen hineinlegen.“507

Auf Aufforderung des Vernehmers erklärt FF, er habe außer dem SS-Exekutions-
kommando und der Wachmannschaft der Flak-Einheit keine Zivilisten am Erschie-
ßungsort gesehen. Das Zeugnis endet mit Angaben zu weiteren Flak-Angehörigen, an 
die sich FF noch erinnern kann.

Vergleicht man Bachmanns Zeugnis mit den beiden oben analysierten Zeugenaus-
sagen und mit Vernehmungsprotokollen der Pusztavámer, ist schwer vorstellbar, dass 
der Oberleutnant keine Ahnung von der Anwesenheit der jüdischen Arbeitsdienstleis-
tenden in Pusztavám hatte. Sein Zeugnis täuscht durch die juridischen Akte vor, ein 
solches zu sein, obwohl Bachmann sich nicht auf das Zeugnisablegen einließ. Jedes 
Zeugnis impliziert ein Geheimnis, das erst im Prozess der Bezeugung Gestalt annimmt, 
worüber der Zeuge selbst keine Kontrolle ausüben kann. Dadurch besteht die Gefahr, 
sich selbst zu belasten oder zu traumatisieren. Der Oberleutnant der Flakgerät-Sonder-
werkstatt war nicht bereit, sich dem Akt des Zeugnisablegens auszuliefern, woraus man 
schließen kann, dass er Angst vor der dem Zeugnis inhärenten Gegenwärtigkeit und 
Nichtkontrollierbarkeit hatte. Der institutionelle Rahmen der Vernehmung spielt dabei 
eine ausschlaggebende Rolle, da die Zeugenschaft hier besondere Folgen haben kann. 
Bachmann, der sich durchaus als (juristisch) verantwortlich ansah, eine strafrechtliche 
Ahndung seiner Beteiligung am Pusztavámer Massenmord jedoch verhindern wollte, 
stimmte der Zeugnisaufforderung nach außen hin zu, verweigert diese aber innerlich. 
Während bereits vorgestellte Zeugen, die in ähnlichen Situationen als potenzielle (Mit-)
Verantwortliche Zeugnis ablegten, ein entlastendes Narrativ zu präsentieren versuchten 
und dadurch eine opportunistische Zeugenschaft hervorbrachten, entschied sich Bach-
mann für das ambivalente „(Ver-)Schweigen im Sprechen“.

Nicht alle Flak-Angehörigen mit höherem Dienstgrad verfolgten diese Strategie. 
Major Weber, der für die gesamte Flak-Einheit verantwortlich war, schwieg nicht und 
legte am 24. Februar 1975 Zeugnis ab.508 Im Oktober 1944 erreichte seine Einheit be-
stehend aus Flak-Instandsetzungswerkstatt, Flakgerät-Sonderwerkstatt, I-Meßtrupp 
und V-Nulltrupp Pusztavám. Weber bezog zusammen mit dem Stab beim evangeli-
schen Lehrer Unterkunft. Am ersten Abend habe der Quartiergeber und evangelische 

507 Ebenda, Bl. 419.
508 H. Weber, in: BArch B 162/9584.
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Pfarrer zu einem Umtrunk eingeladen, erzählt Weber. Am selben Abend erschien der 
„Ortsbauernführer“ im Haus und wollte den Zeugen sprechen:

„In diesem Zusammenhang vertrat er die Auffassung, daß endlich Ordnung geschaffen wer-
den müsse. Die Juden würden nichts arbeiten, sie säßen nur herum und würden die Frauen 
belästigen.“509

Mit jenem Bauernführer meint Weber höchstwahrscheinlich Franz Stammler, den 
stellvertretenden Leiter des Pusztavámer VDU. Der Zeuge hörte zwar Stammlers Äu-
ßerungen, die er dann während seiner Vernehmung wiederholte, sprach aber nicht mit 
ihm, da der Pfarrer Stammler mit dem Ratschlag, „er möge dies in eigener Zuständig-
keit erledigen“, aus der Wohnung drängte.

Am nächsten Tag, fährt Weber chronologisch fort, habe er Anweisung von einer 
Heeresdienststelle in Mór erhalten, er solle die jüdischen Arbeitsdienstler am Dorf-
rand vor der eben erst eingerichteten Waffenwerkstatt aufstellen, weil diese von  einem 
 neuen Kommando übernommen würden. Nachdem die Juden zusammengetrieben 
worden waren, das Kommando jedoch nicht eintraf, kam Waffeninspektor W. auf die 
Idee, die jüdischen Arbeitsdienstleistenden für einfache Arbeiten bei der Flak-Einheit 
einzusetzen, erzählt der Zeuge. Da er diese Idee befürwortete, fuhr er nach Mór, um die 
dortige Dienststelle um Erlaubnis zu bitten. Dort habe er erfahren, das Kommando sei 
zwischenzeitlich in Pusztavám angekommen und er müsse deswegen zurückkehren. 
Nach seiner Ankunft sah er, dass fünf oder sechs SS-Männer anwesend waren. Weber 
sprach mit dem Kommandoführer, der eine feldgraue Uniform mit SS-Rangzeichen 
trug, und erfuhr, dass dieser die Zahl der jüdischen Arbeitsdienstleistenden als zu ge-
ring  empfand. Major Weber gab Bachmann den Befehl, die Arbeitsdienstleistenden 
zusammen mit dem SS-Kommando bis zum Dorfrand zu begleiten. Auf Nachfrage des 
Staatsanwalts betont der Zeuge:

„Weder ich noch die Leute aus meiner Abteilung, die mit der Kolonne gingen, wußten, daß 
diese Arbeitsjuden erschossen werden sollen. Es war nur davon die Rede, daß sie zurückge-
führt werden sollten. Ich nehme an, daß auch der Abschnitt in Mor [sic!] von der Erschie-
ßung dieser Juden nichts gewußt hat.“510 [Hervorhebung A. B.]

Auf welchen Ort sich Weber mit diesem „zurück“ genau bezieht, geht aus dem 
Zeugnis nicht hervor. Ebensowenig lässt sich ein „zurück“ aus dem Kontext erklären, 
da die Kompanien nicht aus einem bestimmten Lager o. Ä. kamen und sowieso nicht 
unter deutscher Obhut standen. Major Weber scheint die Tatsache auszublenden, dass 
die Arbeitsdienstler unter ungarischem Kommando waffenlosen Militärdienst leiste-
ten. Die Existenz einer in Pusztavám stationierten ungarischen Wachmannschaft und 
des Befehlshabers verschweigt er. Seine Einheit und die Dienstheerstelle in Mór stellt 
er als unwissend dar. Sie seien ebenso der Willkür der SS ausgeliefert gewesen wie 
die jüdischen Arbeitsdienstler. Seine Rolle als Major der Flak-Einheit interpretiert er 

509 Ebenda, Bl. 303.
510 Ebenda, Bl. 305.
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ebenfalls verharmlosend, indem er sich als machtloses Glied einer strikten Befehlskette 
inszeniert.

In der zweiten Hälfte der Vernehmung erzählt der Zeuge nicht mehr frei, sondern 
beantwortet die Fragen des Staatsanwalts. Dabei kristallisiert sich eine Tendenz der un-
schuldigen, heroisierenden Selbstdarstellung heraus. So etwa, als der Vernehmer nach 
der Zahl der ermordeten Juden fragt:

„Wenn mir gesagt wird, daß 212 Leichen später exhumiert worden sind, so erscheint mir 
diese Zahl aus meiner Sicht zu hoch, zumal ich nach der Exekution, 1 oder 2 Tage später, 
noch Arbeitsdienstler in ihren Quartieren angetroffen und ihnen den Rat gegegen [sic!] habe, 
schnellstens zu verschwinden.“511

Major Weber war seinem Zeugnis zufolge nicht am Massenmord beteiligt, er soli-
darisierte sich sogar mit den Überlebenden. Als Antisemit stellt er den stellvertretenden 
VDU-Ortsgruppenleiter Stammler hin, der Stimmung gegen die Arbeitsdienstleisten-
den machte und nach der Erschießung ihre Habe aus ihren Quartieren an sich nahm. 
Webers Selbstpräsentation stellt der Staatsanwalt Vernehmungsprotokolle entgegen, 
die Weber aus einem anderen Blickwinkel darstellen. Das gilt etwa für die Episode am 
Vorabend des Massenmordes, die von den anderen Anwesenden ebenfalls erzählt wur-
de. Die drei Zeugenaussagen weisen weitreichende Differenzen auf. Während Stamm-
ler behauptet, den Major um Schutz für die Ungarndeutschen in Pusztavám gebeten zu 
haben, erzählt Weber von einem aufgebrachten „Bauernführer“, mit dem er kein Wort 
wechselte. Die Zeugen, die am Umtrunk teilnahmen, skizzieren wiederum ein anderes 
Narrativ. Der Major scheint durch diese Gegenüberstellungen nicht verunsichert zu 
sein und behauptet, die Aussagen seien nicht richtig. Ein anderes Beispiel für seine 
Inszenierung als naiver, gutgläubiger und pflichtbewusster Militärangehöriger stellt die 
Beschreibung der Rolle der Flak-Einheit am Massenmord dar:

„Wenn der Zeuge K. angibt, er und seine Kameraden hätten die Aufgabe gehabt, die Exeku-
tionstätte [sic!] abzusichern und evtl. Fluchtversuche zu verhindern, so dürfte das nicht rich-
tig wiedergegeben sein. Die Aufgabe der Angehörigen meiner Einheit bestand ausschließlich 
darin, diese Arbeitsdienstler aus der Ortschaft hinauszuführen, ich meine damit, sicherzustel-
len, daß sie von der SS hinausgeführt werden.“512

Er hält fest an seiner Behauptung, er habe nichts von den Plänen der SS gewusst und 
habe seiner Einheit nie angeordnet, die Flucht der Juden zu verhindern. Die Flak-An-
gehörigen mit niedrigeren Dienstgraden, die als Augenzeugen und Mitwirkende bei der 
Absperrung aussagten, postuliert Weber als Lügner, die ein falsches Zeugnis ablegten. 

Ebenso divergierend berichtet der Zeuge JH, der im Januar 1979 aussagte, über 
 Major Weber.513 Er war Stabsgefreiter in der Flak-Instandsetzungsabteilung und We-
bers Cheffahrer. Zur Zeit der Weinlese 1944 kam er mit seiner Einheit in Pusztavám 

511 Ebenda, Bl. 306.
512 Ebenda, Bl. 307.
513 JH, in: BArch B 162/9585.
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an, so JH. An einem Tag habe er den Major in einen Nachbarort gefahren, wo zwei 
SS-Männer ins Auto stiegen und mit nach Pusztavám fuhren. Der Flak-Einheitenführer 
stieg bei seinem Quartier aus und befahl dem Zeugen, die SS-Leute zum Ortsrand zu 
fahren. Dort angekommen sah JH Menschen, die von Soldaten bewacht wurden:

„So habe ich dann gesehen, daß die Juden von der SS an den Rand einer bereits bestehenden 
Grube dirigiert wurden. Dort stehend wurden sie dann erschossen. Ich meine mich sogar 
erinnern zu können, daß sich die Juden vor der Erschießung ausziehen mussten.“514

Nach der Exekution fuhr der Zeuge die SS-Männer vom Tatort weg. Auf die wei-
teren, zahlreichen Fragen des Vernehmers, etwa, ob er andere Flak-Angehörige oder 
Zivilisten am Erschießungsort gesehen habe oder woher genau das SS-Kommando 
gekommen sei, kann der Zeuge keine Antwort geben. Dieses Nicht-Erinnern gründet 
nicht nur auf den vergangenen dreißig Jahren, sondern auch auf dem den Massenmord 
umfangenden (Ver-)Schweigen:

„Auch nach der Aktion habe ich mich nicht mit Major WEBER darüber unterhalten. Auch 
anderweitig wurde nichts darüber gesprochen [...].“515 [Hervorhebung im Original]

Spätestens durch die Ermittlung der Frankfurter Staatsanwaltschaft wurden die 
ehemaligen Flak-Angehörigen gezwungen, dieses Schweigen zu brechen und Zeugnis 
über den Pusztavámer Massenmord abzulegen. Die Aufforderung führte jedoch nicht 
automatisch zum Erfolg: Viele der Flak-Männer konnten oder wollten die schmerz-
haften oder strafrechtlich relevanten Inhalte nicht zur Sprache bringen. Da aber keine 
Dokumente oder anderweitigen Nachweise über den Pusztavámer Massenmord exis-
tierten, griff die Ermittlung auf die Zeugenaussagen zurück, wobei auf der Ebene der 
juristischen Beweisermittlung Wort gegen Wort, Zeuge gegen Zeuge stand.

Die Staatsanwaltschaft am Landgericht Frankfurt am Main stellte das Ermittlungs-
verfahren gegen unbekannte SS-Angehörige, Angehörige der Flak-Instandsetzungsab-
teilung 1/IV der deutschen Wehrmacht und ehemalige Einwohner von Pusztavám am 
11. Juni 1980 mit der folgenden Begründung ein, dass:

„[...] die unmittelbaren Täter nicht ermittelt werden konnten und den bekanntgewordenen 
ehemaligen deutschen Wehrmachtsangehörigen und den ehemaligen volksdeutschen Ein-
wohnern von Pusztawam [sic!], die heute weitgehend in Deutschland wohnhaft sind, eine 
jetzt noch verfolgbare Beteiligung an diesem Tötungsdelikt nicht nachgewiesen werden 
konnte.“516

Die klare juristische Sprache benennt das Ziel dieses Ermittlungsverfahrens deut-
lich: die strafrechtliche Verfolgung der Täter. Da die Täter, bei denen aus juristischer 
Sicht eine Verurteilung noch möglich wäre, nicht identifiziert werden konnten, endet 

514 Ebenda, Bl. 592.
515 Ebenda, Bl. 593.
516 BArch B 162/9585, Bl. 610.
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das Verfahren mit einem summarischen Bericht zahlreicher Zeugen, obwohl die Staats-
anwaltschaft davon ausgeht, dass es sich bei den Tätern mit großer Wahrscheinlichkeit 
um deutsche SS-Angehörige handelte.

Aus sprachlicher Sicht gestalten sich die verschiedenen Zeugenaussagen äußerst 
heterogen. Während die juristischen Belehrungen und der Rahmen der Vernehmung 
kon stant waren, nahmen die jeweiligen Vernehmer unterschiedliche Rollen ein. In 
manchen Fällen drängten sie sich in den Vordergrund und stellten die durch den Fra-
genkatalog vorgezeichnete Struktur ins Zentrum der Bezeugung. Dabei blieb der Zeuge 
im Hintergrund und gab kurze Antworten. Diese Zeugenvernehmungen ähneln eher 
einem Verhör, wobei der eigentliche Zeuge im Spiegel der Fragen als instrumentalisiert 
erscheint. Zu einem späteren Zeitpunkt der Vernehmungen arbeiteten die Vernehmer 
nicht mehr nach diesem strikten Muster. Meist hatten die Zeugen die Gelegenheit, zu-
nächst frei zu erzählen. Erst in der zweiten Hälfte der Vernehmung wurden sie mit 
Fragen oder anderen Aussagen konfrontiert. Die Zeugen wurden einmal vernommen, 
wodurch der Analyseaspekt der Wiederholbarkeit entfiel. Beim Vergleich der bereits 
untersuchten Zeugenaussagen fällt bei den Flak-Angehörigen die Besonderheit auf, 
dass ihre Sprache äußerst technisch klingt. Die Zeugen konzentrieren sich ausschließ-
lich auf den Vernehmungsgegenstand, versuchen eine von plastischen, emotionalen 
Ebenen freie Sprache zu benutzen. Fragmentierungen, Lücken oder Paradoxien sind 
für ihre Zeugnisse nicht kennzeichnend. 

Auf den vorhergehenden Seiten wurden Zeugenaussagen der in Pusztavám statio-
nierten Militärangehörigen untersucht. Insgesamt liegen der Analyse fast fünfzig Zeug-
nisse aus zwei Archiven (Archiv der Hauptstadt Budapest; Bundesarchiv Außenstelle 
Ludwigsburg) und zwei Ländern zugrunde (Deutschland, Ungarn), die im Zeitraum 
von 1945 bis 1979 entstanden sind.

Die Divergenz und zugleich Konkurrenz der Zeugenstimmen zum Massenmord am 
16. Oktober 1944 zeigt die der Zeugenschaft immanente Gegenwartsverbundenheit, 
die jeweils im Zusammenspiel mit diversen Faktoren wie etwa dem institutionellen 
Umfeld der Bezeugung zum Vorschein kommt. Die Rolle des Bezugsrahmens, in den 
der Sprechakt, die Zeugenaussage, eingebettet ist, gestaltet sich nicht als ein einseitiger, 
linearer Prozess. Dies wird in den Zeugenaussagen dieses Kapitels besonders deutlich. 
Die institutionelle Einbettung bewirkt eine multidirektionale Einflussnahme auf das 
Zeugnisablegen, abhängig von den jeweiligen Sprecherpositionen. Es sind also nicht 
nur die vernehmenden Institutionen, sondern insbesondere das Verhältnis und die Posi-
tion des Zeugen in der sozialen und politischen Matrix bestimmend. Diese Einflussnah-
me erfolgt in Wechselwirkung mit den aktuell herrschenden Diskursen und persönli-
chen Verhältnissen. Das Zeugnis reagiert dementsprechend seismografisch empfindlich 

auf Veränderungen dieser Faktoren und ruft diverse Formen der Zeugenschaft hervor.
Ein Beispiel dafür ist Oberleutnant Termann, der seine ersten Zeugenaussagen als 

Angeklagter vor dem Hintergrund der drohenden Strafverfolgung anders artikulierte 
als nach seinem Freispruch in den 1970er Jahren. Dieser Opportunismus charakteri-
siert auch das Zeugnis von Major Weber, der mit einer positiven, selbstheroisieren-
den Darstellung Sympathie für die eigene Person evozieren will. Diese Tendenz zur 
Selbstheroisierung kann sowohl in den Zeugenaussagen des Ermittlungsverfahrens 
des Volksgerichts Székesfehérvár als auch in denen der Frankfurter Staatsanwaltschaft 
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beobachtet werden. Ein wiederkehrendes Beispiel ist die Inszenierung des „Judenret-
ters“, der trotz drohender Pflichtverletzung den Arbeitsdienstlern zu helfen versuchte. 
So etwa bei Waffenwart HH:

„Als ich hinzukam, wurde mir ebenfalls befohlen [...] die ‚Leute‘ aus den Häusern heraus-
zuholen. Ich bin dann ebenfalls in ein Bauernhaus gegangen und habe dort einige Juden 
angetroffen, die mir mit ihrem Gepäck entgegenkamen. Ich habe ihnen ihnen [sic!] gera-
ten möglichst rasch von hier zu verschwinden, worauf diese sich durch den Hinterausgang 
entfernten. Ich habe dann bei meiner Rückkehr angegeben, daß ich in dem Haus niemand 
angetroffen hätte.“517

Ambivalent erscheint auf der anderen Seite die Bemühung solcher Militärangehö-
riger, die bei der Exekution eine Rolle gespielt hatten und dadurch eine gewisse Ver-
antwortung, gar Schuld am Massenmord empfanden, sich als machtloses Glied einer 
strikten Befehlskette darzustellen. Während wie im obigen Zitat auf der einen Seite die 
Möglichkeit der Missachtung der Befehle aufgezeigt wird, betonen die Zeugen zugleich 
ihr Ausgeliefertsein an eine rücksichtslose Militärmaschinerie. Pflicht und Pflichterfül-
lung sind dabei wiederkehrende Motive, die eine logische und unanfechtbar erscheinen-
de Erklärung für die Handlung der jeweiligen Person bieten. Dabei wird die moralische 
Ebene restlos ausgeblendet, Scham, Reue oder Schuldgefühle werden nicht artikuliert.

Als weitere Repräsentation der nicht artikulierten moralischen Ebene kann das 
Schweigen einiger Zeugen verstanden werden. Dies gilt etwa für Oberleutnant Bach-
manns „(Ver-)Schweigen im Sprechen“. Die scheinbare Einwilligung in das Zeugnis-
ablegen produziert ein reduziertes Zeugnis, das die Kriterien einer juridischen Zeugen-
schaft erfüllt, da es deren Spielregeln beachtet, jedoch innerlich das Zeugnisablegen 
blockiert. Der Zeuge ist nicht bereit, sich dem Akt des Bezeugens zu beugen, lehnt 
jedoch zugleich die Strategien der opportunistischen Zeugenschaft ab und versucht, im 
Schweigen Sicherheit vor der strafrechtlichen Verfolgung und vor einer Selbst-Kon-
frontation mit der eigenen Vergangenheit zu finden. Dieses Schweigen wird auf der 
juristischen Ebene der Zeugnisvernehmung akzeptiert, der Vernehmer erhebt keinen 
Anspruch auf eine ehrliche Versprachlichung der Erinnerungen. Neben dieser Strategie 
des „(Ver-)Schweigens im Sprechen“ lässt sich eine ähnlich ambivalente Praxis, das 
selektive Erinnern der Militärangehörigen, feststellen. Diese reicht bis zu einer glo-
bal postulierten Amnesie, die dem Zeugen zum Beispiel jede Erinnerung an Namen518 
und Stationierung des Exekutionskommandos oder an den Pusztavámer Massenmord 
„raubt“. Exemplarisch erscheint dies im Zeugnis eines Flak-Angehörigen, der in der 
Schreibstube bei Major Weber diente:

„Ich höre heute erstmals etwas davon, daß in Pusztawan [sic!] Juden erschossen worden sein 
sollen. In der Zeit, in der ich in Pusztawam war, habe ich davon nichts gehört.“519

517 HH, in: BArch B 162/9584, Bl. 529.
518 „Namen sind mir entfallen und nicht mehr geläufig.“ KEK, in: BArch B 162/9584.
519 KS, in: BArch B 162/9585, Bl. 600.
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Beide beschriebenen Phänomene, Amnesie und Verschweigen, treten häufig in Ver-
bindung auf, wobei die Tatsache, sich an etwas Bestimmtes nicht erinnern zu wollen, 
mit dem dieses Segment umfangenden Schweigen auch unmittelbar korreliert, wie 
etwa beim Zeugen RL in Bezug auf die Rolle der Flak-Einheit beim Massenmord:

„Wenn ich gefragt werde, ob Angehörige unserer Einheit, eventuell aus der Werkstatt, beim 
Zusammentreiben der Juden als Absperrung oder zur Bewachung eingesetzt waren, so weiß 
ich hiervon nichts, auch nicht vom Hörensagen. Davon wurde nie gesprochen.“520

In den Zeugenaussagen deutscher und ungarischer Militärangehöriger, die sich dem 
Akt des Bezeugens nicht entzogen und ihre Erinnerungen versprachlichten, lässt sich 
das Muster der Konventionalisierung beobachten. Die Zeugnisse bedienen die in der 
bezeugenden Gegenwart aktuellen politischen Diskurse, indem sie explizite Formu-
lierungen und Codes wiederholen und somit eine von der Öffentlichkeit im jeweili-
gen Bezugsrahmen akzeptierte „Wahrheit“ reproduzieren. Dieses Handeln hat nicht 
nur eine sozial integrative Funktion, sondern führt auch zu einem Wirklichkeitseffekt, 
da der Zeuge eine vermeintlich schon offengelegte „Tatsache“ bezeugt. Exemplarisch 
erscheint die Reflexion eines Flak-Zeugen in Bezug auf die Täter des Massenmordes:

„Auf die Frage, welche Einheit da überhaupt in Pusztawam [sic!] eingetroffen ist, meine ich 
mich an eine SS-Einheit zu erinnern. Jedenfalls stellte man sich damals es so vor, daß Jude-
nerschießungen nur von der SS durchgeführt werden.“521

Die Unsicherheit, ob das in Pusztavám eingetroffene Kommando von der SS ent-
sandt wurde, wird durch die Wiederholung einer gesellschaftlich akzeptierten Konven-
tion aufgelöst: Die SS tötet üblicherweise die Juden, also wurden die Arbeitsdienst-
leistenden in Pusztavám bestimmt auch von dieser ermordet. Diese Zitathaftigkeit, wie 
Derrida die Reproduktion von bestimmten sozial anerkannten Normen und Konventio-
nen nennt, kann dazu führen, dass das Zeugnis „gelingt“ und nicht als falsches Zeugnis 
oder Meineid betrachtet wird.522

Zur Konventionalisierung der Zeugenaussagen über den Pusztavámer Massenmord 
trägt das juridische System der Wissenszirkulation und des Wissenstransfers bei. Die 
meisten Zeugen wurden während der Ermittlungen und des Prozesses am Volksgericht 
Székesfehérvár mehrmals verhört und kamen auch mit Aussagen anderer Zeugen in 
Berührung, was durchaus einen Einfluss auf ihre wiederholte Zeugenschaft ausübte. 
Aber nicht nur der Austausch der Zeugen untereinander, sondern auch das vom Volks-
gericht gefällte Urteil bereiteten den Weg für zukünftige, noch nicht abgelegte Zeugnis-
se. Da auch das Urteil aus dem Jahre 1947 der Frankfurter Staatsanwaltschaft übermit-
telt wurde, beeinflusste es den Fokus der Ermittlungen in der BRD und natürlich auch 

520 RL, in: BArch B 162/9585, Bl. 597.
521 Ebenda.
522 „Könnte eine performative Äußerung gelingen, wenn ihre Formulierung nicht eine ‚codierte‘ oder iterierbare 

Äußerung wiederholte, mit anderen Worten, wenn die Formel, die ich ausspreche, um eine Sitzung zu eröff-
nen, ein Schiff oder eine Ehe vom Stapel laufen zu lassen, nicht als einem iterierbaren Muster konform, wenn 
sie also nicht in gewisser Weise als ‚Zitat‘ identifizierbar wäre.“ Derrida, Signatur, S. 346.
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die Fragestellungen der Vernehmer. Wie weiter oben betont, liefen die ersten Zeugen-
vernehmungen in den 1970er Jahren nach einem strikt aufgebauten Fragenkatalog ab, 
der auf den „Erkenntnissen“ der ungarischen Volksjustiz basierte. Das stark politisierte 
Narrativ der UVR gelangte somit über seine räumlichen und zeitlichen Grenzen hinaus 
und bot eine vorgefertigte Konvention, ein Deutungsmuster zur Übernahme an, welche 
die Frankfurter Staatsanwaltschaft zwar mit Vorsicht behandelte, trotzdem aber teil-
weise reproduzierte. 

In Zusammenfassung dieses Unterkapitels sollen einige Tendenzen der Zeugnisse 
der in Pusztavám bzw. in Ungarn stationierten deutschen und ungarischen Militäran-
gehörigen dargelegt werden. Diesen Zeugnissen zufolge wurde Ende September oder 
Anfang Oktober das VII. Bataillon, bestehend aus zwei Arbeitsdienstkompanien, nach 
Bakonysárkány bzw. nach Pusztavám verlegt. Die Dorfbewohner stellten den eintref-
fenden Arbeitsdienstlern und der Kommandantur nur zögerlich Quartiere zur Verfü-
gung. Die Mitglieder der Ärztekompanie wurden in den südwestlichen Teil der Ge-
meinde und die Kompanie Nr. 107/320 in den Teil des Dorfes, der in Richtung des 
Vértes-Gebirges lag, einquartiert. Der Befehlshaber der Ärztekompanie, László Ter-
mann, wurde beim evangelischen Lehrer untergebracht. Über den Befehlshaber der 
Kompanie Nr. 107/320 vermitteln die Zeugen wenig Informationen.

Am 15. Oktober 1944 traf die Flak-Reparaturabteilung 1/IV der deutschen Wehr-
macht in Pusztavám ein. Diese bestand aus einer Reparaturwerkstatt, einer Flakgeräte-
ausgabestelle, einem Messtrupp und einer Flakgeräte-Sonderwerkstatt 2/XVII für opti-
sche Zielgeräte. Außerdem gehörten nach Angaben der Frankfurter Staatsanwaltschaft 
russische Hilfskräfte zur Einheit. Ob es sich tatsächlich um freiwillig zur Wehrmacht 
übergelaufene Russen oder Kriegsgefangene handelte, lässt sich aus den bereitstehen-
den Quellen nicht ermitteln.

Am Rande des Dorfes, in der Nähe einer ehemaligen Kohlengrube, errichtete die 
Einheit ein Werkstattzelt und bezog eine leerstehende Halle.523 Die Flak-Angehörigen 
wurden im Dorf in Privatquartieren untergebracht. Die Unterbringung der etwa 100 
bis 120524 Wehrmachtssoldaten führte zu Spannungen mit den ebenfalls in Pusztavám 
untergebrachten jüdischen Arbeitsdienstleistenden. Oberleutnant Bachmann befahl ei-
nigen Flak-Männern, Juden aus ihren Unterkünften herauszudrängen.525 Diese Aktion 
in zeitlichem Zusammenhang zum Szálasi-Putsch deuteten zahlreiche Arbeitsdienstler 
als bedrohlich und entschieden, in der Nacht zu fliehen.526

Einige Zeugen527 berichten, bereits an jenem Tag SS-Männer im Dorf gesehen zu 
haben, während der überwiegende Teil der hier analysierten Zeugen nur die Ankunft 
der Wehrmachtssoldaten beobachtete. Noch am selben Tag, nach der Horthy-Proklama-
tion, suchte Franz Stammler, stellvertretender Ortsgruppenleiter des VDU, den Major 

523 BArch B 162/9585, Bl. 613.
524 Im Urteil des Volksgerichts Székesfehérvár wird die Zahl der Flak-Angehörigen in Pusztavám auf 100 bis 

120 (BArch B 162/9583, Bl. 48), in einem zusammenfassenden Bericht des Oberstaatsanwalts am Landge-
richt Frankfurt auf etwa 120 zuzüglich einer kleineren Zahl russischer Hilfskräfte/Kriegsgefangener geschätzt 
(BArch B 162/9585, Bl. 613).

525 Z. B.: JM, in: BArch B 162/9584.
526 Z. B.: Termann, in: BFL 19923/1949.
527 Z. B.: Berentés, ebenda.
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der Flak-Einheit auf. Die Aussagen divergieren, was das Gespräch und dessen Inhalt 
betrifft. Eine Version der Geschichte besagt, Stammler habe Weber wegen der Angst 
der ungarndeutschen Bevölkerung vor einem „Judenaufstand“ besucht, um ihn um 
Schutz der Dorfbewohner zu bitten.528 Ein Mitglied der ungarischen Wachmannschaft 
des Truppenkaders erzählt zugleich, „die Pusztavámer Volksbundisten“ seien nach Mór 
zur SS gefahren, um über die Gefährdung der Ungarndeutschen durch die jüdischen 
Arbeitsdienstleistenden in Pusztavám zu berichten.529

Am Abend ordneten sowohl Oberleutnant Termann als auch Major Weber Patrouil-
len an. Am nächsten Morgen, am 16. Oktober 1944, erhielt der Befehlshaber der 
Flak-Abteilung in seiner Eigenschaft als Ortskommandant von einer Heeresdienststel-
le, die Weber jedoch nicht exakt benennt, den Befehl, die jüdischen Arbeitsdienstler zu 
sammeln und einem Kommando zu übergeben.530 Die Frankfurter Staatsanwaltschaft 
konnte abgesehen von Weber im Rahmen ihrer Ermittlung keine weiteren Zeugen oder 
Dokumente ausfindig machen, die diesen Befehl hätten bestätigen können.

Auf Oberleutnant Bachmanns Befehl wurden die Arbeitsdienstleistenden aus den 
Häusern geholt und zusammengetrieben. Einige Zeugen berichten, schon hier eine 
SS-Einheit gesehen zu haben.531 Hingegen berichtet Weber, das angekündigte Kom-
mando sei nicht eingetroffen, weswegen er die jüdischen Arbeitsdienstler zur an der 
Kohlengrube errichteten Werkstatt geschickt habe und anschließend zur Einholung 
weiterer Informationen zur Heeresdienststelle nach Mór532 gereist sei.533 Der damals 
anwesende Flak-Werkzeugmacher bezeugt jedoch, die SS sei bereits direkt am Sam-
melplatz gewesen und habe sofort das Kommando über die Kompaniemitglieder über-
nommen.534 Diese Kommandoübernahme von der Flak-Abteilung wurde von den unga-
rischen Wachleuten und deren Befehlshabern als aggressiv und illegitim empfunden.535 

Webers Zeugnis zufolge wurde er von Mór nach Pusztavám zurückgeschickt, wo 
bereits ein SS-Kommando, bestehend aus acht bis zehn Männern, eingetroffen war.536 
Die Größe der SS-Einheit wird von den Zeugen unterschiedlich angegeben, von ein 
paar537 bis hin zu fünfzig Soldaten538. Die Einheit wurde vermutlich von einem Offizier 
im Range eines Untersturmführers angeführt. Die SS-Soldaten waren deutschsprachig. 
Mehrere Militärangehörige geben jedoch an, am Tag des Massenmordes bewaffnete 
Zivilisten539 und ungarndeutsche SS-Männer gesehen zu haben:

528 H. Weber, in: BArch B 162/9584.
529 Pigay, in: BFL 19923/1949.
530 H. Weber, in: BArch B 162/9584.
531 HH, in: BArch B 162/9584.
532 Mór liegt etwa 9 km von Pusztavám entfernt.
533 H. Weber, in: BArch B 162/9584.
534 GW, in: BArch B 162/9583.
535 Z. B.: Zelena, in: BFL 19923/1949.
536 H. Weber, in: BArch B 162/9584.
537 Z. B.: Radó, in: BFL 19923/1949, und GW, in: BArch B 162/9583.
538 Bachmann, in: BArch B 162/9584.
539 JM, ebenda.
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„Ich glaube mich zu erinnern, daß einige dieser SS-Leute deutsch mit ungarischem Akzent 
sprachen. – Möglicherweise handelte es sich um Ungarn oder um Volksdeutsche aus Un-
garn.“540

Bereits in vorigen Kapiteln wurden Zeugenaussagen analysiert, die über eine un-
garndeutsche Beteiligung am Massenmord berichteten. Da die SS aufgrund bilatera-
ler Verträge mit dem Deutschen Reich Rekrutierungen in Ungarn durchführen konnte, 
kann diese Beobachtung durchaus zutreffen. Ebenso legt das Zeugnis von Berentés 
diesen Schluss nahe:

„Der Major begann mit dem Verhör und der neben ihm stehende SS-Leutnant sprach den 
Kompagnie-Kommandanten [sic!] deutsch an und fragte ihn, ob er deutsch verstehe, worauf 
dieser erschrocken antwortete, daß er nur ungarisch spricht, und dann kam die große Überra-
schung und zwar hat der SS-Leutnant ungarisch geantwortet, dann sollten wir also ungarisch 
sprechen.“541

Neben den uniformierten Flak-Angehörigen und den deutschen und ungarndeutschen 
SS-Männern wurde sporadisch die Anwesenheit bewaffneter Unbekannter bezeugt:

„Anwesend waren außerdem sogen. Schwarzhemden. Es waren etwa 6 Mann, die ich gese-
hen habe. Bei ihnen handelte es sich um Ungarn. [...] Ich meine mich zu erinnern, daß diese 
dunkelfarbene, möglicherweise schwarze Jacken getragen haben. Sie trugen Maschinen- 
Pistolen [sic!] bei sich.“542

Nach der Abdankung Horthys rissen die Pfeilkreuzler die Macht an sich. Der Putsch 
löste eine neue Welle des Terrors gegen die Juden aus543, die nicht nach einem vorstruk-
turierten Plan der neuen Machthaber ablief, sondern in erster Linie von unten organisiert 
war. Pfeilkreuzler-Banden, deren Identität selbst Angehörige der gleichen Partei nicht 
bestimmen konnten, mordeten und folterten Juden und andere Opfer willkürlich und 
unkontrolliert.544 Solche Gewaltakte sind unmittelbar nach dem Szálasi-Putsch in erster 
Linie aus Budapest bekannt; hier kam es zu blutigen Überfällen auf Ghettos und jüdi-
sche Krankenhäuser und zu Erschießungen auf offener Straße.545 Da die Staatsorgane 
sogar die gemeldeten Plünderungen und Exekutionen duldeten und nicht ahndeten546, 
existieren hierzulande wenig Quellen und Ermittlungsakten. Die bis dato durchgeführ-
ten Forschungsarbeiten stützen sich substanziell auf Zeugenaussagen der Überlebenden 
und späteren Ermittlungen der Volksgerichte und Staatssicherheitsorgane. 

Ob Pfeilkreuzler vor oder sogar während des Massenmordes in Pusztavám waren, 
lässt sich aus den bereitstehenden Quellen nicht ermitteln. Vorstellbar ist, dass einige 

540 HH, ebenda, Bl. 529.
541 Berentés, in: BArch B 162/9583, Bl. 84.
542 WK, in: BArch B 162/9584, Bl. 263.
543 Gerlach/Aly, S. 374.
544 Kovács, S. 66.
545 Fritz, S. 66.
546 Kovács, S. 67 ff.
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lokale Zivilpersonen, die die Aktion der SS billigten, die Sammlung und den Abmarsch 
der jüdischen Arbeitsdienstleistenden in Pusztavám unterstützten und Flak-Angehörige 
diese dabei beobachteten. Eine derartige Verselbständigung der örtlichen Pfeilkreuz-
lerbasis ist aufgrund der bislang vorgelegten Forschungen denkbar, weswegen sich die 
Anwesenheit ungarischer Pfeilkreuzler beim SS-Kommando nicht ausschließen lässt.547

Die Beschreibung dieser Personen durch den bereits zitierten Zeugen JK lässt eben-
so eine andere Interpretation zu, die die Gestalten mit langen Mänteln in den Reihen der 
Geheimdienstpolizei548, die auch als die „ungarische Gestapo“ bekannt war, verortet. 
Diese wurde nach dem Szálasi-Putsch erneut von Péter Hain geleitet, der dieses Amt 
bereits bis zu seiner Enthebung am 9. Juni 1944 innehatte. Wie Kovács aufzeigt, wur-
den die Netzwerke und Datenbanken der „ungarischen Gestapo“ nicht aufgelöst. Sie 
funktionierten im Schatten der deutschen Organisation weiter. Am 15. Oktober 1944 
beteiligte sich Hain an den der Machtübernahme Szálasis folgenden Gewaltakten und 
riss die Leitung der Politischen Abteilung der Polizei wieder an sich.549 Aufgrund des 
Wirbels um die Ereignisse am 15. und 16. Oktober 1944 ist kaum vorstellbar, dass 
Hain auf irgendeine Weise die Teilnahme von Geheimdienstpolizisten am Pusztavá-
mer Massenmord veranlasst hätte. Allerdings lässt sich ein eigenmächtiges Handeln 
„ungarischer Gestapoangehöriger“ genauso wie bei den Pfeilkreuzlertrupps nicht aus-
schließen.

Im Rahmen der Ermittlung der Frankfurter Staatsanwaltschaft wurden nicht nur 
die in Pusztavám stationierten Militärangehörigen verhört, sondern auch andere Mili-
tärangehörige und Verwaltungsangestellte, die nach der deutschen Besetzung Ungarns 
in Budapest oder in Székesfehérvár stationiert waren. Ein in Budapest stationierter 
SS-Obersturmbannführer äußerte sich wie folgt zur Täterschaft:

„Es ging die Rede davon, daß wir Deutschen die Judenfrage z. Zt. Horthys zu lasch be-
handelt hätten und die Pfeilkreuzler nun ihre Aufgabe auch darin sahen, in dieser Hinsicht 
einiges nachzuholen. Ich halte es für ausgeschlossen und habe auch davon nie gehört, daß 
bei diesen Erschießungen deutsche Dienststellen, insbesondere die des KdS550 mit eingesetzt 
waren.“551 [Hervorhebung A. B.]

Diesem ehemaligen SS-Mann zufolge bezeichneten die Pfeilkreuzler die Depor-
tation von mehr als 400 000 Juden innerhalb von acht Wochen im Frühjahr/Sommer 
1944 als „zu lasch“, was für ihn die Wut und die Übergriffe der Pfeilkreuzler nach ihrer 
Machtübernahme, also den Pusztavámer Massenmord mitinbegriffen, erklären würde. 
Damit stellt er außer Frage, dass das Massaker am 16. Oktober 1944 von deutschen Mi-
litärangehörigen ausgeführt wurde. Diese Tendenz der Schuldzuweisung lässt sich auch 
bei anderen Militär- und Verwaltungsangehörigen des Dritten Reiches, die in Budapest 
und Székesfehérvár gearbeitet hatten, feststellen. Auch sie stellen eine Einzelaktion der 
SS als unmöglich hin. Ihr Narrativ lagert den Pusztavámer Massenmord automatisch 

547 Vgl. dazu Szöllösi-Janze, S. 413–432.
548 Ungarisch: Állambiztonsági Rendészet.
549 Kovács, S. 166 f.
550 Kommandeur der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes.
551 AT, in: BArch B 162/9584, Bl. 295.
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aus: Mit der „Judenfrage“ befasste sich ausschließlich das Eichmann-Kommando oder 
es waren die Pfeilkreuzler:

„Soviel ich damals hörte, sollen die Juden durch die aufgebrachten Pfeilkreuzler getötet wor-
den sein. [...] Ich weiß, daß sich die Tat nach dem Horthy-Putsch abgespielt hatte. Ich möchte 
daher meinen, daß sich die Sache von Pusztawam [sic!] in die allgemeinen Judentötungen 
damals, etwa Mitte Oktober 1944, einfügten und dort keine Einzelaktion war.“552 

Aus diesem Zitat geht hervor, dass der Zeuge aus seinen Kenntnissen der Übergriffe 
in Budapest schließt, auch den Pusztavámer Massenmord müssten die Pfeilkreuzler 
begangen haben. Aus diesem Grund sind die Aussagen von deutschen Militärangehö-
rigen, die nicht in Pusztavám stationiert waren, mit Vorsicht zu behandeln, da sie im 
Sinne der Sinnbildung und der Konventionalisierung die Tat automatisch den Pfeil-
kreuzlern zuschreiben.

Höchstwahrscheinlich waren es also SS-Männer, die am 16. Oktober 1944 in Pus-
ztavám ankamen. Während die Arbeitsdienstler in der Werkstatthalle waren553, suchten 
Flak- und SS-Angehörige nach bereits geflohenen Juden554. Zur Mittagszeit wurden 
die Arbeitsdienstler zurück ins Dorf gebracht, von wo sie nach einiger Zeit zum Dorf-
rand begleitet wurden. Die Aktion leitete das SS-Kommando, zur Bewachung wur-
den Flak-Männer abgestellt.555 Am Rande des Dorfes wurde ein Tisch aufgestellt, wo 
zwei Flak-Angehörige die Wertsachen der Arbeitsdienstleistenden entgegennahmen.556 
Die Beschreibung der Erschießung stimmt mit den Aussagen der bereits vorgestellten 
Zeugengruppen weitgehend überein. Die Juden mussten sich entkleiden557 und wurden 
dann gruppenweise in eine Mulde geführt, wo sie von den SS-Männern erschossen 
wurden.558 Die Habseligkeiten der Ermordeten wurden von Flak-Männern ins Dorf 
gebracht. JM berichtet, die Uhren und andere Wertgegenstände seien Major Weber 
übergeben worden.559 Nach der Exekution verließ das SS-Kommando Pusztavám. Die 
Identität der zu ihr gehörenden Männer konnte die Frankfurter Staatsanwaltschaft nicht 
ermitteln. Im Falle der Zeugenaussagen der deutschen Militärangehörigen lässt sich 
beobachten, dass sich diese hauptsächlich auf den Massenmord konzentrieren und die 
meist chronologische Erzählung mit dem 16. Oktober 1944 endet. Während die ungari-
schen Wachmänner in ihren Zeugnissen die Rolle des Volksbundes beim Massenmord 
betonen560, erwähnen die Flak-Angehörigen den VDU nicht. 

Die im Kapitel über die Zeugenschaft der in Pusztavám stationierten Militärange-
hörigen aufgezeigten Tendenzen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da eine 
solche angesichts der Singularität jedes einzelnen Zeugnisses und der Diversität in der 
Darstellung der Vorgänge nicht zu erreichen ist.
552 HM, in: BArch B 162/9584, Bl. 428.
553 Z. B.: Zelena, in: BFL 19923/1949.
554 Z. B.: HH, in: BArch B 162/9584.
555 Z. B.: WK, ebenda.
556 JM, ebenda.
557 Jakab, in: BFL 19923/1949.
558 Z. B.: WG, in: BArch B 162/9583.
559 JM, in: BArch B 162/9584.
560 Z. B.: Pigay, in: BFL 19923/1949.
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In den letzten Jahrzehnten hat sich infolge des viel zitierten „memory boom“, der Ge-
dächtniskonjunktur, eine breitgefächerte Diskussion um Gedächtnis und Erinnerung 
entwickelt.1 Während die im vorhergehenden Kapitel untersuchten Zeugnisse als Trä-
ger von Primärerfahrungen im Zentrum der Analyse standen, wobei die Singularität 
der einzelnen Aussagen im Fokus der Untersuchung stand, versucht dieses Kapitel, die 
Erinnerung an den Pusztavámer Massenmord in seiner politischen und sozialen Mat-
rix nachzuzeichnen. Das Zeugnis als integraler Teil der jeweiligen Person ist ebenso 
wie die Erinnerung gegenwartsverhaftet und sinnstiftend für den Zeugen. Da aber die 
bereits analysierten Zeugenaussagen nicht unbedingt einer breiten Öffentlichkeit zu-
gänglich waren und sind bzw. dieser Zugang nur sehr begrenzt und kontrolliert ermög-
licht wird, transzendiert die Erinnerung an den Pusztavámer Massenmord den Bereich 
des Subjekts, in dem sie sich als kollektiv erfassbarer Erinnerungsort2 präsentiert. Im 
konkreten Fall wird die Analyse eben auf dieser Ebene, also auf der Ebene der Erin-
nerungskultur3 und des kollektiven Gedächtnisses4, und nicht auf der Ebene des sozial 
isolierten Individual- oder des psychologisch geprägten autobiografischen Gedächtnis-
ses5 durchgeführt, wobei der Dialog zwischen Individuum und Kollektiv aufgrund der 
Natur der Erinnerung zwangsläufig ebenfalls eine Rolle spielt.

Erinnerungen sind nämlich immer einem starken sozialen Konstruktionsprozess 
ausgesetzt. Gleichzeitig bedingen sie diesen gesellschaftlichen Rahmen. Wie Maurice 
Halbwachs in seinem viel zitierten Werk Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingun-

gen betont, bedarf die Analyse der Fokussierung auf den jeweiligen sozialen Bezugs-
rahmen:

1 An dieser Stelle erfolgt keine Vorstellung des Forschungsstandes zum Thema der Gedächtnis- und Erinne-
rungsforschung. Vgl. dazu ausgewählte Publikationen: J. Assmann, Kulturelles Gedächtnis; A. Assmann, 
Erinnerungsräume; dies., Schatten; Erll; Erll/Nünning; Gudehus/Welzer/Eichenberg; Halbwachs; 
Welzer.

2 Der Begriff geht auf die Publikation Les lieux de mémoire von Pierre Nora zurück. Vgl. dazu Nora. Zur Be-
griffsgeschichte siehe den Beitrag im Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen 
Europa, in: Weber.

3 „[...] so gehört die Erinnerungskultur zum Planen und Hoffen, d. h. zur Ausbildung sozialer Sinn- und Zeitho-
rizonte. Erinnerungskultur beruht weitgehend, wenn auch keineswegs ausschließlich, auf Formen des Bezugs 
auf die Vergangenheit.“ J. Assmann, Kulturelles Gedächtnis, S. 31.

4 Zu den Begrifflichkeiten „kollektives Gedächtnis“ und „Erinnerungskulturen“ als kultursemiotisches Modell 
siehe Erll, S. 95–122.

5 Gudehus/Welzer/Eichenberg, S. 75–84.
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„[...] die Individuen immer gesellschaftliche Bezugsrahmen verwenden, wenn sie sich er-
innern. Man müßte sich auf den Standpunkt der Gruppe oder der Gruppen stellen. Die bei-
den Probleme hängen übrigens nicht nur voneinander ab, sondern sind identisch. Man kann 
ebensogut sagen, daß das Individuum sich erinnert, indem es sich auf den Standpunkt der 
Gruppe stellt, und daß das Gedächtnis der Gruppe sich verwirklicht und offenbart in den 
individuellen Gedächtnissen.“6 

Die soziale Konstruktion der Erinnerung lenkt den Blick auf die Erinnerungsge-
meinschaften. Gruppen als Träger kollektiver Erinnerungen sind Akteure der Heraus-
bildung und zugleich der Rezeption des kollektiven Gedächtnisses ihrer eigenen Grup-
pe. Sie beziehen sich auf eine spezielle Art und Weise auf bestimmte Begebenheiten 
der Vergangenheit und konstruieren7 dadurch nachträglich ihr Gruppengedächtnis, ihre 
eigene Geschichte. Die Nachträglichkeit und Gegenwartsverbundenheit sind wesentli-
che Modi von Erinnerungen wie von Zeugenschaft.

Eben aus dieser Gegenwartsverbundenheit heraus lassen sich die Theorien von Jan 
und Aleida Assmann vom „kulturellen“ und „kommunikativen Gedächtnis“ verstehen.8 
Das kommunikative Gedächtnis bezeichnet die in der jeweiligen sozialen Gruppe arti-
kulierten Erinnerungen, die durch Kommunikation und Wiederholung in der jeweiligen 
Gegenwart verankert sind und sich immer auf einen begrenzten Zeitraum beziehen. 
Diese alltagsnahe Art des Gedächtnisses ändert sich im Verlauf der Zeit, besonders im 
Verhältnis der vergangenen Zeit zum Geschehen, an das man sich erinnert. Nach etwa 
80 bis 100 Jahren verändert sich ihre Form. Die Erinnerung durchläuft eine Selektion, 
in deren Folge manche Segmente der Erinnerungen nicht mehr vertreten sind, während 
andere sich verfestigen und einen postulierten Sinn annehmen. Jan Assmann definiert 
den Begriff des kulturellen Gedächtnisses wie folgt:

„Das kulturelle Gedächtnis hat seine Fixpunkte, sein Horizont wandert nicht mit dem fort-
schreitenden Gegenwartspunkt mit. Diese Fixpunkte sind schicksalhafte Ereignisse der Ver-
gangenheit, deren Erinnerung durch kulturelle Formung (Texte, Riten, Denkmäler) und in-
stitutionalisierte Kommunikation (Rezitation, Begehung, Betrachtung) wachgehalten wird.“9

Sowohl das kommunikative als auch das kulturelle Gedächtnis formen die Identität 
der jeweiligen Gruppe, die als Erinnerungsgemeinschaft durch die geteilten Erinne-
rungspraktiken und das „Wissen“ über die eigene Vergangenheit ihr Zusammengehö-
rigkeit- und Gleichheitsgefühl stärkt.

6 Halbwachs, S. 23.
7 „[...] das Vergangene in Wirklichkeit nicht als solches wiedererscheint, daß vielmehr alles darauf hinzuweisen 

scheint, daß es sich nicht erhält, sondern daß man es rekonstruiert, wobei man von der Gegenwart ausgeht.“ 
Ebenda, S. 22.

8 Vgl. dazu J. Assmann, Kulturelles Gedächtnis; ders., Kollektives Gedächtnis; A. Assmann, Erinnerungs-
räume. 

9 J. Assmann, Kollektives Gedächtnis, S. 178.
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4.1 Erinnerungsträger des Pusztavámer Massenmordes

Der Pusztavámer Massenmord am 16. Oktober 1944 war zweifellos für alle Anwesen-
den ein einschneidendes Erlebnis. Die Generation der Erlebenden bildet jedoch keine 
kontinuierlich bestehende, gar homogene Gruppe. Im vorhergehenden Kapitel wurde 
die Zeugenschaft über das Massaker anhand von vier Gruppen (jüdische Arbeitsdienst-
ler, Pusztavámer, aus Pusztavám Vertriebene und Militärangehörige) analysiert. Diese 
Struktur lässt sich nicht ohne Weiteres auf die Erinnerungsträger übertragen. Einerseits 
existieren die bereits beschriebenen Gruppen nicht als geschlossene Einheiten, sondern 
ergeben sich aus den Ermittlungen und einer auf Grundlage der Untersuchung erstell-
ten Typisierung. Andererseits ist die Formung von Erinnerungsgemeinschaften immer 
an Zeit und Raum gebunden, das heißt, die Träger der Erinnerungen sind als eine län-
gerfristig existierende Gemeinschaft, die an einem Ort festzumachen ist, zu identifizie-
ren. Wie Jan Assmann formuliert, ist das Kollektivgedächtnis an seine Träger gebunden 
und „nicht beliebig übertragbar“, es ist also „nicht nur raum- und zeit-, sondern auch 
[...] identitätskonkret“.10

Betrachtet man die Zeugengruppen unter diesen Aspekten, kristallisiert sich klar 
heraus, dass die Gruppe der in Pusztavám stationierten Militärangehörigen nur vor-
übergehend als soziale Einheit existierte. Den Zeugenaussagen zufolge pflegten die 
ehemaligen Flak-Angehörigen oder Wachmänner der jüdischen Arbeitsdienstler nach 
Kriegsende keinen Kontakt miteinander und lebten geografisch weit voneinander ent-
fernt. Ob und inwieweit diese Zeugen des Pusztavámer Massenmordes das Massaker 
später in ihrem jeweiligen sozialen Rahmen thematisierten, ist nicht Gegenstand die-
ser Untersuchung. Da die ehemaligen Militärangehörigen nur begrenzt als geschlosse-
ne Gruppe existierten, können sie nicht als Träger der kollektiven Erinnerung an den 
Puszta vámer Massenmord gelten.

Die beiden in Pusztavám stationierten Arbeitskompanien wurden ebenfalls erst 
während des Krieges zusammengestellt. Diejenigen jüdischen Arbeitsdienstler, die 
nicht nur den Pusztavámer Massenmord, sondern auch die darauffolgenden letzten 
Kriegsmonate überlebten, bildeten ebenfalls keine sozial gefestigte Gruppe, da sie we-
der aus demselben Ort kamen noch nach dem Krieg an denselben Ort zurückkehrten.11 
Einige wanderten nach Israel, in die Schweiz oder in die Vereinigten Staaten aus, an-
dere kehrten nach Ungarn bzw. in die Tschechoslowakei zurück. Aus diesem Grunde 
gibt es nicht die „eine“ jüdische Erinnerung der Überlebenden des Pusztavámer Mas-
senmordes. Der Holocaust zerstörte die ursprünglichen jüdischen (Heimat-)Gemeinden 
der Arbeitsdienstler, die eventuell als Träger der Erinnerung hätten fungieren können. 
Die Überlebenden des Pusztavámer Massakers gliederten sich in neue Gemeinschaften 
ein, deren kollektives Gedächtnis von all ihren Mitgliedern ausgehandelt wurde. Es 
gibt also neue, nicht nur aus den Arbeitsdienstleistenden bestehende Erinnerungsge-
meinschaften, die sich aus jüdischer Sicht an den Massenmord erinnern. Im konkreten 
Fall wäre einerseits eine Trägergemeinschaft in Israel zu nennen, die nicht singulär an 

10 Ders., Kulturelles Gedächtnis, S. 39.
11 Zur Bezeugung des Massenmordes siehe Kapitel 3.1 „Zeuge, Zeugnis, Zeugenschaft“ und 3.2 „Zeugenschaft 

der jüdischen Arbeitsdienstler“.
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das Pusztavámer Massaker erinnert, sondern dies im Rahmen des politisch initiierten 
Gedenkens der unzähligen Verbrechen des Holocaust tut. So befinden sich Zeugenaus-
sagen und Fotos des Grabsteins für die ermordeten Arbeitsdienstler in Yad Vashem in 
Jerusalem. Die jüdische Erinnerung in Ungarn wird ebenfalls nicht von einer einheitli-
chen Erinnerungsgemeinschaft getragen. Auf der einen Seite gab es das Gedenken an 
den Pusztavámer Massenmord im Interesse der Staatsräson der Volksrepublik Ungarn, 
wobei die Erinnerung an das „faschistische Verbrechen“ im Mittelpunkt stand. Ande-
rerseits erinnerten und erinnern jüdische Überlebende, Verwandte der Opfer, Bekannte 
und Kollegen eher aus persönlicher Sicht an ermordete Arbeitsdienstler, meist in Form 
schriftlicher oder mündlicher Zeugnisse und von Artikeln.12

Ebenso wenig wie im Falle der oben vorgestellten Zeitzeugengruppen kann in Be-
zug auf die Pusztavámer Dorfbewohner über eine nach dem Massenmord kontinuier-
lich und in gleicher Form existente soziale Einheit gesprochen werden. Wie im vorher-
gehenden Kapitel bereits dargestellt, flohen einige Pusztavámer Familien im Winter 
1944/45 Richtung Westen, während weitere 611 Personen im Jahre 1948 vertrieben 
wurden. Flucht und Vertreibung zerstörten zwar die einheitliche Dorfgemeinschaft, es 
lässt sich jedoch eine fortexistierende Erinnerungsgemeinschaft in der neuen Heimat 
der Pusztavámerinnen und Pusztavámer nachweisen. Die von geflüchteten Dorfbewoh-
nern mitbegründete Siedlung Geretsried in Bayern nahm zahlreiche der später Vertrie-
benen auf und sicherte damit – wenn auch in reduzierter Form – eine gewisse Konti-
nuität der Pusztavámer Erinnerungsgemeinde. Die geteilte Erfahrung von Flucht und 
Vertreibung stärkte außerdem das Zusammengehörigkeitsgefühl, da diese nicht nur den 
Verlust der Heimat bedeutete, sondern gleichzeitig einen neuen Gründungsmythos dar-
stellte.13 In dieser Erinnerungsgemeinschaft wurde der Pusztavámer Massenmord nicht 
thematisiert. Das (Ver-)Schweigen wurde lediglich während der „Gemeindeschicksals-
befragung“ und der Ermittlungen der Frankfurter Staatsanwaltschaft kurzzeitig unter-
brochen, setzte sich jedoch nach deren Abschluss fort. 

Die in Pusztavám verbliebenen Ungarndeutschen blieben zwar nicht nur auf pri-
vater, sondern im Laufe der Zeit ebenfalls auf offizieller Ebene14 mit den in Gerets-
ried lebenden Dorfbewohnern verbunden, trotzdem fungierten sie nicht mehr als eine 
Erinnerungsgemeinschaft – u. a. aufgrund der räumlichen Trennung, die in der Zeit 
des Kalten Krieges eine noch stärkere Isolation beider Gruppen bedeutete. Pusztavám 
veränderte sich infolge der Flucht, Vertreibung und der An- und Binnenumsiedlungen 
nach dem Zweiten Weltkrieg in seiner sozialen Zusammensetzung. Die Erinnerung an 
den Pusztavámer Massenmord war nun die der alteingesessenen Dorfbewohner, an der 
die später Zugezogenen keinen Anteil mehr hatten.

Wie oben gezeigt, bilden die Träger der Primärerfahrung des Pusztavámer Mas-
senmordes keine einheitliche soziale Gruppe und damit auch keine homogene Erinne-
rungsgemeinschaft. Dementsprechend lassen sich mehrere Formen des Erinnerns, Ver-
gessens oder Schweigens identifizieren, die durch diverse Medien Gestalt annahmen.

12 Vgl. dazu z. B. Gáborján; Aszódi/Dobrossy; Rátkai.
13 Vgl. dazu Faehndrich, Heimatbücher der deutschen Vertriebenen, S. 40.
14 Siehe Kapitel 2.6 „Partnerstädte und Kontinuität“.
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4.2 Medien der Erinnerung – eine Bestandsaufnahme

Medien erfüllen elementare Funktionen des kollektiven Gedächtnisses. Ohne sie wäre 
weder die Mitteilung noch die (Re-)Konstruktion der Vergangenheit möglich. Münd-
lichkeit und Schriftlichkeit bilden die Basis für die Artikulierung und Zirkulation von 
Erfahrungen und Wissensformen, die, um weitere Medien wie etwa Bilder, Denkmäler 
oder Rituale ergänzt, die Tradierung von Erinnerungen ermöglichen. Mithilfe dieser 
diversen Speichermedien, die nicht als neutrale Träger von Gedächtnisinhalten zu be-
trachten sind, sondern selbst Einfluss auf die Erinnerungen nehmen, erfolgt die an-
dauernde Selektion, Interpretation, Konstruktion, Transformation und Vermittlung des 
kollektiven Gedächtnisses.15 

4.2.1 Versteinerte Erinnerung: Gräber und Gedenktafeln

Am 16. Oktober 1944 wurden die getöteten Arbeitsdienstler nur notdürftig beigesetzt. 
Zeugenaussagen zufolge musste das Massengrab an den darauffolgenden Tagen zu-
nächst mit Erde, dann mit Chlorkalk zugeschüttet werden, um Seuchen zu vermeiden. 
Dieser unwürdige Zustand wurde im Jahre 1947 behoben. Die Exhumierung erfolgte 
im Auftrag der „im Zentrum des Antifaschistischen Landesverbands der Arbeitsdienst-
ler aufgestellten Exhumations- und Grabstein-Komitees“16, über deren Arbeit eine 1948  

15 Vgl. dazu A. Assmann, Erinnerungsräume, S. 149–342; Erll/Nünning, S. 127–246; Gudehus/Welzer/ 
Eichenberg, S. 127–246.

16 Ungarisch: Munkaszolgálatosok Országos Antifasiszta Szövetsége Országos Központjában felállított 
Exhumációs és Síremlék Bizottságok.

Abb. 1: 
Grabmal der „Pusztavámer Märtyrer“ auf  
dem Jüdischen Friedhof in der Budapester 
 Kozma-Straße, in: YVA/9072212
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erschienene Publikation Auskunft erteilt.17 Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden diese 
Komitees eingerichtet, um die Überreste mehrerer Tausend Arbeitsdienstleistender, die 
im ganzen Land getötet und meist in Massengräbern beigesetzt worden waren, zu exhu-
mieren und ihnen in angemessener Weise die letzte Ruhe zu geben. 

Die Exhumierung in Pusztavám leitete ein Komitee, bestehend u. a. aus Vertre-
tern der Überlebenden und Verwandten, namentlich Andor Forbát, Dezső Márkus, 
Jenő Rózsa, Tibor Bajor, Ödönné Günsberger und Pál Fodros, mit Unterstützung des 
Vertreters der Bergwerke von Mór, Sándor Straucz.18 Es wurden insgesamt 212 Lei-
chen exhumiert.19 Die Überreste der Opfer wurden am 13. April 194720 auf dem Jüdi-
schen Friedhof in der Budapester Kozma-Straße beigesetzt.21 Das Grabmal wurde von 
 György Ordodi entworfen und von Simon Ney und István Szögyi angefertigt. Es hat 
eine rechteckige Form und besteht aus einem Kopfteil, auf dem drei Inschriften zu le-
sen sind: An erster Stelle steht auf Ungarisch „Pusztavámer Märtyrer“, darunter „Denk 
nach und erinnere dich!“ und „Ewige Ruhestätte 216 heldenhaft Gefallener / davon 
35 unbekannt /“ und zuletzt auf Hebräisch „Seine Seele sei eingebunden im Bund des 

17 A Munkaszolgálatosok Exhumációs és Síremlék Bizottsága. 
18 Ebenda.
19 ÁBTL O-12022, Bl. 120–121.
20 Im Artikel von J. Mező Éva wird der 17. April 1947 als Datum der Exhumation angegeben. J. Mező, 1944. 

október 16. 
21 Braham, Földrajz, S. 450; Gáborján. 

Abb. 2: 
Namen der ermordeten Arbeitsdienstler am 
Grabmal, in: YVA/8105/51
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Lebens“.22 An den drei übrigen Seiten des Grabmals sind die Namen der identifizierten 
ermordeten Arbeitsdienstler zu lesen. Dieser steinerne Rahmen umfasst in der Mitte 
ein Stück Natur. Auf der Beerdigungsfeier sprach der Rektor der Budapester Tech-
nischen Universität23, Zoltán Czürös. Der damalige Ministerpräsident Lajos Dinnyés 
nahm selbst an der Bestattung der Arbeitsdienstler teil und schrieb dazu im Vorwort der 
Publikation der Komitees:

„Über das pietätvolle Gedenken hinaus sollen diese Denkmäler ewige Mementos für Gegen-
wart und Zukunft sein: Jeder ehrliche Mensch soll gegen die Unterdrückung, gegen Hass und 
Ausbeutung kämpfen und wir müssen diese teure Freiheit beschützen, zu der wir nach so viel 
Blut und Leid und zum Preis des Todes so vieler ehrlicher Menschenkinder gelangt sind.“24

Abgesehen von der für diese Zeit charakteristischen Rhetorik bringen Dinnyésʼ 
Worte ebenso wie die Inschrift „Denk nach und erinnere dich!“ die Bedeutung der 
Exhumierung u. a. der Opfer des Pusztavámer Massenmordes klar zum Ausdruck. 
Demzufolge sollen die Grabsteine auch als Denkmäler fungieren, die an die Verbrechen 
der Vergangenheit erinnern, um so eine friedvolle Gegenwart und Zukunft zu sichern. 
Somit reiht sich der Pusztavámer Massenmord in die während des Krieges begangenen 
Gewalttaten ein und verliert seinen Status als singuläres Ereignis. Die Inschrift des 
Grabsteins postuliert zwar die „Pusztavámer Märtyrer“, steht aber gleichzeitig stellver-
tretend für die anderen Opfer des Holocaust und dient als politisches Zeichen, das die 
Zäsur nach dem Zweiten Weltkrieg symbolisiert. Ein Gedenkritual, wie es die Autoren 
des im ungarischen Ärzteblatt erschienenen Artikels fordern, entstand auf dem Jüdi-
schen Friedhof in der Kozma-Straße nicht. Das Grabmal wurde, soweit die Dokumente 
darüber Auskunft erteilen, von Verwandten, Freunden und Überlebenden des Puszta-
vámer Massenmordes besucht. So gelangten private Fotoaufnahmen ins Yad Vashem 
Archiv. Zwar ist das Medium Stein beständig und stark und verschwindet nicht so ein-

22 Hebräisch: ה‘‘בצנת (vgl. dazu 1. Buch Samuel 25,29). Ungarisch: „Pusztavámi Mártírok“; „Gondolkozz és 
emlékezzél!“; „216 hősi halott örök pihenője /35 ismeretlen/“. 

23 Ungarisch: Műszaki Egyetem.
24 „A kegyeletes megemlékezésen túl legyenek ezek az emlékművek örök mementók jelennek és jövendőnek: 

harcoljon minden becsületes ember az elnyomatás, a gyűlölködés, a kizsákmányolás ellen és védjük meg azt 
a drága szabadságot, melyhez annyi vér és szenvedés után és annyi becsületes embertestvérünk halála árán 
jutottunk el.“ A Munkaszolgálatosok Exhumációs és Síremlék Bizottsága. 

Abb. 3: 
Zoltán Czürös auf der Beerdigungsfeier 
1947, in: A Munkaszolgálatosok 
 Exhumációs és Síremlék Bizottsága, S. 39
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fach aus dem Raum, reicht jedoch alleine nicht aus, die Erinnerung an die ermordeten 
Arbeitsdienstler zu stabilisieren.

Die zweite in Stein gemeißelte Erinnerung beherbergte und beherbergt Pusztavám. 
Das Dorf ist als Schauplatz des Massenmordes unzertrennlich mit diesem Ereignis ver-
bunden (vgl. voriges Kapitel). Der Ort, an dem das Massaker stattfand, hebt sich in 
keiner Weise von seiner ländlich grünen Umgebung ab, und dennoch besitzt er die 
Aura des Gedächtnisortes, die eben jene Orte des Schreckens mit ihrer Vergangenheit 
verbindet.25 Pusztavám trägt noch immer die Spuren der Vernichtung der Arbeitsdienst-
leistenden, da u. a. Überlebende und Verwandte trotz der Neubestattung in Budapest 
diesen Ort des Verbrechens sehen wollten, um unmittelbar mit der Vergangenheit in 
Verbindung zu treten. Den Quellen zufolge besuchte ein Mitglied der Jolsvaer Ärzte-
kompanie sogar noch 2001 das Dorf.

Das schnell wachsende Gras lässt die Spuren des Massengrabes verschwinden,  die 
Kraft der Natur heilt die Spuren des Gewaltaktes, womit sich automatisch ein Verges-
sen – vor allem des Ortes – einschleicht. Dagegen können lediglich die sich erinnern-
den Akteure ankämpfen, die mit medialer Hilfe die Erinnerung an die Arbeitsdienst-
ler an die Nachwelt weitergeben. Eben aus diesem Grund wurde 1970 im Auftrag der 
 Patriotischen Volksfront26 und des Exekutivkomitees des Gemeinderats27 eine Gedenk-
tafel errichtet. Auf dieser ist zu lesen: 

„Zum Gedenken an die auf dem Gebiet der Gemeinde Pusztavám exekutierten Märtyrer. Am 
16. Oktober 1944 löschten die nazistischen Faschisten das Leben 216 ungarischer Arbeits-
dienstler aus. Ihre Erinnerung bewahren wir für immer! Nie wieder Faschismus!“28

Ebenso wie die Rede des Ministerpräsidenten auf dem Jüdischen Friedhof in der 
Kozma-Straße spiegelt der Text der Gedenktafel die antifaschistische Doktrin der  

25 Zum Begriff „Aura der Gedächtnisorte“ vgl. A. Assmann, Erinnerungsräume, S. 337–339; Benjamin, Kunst-
werk.

26 Ungarisch: Hazafias Népfront. 
27 Ungarisch: Községi tanács v. b.
28 „Emlékül a Pusztavám község területén kivégzett mártíroknak. 1944. október 16-án községünkben a náci 

fasiszták 216 magyar munkaszolgálatos életét oltották ki. Emléküket örökké megőrizzük! Soha többé fasiz-
must!“

Abb. 4: 
Die Pusztavámerin Józsefné Farkas und die 
Gedenktafel, in: Kovalcsik/Zsohár,  
URL: http://feol.hu/hetvege/ 
-vadakkal-ellentetben-1191744 (14.08.2020), 
sowie URL: https://goo.gl/images/3vwNI5 
(21.04.2017) 
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Volksrepublik Ungarn wider. Der Pusztavámer Massenmord bzw. die Erinnerung dar-
an wird im Dienst des politischen Interesses der UVR instrumentalisiert, die jüdische 
Abstammung der Opfer jedoch verschwiegen. Nichtsdestoweniger war diese Tafel die 
einzige Manifestation einer Erinnerung, die den Massenmord im Dorfzentrum sichtbar 
machte. Diese gleichzeitige An- und Abwesenheit bildet die Illustration eines 2008 in 
der Online-Version der lokalen Zeitung Fejér Megyei Hírlap (Zeitung des Komitats 
Fejér) erschienenen Artikels ab.29 Józsefné Farkas, eine Pusztavámerin, zeigt mit aus-
gestreckten Händen auf eine Wiese und schaut dabei in die Kamera. Ihre starke Geste 
weist auf die Leere hin, die erst mit der Erzählung ihrer Erfahrung entschlüsselt werden 
kann. Sie trägt die Bedeutung und dadurch die Entzifferung dieser Lücke in sich und 
durch ihren Körper in das Bild hinein. Die Interaktion der Pusztavámerin mit der be-
deutsamen Wiese stellte die Redakteure der Zeitung jedoch nicht zufrieden, weshalb sie 
ein Foto der Gedenktafel in das Originalbild einmontierten. Somit entsteht eben auch 
bildlich die Verbindung des Gedächtnis- und des Gedenkortes.

Die Gedenktafel hing vermutlich bis zur Sanierung des Pusztavámer Kulturhauses30 
an dessen Außenwand. Die Gemeindewebseite informierte die Dorfbewohner im No-
vember 2013 darüber, dass die Innen- und Außensanierung des Kulturhauses begonnen 
habe.31 Im März 2017 hing die Tafel nicht mehr an ihrer einstigen Stelle. Weder das 
Personal noch die befragten Beamten konnten Auskunft darüber erteilen, weshalb die 

29 Kovalcsik/Zsohár. 
30 Ungarisch: Művelődési Ház.
31 Pusztavám önkormányzata. 

Abb. 6:
Das sanierte Kulturhaus ohne Gedenktafel 
2017 (eigene Aufnahme Boros-Gernhardt, 
2017)

Abb. 5: 
Gedenktafel vor der Sanierung am Kultur-
haus in Pusztavám, in: Gábor Vadász: 
 Kövek útján [Entlang der Steine],  
URL: nov.lkg-bp.sulinet.hu/botlato.../dia-
kok.../kobezart_fajdalom.ppt (08.03.2017)
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Gedenktafel nicht wieder angebracht worden war oder wo sie jetzt hängt. Darüber, 
ob dieses Verschwinden einem willentlichen Vergessen, einer bewussten Re-Konstruk-
tion der Vergangenheit oder einer profanen Trägheit der Bauherren geschuldet ist, lässt 
sich nur spekulieren. Bemerkenswert ist jedoch, dass keiner die Gedenktafel vermisste, 
wofür es ebenfalls mehrere mögliche Erklärungen – wie etwa den Schwund der Gene-
ration der Erlebenden und dadurch das Wegfallen jüdischer Besuche im Dorf oder den 
veränderten erinnerungspolitischen Fokus des Landes – gibt. Wie auch immer, die Stel-
le der Gedenktafel, die über 40 Jahre lang an den Pusztavámer Massenmord erinnerte, 
ist unter dem neuen Putz des Kulturhauses ebenso verschwunden wie das einstige Mas-
sengrab von Gras überwachsen. 

4.2.2 Verschriftlichte Erinnerung

Die Schrift gehört als mediale Repräsentation von Erfahrungen und Ereignissen seit 
Jahrtausenden zur menschlichen Kultur. Die ersten Zeugnisse über den Pusztavámer 
Massenmord wurden ebenfalls in dieser Form veröffentlicht. Bereits in der Einfüh-
rung dieser Arbeit wurde auf mehrere Texte über das Massaker hingewiesen, die als 
Forschungsstand den Gegenstand dieser Arbeit bilden. Fast alle der im vorigen Kapitel 
analysierten Zeugnisse waren schriftliche Dokumente, die zwischen den 1940er und 
dem Ende der 1970er Jahren entstanden. Diese hielten zwar die Erfahrung diverser 
Zeitzeugen fest und sicherten damit die Möglichkeit eines späteren Zugangs zu diesen, 
erreichten jedoch u. a. aufgrund ihrer Lagerung in Archiven keine Aufmerksamkeit 
und waren im kollektiven Gedächtnis der diversen Trägergruppen gar nicht oder kaum 
repräsentiert. Auch wenn der Pusztavámer Massenmord in manchen Forschungsarbei-
ten32 erwähnt wird, entstand folglich keine Erinnerungs- und Gedenkkultur im Sinne 
einer Kultur des aktiven, dynamischen, wiederholenden Sich-Erinnerns.

Mit eben diesen fehlenden Erinnerungspraktiken, die den Pusztavámer Massen-
mord im Bewusstsein halten würden, beschäftigt sich ein Artikel, der im Jahre 2002 
im ungarischen Orvosi Hetilap (Ärzteblatt) unter dem Titel „Schicksal der Ärztekom-
panie von Jolsva“33 erschien. Dr. Imre Aszódy, einer der beiden Autoren, war selbst 
Arbeitsdienstler in der Kompanie, deren Mitglieder später in Pusztavám erschossen 
wurden. Er wurde noch in Jolsva einer anderen Einheit zugeteilt und entging so dem 
Schicksal seiner Kameraden. Der Text beginnt mit einer kurzen Beschreibung des Mas-
senmordes. Demzufolge wurden am 16. Oktober 1944 216 Arbeitsdienstleistende von 
einer deutschen SS-Einheit auf „Initiative-Anzeige der örtlichen schwäbischen Bevöl-
kerung“34 ermordet. Bis zum Erscheinen dieses Artikels hatte das Ärzteblatt dies nie 
thematisiert. Die Autoren wollten eben diesen Mangel beheben. Nach einer umfassen-
den historischen Einbettung und der Würdigung des ungarischen Hauptmanns Horváth 
stellen die Verfasser die Geschehnisse in Pusztavám dar. Zum Abschluss zählen sie 
die Orte der Erinnerung an das Massaker auf: die Begräbnisstätte in Budapest und die 
Gedenktafel in Pusztavám. Die Autoren suchten Pusztavám und dessen Bürgermeis-

32 Z. B.: Bergen, S. 71; Braham, Földrajz, S. 449–450.
33 „A jolsvai orvosszázad sorsa“, Aszódi/Dobrossy, S. 2085.
34 „[...] a helyi sváb lakosság felbujtására-feljelentésére [...]“, ebenda.
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ter auf, der ihnen berichtete, das Schicksal der Ärztekompanie sei 2001 im Rahmen 
des Holocaust-Gedenkens in der lokalen Grundschule „angesprochen“35 worden. Die 
Erinnerung an den Massenmord scheint den Autoren am Herzen gelegen zu haben, da 
sie den Artikel mit einem Plädoyer, gar Appell für das Gedenken an die ermordeten 
Arbeitsdienstleistenden abschließen: 

„Es wäre vielleicht nicht übertrieben, wenn sich ‚jemand‘ oder irgendeine Organisation, 
etwa die Ärztekammer gemeinsam mit den anderen betroffenen Kammern, bereiterklären 
würde, das Gedenken an die Kollegen auf sich zu nehmen, und ihnen zumindest am Jahres-
tag des Massenmordes am Grab der Kompanie die Ehre erweisen würde [...].“36

Die beiden Autoren suchten 58 Jahre nach dem Massaker einen Erinnerungsträger, 
der der Pusztavámer Opfer jährlich gedenkt und die Erinnerung an sie kontinuierlich 
wachhält, um sie vor dem Vergessen zu bewahren. Das Zitat weist auf die Unsicherheit 
der beiden Verfasser bezüglich der „Zuständigen“ für die Erinnerungsarbeit hin. Als 
mögliche Träger identifizieren sie die Kammern der Berufsgruppen, aus denen die Mit-
glieder der Ärztekompanie stammten, und äußern – ein wenig mit erhobenem morali-
schen Zeigefinger – den Wunsch, sie mögen ihren Kollegen den angemessenen Respekt 
erweisen. Mit wachsendem zeitlichen Abstand verspürt der sich als Überlebender des 
Massenmordes bezeichnende Autor den Drang, einen sozialen Rahmen zu definieren, 
der die Erinnerung an die Ärztekompanie aufrechterhält. Die Verfasser weisen darauf 
hin, dass die Erlebnisgeneration allmählich verschwindet und die Opfer trotz mehrerer 
Veröffentlichungen zum Massaker nach und nach in Vergessenheit geraten. Der Über-
gang aus dem kommunikativen ins kulturelle Gedächtnis hängt zwar unmittelbar mit 
den Medien der Erinnerungen zusammen, trotzdem reicht die Niederschrift der Er-
fahrungen oder die Aufstellung eines Denkmals nicht aus, dem Ereignis einen festen 
Platz im kulturellen Gedächtnis zu sichern. Dieser erfordert nämlich eine fortwährende 
Kommunikation, eigene Rituale und deren kontinuierliche Wiederholung. Zu diesen 
Prozessen ist aber ein fester sozialer Rahmen unerlässlich, in dem die Erinnerung aus 
dem Speichergedächtnis, also aus dem Archiv diverser Medien, ins Funktionsgedächt-
nis, also in die Reihe der als bedeutsame Vergangenheit interpretierten Erinnerungen, 
transportiert wird.37 Diese Natur des Gedächtnisses haben die Autoren erkannt. Deshalb 
formulieren sie den Appell an die Ärzte- und weitere Berufskammern, die Erinnerung 
an den Pusztavámer Massenmord zumindest mit einem jährlich wiederholten Gedenk-
ritual an der Begräbnisstätte wachzuhalten.

In dem Artikel zeigt sich noch ein anderes bemerkenswertes Phänomen, nämlich 
die Selektion der wahrgenommenen Opfer. Die Autoren beziehen sich nur auf die 
Ärztekompanie, obwohl dem Pusztavámer Massenmord Mitglieder der Kompanie 
Nr. 107/320 ebenso zum Opfer fielen. Entweder wussten die Autoren nichts von den 
anderen Arbeitsdienstlern, was in Anbetracht der an der Begräbnisstätte angebrachten 

35 „[...] szó esett [...]“, ebenda, S. 2088.
36 „Talán nem lenne túlzás, ha ‚valaki‘, vagy valamelyik szervezet, netán az Orvosi Kamara az érdekelt ka-

marákkal összefogva magára vállalná a kivégzett kollegákra való megemlékezést, legalább a kivégzés évfor-
dulóján tisztelegne a század sírjánál [...].“ Ebenda.

37 Zum Speicher- und Funktionsgedächtnis vgl. A. Assmann, Erinnerungsräume, S. 133–142; Erll, S. 31–33.
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Namensschilder jedoch eher unwahrscheinlich ist.38 Oder sie blendeten diese bewusst 
aus, um sich lediglich den eigenen Opfern zuzuwenden und die Ad-hoc-/Pseudo-Ein-
heit der Ärztekompanie sozial übertragbar zu machen. Die Identifikation mit den Er-
mordeten aufgrund einer akademischen Berufsgruppe hätte ein fortwährendes Zusam-
mengehörigkeitsgefühl erzeugen und dadurch die Zuschreibung der Verantwortung für 
das angemessene Gedenken an die Ärztekammer erklären können. Recherchen zufolge 
folgten die Arbeitsgemeinschaften dem Aufruf der Verfasser jedoch nicht und nahmen 
die Rolle des Erinnerungsträgers nicht an.

Im Gegensatz dazu enthält der Artikel in Gyógyszerészet (Pharmazie) keinen Appell 
zur Erinnerung.39 Er erinnert in Form eines Nachrufs an die Verstorbenen, der zum 
50. Jahrestag des Massakers erschien. Der eigentliche Nekrolog besteht aus wenigen 
Zeilen, den Hauptteil bildet der Bericht des viel zitierten Überlebenden aus dem Gelb-
buch40. Er wird zur Gänze wiedergegeben, gefolgt von einer Auflistung der identifizier-
ten Opfer, ihrer Berufe und Wohnorte. Der Text endet mit Quellenhinweisen, aus denen 
der Verfasser die Liste zusammenstellte. Die Autorin schreibt ebenso wie die Verfas-
ser des im ungarischen Ärzteblatt erschienenen Artikels für eine branchenspezifische 
Zeitung, deren Publikum eben Apothekerinnen, Apotheker und in der Pharmaindustrie 
Tätige sind. Sie erhebt nicht den Anspruch, eine gesamtgesellschaftliche oder eine ge-
schichtswissenschaftliche Darstellung mit Aufklärungsansätzen zu bieten. Es geht ihr 
lediglich darum, nach einem halben Jahrhundert in einem geschlossenen Kreis an die 
eigenen Opfer, also an die ermordeten Pharmazeuten, zu erinnern. Die fast unkommen-
tierte Wiederholung des Zeitzeugenberichtes von Dr. Károly Szász steht im Dienste 
dieses Zwecks und weist zugleich auf dessen Status als permanent authentische Quelle 
hin, die immer wieder, wenn es um den Pusztavámer Massenmord geht, herangezogen 
wird.41 Durch diese Wiederholung zirkuliert das aus dem Zeugnis gewonnene Wissen 
und erlangt eine Autorität, welche die Konsequenz mit sich zu bringen scheint, diesem 
Zeugen die Deutungsmacht über die Geschehnisse in der Erinnerungskultur zuzuspre-
chen.

Wie im Artikel von J. Mező, der zum Jahrestag am 15. Oktober 2005 in der lokalen 
Tageszeitung des Komitats Fejér erschien, wird Dr. Károly Szász wörtlich zitiert und 
teils paraphrasiert.42 Sowohl die Autorin dieses als auch die Autoren jenes in Phar-

mazie erschienenen Artikels halten sich trotz Anführungszeichen nicht buchstabenge-
treu an den Originaltext. Kleine Ungenauigkeiten, Modifizierungen und Auslassungen 
nuancieren die Bedeutung der Zitate, ohne darauf hinzuweisen, dass die Verfasser das 
Zeugnis selektiv übernehmen. Dies wird im Falle des Textes von J. Mező besonders 
deutlich. Statt der Original-Angabe des Zeugen, die SS habe die Kleidungsstücke der 
Opfer an die Mitglieder des örtlichen Volksbundes verteilt, schreibt sie, sie seien an die 
schwäbische Bevölkerung verteilt worden. Damit bedient sie im Jahre 2005 weiterhin 

38 Nichtsdestoweniger muss erwähnt werden, dass zahlreiche Veröffentlichungen nur die Mitglieder der Ärzte-
kompanie als Opfer des Massakers angeben, was aus der Sicht der Wissenszirkulation ebenso als Erklärung 
dienen könnte.

39 Gáborján. 
40 Vihar. 
41 Vgl. dazu z. B.: Aszódi/Dobrossy; J. Mező.
42 J. Mező. 
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die Kollektivschuldthese der Ungarndeutschen. Demgemäß sprechen wir zwar über 
eine durch die Wiederholungen zugesprochene Autorität des Zeugen und über aus dem 
Zeugnis stammendes, zirkuliertes Wissen, jedoch mit der Einschränkung, dass dieses 
abhängig von der Perspektive und der Verortung der Verfasser divergierende Formen 
annehmen kann. 

Im Artikel der Lokalzeitung wird der Zeitzeugenbericht aus dem Jahre 1945 als 
Unterstützung, als Bürge für die Erinnerungen einer sekundären Zeugin, die ihren Vater 
und Cousin in Pusztavám verlor, herangezogen. Die Tochter eines Arbeitsdienstlers, 
Frau Erdős, die selbst Auschwitz-Überlebende sei, suche seit sechzig Jahren nach In-
formationen darüber, was damals in Pusztavám geschehen war, so der Artikel. Lange 
habe es gedauert, bis sie das Dorf und den Ort des Massakers besuchen konnte, wo sie 
das von Gras überwachsene Feld und „lediglich“ eine Gedenktafel gefunden habe. Sie 
besuche Pusztavám trotzdem immer wieder. Demzufolge bedeutet der reale Ort für die 
Zeugin mehr als die Grabstätte in Budapest. Sie besucht Pusztavám, um nach Mög-
lichkeiten des Gedenkens und des Verstehens zu suchen, bedauert jedoch, dass ledig-
lich eine Gedenktafel an die Opfer erinnert. Ihre Unzufriedenheit mündet nicht in eine 
Handlung oder in einen Aufruf an potenzielle Erinnerungsträger, sondern bleibt auf der 
Ebene einer reinen Feststellung. Frau Erdős war 21 Jahre alt, als sie in  Auschwitz be-
freit wurde. 2005 hing die Gedenktafel noch an der Wand des Kulturhauses in Puszta-
vám, 2017 ist sie verschwunden. Die Chance, dass Überlebende, sekundäre Zeugen 
oder Berufsverbände die Tafel suchen und deren Abwesenheit noch artikulieren wer-
den, wird mit dem kontinuierlich wachsenden zeitlichen Abstand zum Massenmord 
immer geringer.

Eine weitere schriftliche Erinnerung an den Pusztavámer Massenmord stammt 
aus der Feder von Iván F. Kertész. Sein Aufsatz erschien zunächst 1980 im Magyar 

Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének lapja (Blatt des Verbands der Ungarischen 
Widerstandskämpfer und Antifaschisten) und sechs Jahre später in gekürzter Form im 
Band Helytállás (Standhalten).43 Er erzählt die Geschichte anhand zweier Überleben-
der, die in der Nacht der Horthy-Proklamation geflohen waren. Dies geschieht mit ei-
nem bestimmten politischen Ziel:

„Die Tragödie der Akademiker-Kompanie stellt die Theorie der faschistischen Ideologie 
und ihrer Grundsäulen, der ‚Übermensch-Theorie‘ und der ‚Prädestination der herrschenden 
Rasse für die Führung der Welt‘, sowie eine Form der praktischen Umsetzung dieser Theorie 
dar. Wir dürfen das auch heute nicht vergessen, denn neofaschistische, rassistische Erschei-
nungen sind heutzutage weltweit, also auch in unserer Heimat, zu finden.“44

Die Erinnerung an die Opfer des Pusztavámer Massenmordes steht hier also im 
Dienste der antifaschistischen Haltung des Autors, der das Massaker als Beispiel der 
Manifestation einer zu verachtenden politischen Ideologie darstellt. Somit nimmt er 

43 Kertész F., Diplomás század tragédiája, S. 14; ders., Helytállás. 
44 „A diplomás század tragédiája a népírtó, fasiszta ideológia elméletét, amelynek egyik alappillére az ‚Über-

mensch-elmélet‘ és az ‚uralkodó faj predesztinációja a világ vezetésére‘, valamint az elmélet gyakorlati végre-
hajtásának egyik változatát is bemutatja. Ma sem feledkezhetünk meg erről, hiszen az újfasiszta, rasszista 
jelenségek napjainkban is világszerte, így hazánkban is fellelhetőek.“ Kertész F., Helytállás, S. 178.
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es nicht als singuläres Ereignis wahr, sondern als eines, das sich in die Reihe der fa-
schistischen Verbrechen eingliedert. Erinnerungspflicht heißt hier nicht, der Opfer des 
Pusztavámer Massenmordes zu gedenken, sondern die Gräueltaten der Nazizeit nicht 
zu vergessen, damit „Neofaschisten oder Rassisten“ nicht an die Macht kommen und 
erneut solche Taten vollbringen können.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Schrift als Medium des kollektiven 
Gedächtnisses eine überaus wichtige Rolle in der Erinnerung an den Pusztavámer Mas-
senmord spielt. Die Funktion der Bewahrung erfüllen besonders die archivarisch auf-
gearbeiteten Zeugenaussagen. Hinsichtlich ihrer Verbreitung sind sie jedoch kaum von 
Bedeutung, während der 1945 im Gelbbuch erschienene Zeitzeugenbericht von Szász 
bis in die 2000er Jahren zitiert wurde. Der Abruf ist in diesem Falle an das Medium, 
den „Aufbewahrungsort“ gekoppelt: Der Zugang war und ist mühelos gewährleistet, 
während die Archivalien den Erinnerungsträgern versperrt blieben. Die für ein breiteres 
Publikum entstandenen Erinnerungsschriften wurden von drei größeren Produzenten 
verfasst: 1) von Berufsverbänden, denen die Opfer angehörten; 2) von lokalen Zei-
tungen, die sich aufgrund der geografischen Nähe mit dem Pusztavámer Massenmord 
befassten; 3) von Akteuren im antifaschistischen Kontext, wobei die prospektive Logik 
des „Nie-Wieders“ im Vordergrund stand. Sie alle leisteten neben der Erinnerungs- 
auch eine Konstruktionsarbeit, wobei sie das Ereignis unterschiedlich darstellten, den 
Kontext divers bestimmten sowie Texte anderer neu auslegten.

Wie die Autoren des Nekrologs im Ärzteblatt beklagen, bewahrt die Schrift zwar 
die Erinnerungen, schützt sie jedoch nicht vor dem Vergessen. Sie alleine reicht ohne 
andere Medien und sich aktiv erinnernde Akteure nicht zur Herausbildung einer Erin-
nerungs- und Gedenkkultur aus. Zum aktiven Sich-Erinnern fehlen die sich wiederho-
lenden Rituale, die aktive Vergegenwärtigung der Geschichte in einem festen sozia-
len Rahmen. Das erste Anzeichen, dass sogar diese wenigen Erinnerungsakte mit dem 
Schwund der Erlebnisgeneration verschwinden, ist das Fehlen von Nachrufen seit den 
2010er Jahren.

4.3 Opfernarrative: Flucht und Vertreibung vs. Massaker an den 
 jüdischen Arbeitsdienstleistenden

Ein wichtiger Faktor, der durchaus einen Einfluss auf die Erinnerungskultur des Puszta-
vámer Massenmordes ausübt, darf nicht unerwähnt bleiben. Dieser hat mit der in dieser 
Arbeit bereits mehrfach hervorgehobenen Tatsache zu tun, dass sich das Massaker in 
einem ungarndeutschen Dorf ereignete. Die Dorfbewohner und ihre Beteiligung als 
Fluchthelfer der jüdischen Arbeitsdienstler, als Mitverantwortliche am Massenmord 
oder als gleichgültige Zuschauer werden in den Quellen kontrovers dargestellt. Ein-
deutig ist hingegen, dass Franz Stammler als stellvertretender Leiter der Ortsgruppe 
des Volksbundes in den wirren Geschehnissen am 15. und 16. Oktober 1944 eine Rolle 
spielte. Welche Unterredung und mit welchem Zweck er diese mit Major Weber von 
der Flak-Einheit führte, ob er tatsächlich eine SS-Einheit oder einen Bekannten bei der 
Waffen-SS persönlich benachrichtigte, lässt sich anhand der bereitstehenden Quellen 
nicht ohne Zweifel ermitteln. Er war jedoch zweifelsohne in der Machstruktur der Ge-
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meinde bestimmend, handlungsbereit „zum Schutz seiner Landsleute“, politisch-ideo-
logisch mit dem Dritten Reich verbunden und kann mit dem Verbrechen in Verbindung 
gebracht werden.

Das Schicksal der Ungarndeutschen während des Zweiten Weltkriegs und danach in 
Ungarn wurde ebenfalls bereits beschrieben: Flucht, Vertreibung, kollektive Beschuldi-
gung und pauschalisierender Nazi-Vorwurf. Stammler übernahm nach eigener Aussage 
eine führende Rolle in der Organisation der Flucht aus Ungarn, in der Neugründung ei-
ner Siedlung in Bayern und half Ausgewählten, später Vertriebenen, sich der Gemeinde 
der ehemaligen Pusztavámer anzuschließen. Währenddessen wurde in seiner Abwe-
senheit in Ungarn das Urteil verkündet, das ihn als einen der Kriegsverbrecher richtet. 

Von diesem Zeitpunkt und vom Zeitpunkt der Veröffentlichung jüdischer Zeitzeu-
genberichte an ist sein Name, aber auch pauschal der aller Pusztavámer, mit dem Mas-
senmord verbunden. In den Zeugnissen, kurzen Forschungsbeiträgen und Artikeln wer-
den entweder „die ganze schwäbische Bevölkerung“, der Volksbund oder Stammler als 
Mitverantwortliche und teils als Antisemiten dargestellt. Eine sowohl passive als auch 
aktive Reaktion der immer noch durch Stammler beherrschten neuen Gemeinde bleibt 
nicht aus. Es wird vergessen, ge- und verschwiegen und zugleich der Kampf um die 
Deutungshoheit ausgerufen. Die eigene Traumatisierung durch Flucht und Vertreibung 
verstärkt die Selbstwahrnehmung als Opfer. Die Viktimisierung überschreibt die Erin-
nerung an andere Opfer wie an die ermordeten Arbeitsdienstler. Unabhängig von ihrer 
Rolle und Verantwortung am Massenmord lehnen die Pusztavámer diesen Teil der Ge-
schichte ab: Er wird als sie selbst nicht betreffend abgelehnt, nicht dem eigenen Erleben 
zugeschrieben oder bleibt schlichtweg unerwähnt, während Flucht und Vertreibung zu 
einer bedeutsamen Vergangenheit verklärt werden, wobei „[d]ie Bildung von Erinne-
rungen [...] nicht im Sinne historischer Wahrheit [erfolgt], sondern [...] eine Form der 
Verarbeitung psychischer Konflikte dar[stellt]“45.

Beispielhaft dafür sind die Zeitzeugenberichte ehemaliger Pusztavámerinnen und 
Pusztavámer im Heimatbuch. Wie bereits im vorgehenden Kapitel erläutert, beinhaltet 
dieses sechs Zeugnisse zum Thema „Flucht und Vertreibung“. Der erste Zeitzeugenbe-
richt mit dem Titel „Aufzeichnungen und Erinnerungen“46 wurde von Franz Stammler 
verfasst.47 In seiner detaillierten Erzählung versucht er, die Ereignisse des Herbstes 
1944 so darzustellen, dass der Eindruck entsteht, die „richtigen“ Ungarndeutschen48 
seien einer ständigen Bedrohung und Überforderung ausgesetzt gewesen. Besonders 
deutlich wird dies in der Beschreibung des Tages der Horthy-Proklamation:

45 Quindeau, S. 164.
46 Die Titel vor den jeweiligen Zeitzeugenberichten stimmen nicht mit den im Inhaltsverzeichnis des Heimatbu-

ches angeführten Titeln überein. Die Überschrift „Aufzeichnungen und Erinnerungen“ steht vor dem eigent-
lichen Text von Franz Stammler, während sie im Inhaltsverzeichnis als Kapiteltitel angegeben und der Titel 
„Erinnerungen an unsere Flucht“, der eigentlich vor dem Zeugnis von Matthias Maratzi steht, als Überschrift 
von Stammlers Zeugnis angeführt wird. Tafferner/Schell/Wittman, S. 479 f.

47 Ebenda, S. 176–185.
48 Stammler unterscheidet zwischen zwei Gruppen von Pusztavámer Ungarndeutschen: „Es gab auf der einen 

Seite die Deutschen, die dem Volksbund angehörten, es gab keine konfessionellen Unterschiede dabei und 
die ‚anderen Deutschen‘, die schon aus wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gründen (Bauern mit mehr 
Landbesitz) der anderen Seite angehörten“, ebenda, S. 177.
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„Am 15. Oktober gegen Mittag hat der ungarische Rundfunk bekanntgegeben, daß Nikolaus 
v. Horthy als Reichsverweser abgesetzt wurde. Die Banater verließen innerhalb einer Stunde 
das Dorf. Es entstand eine große Unsicherheit im Dorf, da einige Bürger, die uns Deutschen 
nicht gut gesinnt waren, bereits Drohungen ausgesprochen haben. Da die Telefonleitungen 
in die Kreisstadt unterbrochen waren [...] ging ich zusammen mit einem Freund nach Moor 
zur Kreisleitung, um zu fragen, was wir nur tun sollen. Unser Kreisleiter Zethofer gab uns 
die Anweisung, bei einer Verschlechterung der Lage sollen wir das Notwendigste zusam-
menpacken und das Dorf verlassen. [...] Mit dieser Anweisung gingen wir nach Pusztavám 
zurück. [...] die Einheit, für die Quartier gemacht wurde, eingetroffen sei. Das war für uns 
ein großer Trost. Ich ging gleich zum Kommandanten [...] und bat ihn um Unterstützung, 
wenn wir Deutsche im Dorf bedroht werden sollten, oder daß wir gar flüchten sollen. [...] 
Am Montag, den 16. Oktober hatte sich die Lage beruhigt, da bereits am Sonntag Abend 
bekannt wurde, daß eine neue deutschfreundliche Regierung unter Ministerpräsident Szálasi 
gebildet wurde.“49

Franz Stammler konstatiert bezüglich des 16. Oktobers die einkehrende Ruhe infol-
ge der Machtübernahme von Szálasi, der laut Stammler „deutschfreundlich“ war, igno-
riert aber die Tatsache, dass die jüdischen Arbeitsdienstler am gleichen Tag erschossen 
wurden. Seine Angst bzw. die Darstellung dieser Angst übernimmt die Regie. Es darf 
keine „größere Katastrophe“ parallel existieren, da er dadurch den eigenen Opfersta-
tus bedroht oder vermindert sieht. Auf gar keinen Fall will er mit der Erwähnung des 
Massenmordes Gelegenheit für eine Diskussion über die Rolle der Einheimischen als 
Zuschauer oder Mittäter geben, da dies das Opfernarrativ der „richtigen“ Ungarndeut-
schen überschattet und relativiert hätte. Ein wahrscheinlich deutlich schwerwiegende-
rer Beweggrund der Auslassung des Massakers ist die Verschleierung seiner Beschuldi-
gung als Mitverantwortlicher bzw. seiner Verurteilung als Kriegsverbrecher. 

Dem Verschweigen folgt seine Schilderung der Flucht und des Ankommens. Wie 
bereits im vorigen Kapitel gezeigt, dominieren dabei die Topoi des „unerschütterli-
chen Retter-Führers“ und des „Opfers der großen Geschichte“. Das Damoklesschwert 
seiner Mittäterschaft schwebte zum Zeitpunkt der Publikation seit mehr als 30 Jahren 
über ihm, was u. a. den Anlass zur Verfestigung seiner Erinnerung im Rahmen des 
Heimatbuches gab. Er selektiert und konstruiert seinen Zeitzeugenbericht bewusst und 
steuert dadurch die Überlieferung des von ihm gewünschten Narrativs. Er konterkariert 
die Realität des Massenmordes, die ihn einzuholen droht, indem er seine Geschichte 
öffentlich zugänglich macht. Während die Ermittlungsakten in Ungarn und in der BRD 
archiviert werden, die Zeugnisse jüdischer Überlebender in einer nicht öffentlichen 
Sammlung ruhen, publizieren die ehemaligen Pusztavámer eben auf Initiative u. a. von 
Franz Stammler das Heimatbuch. Im Vorwort wird seine Leistung von einem anderen 
Mitglied des Heimatausschusses, Franz Schell, gewürdigt:

„[...] besonders einem Manne herzlichst danken, ohne dessen Initiative, Opferbereitschaft, 
Aktivität und Beharrlichkeit unsere Pusztavámer Landsleute und ihre Geschichte kaum 

49 Ebenda, S. 178 f.
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in Buchform verewigt worden wäre. Es ist dies der Senior des Heimatausschusses, Franz 
Stammler.“50 [Hervorhebung im Original]

Schell würdigt nicht nur seine Initiative für das und seine Arbeit am Heimatbuch, 
sondern auch seine Person als heroischer Vater der Pusztavámer:

„Ungeachtet seiner geschäftlichen Abhängigkeit vom Wohlwollen der Gemeindebevölke-
rung als selbständiger Schuhmachermeister, finden wir ihn bereits in der alten Heimat als 
unerschrockenen Kämpfer um die Erhaltung deutschen Volkstums. Als sich 1944 das furcht-
bare Ende abzuzeichnen begann, wankte er keinen Augenblick, sondern organisierte und 
führte seine fluchtbereiten Landsleute in wochenlangem, entbehrungsreichem Treck konse-
quent und umsichtig nach Beuerberg im bayrischen Oberland, um ihnen die Schrecken des 
Krieges und seiner vorhersehbaren Folgen zu ersparen. Wie richtig er handelte, bezeugt bis 
heute die Zeit.“51

Nicht nur also der alten Heimat, sondern auch Franz Stammler persönlich wird hier 
ein Denkmal gesetzt. Zugleich bürgt Schell mit seinen Worten bereits im Vorwort für 
Stammlers Zeugnis, dass er:

„[...] den Blick in die Zukunft richtete, fest entschlossen zupackte und zu den ersten Pionie-
ren Geretsrieds gehörte. Trotz der eigenen schweren Existenzprobleme verlor er auch damals 
nie die Interessen der Dorfgemeinschaft und auch seiner weiteren Landsleute aus den Augen. 
So finden wir ihn in den schweren Aufbaujahren Geretsrieds im Gemeinderat, wo man seine 
ausgleichende und immer liebenswürdige Art zu schätzen wußte wie seinen wohlüberlegten 
Rat.“52

Kontrastiert man die Rolle des ehemaligen stellvertretenden VDU-Leiters in der 
Gemeinde vor und nach der Flucht mit dem Inhalt des im vorigen Kapitel vorgestellten 
Briefes der aus Pusztavám vertriebenen Zeugin TU an die Botschaft der Volksrepublik 
Ungarn, zeichnet sich eine klare Diskrepanz ab: 

„Diese zwei Stammlers53 haben hier den Faschismus wieder aufgebaut. [...] So sind wir hier, 
wie in Gefangenschaft. Wir müssen uns Sorgen um unser Leben machen. Wenn wir nicht 
ausgesiedelt worden wären, wäre ich nie hier gelandet, weil wir schon genug von diesen 
beiden Stammlers zu Hause hatten [...].“54

50 Ebenda, S. 14.
51 Ebenda, S. 14 f.
52 Ebenda, S. 15.
53 Es geht hier um Franz (1898 – o. A.) und Josef Stammler (1917–2008), die lediglich Namensverwandte 

waren. Josef Stammler wird in den Ermittlungsakten zum Massenmord nicht erwähnt. In den Kriegsjahren 
leistete er Wehrdienst in der ungarischen Armee. 1945 geriet er in Kriegsgefangenschaft, woraus er 1948 
entlassen wurde. „red“.

54 „Ez a két Stamler [sic!] ujra [sic!] felépiteték [sic!] a Fasizmust [sic!]. [...] Mink itt vagyunk itt mint egy 
fogságba [sic!] nekünk félni kell az életünket [sic!] ha mink nem letünk [sic!] volna kitelepitve [sic!] én soha 
nem kerültem volna ide [sic!] mert nekünk őleg [sic!] volt otthon már a két Stamlertől [sic!] [...].“ Stammler, 
in: ÁBTL O-14922/71.
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Auf der einen Seite zeichnet sich das Bild des heroischen, fürsorglichen und sich 
selbst aufopfernden Stammlers ab, während auf der anderen Seite diese Fürsorge als 
Bevormundung und Unterdrückung erscheint. Genau diese zwei Pole lassen sich in der 
Erinnerung an den Massenmord an den jüdischen Arbeitsdienstleistenden feststellen: 
Der erste Flügel, also diejenigen, die das Heimatbuch verfassten, schweigt, während 
auf der anderen Seite deutlich artikuliert wird, dass es in Pusztavám einen Massenmord 
gegeben hat und Stammler damit in Verbindung gebracht werden kann. Diejenigen also, 
die mit dem alt-neuen Machtgefüge in Geretsried konform gehen oder davon profitie-
ren, formen eine stillschweigende Wir-Gruppe, deren Identität u. a. in der Erfahrung 
und Erinnerung an Flucht und Vertreibung wurzelt55, während auf der anderen Seite die 
Verfasserin des Briefes den Nachweis einer Beteiligung Stammlers am Massenmord als 
Mittel zur Befreiung aus diesem einengenden Machtgefüge, das ihr Leben negativ zu 
beeinflussen scheint, nutzen möchte. Die Erinnerung an das Massaker vom 16. Oktober 
1944 hängt demnach unmittelbar mit der Erfahrung von Flucht und Vertreibung und 
mit dem Weiterleben der Gemeinschaft als geschlossener Einheit in Bayern zusammen.

Diese Deutungs- und Erinnerungskonkurrenz wird von den Verfassern des Heimat-
buches weder erwähnt noch subtil angedeutet. Ganz im Gegenteil, es kann aus ihrer 
Sicht keinen Deutungskampf geben:

„Mit dem feinen Empfinden des abgeklärten Alters für das Vergängliche, erklärte er [Franz 
Stammler – A. B.] immer wieder, wir seien es unserer eigenen makellosen Vergangenheit, 
aber auch der Zukunft unserer Nachkommen schuldig, alles Überlieferte und Erlebte wahr-
heitsgetreu festzuhalten.“56 [Hervorhebung A. B.]

Die Postulierung, man müsse die eigene „makellose Vergangenheit“ niederschrei-
ben und veröffentlichen, zeigt, dass Stammler sich bemühte, durch die Schrift die Tra-
dierung seines Narrativs zu gewährleisten. Er hat erkannt, dass dieses Medium nie vom 
Erzählten verdrängt wird, sondern die Erinnerung stabilisiert und auch ohne das die 
Erinnerung tragende Subjekt bzw. Kollektiv zugänglich ist. Somit leistet er den ersten 
Schritt zum Übergang seines und der durch den Heimatausschuss legitimierten weite-
ren Narrative vom kommunikativen ins kulturelle Gedächtnis.

Die Schrift stabilisiert zwar die Erinnerung, reicht jedoch nicht aus, diese wach zu 
halten. Der soziale Rahmen muss diese Erinnerung akzeptieren, verinnerlichen und 
generationsübergreifend immer wieder ins Gedächtnis rufen, damit sie als bestimmen-
der Gesamtdiskurs wahrgenommen werden kann. Eben in diesem Zusammenhang lie-
fert ein Aufsatz des ungarischen Ethnologen Balázs Balogh – der in seinem Text den 
Puszta vámer Massenmord nicht erwähnt – einen interessanten Hinweis auf das Ge-
meindeleben der Ungarndeutschen von der Generation der Erlebenden bis hin zu den 
Nachfolgegenerationen in Geretsried:

55 Vgl. dazu „Die These, daß sich die Identität der Vertriebenen wesentlich durch das Erlebnis der Vertreibung 
konstituiert, impliziert keineswegs eine Entkopplung ihrer Identitätskonstruktion nach 1945 von jeglicher 
historischer Erfahrung vor 1945.“ Faehndrich, Heimatbücher der deutschen Vertriebenen, S. 232.

56 Tafferner/Schell/Wittman, S. 15.
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„Der Zusammenhalt der Deutschen aus Pusztavám war jedoch so gross [sic!], dass sie in-
nerhalb von Geretsried zusammenzogen und ein eigenes Viertel bildeten, das sie Jakob 
Bleyer-Siedlung nannten. Diese Wohngegend – wo die Pusztavámer Ungarndeutschen sozu-
sagen wie auf einem Dorf in der Stadt leben – wird von den anderen Geretsrieder Volksdeut-
schen nicht Jakob Bleyer-Siedlung57 genannt, sondern einfach ‚Ungarnsiedlung‘.“58

Diese geschlossene Einheit, die Balogh 1994 beschrieb, scheint in den darauf-
folgenden Jahrzehnten weiterhin zu bestehen. Recherchen im Archiv der regionalen 
Ausgabe (Geretsried-Wolfratshausen) der Off- und Online-Version der Tageszeitung 
Merkur zeigen, dass die Beobachtungen des Ethnologen auch heute noch gelten und 
das „Ungarnviertel“ weiterhin als eine kleine soziale Einheit innerhalb von Geretsried 
wahrgenommen wird.59

Weiterhin weist Balogh darauf hin, dass die Tradierung des kulturellen Erbes der 
Ungarndeutschen in Geretsried eine bedeutungsvolle Wirksamkeit entfaltet hatte. Er 
konnte aufzeigen, dass selbst die Nachfolgegenerationen bis zum Zeitpunkt der Unter-
suchung ungarndeutsche Traditionen, wie z. B. das Maibaumfest, die Trachtengruppe, 
den Traubenball oder das Siedlungsfest, ausüben und dadurch ihre Identität und Selbst-

57 Jakob Bleyer (1874–1933) war als Ungarndeutscher Nationalitätenminister 1919–1920, Abgeordneter, Ger-
manist, Literaturwissenschaftler, Gründer der Wochenzeitung Sonntagsblatt für das deutsche Volk in Ungarn 
und geschäftsführender Vorsitzender des Ungarländischen Deutschen Volksbildungsvereins 1924–1933. Zur 
Beurteilung des ethnopolitischen Erbes von Bleyer siehe Seewann, Geschichte bis 2006, S. 260 ff.

58 Balogh, S. 60.
59 „Dr.-Jakob-Bleyer-Siedlung heißt das Blumenviertel zwar offiziell, benannt nach einem Staatsminister für 

deutsche Minderheiten in Ungarn [sic!]. Doch inoffiziell sagen alle nur ‚Ungarnviertel‘.“ Lühr, Blumenviertel.

Abb. 7:  Einweihung des Jakob-Bleyer-Gedenksteins am 28. Juni 1970 in Geretsried,  
in: Südost deutsche, URL: https://www.merkur.de/lokales/wolfratshausen/eine-starke-ge-
meinschaft-675641.html (31.08.2020)
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wahrnehmung formen.60 Aktuellen Feld- und Zeitungsrecherchen zufolge werden viele 
dieser Feste und Veranstaltungen weiterhin abgehalten.61

Eben diese skizzierte soziale Einheit, die sich u. a. in der identitätsstiftenden Aus-
übung gemeinsamer Traditionen manifestiert, stellt sich als Gedächtnisgemeinschaft 
heraus, die die Tradierung des u. a. durch das Heimatbuch vorgegebenen Narrativs der 
Kriegsjahre in Ungarn und der Flucht und Vertreibung sichert. Stammlers Geschichts-
darstellung dominiert die Selbst- und Fremdwahrnehmung und formt die Erinnerungs-
praktiken der Gemeinde. So gedenkt man regelmäßig der Flucht aus Pusztavám und 
erinnert an die heroischen Taten Stammlers. Wie etwa in der bereits zitierten lokalen 
Zeitung Merkur,

1) im Jahre 2004: „Weil die Front näher rückte, entschloss sich Franz Stammler Ende 1944, 
seine Landsleute zum Verlassen der Heimat aufzurufen. Am 9. Dezember brachen Pferdege-
spanne von Pusztavam [sic!] auf Richtung westliche Grenze.“62

2) im Jahre 2005: „Noch vor dem Kriegsende gelang es dem Leiter der Evakuierung, Franz 
Stammler, aus verschiedenen Sammellagern geflohene und verstreute Pusztavamer [sic!] 
nach Beuerberg zu holen.“63 

3) im Jahre 2014: „Am 4. Dezember bekommt Franz Stammler, den man als kommissa-
rischen Bürgermeister eingesetzt hat, den Rat, die Flucht in die Wege zu leiten. [...] ‚Es 
kostete einige Bündel Tabak und einige Seiten Speck, bis wir doch einen Waggon bekamen, 
um den Transport geschlossen weiter zu bringen‘, [Zitat aus dem Heimatbuch – A. B.] so 
Stammler.“64

Das Heimatbuch scheint sein selbstgewähltes Ziel zu erfüllen, da Stammlers Worte 
in den 2010er Jahren immer noch zitiert werden. Die Vergangenheit wurde von den 
Nachfolgegenerationen nicht neu verhandelt, sondern in der transformierten Form als 
Mythos65 übernommen. 

60 Laut Balogh war im Gegensatz zu den anderen Ungarndeutschen in Bayern: „[...] in den 90er Jahren nur noch in 
Geretsried eine geschlossene, kompakte ungarndeutsche Gemeinde in Bayern zu finden [ist].“ Balogh, S. 60.

61 Z. B.: 1) „Seit 25 Jahren stellt der Geretsrieder [Zweite Generation – A. B.] in seinem Garten im Ortsteil Stein 
einen ungarndeutschen Maibaum auf – und knüpft damit an eine Tradition an, die in Gartenberg begonnen 
hat. In der so genannten Dr.-Bleyer-Siedlung stand früher ein Maibaum der Trachtengruppe der Deutschen 
aus Ungarn. [...] Auch Sohn Stefan [Dritte Generation – A. B.] (er war mit sechs Jahren das erste Mal dabei) 
und Cousin H. W. packten kräftig mit an.“ „sas“, Maibaum. 2) „60 Jahre, so alt wie die Gemeinde Geretsried, 
ist die Trachtengruppe der Deutschen aus Ungarn. [...] In Geretsried waren nach dem Krieg viele Heimatver-
triebene und Flüchtlinge aus Ungarn, insbesondere aus Pusztavám, angekommen. Endlich frei in ihrem kul-
turellen Schaffen, wurde der Wunsch nach einer Volkstumsgruppe immer stärker. Man übernahm die Tracht 
der Pusztavámer, pflegte deren Traditionen, Lieder und Tänze.“ Lühr, Tanz. 3) „Hunderte Besucher beim 
Siedlungsfest. [...] Sie grillten Fleisch und Bratwürste nach ungarischer Art, verkauften Kuchen und Grie-
ben-Bogatscherl. Das salzige Hefegebäck nach Pusztavámer-Rezept passt hervorragend zum Wein.“ „dor“.

62 Nahr.
63 Zimprich.
64 Schmid.
65 „Mythos“ wird hier im Assmann̓ schen Sinne benutzt: „Mythos ist eine Geschichte, die man sich erzählt, um 

sich über sich selbst und die Welt zu orientieren, eine Wahrheit höherer Ordnung, die nicht einfach nur stimmt, 
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Diese unreflektierte Übernahme vorgefertigter Narrative gipfelt in der Daueraus-
stellung des „Museums der Stadt Geretsried“, das im Herbst 2013 eröffnet wurde. Die 
Dauerausstellung befasst sich u. a. mit der Zeit der NS-Rüstungsbetriebe im Raum 
Geretsried (DAG-Dynamit Aktiengesellschaft und DSC-Deutsche Sprengchemie), mit 
den in den Betrieben beschäftigten Zwangsarbeitern, mit der Geschichte der Stadt von 
den Anfängen der Kommune bis zur Gemeindegründung 1950 und mit dem Schicksal 
der Vertriebenen. Sie zeigt Objekte aus dem ehemaligen Heimatmuseum, das bis zu 
seiner Schließung im Dachgeschoss des Rathauses zu finden war. Nach einem regi-
onalen Konzept befassen sich mehrere Räume mit der Kultur der Vertriebenen (Do-
nauschwaben (hier: Banat, Batschka, Pusztavám), Egerland, Siebenbürgen, Schlesien), 
von denen Geretsried nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut wurde. Im Obergeschoss 
befindet sich das „Kino“, in dem Archivaufnahmen über die Stadt Geretsried und Zeit-
zeugeninterviews gezeigt werden. 

Das Museum entstand im Auftrag der Stadt. Mit der professionellen Museumsge-
staltung wurde die Firma „Die Werft“ aus München beauftragt, die inhaltliche Konzep-
tion stammt von Anita Zwicknagl, bis dato Leiterin des Kulturamtes der Stadtverwal-
tung Geretsried:

„Das Konzept stammt im Wesentlichen von Zwicknagl, die sich schon vor zehn Jahren da-
rüber Gedanken machte. 1999 hatte sie im alten Museum angefangen [...], 2002 stellte sie 
ihre Ideen für ein neues Museum erstmals vor. [...] Erst 2008 entschied sich der Stadtrat 
schließlich für das Gebäude hinterm Rathaus. Ein Historiker wurde für die Realisierung 

nicht hinzugezogen. Zwicknagl, die an der Universität Volkskunde im Hauptfach und Ge-
schichte im Nebenfach studiert hatte, arbeitete dafür mit den vielen in Geretsried vertretenen 
Landesmannschaften zusammen.“66 [Hervorhebung A. B.]

Den Räumen der Kriegsgeschichte folgt ein schmaler Durchgang, der dem Thema 
„Flucht und Vertreibung“ gewidmet ist. Der Ausstellungsraum ist nicht temperiert und 
versucht in seiner Ästhetik ein unangenehmes Gefühl zu erzeugen. Dieses soll dem 
Besucher das Schicksal der Geflohenen und der Vertriebenen näherbringen. Auf der 
einen Seite des Ganges sieht man eine Bretterwand, die die dem Transport dienenden 
Viehwaggons symbolisieren soll. Durch eingebaute kleine Spione werden Bilder der 
alten Heimat sichtbar, so auch eine Abbildung Pusztaváms. Auf der anderen Seite er-
möglicht ein Durchbruch in der Wand die Sicht nach draußen, wo der Originalwagen 
des Pusztavámers Adam Farkasch zu sehen ist. Mit diesem flüchtete er in Stammlers 
Treck aus Ungarn. An der Wand wird die Flucht beschrieben:

„Angeführt wird der Treck vom kommissarischen Bürgermeister Franz Stammler, Schuhma-
cher aus Pusztavám. Ab Dezember 1944 bereitet er die Flucht vor. 31 Pferdegespanne mit 73 
Personen ziehen über Österreich nach Bayern und landen am 7. Januar 1945 in Beuerberg. 

sondern darüber hinaus auch normative Ansprüche stellt und formative Kraft besitzt.“ J. Assmann, Kulturelles 
Gedächtnis, S. 77. Zum Mythos vgl. Beer, Mythen; Hein-Kircher.

66 Krausseneck. 
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Die meisten Familien kommen bei den umliegenden Bauern unter, wo sie kräftig mitarbeiten. 
[...] Franz Stammler beginnt in einer nur 12 qm großen Werkstatt mit Schuhreparaturen.“67

Einen prominenten Platz erhält Stammler damit im Ausstellungsraum „Flucht und 
Vertreibung“. Seine Darstellung als kommissarischer Bürgermeister erweckt den Ein-
druck einer Autorität, die er als legitimer Akteur der schwierigen Aufgabe der Eva-
kuierung widmete. Wie bereits im vorigen Kapitel erläutert, wurde Stammler weder 
zum Bürgermeister gewählt noch durch eine staatliche Instanz dazu ernannt. Er riss 
die Macht an sich, da er das Gefühl hatte, der amtierende Bürgermeister erfülle seine 
Pflichten nicht befriedigend.68 Die Legitimation dazu erhielt er vom Gebietsführer des 
Volksbundes, Dr. Henrik Nenn, der ebenfalls nicht befugt war, Bürgermeister einfach 
zu ernennen.

Nach dem schmalen Durchgang gelangt man in den nächsten Ausstellungsraum 
„Angekommen in Bayern“. Von hier aus erreicht man die Räume der Heimatvertrie-
benen. Die ehemaligen Pusztavámer sind unter dem Schirm der Donauschwaben vor-
gestellt. Dabei sind Themen wie Ess- und Kochkultur, Landwirtschaft, Weinbau und 
Handwerk vertreten. In diesem Szenario erhält Franz Stammler ebenfalls eine promi-
nente Rolle, da seine Schusterwerkzeuge und ein Quittungsblock in einer Vitrine zur 
Schau gestellt sind, als Symbole des Fleißes und des Könnens der Heimatvertriebenen 
bzw. der Pusztavámer.69 

Das Narrativ des Museums stimmt mit dem der Vertriebenen und dem Stammlers 
überein. Die Ausstellungsmacher haben die vorgefertigten Erzählungen u. a. aus dem 
Heimatbuch von Pusztavám übernommen, ohne sie historisch zu prüfen oder zu kon-
textualisieren. Die Erinnerung von Stammler wurde dadurch institutionalisiert und in 
einem Kontext präsentiert, der ihr historische Autorität und Authentizität verleiht und 
seine Person ohne die ihn betreffende Polemik darstellt. Wie der Übergang vom Münd-
lichen ins Schriftliche stellt auch dieser Schritt eine weitere Etappe in der Stabilisie-
rung der Erinnerung im kulturellen Gedächtnis dar. Sie dient, wie im Credo des Muse-
ums formuliert, zur Tradierung, zur Vermittlung der Geschichte der Gemeinde an die 
nachfolgenden Generationen. Schulklassen, alte und neue Geretsrieder, Touristen und 
Interessierte besuchen die Dauerausstellung, deren Inhalte das Fremd- und Selbstbild 
prägen, das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken und die kollektive Identität formen.

Im vorliegenden Kapitel wurde die Erinnerungskultur des Pusztavámer Massen-
mordes analysiert. Dabei konnte aufgezeigt werden, dass die Rolle der Erinnerungs-
träger von besonderer Bedeutung ist, dass die mediale Repräsentation ohne eine Er-
innerungsgemeinschaft nicht zur Stabilisierung der Erinnerung führt und dass die 
Deutungskonkurrenz durch verschiedene geschichtspolitische Faktoren verstärkt wur-
de und wird. Dabei ist wichtig, wie Flucht und Vertreibung und Holocaust zueinander 

67 EG 05 Museum, 2015.
68 „Es war zwar damals noch der Bürgermeister Krebs im Amt. Er hatte sich aber nicht so sehr für die deutschen 

Interessen eingesetzt und deshalb konnte man nicht erwarten, daß er diese Evakuierung zügig voranbringt 
bezw. [sic!] sich dafür bereit findet.“ Franz Stammler, in: BArch B162/9583, Bl. 218.

69 Eine fünfteilige Artikelreihe der regionalen Ausgabe des Münchener Merkurs befasst sich mit der Eröffnung 
des Museums 2013. In zwei von ihnen wird Stammler als Führer der Flüchtlingstrecks erwähnt. „sas“, Stube; 
Schörner.
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stehen. Im Falle Pusztaváms verzahnen sich beide Erfahrungen und gelangen in ein 
Konkurrenzverhältnis. Der Holocaust und speziell der Mord an den Arbeitsdienstlern 
werden weder im Heimatbuch noch irgendwo anders thematisiert. In der Beschreibung 
der Ereignisse des Jahres 1944 klafft eine Lücke zwischen Szálasis Putsch im Oktober 
und der Flucht im Dezember. Ebenso wird über die diversen Ermittlungen zum Mas-
senmord geschwiegen. Demgegenüber wird die Flucht als singuläres und unfassbar 
grausames Ereignis dargestellt. Die Bemühung, den eigenen Erfahrungen im Opfer-
diskurs einen würdigen Stellenwert zu erkämpfen, erlaubt nicht die Existenz einer an-
deren Opfergruppe in der eigenen Erinnerung. In Anbetracht der Opferhierarchie des 
Zweiten Weltkriegs können die ermordeten jüdischen Arbeitsdienstleistenden und der 
Holocaust nicht erwähnt werden, da diese die Anerkennung des eigenen Opferstatus 
gefährden und die jüdischen Opfer hierarchisch höher ansiedeln würden. Parallel und 
ergänzend dazu bemüht sich Franz Stammler, seine Figur und den Volksbund von Pus-
ztavám so darzustellen, dass seine Beschuldigung im Spiegel seiner Persönlichkeit als 
absurd erscheint. Er nutzt den Topos von Flucht und Vertreibung als Deckmantel, der 
ihm erlaubt, nicht für den Massenmord zu stehen und sein Narrativ als gültiges Deu-
tungsmuster für die ganze Gemeinde zu etablieren.

Abb. 8: 
Vitrine im Museum der Stadt Geretsried. 
Oben: Exponate zur Weinkultur, unten: 
Schusterwerkzeuge von Franz Stammler  
(eigene Aufnahme Boros, 2015)

Abb. 9: 
Schusterwerkzeuge und Quittungsblock von 
Franz Stammler (eigene Aufnahme Boros, 
2015)
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Der Pusztavámer Massenmord im Gedächtnis

Die Ausstellung des Museums der Stadt Geretsried kann als Beleg gelungener Tra-
dierung der exklusiven Erinnerung der Vertriebenen verstanden werden, die teils be-
wusst, teils beiläufig ihr Narrativ manipulierten und von vornherein andere Gruppen 
marginalisierten oder gar ausschlossen. Hierbei erhält dieser Ausgrenzungs- und Kon-
struktionsprozess besonderes Gewicht, da die Nicht-Repräsentation zugleich ein Ver-
brechen verhüllt und dessen Legitimität im kollektiven Gedächtnis der Gemeinschaft 
verneint. Die Nachfahren der Vertriebenen, die dieses Narrativ vermittelt bekommen 
und in Bezug auf den Massenmord höchstens das Schweigen erben, stehen nun in be-
sonderer Verantwortung, ihre Geschichte in ihrem transnationalen und verflochtenen, 
verwobenen Wesen neu zu verhandeln und sich um eine aufrichtige, inklusive und par-
tizipative Versöhnung zu bemühen.
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„Wer nicht fähig ist, seiner Vergangenheit in die Augen zu sehen, ist dazu verurteilt, sie ewig 
zu wiederholen – wir kennen diesen Ausspruch Santayanas. Eine lebensfähige Gesellschaft 
muß ihr Wissen, ihr Bewußtsein von sich selbst und von den eigenen Bedingungen wach-
halten und ständig erneuern. Und wenn ihre Entscheidung lautet, daß die schwere, schwarze 
Trauerfeier für den Holocaust ein unverzichtbarer Bestandteil dieses Bewußtseins ist, dann 
gründet diese Entscheidung nicht auf irgendwelchem Beileid oder Bedauern, sondern auf 
einem vitalen Werturteil. Der Holocaust ist ein Wert, weil er über unermeßliches Leid zu 
unermeßlichem Wissen geführt hat und damit eine unermeßliche moralische Reserve birgt.“1

Imre Kertész

In der vorliegenden Arbeit wurden über zweihundert Zeugnisse, tausende Seiten Doku-
mente und hunderte Aufsätze, Zeitungen und Erinnerungsorte zum Komplex „Puszta-
vámer Massenmord“ analysiert. Ziel der Dissertation war, das Massaker im Lichte der 
Zeugenschaft zu erforschen und aus gedächtnistheoretischer Perspektive zu untersu-
chen. Zwar entstanden die Zeugnisse fast ausschließlich mit Bezug zum Pusztavámer 
Massenmord, gehen jedoch weit darüber hinaus und ermöglichen es, die Zeitgeschichte 
im Spiegel des Dorfes zu verfolgen, aus einer mikrohistorischen Perspektive auf grö-
ßere Zusammenhänge zu schauen und so zugleich einen theoretischen Blick auf die 
Zeugenschaft zu werfen. Die Arbeit zeigt auf, wie weit die u. a. als juristisches Beweis-
mittel eingesetzte Zeugenschaft durch diverse Faktoren wie etwa das institutionelle und 
politische Umfeld beeinflusst wurde, wie die Divergenz und zugleich Konkurrenz der 
Zeugenstimmen Auskunft über die dem Zeugnis immanente Gegenwartsverbundenheit 
geben und wie diese multidirektionale Einflussnahme in der Analyse berücksichtigt 
werden kann.

5.1 Die Unmöglichkeit nur „einer“ Rekonstruktion

Bereits in der Einführung der vorliegenden Arbeit wurde darauf hingewiesen, dass die 
Erwartung, „die Geschichte“ des Pusztavámer Massenmordes kennenzulernen, hier 
bewusst nicht erfüllt wird. Eine präzise Rekonstruktion der Geschehnisse kann schon 

1 Kertész, Holocaust als Kultur, S. 88.
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allein aufgrund der Quellenlage nicht erfolgen, ganz zu schweigen von der eher theo-
retischen Frage nach der „einen historischen Wahrheit“. Einerseits muss die Analyse 
der Polyphonie der Zeugenstimmen gerecht werden, andererseits herrscht – wie im Fal-
le der Holocaustforschung durchaus bekannt – eine Asymmetrie in der Zeugenschaft. 
Während weniger als 40, größtenteils sehr kurze jüdische Überlebenszeugnisse ermit-
telt werden konnten, legten über 190 nicht-jüdische Zeugen Zeugnis über das Massaker 
ab.

Zu dieser Asymmetrie kommt die Frage nach der Möglichkeit der Bezeugung über-
haupt hinzu. Nur diejenigen Arbeitsdienstler können demzufolge über den Massen-
mord Zeugnis ablegen, die am 16. Oktober 1944 nicht mehr in Pusztavám waren. Alle 
Juden, die sich an jenem Tag im Dorf aufhielten, wurden ermordet und können nicht 
mehr für sich sprechen. Die Überlebenden müssen aufgrund dieser Unmöglichkeit des 
Bezeugens in einer doppelten Funktion Zeugnis ablegen: Einerseits bezeugen sie ihren 
Lebensabschnitt als Arbeitsdienstler, ihre Entscheidung zur Flucht aus Pusztavám oder 
ihr erfolgreiches Entkommen bzw. ihre weiteren Kriegs- und Verfolgungserfahrungen 
nach jenem Oktober. Zugleich sind sie sekundäre Zeugen für die ermordeten Kompa-
niekameraden. Sie berichten stellvertretend über den Massenmord und erzählen von 
etwas, das sie selbst nicht erlebt haben und wovon sie allein vom Hörensagen erfuhren. 
Den Zwischenraum, der zwischen ihrer Flucht und ihrer Unterrichtung über die Ge-
schehnisse unvermeidbar entstand, füllen sie mit Informationen von Wachmännern der 
Kompanie und Dorfbewohnern oder mit Ergebnissen der späteren Ermittlungen.

Nur in den seltensten Fällen bleibt diese Lücke explizit leer. Der überwiegende 
Anteil der Zeugen neigt dazu, der Lückenhaftigkeit der Geschehnisse keinerlei Be-
achtung zu schenken und ihrem Zeugnis aufgrund der bereitstehenden Informationen 
Dritter und ihrer Wahrnehmung der Lage im Dorf im unmittelbaren Vorfeld der Tat eine 
widerspruchsfreie, kohärente und plausible Struktur zu verleihen, die diese Zwischen-
räume zu verdecken scheint. In keiner Weise ist damit eine vorsätzliche Lüge oder ein 
falsches Zeugnis gemeint, obwohl die Möglichkeit des falschen Zeugnisses bei jedem 
Zeugnisablegen präsent ist.2 Gravierend ist bei der Berufung jüdischer Überlebender 
als Zeugen die damit verbundene Aporie des Bezeugens des Holocaust. Diese stellver-
tretenden Zeugen leiden hierbei gleichfalls unter einer Authentizität-Skepsis, die in der 
Auslegung der Geschehnisse u. a. der Lokalhistoriker Péter Antal Polgár dahingehend 
instrumentalisierte, die Frage nach der Schuld der Ungarndeutschen zu annullieren.3

Mit der Möglichkeit der Zeugenschaft über den Holocaust setzte sich der ungari-
sche Literaturnobelpreisträger Imre Kertész in mehreren seiner Werke auseinander. Er 
bezweifelt, dass Überlebende in einem anderen Rahmen als dem der Literatur Zeu-
genschaft ablegen können, womit er dem Authentizitätspostulat entgegentritt und sein 
Schaffen, trotz und zugleich wegen seiner Person als Auschwitz-Überlebender, im Be-
reich der Fiktion verortet. Im 2006 erschienenen Dossier K. schreibt er: 

2 „Diese Entscheidung ist nämlich nicht einfach auf den Fakt des Zeugnisses gerichtet, sondern auf die Moti-
vation des Bezeugens, das nun die Wahrheit bezeugen muss, die diese als den Anspruch ihrer Mitteilung ver-
sprechen muss (denn die Lüge, die Möglichkeit des Meineids ist potentiell immer gegeben, sie ist zumindest 
nicht auszuschließen). Eine Entscheidung darüber also, nicht nur Zeugnis zu leisten, sondern das Zeugnis der 
Wahrheit zu leisten.“ Lőrincz, S. 25.

3 Polgár, S. 93–134.. 
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„Du willst doch nicht sagen, daß du Auschwitz erfunden hast?

Und doch ist es in einem gewissen Sinn genau so. Ich mußte im Roman Auschwitz für mich 
neu erfinden und zum Leben bringen.“4 

Solange von jüdischen Überlebenden erwartet und ihnen zugleich zugeschrieben 
wird, sie erzählten „die Wahrheit“, also wie es „wirklich“ war, sind diese Berichte 
Anzweifelungen und der Gefahr ihrer Annullierung ausgesetzt, da die Wahrhaftigkeit 
der Zeugenschaft nicht sichergestellt werden kann und ein falsches Zeugnis prinzipiell 
immer möglich ist. Kertész erfindet im Rahmen seiner Literatur Auschwitz neu, um 
über Auschwitz sprechen zu können. Erst in der Fiktion, im Roman wird für ihn die 
Zeugenschaft möglich.

Die Zeugenschaft des Pusztavámer Massenmordes wird darüber hinaus von der 
Spannung zwischen Fiktion und Nicht-Fiktion, Vertrauen und Nicht-Vertrauen beglei-
tet. Polgár vertraut dem jüdischen Zeugen Szász nicht und erklärt demzufolge sein 
Zeugnis für nichtig, für falsch. Der Zeugenschaft wird entweder Vertrauen geschenkt 
oder sie wird in Zweifel gezogen – sei es im wissenschaftlichen Kontext auf der Grund-
lage von methodischem Vorgehen, im juridischen Kontext begründet mit Gesetzen und 
entlang sogenannter „Zeugenbeurteilungskriterien“ oder im alltäglichen Kontext. Die-
se scheinbar automatische oder anhand von Regeln getroffene Entscheidung evoziert 
die Frage nach der Fiktionalität bzw. Nicht-Fiktionalität der Zeugenschaft. Wo Zeu-
genschaft als nicht-fiktional betrachtet wird und die Rezeption ihre Authentizität in 
Frage stellt, wird sie unumgänglich mit einer ethischen Frage konfrontiert, insbesonde-
re bei den Zeugen der Überlebenden des Holocaust. Während hier einem Zeugen das 
Zeugnisrecht aberkannt werden kann, kann dies in der literarischen Zeugenschaft nicht 
passieren, da sich die Frage nach dem im referenziellen Sinne begriffenen wahren und 
falschen Zeugnis in der fiktionalen Welt des Romans als irrelevant erweist. Kertész, 
der in seinem Dialog im Dossier K. immer wieder auf die Frage zu sprechen kommt, 
ob es wohl in Birkenau wirklich so war, wie es in seinem Roman eines Schicksallosen 
dargestellt ist, verneint die Antwort und weist seinen (imaginären) Gesprächspartner 
zurecht, er solle akzeptieren, dass es sich dabei um Fiktion handele, und nicht die ganze 
Zeit nach Spuren der „Wirklichkeit“ suchen:

„Na siehst du ...

Was sehe ich?
Daß du letztlich doch an die Wirklichkeit gebunden bist, die Wirklichkeit beschreibst. [...]
Aber nun sag mir einmal, warum du bei jeder Gelegenheit triumphierst, bei der du mich bei 
einem konkreten wahren Detail oder, wie du es nennst: Der Wirklichkeit ertappst?“5

Während sich hier der Wunsch nach nicht-fiktionalen Erzählsegmenten in der fik-
tionalen, literarischen Zeugenschaft manifestiert, wird auf der spiegelverkehrten Seite 
die nicht-fiktionale Zeugenschaft verdächtigt, ausgedachte, fiktionale Elemente zu ent-
halten, womit sie ihre Aussagekraft verliert und in ihrer Ganzheit als Lüge, als  falsches 

4 Kertész, Dossier, S. 13.
5 Ebenda, S. 22 f.
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Zeugnis eingestuft werden kann. Nicht nur die jüdischen Zeugen des Pusztavámer 
Massenmordes, die notgedrungen die Lücke ihrer Zeugenschaft mit Informationen 
Dritter ergänzten, sondern auch alle anderen Zeugen waren der Gefahr ausgesetzt, dass 
ihnen das Vertrauen entzogen und folglich ihr Zeugnis diskreditiert würde. Irrtümer in 
Zahlen, Daten und Zeitangaben wurden als Indizien dazu genutzt, die holistische Per-
son des Zeugen als unglaubwürdig darzustellen. Wobei nicht vergessen werden darf, 
dass das Gegenüber, das die ethische Entscheidung über Vertrauen und Zweifel fällte, 
ebenso der Möglichkeit eines falschen Zeugnisses ausgesetzt war und keine Gewissheit 
über die Wahrhaftigkeit erlangen konnte.

Der Vorwurf des falschen Zeugnisses, dessen Möglichkeit überall gegeben ist, wo 
Zeugnis abgelegt wird, bietet dem institutionellen Rahmen eine Plattform, die Bezeu-
gung im eigenen Sinne zu lenken. Die Frage, ob das Gegenüber des Zeugen, das den 
politischen, sozialen und kulturellen Kontext der Bezeugung repräsentiert, eine gewis-
senhafte Beurteilung oder eher eine Instrumentalisierung der Zeugenschaft anstrebt, 
stellte sich als Dreh- und Angelpunkt bei der Analyse der Pusztavámer Zeugenaus-
sagen heraus. Während manche Aussagen erst gar nicht aufgenommen, d. h. gehört 
wurden, werden andere Zeugnisse als gänzlich vertrauenswürdig eingeordnet, was erst 
durch andere Indizien, wie etwa die Reputation oder politische Einstellung des Zeugen, 
hergestellt wurde. Diese Spannung zwischen wahrem und falschem Zeugnis, sowohl 
im intentionalen als auch im nicht-intentionalen Sinne, zieht sich durch den gesamten 
Quellenkorpus der Pusztavámer Zeugenschaft und manifestiert sich abhängig vom je-
weiligen Entstehungskontext und der Zeugengruppe unterschiedlich.

Ebenso sind epistemologische Grenzen der „Urteilsfindung“ im Falle der Täter, 
Mitverantwortlichen und Zuschauer gesetzt, da die tiefsten, inneren Beweggründe nie 
vollständig erforscht werden können. Nicht zuletzt konnten im Rahmen der Forschung 
keine Quellen zu den SS-Männern ermittelt werden, die die jüdischen Arbeitsdienstler 
erschossen, wodurch logischerweise die Perspektive dieser Zeugengruppe als uner-
gründbar gilt. 

Es steht außer Frage, dass der/die Wissenschaftler*in bei seiner/ihrer Untersuchung 
selbst eine Geschichte konstruiert, deren Kern immer fluid bleibt und deren Erkennt-
nisse nur eine temporäre Wirkungsmacht haben. Die Geschichte kann und wird neu 
geschrieben werden. Die Zeugnisse, die hier zur Erforschung des Pusztavámer Massen-
mordes analysiert wurden, beleuchten nun nach ihrer Interpretation eine vielschichtige 
Geschichte, die nicht einfach eine gewisse Pluralität aufzeigt, sondern auch innere Wi-
dersprüche und sich überlappende Verflechtungen. Die Zulassung dieses Pluralismus, 
die mögliche parallele Darstellung der semantischen Tendenzen bedeutet keineswegs 
eine relativierende Haltung, die aufgrund der Diversität der Zeugenaussagen den Ent-
schluss fasst, es handele sich hier nur um subjektive Meinungen. Es wird jedoch nicht 
die „eine“ Rekonstruktion geben, es wird kein ultimatives Urteil über den Pusztavámer 
Massenmord gefällt, sondern es werden mögliche Interpretationen in Richtung einer 
Rekonstruktion vorgestellt, die Grenzen der Erfahrbarkeit aufgezeigt, und es wird auf 
die der Zeugenschaft immanente Unüberprüfbarkeit hingewiesen.
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5.1.1 Der 15. Oktober 1944

Die Geschehnisse am 15. Oktober 1944 beschreiben die vier Zeugengruppen abhängig 
von ihrer jeweiligen Perspektive unterschiedlich, nichtsdestoweniger lassen sich zahl-
reiche Überschneidungen aufzeigen. Den überlebenden jüdischen Arbeitsdienstlern 
zufolge folgten die Ereignisse an jenem Tag rasch aufeinander: Horthy-Proklamation, 
Ankunft deutscher Soldaten, Spannungen im Dorf, Patrouillen und der Szálasi-Putsch. 

Die Arbeitsdienstler berichten in ihrer linearen Darstellung zunächst über ihre 
Freude nach der Radioansprache des Reichverwesers, da sie glaubten, der Krieg und 
dementsprechend ihr Arbeitsdienst wären bald beendet. Die Erleichterung hielt nicht 
lange an, da sich sowohl das lokale als auch das nationale politische Klima rasant ver-
änderten. Als ein Schlüsselereignis kann die Ankunft einer Flak-Einheit in Pusztavám 
gedeutet werden. Es handelte sich um die Flakreparaturabteilung 1/IV der deutschen 
Wehrmacht. Diese bestand aus einer Reparaturwerkstatt, einer Flakgeräteausgabestelle, 
einem Messtrupp und einer Flakgeräte-Sonderwerkstatt 2/XVII für optische Zielgerä-
te.6 Sie wurde aber wahrscheinlich von vielen Zeugen als SS eingestuft, da die Arbeits-
dienstler und auch manche Pusztavámer die Uniformen nicht voneinander unterschei-
den konnten.

Die Unterbringung der etwa 100 bis 120 Wehrmachtssoldaten führte zu Spannun-
gen mit den jüdischen Arbeitsdienstleistenden. Oberleutnant Bachmann befahl einigen 
Flak-Männern, Juden aus ihren Unterkünften hinauszudrängen. Diese Aktion in zeit-
licher Nähe zum Szálasi-Putsch deuteten zahlreiche Kompaniemitglieder als äußerst 
bedrohliche Gefährdung. Zugleich bekamen sie Nachrichten von Dorfbewohnern, die 
schon gewusst haben wollen, was für den 16. Oktober 1944 geplant war. So entschie-
den sich insgesamt mehr als hundert jüdische Arbeitsdienstler, die meisten Mitglieder 
der Kompanie Nr. 107/320 und einige wenige aus der Ärztekompanie, aus Pusztavám 
zu flüchten. Die meisten wussten nichts voneinander, da sie in über das ganze Dorf 
verteilten Privathäusern untergebracht waren.

Pusztavámerinnen und Pusztavámer, die die Horthy-Proklamation im Moment des 
Geschehens als weniger einflussreich für das eigene Leben beurteilten, nahmen deut-
lich mehr von den parallelen Geschehnissen im Dorf wahr als die fröhlich feiernden 
jüdischen Arbeitsdienstler. Eine zweifelsfrei wichtige Rolle spielt die Ankunft der deut-
schen Flak-Einheit aus Rumänien, deren Befehlshaber, Major Weber, in der Dienst-
wohnung der Evangelischen Schule untergebracht wurde. Die Stationierung einer 
deutschen Einheit im Dorf bedeutete nicht nur aus der Sicht des Einquartierungsplans 
eine Herausforderung, sondern auch eine hautnahe Bedrohung der ungarisch-jüdischen 
Arbeitskompanien, die am selben Tag von der Horthy-Proklamation und der darauf 
folgenden Machtübernahme durch Szálasi erfuhren. 

Am Abend des 15. Oktober 1944 suchte der stellvertretende Leiter des örtlichen 
Volksbundes, Franz Stammler, Major Weber in der Wohnung des evangelischen Schul-
direktors auf. Im Anschluss an diese Unterredung wurde eine Patrouille im Dorf an-

6 Außerdem gehörten nach Angaben der Frankfurter Staatsanwaltschaft russische Hilfskräfte zur Einheit. Ob es 
sich tatsächlich um freiwillig der Wehrmacht beigetretene Russen oder Kriegsgefangene handelte, lässt sich 
aus den vorhandenen Quellen nicht ermitteln.
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geordnet, die einigen Bezeugungen zufolge wegen eines möglichen „Judenaufstands“ 
aufgestellt wurde. Diesen Akt und weitere von Dritten erhaltene Informationen legen 
mehrere Pusztavámer so aus, dass Stammler Major Weber mit der „Lösung des Juden-
problems“ beauftragt hatte.

Zahlreiche Vertriebene legen ebenfalls, zumindest Gerüchten zufolge, über einen 
„Judenaufstand“ bzw. eine explizite Bedrohung der Ungarndeutschen durch die Juden 
Zeugnis ab, zugleich wird dies von einigen anderen aus Pusztavám vertriebenen Zeu-
gen ausdrücklich geleugnet. Mit der Andeutung einer von den waffenlosen jüdischen 
Arbeitsdienstlern ausgegangenen Gefahr war es möglich, eine Plausibilität des Gesche-
hens herzustellen: Die Juden wurden ermordet, weil sie eine Gefahr für die „Anderen“, 
seien es Ungarndeutsche, Deutsche oder Ungarn, bedeuteten. Infolge dieser vermeint-
lichen Bedrohung wurde die SS am 15. Oktober 1944 benachrichtigt, was zum Mas-
senmord führte. Die Anschuldigung, die Juden hätten zu einem Aufstand aufgerufen, 
entbehrt nach jetzigem Forschungsstand jeder Grundlage. In Anbetracht der Lage der 
Arbeitsdienstler – sie hatten keine Waffen und keinerlei Ausrüstung, wurden von der 
ungarischen Armee bewacht, befanden sich seit mehreren Monaten, manche sogar seit 
Jahren im Zwangsarbeitsdienst – erscheint der Vorwurf eines Aufstandes eher als eine 
weit hergeholte, gar absurde Auslegung der Freude der jüdischen Arbeitsdienstler, die 
vielmehr von der Angst und dem Antisemitismus der Einheimischen zeugt als von der 
Haltung der jüdischen Kompaniemitglieder.

5.1.2 Der Massenmord

Am 16. Oktober 1944 erhielt der Befehlshaber der Flak-Abteilung Weber von einer 
Heeresdienststelle, die er allerdings nicht genauer definiert, in seiner Eigenschaft als 
Ortskommandant den Befehl, die jüdischen Arbeitsdienstler zu versammeln und an-
schließend einem Kommando zu übergeben. Außer Weber konnte die Frankfurter 
Staatsanwaltschaft im Rahmen ihrer Ermittlung keine weiteren Zeugen oder Dokumen-
te ermitteln, die diesen Befehl hätten bestätigen können. Die Arbeitsdienstleistenden 
wurden auf Oberleutnant Bachmanns Befehl aus den Häusern geholt und zusammen-
getrieben. Manche Zeugen geben an, bereits hier eine SS-Einheit gesehen zu haben. 
Demgegenüber berichtet Weber, das angekündigte Kommando sei nicht angekom-
men, weswegen er die jüdischen Arbeitsdienstler zur an der Kohlengrube errichteten 
Werkstatt geschickt habe und anschließend zur Einholung weiterer Informationen zur 
Heeresdienststelle nach Mór gereist sei. Der damals anwesende Flak-Werkzeugmacher 
beschreibt demgegenüber, die SS sei bereits am Sammelplatz eingetroffen gewesen 
und habe sofort das Kommando über die Juden übernommen. Dieser Akt der Kom-
mandoübernahme von der Flak-Abteilung wurde von den ungarischen Wachmännern 
und Befehlshabern der jüdischen Kompanien als aggressiv und illegitim beschrieben.

Das SS-Kommando, bestehend aus acht bis zehn Männern, war ohne Zweifel im 
Laufe des Vormittags eingetroffen. Seine Größe wird von den Zeugen unterschiedlich 
angegeben, von ein paar bis hin zu fünfzig Männern. Die Einheit wurde vermutlich von 
einem Offizier im Range eines Untersturmführers angeführt. Die SS-Männer waren 
deutschsprachig, zugleich gaben mehrere Militärangehörige an, am Tag des Massen-
mordes auch bewaffnete Zivilisten und ungarndeutsche SS-Männer gesehen zu haben.
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Die Schilderung der konkreten Tat stimmt in den meisten Zeugnissen mehrheit-
lich überein: Während die Kompaniemitglieder in der Werkstatthalle waren, suchten 
Flak- und SS-Angehörige nach bereits geflohenen Juden. Zur Mittagszeit wurden die 
Arbeitsdienstler zurück ins Dorf geführt, von wo sie anschließend zum Dorfrand, zum 
Császár-Weg begleitet wurden. Die Aktion leitete das SS-Kommando, zur Bewachung 
wurden Flak-Männer abgestellt. Von etlichen Zeugen wurden Franz Stammler sowie 
andere VDU-Mitglieder am bzw. in der Nähe des Exekutionsortes gesichtet, andere er-
fuhren vom Hörensagen, dass er mit dem Massenmord in Verbindung gestanden habe. 

Am Dorfrand wurde ein Tisch aufgestellt. Hier saßen zwei Flak-Angehörige, die die 
Wertsachen der Arbeitsdienstleistenden entgegennahmen. Die Juden mussten sich da-
nach entkleiden und wurden gruppenweise in eine Mulde (oder zu einem Grab) geführt, 
wo sie von hinten von den SS-Männern erschossen wurden.

5.1.3 Nach dem Massenmord

Nach der Exekution verließ das SS-Kommando das Dorf. Die Feststellung der Identität 
der zu ihm gehörenden Männer strebten die Ermittler der Volksrepublik Ungarn nicht 
explizit an, während die Frankfurter Staatsanwaltschaft diese nach eigenen Angaben 
identifizieren wollte, aber nicht konnte. Das Schicksal der Habseligkeiten der ermorde-
ten jüdischen Arbeitsdienstler wird ebenfalls unterschiedlich wiedergegeben: Die Klei-
dungsstücke und Wertsachen, die die Juden am Exekutionsplatz bei sich hatten, wurden 
vermutlich auf einen oder zwei LKW geladen. Die Uhren und andere Wertgegenstän-
de wurden Flak-Zeugenaussagen zufolge Major Weber übergeben. Einige nicht dem 
Volksbund angeschlossene Pusztavámer berichten, dass zumindest ein Teil der Hab-
seligkeiten unter den Volksbundmitgliedern verteilt wurde, was wiederum von frühe-
ren VDU-Mitgliedern ausdrücklich verneint wird. Mehrfach wird der stellvertretende 
VDU-Ortsgruppenleiter Franz Stammler im Kontext der Verteilung der Habseligkeiten 
erwähnt. Nach dem Krieg verurteilte das Volksgericht Székesfehérvár mehrere Puszta-
vámerinnen, die unrechtmäßig jüdisches Eigentum an sich genommen hatten, und eine 
Quartiergeberin, die Habseligkeiten der bei ihr untergebrachten Juden behalten hatte.7

Soweit sich aus den analysierten Akten erschließen lässt, verlief die Flucht der 
jüdischen Arbeitsdienstler je nach Fluchtgruppe sehr unterschiedlich. Manche kehr-
ten aus Angst vor der Machtübernahme von Szálasi nach Pusztavám-Bakonysárkány 
zurück, einige fanden einen Unterschlupf oder wurden später gefasst und deportiert. 
Die Überlebenden, die zur Kompaniekommandantur zurückkehrten, erfuhren von den 
Wachmännern oder von den Arbeitsdienstlern, die mit dem Stab im Nachbardorf Bako-
nysárkány stationiert waren, von der Tragödie der zurückgebliebenen Arbeitsdienstler. 
Andere Geflüchtete erhielten Informationen von Pusztavámern oder erst später durch 
die Ermittlungen. 

7 ÁBTL 3.1.9. V-55941/1, Bl. 23–33.
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5.1.4 Der Volksbund spaltet

Die lange Geschichte der wechselvollen Beziehung der Ungarn und ihrer deutschen 
Minderheit hinterließ ihre Spuren in der Zeugenschaft des Pusztavámer Massenmor-
des und manifestiert sich u. a. in der Formel „Ungarndeutscher = Volksbund = Nazi = 
Kriegsverbrecher = Vaterlandsverräter“8, auf die zur Abgrenzung der eigenen Identität 
zurückgegriffen wird. Diese dichotomische Geschichte im Verhältnis der Deutschen zu 
Ungarn ermöglichte die Bildung einer Pseudoeinheit der Ungarndeutschen, die aller-
dings nur fiktiv existierte.

Dies lässt sich anhand der Unterschiede in den Zeugnissen der Pusztavámer und 
der von dort Vertriebenen nachzeichnen. Diejenigen unter ihnen, die dem Volksbund 
der Deutschen in Ungarn näherstanden oder dessen Mitglieder waren, können sich kei-
nerlei Beteiligung des VDU am Massenmord vorstellen, während andere Pusztavámer, 
die der deutsch-völkischen Ideologie ablehnend gegenüberstanden, durchaus konkrete 
oder latente Anschuldigungen gegenüber dem Volksbund bzw. dessen stellvertreten-
dem Leiter Franz Stammler vorbringen. Bei der zweiten Gruppe lässt sich jedoch beob-
achten, dass sie versucht, ihre Aussage nach Möglichkeit unpräzise zu formulieren, und 
deswegen auf generalisierende Bezeichnungen wie „Volksbundist“ oder „Bundisten“ 
zurückzugreift. Diese Anschuldigungen werden auch von den ungarischen Wachmän-
nern reproduziert, während die Flak-Angehörigen den VDU nicht erwähnen, was wie-
derum auf den politisch-geografischen Standpunkt der Zeugen oder ihre Unkenntnis 
zurückzuführen ist.

Die fehlende einheitliche Identität der Pusztavámer Ungarndeutschen illustriert das 
Zeugnis von Frau TW9, die bei der Evakuierung in der Tschechoslowakei zurückblei-
ben musste und nicht nach Oberbayern mitfahren konnte, da der frühere Stellvertreter 
des VDU-Ortsgruppenleiters Stammler nur Angehörigen des Volksbundes die Mitreise 
gewährte. Der Zeuge FB10 berichtet ebenfalls, dass er wegen seiner Entscheidung, dem 
VDU nicht beizutreten, erhebliche Nachtteile erleiden musste.

Wie diese Beispiele verdeutlichen, existierte eine Spaltung innerhalb der Ungarn-
deutschen aus Pusztavám, die noch in den 1970er Jahren unabhängig vom Wohnort 
weiter anhielt. Der VDU als eine kontrovers diskutierte Institution spaltete Ende der 
1930er, Anfang der 1940er Jahre die Ungarndeutschen, wodurch die Perspektive des 
jeweiligen Zeugen stark von seinem Standpunkt und dadurch auch von seinem persön-
lichen Umfeld abhing. Dieser Identitätsunterschied, der sich in der Haltung zum VDU 
manifestierte, beeinflusste sowohl die Informationsbeschaffung als auch die spätere 
Beurteilung der Authentizität der Dorfgespräche über den Massenmord. Die Entschei-
dung, wem Vertrauen geschenkt wurde bzw. welche Inhalte als authentisch und wahr 
akzeptiert und dadurch in die eigenen Erinnerungen aufgenommen wurden, modifizier-
te die Zeugenschaft dauerhaft.

Die vermeintliche Einheit der deutschen Bewohner Pusztaváms war eine Täuschung, 
die den Mythos verstärkte, dass Anschuldigungen gegenüber dem VDU und Stamm-

8 Seewann, Geschichte bis 2006, S. 295.
9 TW, in: BArch B162/9584.
10 FB, in: BArch B162/9584.
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ler nur aus politisch motivierten Gründen bzw. wegen der deutschen Abstammung der 
Bevölkerung erhoben wurden. Dieser Mythos ermöglichte zahlreichen geflohenen und 
vertriebenen Pusztavámerinnen und Pusztavámern, in ihrem Zeugnis den Tatverdacht 
oder die Frage der Mitverantwortung als eine politisch motivierte Lüge zurückzuwei-
sen. Es darf aber nicht außer Acht gelassen werden, dass die ungarische Politik der 
Nachkriegszeit in vielen Fällen auch Gründe für eine solche Anschuldigung lieferte, 
was jedoch eine derartige Generalisierung nicht legitimiert. Es konnte also aufgezeigt 
werden, dass der ungarischen Minderheitenpolitik und der allgemeinen Kriegspolitik 
im Falle der Zeugenschaft des Pusztavámer Massenmordes eine besondere Bedeutung 
zukommt und dass der Volksbund der Deutschen in Ungarn noch in den 1970er Jahren 
durchaus eine Schlüsselposition in der bezeugten Erinnerung einnimmt.

5.1.5 Innere Widersprüchlichkeit, Opferkonkurrenz und Ressourcenverteilung

Die jüdischen Arbeitsdienstler, die mit ihren Kompanien nach Pusztavám verlegt wur-
den, berichten sowohl über eine feindliche Stimmung seitens der einheimischen Un-
garndeutschen als auch über ein freundliches und nettes Miteinander. Die Widersprüch-
lichkeit der Einstellung der Pusztavámer gegenüber den Juden gipfelt in der parallelen 
Darstellung der Einheimischen als „Judenretter“, die Fluchthilfe leisteten, und zugleich 
als Initiatoren und Mitverantwortliche für die Ermordung der Kompaniemitglieder. Da-
bei finden sich solche Widersprüche nicht nur bei diversen Personen, sondern auch 
innerhalb eines Zeugnisses. Der Holocaust-Überlebende Primo Levi schrieb in Bezug 
auf diese Dissonanz der Menschen wie folgt:

„Denn der Mensch ist, wie Thomas Mann sagt, ein widersprüchliches Geschöpf, und wir 
können hinzufügen, daß er um so widersprüchlicher wird, je stärker die Spannungen sind, 
denen er ausgesetzt ist: An diesem Punkt entzieht er sich unserem Urteil in der gleichen Wei-
se, wie ein Kompaß am Magnetpol plötzlich nicht mehr funktioniert.“11

Zeugen betonen somit gleichzeitig die Schuld und Unschuld, das Wissen und Un-
wissen. Einerseits wird der „schwäbische Schuster“, Franz Stammler, auf unterschied-
liche Weise für das Massaker verantwortlich gemacht, zugleich wird über eine völlige 
Ahnungslosigkeit berichtet. Nicht nur die Arbeitsdienstler, sondern alle Zeugengrup-
pen waren einer starken psychischen und physischen Belastung ausgesetzt, was Levi 
zufolge eine mögliche Erklärung für die Divergenzen und paradoxen Aussagen sein 
kann. 

Das Phänomen der Opferkonkurrenz, das besonders bei der volksgerichtlichen 
Zeugenschaft erkennbar wird, scheint bei der Ausprägung der Widersprüchlichkeit der 
Zeugenaussagen ebenfalls eine Rolle zu spielen. Mehrere Pusztavámer Zeugen können 
ihren Schmerz und das Unrecht, das sie u. a. durch den Volksbund zu erleiden hatten, 
öffentlich kundtun und damit ihre Opferrolle in den Vordergrund rücken, was, inten-
diert oder nicht-intendiert, zur Marginalisierung der eigentlichen Opfer des Massakers 
führt. Die Opferkonkurrenz wird durch die ermittelnden Instanzen verstärkt, deren po-

11 Levi, S. 64.
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litische Zielsetzung mit der pauschalen Diffamierung der Volksbundmitglieder bzw. der 
Ungarndeutschen übereinstimmte. Währenddessen ist die in diesem Zusammenhang 
deutliche Instrumentalisierung des Pusztavámer Massenmordes zu innenpolitischen 
Zwecken in den Akten der Frankfurter Staatsanwaltschaft nicht präsent.

Abschließend sei noch auf ein wiederkehrendes Motiv der Zeugenschaft der Puszta-
vámer hingewiesen, auf die Ressourcenverteilung. Tatsächliche und vermeintliche 
Notlagen veranlassen die Dorfbewohner, sowohl bestimmte Rechtfertigungsmuster 
hervorzubringen als auch bestimmte Gruppen ambivalent darzustellen. Infolgedessen 
sind Topoi wie der von Gut und Böse oder von der Omnipotenz Elemente der Erzählun-
gen mehrerer Pusztavámer Zeugen. Die (gefühlte) Knappheit an existenziellen Gütern 
führte zu Schutzmechanismen, aufgrund derer die eigene Gruppe gegenüber anderen 
sozialen Einheiten nicht nur bevorzugt behandelt, sondern dem Fremden die Empathie 
aberkannt wurde. Paradebeispiele dafür sind Stammlers Zeugnisse, in denen er dem im 
Oktober 1944 aufgetretenen Quartierproblem in Pusztavám besondere Aufmerksam-
keit schenkt, während er den Massenmord kaum oder gar nicht erwähnt. 

5.1.6 „Die Deutschen“, „die Bundisten“ und Stammler

Über die Frage der Täterschaft bzw. der Schuld und der Verantwortung wird ebenso 
kontrovers Zeugnis abgelegt, und zwar auf mehreren Ebenen. Die erste Ebene betrifft 
das Exekutionskommando. In den meisten Zeugenaussagen wird dieses verallgemei-
nernd als „deutsche Soldaten“, „SS“ oder „Flak“ bezeichnet.12 Die Erwartung, dass das 
Volksgericht Székesfehérvár sein Fadenkreuz auf die Identifikation der Männer richtet, 
die die Arbeitsdienstler erschossen, wird nicht erfüllt. Das Gericht erachtet es als be-
stätigt, dass die Täter „die Deutschen“ waren, was so viel bedeutet, dass nicht „wir, die 
Ungarn“ dafür verantwortlich sind. Dabei wird die Frage, weshalb Juden waffenlosen 
Zwangsarbeitsdienst in der ungarischen Armee leisten mussten, gar nicht angespro-
chen. Der ungarische Kompaniekommandant wird ebenfalls entlastet, da er gegen den 
„Terror der Deutschen“ nichts habe unternehmen können. Die alleinige Verantwortung 
lastet also auf „den Deutschen“, wodurch die Entlastung „der Ungarn“ erst möglich 
wird. Diese Einstellung des Volksgerichts Székesfehérvár scheint eine solche Kontinui-
tät in der ungarischen Geschichtsdeutung erlangt zu haben, dass sie sich selbst nach fast 
sechzig Jahren in der Rede des ungarischen Schriftstellers Péter Esterházy zum Anlass 
der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels niederschlägt:

„Die eigenen Missetaten durch die deutschen Missetaten zu verdecken, ist eine europäische 
Gewohnheit. Der Hass gegen die Deutschen ist Europas Fundament in der Nachkriegszeit. 

12 „Die Nazis“ als Bezeichnung für die Täter kommt eher selten vor. Ein interessantes Beispiel stellt das Zeug-
nis von Judit Velencei dar, die ausschließlich „die Nazis“ als Täter benennt. Hier zeigt sich der Einfluss des 
politischen Rahmens: Velencei, die 1956 in die USA emigrierte, hatte keinerlei Kontakt zu anderen jüdischen 
Überlebenden oder zu den Pusztavámern. Sie bedient weder die in Ungarn verbreitete Kollektivschuldthese 
der Ungarndeutschen noch die ungarnkritische Stellungnahme des israelischen Bezeugungsrahmens. Dem-
zufolge benennt sie die Täter mit der allgemeinen, auch umgangssprachlich gebräuchlichen Kategorie „der 
Nazis“. Sie zeigt kein Interesse an einer Abgrenzung bzw. Spezifizierung dieser sehr allgemeinen und wenig 
abgegrenzten Gruppe.



233

Die Unmöglichkeit nur „einer“ Rekonstruktion

Der nicht verarbeiteten, stumpfen ungarischen Nationalerinnerung – ein Wort wie National-
gericht, Nationalgarde, Nationaleinkommen –, dieser Erinnerung gefällt es, sich ausschließ-
lich und fortwährend als Opfer zu sehen (das ist ein allgemeiner osteuropäischer Reflex).“13

Dass die Täter als deutsche Militärangehörige definiert werden, bedeutet nicht, 
dass das Volksgericht die sich im Ausland befindlichen Mörder der Arbeitsdienstler 
mit  internationaler Hilfe ermitteln will. Ganz im Gegenteil: Solange sich diese nicht 
in Ungarn aufhalten, hat die Justiz keine Ambition, sie tatsächlich zur Verantwortung 
zu ziehen, sondern widmet sich vielmehr der Suche nach dem inneren Feind. Puszta-
vám als ungarndeutscher Schauplatz des Massenmordes bietet für diese Ebene der 
Ermittlung der Mitverantwortlichen eine für die politische Justiz der Nachkriegszeit 
hervorragende Möglichkeit, die Vertreibung der Ungarndeutschen wegen ihrer kriegs-
verbrecherischen Tätigkeit zu legitimieren. Diese Praxis der Volksgerichtsbarkeit ist 
nicht beispiellos. Brisant wird es im Falle des Pusztavámer Massenmordes erst durch 
die Figur des stellvertretenden VDU-Ortsgruppenleiters Stammler, den mehrere Zeu-
gen als Initiator des Massenmordes identifizieren und dem sie dadurch die moralische 
Verantwortung für die Ermordung der jüdischen Arbeitsdienstler zuschreiben. Die Er-
mittler in Székesfehérvár sehen als bewiesen an, dass Stammler mit seiner Handlung 
unmittelbar dazu beigetragen hat, dass eine SS-Einheit nach Pusztavám kam und die 
jüdischen Arbeitsdienstler erschoss. Das Volksgericht Székesfehérvár entscheidet sich 
jedoch dafür, nicht nur Stammler, sondern drei weitere führende VDU-Mitglieder zu 
verurteilen14, obwohl die Aussagen über diese nur sehr wenig oder gar nichts Belas-
tendes enthalten. Eben diese Praxis macht das Urteil des Volksgerichts Székesfehérvár 
anfechtbar. Die darin vertretene Kollektivschuldthese der Ungarndeutschen führt, ab-
hängig von der Position der Interpretation, potenziell zu einer völligen Delegitimie-
rung des Urteils und der diesem zugrundeliegenden Zeugnisse. Diese werden ohne 
Differenzierung abgelehnt und in der lokalen Geschichtsschreibung sogar noch in den 
2000er Jahren empört und vehement zurückgewiesen, was im Gefühl eines kollektiven 
Unrechts wurzelt:

„Zugleich bleibt das Dorf Pusztavám aufgrund der verlogenen Kollektivschuldthese als 
schuldig gebrandmarkt. Ohne Grund.“15 

Eben diese Bipolarität, dieser Antagonismus – alle VDU-Mitglieder und Ungarn-
deutschen waren „Nazis“ vs. die von der Volksgerichtsbarkeit produzierten ausschließ-
lich politisch motivierten Urteile – lässt sich in der Ermittlung und später bei der Erfor-
schung des Pusztavámer Massenmordes beobachten. Daraus folgt, dass das Ziel weder 
auf der einen noch auf der anderen Seite eine differenzierte, aufrichtige Klärung der 
Ereignisse war und dass sich die Zeugenaussagen erst durch die Aufdeckung dieser 
Motive zutreffend interpretieren lassen.

13 Esterházy, S. 12.
14 Außer Franz Stammler wurden folgende Pusztavámer verurteilt: István Bábli, Pál Wagner und Márton Skob-

rák. Stammler, in: ÁBTL O-14922/71, Bl. 6–25.
15 „Ugyanakkor Pusztavám falu a kollektív bűnösség hazug elve alapján magán viseli a billogot. Ok nélkül.“ 

Polgár, S. 134.
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Neben der allgemeinen Beschreibung der Täter als „Deutsche“ oder SS-Männer 
äußern sich manche Pusztavámer differenzierter. So berichten Zeugen, die mit den nach 
dem Massaker weiterhin in Pusztavám stationierten Flak-Soldaten Kontakt hatten, über 
Gespräche, in denen diese Flak-Männer quasi ein Geständnis über die Teilnahme am 
Massenmord ablegten. Ein Flak-Angehöriger namens Mayers soll demzufolge 60 Ar-
beitsdienstleistende erschossen haben. Kurt Vencel, ein nicht genauer identifizierbarer 
deutscher Militärangehöriger, und Flak-Oberleutnant Theodor Bachmann sollen eben-
so als Schützen an der Exekution beteiligt gewesen sein. Ob Major Weber selbst dabei 
war, lässt sich aus den Zeugnissen nicht rekonstruieren. Diese Hinweise auf die deut-
schen Täter wurden – aus den bereits erläuterten Gründen – von den ungarischen ermit-
telnden Instanzen nicht weiter verfolgt. Diejenigen Zeugen, die das Exekutionskom-
mando näher beschreiben, berichten überwiegend von einer kleinen SS-Einheit, die 
am 16. Oktober 1944 ins Dorf kam und Pusztavám noch am selben Tag wieder verließ.

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft verhörte in den 1970er Jahren neben den in 
Pusztavám stationierten Flak-Einheitsmitgliedern auch andere Militärangehörige und 
Verwaltungsangestellte, die nach der deutschen Besetzung Ungarns in Budapest oder 
in Székesfehérvár stationiert waren. Ein in Budapest dienender SS-Obersturmbannfüh-
rer16 sagte aus, die Pfeilkreuzler hätten die deutsche Handhabung der Judenfrage als „zu 
lasch“ empfunden, weswegen sie nach dem Szálasi-Putsch einiges „nachgeholt hät-
ten“. Die Pfeilkreuzler bezeichneten demzufolge die Deportation von mehr als 400 000 
Juden innerhalb von acht Wochen im Frühjahr/Sommer 1944 als „zu lasch“, was für 
den zitierten SS-Mann die Wut und die Vehemenz der Übergriffe der Pfeilkreuzler nach 
ihrer Machtübernahme rechtfertigen würde. Für ihn steht außer Frage, dass der Mas-
senmord am 16. Oktober 1944 von deutschen Militärangehörigen ausgeführt wurde.

Bei anderen, in Ungarn stationierten Militär- und Verwaltungsangehörigen des Drit-
ten Reiches erscheint eine ähnliche Tendenz in Bezug auf die Schuldfrage. Auch sie 
bezeichnen eine Einzelaktion der SS als undenkbar. Ihr Narrativ verortet den Puszta-
vámer Massenmord beim Eichmann-Kommando, da dieses sich um die „Judenfrage“ 
kümmerte, oder aber es waren die Pfeilkreuzler.

Die Aussagen von deutschen Militärangehörigen, die nicht in Pusztavám stationiert 
waren, sind mit Bedacht zu behandeln, da sie im Streben nach Sinnstiftung und Kon-
ventionalisierung den Mord automatisch den Pfeilkreuzlern zuschreiben und die Ver-
antwortung deutscher Einheiten gänzlich ausblenden.

Abgesehen von den uniformierten Flak-Angehörigen und den deutschen und un-
garndeutschen SS-Männern wurde sporadisch die Anwesenheit bewaffneter, dunkel 
gekleideter Unbekannter bezeugt.

Dem Szálasi-Putsch folgte eine neue Welle des Terrors gegen die Juden17, die in 
erster Linie nicht direkt von den neuen Machthabern kam, sondern „von unten“ orga-
nisiert war. Pfeilkreuzler-Gruppierungen, deren Identität selbst andere Parteimitglieder 
nicht feststellen konnten, mordeten und folterten Juden und andere Opfer willkürlich, 
eigenständig und unkontrolliert.18 Solche Gewaltakte sind hauptsächlich aus der unga-

16 AT, in: BArch B 162/9584.
17 Gerlach/Aly, S. 374.
18 Kovács, Belügyminisztérium, S. 66.
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rischen Hauptstadt bekannt.19 Zwar meldeten Polizisten und Gendarmen die Übergriffe 
unbekannter Pfeilkreuzler an Staatsorgane, die die Plünderungen und Exekutionen je-
doch duldeten und sich weigerten, die Taten zu ahnden.20 Aus diesem Grunde existieren 
wenige Quellen und Ermittlungsakten. Die vorhandenen Forschungsarbeiten basieren 
grundsätzlich auf Zeugenaussagen der Überlebenden bzw. auf späteren Ermittlungen 
der Volksgerichte und Staatssicherheitsorgane. 

Aus den bereitstehenden Quellen lässt sich nicht feststellen, ob Pfeilkreuzler beim 
Massenmord eine Rolle spielten. Denkbar wäre, dass einige Pusztavámer, die die Ak-
tion der SS befürworteten und den Akt unterstützten, von Flak-Angehörigen dabei be-
obachtet wurden. Eine derartige Verselbständigung der lokalen Pfeilkreuzlerbasis wäre 
den existierenden Forschungen gemäß vorstellbar, weswegen sich die Anwesenheit un-
garischer Pfeilkreuzler beim SS-Kommando nicht ausschließen lässt.21

Die Darstellung dieser Zivilisten lässt aber auch eine andere Interpretation zu, die 
die Gestalten mit langen Mänteln in den Reihen der Geheimdienstpolizei22 verortet, die 
auch als die „ungarische Gestapo“ bekannt war. Aufgrund des Wirbels um die Ereig-
nisse am 15. und 16. Oktober 1944 ist eher unwahrscheinlich, dass Péter Hain, Leiter 
der Politischen Abteilung der Polizei, auf irgendeine Weise die Teilnahme von Ge-
heimdienstpolizisten am Pusztavámer Massenmord veranlasst hätte. Allerdings lässt 
sich ein eigenmächtiges Handeln „ungarischer Gestapoangehöriger“ genau wie bei den 
Pfeilkreuzlertrupps nicht ausschließen.

Die Diversität und Widersprüchlichkeit der Zeugenaussagen sowie die Unmöglich-
keit, die Täter zu ermitteln, führten im Jahre 1980 zur Einstellung des Ermittlungs-
verfahrens der Frankfurter Staatsanwaltschaft. Auf der juristischen Ebene sah der 
Staatsanwalt ein zur Zeit der Untersuchung noch verfolgbares strafbares Verhalten der 
Angehörigen der Flak-Einheit als nicht erwiesen an, was er wie folgt begründet:

„Die Erschießung der 212 jüdischen Arbeitsdienstler erfüllt den Tatbestand des Mordes, da 
diese aus Rassenhaß getötet wurden, weil sie Juden waren. Die Erschießung erfolgte daher 
aus niedrigen Beweggründen. [...] Der Tatbeitrag der Angehörigen der Flakreparaturabtei-
lung stellt sich jedoch nicht als Beihilfe zum Mord, sondern nur als Beihilfe zum Totschlag 
der [sic!], weil niedrige Beweggründe, die auch bei ihnen selbst vorliegen müßten, nicht 

nachgewiesen werden konnten. Sie empfanden die Tat nach ihren eigenen unwiderlegten 
Angaben als unrecht und verabscheuungswürdig, glaubten jedoch aufgrund des erteilten 
Befehls ihre Mitwirkung nicht verweigern zu können. Hinsichtlich der möglicherweise ge-
gebenen Beihilfe zum Totschlag ist bereits Strafverfolgungsverfährung [sic!] eingetreten.“23 

[Hervorhebung A. B.]

Die Frankfurter Ermittlungen kommen also zu dem Schluss, dass keine Verantwort-
lichen mehr zur Rechenschaft gezogen werden können, da entweder die konkrete Iden-
tifizierung sowie der Nachweis der „niedrigen Beweggründe“ fehlten oder der zeitliche 

19 Fritz, S. 66.
20 Kovács, Belügyminisztérium, S. 67 ff.
21 Vgl. dazu Szöllösi-Janze, S. 413–432.
22 Ungarisch: Àllambiztonsági Rendészet.
23 BArch B 162/9585, Bl. 620.
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Abstand zur Straftat im juristischen Sinne zu groß sei. In der Justiz geht es um eine 
Entscheidung, um Be- oder Entlastung, über die anhand der rechtskräftigen Gesetze 
bestimmt wird.

Die klaren Grenzen der strafrechtlichen Urteilsfindung berühren die Ebene der mo-
ralischen Verantwortung nicht.24 Diese moralische Ebene spielt jedoch eine fast bedeu-
tendere Rolle in der Bezeugung als die strafrechtliche Ahndung der Täter. Während 
die Frankfurter Staatsanwaltschaft u. a. wegen der Verjährung des Tatbestands die Er-
mittlungen einstellte, verjährt die moralische Verantwortung nicht. Auf dieser Ebene 
befassen sich die Zeugen damit, wie und weshalb die SS nach Pusztavám kam und wer 
sich dafür zu verantworten hat. Dabei werden Franz Stammler bzw. „die Bundisten“, 
also der Volksbund, als Verantwortliche dargestellt. Stammler soll in der Unterredung 
mit Major Weber um Schutz der ungarndeutschen Einwohner gebeten haben oder sogar 
selbst telefonisch deutsche bzw. volksdeutsche Einheiten oder einzelne Personen in 
Mór oder in Székesfehérvár kontaktiert haben, was letztendlich möglicherweise zum 
Massenmord geführt hat. Einige Zeugen berichten, ihn am oder in der Nähe des Exe-
kutionsortes gesehen zu haben, andere beziehen sich auf Stammlers politische Ein-
stellung und diskriminierende Haltung gegenüber Andersdenkenden. Mehrere Zeugen 
sagen aus, er habe zumindest einen Teil der Habseligkeiten der ermordeten Juden unter 
den Volksbundmitgliedern verteilt. Zugleich existieren Aussagen, die diese Beschuldi-
gungen als absurd erachten. 

In den Ermittlungsakten der Frankfurter Staatsanwaltschaft konnte dieser gravie-
rende Unterschied in Bezug auf Stammlers Rolle beim Massenmord anhand von zwei 
Zeugengruppen nachgezeichnet werden: Diejenigen Zeugen, die 1944 aus Pusztavám 
evakuiert wurden oder dem Volksbund und dessen Mitgliedern nahestanden, tendierten 
bei der Gegenüberstellung mit Stammlers Beschuldigung zum Schweigen bzw. Vernei-
nen oder zu inhaltlichen Uminterpretationen. Im Gegensatz dazu äußerten sich die in 
der BRD wohnhaften ehemaligen Pusztavámer, die dem Volksbund nicht nahestanden 
oder nicht evakuiert, sondern vertrieben worden waren, kritisch zu Stammlers Figur. 
Darunter waren auch Zeugen, die Stammlers politische Haltung als dem Dritten Reich 
nahestehende beschrieben. 

Franz Stammler selbst legte dreimal aufeinanderfolgend, und zwar in den Jahren 
196025, 197426 und 197827, Zeugnis ab und wies jegliche Beschuldigung von sich. In sei-
nem ersten Brief an den Ost-Dok-Projektmitarbeiter Wüscht konnte er – dank Wüschts 
tendenziöser Einstellung – ein vorteilhaftes Bild von sich und seiner Verantwortung in 
Bezug auf den Pusztavámer Massenmord zeichnen. Die Vorladung zur Aussage durch 
den Frankfurter Staatsanwalt zwang ihn dazu, zum zweiten Mal über den Oktober 1944 
zu berichten. Bei beiden Zeugenaussagen stellt sich die Frage, ob und wieweit Stamm-
ler seine Erinnerungen preisgibt und die ihm gestellten Fragen aufrichtig beantwortet. 
In seinen Antworten lässt sich eine Strategie erkennen, die auf eine Ablenkung von 
der noch immer aktuellen Frage hindeutet. Stammler bringt bei jeder Gelegenheit die 

24 Zu Verantwortung und Schuld siehe Agamben, S. 15–21, sowie die Zweite Abhandlung „‚Schuld‘, ‚Schlech-
tes Gewissen‘ und Verwandtes“ der Genealogie der Moral von Friedrich Nietzsche. Nietzsche, S. 49–97.

25 BArch LAA, Ost-Dok 16/31.
26 Franz Stammler, in: BArch B162/9583.
27 Stammlers Zeugnis im Heimatbuch: Tafferner/Schell/Wittman, S. 176–185.
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Chiffre „Flucht und Vertreibung“ ein, die anstatt einer Täter- die Opferrolle der Un-
garndeutschen in den Vordergrund rückt. Auch seine Rolle als Gemeinde- und Volks-
bundmitglied beschreibt er als heroisch, selbstaufopfernd, gutwillig und ehrlich, was 
alleine die Andeutung, er könne eine Mitverantwortung an der Erschießung der Juden 
tragen, als absurd erscheinen lässt.

Auch wenn Stammler leugnet, je mit dem Major der Flak-Einheit über die Juden 
gesprochen zu haben, ist schwer vorstellbar, dass der Major von sich aus auf die Idee 
gekommen ist, sich an seinem ersten Tag in Pusztavám mit den jüdischen Kompanien 
zu befassen, da seine Einheit für die Instandsetzung von Abwehrkanonen verantwort-
lich war und mit dem Zuständigkeitsbereich der ungarischen Arbeitsdienstler keine 
unmittelbare Überschneidung aufwies. Dementsprechend liegt der Schluss nahe, dass 
Stammler den Major am 15. Oktober 1944 um Hilfe bat und der Flak-Einheitsführer 
deswegen die Patrouille am selben Abend anordnete. 

Den dritten Bericht formulierte Stammler aus eigenem Willen; er wurde nicht 
durch andere Institutionen hervorgerufen, wie die beiden ersten Zeugenaussagen. Mit 
der Herausgabe vom Heimatbuch von Pusztavám erschuf er eine Plattform, auf der 
er uneingeschränkt seine Erzählung der turbulenten Kriegs- und Nachkriegsjahre öf-
fentlich präsentieren konnte. So erwähnt er in seiner Beschreibung des 16. Oktober 
1944 die Ermordung der jüdischen Arbeitsdienstler nicht, während er seine Freude über 
die „deutschfreundliche“ Machtübernahme Szálasis zum Ausdruck bringt. Nicht ohne 
Grund schweigt er über den Massenmord. Allein der Gedanke seiner Zuschauerrolle 
bzw. Mittäterschaft hätte das Opfer-Narrativ der „unterdrückten, gehassten, vertriebe-
nen, aber tapferen“ Ungarndeutschen relativiert. Ein wahrscheinlich deutlich schwer-
wiegenderer Beweggrund der Auslassung des Massakers ist die Verschleierung seiner 
Beschuldigung als Mitverantwortlicher bzw. seine Verurteilung als Kriegsverbrecher. 
Den Vernehmungen zufolge war er sich dessen bewusst, welche Rolle ihm bei der 
Exekution der jüdischen Arbeitsdienstleistenden zugeschrieben wird. Das Damokles-
schwert seiner Mittäterschaft schwebte zum Zeitpunkt der Publikation seit mehr als 
30 Jahren über ihm, wogegen er entschlossen vorgehen wollte. Das Heimatbuch bot 
ihm eine ausgezeichnete Möglichkeit für diesen Zweck, da es nicht nur ein Zeugnis 
über die Vergangenheit, sondern auch ein Vermächtnis für die Zukunft ist.28

Während das Volksgericht Székesfehérvár Stammler 1947 wegen seiner Rolle bei 
der Initiierung des Massenmordes als Kriegsverbrecher verurteilte, kam die Frankfurter 
Staatsanwaltschaft zu einem anderen Schluss:

„Dem Zeugen Franz Stammler konnte [...] nicht nachgewiesen werden, daß er [...] eine Tö-
tung der jüdischen Arbeitsdienstler anregte oder verlangte. Es erscheint vielmehr unter den 
gegebenen Umständen wahrscheinlicher, daß er lediglich auf eine Entfernung dieser Juden 
hinarbeitete, ohne ihren Tod in Betracht zu ziehen. Seine Einlassung, er sei von der Erschie-
ßung durch das SS-Kommando überrascht worden, kann nicht widerlegt werden. Eine Be-
teiligung an der Erschießung selbst kann nicht nachgewiesen werden. Verschiedene Zeugen 
wollen Stammler am oder in der Nähe des Erschießungsortes gesehen haben; Hinweise da-

28 Vgl. dazu Faehndrich, Heimatbücher schlesischer Vertriebener, S. 112 f.
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rauf, daß er über seine Anwesenheit hinaus bei der Tötung eine Beihilfehandlung begangen 
hat, lassen sich jedoch nicht mit der erforderlichen Sicherheit gewinnen.“29

Die klare juristische Argumentation zeigt auf, dass die Frage nach Stammlers Ver-
antwortung auf der strafrechtlichen Ebene nicht beantwortet werden kann, da Aussage 
gegen Aussage, Zeuge gegen Zeuge steht und die Justiz keine „handfesten Beweise“ 
vorbringen kann. Dies heißt im Sinne der demokratischen Justiz „in dubio pro reo“30, 
also ein Freispruch für den ehemaligen stellvertretenden VDU-Ortsgruppenleiter. Die-
se auf der juristischen Ebene erfolgte Schuldbefreiung bringt keine Entlastung auf der 
moralischen Ebene mit sich, da ihre Natur, auch wenn sich ihre Kategorien ständig 
vermischen, grundlegend anders ist und sich die moralische Verantwortung nicht auf 
ein Rechtsurteil reduzieren lässt. Die belastenden Zeugenaussagen, die Beschreibung 
von Unrechttaten, die durch Stammler verletzten Personen und deren Fragen richten 
sich nicht nach der Justiz. Überlebende und Familienangehörige, aber auch die For-
schung beschäftigen sich weiter mit dieser Ebene der (Un-)Schuld. Trotzdem sind der 
Ergründung der moralischen Verantwortung Grenzen gesetzt, die Primo Levi im Falle 
des Dritten Reiches wie folgt beschreibt:

„Niemand wird je in der Lage sein, mit Genauigkeit festzustellen, wie viele im nationalsozia-
listischen Apparat nicht nichts wissen konnten von den unsagbaren Greueln, die begangen 
wurden, und wie viele etwas wußten, aber so tun konnten, als wüßten sie nichts, und wie 
viele wiederum die Möglichkeit hatten, alles zu wissen, aber sich entschlossen, den Weg der 
Vorsicht zu gehen und Augen und Ohren (aber vor allem den Mund) fest verschlossen zu 
halten.“31 [Hervorhebung im Original]

Es kann also nicht „mit Genauigkeit“ festgestellt werden, ob und worüber Stamm-
ler, die Flak-Männer oder weitere Zeugen schweigen und ob Stammler die moralische 
Verantwortung an der Ermordung der Juden in Pusztavám zu Recht zur Last gelegt 
wird. Ebenso wenig jedoch kann er einfach nach dem juristischen Prinzip „Im Zweifel 
für den Angeklagten“ von der moralischen Verantwortung befreit werden. Stammlers 
Figur bewegt sich in einer Grauzone, die in der komplizierten Matrix zwischen Recht 
und Moral verortet werden kann.

Abschließend muss noch eine Ebene der Zeugenschaft im institutionellen juristi-
schen Rahmen angesprochen werden. Die Untersuchung hat gezeigt, dass sich die Zeu-
genaussagen nicht in erster Linie auf die Opfer des Massakers konzentrieren und keine 
nähere Auskunft über die jüdischen Arbeitsdienstler erteilen, die im Dorf untergebracht 
waren. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft konnte trotz der über 80 Zeugnisse von ehe-
maligen Pusztavámerinnen und Pusztavámern kein befriedigendes Ergebnis hinsicht-
lich der Täterermittlung erzielen. Ob und wieweit Franz Stammler in den Massenmord 
am 16. Oktober 1944 involviert war, konnte die Staatsanwaltschaft nicht rechtskräftig 
beweisen. Viele der Pusztavámer, der Vertriebenen und der Militärangehörigen leg-

29 Stammler, in: BArch B 162/9585, Bl. 621.
30 Im Zweifel für den Angeklagten.
31 Levi, S. 10 f.
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ten den Akzent nicht auf eine Verurteilung, eine ehrliche Aufklärung der Umstände 
des Pusztavámer Massenmordes und nicht auf die Gerechtigkeit für die Ermordeten 
und deren Angehörige. Sie legten ihr Zeugnis gegenwartsverhaftet ab, indem sie u. a. 
entweder das geschichtspolitisch motivierte, zwischen Tätern und Opfern konkurrie-
rende Narrativ bedienten oder ausschließlich ihren eigenen sozialen und geografischen 
Standort berücksichtigten und apolitisch, unbeteiligt reagierten. Erscheinungsweisen 
dieser Zeugengruppen manifestierten sich in unterschiedlichen Erzählformen, deren 
Spektrum von der Amnesie bis zur heroisierenden Selbstdarstellung reicht.

5.2 Den Massenmord bezeugen 

5.2.1 Die Dialektik des Zeugen und des Gegenübers

Die ursprüngliche Funktion der Zeugenschaft liegt nach Lőrincz nicht in der Erstellung 
von Beweisen. Das Zeugnis kann erst mit der Existenz einer Rechtsordnung als Beweis 
angesehen werden. Vor dieser kann das Zeugnis als Medium der Gerechtigkeit gedeu-
tet werden.32 Welcher Dialog, welches gegenseitige Abhängigkeitsverhältnis durch die 
jeweilige rahmengebende Institution zwischen dem Zeugnis und der Rechtsordnung 
besteht, konnte in vielen Zeugnissen aufgezeigt werden. 

Aufgrund der Untrennbarkeit der Figur des Dritten von der Zeugenschaft ist die 
Beziehung zwischen Gericht, Verhörer und Interviewer ein ebenso gleichrangiger Be-
standteil der Zeugenschaft wie die Person, die das Zeugnis ablegt. Trotz dieser theore-
tischen Klarstellung ließ sich diese Dimension der Analyse nur teilweise explizit voll-
ziehen, da die Fragen der Vernehmer, also das Zeugnisgespräch in seiner Gesamtheit, 
meist nicht protokolliert wurden. Eine Ausnahme bilden die Videointerviews33, die be-
reits in der Ära der Zeitzeugen entstanden sind. Die audiovisuelle Technik ermöglicht 
den Rezipienten und der Forschung, neue Aspekte der Zeugenschaft zu erforschen, wie 
die Fragen der jeweiligen Interviewer, die bis dato nicht oder nur sehr selten Teil eines 
Vernehmungsprotokolls über den 16. Oktober 1944 gewesen waren, oder die nonver-
balen Signale der jeweiligen Zeugen bzw. der Gesprächspartner. Dadurch lassen sich 
die in den schriftlichen Quellen lediglich als Spuren und Lücken existenten, mitunter 
tendenziösen Fragestellungen transparent erschließen und die Rolle des Gegenübers 
beim Zeugnisgeben wird evident. Diese Rolle manifestiert sich vorwiegend in der Er-
wartung eines bestimmten Narrativs beim Bezeugen34 oder in der Bedienung aktueller 
politischer Interessen35. 

32 Lőrincz, S. 7 ff.
33 Visual History Archive. USC Shoah Foundation. Internet. Ua. 27.07.2016 (http://www.vha.fu-berlin.de). In-

terviews: 49922, 20711, 15704, 33944, 33872, 50961, 4474, 51480.
34 Wie zum Beispiel beim Yad-Vashem-Vernehmer Dr. Zvi Lazar im Falle des Zeugen Grünfeld oder bei Emil 

Horn im Falle des VHA-Interviews mit Fischer.
35 Wie zum Beispiel in den BFL-Akten beim Zeugen Fried: Die Betonung der Verantwortung der Pusztavámer 

Ungarndeutschen war in der späteren Verhandlungsphase immer stärker präsent. Die Übernahme der Kollek-
tivschuldthese der Ungarndeutschen wurde (unausgesprochen) erwartet. 
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Unter den Pusztavámer Zeugenaussagen herrscht eine ausgeprägte Diversität, die 
von einer dem Zeugnis eigenen Aporie einer bestimmten Gleichförmigkeit begleitet 
wird. Für diese Gleichförmigkeit sind auch die zum Zeugnis auffordernden Institutio-
nen verantwortlich. Während bei den jüdischen Zeugenaussagen das Zeugnisablegen, 
zumindest teilweise, im Einvernehmen mit dem oder sogar auf Eigeninitiative des Zeu-
gen geschieht, erfüllen die Pusztavámer, die Vertriebenen und die Militärangehörigen 
eine Verpflichtung zur Bezeugung. Demzufolge spielen den Sprechakt hervorrufende 
Instanzen bzw. deren Vertreter in diesen Zeugnissen eine gravierende Rolle. Sowohl 
die während der Ermittlungen am Volksgericht Székesfehérvár oder von der Frankfur-
ter Staatsanwaltschaft als auch die vom Innenministerium der UVR aufgenommenen 
Zeugenaussagen sind dem Selbstverständnis, der Tradition der jeweiligen Institution 
verhaftet. Im Zentrum steht dabei nicht die zuhörende Person an sich, sondern der von 
ihr repräsentierte politische Rahmen. Dieses Gegenüber, der Dritte als notwendiger 
Teil jedes Bezeugungsprozesses, beeinflusst den Zeugen einerseits latent, andererseits 
direkt, wodurch die sich in ihm manifestierenden gegenwartsverhafteten Diskurse und 
Erwartungen erkennbar werden.

Das Phänomen der wiederholten Zeugenschaft erscheint gleichfalls dem entste-
hungsgeschichtlichen Kontext verhaftet, das besonders in den Akten des Archivs der 
Hauptstadt Budapest und der Außenstelle Ludwigsburg des Bundesarchivs auftritt. Da 
die Ermittlungen des Volksgerichts Székesfehérvár eine mehrfache Bezeugung voraus-
setzen, die in der Regel zuerst vor den ermittelnden Polizisten und danach vor Gericht 
geschah, entstanden notwendigerweise mehrere Zeugnisse derselben Person. Diese 
wurden in den 1970er Jahren im Rahmen des Rechtshilfeverfahrens für die Frankfurter 
Staatsanwaltschaft um weitere Zeugenaussagen ergänzt. Die wiederholte Zeugenschaft 
bringt nie dasselbe Zeugnis hervor, es sei denn, der Zeuge präsentiert eine schablonen-
hafte, vorgefertigte, „auswendig gelernte“ Erzählung, einen Bericht. Die latente Erwar-
tung des Gegenübers – sei es Vernehmer, Staatsanwalt oder jeglicher Rezipient –, ein 
Zeugnis könne stets wiederholt werden, ohne sich zu verändern, thematisieren auch 
die Pusztavámer. Die Angst, ein falsches Zeugnis abzulegen oder gar einen Meineid 
zu begehen, manifestiert sich in performativen Äußerungen der Zeugen, in denen sie 
behaupten, sie könnten sich lediglich wiederholen und nichts weiter angeben als das, 
was sie bereits während eines früheren Zeugnisablegens ausgesagt hätten. Diese expli-
zite Äußerung bedeutet natürlich nicht die wortwörtliche Wiederholung eines frühe-
ren Zeugnisses, da dies, abgesehen von einem unwahrscheinlichen Mnemotechniker, 
niemand bewerkstelligen könnte. Außerdem würde es sich in einem solchen Fall nicht 
mehr um ein Zeugnis handeln, da ein solches ein gegenwärtiger Akt ist. Die Wahrheits-
dimension, die sich hier herauskristallisiert, erscheint in Form der Wiederholbarkeit 
eines Zeugnisses, die dem Dritten, dem Gegenüber eine Evidenzerfahrung ermöglichen 
soll.36 Der Zeuge möchte dieser Erwartung gerecht werden, da er seine Funktion bzw. 

36 Vgl. dazu Derrida: „Wenn ich mich verpflichte, die Wahrheit zu sagen, verpflichte ich mich, dasselbe einen 
Augenblick danach, zwei Augenblicke danach, am nächsten Tag und für alle Ewigkeit auf eine bestimmte 
Weise zu wiederholen. Nun reißt aber diese Wiederholung den Augenblick aus sich selbst heraus. Infolge-
dessen wird der Augenblick augenblicklich, in dem Augenblick selbst durch das, was er dennoch möglich 
macht – das Zeugnis – geteilt, zerstört.“ Derrida, Bleibe, S. 33; und Lőrincz: „Die Wiederholung selbst kann 
zum Glauben oder zur (inneren) Überzeugung führen, zur Evidenzerfahrung (nicht bloß umgekehrt), sie kann 
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seinen Aufrichtigkeitsanspruch erst dadurch erfüllt weiß. Diese wiederholten Zeugnis-
se würden einen Authentizitätsverlust erleiden, wenn sie auf ihre exakte Wiederholbar-
keit geprüft würden. Die Gegenwartsverbundenheit und der sich ständig wandelnde 
Referenzrahmen bedingen ein komplexes Interpretationsmodell der Zeugen, das von 
diversen Erzählmustern wie Distanzieren, Relativieren, Weglassen, Nicht-erneut-Re-
flektieren, (Ver-)Schweigen oder Hervorheben begleitet wird.

Interessanterweise spielt der institutionelle Rahmen im Falle der Dokumentation der 
Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa eine wesentlich geringere Rolle. Die 
fehlende Präsenz des Interviewers erlaubt den Zeugen eine größere Distanzierung von 
dessen Formulierungen, wodurch die bezeugenden Antworten unabhängiger entstehen 
konnten, obwohl der Interviewer deutlich voreingenommen war. Somit entfällt bzw. 
ändert sich der unmittelbare Sprech- und Hörakt und erscheint in Form eines mittelba-
ren Schreib- und Leseaktes, wobei diese Distanzierung mit einem höheren Grad von 
Erzählfreiheit verbunden ist. Die Zeitverzögerung im Dialog durch den Briefwechsel 
korrigiert den institutionellen Einfluss im Vergleich zum mündlichen Zeugnisablegen. 

5.2.2 Erzählperspektive und Interpretationsleistung der Zeugen

Bei allen untersuchten Zeugengruppen kommt klar zum Vorschein, dass die Zeugen-
schaft nicht als etwas Abgespaltenes, in sich Vollkommenes existiert, sondern erst 
durch die Person, die das Zeugnis in sich trägt, zustande kommt. Das Zeugnis ist ein 
integraler Teil der Person, der immer im Jetzt des Bezeugens produziert wird und durch 
den das Subjekt sich selbst konstruiert. Die Erinnerungen an den Pusztavámer Mas-
senmord, die durch das Zeugnisgeben der Öffentlichkeit mitgeteilt werden, sind also 
immer gegenwartsverhaftet und müssen sinnstiftend für den jeweiligen Zeugen sein. 
Die Überlebenden, Dorfbewohner und Militärangehörigen, die dem 16. Oktober 1944 
entkamen bzw. ihn miterlebten, führten ihr Leben fort und mussten diese Erfahrung für 
sich interpretieren und in ihre eigene Gegenwart integrieren. Da diese Gegenwarten nie 
vollkommen übereinstimmen können und sich immer im Wandel befinden, fallen die 
Zeugnisse über das Massaker ebenso unterschiedlich aus.

In diesem Komplex der Wiederholung und der Nachträglichkeit legen die Zeugen 
großen Wert auf die (Erschaffung einer) Kausalität. Die Unmöglichkeit des Bezeu-
gens führt nicht zu einer Akzeptanz der lückenhaften Natur des Zeugnisses, sondern 
zu diversen Strategien, die den kausalen Zusammenhang der einzelnen Spuren wieder-
herstellen. Eine mittelbare Augenzeugenschaft des Massakers und eine unmittelbare 
Augenzeugenschaft bestimmter Erzählsegmente werden von den Zeugen mit gehörten 
Informationen, Episoden und Anekdoten ergänzt, um einen kausal logisch erscheinen-
den Geschichtsablauf zu erzeugen. Dabei kann ein anderes Phänomen der Bezeugung 
beobachtet werden, das Jan Assmann beschrieben hat: Die Zeugen, insbesondere die 
Pusztavámerinnen und Pusztavámer, legen Zeugnis über eine bedeutsame Vergangen-
heit37 ab, deren Bezugsrahmen von der Gegenwart bestimmt wird. Dies kann eine Er-

diese freilich im selben Zuge auch bedrohen, gar auslöschen – zugleich öffnet sich diese Wiederholung oder 
Wiederholbarkeit potenziell immer auf den Anderen und erhält von diesem gewissermaßen auch die Evidenz-
erfahrung des Glaubens oder der Überzeugung.“ Lőrincz, S. 19 f.

37 Vgl. dazu J. Assmann, Kulturelles Gedächtnis, S. 77.
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klärung für die Diversität und Divergenz der Bezeugung im Verlauf der Zeit sein. Wäh-
rend sich die ungarndeutschen Zeugen, die in den 1940er Jahren vor dem Volksgericht 
Székesfehérvár aussagten, durch ihre Zeugenschaft eine (positive) Einflussnahme auf 
ihr aktuelles Schicksal, nämlich die Nichtaufnahme in die Liste der zu Vertreibenden, 
erhofften, spielte diese in den 1960er und 1970er Jahren bei den Vernehmungen kei-
ne Rolle mehr, da die Vertreibung der Ungarndeutschen bereits abgeschlossen war. 
Demzufolge wird in den früheren Zeugnissen die Bezeugung der eigenen politischen 
Position während des Krieges als bedeutsame Vergangenheit hervorgehoben, da eine 
den Nachkriegsjahren entsprechende politische Positionierung Heimat und Eigentum 
der Zeugen bewahren konnte.

In der Darstellung der bedeutsamen Vergangenheit lässt sich in mehreren Zeuge-
naussagen das Muster der Konventionalisierung beobachten. Die Zeugnisse bedienen 
die im bezeugenden Jetzt aktuellen politischen Diskurse, indem sie bestimmte For-
mulierungen und Codes wiederholen und somit eine vom jeweiligen Bezugsrahmen, 
von der Öffentlichkeit akzeptierte „Wahrheit“ reproduzieren. Dieses Handeln führt also 
neben seiner sozial integrativen Funktion auch zu einem Wirklichkeitseffekt, da der 
Zeuge eine vermeintlich schon offengelegte „Wahrheit“ bezeugt.

Störungen in der Bezeugung treten auf, wenn der Zeuge sich dem schon akzeptier-
ten Narrativ und der Sprache der (Holocaust-)Zeugenschaft entzieht und die Erwar-
tung des Gegenübers, diese zu zitieren, nicht erfüllt und seine Lebenserfahrung anders 
interpretiert. So etwa wie im Falle des jüdischen Überlebenden László Fischer38, der 
am 13. Oktober 1944, drei Tage vor dem Massenmord, aus Pusztavám floh. Sein Ho-
locaust-Zeugnis ist die Erzählung einer abenteuerlichen Geschichte mit glücklichem 
Ende. Er integriert die Kriegsjahre in seine Lebensgeschichte als etwas, das herausfor-
dernd, aber nicht schrecklich und grausam war. Seine Anekdoten bezeugen die mensch-
liche Herzlichkeit und Empathie, neben denen Grausamkeit und Leid eher eine Neben-
rolle spielen. Als Fischer die deutsche Besetzung 1944 rekapituliert und mit Bedauern 
feststellt, dass es in seinem Stammlokal keine Tanzveranstaltung gab, sondern sich dort 
deutsche Soldaten befanden, reagiert der Interviewer Horn überrascht und wertend. Er 
kann nicht akzeptieren, dass der Zeuge eine aus seiner Sicht anders zu deutende histori-
sche Gegebenheit auf seine eigene Weise wahrnahm, und macht folgende Bemerkung: 
„Aber da waren judenfeindliche Verordnungen! Die Schmuckstücke mussten abgege-
ben werden, die Rundfunkgeräte mussten abgegeben werden.“39 Fischer reagiert auf 
den ungeduldigen Kommentar weiterhin gelassen und lässt sich von seiner Überzeu-
gung und Erinnerung an die Vergangenheit nicht abbringen: „Mich hat es nicht gestört, 
meine Eltern sicher, aber ich habe das als natürlich angenommen.“40

Dieses Gesprächsfragment von Fischers Zeugnis erinnert an die Unterhaltung in 
Kertészʼ Roman eines Schicksallosen, die der Erzähler György Köves mit einem Jour-
nalisten nach seiner Rückkehr aus dem Konzentrationslager führt:

38 VHA IC 51480.
39 „De hát voltak zsidóellenes rendelkezések! Èkszereket le kellett adni, rádiót le kellett adni.“ Ebenda.
40 „Engem nem zavart, a szüleimet biztos, de én természetesnek vettem.“ Ebenda [Hervorhebung A. B.].



243

Den Massenmord bezeugen

„Er schwieg wieder, dieses Mal etwas länger, und fragte dann: ‚Hast du viel Schreckliches 
durchmachen müssen?‘, und ich sagte, es käme darauf an, was er unter schrecklich verstehe. 
Bestimmt, sagte er da, mit einem etwas unbehaglichen Ausdruck im Gesicht, hätte ich viel 
entbehren, hungern müssen, und wahrscheinlich sei ich auch geschlagen worden, und ich 
sagte: ‚Natürlich.‘ – ‚Lieber Junge‘, rief er da, wobei er, wie mir schien, doch langsam die 
Geduld verlor, ‚warum sagst du bei allem, es sei natürlich, und immer bei Dingen, die es 
überhaupt nicht sind!‘ Ich sagte, im Konzentrationslager sei so etwas natürlich.“41 [Hervor-
hebung A. B.]

Dieses Natürliche können weder der mit György Köves sprechende Journalist noch 
der den Pusztavámer Überlebenden interviewende Horn verstehen und akzeptieren. 
Ihre Rückfragen zeigen, wie sehr sie die von den Zeugen eingenommene Perspek tive 
irritiert. Die gleiche Irritation lässt sich beim Yad-Vashem-Interviewer Dr. Lazar be-
obachten. Während der eine Pusztavámer Überlebende ihm vom erfahrenen und ge-
sehenen Leid, von „der menschlichen Katastrophe“ erzählt, betont der andere etwas 
Positives, nämlich „das Überleben“. Somit stehen Glück und Unglück einander ge-
genüber. Deren scheinbare Widersprüchlichkeit ist in der persönlichen Verortung der 
Geschehnisse zu suchen. Der eine Zeuge empfindet Verantwortung für das Bezeugen 
des Märtyrertums der Ermordeten und will ihnen ein Denkmal errichten, während der 
andere ahistorisch und apolitisch denkt. Diesen wesentlichen Unterschied in der Inter-
pretationsleistung der Zeugen akzeptierte auch Dr. Lazar nicht. Er schenkte dem Katas-
trophen-Zeugnis Vertrauen und relativierte in seinem Begleitbericht zugleich das Über-
leben-Zeugnis. Diese Reaktion des Gegenübers weist auf die der Zeugnisinterpretation 
innewohnende Gefahr hin, die Wahrhaftigkeit, die Glaubwürdigkeit eines Zeugen mit 
seiner Anpassung an vorherrschende Deutungsmuster zu beurteilen. Die Interpretation 
darf die Wahrhaftigkeit des Zeugnisses nicht an dessen Diskursivität messen, da diese 
zu nichts Weiterem als zur Komplizenschaft in der Konstruktion totalitärer, exklusiver, 
diskriminierender Narrative führt.

5.2.3 Formen der Zeugenschaft

Bereits in der theoretischen Einführung zur Zeugenschaft wurde darauf hingewiesen, 
dass die verallgemeinernden Zeugenschaftsformen von Aleida Assmann (juridischer, 
moralischer, religiöser, historischer Zeuge) und Oliver R. Scholz (formelles, informel-
les/natürliches Zeugnis) für die Kategorisierung der untersuchten Zeugnisse nicht aus-
reichen.42 Ihre kategoriale Determiniertheit würde die Vielschichtigkeit und die parallel 
existierenden inneren Widersprüchlichkeiten verdecken und die Interpretation allzu 
sehr einschränken bzw. lenken.

Diese allgemeinen Kategorien unterstreichen zwar die diversen Charakterzüge 
der Zeugenschaft, verschweigen aber die gravierenden juristischen und menschlichen 
Unterschiede zwischen Angeklagten, Opfern und/bzw. Zeugen. Eine Subdivision der 
formellen bzw. juridischen Zeugnisse basierend auf dem Standpunkt der Zeugen er-

41 Kertész, Roman eines Schicksallosen, S. 270.
42 A. Assmann, Grundtypen; Scholz, S. 27.
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möglicht eine detailliertere Perspektive bei der Interpretation der Zeugenaussagen: 
„Formales Zeugnis“ als Oberkategorie weist auf den vorgegebenen Rahmen, auf das 
„juridische Setting“43 hin und beinhaltet sowohl die Gerichtsprotokolle als auch andere 
Formen der institutionalisierten Zeugenschaft, wie z. B. Zeugen bei Vertragsabschlüs-
sen. Unterkategorien wie „juridisches Zeugnis von Angeklagten“, „juridisches Zeugnis 
von Opfern“ und „juridisches Zeugnis von Augenzeugen“ können die Unterscheidung 
unter den diversen Aspekten und Umständen der formellen Zeugenschaft verdeutli-
chen.44 

Die Analyse des institutionellen Rahmens ist unerlässlich, um die Zeugenschafts-
form bestimmen zu können. Das klare Ziel, nämlich die Täter und die Mitverantwortli-
chen vor Gericht zu stellen, gibt den Zeugen eine besondere moralische Verantwortung. 
Ihre Aussage stellt nicht mehr eine „harmlose Rückerinnerung“ dar, sondern kann als 
folgenreiches Beweismittel eingesetzt werden. Diese Verantwortung ist gleichwohl mit 
der Angst verbunden, jemanden oder gar sich selbst in eine Situation zu bringen, in der 
mit juristischen Konsequenzen aufgrund der eigenen Worte gerechnet werden muss, 
oder sich selbst durch die Zeugenschaft zu re-traumatisieren45. Diese Angst führte in 
den meisten Fällen zu diversen Erzählmustern wie Relativierung, Distanzierung, Be-
zweiflung oder zum (Ver-)Schweigen, die dem Zeugen in einem fremdgesteuerten Pro-
zess des Bezeugens das Gefühl der Kontrolle gewährleistet. Damit lässt sich die ausge-
prägte Tendenz einer Beeinflussung seitens der institutionellen Rahmen der Sprechakte 
bei den „juristischen Zeugen“ ausdrücklich feststellen.

Die Kombination der formalen Akte der Zeugenvernehmung und der im bezeugen-
den Jetzt präsenten Angst der Pusztavámer führte zu einer besonderen Form der Zeu-
genschaft, die mit dem Terminus des „politisch-juridischen Zeugnisses“ beschrieben 
wurde. Diese neue Zeugenschaftsform verweist einerseits auf den in der Vorladung und 
der Belehrung unmissverständlich formulierten juridischen Charakter der Aussagen, 
andererseits auch auf die als notwendig erachtete politische Positionierung der Zeugen 
wegen eines durchpolitisierten Umfeldes und einer politisch nicht unabhängigen Justiz 
sowie eines ebensolchen Rechtssystems.

Das „opportunistische Zeugnis“, ein ebenso neuer Zeugnistyp, konnte anhand der 
Zeugenschaft der Vertriebenen und des VDU-Funktionärs Stammler expliziert werden. 
Diese Form der Zeugenschaft bezeichnet ein durch Opportunismus und Pragmatismus 
motiviertes Zeugnisablegen, das der Zeuge einerseits zur Kontrolle einer nach außen 
präsentierten Geschichtsdeutung und dadurch auch zur Konstruktion der eigenen Iden-
tität anwendet und das andererseits einem bestimmten Zweck dient. Die opportunis-
tische Zeugenschaft ist durch eine Doppelstruktur gekennzeichnet, in der der Zeuge 

43 Entliehen von Aleida Assmann. A. Assmann, Grundtypen, S. 36.
44 Natürlich sind noch viele weitere Unterkategorien möglich. Wichtig ist, dass „der juridische Zeuge“ auch 

standpunktbetrachtet und kontextualisiert wird.
45 „[...] der Zeuge [wisse] am Anfang seiner Erzählung oft gar nicht, was er erzählen werde: ‚Die Erzählung 

entsteht im Zuhören und Gehörtwerden.‘“ Zitat nach Laub, S. 68. „Damit wird die zuhörende Person explizit 
zum Mitproduzenten der Trauma-Erzählung. Aus dieser besonderen Situation folgt eine ganze Reihe von Kau-
telen, die in erster Linie zum Ziel haben, die überlebenden Zeugen vor der Gefahr einer Re-Traumatisierung 
zu schützen, die immer gegeben ist, wenn ein Trauma in den symbolischen Horizont eingeholt, d. h. an- und 
ausgesprochen wird.“ Schneider, S. 163. Zu Trauma und Zeugenschaft siehe auch Caruth; Felman/Laub; 
Laub, Genocidal Trauma.
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behauptet, er sei willens, Zeugnis abzulegen, wobei diese Entscheidung nicht bedeutet, 
dass er bereit ist, sich dem gegenwärtigen und teils unkontrollierbaren Akt des Zeug-
nisablegens völlig zu übergeben. Er nutzt die Institution der Zeugenschaft, anstatt sie 
zu leben. Diese Entscheidung des Nutzens kann im Voraus gefällt werden oder erst im 
Moment des Bezeugens, also erst durch den Akt feststehen. Da die Beglaubigung des 
Zeugnisses unmöglich ist, kann der opportunistische Zeuge seine Motivation des Be-
zeugens verdecken, was jedoch nicht als Lüge zu identifizieren ist wie beim falschen 
Zeugen. Das opportunistische Zeugnis ist nicht mit Meineid gleichzusetzen, seine Mo-
tivation kann im Zwischenraum des falschen und wahren Bezeugens verortet werden, 
wobei die Nuancierung in diesem konturlosen Raum den Schlüssel zur hermeneuti-
schen Auslegung solcher Zeugnisse darstellt.

5.2.4 Topoi, Sprache und Zirkulation 

Quer durch alle Zeugengruppen lässt sich beobachten, dass die Zeugen dazu neigen, 
auf alltägliche, konventionelle Topoi zurückzugreifen, um ihr Narrativ dem Gegenüber 
verständlich zu machen, es zu übersetzen.46 Die Narrativierung des „bösen Menschen“ 
Stammler und der „guten, verängstigten“ Ungarn entspricht zum Beispiel dem Topos 
von Gut und Böse. Dieses findet man gleichzeitig spiegelverkehrt in mehreren Zeu-
genaussagen wieder, wobei Stammler „den heldenhaften Retter“ und die Ungarn „die 
bösen, diskriminierenden Nationalisten“ verkörpern.

Stammler selbst verstärkt seine Darstellung als „unerschütterlicher Retter-Führer“, 
der seinen Landsleuten in allen Gefahrensituationen Orientierung, Sicherheit und Zu-
kunft bietet und der „sein Volk“ aus der „Knechtschaft“ nach „Kanaan“ führt. Dieses 
biblische Motiv der Moses-Figur zieht sich durch seine Zeugenschaft von der Flucht, 
Ankunft und dem Neuanfang der Pusztavámer in Bayern.

Ebenfalls dem Verstanden-Werden dienen die sprachlichen Strategien der Zeugen. 
Sie neigen dazu, sich der Sprache des Bezeugungsrahmens anzupassen und dessen 
Codes zu reproduzieren.47 In diesem Sinne ist die Gegenwart des Zeugnisablegens, 
also die jeweils aktuelle Epoche, bis zu einem bestimmten Grad präsent, auch wenn 
die Sprache der Zeugnisse für den Rezipienten schon etwas Vergangenes reproduziert.

Ein weiteres Phänomen, das sich ebenso im Komplex der Rücksichtnahme der Zeu-
gen auf die Zuhörerschaft verorten lässt, ist die Wissenszirkulation bzw. der Wissen-
stransfer. Es konnte nachgewiesen werden, dass Zeugen das von anderen Zeugen Ge-
hörte in ihre spätere Zeugenschaft integrierten und teils sogar als ihre eigene Erinnerung 

46 Dabei rückt wiederum die Rolle des Zuhörers in den Vordergrund. Der Zeuge muss, wenn er „verstanden“ 
werden möchte, auf sein Gegenüber Rücksicht nehmen, da „[m]an das gehörte Wort nur [versteht], weil 
man es selbst hätte sagen können“, wie dies Wilhelm von Humboldt in Verschiedenheiten des menschlichen 

Sprachbaues ausgedrückt hat. Zitat nach Lőrincz, S. 53.
47 Vgl. dazu Derrida: „Sich an den anderen in der Sprache des anderen zu richten, ist, wie es scheint, die Bedin-

gung jeder Gerechtigkeit; anscheinend lässt sich dies jedoch nicht mit aller erforderlichen Strenge durchfüh-
ren (ich kann nämlich die Sprache des anderen einzig in dem Maße sprechen, in dem ich sie mir aneigne und 
sie mir nach dem Gesetz eines eingeschlossenen Dritten anverwandle); es ist sogar deshalb ausgeschlossen, 
weil die Gerechtigkeit in der Gestalt des Rechts ein Element der Allgemeinheit impliziert: den Rekurs auf ein 
Drittes, das die Einseitigkeiten oder Besonderheiten der jeweils eigenen Sprache aufhebt.“ Derrida, Geset-
zeskraft, S. 35.
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weitergaben. Aber nicht nur der Austausch der Zeugen untereinander, sondern auch das 
vom Volksgericht Székesfehérvár gefällte Urteil bereiteten den Weg für zukünftige, 
noch nicht abgelegte Zeugnisse. Da das Urteil aus dem Jahre 1947 der Frank furter 
Staatsanwaltschaft übermittelt wurde, beeinflusste es den Fokus der Ermittlungen in 
der BRD und natürlich auch die Fragestellungen der Vernehmer. Wie vorab betont, lie-
fen die ersten Zeugenvernehmungen in den 1970er Jahren nach einem strikt aufgebau-
ten Fragenkatalog ab, der auf den „Erkenntnissen“ der ungarischen Volksjustiz basier-
te. Das stark politisierte Narrativ der UVR gelangte somit über seine räumlichen und 
zeitlichen Grenzen hinaus und bot eine vorgefertigte Konvention, ein Deutungsmuster 
zur Übernahme an, welches die Frankfurter Staatsanwaltschaft zwar mit Vorsicht be-
handelte, trotzdem aber teilweise reproduzierte. Vorausgegangene Zeugnisse üben also 
auf die Zeugenschaft als gegenwärtigen, institutionell eingebetteten Sprechakt ebenso 
einen Einfluss aus wie der Rahmen, in dem Zeugnis abgelegt wird.

5.2.5 Schweigen

Der Modus des Schweigens gehört ebenso selbstverständlich wie das Sprechen zur Zeu-
genschaft und erscheint im Falle des Pusztavámer Massenmordes auf diversen Ebenen: 
Es wird über den Massenmord, über die Täterschaft geschwiegen, es werden Details 
verschwiegen und Opfer vergessen und es wird im Zeugnis geschwiegen. Diese For-
men des Schweigens finden auf unterschiedlichen Ebenen, in diversen Konstellationen 
statt, die in ständiger Wechselwirkung miteinander stehen. Unter den Zeugengruppen 
konnte außerdem eine besondere Form des Schweigens, und zwar das „Schweigen (im) 
Sprechen“ beobachtet werden. Es zeigt sich besonders stark bei den deutschen Mili-
tärangehörigen, die sich dem Akt des Bezeugens nur scheinbar beugen, sich diesem 
jedoch innerlich versperren und sich auf eine Art minimale Rollenannahme im „The-
ater der Vernehmung“ beschränken. Zugleich wird die Strategie der opportunistischen 
Zeugenschaft abgelehnt und versucht, im Schweigen Sicherheit vor der strafrechtlichen 
Gefahr und vor einer Selbst-Konfrontation mit der eigenen Vergangenheit zu finden. 
Dieses Schweigen produziert ein reduziertes Zeugnis, das auf der juristischen Ebene 
der Zeugenvernehmung akzeptiert wird.

5.3 Was bleibt: Fragmentarische, unversöhnliche Erinnerung?

Das letzte Kapitel der vorliegenden Arbeit befasst sich mit der Erinnerungskultur des 
Pusztavámer Massenmordes. Es wurde aufgezeigt, dass die Träger der Primärerfahrung 
keine einheitliche soziale Gruppe, d. h. auch keine homogene Erinnerungsgemein-
schaft, bilden. Es konnten mehrere Formen des Erinnerns, Vergessens oder Schwei-
gens identifiziert werden, die durch diverse Medien Gestalt annahmen. Dabei konnte 
aufgezeigt werden, dass die mediale Repräsentation ohne konkrete Erinnerungsträger 
nicht zur Stabilisierung der Erinnerung führt und dass die Deutungskonkurrenz durch 
verschiedene geschichtspolitische Faktoren verstärkt wurde und wird.

Seit der Aufstellung des Grabmals der „Pusztavámer Märtyrer“ auf dem Jüdischen 
Friedhof in der Budapester Kozma-Straße 1947 etablierte sich kein regelmäßiges Ge-
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denken, was die Berufsverbände der ermordeten jüdischen Arbeitsdienstler mit Be-
dauern feststellten. Ebenso wenig kann im Falle der zweiten in Stein gemeißelten Er-
innerung über ein aktives Erinnern gesprochen werden: Am Schauplatz des Massakers 
wurde 1970 eine Gedenktafel errichtet. Diese hing an der Außenwand des Pusztavámer 
Kulturhauses, bis dessen Sanierung 2013 begann. Das frisch verputzte Gebäude wurde 
den Pusztavámern inzwischen übergeben, die Gedenktafel wurde jedoch nicht wieder 
an ihrer einstigen Stelle angebracht. Mit Gewissheit lässt sich nicht sagen, ob das Ver-
schwinden der Tafel einem willentlichen Vergessen, einer bewussten Re-Konstruktion 
der Vergangenheit oder einer profanen Trägheit der Bauherren geschuldet ist.

Nicht nur die Gedenktafel, sondern auch die bis zu den 2010er Jahren relativ regel-
mäßig erscheinenden Nekrologe und Zeitungsartikel scheinen zu verschwinden. Wo 
also einst der Versuch eines aktiven Sich-Erinnerns existierte, lässt sich dessen Schwund 
mit dem immer größer werdenden Abstand zum Geschehen beobachten. Während die 
Überlebenden, Familienmitglieder und Kollegen an die ermordeten jüdischen Arbeits-
dienstler erinnerten, taten dies die aus Pusztavám geflohenen und vertriebenen Un-
garndeutschen von Anfang an nicht. Der Massenmord wurde in ihre eigene Geschichte 
nicht aufgenommen, er wurde als fremd angesehen und schlichtweg abgelehnt. Diese 
Entscheidung, über einen Teil der eigenen Vergangenheit zu schweigen bzw. diesen 
zu verschweigen, hängt mit mehreren Faktoren zusammen. Einerseits überschreibt die 
eigene Traumatisierung durch Flucht und Vertreibung die Erinnerung, da die Selbst-
wahrnehmung als Opfer die gleichzeitige Existenz und die daraus folgende Anerken-
nung anderer Opfer in den Hintergrund drängt. Andererseits spielten die Pusztavámer 
bzw. die aus Pusztavám Vertriebenen eine durchaus unklare Rolle während und nach 
den Geschehnissen. Das wurde auch von der politischen Justiz der Nachkriegsjahre 
instrumentalisiert, was sowohl die persönliche als auch die kollektive Aufarbeitung und 
Verortung des Massenmordes in der eigenen Biografie und Vergangenheit erschwerte.

Neben diesen Faktoren spielt Franz Stammler, der ehemalige stellvertretende 
VDU-Ortsgruppenleiter, eine relevante Rolle. Sein Engagement, die „makellose Ver-
gangenheit“ der Pusztavámer den nachfolgenden Generationen zu tradieren, führte auf 
der Ebene des kollektiven Gedächtnisses zum Erfolg, was das selektive Narrativ des 
2013 eröffneten Museums der Stadt Geretsried belegt. Stammlers einseitige Geschichts-
darstellung dominiert nachhaltig die Selbst- und Fremdwahrnehmung, wobei der Rück-
griff auf eine gewisse Viktimisierung und die identitätsbildende Kraft der gemeinsamen 
Flucht- und Vertreibungserfahrung zu beobachten ist. Zwar bildeten manche ehemali-
gen Dorfbewohner einen Gegenpol zu dieser einseitig positiven Darstellung Stamm-
lers, ihre Stimmen blieben aber meist unbeachtet. Die Mehrheit der Vertriebenen also, 
die mit dem Machtgefüge in Geretsried nach der Vertreibung – dieses ähnelte der alten 
Pusztavámer Struktur – zufrieden war oder davon profitierte, entschied sich, über den 
Pusztavámer Massenmord zu schweigen. 

Somit gerieten die sich im Falle Pusztaváms verzahnenden Erfahrungen von Flucht 
und Vertreibung und Holocaust in ein Konkurrenzverhältnis. Der Holocaust und spe-
ziell der Mord an den Arbeitsdienstlern werden weder im Heimatbuch noch an anderer 
Stelle thematisiert, während die Flucht als singuläres und unfassbar grausames Ereignis 
dargestellt wird. Die Narrativierung der Ermordung der jüdischen Arbeitsdienstleisten-
den wird als Gefährdung des eigenen Opferstatus wahrgenommen.
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Neben den mangelnden Erinnerungsträgern und -praktiken sowie der intendierten 
Nicht-Repräsentation konnte das Fehlen des aktiven Erinnerns an den Pusztavámer 
Massenmord auf ein weiteres Phänomen zurückgeführt werden. Die zwei größeren Er-
mittlungen (Volksgericht Székesfehérvár und Frankfurter Staatsanwaltschaft) brachten 
unzählige Zeugnisse hervor, deren Aussagen zusammengeführt und miteinander kon-
trastiert ein vielschichtiges Bild der Geschehnisse produzieren. Die Frage der Schuld 
führt zur Erläuterung antagonistischer Positionen, die, stark schematisiert und simpli-
fiziert, wie folgt lauten könnten: „Die Ungarn sagen: Es waren die Deutschen und die 
Volksbundisten; die Deutschen sagen: Es waren eine unbekannte SS-Einheit oder die 
Pfeilkreuzler; die Juden sagen: Es waren die Ungarn, die Deutschen und die SS; die 
Vertriebenen sagen entweder nichts oder dass es die SS oder die Pfeilkreuzer waren; 
die in Pusztavám Verbliebenen sagen: Es waren die Deutschen, die SS, die Flak-Ein-
heit oder die Bundisten.“ Wie in einem Karussell wird die Schuld in Endlosschleife 
weiter und weitergegeben. Die Institutionen, denen im Rechtssystem die Rolle zuge-
teilt wurde, in solchen Fällen Urteile zu fällen, kamen zu zwei unterschiedlichen und 
zugleich ähnlichen Schlüssen. Beide erachten es als höchst wahrscheinlich, dass die 
jüdischen Arbeitsdienstler von einem SS-Kommando erschossen wurden. Die Iden-
tität der SS-Männer konnte allerdings nicht ermittelt werden. Während das Volks-
gericht Székesfehérvár andere Schuldige am Massenmord identifizieren wollte und 
Franz Stammler und weitere VDU-Mitglieder verurteilte, entlastete ihn die Frankfurter 
Staatsanwaltschaft. 

Trotz der diversen nationalen, entstehungsgeschichtlichen, politischen und juristi-
schen Kontexte verfolgten diese Institutionen ein vergleichbares Ziel: zu einem Ent-
schluss zu kommen, der über die Schuldigen Auskunft erteilt und zu einem Urteil füh-
ren kann. Der Volksrichter fand eine Normverletzung in Stammlers Verhalten, die nach 
geltendem Recht zu seiner Verurteilung führte. Zwar wurde Stammler also für schuldig 
befunden, eine Vollstreckung des Urteils fand aber nie statt. Weder Stammler noch an-
dere wurden je im juristischen Sinne für den Massenmord bestraft.

Die Ermittlungen der Frankfurter Staatsanwaltschaft sind darauf zurückzuführen, 
dass der Bruder eines ermordeten Arbeitsdienstlers den Wunsch nach der Ahndung die-
ser Untat äußerte und den Kontakt zum Rechtsstaat suchte. Dieser natürliche Wunsch, 
die Schuldigen zu identifizieren und zu wissen, dass diejenigen ihr Verbrechen sühnen 
würden, blieb unerfüllt. Den Wunsch der Angehörigen der Ermordeten nach Gerechtig-
keit48 kann die Justiz aufgrund ihrer Natur per se nicht erfüllen, so Agamben:

48 Zum Spannungsverhältnis zwischen Recht und Gerechtigkeit vgl. Derrida, Gesetzeskraft, u. a.: „Wann im-
mer auch die Dinge einen geraden Verlauf nehmen und alles gut geht, wann immer auch man eine gute, 
brauchbare Regel auf einen besonderen Fall anwendet, auf ein Beispiel, das man richtig subsumiert hat, einem 
bestimmten Urteil gemäß, kann man davon überzeugt sein, daß vielleicht das Recht einen Vorteil davon hat, 
nicht aber die Gerechtigkeit. Das Recht ist nicht die Gerechtigkeit. Das Recht ist das Element der Berechnung; 
[...].“ Ebenda, S. 33, sowie: „Die Gerechtigkeit bleibt im Kommen, sie muß noch kommen, sie hat, sie ist 
Zu-kunft, sie ist die Dimension ausstehender Ereignisse, deren Kommen irreduktibel ist. [...] In dem Maße, 
in dem sie nicht einfach ein juridischer oder politischer Begriff ist, schafft darum vielleicht die Gerechtigkeit 
zu-künftig Offenheit für die Verwandlung, eine Umgestaltung oder Neu(be)gründung der Zu-kunft.“ Ebenda, 
S. 56 [Hervorhebungen im Original].
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„Denn dem Recht – das wissen die Juristen genau – geht es letztlich nicht um Gerechtigkeit. 
Und schon gar nicht um Wahrheit. Dem Recht geht es ausschließlich um das Urteil, unab-
hängig von Wahrheit und Gerechtigkeit. Das beweist ohne Zweifel die Rechtskraft, die auch 
einem ungerechten Urteilsspruch zukommt. Die Herstellung der res iudicata, mit der das 
Urteil an die Stelle des Wahren und Gerechten tritt, die als wahr gilt, auch wenn sie falsch 
und ungerecht ist, bildet den Endzweck des Rechts. In diesem hybriden Gebilde – unent-
scheidbar, ob Faktum oder Norm – findet das Recht Frieden; weiter kann es nicht gehen.“49 
[Hervorhebungen im Original]

Die Ermittlungen und deren Urteile bzw. Entschlüsse sorgen nicht für die Aufklä-
rung des Pusztavámer Massenmordes. Ihre Widersprüchlichkeit und ihr fragmentari-
scher Charakter verursachen eher Unsicherheit und Unzufriedenheit und begünstigen 
tendenziell dichotomisierende Perspektiven. Nicht nur die strafrechtliche Schuldsuche 
scheiterte, die moralische Verantwortung blieb ebenso ungeklärt, da die politische Jus-
tiz diese Frage ebenfalls kontaminierte. Daraus folgt, dass der Pusztavámer Massen-
mord und seine Fragen nach Schuld und Verantwortung umkämpft blieben und eine 
Annäherung an eine „versöhnende Erinnerung“50 bis heute nicht erfolgte. 

Die versöhnende Erinnerung wird hier im Sinne des 1936 verfassten Gedichts „An 
der Donau“ von Attila József begriffen, dessen letzte Strophe diese als einzigen Weg 
zum Frieden zwischen den an der Donau lebenden Völkern hervorhebt:

„Geschichte, Gegenwart und Zukunft wie in einem Zug,
Das alles faßt die Donau, ihre weichen Wellen.
Den Kampf, den unsre Ahnen blutig schlugen,
Erinnerung löst ihn, Friede kommt in Sicht,
So findet unser schweres Werk endlich die Fugen“.51

Dieser fehlende Konsens und die latent präsente Gefahr einer neuen Ermittlung mit 
der sich daraus ergebenden Möglichkeit neuer Vergeltungsmaßnahmen haben die He-
rausbildung einer Erinnerungskultur im Sinne eines aktiven Erinnerns an den Puszta-
vámer Massenmord verhindert und das (Ver-)Schweigen gefördert.

Daraus lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass neben dem Verschwinden der 
Erlebnisgeneration und dem Fehlen der Erinnerungsträger und -praktiken die Unklar-
heit der strafrechtlichen Schuld- sowie der moralischen Verantwortungszuweisung, die 
verflochtene Grauzone der Mittäter, Mitläufer und Zuschauer, die komplexe Deutungs-
konkurrenz und der generell mangelnde Konsens zur Nicht-Stabilisierung der Erinne-
rung führen.

Die Entscheidung zu erinnern bringt notwendigerweise die Auseinandersetzung 
bzw. Neuverhandlung der Vergangenheit mit sich. In diesem Prozess lässt sich die 
Möglichkeit der Versöhnung ausloten. Wie das als Motto gewählte Kertész-Zitat sagt: 
49 Agamben, S. 15 f.
50 Zur „versöhnenden Erinnerung“ (reconciliation) vgl. Rigney. 
51 „A Dunának, mely mult, jelen s jövendő, egymást ölelik lágy hullámai. A harcot, amelyet őseink vivtak, béké-

vé oldja az emlékezés s rendezni végre közös dolgainkat“. József, Dunánál, Übersetzung: Wilhelm Droste.
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Fazit

„[...] dann gründet diese Entscheidung nicht auf irgendwelchem Beileid oder Bedauern, 
sondern auf einem vitalen Werturteil. Der Holocaust ist ein Wert, weil er über uner-
meßliches Leid zu unermeßlichem Wissen geführt hat und damit eine unermeßliche 
moralische Reserve birgt.“ Die wissenschaftliche Erforschung des Pusztavámer Mas-
senmordes führte ebenso zu Erkenntnissen, die weit über die Frage nach dem konkreten 
Geschehensablauf hinausgehen und auf weitere, noch zu erforschende Themen wie 
etwa die Beziehung des Rechts, der Urteilssprechung zur Erinnerungskultur hinweisen.
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6 Abstract

The 1944 murder of Hungarian Jews in Pusztavám. 
Testimony and memory in a transnational context
This study deals with the mass killing that took place in Pusztavám on 16 October 
1944. In the autumn of 1944, two Jewish labor service companies were stationed in the 
 village, which was otherwise mainly inhabited by Hungarian Germans. On 15 October 
1944 the proclamation of Miklós Horthy, the Regent of Hungary, came on the radio and 
the members of the two Jewish labor service companies celebrated the announced armi-
stice, hoping for an early release from their forced labor. Insecurity and chaos increased, 
both on the grand scale of “big politics” and in the small Hungarian-German village. 
Following a successful coup, Horthy cancelled the proclamation and appointed Ferenc 
Szálasi, leader of the Arrow Cross Party, as head of government and head of  state at 
the same time. The events in the village became confusing and the tension  reached its 
peak on 16 October, when more than 200 Jewish forced laborers were rounded up on 
the outskirts of the village and murdered. Some had been able to flee the night before, 
thus escaping the mass killing. Of those who fled, some managed to survive the last 
months of the war and continued their lives in, among other countries, Czechoslovakia, 
Hungary, Israel, Switzerland and the United States.

In 1944, the war, which had until then only been present in the village in the form of 
reports from afar, became an immediate and palpable reality. In December 1944, Franz 
Stammler, the deputy local group leader of the “Volksbund der Deutschen in Ungarn” 
(People’s Federation of Germans in Hungary, henceforth referred to here as “VDU”), 
organized the escape of numerous villagers from Hungary in the direction of the Third 
Reich. Those who remained in the village were expelled in 1948to various places in 
the Soviet occupation zone. Some of the fugitives, who in the meantime had found a 
new home in the American occupation zone, sought contact with the expellees, many of 
whom decided to join the first settlement of the 1944 fugitives in Geretsried, Bavaria.

In the following decades, close contacts developed between the community—now 
an official town—in Bavaria, which was co-founded by the fugitives and later by 
the expellees, and those who remained in Hungary. After the European upheavals of 
1989/1990, these contacts finally culminated in an official partnership between the two 
communities of Geretsried and Pusztavám.

In the post-war period, several investigations were set up to shed light on the mur-
ders in Pusztavám and to bring those responsible to trial. However, even though the 
Székesfehérvár People’s Court reached a verdict in 1947, the judgement was not en-
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forced and those involved in the killings were never properly identified. The elucida-
tion of the events and the memory of the mass murder were—and continue to be—
fought over, manipulated and instrumentalized. The transnational character of the event 
as a whole, the various forms of entanglement and the unclear status of the institutions 
involved in the mass murder—across several countries—have made it difficult for his-
torical researchers to investigate and come to terms with, which is why it is still consid-
ered a desideratum of research today.

This publication presents an analysis of more than two hundred testimonies, thou-
sands of pages of documents and hundreds of articles, newspapers and sites of remem-
brance in an attempt to gain clarity regarding the highly complex Pusztavám mass 
murder. The aim was to explore the massacre from the perspective of memory studies 
through examining witness-based evidence and memory objects. The testimonies al-
most exclusively were recorded in relation to the Pusztavám mass murder. However, 
they go far beyond this and make it to trace contemporary history mirrored in the de-
velopments in the village, to analyze macro events from a micro-historical perspective 
and at the same time to conceptualize witness-based evidence and memory objects. The 
book shows to what extent the testimony, which was used as legal evidence, among 
other things, was influenced by various factors such as the institutional and political 
environment, and also looks at how the divergence and at the same time competition 
between witnesses’ voices provide information about the intrinsic connection to the 
present and how this multidirectional influence can be taken into account in the analy-
sis.

The testimonies of the Pusztavám mass murder are subject to the tension bet-
ween fiction and non-fiction, trust and distrust. Witness testimony is either believed 
or questioned. This seemingly automatic or rule-based decision raises the question of 
the fic tionality or non-fictionality of the testimony. Wherever testimony is regarded as 
non-fictional and its authenticity is called into question, we are inevitably confronted 
with ethical questions—this is especially relevant to the testimonies of Holocaust sur-
vivors. Not only the Jewish witnesses, who were forced to fill in the gaps in their testi-
mony with information from third parties, but also all other witnesses were exposed to 
the danger of having the trust in their claims withdrawn and consequently having their 
testimony discredited. Errors regarding numbers, dates and times were often used as 
evidence to present the witness as holistically untrustworthy.

The accusation of false testimony provides the institutional framework with a plat-
form to steer the testimony according to its own interests. This book shows thathow 
witness-based evidence is received hinges on whether the interviewer, who represents 
the political, social and cultural context of the testimony, was seeking a conscientious 
assessment of the testimony or rather to instrumentalize it. While some testimonies 
were not recorded, i.e. not even heard in the first place, other testimonies were classi-
fied as completely trustworthy, which was only established by other evidence, such as 
the reputation or political attitude of the witness. 

Likewise, there are epistemological limits to “reaching a verdict” in the case of per-
petrators, those complicit and spectators, since the deepest, inner motives can never be 
fully explored. Last but not least, researchers have not been able to identify any sources 
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concerning the SS men who shot the Jewish forced laborers, which logically means that 
the perspective of this group of witnesses is considered undeterminable. 

The testimonies analyzed here to investigate the Pusztavám mass murder, according 
to their interpretation, shed light on a multi-layered history, which not only shows a cer-
tain plurality, but also various contradictions and overlapping entanglements. The ad-
mission of this pluralism, the possible parallel presentation of the semantic tendencies, 
does in no way imply a relativizing attitude that, due to the diversity of the testimonies, 
could lead to the conclusion that these are all merely subjective opinions. However, 
there will not be the “one” reconstruction, no definitive judgment will be reached on 
the Pusztavám mass murder, but rather possible interpretations that go toward a recon-
struction will be presented, the limits of experience shown, and the intrinsic un-exam-
inability of the testimonies pointed out.

The phenomenon of competitive victimhood, which is particularly evident in the tes-
timonies given before the People’s Court, also seems to play a role in the inconsistency 
of witnesses’ statements. Several Pusztavám witnesses made public their pain and the 
injustice they suffered—among other things through the VDU— and thus emphasized 
their role as victims, which, intentionally or unintentionally, led to the marginalization 
of the actual victims of the massacre. The competition between the victims was intensi-
fied by the investigating authorities, whose political aim was the blanket defamation of 
the VDU members or the Hungarian Germans. The instrumentalization of the Puszta-
vám mass murder for domestic political purposes, which is clear in this context, is not 
present in the files of the Frankfurt Public Prosecutor’s Office.

Another recurring motif in the Pusztavám testimonies is the distribution of re sources. 
Actual and supposed emergencies caused the villagers to produce certain justification 
models as well as to present certain groups ambivalently. As a result, topoi such as that 
of good and evil or omnipotence are elements of the narratives of several Pusztavám 
witnesses. The (perceived) scarcity of existential goods led to protective mechanisms, 
on the basis of which one’s own group was not only given preferential treatment over 
other social units, but empathy was also denied to the external other.

Due to the inseparability of the figure of the third party from witness-based evi-
dence, the relationship with the court, the interrogator and the interviewer forms an 
equally important part of the testimony as the person who bears witness. Despite this 
theoretical clarification, this dimension of the analysis could only in part be carried 
out explicitly, since the questions of the interrogators, i.e. the testimony interview in 
its entirety, were usually not recorded. An exception to this can be found in the VHA 
(Visual History Archive) video interviews, which were already produced after the dawn 
of the so-called era of historical witnesses. Through the applied audiovisual technology, 
not only did completely new aspects of testimonies, such as gestures or narrative speed 
and style, become accessible to its audience and academia, but also the questions of the 
respective interviewers, which until then had not—or only very rarely—been part of an 
interrogation protocol about the events of October 16, 1944. In this way, the partially 
tendentious questions that exist in the written sources only as traces and gaps can be 
seen and the role of the interviewer in the giving of testimony becomes apparent. This 
role manifests itself primarily in the expectation of a certain narrative in the testimony 
or in the serving of current political interests.
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It is precisely for this reason that witness-based evidence is characterized by a cer-
tain uniformity in addition to a marked diversity. Whereas in the case of Jewish witness 
accounts, the testimony was given, at least partially, willingly or even on the initiative 
of the witness, the inhabitants of Pusztavám, the expellees and the military personnel 
were compelled to testify. Consequently, the authorities who elicited the verbal ac-
counts, or the representatives of those authorities, played a fundamental role in these 
testimonies. It is not the listener as a person who is the focus of attention here, rather the 
political framework he or she represented. This interviewer, the third party as a neces-
sary part of every testimony process, influences the witness on the one hand latently, on 
the other hand directly, which reveals the discourses and expectations of the addressee, 
which are grounded in the present.

The phenomenon of repeated testimony also seems to be bound up with the his-
torical context in which it originated. The latent expectation of the interviewer that a 
testimony can always be repeated without changing is also an issue that the Puszta-
vám witnesses raise as a discussion point. The fear of giving a false testimony or even 
committing perjury is manifested in the performative statements of the witnesses. The 
dimension of truth that crystallizes here appears in the form of the repeatability of a 
testimony, which is intended to enable the third party, the interviewer, to experience 

evidence. The witness wants to do justice to this expectation, since only then does he or 
she know that his or her function or claim to sincerity has been fulfilled.

In all the groups of witnesses examined, it is clearly evident that testimony does not 
exist as something separate, perfect in itself, but only comes about through the indivi-
dual who holds the testimony within him or herself. Testimony is an integral part of the 
person, which is always produced in the moment of testifying and through which the 
subject constructs her or himself. The memories of the Pusztavám mass murder, which 
are communicated to the public through testimony, are therefore always shaped by the 
present setting and must be meaningful for the respective witness.

The combination of the formal act of examining witnesses and the fear of the 
Puszta vám witnesses that was present at the moment they testified led to a special form 
of testimony, which is summed up by the term political-juridical testimony. This form 
of testimony refers, on the one hand, to the juridical character of the statements, which 
was unambiguously laid out in the summons and the briefing prior to the hearing, and, 
on the other hand, to the political positioning of the witnesses, which was deemed 
necessary due to the thoroughly politicized environment as well as the to judiciary and 
legal systems that were by no means politically neutral. 

The opportunistic testimony, another equally new type of testimony, could be ex-
plicitly seen in the testimony of the expellees and the VDU functionary Stammler. This 
form of testimony refers to a testimony motivated by opportunism and pragmatism, 
which the witness uses on the one hand to control an interpretation of history present-
ed to the outside world and thus also to construct his or her own identity, and, on the 
other hand, serves a specific purpose. The opportunistic testimony is characterized by 
a double structure in which witnesses claim to be willing to bear witness, whereby this 
decision does not mean that they are willing to surrender completely to the present and 
partly uncontrollable act of bearing witness. The witness in this case “uses” the institu-
tion of giving testimony instead of living it. This decision to make use of it can be made 
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in advance or take place just at the moment of testifying, that is, to come about only 
through the act. Since it is impossible to authenticate the testimony, the opportunistic 
witness can conceal his or her motivation to testify, which however should not be un-
derstood as a lie, as in the case of false witness. The opportunistic testimony cannot be 
equated with perjury, its motivation can be located in the space between false and true 
testimony, and the nuance in this “contour-less space” is the key to the hermeneutical 
interpretation of such testimonies.

A further phenomenon, which can also be located in the complex of a witness’s 
consideration for their audience, is the circulation or transfer of knowledge. It was 
shown that witnesses integrated what they heard from other witnesses into their later 
testimony and sometimes even passed these details on as their own memory. However, 
it was not only exchanges that took place between witnesses, but also the verdict of 
the Székesfehérvár People’s Court that paved the way for future testimonies. After the 
1947 verdict was shared with the Frankfurt Public Prosecutor’s Office, it influenced the 
focus of the investigations in the FRG and, of course, the questions of the interrogators.

The mode of remaining silent is as much a part of giving testimony as speaking is, 
and in the case of the Pusztavám mass murder it appears on various levels:  There is 
silence about the mass murder, about the perpetrators, or details are concealed, victims 
are forgotten and the witness keeps silent in the testimony. These forms of silence take 
place on different levels, in various constellations, which are in constant interaction 
with each other. Among the groups of witnesses a further special form of silence could 
also be observed, namely silence in speaking. This is particularly evident among Ger-
man military personnel, who only seemingly submit to the act of testifying, but who 
inwardly block it and limit themselves to accepting a kind of minimal role in the theatre 

of interrogation. At the same time, these individuals reject the strategy of opportunistic 
testimony, and instead attempt to use silence to protect themselves from the risk of 
criminal proceedings and from a self-confrontation with their own past. This silence 
produces a reduced testimony that is nevertheless accepted at the legal level of the 
examination of witnesses.

The last chapter of this study deals with the culture of remembrance of the Puszta-
vám mass murder. It was shown that the bearers of the primary experience do not form 
a unified social group, i.e. a homogeneous remembrance community. Several forms of 
remembrance, forgetting and remaining silent were able to be identified, which took 
shape through various media. Here, it could be shown that media representation with-
out identifiable, living bearers of memory does not lead to the stabilization of memory 
and that the competition for interpretation was, and continues to be, intensified by va-
rious historical-political factors.

In the case of Pusztavám, the interlocking experiences of escape and expulsion and 
the Holocaust entered into a competitive relationship. The Holocaust, and especially 
the murder of the laborers, is neither addressed in Pusztavám’s “Heimatbuch” (guide to 
local history) nor is it mentioned elsewhere, while the escape is portrayed as a singular 
and incredibly cruel event. The narrative of the mass killing is perceived as a threat to 
the village inhabitants’ own victim status.

In addition to the lack of actual commemorators or commemorative practices and 
the deliberate non-representation, the lack of active remembrance of the Pusztavám 



256

Abstract

mass murder can also be attributed to another phenomenon. The two major investiga-
tions (conducted by the Székesfehérvár People’s Court and the Frankfurt Public Pro-
secutor’s Office) produced countless testimonies; when the statements from these are 
brought together and contrasted with each other, a multi-layered picture of the events 
begins to emerge. The question of guilt leads to the clarification of mutually antagonis-
tic positions, which can be simplified in the following highly schematized way: “The 
Hungarians say: It was the Germans and the members of the VDU; the Germans say: 
It was an unknown SS unit or the Arrow Cross Party; the Jews say: It was the Hunga-
rians, the Germans and the SS; the expellees either say nothing or that it was the SS 
or the Arrow Cross Party members; and those remaining in Pusztavám say: It was the 
Germans, the SS, the Flak Corps unit or members of the VDU.” Like on a merry-go-
round, blame is passed on and on in an endless loop. The institutions that were given 
the official legal role of reaching a judgement in such cases came to two similar but also 
differing conclusions. Both consider it highly probable that the Jewish laborers were 
shot by an SS unit. However, the identity of the SS men could not be determined. While 
the Székesfehérvár People’s Court wanted to identify other culprits and found Franz 
Stammler and other VDU members guilty, the Frankfurt Public Prosecutor’s Office 
exonerated him.

Despite the diverse national, historical, political and legal contexts, these institu-
tions pursued a similar goal: to reach a decision that would provide information about 
the guilty parties that could lead to a verdict. The “Volksrichter” (People’s Judge) found 
a violation of norms in Stammler’s behavior, which led to his legal conviction. How-
ever, although Stammler was found guilty, the sentence was never carried out. Neither 
Stammler nor others were ever punished in the legal sense for the mass murder.

The investigations and their verdicts or decisions do not help to solve the Pusztavám 
mass murder. Rather, their contradictory and fragmentary character continues to cause 
uncertainty and dissatisfaction and tends to favor dichotomizing perspectives. Not only 
did the search for criminal guilt fail, but the question of moral responsibility has also 
remained unresolved, as the political judiciary contaminated the issue. As a result, the 
Pusztavám mass murder and its questions of guilt and responsibility have remained 
contested and there is still no sign today of rapprochement or reconciliation regarding 
the memory of those events.

This lack of consensus and the prospect of a new investigation possibly resulting in 
new reprisals have prevented the development of a culture of remembrance around the 
Pusztavám mass murder—in the sense of an active commemoration of the events—and 
have encouraged people to remain silent or even conceal knowledge.

The conclusion can be drawn from this that, in addition to the dwindling genera-
tion who experienced the events and the lack of commemorators or commemorative 
practices, together with the ambiguity around attributing criminal guilt and moral re-
sponsibility, the entanglements and grey area of co-perpetrators, followers and spec-
tators, the complex competition for interpretation and the general lack of consensus are 
leading to an increasing de-stabilization of memory.

The decision to remember necessarily entails the examination or renegotiation of 
the past. In this process the possibility of reconciliation can be explored. As Kertész 
wrote: “[...] [This] decision is not based on some kind of commiseration or regrets, 
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but on a vital value judgement. The Holocaust is a value in itself because it has led— 
through immense suffering—to unfathomable knowledge and thus holds unmeasurable 
moral resources.” 1 The scientific research on the Pusztavám mass murder also led to 
findings that go far beyond the question of the concrete course of events and point to 
other topics that still need to be investigated, such as the relationship between law, the 
passing of judgments and memory culture.

1 Kertész, The Holocaust as Culture, p. XX
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7 Anhang

7.1 Die Kompanie Nr. 107/320 und die sogenannte „Ärztekompanie“

Das VII. Bataillon der ungarischen Armee bestand im Herbst 1944 aus zwei Arbeits-
dienstkompanien, der Kompanie Nr. 107/320 mit etwa 180 bis 190 Personen und der 
sogenannten „Ärztekompanie“ mit etwa 165 jüdischen Zwangsarbeitern in „Uniform“. 
Die Zahlen stammen aus dem Urteil 7/1947/73. Eine vollständige Liste der Arbeits-
dienstleistenden existiert laut Katalog des Militärhistorischen Archivs Budapest nicht. 
Somit kann sich die Angabe nur auf die vorhandenen Quellen stützen. Die Zahl der 
Arbeitsdienstleistenden in Pusztavám dürfte zwischen 300 und 350 gelegen haben.1

7.1.1 Die Namen der ermordeten Arbeitsdienstler

In der 1948 erschienenen Publikation des „im Zentrum des Antifaschistischen Landes-
verbands der Arbeitsdienstler aufgestellten Exhumations- und Grabstein-Komitees“2 
befindet sich eine Liste mit 174 Namen von ermordeten Arbeitsdienstlern.3 Nach der 
Angabe des Exhumationskomitees wurden insgesamt 212 Leichen in Pusztavám exhu-
miert.4 Die Überreste der Opfer wurden am 13. April 19475 auf dem Jüdischen Friedhof 
in der Budapester Kozma-Straße beigesetzt. Die Inschrift des Grabmals spricht von 216 
ermordeten Arbeitsdienstlern, von denen 35 unbekannt sind. Die folgende Liste führt 
die Namen der Opfer des Pusztavámer Massenmordes aus den analysierten Quellen 
zusammen.6 Diese Liste bleibt aber weiterhin unvollständig.

1 BArch B 162/9583, Bl. 46.
2 Ungarisch: Munkaszolgálatosok Országos Antifasiszta Szövetsége Országos Központjában felállított Exhu-

mációs és Síremlék Bizottságok.
3 A Munkaszolgálatosok Exhumációs és Síremlék Bizottsága, S. 73–75.
4 ÁBTL O-12022, Bl. 120–121.
5 Im Artikel von J. Mező Éva wird der 17. April 1947 als Datum der Exhumation angegeben. J. Mező.
6 Die Basis bilden die 174 Namen aus dem Jahr 1948. A Munkaszolgálatosok Exhumációs és Síremlék 

Bizottsága, S. 73–75. Weitere Namen stammen aus dem Yad Vashem Archiv (Pages of Testimony Names 
Memorial Collection), aus der Akte ÁBTL O-12022 und aus der Akte BFL 19923/1949.
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31. Dénes, Dr. Zsigmond
32. Deutsch, Dr. Manó
33. Deutsch, Zoltán
34. Dévényi, Gusztáv
35. Diamont, László
36. Donner, Rezső
37. Eckstein, Ernő 
38. Englander, Dr. József
39. Englender, Imre
40. Erdős, Jenő
41. Ervin, Dr. Pál
42. Farkas, Dr. Lajos
43. Fehér, Ödön
44. Fischer, György
45. Fischer, József

46. Flamm, Dr. Sándor
47. Fleischer, Andor
48. Flesch, Dr. Péter
49. Fodor, Dr. Imre
50. Fohn, Dr. Mihály
51. Frank, Dr. József
52. Frank, Dr. László
53. Frey, Dr. György
54. Friedmann, Ignác
55. Friedmann, Dr. Elek
56. Friedmann, József
57. Friedmann, Dr. Sándor
58. Frisch, Miklós
59. Fuchs, István
60. Fürész, Dr. Jenő
61. Gara, Nándor
62. Garai, Dr. László
63. Gárdos, Zsigmond
64. Gartner/Gürtner, Sándor
65. Gergely, Dr. Vilmos
66. Gerő, József
67. Glück, Béla
68. Grosz, Dr. György
69. Grünwald, Hermann
70. Gürtner, Pál
71. Gürtner, Sándor
72. Gyárfás, Dr. János
73. Halász, László
74. Haussmann, Dr. János
75. Havas, Elemér
76. Havas, György
77. Hecht, Károly
78. Herskovits, Dr. Henrik
79. Hevesi, István
80. Hirn, Dr. Lajos
81. Hollander, József
82. Kállai, Zoltán
83. Kálmán, Dr. Endre
84. Kálmán, Dr.  Sándor
85. Kardos, Fülöp
86. Károlyi, Gyula
87. Karsai, Dr. Dezső
88. Kekedi, Adolf
89. Kellner, László
90. Kemény, Dr. Imre
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91. Kemény, Dr. János
92. Kisgömöri, Dr. László
93. Klein, Ferenc
94. Klein, Dr. István
95. Klein, Lajos
96. Klein, Dr. László
97. Klein, Zoltan
98. Kohn, Béla
99. Kolos, Hentik
100. Könyves, Lajos
101. Kornitzer, Dr. Richard
102. Koziner, Dr. Dezső
103. Krausz, Dr. Gyula
104. Kun, Dr. András
105. László, Dr. Béla
106. László, Dr. Jenő
107. Lénárd, Dr. Egon
108. Lengyel, Dr. György
109. Lengyel, Dr. József
110. Lukács, Miklós
111. Lusztig, Dr. Miklós
112. Lusztik/Lustig, Dr. Sámuel
113. Mahler, Dezső
114. Maitin, Dr. Tivadar
115. Morvay, Károly
116. Müller, Sándor
117. Munk, Dr. Károly
118. Nagy, Jakab
119. Ofner, Lipót
120. Pál, Dr. Ervin
121. Páncél, György
122. Pikler, János
123. Popper, Dr. Géza
124. Reich, József
125. Reichard, Jenő
126. Reinitz, Dr. Vilmos
127. Ritter, Márton
128. Rosenberg, Dr. László
129. Rosenberg, Vilmos
130. Rosenblüh, Jenő
131. Rosenthal/Rozental, Jakob Ernő
132. Rosenwald, Dr. Béla
133. Rosner, Dr. György
134. Rosner, Imre
135. Rothmann, István

136. Rothmann, Dr. Sándor
137. Rottenberg, Henrik
138. Sáfrány, György
139. Sáfrány, Jenő
140. Salamon, Lipót
141. Salamon, Mátyás
142. Salzer, Dr. Oszkár György
143. Sándor, Dr. Imre
144. Sándor, Dr. László
145. Schreiber, Dr. Lajos
146. Schüfer, Dr. László
147. Schwabach, Dr. László
148. Schwarz, Lajos
149. Schwarz, Dr. Tibor
150. Sehwimmer, György
151. Seidner, Dr. Ernő
152. Singer, Dr. Béla
153. Singer, Dr. Jenő
154. Singer, Dr. László
155. Slomovics, Dr. Henrik
156. Somogyi, Ernő
157. Stamberger, Dr. Sámuel
158. Steinberger, Dr. Ede
159. Stern, Béla
160. Stern, Dr. László
161. Stern, Lipót
162. Stern, Zoltán (?)
163. Stern, Dr. Zoltán
164. Sternfeld, Sándor
165. Szabados, Dr. György
166. Szabó, Béla
167. Szabó, Dr. Jenő
168. Szamek, Dr. Lajes
169. Szántó, Dr. Endre
170. Szegő, Lajos
171. Szilágyi, Imre
172. Szit, Elemér
173. Takács, Dr. József
174. Timár, István
175. Tóth, Dr. József
176. Tuppler, József
177. Vágó, Dr. Imre
178. Vajda, Dr. Ármin
179. Váradi, Dr. Pál
180. Varga, Gyula
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181. Varga, Dr. József
182. Vértes, Sándor
183. Vidor, Miklós
184. Vidor, Dr. Sándor
185. Vince, Dr. Gyula
186. Weisz, Dr. Bertalan
187. Weisz, Gábor
188. Weisz, Dr. Géza
189. Weisz, Dr. László
190. Weiszhaus, Dr. István
191. Wirtschafter, Mihály

7.1.2 Die geflüchteten jüdischen Arbeitsdienstler

Die genaue Zahl der jüdischen Arbeitsdienstler, die in der Nacht vom 15. auf den 16. 
Oktober 1944 fliehen konnten, kann nicht mit Gewissheit angegeben werden. Den 
Quellen zufolge liegt sie um die 100. Die folgende Liste zählt die Überlebenden, die 
eine Zahl der mit ihnen fliehenden anderen Arbeitsdienstler angaben, auf. Diesen fol-
gen die Angaben von Pusztavámern, die den Juden Fluchthilfe leisteten.

Überlebende und deren Mitstreiter:
• Ádám, Dr. Sándor (ÁBTL O-12022, Bl. 97) = 1+x Personen
• Andor, Gerhardt (BFL 19923/1949, Bl. 46) = 6–7 Personen
• Englender, Ernő (BFL 19923/1949, Bl. 255) = 36 Personen
• Fischer, László; Geiger, Ervin; Feldmann, György (VHA IC 51480) = 3 Personen
• Fried, Tibor (BFL 19923/1949, Bl. 294) = 2 Personen
• Klein, Béla (BArch 162/9583, Bl. 101) = 3 Personen
• Kurlander, Miklós (BFL 19923/1949, Bl. 58) = 48 Personen
• Lichtenstein, Dr. László (BFL 19923/1949, Bl. 11) = 38 Personen
• Lichtschein/Lénárd, Dr. Jenő (BFL 19923/1949, Bl. 254) = 3 Personen
• Márkus, Dezső (BFL 19923/1949, Bl. 146) = 14 Personen
• Melek, Izidor (BFL 19923/1949, Bl. 66) = 50 Personen
• Neményi, Géza (YVA O.33/1953) = 9 Personen
• Oppenheimer, Dr. Rudolf (ÁBTL O-12022, Bl. 91) = 20–25 Personen
• Rosenblatt, Dr. Károly (BFL 19923/1949, Bl. 71) = 2 Personen
• Schneeweis, László (BFL 19923/1949, Bl. 37) = 48 Personen
• Schvarcz, Ignác (VHA Velencei, Judith, IC 20711) = 3 Personen
• Schwarcz, Miklós (BFL 19923/1949, Bl. 62) = 1 Person
• Vaktor, Géza (BFL 19923/1949, Bl. 68) = 35 Personen
• Weinberger/Várkonyi, László (BFL 19923/1949, Bl. 515) = 4 Personen
• 
Pusztavámer, die Fluchthilfe leisteten:
• Bariák (Barniák, Barják, Barniak), Ferenc (BFL 19923/1949, Bl. 266) =  

20–25 Personen
• FV (ÁBTL O-12022 und BArch B162/9583, Bl. 101) = 3 Personen
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• IK (ÁBTL O-12022, Bl. 46) = 20–25 Personen
• Unger, Lajos (Oppenheimer; ÁBTL O-12022, Bl. 90 f.) = 20–25 Personen
• Richter, Miklós (Szpevák; ÁBTL O-12022, Bl. 86) = 1 Person
• 
Feldwebel, der Fluchthilfe leistete:
• Jakab, Zoltán (YVA; M.31.2/9739) = 5 Personen

7.1.3 Fotos 

Abb. 10:  
Gedenktafel für Dr. József Takács, Opfer des 
Pusztavámer Massenmordes, in: Rátkai, 
 Árpád: Dr. Takács József – tiszteletbeli 
elnökünk! [Dr. József Takács – unser 
 Ehrenpräsident!], in: Eszperantó társaság 
[Esperanto Gemeinschaft],  
URL: http://www.eszperanto.hu/egyeb/ 
takacs_jozsef_evfordulojara.htm, sowie  
URL: https://www.eszperanto.hu/
egyeb/z-kilato.htm (14.08.2020)

Abb. 11:  
János Kovács und sein Stiefvater Béla 
 Reiner. Beide waren Mitglieder der Ärzte-
kompanie in Jolsva. János floh auf dem Weg 
nach Pusztavám aus dem Zug. Béla konnte 
ebenfalls noch vor dem 16. Oktober 1944 aus 
Pusztavám entkommen, in: United States 
Holocaust Memorial Museum (USHMM), 
courtesy of John Kovacs. Photonr.: 54806
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7.2 Abkürzungsverzeichnis

ÁBTL Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára  
[Historisches Archiv der Ungarischen Staatssicherheitsdienste]

ÁVH Belügyminisztérium Államvédelmi Hatósága  
[Staatssicherheitsbehörde des Innenministeriums]

ÁVO Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztálya  
[Staatssicherheitsabteilung der Ungarischen Staatspolizei]

BArch  Bundesarchiv

BFL Budapest Főváros Levéltára [Archiv der Hauptstadt Budapest]

BRD Bundesrepublik Deutschland 

DAG Dynamit Aktiengesellschaft

DDR Deutsche Demokratische Republik

DEGOB Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság  
[Landesfürsorgekomitee der Deportierten]

DJ Deutsche Jugend

DSC Deutsche Sprengchemie

Flak Flugabwehrkanone

FML Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára  
[Komitatsarchiv Fejér des Ungarischen Nationalarchivs]

HJ Hitlerjugend

HL  Hadtörténelmi Levéltár [Militärhistorisches Archiv]

HSSPF  Höhere SS- und Polizeiführer 

KdS Kommandeur der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes

KHM Kriminalhauptmeister

LAA Lastenausgleichsarchiv
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LPG Landwirtschaftliche Produktionsgemeinschaft

MSZMP Magyar Szocialista Munkáspárt  
[Ungarische Sozialistische Arbeiterpartei]

NSDAP  Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 

Ost-Dok Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa

OT Organisation Todt

SBZ Sowjetische Besatzungszone

SD Sicherheitsdienst des Reichsführers SS

SS Schutzstaffel der NSDAP

StPO Strafprozessordnung

SzfvPL Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár  
[Archiv der Diözese Székesfehérvár]

UDV Ungarländischer Deutscher Volksbildungsverein

USHMM United States Holocaust Memorial Museum

UVR Ungarische Volksrepublik

VDU Volksbund der Deutschen in Ungarn

VHA Visual History Archive der USC Shoah Foundation

VK Volksdeutsche Kameradschaft 

VoMi Volksdeutsche Mittelstelle

YVA Yad Vashem Archives

ZPO Zivilprozessordnung
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7.3 Varianten der Ortsnamen7

Altofen / u. Óbuda

Baranja / u. Baranya

Batschka / s. Bačka / u. Bácska

Budaörs / dt. Wundersch

Csákvár / dt. Tschakwar

Jolsva / sk. Jelšava / dt. Eltsch oder Jelschau

Kaschau / u. Kassa / sk. Košice

Losonc / sk. Lučenec / dt. Lizenz

Miskolc / dt. Mischkolz

Mór / dt. Moor

Ödenburg / u. Sopron

Ofen / u. Buda

Pusztavám / dt. Pußtawam oder Pusstawahn

Salgótarján / dt. Schalgotarjan / dt. Schalgau / sk. Šalgov-Tarjany / sk. Šalgotarján

Segedin / u. Szeged

Szatmár/ dt. Sathmar / r. Satu Mare

Székesfehérvár / dt. Stuhlweißenburg

Tatabánya / dt. Totiserkolonie

Tornalja / sk. Tornaľa / sk. Šafárikovo

Vértes-hegység / dt. Schildgebirge

7 In der Liste steht die in der Arbeit benutzte Variante an erster Stelle. Die aktuelle amtliche Bezeichnung wurde 
kursiv gesetzt. Abkürzungen: dt. = deutsch, r. = rumänisch, s. = serbisch, sk. = slowakisch, u. = ungarisch.
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7.6 Quellen und Literatur

7.6.1 Ungedruckte Quellen

Archivalien

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL)  
[Historisches Archiv der Ungarischen Staatssicherheitsdienste]
• ÁBTL M-36212
• ÁBTL O-12022
• ÁBTL O-12721
• ÁBTL O-14922/1a
• ÁBTL O-14922/5
• ÁBTL O-14922/71 
• ÁBTL O-14922/94 
• ÁBTL 3.2.5. O-8-487/1
• ÁBTL 3.1.9. V-55941/1

Archiv der Stadt Geretsried
• Sa/Pub E007/1 Sammlungen, Publikationen

Budapest Főváros Levéltára (BFL) [Archiv der Hauptstadt Budapest] 
• BFL 19923/1949

Bundesarchiv – Außenstelle Ludwigsburg
• BArch B 162/9583
• BArch B 162/9584
• BArch B 162/9585

Bundesarchiv – Lastenausgleichsarchiv
• BArch LAA, Ost-Dok 16/31
• BArch LAA, Ost-Dok 17/32

Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság (DEGOB)  
[Landesfürsorgekomitee der Deportierten]
• DEGOB/3006

Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára (FML)  
[Ungarisches Nationalarchiv – Komitatsarchiv Fejér] 
• FML IV/414/7
• FML V157/19
• FML XXIV.201/7 Ki- és áttelepítésre vonatkozó névjegyzékek és iratok  

[Namenslisten und Dokumente bezüglich der Aus- und Umsiedlung]
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Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár (SzfvPL)  
[Archiv der Diözese Székesfehérvár]
• SzfvPL-No. 4546 – 1944.10.17.
• SzfvPL-No. 4546 – 1947.04.14.
• SzfvPL-No. 4546 – 1948.02.14.

Yad Vashem Archives (YVA)
• YVA O.3/1047
• YVA O.3/947
• YVA O.3/982 
• YVA O.33/1953

Interviews
Visual History Archive der USC Shoah Foundation (VHA) 
• Barnett, Marika. Interview Code: 33944
• Fischer, László. Interview Code: 51480
• Fodor, Judit. Interview Code: 50961
• Kont, Katharina. Interview Code: 33872
• Steinberg, Milton. Interview Code: 49922
• Strausz, Leopold. Interview Code: 15704
• Velencei, Judith. Interview Code: 20711
• Wilheim, Eva. Interview Code: 4474

Zeitungen
• Fejér Megyei Hírlap [Zeitung des Komitats Fejér]
• Gyógyszerészet [Pharmazie]
• Isar-Loisachbote/Geretsrieder Merkur
• Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének lapja [Blatt des Verbands der 

ungarischen Widerstandskämpfer und Antifaschisten]
• Orvosi Hetilap [Ärzteblatt]
• Neue Zeitung

Museen
• Museum der Stadt Geretsried
• United States Holocaust Memorial Museum

Internetseiten
• http://www.geretsried.de/
• http://www.pusztavam.hu/site/
• http://www.rev.hu/sulinet45/szerviz/dokument/nepbir.htm
• http://www.yadvashem.org/
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Polgár, Péter Antal: Perbe fogott múlt. Tanulmányok a háborús és népellenes bűnö-
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In dem hauptsächlich von Ungarndeutschen bewohnten Dorf Pusztavám wurden am  
16. Oktober 1944 über 200 jüdische Arbeitsdienstler am Rande des Dorfes ermordet. Die 
Aufklärung des Geschehens und die Erinnerung an den Massenmord waren und sind bis 
heute umkämpft, wurden manipuliert und instrumentalisiert. Der transnationale Charakter 
des Ereignisses, die verschiedenartigen Verstrickungen und der unklare Status der mit dem 
Massenmord befassten Institutionen in mehreren Ländern erschwerten die Ermittlungen und 
die Aufarbeitung seitens der Geschichtsforschung.

Die Studie analysiert aus gedächtnistheoretischer Perspektive über zweihundert Zeugnisse, 
tausende Seiten Dokumente und hunderte Aufsätze, Zeitungen und Erinnerungsorte zum 
Komplex „Pusztavámer Massenmord“ im Lichte der Zeugenschaft. Die disziplinenübergrei
fende Zugangsweise der Arbeit nimmt den historischen Gegenstand in seiner Komplexität in 
den Blick und zeigt zugleich Reflexionen und Erkenntnisse für das kulturwissenschaftliche 
Konzept der »Zeugenschaft« auf. Durch das mikrohistorische Verfahren stehen die Hand
lungen auf der Ebene der einzelnen Akteure, deren Bedingungen, Felder und Deutungen  
im Fokus, werden aber gleichwohl in ihrer sozialen Einbettung, ihren Verflechtungen und 
 Dispositionen kontextualisiert. Aus dieser mikroanalytischen Perspektive heraus werden die 
Wechsel beziehungen mit der politischen, sozialen, kulturellen und ökonomischen Dimensi
on makrogeschichtlicher Prozesse nachgezeichnet. 

Die Studie legt dar, wie weit die als juristisches Beweismittel eingesetzte Zeugenschaft durch 
diverse Faktoren beeinflusst wird und wie die Divergenz und zugleich Konkurrenz der Zeu
genstimmen Auskunft über die dem Zeugnis immanente Gegenwartsverbundenheit geben 
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